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l. Abschnitt.

Ter schlesische Grenzwald (Presela), Knltmzustiwde der
slawischen Bevölkerung vor der deutschen Ginwanderung,
slawische, deutsche und gemischte Siedeluugeu im Fraulenstein
Münsterberger Lande, Rechts- und Agrarverhältnisse im

13. Jahrhunderte, Folgeu der deutschen Kolouisation.

Das Gebiet, dessen Kulturentwickelung die vorliegende
Nrbeit schildern soll, und das wir knrz als Frankensteiner
^and bezeichnen wollen, bildet in geschichtlicher Zeit
unter dem Namen „Weichbild Frankenstein" ^i8trictu8
f>anken3teinen3i3) einen Teil des Fürstentums Münster¬
berg, so daß unsere Darstellung naturgemäß vielfach auch
auf das Münsterbcrger Land hinübergreifen wird. Zu
der Zeit, als diese Teile Schlesiens im Lichte der Geschichte
erscheinen, gehörten sie zu der zusammenhängenden Wald¬
masse, welche sich noch in der ersten Hälfte des 13. Jahr¬
hunderts vom Eulen- und Neichenstciner Gebirge zu
beiden Seiteu der mittleren Glccher Neisse, aber auch
nach Norden, Osten und Süden zu als Grenze Schlesiens
gegen Böhmen, bezw. die Grafschaft Glatz, und gegen
Polen (Oberschlesien) hinzog, und die man gewöhnlich
als „Prefekci, deutsch „Hag" bezeichnet. Diese preäeka^
(vom polnischen pr^ecmaö, pr^ekati ^ zerhauen,) wird
in deutschen Urkunden des 13. Jahrhunderts der „Hag"
oder „Hach" genannt und war unzweifelhaft ein Grenz-,,

i) Über den Grenzwald (Preseka) handeln: Weitzen, 43.
Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultu:,
Breslau 1861. Gustav Freytag: Deutsche Ansiedler im schlesischen
GrenZwalde. Grnnhaqen: Zeitschrift für Geschichte und Alterturn
Schlesiens, Band XII, Heft 1. leider ^un^tiomZ ^pi3cop2iu3 VrZtiLWii von Markgraf und Schulte, Breslau 1L89, p. XXX si°.



Bann- und Schutzwald, der seit unvordenklichen Zeiten
im schlesischen Grenzgebiete vorhanden war und zuerst
nn Jahre 1230 in einer Urkunde des Herzogs Heinrich I.
von Schlesien erwähnt wird. Nach den: Heinrichauer
Oründungsbuche, i) der vorzüglichsten Quelle der Kultur¬
geschichte des Münsterberg - Frankenfteiner Landes im
l3. und in den ersten Jahren des 14. Jahrhunderts,
diente die Preseka wesentlich zwei Zwecken: einmal sollte
sie die Landesgrenze gegen Böhmen, bezw. die Grafschaft
Glatz, markieren, andererseits aber auch durch die in ihr
angelegten Verhaue Schutz gegen feindliche Einfälle der
Böhmen gewähren. Die früheste Erwähnung des Grenz
waldes im Frankensteiner Weichbilde geschieht durch eine
Urkunde Heinrich I. ä. cl. Nemchi (Nimptsch) 1230,-')
durch die er dem Hause der hl. Maria in Kamenech
(Kamenz) hundertfünfzig große Hufen seines Waldes,
der zwischen Cbanowo (Banau) und der Preseka liegt,
schenkt; was an den hundertfünfzig Hufen fehlen möchte,
sollte dem Kloster auf der anderen S^ite der Preseka
ergänzt werden, auch gab er demselben das Recht, diese
Hufen nach deutschem Rechte zu besetzen, wie er es den
Deutschen in Pilawa (Peilau bei Neichenbach) und
anderen Siedelungen bereits gegeben hätte. Bemerkens¬
wert ist ferner eine Urkunde Herzog Heinrich II. vom
26. Juni 1239,2) d^-ch die er dem Kloster Heinrichau den
Besitz des Waldes Rudno bestätigt und demselben die
Anlage eines deutschen Dorfes im Zusammenstoße der
Wälder Nudno und Budsin. zwischen den heutigen Dörfern
Tarnau und Peterwitz gestattet, dieses noch vor 1241
angelegte Dorf ist Schönwalde (Kreis Frankenstein).
Obwohl ich später die Gründung dieses Dorfes eingehend
behandeln werde, null ich hier schon den Inhalt der
oben erwähnten Urkunde vom Jahre 1239 wegen ihres

1) leider ^unä2tl0Nl3 dl2U3tri Zanctae Nariae Virginia oder
(Hründungsbuch des Klosters Heinrichau, herausgegeben von
H. A . Stengel, Breslau 1854, p. 57, Anm. 120.

') Urkunden des Klosters Kamenz, herausgegeben von Paul
Pfotenhauer, Breslau 188!., Nrkunden 3 und 4.

2) Heinrichauer Gründungsbuch, Urkunde VI.
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.Zusammenhangs mit der Preseka einer kurzen Besprechung
unterziehen. Nachdem der Herzog erwähnt hat, daß der
Wald Nudno 50 große Hufen (die große Hufe — 45
ffchlesische Morgen) umfaßt, fährt er fort: „Dieser Wald
liegt air der böhmischen Grenze entlang, zwischen der
Preseka und dem Wege szemiw), welcher zu den Bergen
unmittelbar hinaufführt." An einer anderen Stelle des
Gründungsbuches, welchesichebenfalls auf die Gründung
Schönwaldes bezieht, wird bezüglich der Preseka gesagt:
„In jenen alten Zeiten (d. h. vor 1244), als dies und
Ähnliches geschah, war die Gegend am Gebirge sehr
waldreich und bis zum Dorfe Zadelna (Zadel) voll¬
ständig öde." Also Frankeilstein existierte damals noch
nicht. Und an einer dritten Stelle sagt der Verfasser
des Gründungsbuches bezüglich des Klosterwaldes, den
im Auftrage des Abtes Bodo von Heinrichau behufs
Anlegung des neuen Torfes ein gewisser Martin vermaß:
„Dieser Wartin vermaß die Wälder des Klosters von
dem vorerwähnten Grenzwege (der über den Kamm des
Gebirges hinlief) bis zur Preseka, die deutsch „der Hach"
genannt wird,; sie zog sich in alten Zeiten und auch
damals, als dies geschah (also um 1244) um das ganze
Land Schlesien." Soweit über die Preseka als Grenzwald!
Der Charakter der Preseka als „Bannwald", d. h. eines
Waldes, in dem ohne Erlaubnis des Herzogs Bäume
nicht gefällt werden durften, geht aus dem weiteren
Wortlaute der obeu angeführten Stelle hervor: „Deshalb
gestatteten die alten Herzöge in keiner Weise, daß Bäume
in der Preseka gefällt würden, und auch ^etzt noch ist
dies Brauch, daher wurde nicht weiter als bis an
die Grenzen der Preseka vermessen." Nnter den in der
angeführten Stelle als »äuceä antiqui« bezeichneten
Herzögen sind BoleZIaus Altus (1163—1201) und
Heinrich 1. der Bärtige (1201—1238) zu verstehen.

Die Preseka hatte, wie wir bereits oben angaben,
auch den Zweck, durch in ihr angelegte Verhaue dem
Grenzlande Schutz gegen die Ginfälle der Böhmen zu
gewähren; solche Verhaue wurden am zweckmäßigsten
<an leichtzugänglichen Stellen des Gebietes, an Furten



und Paffen, jedenfalls am Silberberger- und am Wartha-^
paffe angelegt; sie wurden in der Weise hergestellt, daß
man den oberen Teil der Bäume halb anhieb, diesen,
zur Erde bog und dann jüngere Bäume über und neben,
den so verstümmelten Bäumen ungestört wachsen ließ,,
wodurch ein für Neiterei undurchdringliches Hindernis
geschaffen war. Bemerkenswert für die militärische
Bedeutung des Grenzwaldes, wenigstens für den am
Eulen- und Neichensteiner Gebirge hinlaufenden Teil
desselben, ist der Umstand, daß vor dem eigentlichen
Grenzwalde nach der Seite des Gebirges hin eine weite
Strecke abgeholzt war, deren Boden, wenigstens bis zum
Anfange des 13. Jahrhunderts, nicht bebaut werden durfte,
unzweifelhaft deswegen, damit der Feind nicht ungesehen
ins Land einbrechen konnte. Dieser unbebaute Teil des
Grenzwaldes, das magnum ciezertum, d. h. die große
Einöde, zog sich, soweit sie für unfere Darstellung in¬
betracht kommt, auf dem rechten Neifseufer bis zum.
Reichensteiner Gebirge hin und wird noch im 14. Jahr¬
hunderte erwähnt. Im Jahre 1335^) heißt der Teil,
des Grenzwaldes zwischen Neichenstein und dem Iauers
berge das „Gehenge", der Wald weiter nach Wartha zu,
am Gebirge entlang, führte noch lange den alten deutschen,
Namen der „Hag", und noch heut heißt der bis ans
rechte Neisseufer heranreichende Teil der Stadt Wartha^,
der „Hag". Noch im 18. Jahrhunderte war dieser Stadt¬
teil ein selbständiges Dorf, dessen Scholtisei die heutiae
Brauerei von Marschke ist. Das Dorf kommt als vMula
t^ack schon in einer Urkunde des Herzogs Bolkos II.
von Münsterberg vom 26. April 1336 ^) und zwar als
Eigentum des Klosters Kamenz vor und hat seinen
Namen unzweifelhaft von feiner Gründung im Grenz¬
walde, der damals noch bis ans rechte Ufer der Neisse
reichte; übrigens hieß nach einer Nachricht des Franken¬
steiner Arztes Dr. Samuel Schilling noch zu seiner Zeit,
also am Ende des 16. und im Anfange des 17. Iahr

i) K___u Nr. 15?,
-) idi<^. I^ro. 15b.



'Hunderts, der Wald zwischen Wartha und Frankenstein
„der Hag".

Als im 13. Jahrhunderte eine stärkere deutsche Ein
,,Wanderung behufs Besiedelung des Schlesierlandes ein¬
setzte, und der militärische Schutz des Grenzlandes besser
durch zahlreiche, wehrfähige deutsche Ortschaften und ihre
Bewohner als durch jene „Einöde" erfolgen konnte, ging
man an die Besudelung auch dieses Teiles der Preseka,
und die neuentstandenen deutschen Siedelungen hatten
sicherlich auch den Zweck, bei feindlichen Einfällen sofort
die benachbarten Verschanzungen und Verhaue zu besetzen
und zu verteidigen, wie dies ja auch Bischof Thomas I.
von Breslau (1232—1268) bezüglich des Neisser Bistums
landes bezeugt, wenn er sagt, daß sein Vorgänger Bischof
Laurentius (1207—1232) aus den oben angeführten
Gründen deutsche Kolonisten im Ziegenhalser Lande an¬
gesiedelt habe.

Die am Ende des 12. und zahlreicher im 13. Jahr¬
hunderte aus dem Süden, Westen und Norden Deutschlands
in Schlesien einwandernden Ansiedler fanden hier schon
spärliche slawische Niederlassungen vor, die wir, so weit
sie im Frankensteiner und Münsterberger Lande vor¬
kommen, später anführen werden, zuvor aber wollen wir
einen Blick auf die Ansiedelungsweise der Slawen und ihre
Kulturverhältnisse werfen, llber die ältesten Nieder¬
lassungen der Slawen in Schlesien und den Nachbar¬
ländern, die um 5M n. Chr. in die von den Germanen
während der Völkerwanderung verlassenen Sitze bis zur
Elbe einwanderten, haben wir nur spärliche Kunde, die
wir in erster Linie der Ehronik des Bischofs Thietmar
von Merseburg/) eines Verwandten des königlichen Hauses
der Sachsen, der als Begleiter der Kaiser Otto III. und
Heinrichs II. die slawischen Länder zwischen Elbe und
Oder und darüber hinaus aus eigener Anschauung kennen
lernte, verdanken. Besonders wichtig für die Kultur¬
geschichte Schlesiens sind die Denkwürdigkeiten des Klosters
Leubus, das Heinrichauer Gründungsbuch und das Ur

i) Ikietmari, ^piäcopi iV^er3el)ur^en3l3, dkronicon.
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kundenbuch des Klosters Kamenz, daneben auch die
schleichen Regesten.

Aus den angeführten Quellen erhalten wir über
die Kulturverhältnisse der Slawen im allgemeinen und
der schleichen Slawen im besonderen dankenswerte
Nachrichten. Wir erfahren, daß sie gewöhnlich ihr^
Ansiedelungen in der Nähe des Wassers anlegten, daß
sie, die von Natur aus nicht besonders kriegerisch ver¬
anlagt waren, es liebten, nicht weit von ihren Wohn¬
stätten Verteidigungsräte: Araä oder liraä, Ring- oder
Rundwälle zu errichten, die eine spätere Zeit irrtümlicher
Weise als Tartaren- oder Schwedenschanzen bezeichnet
hat. Diese von den Slawen im 1l). Jahrhunderte und
auch schon früher angelegten Rundwälle dienten, wie
die zahlreich bei ihnen aufgefundenen Altertümer beweisen,,
nicht nur Verteidigungszwecken, sondern sie waren auch
feste Plätze, um die sich die Bevölkerung zur Abhaltung,
politischer, kriegerischer und religiöser Versammlungen,
einfand; in diesen Ringwällen wurden feierliche Opfer
dargebracht, hier wurde auch die Asche hervorragender
Männer beigesetzt, wie die zahlreichen aufgefundenen
Urnen beweisen.

Die lechitischen Stämme, welche bei ihrer Ein¬
wanderung im Anfange des 6. Jahrhunderts das Land«
Schlesien in Besitz nahmen, bebauten beim Beginne der
Germanisation am Ende des 12. Jahrhunderts kaum
V3 öes gesamten Grund und Bodens, erfahren wir doch>
aus dem Heinrichauer Gründungsbuche, daß noch um
1244 das weite Gebiet vom Eulengebirge bis zu dem,
damals schon vorhandenen Dorfe Zadel eine menschen¬
leere Einöde war. Ein Grund für den geringen Anbau
des Bodens lag in dem Umstände, daß die schlesischen
Slawen nur den guten und leichten Boden der Ebene
bebauten, den steinigen Gebirgsboden aber nicht anrührten
und nur dann an die Bestellung des Landes in den
Hügellandschaften gingen, wenn der Boden, wie im
Münsterberger und Frankensteiner Lande, mild und
verhältnismäßig steinfrei war. Diese Scheu vor der
Bearbeitung schwererer Böden hat aber in der Trägheit.
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der Bevölkerung nicht ihren alleinigen Grund, es kam
dazu die Mannhaftigkeit ihrer Pflüge; denn der Pflug
des damaligen polnischen Bauern, radlo, panslawisch
ralo oder orało, lateinisch uncu3, war nichts weiter
als ein hölzerner Haken ohne Eisenbeschlag. Zu dem
unzureichenden Pfluge kam ein schwaches Gespann, ge¬
wöhnlich zwei Kühe, seltener Ochsen, noch seltener Pferde,
sodaß die Wirkung oder die Kraft des polnischen Pfluges
ungefähr der Hälfte eines eisernen deutschen Pfluges
gleich war. Dieser letztere wurde erst von den ein¬
wandernden Deutschen eingeführt und in Schlesien seit
dem Ende des 12. Jahrhunderts benutzt. — Wie tief
der .Kulturzustand der slawischen Bevölkerung Schlesiens
am Ausgange des 12. Jahrhunderts war, schildert ein
deutscher Mönch aus dem Kloster Leubus kurz nach
11771) mit folgenden Worten: „Ohne Bebauer lag das
mit Wald bedeckte Land da, das dort angesessene polnische
Volk war blutarm, da es erzfaul war. Mit den: hölzernen
Hakenpfluge ohne Eisen, den zwei Kühe oder Ochsen
zogen, riß es den Sand etwas auf. Eine Stadt gab es
in: ganzen Lande nicht (?), fondern nur Burgen mit
einer Kapelle, bei denen ein Markt für die Bedürfnisse
der Landbewohner abgehalten wurde. Das Volk hatte
kein Salz, kein Eisen, keine Münzen, kein Metall, keine
brauchbaren Kleidungsstücke und Schuhwerk, es weidete
allein seine Herden." Auch das Heinrichauer Gründungs¬
buch bringt einen Beweis für die Unkultur der schlesischen
Polen im 12. Jahrhunderte, wenn es erzählt, daß zu
den Zeiten des Herzogs Boleslaus I. (1163—1201) im
Münsterberger Lande eine Wassermühle zu den größteil
Seltenheiten gehörte und daß man damals das Getreide
wie in der Ilrzeit zwischen zwei Steinen zerrieb. Da
die Bevölkerung, wie bereits gesagt, bis zum 13. Jahr¬
hunderte nur einen geringen Teil des Bodens unter
dem Pfluge hatte, so nährte sie sich hauptsächlich von
dem Ertrage der Viehzucht, der Jagd und der Fischerei,
auch lieferten Wald und Heide reichlich Honig, so daß

Wattenbach: iVwnumenw ^ubenäia, p. 14, 15.
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die Honigproduktion wie schon in den ältesten Zeiten
der Slawen auch im Wirtschaftsleben der Schlesier eine
bedeutende Nolle spielte. Ein großer Teil der Abgaben,
welche die Kmeten, halbfreie Bauern, an den Landesherrn
und an die Grundherrschaft zu zahlen hatten, wurde in
Honig abgeführt, der in Gefäßen, die Urnen genannt
wurden, zur Vermessung kam. Von einer Bienenzucht
aber, wie sie heut betrieben wird, war damals keine
Nede, sie wurde wie in der Urzeit gehandhabt, d. h. es
wurden in die Waldbäume Löcher gemacht, in welche
die Bienen ihren Honig absetzten, der dann heraus¬
genommen und gereinigt wurde. Auch als Genußmittel
spielte der Honig im hänslichen Leben der Slawen eine
bedentende Nolle, wurde er doch nicht nur bei der Be¬
reitung ihres Lieblingsgetränks, des Met, benutzt, sondern
auch noch später bei der Bierbrauerei verwandt, selbst
dann noch, als im 14. Iahrhnnderte der Gebrauch des
Nohrzuckers im Abendlande bekannt wnrde. Vergessen
dürfen wir auch das Wachs nicht, von dem Unmassen
zur Anfertigung der Kirchenkerzon und zur Beleuchtnug
rn vornehmen Häusern verbraucht wurden, selbst in der
Strafrechtspflege tritt es anf, da geringere Vergehen,
besonders Übertretungen von Kirchengesetzen uud Innungs¬
statuten, mit einem oder mehreren Steinen Wachs gebüßt
wurdeu. —

Die Personen, welche den Honig aus den Bäumen
nahmen, ihn säuberteu und für den Genuß zubereiteteu,
hießen melliticeä) Honigmacher. Die Honigkultnr, in
m dieser Ausdehuung betrieben, setzt ungeheure Wald¬
flächen voraus, nur aus solchen vermochten auch die
Kmeten und die deutschen Kolonisten die sogenannte
„Nadsteuer" zu eutrichten, d. h. die Untertanen hatten
der Grundherrschaft je nach der Größe des von ihnen
bebauten Grundstückes, die nach der Zahl der gehaltenen
Ochsen bemessen wurde, eine bestimmte Anzahl Räder
zu liefern, die aus jungen, biegsamen Eichen- und
Buchenstämmen angefertigt, aber ohne Eisenbeschlag
waren. So hatten nach einer Urkunde vom Jahre 1204
4 !i03pjte3, das sind entweder deutsche Kolonisten oder



— 9—

chalbfreie Kmeten, dem Kloster Trebnitz, wenn sie 6 Ochsen
hielten, 80 Räder, bei 4 Ochsen 60, bei 2 Ochsen
28 Räder jährlich zu lieferi:, besaßen sie kein Land, so
hatten sie nnr 16 Räder zn stellen. Diese Räder hatten
für gewohnlich weder Felgen noch Speichen, waren sie
aber mit solchen versehen, also cum ornatu, so trat eine
erhebliche Mindernng der zn liefernden Räder ein.

Die polnische Bevölkerung Schlesiens sowie bei den
Slawen im allgemeinen zerfiel schon seit den ältesten
Zeiten in drei Stände^): Freie, halbfreie sKmiecie,
!<met0ne3, zuweilen anch la^aki genannt), nnd Hörige
oder Leibeigene (aciscripti oder aä^cripticii), ein besonderer
Adelsstand war bei den lechitischen Stämmen ursprünglich
nicht vorhanden. Die Freien, d. h. die persönlich und
dinglich freien Grundbesitzer nahmen in ihrer Gesamtheit
erst später den Namen nnd Charakter des Adels (3-Iackta)
an, jedoch ist bis ins 13. Jahrhundert hinein an einen
Lehnsadel in deutschem Sinne nicht zu denken; denn
der polnische Adel ging nicht wie der deutsche aus be¬
sonders bevorzugten Familien und aus den ausschließlich
zu Roß im Kriege dienenden Geschlechtern hervor, sondern
die Szlachta zeigt ihren höheren Rang nur im Ver¬
hältnisse zu den Kmeten und Leibeigenen, und die Be¬
rechtigung, an dem Gelrusse der Adelsrechte teilzunehmen,
beruht allein in dem Besitze eines freien, wenn auch noch
so kleinen Grundstückes: somit gehört jeder freie Grund¬
besitzer zur Szlachta, und diese galt ihrerseits wieder
als die alleinige Repräsentantin des Volkes, da sie alle
persönlich und dinglich freien Individuen desselben um¬
faßt. Aus dem Umstände, daß jeder freie Grundbesitzer
zum Adel gehört, erklärt sich auch bei den Polen dieser
Zeit das Fehlen eines wirklich freien Bauernstandes,
denn die Kmeten waren, wie wir gleich sehen werden,
zwar persönlich frei, dinglich aber unfrei. — Den Mit¬
gliedern der Szlachta lag in der älteren Zeit aus¬
schließlich die Verpflichtung zum Kriegsdienste ob, doch

i) Röpell: Geschichte Polens, I P. 79, 90; (donica ?0l0N0rum
p. 5 —10.
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wäre die Annahme falsch, daß dieselbe unmittelbar mr
den Besitz eines freien Gutes geknüpft war, die Sache
liegt vielmehr so, daß bei den Polen die Ableistung des
Kriegsdienstes an und für sich ein Recht und eine Ehren¬
pflicht jedes freien Mannes war. Aus dem Angeführten
ergiebt sich auch, daß die Güter des polnischen Adels mit
den deutschen Lehngütern, deren Besitzer in besonderer
Weise zum Kriegsdienste verpflichtet waren, nnr das
gemeinsam haben, daß sie nach dem Aussterben der
direkten Descendenz an den Landesfürsten zurückfallen.,
— Einen Unterschied zwischen hohem, mittleren und
niederen Adel gibt es in der älteren Zeit der polnischen
Geschichte nicht, und wenn der Verfasser des Heinrichauer
Gründungsbuches von daroneä und von einen: mittleren
Adel (me^iocreä mi!it?8) spricht und speziell in der
Gründungsurkunde des Klosters Heinrichau cl. ci. Hen
richow 6. Juni 1228 i) daronez, milite3 und 3erviente3
anführt, fo ist daraus keineswegs zu folgern, daß es in
Schlesien im Ansänge des 13. Jahrhunderts eine Ab¬
stufung des Adels gegeben habe. Der in den Urkunden
des 13. Jahrhunderts vorkommende Ausdruck baronem
ist nur ein Ehrentitel für die höhere Geistlichkeit und
die höheren, fürstlichen Hofbeamten, ähnlich verhält es
sich mit den: in unserer Darstellung häufig vorkommenden
Ausdrucke comite^; man darf dabei nicht etwa an.
Grafen des älteren deutschen Lehnsstaates denken, sondern
der Ausdruck comitez in den Urkunden des 13. Jahr¬
hunderts ist nichts weiter als die lateinische Übersetzung
des polnischen ^upan, was man mit Burggraf oder
Kastellan ausdrücken kann, so entspricht auch ?upanu3
palatii dem come3 pa!aiinu3 oder Pfalzgrafen und
2UP2NU3 pincernariu3 dem come3 pincerna der deutschen
Urkunden. Zum Schlüsse noch ein Wort über den in
schleichen Urkunden des 12. und 13. Jahrhunderts
unzählige mal vorkommenden Ausdruck mile3; dieser
mile3 der Urkunden entspricht keineswegs einem durch
den Ritterschlag in den Nitterstand aufgenommenen.

i, H. Gr. B. Urkunde II.
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deutschen Edelknechte, sondern bezeichnet jeden Adligen,
der in der Kriegsdienstpflicht eines Herrn steht, und
darauf ist bei den von uns angeführten Urkunden stets
zu 'achten! ^lilitelli endlich sind die armen, polnischen
Adligen, die nichts als ihr kleines Grundstück besitzen
und sich im Grunde genommen von den halbfreien
Kmeten nur durch ihre adlige Geburt und durch die
mit ihr verbundenen Standesrechte unterscheiden, ^rmi'
Aeri oder 3elviente3 sind Edelknechte im Gefolge des
Fürsten, sie werden erst seit Einführung des dentfchen,
^LehnZwesenZ in Schlesien erwähnt.

Wie die Geschichte des Mittelalters in keinem
Staate ein absolutes Königtum oder eine uneingeschränkte
Fürstengewalt kennt, sondern zeigt, daß die Fürsten gerade
in den wichtigsten Zweigen der Staatsverwaltung an die
Zustimmungen der Stände gebunden waren, so besaß
auch in Schlesien der geistliche und weltliche Adel das
Steuerbewilligungsrecht, und nur unter Zustimmung der
Barone durften die Herzüge die Kirchengüter besteuern
und nur in dringenden Fällen war es ihnen gestattet,
von den Untertanen des geistlichen und weltlichen Adels
Beden oder petitloneä zu erhebend) Außerdem besaßen
der geistliche und weltliche Adel und meistenteils auch
die Städte seit dem 14. Jahrhunderte die höhere und
niedere Gerichtsbarkeit über ihre Untertanen, wenn auch
nur als Gnadengeschenk der Herzöge, wie wir dies für
die Stifter Heinrichau und Eamenz und die Stadt
Frankenstein bald nachweisen werden. Ein anderes
Vorrecht des polnischen Adels in Schlesien, das sich
aber auch der einwandernde deutsche Adel bald zunutze
machte, und das zu vielfachen Streitigkeiten mit der
Geistlichkeit Veranlassung gab, bestand darin, daß der
adlige Grundherr von jeder sechsten Hufe Neubruchland
der Kirche gegenüber zehntfrei war, und daß er den
Kirchenzehnt nicht seiner eigenen Pfarrkirche, sondern

i) Tzschoppe und Stenzel: Nrkundensammlung zur Geschichte
der Städte und der Einführung und Verbreitung deutscher Kolonisten
und Rechte in Schlesien und der Oberlausttz, Hamburg 1832, p. 30 ..
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jeder beliebigen anderen nach seinem Gutdünken zuwenden
tonnte.

Den zweiten Stand der polnischen Bevölkerung
bildeten die Kmeten; sie waren persönlich frei, dinglich
aber unfrei, insofern sie keine freien Grundstücke besaßen,
sondern fremden Grund und Boden gegen einen be¬
stimmten Zins bebauten, den sie der Grundherrschaft,
oder wenn sie auf herzoglichem Boden saßen, dem Herzoge
zu zahlen hatten, doch stand ihnen auf das von ihnen
debaute Grundstück ein gewisses Erbrecht zu, sie entsprechen
somit im allgemeinen den späteren „Erbuntertanen" in
Schlesien. Insofern es ihnen gestattet ist, das von ihnen
bebaute Grundstück zu verlassen, heißen sie bisweilen
Lazaki (vom polnischen la^io — Herumstreicher), sie sind,
um es kurz auszudrücken, halbfreie Bauern, denen aber
das Necht der freien Bewegung im Gegensatze zu den
an die Scholle gebundenen Leibeigenen zusteht. Ähnlich
den deutschen Litti oder Lassen sind die Kmeten wahr¬
scheinlich aus dem Stande der Freien zu Halbfreien her¬
abgesunken, indem sie durch die Not gezwungen wurden,
ihre Grundstücke an reiche und mächtige Nachbarn ab¬
zutreten, jedoch unter der Bedingung, daß sie dieselben
gegen Zinszahlung oder andere Leistungen und Dienste
weiter bebauen durften, im Heinrichauer Gründungs
buche werden sie gewöhnlich als rustici bezeichnet.
Die Lage dieser hcübfreien Bauern war eine ziemlich
gedrückte, sie mußten nicht nur ihrer Herrschaft Abgaben
zahlen und Dienste (servitia) leisten, sondern auch dem
Landesherrn; sie waren verpflichtet beim Baue der
Burgen, Wachthäuser und Brücken (s. Zadel und Olbers
dorf) zu arbeiten, Vorspann dem Landesherrn und seinen
Beamten zu leisten, sie mußten den fürstlichen Biber¬
jägern, Falkenwärtern und anderen herzoglichen Dienern
jederzeit zur Haud geheu, als Führer dienen, in den
.herzoglichen Burgen Wache halten uud Kriegsdienste
leisten. Zu diesen Halbfreien gehören auch die soge¬
nannten ti03pite3, doch sind darunter bisweilen deutsche
Kolonisten zu verstehen.

Leibeigene gab es ursprüglich bei den Slawen nicht,
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die Sklaverei entwickelte sich bei ihnen erst beim Auf¬
kommen der fürstlichen Gewalt; ^) die Leibeigenen
stammten meistens von Kriegsgefangenen ab und von
solchen, die durch richterlichen Spruch ihre Freiheit verloren
hatten, in den schiefischen Urkunden heißen sie aäscriptl
oder a^cripticii, d. h. der Scholle Zugewiesene, auch
3ervi oder ancillae. Sie sind personlich unfrei, haben
keinerlei Anrecht an den Boden, den sie bebauen, und
haften an der Scholle, sie dürfen sich ohne Erlaubnis
des Grundherrn nicht vom Gute entfernen und können
mit demselben verkauft werden. Sie zahlen an ihren
Herrn Abgaben, teils in Geld, teils in natura.' Getreide,.
Honig, Eier, Hühner, Schweineschultern :c. und sind der
Herrschaft zu den verschiedensten Diensten verpflichtet,
sie sind: Koche, Brauer, Bäcker. Zeidler, Pflüger, Jäger,
Falkner, (falconarli), die die Falten für die Jagd ab¬
richten, Biberfänger, Pferde- und Hundehüter. Im all¬
gemeinen ist die Lage der Leibeigenen bei den Slawen
nicht so hart wie im klassischen Altertum, insbesondere
hat der Herr seinen Leibeigenen gegenüber nicht das
Recht über Leben und Tod.

Das rechtliche Verhältnis der Kmeten und Leib¬
eigenen zu dem Landesherrn und zu ihrer Grundherr¬
schaft und die Regelung der von ihnen zu leistenden
Abgaben und Dienste faßt man unter dem Namen ^U5
polom'cum. Polnisches Recht, zusammen. Die Einführung
des Christentums in Schlesien um 966 und mehr noch
die Ansiedelung deutscher Kolonisten im Lande, die nicht
gut unter das polnische Recht gestellt werden konnten,
machten die Aufhebung der Leibeigenschaft notig; denn
es konnten die polnischen Untertanen nicht schlechter
gestellt werden als die neben ihnen wohnenden Deutschen,
daher mußte die Leibeigenschaft fallen, die polnische Be¬
völkerung mußte frei werden und freies Grundeigentum
erwerben dürfen, das geschah jedoch nicht auf einmal,
etwa durch ein besonderes Landesgesetz, sondern ganz
allmählich, es blieb den Grundherren überlassen, unter

i) Krek: Einleitung in die slawische Literaturgeschichte, p. 178«
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welchen Bedingungen sie die bisherigen Kmeten und
leibeigenen freilassen wollten, die Herzöge als größte

'Grundbesitzer des Landes gingen hierin mit guten Bei¬
spielen voran, ihnen folgten die Grundbesitzers jedenfalls
war die Emaneipation der Kmeten und Nnfreien gegen
Ende des 13. Jahrhunderts in Schlesien vollendet. Die
Aufhebung der Leibeigenschaft in solchen Orten, die kein
deutsches Recht hatten, und die Regelung der bisherigen
Lasten und Dienste des polnischen Rechts bezeichnet man
mit dem Ausdrucke locatlo iure Polonico i), d. i. Aus¬
setzung zu polnischem Rechte. Der wichtigste Unterschied

, zwischen den nach polnischen: Rechte und den nach
deutschem Rechte ausgesetzten Ortschaften bestand nicht

!blos in der Verschiedenheit des von den nunmehr freien
Bauern für die abgetretenen Ländereien an die Gründ¬

end Landesherren zu zahlenden Zinses und der zu
leistenden Dienste/sondern hauptsächlich darin, daß die
zu polnischem Rechte ausgesetzten Ortschaften keine selb¬
ständige Gemeindeverwaltung unter einem Scholzen hatten,
sondern unter einem vom Herzoge oder von der Grund
Herrschaft eingesetzten Wlodarn (wio^ar? — Vogt) standen,
der den Grundzins von den Bauern für die Herrschaft
einzog und in ihrem Namen die niedere Gerichtsbarkeit
ausübte, ohne jedoch wie die deutschen Scholzen einen
Anteil an den Gerichtsgefällen zu haben.

> Ein Bürgerstand entwickelte sich in Schlesien ' erst
nach der Gründung deutscher Städte und Marktflecken.

In der vorausgehenden Besprechung habe ich die
äußere Stellung des Adels zu den beiden anderen
Ständen des polnischen Volkes hervorgehoben, ich möchte,
da ich später eine Charakteristik des deutschen Bürger¬
tums in den schlesischen Städten bringen werde, hier
kurz auf die religiösen und sittlichen Eigenschaften im
Charakter des schlesischen Adels im 13. und 14. Jahr¬
hundert hinweisen, wobei ich mich auf das Irankenstein

/Münsterberger Land beschränke und meine Angaben dem

i) Haeusler: Geschichte des Fürstentums Ols bis zum Aus¬
sterben der Piastischentzerzogslinie,p. 76.
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Heinrichauer Gründungsbuche und dem Kamenzer Nr
^tundenbuche entnehme. Der Verfasser des ersten Teiles
des Gründungsbuches, der um 1267 schreibt, hebt
Zunächst tadelnd hervor, daß nach dem Einfall der Heiden
(1241) der benachbarte Adel dem Kloster Heinrichau in
gewalttätiger Weise Güter, Zehnten und andere Einkünfte
ganz nach seinem Belieben entrissen habe, trotzdem das
Kloster von den Mongolen verbrannt, seine Güter ver¬
wüstet, Abt und Mönche vertrieben, und alles ein Bild
des Jammers und des Elends bot. Auch das Augustiner
Ehorherrenstift in Kamenz war zu dieser Zeit von seinen
Bewohnern verlassen, und stand bis 1246 leer, wo es
-von Cisterziensermönchen bezogen wurde. — Bei der
Schwäche der jugendlichen Nachfolger Herzogs Heinrichs II.,
der auf der Walstatt am 9. April 1241 im tapferen
Kampfe für die christliche Religion und die Freiheit des
Landes gefallen war, rissen eine allgemeine Rechtslosig
keit, Verwilderung der Sitten und eine selbst für jene
Zeit kaum glaubliche Gewalttätigkeit des schlesischen
Adels ein. Wir sehen, wie die Söhne und Enkel jener
Männer, welche die Klöster Heinrichau und Kamenz mit
Grundbesitz reich ausgestattet hatten, diesen Güter, Zehnten
und Zinsen entreißen, die Klosterinsassen und ihre Unter¬
tanen ängstigen und unterdrücken.

Das erste Beispiel, das nur anführeu wollen, liefert
Graf Peter Stofch (corn^3 ^etru3, filiu3 quondam
^3t0830ni8)) Erbherr auf Peterwitz bei Frankenstein.
Während des Mongoleneinfalles entriß er dem Kloster
Heinrichau 100 große Hufen Wald, in dem das Stift
später das Dorf Schönwalde um 1244 gründete. Dieser
Graf Peter wird als ein gefährlicher Mann geschildert,
ähnlich seinem Vater und seinem Oheim, die in ihren
Waldverstecken hausten und wie die Räuber lebten. Nur
höchst selten erschienen sie am herzoglichen Hoflager, weil
sie die Klagen fürchteten, die mit Recht gegen sie wegen
ihrer Gewalttaten vorgebracht wurden, und so groß war
die Furcht vor dem Grafen Peter gewesen, daß Herzog
Heinrich I. es nicht wagte, ein deutsches Dorf in der
Nähe von Peterwitz anzulegen. Ein ähnlicher Gewalt
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mensch war Peters Sohn, Graf Pasko. Näheres über
alle diese Vorgänge werde ich bei der Gründnngsgeschichlo
von Schonwalde bringen.

In ähnlicher, vielleicht noch schlimmerer Weise
verging sich Albert Barba (ciictu8 Larda cle Vincemeri?,
Winzenberg, Kreis Grottkau) gegen das Kloster Kamenz.
Die Barba von Winzenberg waren ein Zweig der adligen.
Familie Barba, deren Stammgnt im 13. Jahrhunderte
Töpliwoda war. Der Name des Dorfes kommt vom
polnischen cepio — warm und woäa — Wasser, polnisch
heißt der Ort (^eplowoä. Diese znm schleichen Uradel
gehörige Familie ist jedenfalls eine der ältesten in Schlesien
eingewanderten deiltschen Familien; von dem bald zu
erwählenden Albert Barba von Töpliwoda sagt das
Gründungsbuch, er habe väterlicherseits von der deutschen
Familie der Eznrban, mütterlicherseits von einer wallo¬
nischen Mntter abgestammt, die ans der Wallonenstraße
in Breslau gewohnt habe. Von dem Ahnherrn der Barba
von Töpliwoda erzählt das Gründungsbnch folgendes:
Albert Barba war mit der Tochter des Dyrsiko verheiratet,
wahrscheinlich ist es derselbe, der in einer Urkunde des
Herzogs Heinrich I. vom Jahre 1230 unter den Zengen als
com?3 Dll-3co, castellemus äe Laräo (Wartha), erwähnt
wird. Er zog im Jahre 1229 i) zum Kampfe mit den
heidnischen Preußen aus, und der im Gründungsbuche
angegebene Grund »pro peccatis patriä et 8ui3« legt
die Vermutung nahe, daß dieser KreuZzug wohl die Sühne
für vorausgegangene Freveltaten war. Während des
Mongoleneinfalles riß er die herzoglichen Erbgüter
Eenkowiz (Zinkwitz) und Kubowiz (Kaubilz) au sich, fand
es jedoch schließlich ratsam, dieselben dem jugendlichen
Sohne Heinrichs II., Boleslaus, mit der lächerlich niedrigen
Summe von 30 Mark Silber für 30 große Hufen

^ h. (N. B . p. 30: ^oäem 2NNO (l.229) iuii iclem ^lbertu3 pro
ti3 pItriä 8ui et 3ui3 in l^ruääiam« und p. 2Z »3eci Lcienclum^

ia, ex patre ^atriä k<0M3nu3, a platea t^omanorum >V
et äom,r!U3 l^colau^ ut dictum e3t^ N2tu3 cle

Cracovie.«
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abzukaufen, wobei er aber die Besitzer dieser Erbgüter
ohne Entschädigung einfach aus ihrem Besitze verjagte.
Dieser Albert der Altere mit dem Barte kommt als
Zeuge noch in Urkunden von 1246—1258 vor. Von
feinem Sohne Grabis oder Grabisius ist nichts Näheres
bekannt, dagegen erfahren wir über dessen Sohn Albert
den Jüngeren mit den: Barte, daß er durch Urkunde vom
2. Februar 1287 mit Zustimmung seines Vaters Grabissius
nochmals und ausdrücklich die Schenkung seines Groß¬
vaters Albert anerkennt, durch die dieser dem Kloster
Heinrichen sein Erbgut Zinkwitz abgetreten hatte. Die
Einleitungsworte der Urkunde: »donZiäerans, pro^eni
t0le3 MS08 3alute et Aracia plunmum eAuiääE" lassen
den Schluß zu, daß diese Schenkung eine Sühne für
früheres von seinen Vorfahren begangenes Unrecht war.
Erwähnt wird Albert der Jüngere noch in Urkunden
von 1303—1315, nach dem ^ecroIoAlum ^einlickoviEn^
starb er am 10. Dezember 1315.

In welchem Verwandtschaftsgrade die Barb oder
Bart von Töpliwoda mit den Barb von Winzenber^
gestanden haben, kann ich nicht nachweisen, jedenfalls
übertraf Albert, cliotu3 Larda cje Vincemeri?, feine Ver¬
wandten noch an Habgier und gewalttätiger Gesinnung.
In den Jahren zwischen 1265 und 1269 hatte er dein
Kloster Kamenz die Zehnten vom Dorfe Winzenberg
entrifsen, Mönche und Klosteruntertanen gemißhandelt
und auch anderen geistlichen Personen Zehnten, Güter
und geistliche Rechte vorenthalten und mit Gewalt in
Besitz genommen, dafür war er von dem damaligen,
päpstlichen Legaten für Polen, dem Kardinal Guido,
und dem Erzbischofe von Gnesen in den Bann getan
worden und in demselben gestorben, trotzdem aber auf
dem Kirchhofe in geweihter Erde, wahrscheinlich in
Winzenberg, beigesetzt worden. Hingegen hatte Abr
Konrad von Kamenz bei dem Nachfolger des Kardinal
Guido, dem päpstlichen Legaten Bischof Philipp von
Fermo, der als folcher zuerst in einer Urkunde vom
14. Ottober 1279 (Regeste Nr. 1609) vorkommt, Protest
erhoben und die Exhumierung der Leiche beantragt, die
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auch auf Befehl des Legaten erfolgt war. Die Ange¬
legenheit war der Familie Barba in hohem Grade un¬
angenehm, und der Bruder des Verstorbenen, der Ritter
Nieolaus Barba, hatte sich deshalb an den Legaten
Philipp gewandt, der zur Verhandlung der Sache einen
Termin in Breslau für den 21. März 1282^) ansetzte,
zu dem sowohl Nieolaus Barba mit mehreren Adligen
als auch Abt Nicolaus von Kamenz geladen waren. —
In dem Termine leistete Nicolaus Barba auf das
Eoangelienbuch einen Eid und gelobte anstelle des Ver¬
storbenen (pro cietuncto) dem Abte und seinem Konvente
die geraubten Güter und Zehnten zurückzugeben und
gebührenden Ersatz zu leisten, sein Eideshelfer, der Ritter
Pacoslaus Sdescez leistete unter Verpfändung seiner
Güter Bürgschaft. Hierauf sprach der Legat am Ende
der Verhandlung den verstorbenen Albert Barba vom
Banne los und gestattete, daß die Leiche wieder in ge¬
weihter Erde beigesetzt werden durfte.

Daß die Sitte:: des schleichen Adels trotz der fort¬
schreitenden deutsche:: Kultur im 14. Jahrhunderte nicht
viel milder geworden waren, als sie es im 13. Jahr¬
hunderte gewesen waren, zeigen die folgenden Tatsachen.
Zu den reichsten und mächtigsten Geschlechtern des schle
sischen Adels gehören die Wüsthube oder Wüstehube, die
im Anfange des 14. Jahrhunderts Besitzuugen hatten,
die sich am Nltvatergebirge in Mähren bis in die Graf¬
schaft Glatz und auf dem linken und rechten Ufer der
Neisse in das Weichbild von Frankenstein erstreckten und
vielfach mit den Gütern des Klosters Kamenz grenzten,
sodaß Grund genug zu Streitigkeiten zwischen dem Stifte
und der mächtigen Adelsfamilie gegeben war. Tatsache
ist, daß Heinrich Wüstehube und sein Sohn Hanko im
Anfange des l.4. Jahrhunderts zu verschiedenen Zeiten das
Kloster und seine Besitzungen beraubt und sich schwere
Ausschreitungen gegen die Klosterbrüder und ihre Unter¬
tanen hatten zuschulden kommen lassen. Möglicherweise
hängen die Gewalttaten der Wüstehube gegen das Kloster

U Nr. 35.
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Kamenz zusammen mit den Feindseligkeiten dieser Familie
gegen den Breslauer Bischof Heinrich I. von Würben
^1302—1319), durch welche der Bischof gezwungen wurde,
im Jahre 1318 Tafelzinsen an das Breslauer Domkapitel
zu veräußern, um die Kosten der Verteidigung des
Neisser und Ottmachauer Landes gegen die Angriffe der
Wüstehube und ihres Anhanges aufzubringen. Während
der mehrjährigen Vacanz des bischöflichen Stuhles vou
Breslau, die auf den Tod des Bischofs Heinrich (^ 23.
September 1319) folgte und mit der Erhebung des
Bischofs Nanker (1326—1341) auf den bischöflichen Stuhl
endigte, scheint eine Aussöhnung der Wüstehube mit dem
Stifte Kamenz erfolgt zu sein, die für ihre Gewalttaten
gegen dasselbe im Jahre 1325 glänzende Genugtuung
leisteten. Näheres hierüber erfahren wir aus einer zu
Goldenstein in Mähren am 3. Mai 13251) gegebenen
Urkunde. In derselben schenkt Johannes, genannt Wüste¬
hube, für sein eigenes, seiner Frau, Kinder und aller
seiner Vorfahren Seelenheil und zur Entschädigung für
die vielfachen und schweren Schädigungen, die sein ver¬
storbener Bruder Heinrich und dessen Sohn Hancho bei
ihren Lebzeiten dem Kloster Kamenz zugefügt hatten
(in reätaurum ^ravium et multorum äampnorum,
trater noster t^emncuZ et si!iu8 eiuä l^anclio
memorie, clum acitiuc viverent, monaätesio 6
et bonlä ip3lU8 cliveläis temporiduä multipliciter intu
let-unt), demselben in testamentsweise seine Herrschaft
Goldek oder Goldenstem (Altstadt in Mähren) mit allen
Äckern, Wäldern, Heiden, mit der Iagdgerechtigkeit und
alle:: Nutzungen und 19 zur Herrschaft gehörigen Dörfern.
Er überließ ferner dem Kloster den großen Wald von
den Grenzen Polens (d. h. Oberschlesiens) bis an das
Glatzer Land und die Quellen der March (IVlarc) und
fortlaufend bis zu den Dörfern: Hausdorf, Schlegelsdorf,
Seitendorf, Kunzendorf und Weinreb, ferner die Gold¬
bergwerke und Mineralquellen auf diesem Gebiete, welche

1) ibici. Nr. 129. Heyne: Dokumentierte Geschichte des Bistums
.und tzochstiftes Breslau, I P. 956 ff.
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schon vorhanden sind oder noch entdeckt werden können^
Dazu verleiht er dem Stifte die niedere und die Ober-
gerichtsbarkeit über alle diese Besitzungen. In eineo
anderen Urkunde 6. ci. Vre^eberk (Friedeberg östiv
Schlesien) vom 7. Dezember 1325^) schenkt Johannes
Wüstehube mit Zustimmung seiner Frau und seiner
Söhne Johannes und Heinrich dem Kloster Kamenz sein.
Dorf Slobotendorph (Schlottendorf) in seinen bisherigen
Grenzen und mit allem Zubehör, dagegen übernimmt
das Stift die Verpflichtung, den bereits von feinem ver¬
storbenen Bruder Heinrich begonnenen Bau einer Kapelle
in Schlottendorf zu vollenden.

Ähnlich wie feine Ritter trieb es Herzog Bolko II.
von Münsterberg, auch er hatte kurz vor 1334 das
Kloster Kamenz ausgeraubt, die Schlösser im Kloster
erbrochen, die Scheuern geplündert, das Getreide fort¬
geführt, Mönche und Klosteruntertanen entweder selbst
oder durch seine Genossen eingekerkert, vertrieben und
das Kloster ruiniert. Genau angegeben sind die Frevel¬
taten des Herzogs und seiner Anhänger in einer Urkunde
des Papstes Benedikt XII. cl. ä. Avignon 21. Dezember
1337"), an den sich der Abt und sein Konvent um Hülfe
gewandt hatten, und der deshalb die Bischöfe von Olmütz
und Posen und den Dechanten von Bautzen beauftragt
hatte, das Kloster Kamenz gegen die Bedrückungen des
Herzogs in Schutz zu nehmen. Für seine Freveltaten
war der Herzog vom Bischof Nanker von Breslau schon
vor 1334 mit seiner Familie in den Bann getan, sein,
Land aber mit dem Interdicte belegt worden. Um von
den kirchlichen Strafen befreit zu werden, hatte er ver¬
schiedene Versuche gemacht, die im Jahre 1334 zu einem
Vergleiche zwischen ihm und dem Abte von Kamenz
führten, und in dem er dem Kloster Genugtuung für
seine Gewalttaten leistete. In einem am 13. Juli 1334^)
zu Breslau vor dem bischöflichen Offizial Apetzko abge¬
haltenen Termine kam es zwischen dem Herzoge Boleslaus

') K—U Nr. 132.
2) ibid. Nr. 16b.
3) ibiö. Nr. 150.
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won Liegnitz als Vertreter des Herzogs Bolko und dem
Üble Theoderich von Kamenz zu einem Sühnvertrage,
in dem Bolko dem Kloster zwar weder Güter noch Geld
als Genugtuung gewährte, wohl aber demselben die
Obergerichte über alle seine Güter, soweit sie das Kloster
nicht schon hatte, übertrug und dieselben von allen
herzoglichen Lasten, wie bei Besprechung der Urkunde
^)es Bischofs Preczlaus vom Jahre 1359 näher ausgeführt
iwerden wird, freimachte. Nochmals bestätigt und genau
festgelegt wurde diese Obergerichtsbarkeit oder das
Zupremum iuclicium provinciale durch Bolko in einer
.zu Glatz gegebenen Urkunde vom 15. November 1336^).

Infolge der geschilderten Unbilden war die Lage
'des Klosters Kamenz in der zweiten Hälfte des 14. Jahr
Hunderts eine sehr gedrückte, und der Eonvent befand
«sich in schweren Geldnöten. Näheren Aufschluß über diese
'Verhältnisse gibt uns eine Urkunde des Bischofs Preczlaus
won Breslau vom 30. August 1359^), in der er dem
Kloster Kamenz die Pfarrei Baitzen und deren Tochter
lirche in Alt-Altmannsdorf inkorporiert und ihm deren
Widmut und Einkünfte zuweist. Als Grund für sein
Vorgehen gibt er die Schädigungen des Klosters durch
bie Erbherren von Baitzen und den Herzog Bolko II.
won Münstcrberg an. Die Urkunde ist für die kirchlichen
und kulturgeschichtlichen Verhältnisse jener Zeit be¬
merkenswert und verdient eine Besprechung. Das Dorf
Baitzen gehörte am Ende des 13. Jahrhunderts den
'Grafen von Baitzen, die außer diesem Dorfe noch die
Erbgüter in Taschenberg oder Lencavice, in Schrom
und Frömsdorf besaßen. Im Jahre 1283 verkauften
die Gebrüder Iesko und Dirsko, Söhne des verstorbenen
Grafen Dyrislaus von Baitzen, ihr Gut Taschenberg
.an der Neisse dem Kloster Kamenz für 130 Mark Silber,
und im Jahre 1298 erbaut der Ritter Moyko, Sohn
des vorgenannten Dyrislaus oder Dirsko in seinem
Dorfe Schrom eine Kirche und stattet sie aus. llber

ibiä. Nr. 158.
ibicl. Nr. 244
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die kirchlichen und inneren Verhältnisse des Klosters
gibt eine Unniversarienstiftung Dirsko des Jüngeren von
Baitzen vom Jahre 1306 Aufschluß; der Ritter bestimmte
nämlich für seine Fundation einen jährlichen Zins von
4 Mark Silber von 4 Freihufen in feinem Torfe
dirnc^c? (Frömsdorf), dafür sollten die Mönche nicht,
nur alljährlich an seinem Todestage ein Seelenamt
halten, sondern es sollten der Prior und der Subprior
Verpflichtet sein, an diesem Tage nach dem Gottesdienste
den Mönchen ein Mahl spranclium) zu bereiten und>
den nötigen Wein und die Speisen zu geben. Wenn,
jemals ein Prior die Zinsen der Fundation für einen,
anderen Zweck verwenden würde, so sollten seine Erben
die Zinsen zurückhalten und den Mönchen selbst das
Mahl ausrichten. Der Fundator starb vor dem 6. Mai,
1306, mit ihm erlosch der Mannesstamm der Grafen
von Baitzen und die Erbtochter Elisabeth brachte durch
ihre Vermählung mit öem Ritter Nicolaus von Dangelwicz
(Danielewitz) diesem das reiche Erbe ihrer Familie zu,,
sodaß nunmehr die Dangelwicz Erbherren von Baitzen
waren. Dieser NieolauZ geriet wegen der beiderseitigen
Grenzen mit dem Kloster oft in Streit, so erfahren wir,
daß der Dangelwicz in einem Prozesse wegen des
Mühlenwehres bei Baitzen an der Neisse und eines
Wasserlaufes, vielleicht der Mühlgraben, den damaligen
Vioepleban (Administrator) Laurentius von Baitzen zu
seinem Prokurator ernannte, der am 14. September 1344
mit dem Kloster einen gütlichen Vergleich schloß, den
Nieolaus, seine Frau Elisabeth und seine Söhne Apezko
(Nikolaus), Hinczko (Heinrich), Ramfold, Luthko,Borutha,
Bernhard und Dirsko genehmigten. Im Jahre 1349
ging das Erbgut Baitzen durch Verkauf an das Kloster
Kamenz über, es verkaufte nämlich die Erbherrin Elisabeth,,
Tochter des verstorbenen Ritters Dirsko von Baitzen,
ihr Gut, das sie von ihrem Vater geerbt hatte, mit
Zustimmung ihres Mannes und ihren sieben Söhnen
an den Abt Syghard von Kamenz und seinen Convent
für 900 Mark Silber; mit der Grbherrschaft übernimmt
das Kloster auch das Patronatsrecht über die Pfarrei
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Baitzen und erhält auch das Recht, das Dorf Baitzen
nach seiuem Belleben zu verkaufen und zu deutschen:
Recht auszusetzen. Bestätigt wurde der Verkauf in allen
.seinen Punkten vom Herzoge Nicolaus zu Münsterberg
am 30, März 1349, wobei derselbe das Kloster von allen
Lasten des polnischen Rechtes, welchen Namen sie auch
immer haben möchten, besonders auch von der Ver¬
pflichtung der 8t2tione3, que „le^ir" vocantur, freimachte.
Nnter dem Ausdrucke statione^ oder le^ir versteht man
nach polnischem Rechte die gesetzliche Verpflichtung der
Untertanen, für Nachtquartier und Verpflegung des
Herzogs und seines Gefolges auf Reisen uuentgeltlich
zu sorgen.

Die Vedingnngen, unter denen Bischof Preczlaus
1359 die Mutterkirche in Baitzen und deren Tochterkircho
in Alt-Altmannsdorf dem Kloster Kamenz incorporierte,
sind folgende: Die Ineorporation tritt erst nach dem
Tode des derzeitigen Pfarrers von Baitzen, Peter von
Zymerow, ein. Bei jeder Vacanz der Pfarrei hat der
Abt dem Bischof einen Priester des Klosters als Pfarrer
zu präsentieren, der Investierte darf sich einen anderen
Klosterpriester mitnehmen, der die Seelsorge in Altmanns
dorf wahrnimmt, beide unterstehen der Diözesanordnung
und der Iurisdiction des Bischofs. Der in Baitzen die
Pfarrei verwaltende Geistliche führt den Titel vicariu8
perpetuu3, ist also nach unserer Ausdrucksweise Pfarr¬
administrator mit allen pfarrlichen Rechten, den Geist¬
lichen in Altmannsdorf dürfen wir als Lokalkaplan
bezeichnen. Zuweilen heißt in den Urkunden der Ad¬
ministrator ^xp08itu8, denn er kehrt gewöhnlich nach
drei Jahren ins Kloster zurück und wird durch einen
anderen Klostergeistlichen ersetzt, dasselbe gilt von den
Lokalkaplänen. Der Bischof bestimmte ferner: Der ständige
Vicar erhält für sich und den Lokalkaplan, den er unter¬
halten muß, 2 Hufen Ackers in Baitzen, eine in Alt
Altmannsdorf und den Hühnerzins von den dortigen
Gärtnern, 7 Malter Meßkorn von Alt-Altmannsdorf,
4 von Gallenau, 2 Malter, 2 Scheffel und den ganzen
Feldzehnten von Pomsdorf und Brucksteine, ferner die
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Zehntfertonen von Gallenau, jedoch nicht vom dortigen
Vorwerke, welches das Kloster selbst bewirtschaftet, Holz
zum Brennen erhält der Administrator so viel er braucht
aus dem Walde „Baitzen" (silva, que clicitur Lyc-an
vulAariter), ihm stehen auch die Offertorien und die
Legate der Gläubigen zu. Die anderen Einkünfte der
Pfarrei fallen dem Kloster zu, nämlich: Der Feldzehnt
von den Dörfern Baitzen, Schrom und Reichenau, die
Zehntfertonen vom ganzen Dorfe Altmannsdorf, der
Zins von den dortigen Gärtnern, 1/2 Mark Zins von
1 Hufe in Schlottendorf, welche von der Kirche in Baitzen
verkauft worden ist, und die anderen Erträge beider
Pfarreien. Zugleich hob der Bischof die Kirche in Baitzen
wegen zu großer Entfernung aus dem Archipresbyterate
Strehlen, dem sie bisher angehört hatte, heraus und
wies sie den: von Frankenstein zu.

Die Gründe, welche den Bischof Preczlaus bewogen,
sich des Klosters so tatkräftig anzunehmen, sind in seinen
Urkunden vom 30. August 1359 und vom 10. Mai 1360
angegeben: Im Kloster sind mehrere seiner Vorfahren
beigesetzt; er gehörte nämlich dem ältesten schleichen
Adelsgeschlechte derer von Pogarell oder Pogrell an und
war em Nachkomme des Kanonikus Vincenz von Pogarell,
der mit dem Bischöfe Laurentius von Breslau zusammen
1210 die Augustinerpropstei in Kamenz gegründet und
ausgestattet hatte. Von äußeren Gründen führt er die
Bedrückungen des umliegenden Adels und die schweren
Verfolgungen an, die das Kloster durch Bolko II. erlitten
hatte, insbesondere hebt er die Schäden hervor, die dem
Kloster durch die „le^ir" des Herzogs und durch die
Einquartierungen der herzoglichen Falkeniere, Vogelsteller,
Jäger, durch wochenlange Verpflegung der herzoglichen
Pferde erwachsen waren. Zu allen diesen Übelständen
kamen noch die häufigen Überschwemmungen der Neisse
und der bei Kamenz fließenden anderen Gewässer, welche
öfters die das tiefer gelegene Kloster umgebenden Schutz¬
wehren (quoc! 3epe3, quibuä ipäum monaäterium uncii
que cilcumäatus) durchbrachen, die Keller mit ihren
Vorräten vernichteten und durch Überschwemmungen die
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Ncker des Klosters verwüstet und die Abführung der
Zehnten und Zinsen seitens der Klosteruntertanen un¬
möglich gemacht hatten. Hierdurch, so fährt der Bischof
fort, sei der Convent verhindert, nicht nur die Pflichten
der Gastfreundschaft gegenüber den Besuchern des Klosters,
sondern auch die Pflichten der Barmherzigkeit gegenüber
den Armen und Notleidenden zu erfüllen. Endlich be¬
herberge das Kloster in seinen Mauern 80 Ordensleute,
von denen 40 Priester seien, deren Ernährung und Be¬
kleidung unter diesen Umständen dem Kloster fast un¬
möglich sei.

Fragen wir nun nach den Gründen dieser bei dem
kirchlichgläubigen Sinne des Mittelalters auffallenden
Tatsachen, so lassen sich deren mehrere anführen:

Zunächst ist es der fehdeluftige und zur Gewalt
neigende Sinn der Fürsten und des Adels, der sich seit
den Zeiten des Interregnums (1256—1273) nicht nur
in Deutschland, sondern auch in Schlesien besonders
bemerkbar macht; für den Adel im Frankenstein-Münster
berger Lande kam dazu der Neid auf den reichen Land¬
besitz der beiden Cisterzienserklöster Heinrichau und Kamenz,
bei dem polnischen Teile desselben wohl auch die Ab¬
neigung der Slawen gegen die deutsche Kultur, als
deren Hauptträger die beiden Stifter im 13. und 14. Jahr¬
hunderte erscheinen. Hierzu kommen die häusigen Streitig¬
keiten wegen der Obergerichte und besonders wegen der
kirchlichen Zehnten. Die Bischöfe in Deutschland nahmen
feit der Begründung ihrer Bistümer den Zehnten von
allen Erzeugnissen und Einkünften des Landes in
Anspruch, nach der Gründung des Bistums Breslau
im Jahre 1000 taten dies auch die Bischöfe von Breslau,
diese beanspruchten nach polnischem Rechte auch die
Neubruchzehnten (äecima novali3) für den bischöflichen
Tisch; wohl zu unterscheiden von diesem Bischofszehnt
ist die äecima libera oder personal^ d. h. jener Zehnt,
t)en der polnische Adel nach Ritterrecht (ins ilil^)

^ Stenzel im Jahresberichte der Schleichen Gesellschaft
für vaterländische Kultur, 1841, p. 141, 180. Lider k^unclationix
^pi3C0p2w3 v^ratiäl. Einleitung p. X.
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der Kirche, zu der er sich hielt, wenn es auch nicht seine
Pfarrkirche war, zuwenden konnte, und in diesem Nechte
des polnischen Adels lag dann der Grund zu vielen und
heftigen Streitigkeiten zwischen dem Adel einerseits und
den Bischöfen, dem Pfarrklerus und den geistlrchen Stiftern
andererseits, denen die Synode von Sieradz im Jahre
12621), wenn auch nicht mit durchgreifendem Erfolge, ein
Ende zu machen suchte, denn noch im Jahre 1309 mußte
die schlesische Synode jedem Pfarrer die Annahme von
Zehnten aus einer fremden Pfarrei unter schweren
kirchlichen Strafen verbieten. Nicht selten mag dann
auch noch persönliche Abneigung zwischen dem Abte oder
dem Pfarrer und dem betreffenden Grundherrn hinzu¬
gekommen sein. Nm aber nach allen Seiten hin Gerechtigkeit
walten zu lassen, müssen wir auch rühmend die Frei¬
gebigkeit hervorheben, mit der seitens des Adels für das
begangene Unrecht Sühne und Genugtuung geleistet wurde^
ganz auffallend ist in dieser Beziehung die großartige
Schenkung, welche die Familie Wüstehube im Jahre 1325
dem Kloster Kamenz machte.

Nach dieser Charakteristik des schleichen Adels im
13. und 14. Jahrhunderte gehe ich zur Geschichte der
Siedelungen im Frankenstein-Münsterberger Lande über.
Ich schicke zunächst einige allgemeine Bemerkungen
voraus.") Bei den inbetracht kommenden Ansiedelungen
unterscheide ich drei Gruppen: die slawisch-polnischen,
die deutschen und die gemischten. Charakteristische Merk¬
male für die ersteren sind: slawische Namensbezeichnungen
in den ältesten und älteren Urkunden, polnisches Recht,
Vorkommen von Rund- und Ringwällen in der Nähe
der Siedelung, leichte und gute Böden in der Ebene
und an den Flußniederungen, kleine Dorfgemarkungen,
besondere Art der Torfanlage: neben der Hauptstraße

1) Heyne ll. p . 438 Tzschoppe und Stenzel: Urkunden
sammluna p. 35.

2) l.iber s". ^. >V. p. XX ., Treblin: Beiträge zur Siedpsung^-
künde im ehemaligen Fürstentum Schweidnitz. Band VI der
Darstellungen und Quellen zur schleichen Geschichte. Breslau
1903 p. 2b.
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finden sich Gassen vor, die mit der Hauptstraße parallel
laufen oder sie schneiden. Diese Dörfer sind sogenannte
„Straßendörfer". Im Gegensahe zu ihnen lassen sich
für die deutschen Siedelungen folgende Merkmale fest¬
stellen: deutsche Namensformen in den ältesten und
älteren Urkunden, sie sind zu deutschem Rechte ausgesetzt,
haben größere Dorfgemarkungen als die slawischen, die
Häuser liegen zu beiden Seiten der breiten Dorfstraße
und ziehen sich, wenn ein Dorfbach vorhanden ist, an
diesem hin. Zwischen beiden Häuserreihen liegt der
breite Anger, bei uns in Schlesien die „Aue" genannt;
die Bedeutung des Angers oder der Aue tritt in unserer
Zeit lange nicht mehr so hervor wie im Mittelalter,
denn wie in der deutschen Stadt der Marktplatz der
Mittelpunkt des öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens
ist, so ist der Dorfanger für das ganze Leben der Torf¬
gemeinde der Sammel- und Mittelpunkt; hier wird ge¬
richtet, hier wurden die uralten Spiele der männlichen
und weiblichen Jugend aufgeführt, auf ihm versammelte
man sich in Kriegs- und Feuersnöten. — Im Mittel¬
punkte des vom Familienoberhaupte verwalteten Sonder¬
eigen (im Gegensatze zum Gemeindelande) liegt das aus
Holz erbaute Wohnhaus mit eben solchen Stallungen
und Wirtschaftsgebäuden, hinter dem Gehöfte zieht sich
die Ackerfläche als mäßig breiter Streifen oft bis an die
Grenze der Dorfmark hin. Zu beiden Seiten der im
Sondereigen aufgeteilten Feldmark erstreckt sich die
„Almende", d.i. das der ganzen Gemeinde zugeteilte Weide¬
land, in Schlesien häufig die „Viehweide" genannt, das
wieder vom Almendewalde umschlossen ist. In ihm sind
teils durch die Axt, teils durch Feuer Lichtungen geschaffen,
wilde Tiere werden so viel als möglich von der Nieder¬
lassung ferngehalten. An diese Almende schließt sich im
Frankensteiner Lande der Grenzwald an oder richtiger:
der Gemeindewald ist ursprünglich ein Teil des Grenz¬
waldes, durch beide führen schmale und nur schwer zu
begehende Saumpfade (3emita). Nach Angabe des
Heinrichauer Gründungsbuches gab es im 13. Jahr¬
hunderte durch das Frankensteiner Land zwei breite,
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'durch den Grenzwald gelegte Straßen: viae le^iae et
>publicae, von denen die eine von Breslau über Nimptfch
durch das Frankensteiner Land in der Richtung des
heutigen Schönwalde auf die Paßhöhe des Eulengebirges
und von da nach Böhmen (bezw. nach der Grafschaft
Glatz) führte, während die ältere, fchon im 11. Jahr¬
hunderte erwähnte, von Breslau über Nimptsch durch
die Neissefurt bei Martha und den dortigen Paß ebenfalls
nach Böhmen lief, llber beide Königsstraßen werden
wir später eingehender sprechen. — Die dritte Art der
Siedelungen ijr die gemischte: d. h. neben einer schon
vorhandenen slawischen, gewöhnlich unbedeutenden
Ortschaft, ließen sich deutsche Kolonisten nieder, schließlich
überwog das deutsche Element teils durch Anzahl, teils
Hurch Intelligenz und Betriebsamkeit das slawische.
Merkmale sind: ursprünglich slawischer, dann slawischer
und deutscher, schließlich nur deutscher Name. Es .ist
übrigens nicht nötig, daß die bei den slawischen und
deutschen Siedelungen angeführten Merkmale sämtlich
vorhanden sind, es genügt, wenn sich weuigstens einige
bei den betreffenden Ortschaften nachweisen lassen.

Unter Berücksichtigung der angegebenen allgemeinen
Merkmale lassen sich im Weichbilde Frankenstein folgende
slawische Ortschaften im 13. Jahrhunderte feststellen;
Hie beigefügten Jahreszahlen beziehen sich auf das erste
urkundliche Vorkommen derselben. Lara, Laräa, Lsiäo,

Waläun (Wartha), kommt als polnische Grenzburg schon
am Ende des 11. Jahrhunderts vor, wird 1096 vom
böhmischen Herzoge Bretislav zerstört, dann aber wieder

-aufgebaut. L^cen, L^c-ano, Le^c-an (Baitzen) 1283.
Lrasovice (Baumgarten) 1210. Lresnic- (Briesnitz) 1320.
Lä (Bautze) 1221. ^eplonoä (Töpliwoda) 1229.

(Zinkwitz) 1229. dlucliova (Kleutsch) 1260.
(Kaubltz) 1229. QlockoviLce (Grochwitz) 1210.

ik (Grochau) 1260. ^a^ilna (villa äcriptonL,
Schreibendorf) vor 1238. Qluno>v (Grünau) 1210.
Kameneck (Kamenz) 1210. !_0pennica (Laubnitz) 1210.
Oveno utrumque (^abirciorf, Habendorf) 1260. paulovic?

<iPaulwitz) 1260. petroni? (Veck petli, Peterwitz) vor
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1240. potvorovo (potverow, Riegersdorf) 1260.
borova (pseäborovo, äconeke^cie, ^ie^cia, Schönheide)
1260. priluc lprilanc, Frankenberg) 1210. pyle/
(piłce, pjlec-, Pilz) 1253. I^clinon (Reichenau) 1293.
k5020muca (l^03M2nc2) Rosenbach) 1210. I^ucjno
(Naudnitz) vor 1239. 3Iu3eiov0 (3lu3ev0vo, Schlaufe)
1210. 3o3N0va (Wolmsdorf) 1251. 3ram (^ram,
3cram, Schrom) 1293. In einer Urkunde vom 25. Juli
1283 (K—U Nr. 38) wird der Schromberg als mon3,
qui clicitur ^ram, erwähnt. Ztolic^ (ätolet-, Ztolic^).
Stolz) 1248. Ztranicovia (Ztlancava, Kunzendorf) 1207.
3^acle!n0 (^aäil, d^a^il', Zadel) 1216. ^danovo (db
novO) Lanow, Banau) 1210. ?elnov (^ernow, ?
Tarnau) 1202. ^exv^l-ocena (U-lockova) )

Protzan, 1202.
Ehe ich zur Angabe der deutschen Kolonien im

Frankensteiner Lande übergehe, deren Zahl ebenso un¬
bedeutend ist als die der rein slawischen, wird es nötig,
sein, einige allgemeine Bemerkungen über die Art und
Weise, wie die deutsche Kolonisation im 13. Jahrhunderte
in Schlesien vor sich ging, vorauszuschicken. Die deutsche
Besiedelung des Grenzlandes zwischen Böhmen und Polen
ging in erster Linie von den schleichen Herzögen aus
und erfolgte, wie bereits gesagt wurde, teils im
militärischen, teils, wie wir später sehen werden, in
ihrem finanziellen Interesse, teils aus politischen Gründen.
Die Herzöge und die adligen Grundherren zogen aus
den Ansiedlungen der eingewanderten Deutschen, die
größtenteils von ihnen berufen waren, reichen Nutzen,
denn durch den Verkauf von Grund und Boden, durch
den bei der Aussetzung festgelegten Grundzins, durch den
Anteil an den gerichtlichen Strafgeldern, durch den
gründlicheren Anbau des Bodens und den von den
Deutschen eingeführten Bergbau wurden nicht nur die
Einkünfte der Herzöge und der Grundherren vermehrt^
fondern auch die Steuerkraft des Landes erhöht. Ganz,
dieselben Gründe waren es auch, welche die Bischöfe
von Breslau zur Besiedelung des Neisser Bistumslandes
Veranlaßten. Für die Begründung und Förderung
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^deutscher Kultur und Gesittung im nachmaligen Fürsten¬
tum Münsterberg und im Weichbilde Frantenstein waren
in erster Linie die Cisterzienserklöster Heinrichau und
Kamenz tätig, die nicht nur durch die deutsche Herkunft
ihrer Nbte und Klosterbrüder, sondern auch durch ihre
Ordensregel zur Pflege des Ackerbaues, der Landwirt¬
schaft, des Gartenbaues und der Handwerke verpflichtet
waren und darin Großes nicht bloß für ihre Person,
sondern auch als Vorbilder für das ganze Land geleistet
haben, daß das Stift Kamenz fchon seit 1273 Bergbau
betrieb, wird bald erwähnt werden. Einige kurze Be¬
merkungen sollen den Leser über die Gründung beider
Stifter unterrichten.

Heinrichau, 1208 vom Herzoge Heinrich I. begründet
und mit Cisterziensermonchen aus dem Kloster Leubus
besetzt, erstreckte seine segensreiche Tätigkeit mehr auf das
Münsterberger Land, dagegen ist das Stift Kamenz aufs
engste mit der Entwickelung der deutschen Kultur im
Weichbilde Frantenstein verknüpft. Gegründet wurde
das Stift Kamenz (Kamenecli) im Jahre 1210 im
Auftrage und mit Unterstützung des Bischofs Lorenz
voll Breslau von dem Breslauer Domherrn Vineenz
von Pogarell, der sich mit einigen Augustiner-Chorherrn
des Breslauer Vinzenzstiftes in Kamenz niederließ und
dort eine Propstei nach der Negel des hl. Augustinus
gründete. Nachdem der erste Propst Vinzenz von
Pogarell nicht lange nach 1230 Abt des Breslauer
Sandstiftes geworden war, entstanden in der Kamenzer
Propstei mannigfache Unordnungen, sodaß sich Bischof
Thomas I. genötigt sah, die Augustiner aus Kamenz zu
entfernen, worauf er die Propstei, die während des
Mongoleneinanfalles und noch mehrere Jahre nachher
verödet und verlassen gewesen war, 1247 einigen aus
dem Cisterzienserkloster Leubus berufenen Mönchen über¬
gab. Damit waren aber die Augustiner-Chorherren nicht
zufrieden, und es entspann sich ein langer Kampf zwischen
ihnen, deren Abt Vinzenz die Cisterzienser gewaltsam
aus Kamenz vertrieben hatte, und die sich der Gunst
des Herzogs Heinrichs III. erfreuten, und den Cisterziensern,
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die sich auf den Beistand Thomas I. stützten. Durch die
Vermittelung des päpstlichen Legaten für Polen. Preußen
und Pommern, des Archidiakonus Jakob von Lüttich,
tam es am 15. Oktober 1248^) zu Breslau zu einem
Vergleiche, durch den das Siift Kamenz für immer den
Zisterziensern zugesprochen wurde. Nnter ihrem Abte
Ludwig kehrten sie nach Kamenz zurück und blieben im
Besitze des Klosters bis zu seiner Säkularisation im
Jahre 1810, die Augustiner siedelten endgültig nach
Breslau über. —

Weil ich vorhin von der Ginführung des Bergbaues
durch die einwandernden Deutschen gesprochen habe, so
möchte ich an dieser Stelle auf das Bergbauprivilegium
hinweisen, welches König Ottokar II. von Böhmen als Oheim
und Vormund der Kinder des 1241 gefallenen Herzogs
Heinrich II. von Schlesien dem Stifte Kamenz verliehen
hatte, und das ihm Heinrich IV. von Schlesien durch
Urkunde cl. ä. iVlunäterberc 8. Dezember 1273^) bestätigte.
In derselben erklärt der Herzog, daß er auf Bitten des
Abtes Ludwig dem Kamenzer Kloster alle die Freiheiten,
welche sein Großvater König Ottokar von Böhmen (es
ist derselbe, der 1278 in" der Schlacht auf dem March
felde gegen den deutschen König Nudolf von> Habsburg
fiel) demselben verliehen hatte, bestätige, nämlich: die
volle Freiheit, auf den Stiftsgütern alle Mineral- und
Erzlager, welcher Art sie auch immer sein mögen, aus¬
zubeuten.

Unter Zugrundelegung der früher angegebenen all¬
gemeinen Merkmale für deutsche Siedelungen möchte ich
folgende Ortschaften als schon bei ihrer Gründung mit
deutschem Nechte begabte anführen.

Als älteste deutsche Dorfanlagen im Frankensteiner
-Lande sind die fünf Niederlassungen anzusehen, die das
Stift Kamenz zwischen 1248 und 1260 in der sogenannten
„großen Ginöde" anlegte: Dörndorf (villa I^emrici),
Heinrichswalde (villa t^enrici), Hemmersdorf (villa

1)K—UNr.7und8.
2) ibicl. Nr. 3l.
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), Maifritzdorf (villa iVleinfricii) und Folmersdorf
(villa Volmasi). Herzog Heinrich I. hatte durch Urkunden
vom Jahre 1230^) dem Hause der hl. Maria in Kamen;
150 große Hufen vom herzoglichen Walde zwischen
Banau und der Preseka mit der Bestimmung geschenkt,
daß die dortigen Augustiner-Chorherren Dörfcr mit
deutschem Nechte, wie es die Deutschen in Peilau schon
besaßen, errichten sollten. Infolge des Mongoleneinfalles
und des Zerwürfnisses zwischen den Augustinern und
Zisterziensern waren deutsche Siedlungen in der großen
Einöde nicht angelegt worden, erst nachdem die Cisterzienser
endgültig 1248 in den Besitz von Kamenz gekommen
waren, legten sie die oben erwähnten fünf deutschen
Dörfer an; daß diese Siedlungen 1260 vollendet waren^.
ergibt sich aus der Urkunde des Bischofs Thomas I. vom
14. Mai 12602) und des Papstes Urban IV. aus Viterbo
vom 18. März 1262. Es folgen dann: Alt-Altmannsdorf
«Mmanivilla) 1291. Neu-Altmcmnsdorf entstand aus
einem Vorwerk von Alt-Altmannsdorf 1376. Dittmanns-^
dorf (Oietman^orff) 1351. Gierichswalde (Qelun^iä
naläe) 1260. Giersdorf (Oerarcleäciolpd, Gerhartsdorf)
bei Martha, 1290. Harta (Narta, Dürrharta) 13l6.
Heinersdorf (villa l^einlici, ^e^melicliääol-pli) 1260.
Herzogswalde (t^erc-oAmwaläe) 1330. Iohnsbach <^an3-,.
^0N8-, ^0>iannl3dacli) 1260, Lampersdorf (villa l^amperti
et villa Lurcal-äi), hervorgegangen aus der Bereinigung
von Lampersdorf und Burkartsdorf mit dem polnischen
Gutsbezirke Qloäiscke, 1260. Niklasdorf (^iclo^ollf)
1263. Olbersdorf (^lberti villa) 1207. Plottnitz (Llotnit^)
ein villicuä äe Llotnit^ 1293 erwähnt. Quickendorf
(yuitsckenciory 1295. Schlottendorf (Z
3lad0tencl0lf, Zcklottinciorf) 1302. Schönwalde
walcie, 3cli0newaläe) 1241. Schräbsdorf

()
1433. Schreibendorf (villa äcriptoriä) vor 1238.
Seitendorf (villa Zibotoniä, Zibotenclorp^) 1277^
Wiltsch (>Vil3cki^) 1304.

K—UNr.3und4.
ibici. Nc. 20, ^3.
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Teutsche Siedlungen im Fürstentum Münsterberg
sind:

Algersdorf s^e^oi-f, ^er^olf) 1465. Alt
Herbsdorf (t^erbisclorff) 1480. Bärdorf oder Beerdorf
(LaierzäorfZ, Le^erclorf), anscheinend eine von Bayern
gegründete Kolonie, 1377. Bärwalde (Lerinwalcle, Leren
xval^e) 1253. Berzdorf (Lertolcii villa) 1312. Belms
dorf (Lalciuini villa, Lal^einsaorf) 1359. Brucksteine
^Lrol(0ten3tein, wahrscheinlich eine fränkische Siedelung)
1295. Eichau (Lr^tli ^iclie) 1234. Frömsdorf (Vro
wmi v!I>2^ 3ckl5N3ckit^) 1288. Gollendorf (O
1390. Hertwigswalde (l^ertvicZwal,
1291. Liebenau (l^ibinowe) 1291. Neuhaus (
I^>0vum) 1295. Neuhof (!^0va duna) 1254. Kunzen
dorf (dun^inclorf, Ober- und Niederkunzendors) 1243.
Pomsdorf (^omian^ol-f, pomeansciorf, pompäclol-pk.
Ober- 1353. Nieder-Pompsdorf, que I)2mbowec vol

nuncupatur) 1261. Olbersdorf (^IdErti villa,
villa, ^lbrecktädorl) 1292. Neindörfel l<
I^Ilmeclöltfel) 1404. Schildberg (

p^) 1293. Weigelsdorf (Vi/y^ancii villa, y^
cjj3ä0l-i) 1234 s. Regeste zum 14. Januar 1256, nach
dieser Urkunde besaß das Kloster Trebnitz dort 1 oder
2 Hufen unter dem Pfluge, die frei vom bischöflichen
Zehnt waren).

Unter „gemischten Siedelungen" verstehe ich solche
Ortsanlagen, die slawischen Ursprungs sind, später aber
durch Vereinigung mit in der Nähe angelegten deutschen
Niederlassungen und durch Begabung mit deutschem
Rechte zn deutschen Dörfern mit nunmehr deutschem
Namen wurden — daß die einwandernden Deutschen
sich innerhalb der Preseka nur selten allein ansiedelten,
sondern sich mit Vorliebe in der Nähe schon vorhandener
polnischer Ortschaften niederließen, ist schon früher gesagt
worden, ein Hauptgrund für diese Erscheinung liegt
wohl darin, daß die älteren polnischen Ortschaften ent¬
weder schon eine Pfarrkirche, zum mindesten aber eine
Kapelle hatten, in der Gottesdienst abgehalten wurde, und
wo sie ihren religiösen Pflichten genügen konnten.
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Allmählich schmolz die ältere'slawische Ortschaft lmit der
jüngeren deutschen Anlage zu einer Dorfmark zusammen,
und infolge der höheren Intelligenz und der größeren
Tatkraft der Deutschen, die sich dem gutmütigen, aber
lrägen slawischen Bevölkerungsteile gegenüber bald kräftig
geltend machten, geschah es schon in der zweiten Hälfte
oes 13. Jahrhunderts nach kaum 50jähriger deutscher
Kolonisationsarbeit, daß ein großer Teil der früher
polnischen Siedelungen deutsche Namen und deutsches
Recht angenommen hatten. Von großer Wichtigkeit bei
diesem Verschmelzungsprozesse war die gleiche Religion
beider Nationalitäten. Einige Beispiele sollen die ge¬
schilderten Vorgänge nachweisen.

Das polnische prilant, welches in der Stiftungs¬
urkunde der Nugustinerpropstei in Kamenz vom 1. Vlai
1210 erwähnt wird, heißt in der Urkunde des Bischofs
Thomas I. vom 14. Mai 1260 bereits Frankenberg:
»^rilanc, quocl moäo clicitur ^rancoei'A,« ^razovic?
ist zu Baumgarten geworden: »Lrasovice, que pomeri'um
id. i. Obstgarten) äicitur,« preäborova erscheint als
Schönheide: »^reäborov^ quoä clicitur 3conelie^äe,«
Qrocliäcke ist mit zwei deutschen Niederlassungen, der
villa I^amderti und der villa Lurcarcii zusammenge¬
schmolzen und führt den Namen Lampersdorf. Aus
einer Urkunde des Bischofs Heinrich von Breslau vom
4. Juni 1316 ersehen wir, daß das polnische potvoi'ovo
zu Riegersdorf geworden ist: »potvorovo, quocl I^ucii
Ael-isäorf äicitur«, I^icknowe heißt 1292 bereits Reichenau,
die beiden kleinen polnischen Dörfer Ove8no utrumque
heißen t-iabir^orf, Habendorf, »0ve3N0 utrumque, quocl
tkeutonicS l^abirzclorf clicitur«, Za^or^^ heißt Wenzels
dorf: »Za^os)^) quoc! XVen^Ie^nclorf c^icitur«; dieses
Wenzelsdorf ist heut nicht mehr vorhanden, hat aber
unzweifelhaft auf oder an dem Höhenzuge gelegen, der
sich zwischen ^ampersdorf und Schönheide hinzieht und
noch heute „Wenzelkoppe" heißt. 3o3nova ist zur viüa
V^olvrami geworden und heißt schon seit 1251 Wolmsdorf.

In dem vorausgehenden Teile der vorliegenden
Arbeit habe ich mich ausschließlich mit slawischen und
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deutschen Dorfanlagen beschäftigt, es wird wohl aber
nötig fein, auch der Städtegründungen im Frankensteiner
Weichbilde Erwähnung zu tun; inbetracht kommen dabei
Irankenstein, Frankenberg, Löwenstein und Reichenstein.
Silberberg, als jüngste der Städte des Weichbildes und
erst im 16. Jahrhundert angelegt, gehört eigentlich nicht
in den Bereich unserer Darstellung, doch will ich seiner
auch mit einigen Worten gedenken.

Von Wartha kann hier deshalb keine Rede sein,
weil der ursprüngliche slawische Ort erst kurz vor 1335
deutsches Stadtrecht erhielt; in der Urkunde des Herzogs
Bolko II. von Münsterberg vom Jahre 1335, durch
welche er die Stadt Frankenstein vom Roßdienste in
Frankenstein, Zadel, Olbersdorf und Wartha befreite,
heißt es bezüglich Marthas: „in unser stat, die da Wartha
heißet."

Da die Gründungsgeschichte Frankensteins im fol¬
genden Abschnitte ausführlich behandelt werden wird,
kann ich mich sofort zur Geschichte Frankenbergs wenden.

Am linken Ufer der Neisse, ungefähr 10 Kilometer
südlich von Frankenstein, liegt das heutige Dorf Franken¬
berg, das, wie schon sein Name zeigt, von Franken in der
ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts gegründet wurde.
Gegenwärtig gibt es im Deutschen Reiche noch zwei
andere Frankenberg, eines in der preußischen Provinz
Hessen-Nassau, Bezirk Cassel, und eines im Königreich
Sachsen, Bezirk Chemnitz, die Nähe anderer fränklscher
Niederlassungen wie Frankenstein, Reichenstein und
Löwenstein macht es aber wahrscheinlich, daß die Kolonisten,
welche Frankenberg gründeten, nicht Sachsen, sondern
Franken waren, gleichgiltig, ob sie vom Rhein oder vom
Main kamen. Was es mit Alt-Frankenberg (^ntiquum
kränkendere), das in einer Urkunde des Herzogs Bolko l.
ä. cl. iVwn8terderc 24. Juli 1294^) genannt wird, für
eine Bewandtnis hat, ist nicht ganz klar, möglicher Weise
kamen die Begründer Frankenbergs aus diesem Nlt
Frankenberg, das seinerseits aus der Vereinigung der

i) K-N Nr< 56.
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slawischen Niederlassung pile-, pilec (Pilz) mit einer
deutschen Niederlassung hervorgegangen zu sein scheint^
wenigstens sprechen nach meiner Meinung die Worte
der oben erwähnten Urkunde vom Jahre 1294 dafür
>>que (villä) pilcie nominatur et quonclam aci /^ntiquum
l^52nkenbesc 3pectare viäebatur.« Aus welchen Gründen
die deutschen Kolonisten aus Alt-Frankenberg auswanderten
und stromaufwärts auf dem linken Ufer der Neisse ein
neues Frankenberg gründeten, wissen nur nicht, doch
scheint es wahrscheinlich, daß sie durch häufige Über¬
schwemmungen der Neisse, denen ja die Anwohner des
Flusses schon seit Jahrhunderten und noch heute aus¬
gesetzt sind, dazu bewogen worden sind, wurde ja auch
der Fluß von den Polen seiner niedrigen Ufer wegen.
?Ma d. i. die Niedrige genannt. Frankenberg erhielt
fchon vor 1253 Stadtrecht, und als ersten Vogt der Stadt
lernen wir aus einer Urkunde Herzogs Heinrich lll.
ci. cj. XVrankerderc 1. Februar 1253^) einen gewissen
Siffnd kennen, der dem Heinrich von Münsterberg drei
große Hufen in Pilz für 25 Mark Silber verkauft. In
einer zu Frankenberg anfang März 1256-) gegebenen
Urkunde erklärt Bero, 2ävocatu3 cle ^rankenberc, daß.
er im Auftrage des Herzogs Heinrich dem Schultheißen
Dalee das Dorf Pilz zur Aussetzung nach deutschem
Recht verliehen habe, und in einer zu Breslau am
23. Juli 1283^) zu Breslau gegebenen Urkunde bezeugt
Herzog Heinrich IV., daß sein Vogt Heynrikus in Franken¬
berg sein Erbgut Pilz an das Kloster Kamenz verkauft
hat; derselbe unterzeichnet als Zeuge noch eine Urkunde des
Abtes Lambert von Kamenz vom 6. April 1284^) mit
der Bezeichnung: ^eini-icus, aävocatui? cle ^rankenbercti,
von da ab hören wir von Vögten in Frankenderg nichts
mehr, der Ort muß also nach 1284 sein Stadtrecht
verloren haben, wahrscheinlich infolge der Gründung
Frankensteins, die kurz nach 1266 erfolgt sein wird,.

Nr. 16.
Nr. 15

3j il)icl. Nr. 37.
^) ibicl. Nr. 41.



benn zwei in solcher Nähe gelegene Städte konnten sich
nebeneinander nicht halten. Ein Stadtwappen von
Irankenberg ist nicht erhalten.

Löwenstein (l_^n/m3t?in, I^ewen3tem), ungefähr
10 Kilometer nördlich von Frankenstein auf einer mäßigen
Bodenerhebung von 313 Meter gelegen, ist als Stadt älter
als Frankenstein und hat vor 1244 Stadtrecht erhalten;
angelegt wurde der Ort von Franken, die es liebten,
den Ortsnamen unter Hinzufügung des Zusatzes „Stein"
zu bilden, da sie für ihre Niederlassungen Häher gelegene
Punkte mit Vorliebe wählten. Das älteste Stadtwappen
von Frankenstein z. B. zeigt im unteren Teile des
Siegelfeldes 7 übereinander gehäufte Steine. Der erste
Teil des Namens weist auf einen Begründer Namens
Leo hin, es würde also Löwenstein „Stadt des Leo"
bedeuten. Die älteste Nachricht, die wir über Löwenstein
haben, bringt das Heinrichauer Gründungsbuch, und aus
ihr erhellt, daß der Ort bereits vor 1244 Stadtrecht hatte.
Der Verfasser desselben, der vor 1267 schreibt, erzählt,
daß Abt Bodo von Heinrichau bei seinen Streitigkeiten
mit dem Grafen Peter Stosso von Peterwitz wegen der
Aussetzung Schönwaldes sich des Rates und der Ver¬
mittelung der Bürger (cive3) von Lüwenstein bedient
Halles) der Ausdruck »cive3«, den der Abt Peter, der
Schreiber jener Zeilen, für die Bewohner des Ortes
anwendet, hat unbedingt eine civitas zur Voraussetzung,
sonst würde er den Ausdruck lU3tici angewendet haben,
auch entspricht es den Anschauungen des 13. Jahrhunderts
in keiner Weise, daß der Abt, der dem hohen geistlichen
Adel angehört, sich bei seinen Unterhandlungen mit einem
weltlichen Standesgenossen des Rates und der Ver¬
mittelung von Bauern bedient haben sollte. Ein unum¬
stößlicher Beweis für den städtischen Charakter Löwensteins
liegt auch in dem Vorhandensein von Vögten des Ortes;
die in Löwenstein vorhandene Vogtei wird nachgewiesen

H. G. V. p. 56: »l^ec omnia pregcripta 3unt acta coram
lrl3, uiäelicet civibu3 cle l^ewin3tem, quorum
2bb23 omnia, que idiclem eranta I^encla, tecit et
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durch eine Urkunde vom Jahre 1282/) in der die Worte
vorkommen »aä aävocaciam äictecivitatl'3 ^ewen3t?ln«.
Aus dieser Urkunde erfahren wir auch den Namen des
damaligen Vogtes, er heißt Heidenreich (t^e^^cienricuä)
und vergleicht sich mit dem Abte Konrad von Kamenz,
wegen des Zehnten von zwei Hufen in Schönheide
(3colielie^äe), die zur Vogtei in Löwenstein gehören.
Der letzte urkundlich beglaubigte Vogt von Löwenstein
heißt Hermann und kommt in einer Urkunde des ersten
Frankensteiner Vogtes Heinrich vom 10. März 1287-)
als Zeuge vor unter der Bezeichnung »I^ermanu^
quon^am aävocatu3 in I^eweriLtem«, neben ihm unter¬
schreibt Appe?, filiu3 ^eiäennci quonäam aävocati
ibiciem (Löwenstein). Mit Rücksicht auf dieses »quonäam«
und auf den Umstand, daß kein späterer Vogt von
Löwenstein mehr genannt wird, ist der Schluß gestattet,
daß Hermann 1287 nicht mehr im Amte war, und
daß der Ort sein Stadtrecht 1287 schon verloren,
hatte. Der Grund ist derselbe wie bei Frankenberg:
nach der Errichtung Frankensteins konnte sich Löwenstein
dem als Grenzfestung gegen Böhmen wichtigeren Franken¬
stein gegenüber nicht mehr halten und sank wieder zum
Dorfe herab. Gin Stadtwappen von Löwenstein ist
nicht bekannt.

Auch bezüglich Reichensteins können wir uns kurz
fassen. Der Qrt (I^.lc!im3tem, kieickin3tein) liegt un¬
gefähr 15 Kilometer füdlich von Frankenstein in 370
Meter Seehöhe, am Fuße des Reichensteiner Gebirges;
er wurde vor 1291 von Franken angelegt und erscheint
zuerst in einer Urkunde vom 8. Juli 1291/) in der
l^eiäenricuä, ciictu3 cie ^ickm3tem, als Zeuge genannt
wird. Daß übrigens Reichenstein schon vor 1331 eine
Pfarrkirche besaß, erhellt aus einer Urkunde vom 30. August
1331/) in der Bischof Nanker von Breslau dem Pfarrer

>> K-U Nr. 34.
2, ibl'6. Nr. 43.
3, idici. Nr. 47.
^ jdiä. Nr. 147.
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von Reichenstein befiehlt, den Klosterbruder Paul aus
Kamenz als Pfarrer in Frankenberg einzuführen.
Stadtrecht hat der Ort erst ziemlich spät erhalten, denn
aus dem Ausdrucke oppiäum aurito^iol-um, der in einev
auf Schloß Patschkau am 20. März 13341) vom Herzog
Nicolaus von Münsterberg gegebenen Urkunde vorkommt^
läßt sich nicht ohne weiteres die Stadtberechtigung
Reichensteins folgern, dagegen dürfen wir wohl mit Recht
annehmen, daß Reichenstein kurz vor 1465 Stadtrecht
erhalten hat, da der Ort in einer Urkunde vom März.
1465") als „Städtchen" <3tetickin I^eickmäte^n) be¬
zeichnet wird. Nber Reichenstein und seine Bergwerke
ist alles Wichtige an anderen Stellen^) zusammengetragen^
so daß ich hier auf die Sache nicht näher einzugehen
brauche. Nach Saurma^) zeigte das Reichensteiner Stadt¬
wappen, wie das aller Bergstädte, ursprünglich Schlegel
und Eisen gekreuzt, in den Hussitenkriegen scheinen abev
die Siegelstempel verloren gegangen zu sein, deshalb
verlieh Herzog Heinrich der Altere aus dem Hause
Podiebrad am 17. Februar 1491 der Stadt Reichenstein
ein neues Wappen: ein rechts schwarzer, links roter
Adler im von Gold und Silber senkrecht geteilten
Schilde. Auf dem Haupte hat der Adler einen Fürsten¬
hut, auf der Brust den bekannten silbernen, schleichen
Halbmond oder Mondenschein, dessen Spitzen in die
Flügel hineinreichen, und über einem silbernen Eisen,
und einem goldenen Schlegel, die gekreuzt zwischen Hals
und Flügel sichtbar sind, einen quadrierten Schild, in
dessen erstem und viertem Felde das Wappen dev
Grafschaft Glcch (zwei goldene, etwas gebogene Schräg

ij idicl. Nr. 186.
2) ibiä. Nr. 356.
3) Kopietz, Kirchenqeschichte des Fürstentums MünsterberH

und des Weichbildes Fr'ankenstein, Frankenstpin 1885. p. 656 ff.
Schlesiens Bernau und Hüttenwesen in: lloäex OipIomaticuT
3ile5iae, Band XX, enthält Urkunden von 1136—1528, Band XXL
solche von 1529—1740.

4) Hugo Saurma, Freiherr von und zu der Ieltsch: Wappen¬
buch der Schleichen Städte und Städtel, Berlin 1870, p. 26?
und 489.



— 40—

Linksbalken in Rot), im zweiten und dritten Felde das
Stammwappen der Podiebrad (quergeteilt, oben viermal
schwarz und silbern quergeteilt, unten silbern) sich be¬
findet. Nachdem im Jahre 1581 Reichenstein und
Silberberg durch Kauf in den Besitz des fürstlichen
Hauses Rosenberg unter Wilhelm Ursinus gekommen
waren, verlieh nach dessen 1592 erfolgtem Tode sein
Nachfolger Peter Wock der Stadt zu dem bisherigen
Wappen die rote Rose seines Hauses über dem Schilde
schwebend, daneben seine Initialien p. >V. 1599 verkaufte
Peter Wock die Herrschaft Reichenstein dem Herzoge
Joachim Friedrich von Liegnitz und starb 1606 als
letzter seines Stammes. Nachdem dann Herzog Wilhelm
von Liegnitz als letzter der Piastenherzöge Schlesiens
1675 gestorben war, wurde Reichenstein ein königliches
Kammergut der Krone Böhmens und blieb es bis zum
Übergänge Schlesiens in preußischen Besitz 1742. —

Ein kleineres Sekret vom Jahre 1568 zeigt das Wappen
vom Jahre 1491 im Schilde, darüber ein Band mit
der Aufschrift: 3. I^eiclienatein, ein späteres zeigt die
Rosenbergschen Beizeichen über dem Schilde und die
Aufschrift: 3enatu8. Popu!u3que. I^eickenätein. Ab¬
weichend von diesem Stadtsiegel führte das Bergamt
einen quergeteilten Wappenschild, oben leer, unten einen
Dreiberg, neben dem Schilde die Jahreszahl 1640 und
die Umschrift: Ambts. l^eiclienätein. In3l'e^el. Nach
Knies topographischem Lexikon hatte Reichenstein im
Jahre 1845 1803 Einwohner, nach der Zählung vom
I.Dezember 1905 2064. Silberberg 1845 1155, 1905
1125 Einwohner, Martha 1845 947, 1905 1312 Ein¬
wohner. Franken stein 1845 5661,1905 8404 Einwohner.

Giner der jüngsten Orte in Schlesien ist Silberberg;
es gehört somit eigentlich nicht in unsere Siedelungs
geschichte, doch will ich kurz einiges über die Stadt
anführen. Bezüglich ihrer Eigenschaft als Bergstadt
verweise ich auf die schon früher eitierte Geschichte des
schleichen Bergbaus und Hüttenwesens.^) Silberberg

i) Anmerkung 3 auf p. 39.
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1536 von den Söhnen des 1536 verstorbenen Herzoas
Karl I. von Münsterberg: Joachim, Heinrich und Johann,
die dem Orte 1540 ein Stadtwappen verliehen: quer¬
geteilter Schild, oben der wachsende schlesische Adler,
unten das Stammwappen der Podiebrad. Unter der
Herrschaft des Hauses Rosenberg (p. 40) wurde das
Wappen einigermaßen verändert, die obere Hälfte des
Schildes wurde golden und silbern senkrecht geteilt, die
rechte Hälfte des Adlers wurde schwarz, die linke rot
lingiert, der Halbmond blieb, der Kopf des Adlers erhielt
einen Fürstenhut, hinter seinem Rücken zeigen sich, halb
sichtbar, ein silberner Schlegel und ein goldenes Eisen.
Ferner erhielt der Wappenschild einen gekrönten, von
Helmdecken in den entsprechenden Farben umflatterten Helm,
auf dem, zwischen einem Pfauenwedel und einem weißen,
nnt den drei schrägen Balken der Podiebrad oben schräg
belegten Flügel, aufrecht Schlegel und Eisen stehen, ganz
oben begleitet von einer roten Rose. Gin Siegel aus
dem 17. Jahrhundert zeigt das eben beschriebene Wappen
mit der Umschrift: 3i. Der. Köni^l. ^rei« Ler^3.
Zilberder^. Nach dieser Siegelbeschreibung fährt Saurma^)
wörtlich fort: „Schrecklich ist aber wieder das neueste
Siegel aus diesem (19.) Jahrhunderte: der Adler „wächst"
nicht mehr, sondern ist mit den Beinen aus den
Podiebradschen Balken herausgestiegen, statt der Berg
inannsattribute und des Halbmondes hat der Adler die
preußischen Kleestengel erhalten, obenstehenPfauenwedel
und Flügel nicht mehr auf dem Helme, sondern zu beiden
Seiten, und die Rose endlich hat sich in einen sechs
strahligen Stern verwandelt. Umschrift: Der Magistrat
zu Silberberg.

Die Umwandlung slawischer Niederlassungen zu
deutschen Gemeinden, von der wir früher gesprochen haben
und mit der die deutsche Namensform verbunden zu sein
pflegte, was man gewöhnlich mit dem Ausdrucke „Aus¬
setzung zu deutschem Rechte" bezeichnet, ging in der

i) p. 3l3.
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Weise vor sich, daß der polnische Teil der Bevölkerung,
aus dem polnischen Rechte herausgehoben wurde und
dann sämtlichen Bewohnern der Gemeinde, polnischen
und deutschen, eine gemeinsame Gemeindeverfassung und
Selbstverwaltung verliehen wurde, an deren Spitze ein
vom Landesherrn oder von der Grundherrschaft einge¬
setzter Scholze oder Schultheiß (zcultetuz, vlllicuä) stand,,
der für Ruhe und Ordnung im Dorfe zu forgen hat,
die Polizeigewalt ausübt, die Grundzinsen und andere
Abgaben einzieht und abführt^) und zusammen mit den
Gemeindeschöppen die niedere Gerichtsbarkeit ausübt.
Daß das Scholzenamt in diesen nunmehr deutschen.
Gemeinden mit sprachlich gemischter Bevölkerung nur
von umsichtigen und tatkräftigen Männern gut verwaltet
werden konnte, liegt auf der Hand; er hat die sicherlich
vorhandenen nationalen Gegensätze zwischen Polen und
Deutschen auszugleichen, und damit nicht genug, er hat
auch den Stammesunterschieden zwischen den deutschen
Kolonisten Rechnung zu tragen; denn diese deutschen
Ansiedler waren oft aus ganz verschiedenen Stämmen in
ihre neue schlesische Heimat gekommen, und Franken,
Sachsen, Flamländer, Bayern und Österreicher hegten
oft gegeneinander eine größere Abneigung als gegen ihre
polnischen Mitbürger. Dieses alte Erbübel der deutschen
Stämme war im Mittelalter ihrer ganzen geschichtlichen
Entwicklung nach in ihnen ledendig und ist ja auch heut
noch nicht ganz verschwunden. — Das Band, welches
die deutschen und polnischen Gemeindemitglieder zu¬
sammenhielt, war in erster Linie die Gemeinsamkeit des
religiösen Bekenntnisses und dann beim polnischen Teile
derselben die Erkenntnis, daß sich in dem freien deutschen
Gemeinwesen besser leben ließ, als unter den Lasten des
polnischen Rechtes. —

Es ist unmöglich, die Aussetzung sämtlicher Ort¬
schaften im Weichbilde Frankenstein hier zu besprechen,

-N Nr. 251 vom 10. Dezember 1361: In villi'3 iure
a locatiZ 3culteti colli^unt a ru3lici3 iertone8 äecimaleä,

que 3ucceciunt in locum campeLtrium clecimarum et pre^ntant nil3.
i äb
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ich mache aber darauf aufmerksam, daß im zweiten
Hauptteile meiner Kirchengeschichte die ältesten urkund¬
lichen Nachrichten über die Ortschaften des Weichbildes
Frankenstein auf p. 373—386, über die des Fürstentums
Münsterberg auf p. 386—463 und dann die Aussetzungen
mit deutschem Rechte im Weichbilde und im Fürstentums
besprochen werden. —

Ehe ich zu den Einzelheiten der Siedlungsgeschichte
im Weichbilde Frankenstein übergehe, wird es nötig sein,
einen Blick auf die Geländeverhältnisse dieser Gegend zu
werfen. Wie wir aus dem Anfange dieses Abschnittes
ersehen haben, erstreckte sich die Preseka oder der Grenz¬
wald zu beiden Seiten der mittleren Neisse, vom Eulen
und Reichensteiner Gebirge bis nach Oberschlesien hin;
aus dieser Wäldermasse erhoben sich im Süden die schon
zum Jahre 1096 erwähnte Grenzburg Nrido (Wartha),
mit einem am Fuße des Burgberges schon früh ent¬
standenen Flecken, nach Osten zu die Kastellanei Ottmachau
mit Burg und Flecken, als Otlimuckow schon 1211
erwähnt, und im Nordosten Neisse, das, 1226 und 1227
zuerst genannt, um 1245 Stadtrecht erhält, Frankenstein
und Münsterberg waren in der ersten Hälfte des 13. Jahr¬
hunderts noch nicht vorhanden. Die Bewohner der
spärlichen und unbedeutenden slawischen Niederlassungen
gaben den Teilen des Grenzwaldes, auf denen sie sich
niedergelassen hatten, besondere Namen; so erfahren wir
aus dem Heinrichauer Gründungsbuche, daß der Wald
in der Nähe des heutigen Tarnau Schampa hieß, einen
anderen Teil der Preseka bildete der Wald Rudno, in
dem das heutige Raudnitz liegt, und der sich vor der
Entstehung Frankensteins auf der fehr bedeutenden Feld¬
mark Tarnaus zwischen Peterwitz und dem Dorfe
Luääow (Bautze) westlich bis an die böhmische Grenze,
worunter im 13. und 14. Jahrhundert die Grenze der
Grafschaft Glatz zu verstehen ist, bis ans Eulengebirge
hinzog. Südlich davon hinter pre3ecam et semitam
Lokemie) lag der Wald Budsin, welcher sich ebenfalls
von der Gemarkung Tarnaus, aber mehr südwestlich
über den Hartakamm und die Höhen bei Baumgarten
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und Grochau bis ans Gebirge bei Martha hinzog.
Zwischen den Wäldern Nudno nnd Budsin lief schon
seit uralter Zeit bis zur Paßhöhe beim heutigen Silberberg
in der Talsenkung, in der später das Dorf Schönwalde
errichtet wurde, der eine der beiden Hauptwege, die von
Breslau über Nimptsch durch den Grenzwald an die
böhmische Grenze führten, nnd die als viae re^iae et
publicae im Gründungsbuche bezeichnet werden.

Der Teil des Waldes Rudno, welcher rechts von
der Königsstraße nach der böhmischen Grenze zu lag,
war mit Schwarzwald bestanden, während mehr unter¬
halb nach Peterwitz zu Eichwald war. Das Gründungs¬
buch erzählt dann^) von einem Berge, der um die Mitte
des 13. Jahrhunderts von der polnischen Bevölkerung
<^08e crepte, Ziegenrücken, genannt wurde, und nach
dem Bache Budsow zu lag. Der Name kommt vom
polnischen Ko2a, die Ziege, nnd Krepa, die Krempe, her.
Stenzel vermutet, daß unter diesem „Ziegenrücken" ein
Berg gegenüber dem Gichberge bei Herzogswalde zu ver¬
stehen sei, nach meiner Meinung aber ist unter dem
„Ziegenrücken", der in der Nähe des Baches Budsow
lag, der Grochberg mit dem langgestreckten Rücken des
Wachberges zwischen Taruau und Baumgarten zu ver¬
stehen, der bei einiger Phantasie leicht als der Rücken
einer Ziege, der Grochberg aber als Kopf derselben auf¬
gefaßt werden kann. Hierfür spricht auch die Nähe des
Baches Budsow, des heutigen Pausebaches. Durch die
drei erwähnten Wälder gingen nach dem Gründungsduche
drei Wasserläufe, die im 13. Jahrhunderte die Namen
^aäco>v, Lucle30>v oder Lucizcow und Vi^eck oder Ve?
führten. Der Bach Iadoow, bis zu dem nach Osten zu
der Wald Rudno reichte, kann nur das heutige Weigels
dorfer Wasser sein, das von Weigelsdorf kommend, durch
Lampersdorf, Raudnitz und Quickendorf fließt. Der

L). (H. B. p. 58: »l^ncle inter cetera quiciam mile3i^ Di'l
i i if

l uiclelicet intra montem, qui nocatur di^inruclce vel in
d^ecrepte et rivulum 6ucle3ov.«
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zweite im Gründungsbuche genannte Nach heißt Budsow
oder Budscow, es ist der von Herzogswalde her fließende
Pausebach; nach dem Gründungsbuche entsteht er »in
pecie M0nti3 Lokemie« und durchfließt den Wald
Budseow oder Budsin, in dem das herzogliche Dorf
Budsow lag. Nun wäre noch festzustellen, was unter
dem als Ve?a, später Vi/eck oder Ve? im Gründungs¬
buche genannten Wasser zu verstehen ist. Nach seiner
Angabe ergoß sich der Bach Vudesow in einen anderen
Bach, der Veza genannt wird, »riuuIuL, czui uocatur
LucläcoW) oritur in pecle montl3 Lokemie et tluit per
loca äecliuia uzque aci aquam, que uocatur I^le^«, das
heißt: „Der Bach Budscow, der am Fuße des böhmischen.
Grenzgebirges entspringt, fließt vom Gebirgsabhange bis
zu dem Wasser, das Vez genannt wird." Noch im
13. Jahrhunderte wird der Bach Vez auch als Wech
bezeichnet, denn in einer Urkunde des Abtes Vincenz
vom Augustiner-Chorherrenstifte der hl. Maria in
Breslau vom 15. März 1249 l), in der er auf alle An¬
sprüche an das Kloster Kamenz verzichtet, heißt es, er
leiste Verzicht, nachdem ihm der Bischof Thomas I. von
Breslau einen Zehnt von 10 Mark von dem Zehnt, den
der bischöfliche Stuhl auf dem Dorfe des Peter Stossonicz,
(Peterwitz) am Bache Wech hat, abgetreten habe (cle
villa !?etri) iilii 3t0330Nl8, super iluuium, qui uocatur
XVecti.) Dieses Wasser Ve? oder >Vecli kann nur der
Bach sein, der von Silberberg her kommend, durch
Schönwalde geht und nach seiner Vereinigung mit dem
Weigelsdorfer Wasser in Peterwitz als Olbersdorfer
Wasser durch dieses Dorf fließt und unmittelbar bei der
Frankensteiner Schloßmühle den von Westen kommenden
Pausebach aufnimmt und dann als Pausebach in Kamenz,
in die Neisse mündet.

Der Bach Budsow hat auch dem Dorfe Budsow —
Bautze seinen Namen gegeben, von dem heut allerdings
nur das zum Dominium Tarnau gehörige Vorwerk und
der Kretscham vorhanden sind. Im Jahre 1417 bestand

i) h. G. B. Urkunde 8.
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das Dorf aus zwei Teilen: Ober- und Nieder-Budschow,
ersteres gehörte dem Stifte Heinrichau, seine Gemarknng
lag links von der Königsstraße, von Nieder-Budoschow
kennen wir den Besitzer nicht. Zum letzten Male wird
das Dorf Bautze in einer Urkunde des Herzogs Heinrich I.
des Alteren, in einer Urkunde des hiesigen Pfarrarchivs
<j. ä. Glatz 8. Juli 1491 erwähnt, in welcher Cristoff
Czipser von Schünheyde ^ Hufe zinspflichtigen Ackers
in Tarnau nach der Stadt Frankenstein zu und 2 Ruten
Ackers daselbst gegen La^c-e zu dem Pfarrer Hertil
von Frankenstein nnd seinen Nachfolgern verreicht.

Nach dieser Beschreibung des Geländes wenden wir
uns der Geschichte der ältesten Ansiedelungen im Bereiche
des späteren Frankensteiner Weichbildes zu, es sind das:
Bautze, Tarnau, Schonwalde und Zadel, wobei wir die
Aussetzung derselbe:! zu deutschem Rechte nur kurz er¬
wähnen, später wird über das Wesen und die charakte¬
ristischen Merkmale der Aussetzung zu deutschem Rechte
eingehend gesprochen werden. Über das Iu3 polonicum
und die Aussetzung zu polnischem Rechte haben wir
bereits früher das Nötige angegeben.

Der Verfasser des Heinrichauer Gründungsbuches
erzählt im ersten Teile seines Werkes, ^) daß Herzog
Heinrich I. der Bärtige, I^enlicuz cum barda, im Jahre
1221 sein Dorf Budsow (Bautze) und 50 große Wald¬
hufen einem gewissen Menoldus (Meinhold) übergeben
habe, um es mit deutschen Kolonisten zu besetzen, zugleich
übertrug er ihm das Schulzenamt in der zu gründenden
deutschen Gemeinde. Von diesen 50 großen Hufen
(^ 2250 schleiche Morgen) erhielt Meinhold für die
Scholtisei (zcultetia) die sechste Hufe als Freihufe d. h.
der Herzog machte sie frei von Zins und Zehnt, auch
sollte er, was bei Vermessung der Dorfmark an Wald
übrig bleiben würde, zu freiem Besitze erhallen. Mein¬
hold wurde ferner mit dem Rechte begnadet, eine Mühle
und einen Kretscham zu erbauen und nach Erbrecht (ex
j tiereältario) frei zu besitzen. — Aus dieser Stelle

i)H.G.B.P.47.
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Des Gründungsbuches lernen wir auch eine besondere
Einrichtung, die „Hollunge" (iuvamen) oder Erholung
kennen; der Landesherr verleiht nämlich unter besonderen
Umständen, und um den deutschen Kolonisten eine be¬
sondere Gunst zu erweisen, eine bestimmte Anzahl von
Freijahren, in denen sie von der Zahlung der landes¬
herrlichen Abgaben befreit sind. In unserem Falle
sollten die Bewohner von Budsow auf die Dauer von
14 Jahren abgabenfrei fein und zwar in derselben Weise,
wie dies der Herzog schon früher den deutschen Ansiedlern
um Salzbrunn (3al?born, bei Freiburg) zugestanden
hatte. Was von den späteren Schicksalen Budsows oder
Budoschaw bekannt ist, habe ich bereits oben erwähnt.
AIs im Jahre 1256 der Vogt Bero von Frankenberg
durch den Scholzen Daleo das Dorf Pilz zu deutschem
Rechte aussetzte, verlieh der Herzog den Bewohnern 7
Freijahre.

Das Dorf Tarnau (lei-nov, ^arnaw) gehört zu den
ältesten Ortsanlagen Schlesiens, im Frantensteiner Weich¬
bilde ist es die älteste und war bereits im Jahre 1202
vorhanden. Das Heinrichauer Gründungsbuch bringt
(p. 48) die Nachricht, daß Herzog Heinrich I. im Jahre
1202, als er schon den Gedanken gefaßt hatte, in Trebnitz
ein Kloster zu errichten, den er auch 120? ausführte,
mit einem Adligen Namens Ilikus einen Tausch machte,
indem er diesem seinen Wald Rndno überließ, dagegen
von ihm den Wald Schampa bei Tarnau (iuxta lernov)
in der Größe von 50 großen Hufen eintauschte, den er
dann zusammen mit dem Dorfe Tarnau dem neuge¬
gründeten Kloster Trebnitz, um dessen Besitzstand zu ver¬
größern, überwies. Der Wald Rudno ging etwas später
durch Kauf in den Besitz des Grafen Mrosko für 28
Mark Silber über, der ihn aber bald darauf für 34
Mark Silber an den Kanzler Konrad des Herzogs
Heinrich II. verkaufte. Im Jahre 123^ schenkte dann
Konrad den Wald Rudno dem Kloster Heinrichau, was
Heinrich II. am 26. Juni 12391) bestätigte. — Diesen

'>tz.G.B.Nr.6.
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Angaben des Gründungsbuches möchte ich noch einige
Bemerkungen bezüglich des Zusammenhanges des Dorfes
Tarnau mit der hl. Hedwig, der Gemahlin Heinrich 1.^
hinzufügen. Es wird nämlich berichtet, daß die HI.
Hedwig (^ 1243, canonisiert 26. März 1267) sich häufig,
in einem herzoglichen Landhause bei Tarnau aufgehalten
habe. Als sie einst von hier aus mit ihrem Gefolge
durch die Wälder einen Ausflug unternahm, habe der
Wind ihr den Schleier entführt, den sie schließlich an
einem Baume auf einem Hügel wieder gefunden und
hier eine Kirche, die nachmalige Pfarrkirche des Dorfes
Zadel, erbaut habe. Die Erzählung entbehrt des ge¬
schichtlichen Hintergrundes nicht; denn daß Heinrich I.
das Dorf Tarnau 1207 dem Kloster Trebnitz schenkt,
steht urkundlich fest, auch der Zusammenhang Zadels
mit dem Stifte erhellt aus Urkunden der zweiten Nbtissin
von Trebnitz, Gertruds, der Tochter Heinrich I. und
der hl. Hedwig. Verstärkt werden alle diese Wahr-
scheinlichkeitsgründe durch Notizen des Frankensteiner
Chronisten Koblitz und des Frankensteiner Landschreibers
Henel, die übereinstimmend melden, daß die von den
Hussitten zerstörte Holzkirche in Zadel 1477 steinern
auferbaut worden sei, Koblitz fügt dann die Bemerkung
hinzu, beim Abbruche der alten Kirche habe man an der
Seite nach dem Schreiberhause (Schulhause) zu, ein.
Brett gefunden, auf dem die Nachricht verzeichnet ge¬
wesen sei, daß die hl. Hedwig dort, wo sie ihren vom
Winde entführten Schleier wiedergefunden habe, die erste
Kirche von Zadel erbaut habe. Ähnliche Schleiersagen
werden übrigens auch von anderen Orten Schlesiens
erzählt; so soll die Augustiner Propste: auf dem Berge
bei Naumburg am Bober 121? errichtet worden sein,
wohin der Wind den Schleier der hl. Hedwig entführt
hatte, ebenso spielt er eine Rolle bei der Gründung des
Cisterzienserklosters Randen in Oberschlesien und des
Klosters Neuburg bei Wien.^)

Zadel ist eine alte slawische Niederlassung innerhalb

!) Knoblich: Lebeusgeschichte der hl. Hedwig, p, 101,
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der Preseka, in deren Nähe sich schon im Anfange des
13. Jahrhunderts Einwanderer ans Sachsen, worauf
der auch in Sachsen vorkommende Name Zadel hinweist,
niederließen. Nach Stenzel schenkte Herzog Heinrich l.
zwischen 1216 und 1219 dem Kloster Trebnitz sein Dorf
Zadel mit dem Walde, in dem es lag, und den herzog¬
lichen Zehnt vom Dorfe. Daß Iadel schon vor 1227
zu deutschen! Nechte ausgesetzt war, erhellt aus dem
Umstände, daß zum Jahre 1227 als erster Scholze ein
gewisser Konrad genannt wird, als Klostergut wird es
in einer Urkunde des Papstes Gregor IX. ci. cl. Perugia
25. Juni 1235 erwähnt/) 1240 besaß es bereits eine
Pfarrkirche und einen Pfarrer Namens Alexander, der
in einer Urkunde des Bischofs Thomas I. von Breslau
vom 9. November 1240 genannt wird.^) — Unter diesen
Umständen erscheint es auffällig, daß die zweite Äbtissin,
von Trebniy, die vorher erwähnte Gertrud (1223—1266),
durch Urkunde vom 11. November 1246") ihren: Getreuen
Meliä) Konrad einen Teil des Waldes bei Zadel, der
ihr bis dahin nichts gebracht hat, zur Aussetzung nach
deutschen! Nechte und im nächsten Jahre 1247 der neu
gegründeten Scholtisei den dritten Heller vom Gerichte
verleiht. Daß dieser neu gegründete Ort das benachbarte
Kunzendorf sein könnte, ist nicht glaublich, da dieses
Dorf erst zum Jahre 1267 unter dein Namen Ztrancovia
in einer Urkunde des Papstes Klemens IV. vom 16. März
1267,^) allerdings auch als Besitzung des Klosters Trebnitz,
erwähnt wird. Nach meiner Meinung läßt sich der
Widerspruch, der zwischen der Angabe, das schon vor
1216 existierende Zadel sei 1227 mit deutschem Rechte
begabt worden, und der Nachricht, die Äbtissin Gertrud
habe 1246 ihrem Getreuen Konrad den Zadelwald zur
Besetzung mit deutschen Kolonisten übergeben und in
der neuen Ansiedlung 1247 die Scholtisei errichtet, dahin
aufklären, daß das alte Zadel 1241 von den durch

1) Schlesische Reisten Nr. 478.
2) Reqesten Nr. 560.
3> ibi6. Nr. 6472.
^> Kopietz, Klrchengeschichte, p. 7, Anmerkung 5.



— 50—

ziehenden Mongolen verbrannt und zerstört und dann
l246 wieder aufgebaut und mit deutschen Kolonisten
besetzt worden ist. Die nachfolgende geschichtliche Er¬
örterung soll meine Annahme wahrscheinlich machen.

Nachdem die Mongolenhorden, welche im März 1241
Krakau verbrannt hatten, weiter nach Westen vorge¬
drungen waren und die Herzöge Boleslaus von Opveln
und WladiZlauZ von Sandomir bei Ovveln besiegt
hatten, teilten sie ihre Scharen: eine Abteilung zog auf
der rechten Oderseite bis Breslau, die andere drang am
Gebirge entlang vor, um durch den Warthavaß in
Böhmen einzudringen. Da aber König Wenzel von
Böhmen den Paß durch starke Verhaue uud Besatzungen
gesichert hatte, mußten die Mongolen von ihrem Plane
ablassen und richteten ihren Marsch nordwärts. Die
Reitermassen, aus denen das Mongolenheer bestand,
konnten natürlich nur die durch den Grenzwald führenden
Künigsstraßen benützen, von denen die eine von Breslau
über Nimptsch durch die Taleinsenkung bei Schönwalde
nach dem Passe auf dem Eulengebirge, die andere, später
zu besprechende, über Breslau, Nimptsch zum Wartha
vasse und von da nach Böhmen führte, diese letzlere
mußten sie nach ihrem vergeblichen Vorstoße gegen den
Warthapaß auf ihrem Vormarsche nach Norden zu be¬
nützen; daß sie tatsächlich auch in unserer Gegend gewesen
sind, ist urkundlich nachweisbar.

So erzählt das Heinrichauer Gründungsbuch/) daß
beim Herannahen der Mongolen der Abt Bodo und die
Mönche das Kloster Heinrichau verlassen hätten, worauf
dieses von ihnen verbrannt und vollständig zerstört
worden sei, auch das benachbarte Protzan^) soll von

1) H. G. B. p. 51. Die Stelle lautet in deutscher Übersetzung:
Nachdem der von den Heiden getötete Herzog Heinrich dem Kloster
das Privilegium über die Wälder Nudno und Budsow (1239)
erteilt hatte, war kaum mehr als ein Jahr vergangen, als die
verdammten Heiden dieses Land betraten. Es ist von ihnen viel
Beklagens- und Beweinenswertes begangen worden, und bei der
allgemeinen Verwüstung ist auch unser Kloster (Heinrichau) voll"
ständig verbrannt und in Asche gelegt worden.

2) Kopietz, Kirchengeschichte, P. 578.
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ihnen verbrannt worden sein. Es spricht also in Wirk¬
lichkeit nichts gegen nnsere Annahme, daß anch Zadel
im Jahre 1241 von den Mongolen vernichtet worden
ist. — Ob sie diese Verheerungen ans ihrem Vormarsche
gegen Liegnitz oder nach der Schlacht auf der Walstatt
am 9. April 1241, wo Herzog Heinrich II. im tapferen
Kampfe fürs Vaterland fiel, auf dem Nückzuge vornahmen,
ist im Grunde genommen gleichgültig, soviel aber steht
fest, daß sie von ihrem Lager bei Ottmachau, wo sie
14 Tage verweilten, das Land weit und breit verheert
haben.

Im engsten geschichtlichen Zusammenhange mit
Zadel steht das benachbarte Stolz (Ztoli?, Ztolec?), auch
eine alte slawische Ortsanlage, das urkundlich zuerst im
Jahre 124l) vorkommt, unzweifelhaft aber schon viel
älter ist; zu deutschem Nechte ausgesetzt wurde der Ort
1248. In diesem Jahre nämlich stellt Herzog Heinrich III.
in Stolz selbst^) (in ip33 uilla Ztoli?) eine Urkunde aus,
in der er bestimmt, daß, nachdem er die Aussetzung des
Dorfes Stolz auf deutsches Recht genehmigt habe, die
stolzer Bauern der Kirche in Zadel (^aäele), der sie
von jeher zehntpflichtig waren, von jeder Hufe jährlich
8 Schock Groschen entrichten sollen.

Den Schluß unserer Siedlungsgeschichte wollen wir
mit der Erzählung von der Gründung Schänwaldes
machen, dessen wir schon früher als einer rein deutschen
Ansiedelung Erwähnung getan haben. Der Ort liegt
ungefähr 7 Kilometer südwestlich von Frankenstein und
hängt mit Peterwitz zusammen. — Wir haben bereits
bei unseren Nachrichten über die Dörfer Barche und
Tarnau erwähnt, daß Herzog Heinrich II. durch Urkunde
vom 26. Juni 1239 und vom Jahre 1240 dem Stifte
Heinrichau die Verpflichtung auferlegt hatte, im Zu¬
sammenstoße (in coniunctura) der beiden Klosterwälder
Budsow und Nudno, deren jeder 50 große Hufen um¬
faßte, ein deutsches Dorf anzulegen, das auf der einen
Seite den Wald Budsin oder Budsow, auf der anderen

l) H. G. B. Urkunde 7.



den Wald Rudno haben sollte. Noch ehe das Kloster
dieser Verpflichtung nachkommen konnte, brach der Mon¬
goleneinfall über Schlesien herein, bei dem das Kloster
Heinrichau von seinen Bewohnern verlassen und von
den Mongolen verbrannt und zerstört wurde. Diese
Zeit der Verwirrung benützte Graf Peter Stosch (cnmeä
I?etru3) sjllU3 quonöam 3t033onl3), der Besitzer des
benachbarten Peterwitz (wes petli, petri uilla), bemächtigte
sich der beiden Klosterwälder und übergab sie seinem
Peterwitzer Scholzen Sibodo, um seinerseits dort ein
deutsches Dorf anzulegen, das wegen des schönen Waldes
(»quia tunc temporiä pulclierrima äilua erat,« sagt das
Gründungsbuch), ZconEwali^ d. i. Schönwalde, heißen
sollte. Sibodo betrieb das Ansiedelungswerk sehr nach¬
lässig, und die Siedelung war 1243 noch nicht weit
vorgeschritten, als Nbt Bodo in das verlassene Heinrichau
zurückkehrte. Alle seine Versuche, die geraubten Wälder
vom Grafen Peter zurückzuerhalten, waren nutzlos, da
der jugendliche Sohn Heinrich II., Herzog Boleslaus, sich
scheute, gegen den als sehr gewalttätig bekannten Grafen
Peter vorzugehen. Endlich gelang es dem Abte Bodo,
sich in der Person des herzoglichen Kanzlers Nicolaus
einen mächtigen Fürsprecher zu erwerben. Den Ver¬
mittler spielte dabei der Klosterbruder Petrus, möglicher¬
weise der spätere Abt Petrus von Heinrichau, der mit
dem Kanzler Nicolaus zusammen die hohe Schule in
Krakau besucht hatte, und dieser wußte den Herzog,
Boleslaus für die Sache des Klosters zu gewinnen, sodaß
dieser im Jahre 1244 die beiden streitigen Wälder dem
Stifte zusprach. Nun war aber der Graf Peter, wie
wir bereits erwähnt haben, ein gefährlicher Mann, der
in vielen Beziehungen seinem Vater und Oheim glich,,
von denen der Verfasser des Gründungsbuches sagt,^)
daß sie wie Räuber in ihren Waldverstecken lagen, die
Umwohner arg bedrängten und nur selten an den
herzoglichen Hof kamen. Ja, so groß war die Furcht
vor ihnen, daß es selbst Heinrich I. nicht gewagt hatte^,

i)H.G. '?.P.56.



— 53—

ein deutsches Dorf in jenen Wäldern auszusetzen. Es
entsprachen diese Stossowiz vollständig dem Bilde, das
wir an anderer Stelle von dem gewalttätigen Charakter
des schlesischen Adels im 13. Jahrhunderte entworfen
haben. — So sah nun zwar das Kloster seine Rechte
auf die beiden Wälder anerkannt, aber die Aussetzung
Schönwaldes nahm keinen Fortgang, da infolge der
Drohungen des Grafen Peter niemand auf der Siedelung
bleiben wollte. Daher suchte Abt Bodo auf den Rat
Alberts mit dem Barte und durch die Vermittelung der
Bürger von Löwenstein eine Aussöhnung mit dem
Grafen herbeizuführen, die auch gelang, nachdem ihm
der Abt 14 Hufen von den Klosterwäldern abgetreten
hatte, die jener zu seinem Dorfe Peterwitz schlug.
Nachdem auch der Scholze Sibodo auf sein Aussetzungs¬
privilegium nach Zahlung von 4 Mark Silber verzichtet
hatte, konnte das Kloster Heinrichau in Ruhe an die
Weiterbesiedelung Schönwaldes gehen. Zunächst nahm
Abt Bodo an Stelle Sibodos in der Person eines
gewissen Martin einen neuen Lokator an, der, wenn auch
in unzulässiger Weise, da er Waldungen in der Preseka
niederhauen ließ, das Aussetzungsgebiet für den Anbau
herrichtete. Das für die Torfgemarkung bestimmte Land
betrug 100 große Waldhufen, in diesen lagen aber, schon
vor Errichtung Schönwaldes, nach einer Urkunde des
Bischofs Thomas I. vom 31. August 1263, in welcher
er dem Kloster Heinrichau seine Güter und Zehnten
bestätigt, die Dörfchen (villule parve: Luäiäo^v, I^uäno,
Villa 3csiptori3): Bautze, Raudnitz und Schreibendorf
mit ihren Feldmarken, sodaß die Aussetzungsfläche mit
100 Hufen (^4500 schleiche Morgen) nicht zu groß
erscheint, zumal wenn wir bedenken, daß von der unter
den Pflug zu nehmenden Fläche die Almende abging,
d. h. der Gemeindewald, das Weideland und das Unland,
das gerade hier wegen des schlechten Gebirgsbodens nicht
unbedeutend war. Von den drei in der Urkunde des
Bischofs Thomas erwähnten Dörfchen ist bezüglich
Schreibendorfs noch nachzutragen, daß dasselbe ur¬
sprünglich eine polnische Ansiedlung uamens ^a^ilna
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war, die erst kurz vor 1238 zu deutschem Rechte aus¬
gesetzt wurde und den Namen Schreibendes (3cnber3
äol-f) erhielt; durch eine Schenkung des schon oft er¬
wähnten herzoglichen Kanzlers Konrad war das Dorf
dem Kloster Heinrichau zugefallen.

Nachdem wir so die Gründungsgeschichte Schön¬
waldes gebracht haben, wollen wir noch einige damit
in Zusammenhang stehende Tatsachen anführen, die auch
von Bedeutung für die Kulturgeschichte und die recht¬
lichen Verhältnisse dieses Zeitraumes sind. Im Jahre
1254 hatte der oft erwähnte Graf Peter Stossowiz von
Peterwitz aus uns unbekannten Gründen zu Breslau
in Gegenwart Herzogs Heinrich III. zu Gunsten des
Stiftes Heinrichau auf 10 Hufen in Schönwalde frei¬
willig entsagt. Während der Gefangenschaft Herzog
Heinrich IV. im Jahre 1277 und nach feines Vaters
Tode hatte Graf Pasko, Peters Sohn, diese zehn Hufen
wieder an sich gerissen, als aber Heinrich IV. am Ende
des Jahres 1277 in Freiheit gesetzt worden war, hatten
sich die Klosterbrüder an ihn gewandt und gebeten, sie
wieder in Besitz jener Hufen zu setzen. Notgedrungen
hatte sie Pasko auch herausgegeben, was er in
einer von ihm selbst zu Breslau 1278 (o. T.) ausge¬
stellten Urkunde^) die mit den Worten beginnt: »I^o
comeä I^23c0, filiu3 k^etr! Ztoäkowici«, bestätigte und
feierlich Verzicht leistete. — Nun hatten aber jene
1l) Hufen in Schönwalde, auf die Graf Peter 1254 zu¬
gunsten des Klosters verzichtet hatte, und die Graf Pasko
an sich gerissen, später aber wieder herausgegeben hatte,
ihnen gar nicht gehört; ob das Kloster darum gewußt
hat, lasse ich dahin gestellt, tatsächlich gehörten sie seit
Errichtung der Pfarrei in Schönwalde dieser als Widmut.
Nachdem aber Pasko, dessen Gewalttätigkeit ebenso ge¬
fürchtet war wie die seiner Vorfahren, auf sie verzichtet
hatte und seine Rache nicht mehr zu fürchten war, er¬
hoben sowohl der Pfarrer Hermann von Schönwalde
als auch der Pfarrer Volkmar von Peterwitz Ansprüche

i) tz. G. B, Urkunde 26.
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auf jene 10 Hufen, indem jeder behauptete, sie gehörten
ihm, bezw. feiner Pfarrei. In dem nun entstandenen
Prozesse zwischen den beiden Pfarrern, bei dem sich der
Abt Friedrich von Heinrichau neutral verhielt, möglicher
Weise, weil er von den Ansprüchen seines Klosters auf
die streitigen Hufen selbst nicht überzeugt war, sprach
der Bistumsoffizial LaurentiuZ in emem zu Breslau
am 16. Imn 1283^) abgehaltenen Gerichtstage das
Streitobjekt der Pfarrei Schönwalde zu. In der Ilrteils
begründuug führt der Richter aus: Graf Peter habe
1254 die 10 Hufen dem Kloster Heinrichau nicht in
rechtsgültiger Weise verkauft, fondern abgetreten (ce33it),
es habe ferner der Pfarrer Volkmar von Peterwitz durch
feine Zeugen nicht einwandsfrei nachweisen können, daß
sich die auf jenen Hufen angesessenen Leute stets zu
seiner Kirche gehalten und dort die Sakramente emp¬
fangen hätten. Aus allen dieseu Gründen sprach der
Offizial die streitigen Hufen der Kirche von Schönwaldc
zu uud wies den Pfarrer Volkmar in Peterwitz mil
seiner Klage ab.

Was die in den angeführten Urkunden erwähnt«?
Gefangenschaft des Herzogs Heinrich IV. von Breslau
anlangt, so erfahren wir aus der fchlefifchen Geschichte
folgendes. Heinrich IV. war von seinem Oheim, dem
Herzoge BoleZIaus II. von Liegnitz, am 18. Februar 1277
in Ieltfch verräterisch überfallen, gefangen und nach
dessen Burg Lahn geführt worden. Erst gegen das
Ende des Jahres 127? ließ ihn Noleslaus infolge der
Vermittelung des Königs Öttokar II. von Böhmen, des
Großoheims Heinrich IV., desselben, der im Jahre 1278
in der Schlacht auf dem Marchfelde gegen den deutschen
König Nudolf von Habsburg fiel, gegen Abtretung von
Iauer an Boleslaus Sohn Heinrich frei. Für Inne¬
haltung der ausgemachten Bedingungen hatte sich das
Stift Heinrichau mit 80 Mark Silber verbürgt, aus
Erkenntlichkeit hierfür bestätigte Heinrich IV. durch Urkunde
cl. cl. Breslau 1. Juli 1279^) nicht nur die Privilegien

1) ö. G. B. Urkunde Nr. 32.
2) ibicl. Nr. 28 und 30.



— 56—

und Freiheiten des Klosters, sondern untersagte auch
seinen Kastellanen und Beamten, die Untertanen desselben
zu richten, außer in seiner, des Herzogs Gegenwart,
ferner machte er die Klosteruntertanen von allen Lasten
des polnischen Rechtes frei. Durch Urkunde vom 3. April
1281 sprach er dann das Kloster von der für ihn während
seiner Gefangenschaft geleisteten Bürgschaft frei und
verlieh demselben für das Dorf Schönwalde auf 6 Jahre
Freiheit von allen herzoglichen Diensten und Lasten.

In der vorausgehenden Darstellung ist beständig
von der Aussetzung zu deutschem Rechte die Rede ge¬
wesen; die praktische Bedeutung desselben wird ja den
Lesern klar geworden sein. Da der Begriff der „Aus¬
setzung" aber auch in rechtlicher Beziehung für die
Geschichte der deutschen Kolonisation von Wichtigkeit ist,
so will ich etwas näher auf die Sache eingehen. Herzog
Heinrich I. voll Schlesien (1201—1238) hatte, um die
Einwanderung deutscher Kolonisten in Schlesien zu
fördern und sie enger an ihre neue Heimat zu fesselu,
beschlossen, ihnen die Rechte älterer deutscher Städte und
Ortschaften zu verleihen. Zu diesem Zwecke hatte er
1211 eine Zusammenstellung derjenigen Rechte anfertigen
lassen, welche der Erzbischof Wichman im Jahre 1188
seiner Stadt Magdeburg gegeben hatte und diese Sammlung
1.214 von dem Magdeburger Schöppenstuhle ergänzen
lassen und sie dann zunächst auf den bisher slawischen
Ort Szroda übertragen, der von da ab Neumarkt
^ovum da3trum) genannt wurde. Im Jahre 1235
oerschaffte er ferner den Bürgern (bur^enäes) von
Neumarkt durch die Schoppen von Halle eine neue
Zusammenstellung der Rechtssatzungen, wie sie in Halle und
Magdeburg in Geltung waren, und die man von da ab
unter dem Namen „Neumarkter Recht" zusammenfaßt;
von Neumarkt ging dann dieses Recht auf eine ganze
Reihe schlesischer Ortschaften über.^) Man spricht demgemäß
oom Halle-Neumarkter Recht von 1235 und vom
Magdeburg-Breslauer Rechte von 1261. — Es kann

i) Meinardus: Das Neumarkter Nechtsbuch, p. 2 u. a. a. O.



-nicht meine Aufgabe sein, hier auf die Einzelheiten
dieses neuen Stadtrechtes, das im Gegensatze zum pol¬
nischen Rechte (^U3 polonicum) als deutsches Recht
s^juZ Ikeutonicum) bezeichnet wird und für die Ver¬
waltung und Verfassung der deutschen Städte maßgebend
wurde, näher einzugehen, zumal ich an einer anderen
Stelle meiner Arbeit, bei Darstellung der Stadtverfassung
von Frankenstein, näher auf die Sache eingehen werde,
hier will ich nur bemerken, daß dieses deutsche Recht
weniger die privatrechtlichen als die staatsrechtlichen
Verhältnisse betraf, in welcher die damit begabten Be¬
wohner von Stadt und Land nunmehr zu ihren Landes-,
Grund- und Gerichtsherren traten, gleichviel, ob diese
Ortschaften von deutschen Bewohnern allein oder von
deutschen und polnischen gemeinsam bewohnt wurden:
fur sie alle gilt, wenn sie deutsches Recht haben, der
Ausdruck: sie sind zu deutschem Rechte aus¬
gesetzt. Wir wollen nun nach dieser allgemeinen Er¬
örterung zusehen, wie es bei solchen Aussetzungen zuging,
und bitten unsere Leser, die vorausgegangene Siedelungs
geschichte der im Frankensteiner Lande errichteten
deutschen Kolonien zum Vergleiche heranzuziehen. —

Hatte sich für die Gründung einer neuen Siedlung
eine genügende Anzahl deutscher Kolonisten zusammen¬
gefunden, und war für die geplante Niederlassung ein
geeigneter Ort erkundet worden, so wandten sich die
Einwanderer an den Herrn des Grund und Bodens, sei
es, daß es der Herzog selbst oder einer der Grundherren
des Landes war, denn herrenloses Land gab es in
Schlesien im 13. Jahrhunderte nicht mehr, und baten
um Überlassung des für ihre Niederlassung nötigen
Bodens. War der Grundherr nicht der Landesherr selbst,
so bat er diesen um seine Zustimmung für die Anlage
der neuen Ortschaft, die unbedingt erforderlich
ivar, da diese deutschen Kolonisten zu ihrem neuen
Landesherrn in ein ganz anderes Verhältnis traten als
die eingeborene slawische Bevölkerung, insofern sie der
Gerichtsbarkeit der herzoglichen Kastellane und Wlodare
.entzogen wurden und dem polnischen Rechte nicht unter
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standen. War die landesherrliche Genehmigung ein¬
gegangen, fo übergab der Grundherr, nachdem das ab¬
zutretende Land durch Umgehen oder Umreiten vermessen
war, einem oder auch mehreren der angesehensten An¬
siedler, dem sogenannten locator, im Heinrichauer
Gründungsbuche auch villicuL genannt, die zu besetzende
Fläche zur Weiteroerteilung an seine Genossen. In
der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts, wo schon kein
Mangel an deutschen Ansiedlern war, wurde die zur
Aussetzung, d. h. die zur Besiedelung bestimmte Hufen¬
zahl dem oder den Lokatoren verkauft, wobei jedoch
Zehnten, Zinsen und die gründ- und landesherrlichen
Rechte dein Grund- und Landesherrn vorbehalten blieben.
Das zwischen diesen und den Lokatoren getroffene Ab¬
kommen wurde schriftlich abgefaßt und besiegelt und heißt
„Au Z setz ungZ u r k unde". In derselben verpflichtet sich der
Lokator unter genau festgesetzten Bedingungen die über¬
nommene Hufenzahl mit deutschen Kolonisten zu be¬
setzen. Zuweilen wurde bei der Vermessung der dem
Lokator zu übergebenden Hufen diesen eine über das augen¬
blickliche Bedürfnis hinausgehende Fläche zugewiesen
für den Fall, daß die anzulegende Kolonie in der
Zukunft sich günstiger entwickeln würde als ursprünglich
anzunehmen war, dieses, sagen wir „Ilberland", wird
„Uberschar" in den lateinisch abgefaßten Urkunden,
»excre8centi2, äuperexcsescentia« genannt, und solche
Uberscharen finden sich noch heut in vielen Gegenden
Schlesiens. So schenkt durch Urkunde vom 3. März 1325^)
Hermann genannt von Reichenbach dem Kloster Kamenz
2 Mark jährlichen Zinses von der Nberschar bei
Reichenstein (cle äuperexcreäcentia I^icnenäte^n, äita
in M0ntibu3prope Kemnit^(Kamitz). DieIagdberechtigung
auf der Dorfgemarkung erhielten die Kolonisten für
gewöhnlich nicht, sie blieb dem Grundherrn oder in den
herzoglichen Dörfern dem Herzoge vorbehalten, der sie
entweder selbst ausübte oder bisweilen seinen Vögten
und Scholzen bei Aussetzung zu deutschem Rechte gunst

') K-U Nr. 128.
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weise überließ. Außer der Jagd auf Hochwild wird die
Hafen-, Biber- und Falkenjagd mit Vorliebe betrieben.

Als Entschädigung für seine aufgewandte Mühe
erholt der Lokator in der neuen Ortsanlage die Scholtifei
(äcultetia, villicatio), die auch in weiblicher Linie erblich
ist, er selbst heißt: Scholze, Schnlze, Schultheiß (äcultetu^
villicuä), doch wollen wir gleich hier bemerken, daß in
den ältesten deutschen Städten Schlesiens, jedoch in
Breslau nicht über die erste Hälfte des 13. Jahrhunderts
hinaus, der herzogliche Vogt oder Unterrichter (aävocatuL)
zugleich auch als Schultheiß bezeichnet wird. So erscheint
in Breslau zum Jahre 1214 ein lloclinu^ l

zum Jahre 1229 ^lex^ancier 3cu!tetu3 cie Vi
aber schon 1248 heißt es: 36vc>c2w3 no3ter
V^ratislIvienäi'ä, auch in den Städten Wansen, Ziegenhals
und Weidenau war das Amt des Schultheißen mit dem
des Vogtes verbunden. — Ilber die innere Tätigkeit des
Scholzen in der Gemeinde habe ich schon früher berichtet^
bedeutsamer noch tritt seine Wirksamkeit nach außen und
seine hervorragende Stellung durch folgende Momente
hervor. Er ist Vorsitzender des Dorfgerichts, er bereitet
die Urteile desselben vor, erläßt Vorladungen, vollstreckt
die Urteile nach vorausgegangener Publikation durch
den Guts- oder Gerichtsherrn. Er erhält von den er¬
kannten und beigetriebenen Strafgeldern den dritten
Heller oder Pfennig, die anderen 2/3 fallen den Landes¬
oder Grundherrn zu, deshalb heißt das Scholzenamt
auch geradezu „das Gericht oder der dritte Pfennig
ftertiu8 clenarius)." So übt der Schulze zusammen mit
den Gerichtsschöppen die niedere Gerichtsbarkeit und die
Polizeiaufsicht im Dorfe aus, er felbst untersteht aber
persönlich dem Dorfgericht nicht, sondern dem Landgerichte,
die Schöffen in der Stadt und auf dem Dorfe verwalten
ihr Amt unentgeltlich. — Der Schulze erhielt ferner bei
der Aussetzung des Ortes von den Hufeu der Dorfmark
mehrere Freihufen (mansi liberi), gewöhnlich die fechste
oder zehnte, frei von Zins und Zehnt; mit der Scholtisei
ist ferner das Kretfchamrecht oder der Kretfcham (taberna),
jedoch öfters gegen einen an die Grundherrschaft zu
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zahlenden Zins, verbunden, er hat das Recht, zubacken und
zu schlachten und wohl auch die Schuhmacher- und
Schneidergerechtigkeit, an manchen Orten auch die Berech¬
tigung eine Mühle, gewöhnlich mit 2 Rädern, zu er¬
richten, das Fischereirecht in den zum Dorfe gehörigen Ge¬
wässern und meistens freie Schaftrift auf der Dorfge¬
markung. — Bei einer ganzen Reihe von Scholtiseien im
Frankensteiner Lande sind wir genau über die beider Aus¬
setzung des Ortes den Scholzen verliehenen Gerechtsamen
unterrichtet, ich hebe aber der Kürze halber nur drei von
ihnen heraus, die Scholtiseien in Zadel, Kunzendorf und
Olbersdorf. Siehe auch fpäter über dieScholtifei Wiesenthal.

Nber die älteste Geschichte des Ortes Zadel und
die Errichtung der dortigen Scholtisei habe ich bereits
gesprochen, ergänzend hebe ich noch hervor, daß die
Nbtissin Gertrud von Trebnitz 1246, als sie den von
den Mongolen zerstörten Ort neu begründete und die
Scholtisei ihrem Getreuen Konrad übertrug, diesem die
zehnte Hufe als „Lehnshufe" und mit Erbrecht zu¬
sicherte und außerdem das Recht erteilte, zwei Mühlen
(die im Dorfe und die Feldmühle) und einen Kretscham
die im Dorfe auf seine Kosten zu erbauen und frei zu be¬
sitzen. An das Kloster als Lehnsherrschaft zahlte der
Scholze jährlich drei Vierdung Silber (^ 21,08 Mark)
und fechs Scheffel Dreikorn (2 Weizen, 2 Korn, 2 Hafer),
daß er im Jahre 1247 auch den dritten Heller vom
Gerichte erhielt, ist bereits gesagt worden. — Die
Stellung des Scholzen in Zadel war insofern eine
schwierige, als die Nbtissen von Trebnitz Erb- und
Lehnsherrin der Scholtisei, das Dorf selbst aber fchon
vor 1322, wie wir im nächsten Abschnitte zeigen werden,
durch herzogliches Privilegium der Stadt Frankenstein
einverleibt war. Aus diesen unklaren Rechtsverhältnissen
waren zahlreiche Streitigkeiten zwischen den Scholzen
und der Bauernschaft entstanden; beide Teile wandten
sich um einen Schiedsrichterspruch an die damalige
Nbtissin Katharina von Trebnitz, die denselben am
23. Oktober 1365^) folgendermaßen fällte.

i) Abschrift bei Koblitz.
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1. Die Äbtissin sichert kraft dieses Briefes und laut
der früheren Privilegien dem Scholzen Pätzold und seinen,
ehelichen Nachkommen den dritten Heller vom Gerichte
zu.» 2. Der Scholze und seine Nachfolger haben freie
Schaftrift auf der Dorfmark Zadel für ewige Zeiten
und niemand foll der Scholtisei dieses Necht rauben;
der Scholze darf 3M Schafe halten, von diesen dürfen
die jungen Schafe mit 3()—40 Mutterlämmern oder
Schöpfen anf die Weide getrieben werden. Was der
Scholze an Kühen, Kälbern und Ochsen hat, das soll
er vor dem Viehe der Gemeinde treiben lassen, die Auf¬
sicht aber über die ganze Herde der Gemeinde führt der
Gemeindehirte, doch braucht der Scholze hierfür keine
Entschädiguug (Pfrüude) zahlen. Baueru und Gärtner
dürfen ihr Vieh ohne Genehmigung des Scholzen nicht
gesondert von der Gemeindeherde hüten lassen, nur der
Müller in der Feldmühle darf sein Rindvieh oder die
Schweine gesondert hüten lassen, doch ohne Schaden für
die Gemeinde. 3. Niemand darf ohne Genehmigung des
Scholzen eine „Hegefurche" streichen oder fahren lassen,
ebensowenig darf jemand ohne seine Erlaubnis auf der
„Hegeweide" oder Brache säen, wer dagegen handelt,
den soll der Scholze büßen (bestrafen). 4. Die Gemeinde
darf keinen Hirten oder Flurschützen ohne Genehmigung
des Scholzen anstellen; faßt der Flurschütz jemanden ab,
der Schaden am Getreide oder Grase macht, den soll
er pfänden, zahlt er nicht, so soll ihn der Scholze strafen,
aber niemand anders. Niemand soll ferner Pflanzgärten
länger als bis Iohanni ohne des Scholzen Genehmigung
stehen lassen. 5. Der Scholze führt den Vorsitz im
Gerichte; wenn sich die Gerichtsschöppen streiten und
nicht einigen können, entscheidet der Scholze. Dem Dorf¬
gerichte untersteht der Scholze für seine Person nicht,
sondern er ist dem Obergerichte unterworfen; zuständig
ist das Dorfgericht für alle Sachen der niederen Gerichts¬
barkeit, ausgenommen sind die sogenannten sieben Fälle
(causae) (s. p. 62), über die nur das Obergericht zu
urteilen hat. —

Zur Erklärung füge ich folgendes hinzu. Die Ober
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gerichte mit dem Blutbann standen seit 1351 der Stadt
Frankenstein für alle Orte des Weichbildes zu, soweit sie
nicht der Obergerichisbarkeit der Stifter Hemrichau und
Kamenz unterworfen waren. Zu den cauäae Arave3
vel capitalSä oder cau3ae LanAuinum, über dle das
Hof- oder Provinzialgericht urteilte, gehören nach einer
Urkunde vom Jahre 1375^): Mord (komicickum), Ver¬
stümmelung von Gliedern, Brandstiftung, Diebstahl, Not¬
zucht, heimliche Nachstellung im Hause und Wegelagerei.
Erneuert und von neuem bestätigt wurde das vorstehende
Statut von der Äbtissin Hedwig am 25. September 1519^)
auf Bitten des damaligen Zadler ^cholzen Martin
Werkner. —

Bezüglich der Scholtifei in Kunzendorf, die 1247
eingerichtet worden war, erfahren wir Näheres aus einer
Urkunde vom 13. Juni 1442;^) in ihr. erklärt die Abtissiir
von Trebnitz, Anna, Herzogin von Oppeln, als Erbherrin
der Scholtisei in Kunzendorf, daß vor ihr und ihrem
Convente erschienen ist Herr Heinrich Kreller, Prior des
Tommikanerklosters in Frankenstein mit der Erklärung,
baß er seine Scholtisei und das Gericht in Kunzendorf
im Frankensteiner Districte dem Matthes Hartmann und
feinen Erben verkauft hat. Zur Scholtisei gehören 3^
Freihufen, der dritte Heller vom Gerichte und freie
Schaftrift für 250 Schafe, eine freie Mühle im Dorfe
und 11 Gärtner. Diesen Verkauf bestätigt die Nbtissin.
Nochmals bestätigt wurde das Scholtiseiprivilegium am
4. November l.518 durch die Nbtissin Hedwig auf Bitten
des damaligen Scholzen Mattheß Lange.

Die Nbtissin Elisabeth, geb. Pietrowsky, genehmigt
als Erb- und Lehnsherrin der Scholtisei in Ölbersdorf
den Verkauf der dortigen Scholtisei am 4. November 1620,
Verkäufer ist der Scholze Caspar Knauer, Käufer Hans
Bittner in Olbersdorf. Zur Scholtisei gehöreu das Gericht,
zwei Freihufen, freie Schaftrift, Hutung, ein Kretscham mit
Schankberechtigung und der dritte Heller vom Gerichte.

i> Tzschoppe und Stenzel, Urkundensammlung p. 74, Anm< 2.
2> Abschrift bei Koblitz.
3) ibiäem.
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Ans früheren nnd der eben angeführten Urkunde
ersehen wir, daß die Äbtissin von Trebnitz Erb- und
Lehnsherrin der Scholtiseien in Zadel, Kunzendorf und
Olbersdorf war, anders lag die Sache mit ihrem Besitztitel
bezüglich dieser Dörfer selbst, und gerade dieser war
jahrhundertelang der Gegenstand des Streites und ver¬
schiedener Prozesse. Die jeweiligen Äbtissinnen von
Trebnitz hatten sich stets zur Begründung ihrer Ansprüche
auf den Besitz der genannten drei Dörfer auf die Urkunde
des Herzogs Heinrich I. vom 11. Juli 1207 berufen,
durch die dem Kloster unter anderen Besitzungen auch
die Dörfer Zadel ^aclilno), Heinersdorf (^avorek),
Kunzendorf (ätrankava, alio nomine dunt^onis villa)
und Olberdorf (^Iberti v!»a) geschenkt worden seien, allein
diese llrknnde ist,'wie ich in meiner Kirchengeschichte p. 5
nachgewiesen habe, gefälscht, denn die genannten Dörfer
bestanden im Jahre 1207 überhaupt noch nicht. Dazu
kommt der llmstand, daß Zadel schon vor 1322, Olbers
dorf aber am 8. Juni 1322 der Stadt Frankenstein
einverleibt worden waren, wie dies bei der Gründungs¬
geschichte Frankensteins im II. Abschnitte dieser Arbeit
nachgewiesen werden wird;^ was endlich Kunzendorf
anlangt, so wissen wir, daß Herzog Bolko II. von
Münsterberg dieses Dorf mit 21 großen Hufen der Pfarr¬
kirche von Frankenstein bezw. dem dortigen Kreuzaltare
im Jahre 13301) geschenkt hat, und daß sich die Pfarrer
von Frankenstein bezw. die Altaristen des Kreuzaltars
von da ab stets als Erb- und Grundherren betrachtet
und auch die grundherrlichen Rechte ausgeübt haben.")
Als im Jahre 1538 der damalige Pfarrer Klose von
dem protestantisch gewordenen Rate Frankensteins ver¬
trieben wurde, hielt er sich in seinem Dorfe Kunzendorf
bis 1550 auf, und in einer Urkunde vom Jahre 1548
nennt er sich: „Ich Jakob Klose, Pfarrherr zu Frankenstein

'> Abgedruckt bei Kopietz, Kirchengeschichte, p. 22 .
-) In einer Nrkunde des Frankensteiner Pfarrarchws vom

6. Mar 1408 heißt es: „Ich Herr Arnold von Peürswalde,
Altarherr des heiligen Kreuzes in der Pfahrkirche czu Franckstein
und Herr des nachgeschriebenen guttes ezu Cunzindorff."
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und Erbherr zu Kunzendorf." Als dann Klose 1560
gestorben war, teilten sich die katholische Äbtissin
von Trebnitz mit dem protestantischen Rate der Stadt
Frankenstein in die Besitzungen der Pfarrei: der Rat,
nahm sich die Grundstücke der Pfarrei in Frankenstein,,
Zadel, Tarnau nnd Olbersdorf, und überließ das Do¬
minium in Kunzendorf der Äbtissin, die sich 1573 als>
Erbherrin von den Kunzendorfer Ballern huldigen ließ..
Alle diese Abmachungen bestätigte verwunderlicher Weise
Kaiser Rudolf II. am 16. Februar 1606, behielt sich
und der Krone Böhmens aber die Obergerichte in Zadel,
Olbersdorf, Kunzendorf und Heinersdorf vor. Alle diese
Verhältnisse kamen in einem Prozesse zur Verhandlung,
den der Pfarrer, Erzpriester nnd Kanonikus Thomas
Antonius Schramm in den Jahren 1754 und 1755 gegen
die damalige Äbtissin Bernarda PaeinZky von Tenezin,
jedoch ohne Erfolg führte. Den Verlauf des Prozesses
möge der Leser in meiner Kirchengeschichte p. 266—276
nachlesen. Nachdem das Kloster Trebuilz im Jahre 1810
wie die übrigen geistlichen Stifter der Säkularisation,
verfallen war, hörte auch die Erbherrlichkeit desselben,
über die Scholtisei in Zadel, Olbersdorf und Kunzendorf
auf, dieselben wurden von da ab dem Staate zins- und
laudemiumpflichtig, auch die Kämmereikasse der Stadt
Frankenstein zahlte den früher für Zadel an das Stift
entrichteten Zins von da ab an das königliche Domänen
Rentamt in Frankenstein.i) Zur Erklärung füge ich
hinzu, daß man unter lauciemium nach deutschem Rechte
die Abgabe versteht, welche von dem Lehnsmanne dem
Lehnsherrn für die erteilte oder erneute Lehnsübertragung
gezahlt wurde, im übrigen zahlte man auch außerhalb des
Lehnsrechtes das Laudemium bei Veräußerung anderer
ländlicher Grundstücke, dasselbe wurde in neuerer Zeit
durch Ablösung beseitigt. —

In der vorausgehenden Darstellung sind die Scholti
seien wiederholt als „Lehngüter" bezeichnet worden, es

ij Knie: Alphabetisch-statistisch-topograpbische Übersicht der
Dörfer, Flecken und Städte und anderer Orte der Provinz.
Schlesien, Breslau 3 845.
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erscheint daher angezeigt, auf den Unterschied zwischen
Lehn- und Erbgütern aufmerksam zu machen, linter
Lehngütern versteht man solche, deren Besitzer dem
Herzoge oder der sonstigen Grundherrschaft Lehndienste
zu Noß zu leisten haben, sie sind nur in männlicher
Linie erblich und werden nach dem Aussterben des
ManneZstammes vom Lehnsherrn einem beliebigen
anderen übergeben. Der Ausdruck „Erb und Eigen" ist
in den Grundbüchern Schlesiens dem Begriffe „Lehn"
entgegengefetzt. Der Ausdruck „eigen" ist alt und schon
in einer Urkunde vom Jahre 1291, in welcher der Herzog
das Dorf Groß-Nädlitz bei Breslau für 650 Mark
Silber an einen Breslauer Bürger verkauft, verleiht er
es ihm »iure propriewti3, quocl vulzo ckcitur«, »^i^en«.
Die erbeigenen oder Allodialgüter waren in männlicher
und weiblicher Linie vererblich und konnten, wenn
mehrere Kinder vorhanden waren, zu gleichen Teilen
vererbt werden. Zu den Lehngütern gehörten auch jene
Güter, welche von den Herzögen von Schlesien vielfach
eingewanderten deutschen Adligen nach Lehnrecht ver¬
liehen wurden, wie dies seitens Heinrich II., noch mehr
aber von seinem Sohne Boleslaus II. geschah; letzterer
soll diese Lehngüter so reichlich an deutsche Adlige ver¬
geben haben, daß er sich dadurch die Abneigung des
polnischen Adels zuzog, der ihn beschuldigte, die Deutscheu
den Polen vorzuziehen; möglicherweise war dies auch
der Grund, warum sich die Grafen von Peterwitz ani
herzoglichen Hofe nie hatten sehen lassen. Mit der Ein¬
wanderung des deutschen Adels in Schlesien wurde
überhaupt erst in diesem Lande das deutsche Lehnsrecht
bekannt und eingeführt. Es kommen nun aber auch
Fälle vor, wo solche adlige Lehngüter in erbeigene oder
Allodialgüter verwandelt wurden; einen solchen Fall
erzählt das Heinrichauer Gründungsbuch bezüglich des
herzoglichen Gutes Natschitz (Ratsch) im Münsterberger
Distrikte. Dasselbe hatte Herzog Bolko I. im Jahre 1293
aus einer bestimmten Veranlassung, auf die wir später
noch zu sprechen kommen werden, dem Nüdiger von
Haugwitz als Lehngut abgetreten, dieser verkaufte aber
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das ieuäum ville k?.2tli8ckit^ unter Zustimmung seiner
Söhne Kilian, Otto, Schade, Rüdiger und Gelfrat im
Jahre 1303 für 212 Mark Silber dem Kloster Heinrichau
und befreite mit Genehmigung des Herzogs das Stift
von aller Lehnsverpflichtung und machte es so zu einem
lehn- und dienstfreien Eigengute. Auch in späterer Zeit
noch ging die Verwandlung von Eigen- in Lehngüter
und umgekehrt vor sich; so erfahren wir, daß das Eigen¬
gut Tomnitz, welches der Familie von Sommerfeld
gehörte, vom Herzoge Karl I. von Münsterberg (15N1—1536)
in ein Lehngut verwandelt, aber schon 1545 wieder zum
Erb- und Eigengute gemacht wurde. Solcher Beispiele
lassen sich noch mehrere anführen.

Ich wende mich jetzt, nachdem ich mit der Geschichte
der Siedlungen im Frankensteiner Lande und mit der
Aussetzung zu deutschem Rechte zu Ende gekommen bin,
den Agrarverhältnissen und der Entwickelung der Boden¬
kultur^ in diesem Lande während des 13. und 14. Jahr¬
hunderts zu, zuvor aber will ich etwas über die Ver¬
messung der Grundstücke und die Hufeneinteilung
vorausschicken, denn in Schlesien war im 13. Jahr¬
hunderte eine ziemlich genaue Vermessung der Grundstücke
gebräuchlich. — Das älteste im Heinrichauer Grundbuche
vorkommende Flächenmaß heißt 8058 und bezeichnet ein
kleines Ackerstück von unbestimmter Größe, später spricht
es von aratrum und noch später, aber noch im 13. Jahr¬
hunderte, erfolgte die Vermessung der Grundstücke nach
Hufen (Marcus). Die älteste Hufenbezeichnung kommt
zum Jahre 1163 als slawische Hufe (aratrum >Vanäalicum)
vor und bezeichnet eine Fläche, die man mit 2 Ochsen
oder ebensoviel Pferden bestellen konntet) Nach dem
Gründungsbuche galten bezüglich der Ackerbestellung im
13. Jahrhunderte zwei Ochsen für ein Pferd, und vier

i> Partsch Joseph: Schlesien. Eine Landeskunde für das
deutsche Volk auf wissenschaftlicher Grundlage, Breslau 1869,
Band !.

2) Hlberti Kranen: Vanäalia, Hannover 1619, IVc. Z6
Zl-Itrum V^ancialicum, iä e3t 3!avicum, perticitur 6b
vel toticlem equiä.«
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Ochsen oder zwei Pferde bestellten eine „kleine oder
polnische" Hufe, von denen drei gleich zwei großen Hufen
gerechnet wurden. Die kleine oder polnische Hufe (man3U3
parvuä) hatte 30 schlesische, die große nach Stenzels An¬
gabe 45 Morgen. Im Neisser Bistumslande lag die
Aeine Hufe — 30 schleichen — 65,8 preußischen Morgen —
16,8 ka.i) Nach der Willkür des Königs Ottokar von
Böhmen, die dieser unter dem 28. August 12702) der
Stadt Leobschütz gab, sollte die Hufe 36 Morgen haben,
und jeder Bürger sollte von der Hufe ^2 Ferto Silber
und vom Viertorn: Weizen, Korn, Hafer, Gerste den
Zehnt an den König zahlen. Was den Ausdruck
„Hufe", oberdeutsch „Hube" anlangt, fo liegt ihm nach
Grimms das althochdeutsche liuoba, mittelhochdeutsch
,iiuobe zu gründe und bezeichnet ein zusammenhängendes,
einheitliches Stück Land, das Wort wird vielleicht mit
dem Begriffe „haben" zusammenhängen. Der Ausdruck
„Morgen", althochdeutsch mor^an, mittelhochdeutsch
morgen oder mor^encl — Tagewerk, bezeichnet soviel
Land, als der Landmann an einem Morgen oder Vor¬
mittage mit seinem Gespann bearbeiten kann. Grimm
identifiziert das Wort mor^an mit dem lateinischen
juZ?rum, doch wohl mit Unrecht, denn iu^erum hängt
nicht mit iuAum — Joch des Ochsen, also ein Stück
Land, das man mit einem Gespann Ochsen an einem
Tage umpflügen kann, sondern mit iu^is von lungere
zusammen, bezeichnet also etwas „im Raume Zusammen¬
hängendes", demgemäß ist also ein Morgen ein zu¬
sammenhängendes Stück Land von ungefähr 240 Fuß
Länge und 120 Fuß Breite, llber den lateinischen
Ausdruck man8U3 für Hufe, der weder im klassischen
noch im nachklassischen Latein vorkommt, kann ich Sicheres
nicht angeben.

^17^ 5. V. Ginleitung p. 59.
2) Tzschoppe und Stengel, Nrkundenbuch, Nr. 62a »e^ne ^äe

l^ube C2U en 20! liabin 3ecli3 unäe clre^äi^ iVlor^en<.
3) S. auch Kluge: Etymologisches Wörterbuch der deutschen

Sprache. Meitzen: Handbuch der Staatswissenschaften, Band lV,
p. 490, Coclex viplom. 3ileä: IV. Einleitung P. 89 und 110
Anm. 2.

5°
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Im 13. und 14. Jahrhunderte wurde außer nach
polnischen auch nach flämischen und fränkischen Hufen
gemessen; unter den deutschen Einwanderern nämlich,,
die im 13. Jahrhunderte nach Schlesien kamen, befanden
sich schon im Anfange dieses Jahrhunderts zahlreiche
Flamländer oder Wallonen, und in Breslau gab es
schon 1229 eine platea ^omanoi-um, gewöhnlich platea
^allica genannt, die Wallonen-, heut Klosterstraße.
Später erschienen fränkische Kolonisten. Von den ersteren
wurde, nach „flämischen", von den letzteren nach „frän¬
kischen" Hufen gemessen, die erstere war kleiner als die
letztexe/ und diese „fränkische" Hufe heißt daher auch
allgemein die „große" Hilfe, sie war auch im Franken¬
steiner Lande, das ja hauptsächlich von Franken besiedelt
wurde, das allgemein gebräuchliche Flächenmaß. Die
kleine oder polnische Hufe (man8U8 parvuä) war das
Flächenmaß der einheimischen polnischen Bevölkerung,
und ist gleichbedeutend mit „Hakenhufe", weil diese sich
iM/, hölzernen Hakenpfluges (polnisch raälo) bediente,
wähxend Hie eingewanderten Deutschen den großen eisernen,
Pflug Hu^ ihrer Heimat nach Schlesien brachten, daher
heißt'/auch, die mit dem polnischen Pfluge bearbeitete Hufe
die ^Wme", die mit dem deutschen Pfluge gepflügte die
DoZe" Hufe.

^ Zu allen den angeführten Hufenarten kommt dann
yyH die „Freihufe" (man3U8 liber), d. h. jene Hufen,
die" frei von Zins und Schoß sind, wie sie z. B.
die Schplzen für ihre Scholtiseien besaßen.

Es fragt sich nun, in welcher Weise die Morgen 
oder Hufenzahl der zu vermessenden Grundstücke er¬
mittelt wurde; es geschah dies wie schon im Altertume
und im frühen Mittelalter durch Umschreitung des
Grundstückes, wobei die Fußlänge oder die gemachten
Schritte gezählt wurden. Oft auch umritt bei größeren
Grundstücken der Herzog mit seinem Gefolge oder der
Grundherr das abzutretende Gebiet, wie dies im
Heinrichauer Gründungsbuche oft genug vorkommt, auch
das Kamenzer Nrkundenbuch bringt in der Urkunde vom
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20. August 12931) dafür ein Beispiel. In diesem Falle
verreicht nämlich der Adlige Moycho, des Grafen Dirslaus
von Baitzen Sohn, seinem Vogte Hermann v. Lauterbach
eine Hufe Landes in seinem Dorfe Durkenriscioli
(Dörndorf) bei Reichenstein (pene8 Kicliinätein) nach
Lehnrecht (iure ieuöali),. nachdem er das Ackerstück
umritten und auf eine Hufe geschätzt hat. Die Grenzen des
vermessenen Areals wurden entweder künstlich durch Mal¬
steine oder auch durch Erdhügel, Kopitzen genannt, fest¬
gelegt oder durch natürliche Merkmale, wie alte oder
besonders hohe Bäume und Wasserläufe, markiert.

Von großem Interesse in land- und staatswirtschaft¬
licher Beziehung ist es auch, zu erfahren, wie hoch vormehr als 600 Jahren die Preise der Güter im
Frankenstein-Münsterberger Lande waren, welche Er¬
zeugnisse der Boden hervorbrachte, und wie es mit der
Viehzucht bestellt war. Um einen Vergleich mit den
jetzigen Preisen zu ermöglichen, habe ich in den bei¬
gefügten Anmerkungen Tabellen angegeben, die eine
Umrechnung in die heutige Geldwährung ermöglichen.-)
Nach dem Einfalle der Mongolen im Jahre 1241 waren

ij K—U Nr. 54.
^ Friedensbura, Schlesiens Münzqeschichte im Mittelalter,

Breslau 1888, Teil ll. Tabelle l und ll p. 31b.
Tabelle l. Verhältnis der Münzgewichte und Münz¬

sorten:
Mark Vierdung (Ferto) Lot Skot Groschen

1 4 16 24 48
Heller Schilling Denar

576 20 240
Tabelle ll. Gewicht und Wert der gewogenen pol¬

nischen Marken:
6. bis zum Jahre 1300:

Mark in feinem Silber:
Mark Vierdung Lot Skot Quart Schilling Denar
23,05 7,01 1,75 1,17 0,29 1,40 0,11 /VI.

Wert in Gold (1 : 8>:
224,40 56,10 14,02 9.35 2,34 — 0,93 ü/l.

L. Nach dem Jahre 1300 Wert in feinem Silber:
33,66 8,41 2,10 1,80 0,35 1,68 0,14 /tt.

Wert in Gold:
Z36,64 64,16 21,04 14,03 3,50 — 1,40 /VI.
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infolge der angerichteten Verwüstungen die Güterpreise
sehr niedrig, doch stiegen sie im Verlaufe des 13. Jahr¬
hunderts und waren am Ende desselben und im An¬
fange des 14. für die damaligen Verhältnisse ziemlich
hoch. Die zum Vergleiche herangezogenen Beispiele ent¬
nehme ich dem Heinrichauer Gründungsbuche und dem
Kamenzer Urkundenbuche. Bald nach 1241 kauft ein.
polnischer Adliger Namens Albert Lyta, der das Erbgut
deplovvoä (Töpliwoda) besaß, von Herzoge Boleslaus II.
von den herzoglichen Gütern in Zinkwitz und Kaubitz,
(lüenkowi-, dubi?) 30 große Hufen (a 45 schlesischen
Morgen) und zahlt für jede Hufe 1 Mark Silber,
einen selbst für jene Zeit sehr geringen Preis. Um
aber den Wert der Grundstücke nicht zu niedrig einzu¬
schätzen, muß man zu dem für die Hufe gezahlten Preise
noch den Grundzins, für die Hufe gewöhnlich ^4 Mark,
auch mehr, dann die Kirchenzehnten und andere Abgaben,
und Leistungen hinzurechnen. In der zweiten Hälfte
des 13. Jahrhunderts stiegen die Güterpreise; am
1. Februar 1253 verkaufte der herzogliche Vogt Siffrid
in Frankenberg an einen Münsterberger Bürger etwas
mehr als drei große Hufen (tr?3 Mankos vel paulo pluz)
im Dorfe Pilz für 25 Mark Silber, es kommt alfo die
Hufe fchon auf 9 Mark. Am 7. August 1293 verkauft
ein Adliger, Poltzko von Schnellewalde, dem Kloster
Heinrichau sein früher polnisches Dorf Wadochowih
(nunc vero Ilieutonico >Vi3mtal, Wiesenthal Kr. Münster¬
berg) mit 271/2 großen Hufen und der Scholtisei für
550 Mark Silber, Preis der Hufe 20 Mark. Von
diesen 27^ Zinshufen zahlen die Bauern für jede Hufe
jährlich an Martini 1 Mark und 1 Malter (^ 12 Scheffel)
Dreikorn (Weizen, Korn und Hafer); der Zins ist in
diesem Falle ein außerordentlich hoher und nur daraus
erklärlich, daß das Dorf wahrscheinlich auf gerodetem
Waldboden ausgesetzt war: in diesem Falle zahlten die
Bauern gleich anfangs 1/2 Mark, später freilich nur
6 Scheffel Getreidezehnt von d,er Hufe an die Grund¬
herrschaft. Der Scholze von Wiesenthal hatte für seine
Scholtisei drei Freihufen, einen Kretscham, den dritten
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Heller vom Gerichte, die Fleischerei, die Bäckerei, außer¬
dem die Fischereiberechtigung, eine Mühle im Dorfe ^
einen Hopfengarten und einen anderen Garten, eine
beim Dorfe liegende Wiese, alles frei von Zins und
herrschaftlichem Dienst. — Im Jahre 1309 verkauft ein
Adliger Chesfoborius von <^e8laxvit2 (Zesfelwitz Kr.
Münsterberg) dem Kloster Heinrichau 5 Hufen für
110 Mark Silber, die Hufe kostet hier also 22 Mark
Silber: es war somit der Preis der großen Hufe in
der Zeit von 1241 bis 1309 von 1 Mark auf 22 Mark
Silber, d. i. von 28,05 auf 617 Mark unserer Währung
gestiegen.

Die Feststellung der Getreidepreise in dieser frühen
Zeit ist nicht ganz leicht, zumal wir über die Getreide¬
maße nicht ganz genau unterrichtet sind. Aus den
Urkunden des 13. Jahrhunderts lernen wir folgende
Maße kennen: mensura— 1 Scheffel, quartal? — ^ Scheffel,
malclraw (Malter) ^ 12 Scheffel. Um die Mitte des
13. Jahrhunderts galt ein Malter Zehntkorn einen
Vierdung (^ 1/4 Mark), 1260 wird der Zehntmalter
teils etwas über, teils unter ^2 Mark gerechnet, was
für 24 Scheffel 1 Mark betragen würde. 1253 wurden
32 Scheffel Korn Breslauer Maß mit 1 Mark berechnet.
.Hinzufügen will ich noch, daß in einer Urkunde vom.
29. November 1290^) Herzog Bolko von Schlesien seinen
zwischen Giersdorf (Qerar^eäciorpli) und Wartha an
der Neisse entlang liegenden Wald dem Grabis von
Banau l^Lanow) mit Grund und Boden und aller
Nuhung für 40 Mark Silber verkauft und ihm die
Erlaubnis erteilt, innerhalb derselben einen Kretscham
zu errichten.

Angebaut wurden in dieser Zeit in Schlesien von
Getreidearten: Weizen, Roggen und Hafer, der Anbau
der Gerste erfolgte etwas später, aber noch in der
zweiten Hälfte 13. Jahrhunderts. Wenn in vielen
Urkunden des 13. und 14. Jahrhunderts von einem
Malter Dreikorn die Rede ist, so enthält ein solcher

i) K—U Nr. 46.

'
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Malter entweder 4 Scheffel Korn und ebensoviel Weizen,
und Hafer oder: 2 Scheffel Weizen, 4 Scheffel Korn
und 6 Scheffel Hafer. — Der Weinbau war damals in
Schlesien viel stärker entwickelt als jetzt, und Weingärten
werden in vielen Ortschaften erwähnt, wo gegenwärtig
keine Spur von Weinbau gefunden wird, das mag wohl
seinen Grund darin haben, daß die ausgedehnten Wälder
jener Zeit den Weingärten besseren Schutz gegen Wind
und Kälte gewährten, als dies heut möglich ist. Der Wein¬
bau ist unzweifelhaft von den einwandernden Deutschen aus
dem Süden und Westen Deutschlands nach Schlesien
eingeführt worden. Ilngarwein, der damals schon bei
den Polen sehr beliebt war, wurde direkt aus Ilngarn
in Fässern eingeführt. Da sich die deutschen Kolonisten
mit dem Met, dem Nationalgetränk der Polen, nicht
befreunden konnten, so wurde zur Herstellung des Bieres
der Anbau der Gerste notwendig, der sich allerdings erst
in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts nachweisen
läßt; gleichzeitig mit dem Anbau der Gerste tritt die
Hopfenkultur ein, der in besonderen Hopfengärten an¬
gebaut wurde, doch benutzte man damals zur Bier
dereitung nicht blos Hopfen und Malz, sondern dasselbe
wurde auch aus Malz und Honig hergestellt. Hopfen¬
gärten werden nicht nur bei der Scholtisei in Wiesenthal,
sondern auch zum Jahre 1302 bei Krelkau ((^relcow)
erwähnt. Daß von den Wein- und Hopfengärten der
Grundherrschast Zehnten bezahlt werden mußten, erhellt
aus einer Urkunde vom 8. November 1302,') in welcher
Graf Budikow von iVl^ckalow (Michelau bei Brieg)
zugunsten des Klosters Kamenz irr Zustimmung seiner
Frau Margarete auf den Zehnt von den Michelauer
Hopfen- und Weingärten (clecimas vinetorum ac ku
muletorum) verzichtet. Angebaut wurde im 13. Jahr¬
hunderte auch Gries (^ruellum) und Hirse (milium,
polnisch iaA>^).

Über die Vieh- und Pferdezucht und die erzielten
Preise gibt wiederum das für die Geschichte der Kultur

5) K-U Nr. 177.
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in unserem Lande hochbedeutsame Heinrichauer Gründungs
buch dankenswerte Aufschlüsse. Lehrreich ist in dieser
Beziehung eine Urkunde des Herzogs Heinrich III. von
Breslau 6. ä. !Vlun8te7besc 31. Juli 1253.1) In derselben
genehmigt der Herzog ein Tauschgeschäft zwischen dem
Abte Bodo von Heinrichau und zwei polnischen Adligen:
Boguscha und Paul, Söhne des verstorbenen Razlaus
von Lrucalic? (Taschenberg Kr. Münsterberg). Der Abt
berechnet den beiden Brüdern zwei Pferde nnt 3 Mark, 4
Ochsen mit 2^2 Mark, zwei Kühe mit 1 Mark, 5 Schweine
mit 3 Vierdung, 5 Schafe mit 8 Skot, 2 Kleider (wnica)
mit 1 Mark, einen Frauenmantel (pallium) mit ^ Mark,
32 Scheffel Korn Breslauer Maß mit 1 Mart. Be¬
achtenswert ist gegenüber den geringen Vieh- und Ge¬
treidepreisen die Höhe der für die Kleidungsstücke be¬
rechneten Preise. — Bei dem in dieser Urkunde für die
zwei Pferde angesetzten Preise kann es sich natürlich
nur um gewöhnliche Ackerpferde handeln, viel teurer
waren die Reitpferde, besonders die ritterlichen Streit¬
rosse (clextrasius), das ersehen wir aus einer Urkunde des
Gründungsbuches vom 30. November 1227^). Damals
bot ein Adliger, Stephan von Kobelau (dob^la^Iova),
dem Herzoge Heinrich I. ein Streitroß zum Verkauf an,
das auf 28 Mark Silber geschätzt war. Der hohe Wert
dieser Streitrosse läßt sich daraus erklären, daß sie aus
Deutschland in Schlesien eingeführt werden mußten, da
für die nach damaliger Sitte schwer gepanzerten Nitter
die einheimischen polnischen Pferde zu schwach waren,
dazu kam noch die Ausrüstung eines solchen Streitrosses,
die in den Urkunden als ornatuz bezeichnet wird und
außer Sattel und Zaumzeug eine lang herabhängende,
oft sehr kostbare Decke in sich begriff. Diese Streitrosse
wurden im Laufe des 13. Jahrhunderts immer teurer,
weil der eingewanderte deutsche Adel für seine ritterlichen
Spiele und Kämpfe einen immer größeren Bedarf an
solchen Rossen hatte. Dies ergiebt sich auch aus der

')L>.G.B.p.61.
2) il)icl. p. 42.
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folgenden Erzählung des Heinrichauer Gründungsbuches,,
die uns schlesische Ritter in brandenburgische Kämpfe
verwickelt zeigt.

AIs die Markgrafen von Brandenburg aus dem
Hause der Askanier, Otto mit dem Pfeile und sein Vetter
Otto der Lange, mit einander in Fehde lagen, schickte
Herzog Bolko I. von Schweidnitz, ^er Gemahl Beatrix"
Tochter Ottos des Langen, seinem Schwiegervater Hilfs
truppen, unter ihnen mehrere fchlefifche Ritter. Es kam
damals, vor 1290, zwischen Otto mit dein Pfeile, der
in der Stadt Iezer (jetzt Ziefer), die dem Bischöfe von
Brandenburg gehörte, belagert wurde, und den vor der
Stadt liegenden Leuten Otto des Langen, bei denen sich
die Schlesier befanden, bei einem Ausfalle zum Kampfe,
in dem ersterer siegte und reiche Beute machte. Unter
den Gefangenen befand sich Otto von Haugwitz (t^lu^e
wit?), ein Sohn des im Frankensteiner Lande begüterten,
Rüdiger von Haugwitz, der außer einigen gewöhnlichen
Pferden und verschiedenen Ausrüstungsgegenftänden auch
ein edles Streitroß verlor, für das Herzog Bolko früher
80 Mark, also ungefähr 2240 K/I. geboten hatte, ohne
es erhalten zu können. ^) Die beiden Haugwitze hatten
wiederholt den Herzog Bolko um Schadenersatz, jedoch
vergeblich, gebeten, erst als Bolko I. 1290 in den Besitz
des Frankensteiner und 1293 in den Besitz des Münster
berger Landes gekommen war, gab er dem Rüdiger von
Haugwitz wahrscheinlich bald nach 1293, als Ersatz für
die Verluste seines Sohnes das herzogliche Gut Ratschitz
(Ratsch bei Heinrichau) als Lehngut (teuclum et zervitium
äextralii), wie wir dies auf p. 66 erzählt haben,,
es war dies allerdings ein hoher Preis, den im Jahre
1303 verkaufte Rüdiger das Gut an denn Abt von Hein¬
richau für 212 Mark Silber. — Im allgemeinen wechselte
der Preis solcher Streitrosse: in der Mitte des 13. Jahr¬
hunderts wurden sie durchschnittlich mit 20—30 Mark
Silber, dagegen wurde ein solches im Jahre 1300 mit

l) A.N .V. p. 100: »percliciit unum ^extl-Irium, pro quo p
äux Lolko fu8 in p2rtil)U3 ipäi I^uäse^ero) säe l^u^ewic? exkiduerat

' et tamen non potuerat obtmere.«
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nur 15 Mark bezahlt, doch muß bei dieser Preis¬
differenz nicht nur der wechselnde Wert der Mark, sondern
auch die Qualität des Pferdes und der verschiedene Wert
seiner Ausrüstungen in betracht gezogen werden.

Werfen wir am Schlüsse des ersten Abschnittes
unserer Arbeit einen zusammenfassenden Blick auf die
Erfolge der deutschen Kolonisation im 13. Jahrhundert
in Schlesien und im Frankenstein-Münsterberger Lande
im besonderen, so erhalten wir folgendes Bild: die
deutsche Mannschaft aus Stadt und Land, der waffen¬
kundige, kriegslustige deutsche Adel, die neugegründeten
und rasch befestigten Städte ermöglichen eine bessere
Verteidigung des Landes als dies früher der Fall ge¬
wesen war. Bedeutender noch als diese militärischen
Vorteile der deutschen Kolonisation sind die wirtschaft¬
lichen: Urwälder werden ausgerodet, Sümpfe aus¬
getrocknet, Einöden mit einer fleißigen Bevölkerung
besiedelt, der Ackerbau hebt sich durch die Bevorzugung des
Kornanbaues und die Einführung der in Deutschland
schon längst bestehenden Dreifelderwirtschaft, die Aus¬
beutung der mineralischen Schätze des Landes beginnt
mit den Anfängen des Bergbaues, Handel und Gewerbe
heben sich, die Überleitung aus der Naturalwirtschaft
in die Geldwirtschaft nimmt ihren Anfang. Die soziale
Lage der Bevölkerung wird gehoben und verbessert durch
Einführung eiller geordneten Rechtspflege und die Be¬
gründung der Selbstverwaltung in Stadt und Land,
beide kommen auch der polnischen Bevölkerung zugute
durch die Verschmelzung des deutschen und des slawischen
Elements und durch die Aussetzung bisher polnischer
Gemeinden zu deutschem Rechte. Träger und Förderer
der deutschen Kultur im ganzen Lande Schlesien sind
die Herzöge seit den Zeiten Boleslaus I. (^ 1201) und
besonders'seit Heinrich I. (1201—1238), die Bischöfe von
Breslau hauptsächlich im Neisser Lande, im Frankenstein
Münsterberger Lande die Eisterzienser in den Klöstern
Heinrichau und Kamenz.





II. Abschnitt.

Gründung der Stadt Frankenstein, ihr Wappen,
städtischer Grundbesitz.

Der Frankensteiner Chronist Martin Koblitz (geboren
1597 1- 1673)i), ^G Lehrer und Schulrektor, dann
Bürgermeister seiner Vaterstadt Fraukenstein, erzählt in
seiner handschriftlichen Chronik, die in mehreren Exem¬
plaren vorhanden ist, und die er Xrmaleä ^ranko8teinen3e3
nennt, daß Frankenstein von einer Nichte Kaiser
Otto III. Namens Rixa oder Nichza, die eine Tochter von
Ottos Schwester Mechthild und ihres Gemahls Ehreu
fried, Pfalzgrasen vom Rhein, und Gemahlin des Polen
Herzogs Mieceslaus war, oder ihrem Gefolge gegründet
worden sei und bereits 1021 Stadtmauern gehabt habe.
Die Anlage des Ortes sei auch deshalb erfolgt, weil
schon damals Deutsche in der Nähe sich angesiedelt hätten.
Diese Nachrichten sind, soweit sie sich auf die Gründung
Frankensteins beziehen, sagenhaft und entbehren durch¬
aus der geschichtlichen Grundlage, nur soviel steht fest,
daß Frankenstein wahrscheinlich vom Herzoge Heinrich IV.
von Schlesien (1266—1290) selbst oder auf seine Ver¬
anlassung hin von Franken, die vielleicht aus dem be¬
nachbarten Frankenberg in der zweiten Hälfte des 13.
Jahrhunderts auswanderten, gegründet worden ist.
Frantenstein gibt es gegenwärtig im Deutschen Reiche
drei: das schlesische, dann eins in Sachsen, Bezirk Chemnitz
uud eins in der bayerischen Rheinpfalz. Die Neu¬
gründung erfolgte auf eiuer 283 Meter hohen Erhebung
über dem Pausebache nach dem im ganzen Mittelalter
für deutsche Stadtanlagen gültigen Bebauungspläne.
Das Gründungsjahr läßt sich, da die Aussetzungsur
kunde seit Jahrhunderten verschwunden ist, mit Beftimmt

; 2) Abschnitt lX, Hervorragende Männer Frankensteins.
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heit nicht mehr feststellen, jedenfalls erfolgte die Anlage
und zwar als Stadt, bald nach 1266 nnd vor 1287.
Daß Frankenstein in der ersten Hälfte des 13. Iahr
hnnderts noch nicht bestand, erhellt zunächst daraus, daß
der Verfasser des Heinrichauer Gründungsbuches, der
so viel von den benachbarten Orten: Zadel, Tarnau,
Schönwalde zu erzählen weiß, ja selbst von Löwenstein
als Stadt spricht, den Namen >Vl2nken3tein erst zum
Jahre 1303 bringt; daß aber Frankenstein mutmaßlich
auch 1263 noch nicht existiert hat, glaube ich daraus
schließen zu dürfen, daß Bischof Thomas I. von Breslau
in seiner Urkunde vom 31. August 1263, wo er von
den 100 großen Hufen, auf denen Schönwalde ausgesetzt
war, spricht, sie um Wartha herum (circa Laräam) liegen
läßt; hätte Frankenstein damals schon bestanden, so hätte
der Bischof sicherlich das nähere Frankenstein als das
entferntere Wartha als Merkpunkt angeführt. Aus der
vorausgehenden Darstellung wird auch der Irrtum
StenzelZi) klar, der neben anderen schleichen Städten
auch Frankenstein bereits vor dem Mongoleneinfalle
des Jahres 1241 existieren läßt. Die erste verbürgte
Nachricht über das Bestehen Frankensteins erhalten
wir aus einer Urkunde ä. cl. Frankenstein 10. Ja¬
nuar 1287,2) ^ welcher der damalige Franken¬
steiner Vogt Heinrich dem Kloster Kamenz drei Fleisch¬
bänke in äicta civitate k^ankenstein für 56 Mark Silber
verkauft; aus ihr ersehen wir: Frankenstein ist 1287
Stadt, hat eine Vogtei, deren Besitzer sich in der Urkunde
mit den Worten: I^o I^einricuä primu8 aävocawä in
f>anken5tein einführt.

Da ältere zuverlässige Nachrichten über die Aussetzung
Frankensteins nicht vorhanden sind, so werden wir das
Jahr 1287 wohl als Gründungsjahr ansehen müssen,
und die Stadt Frankenstein wird am 10. Januar
198? ihr siebenhundertjähriges Stadtjubiläum
feiern dürfen.

Stenzel, Geschichte Schlesiens, l p. 209.K-U Nr. 43.



Die Verhältnisse der neu gegründeten Stadt Franken¬
stein entsprechen denen der übrigen schleichen Städte:
diese erhielten bei ihrer Gründung von den Herzögen,
denn nur diese dürfen Ortschaften mit Stadtrecht errichten,
entweder eine Unzahl von Ackerhufen, die jedoch bei den
einzelnen Städten ganz verschieden sind, so wurde Glatz
auf 60 großen Hufen ausgesetzt, oder es wurde ihnen
Waldhufen zugewiesen, andere erhielten Viehweide, so
Frankenstein, wie wir bald sehen werden, nach einer
bestimmten Hufenzahl, Sprottau und Grottkau 5,
Frankenstein wahrscheinlich 7. Auf dieser städtischen
Viehweide durften die Bürger ihr Vieh frei unter der
Aufsicht des Gemeindehirten weiden lassen. Von Ott
machau speziell wissen wi-r, daß jeder Bürger Weide
für seine Schafe nach dem Werte seines Erbes hatte,
ebenso in Neisse und in allen Städten, die gleiches
Recht besaßen. Wichtig für die neuen Städte war auch
die Fischereiberechtigung, in Teichen und Flüssen, ge¬
wohnlich im Umkreise von einer Meile ober- und unter¬
halb der Stadt. Schon im Jahre 1217 erteilten die
Herzöge Heinrich I. von Schlesien und Boleslaus II.
von Liegnitz der Stadt Löwenberg das Recht, ober- und
unterhalb der Stadt im Bober die Fischerei frei betreiben
zu dürfen. Auch Frankenstein hatte schon seit Zeit seiner
Begründung die Fischereiberechtigung ohne jede Ver¬
pflichtung besessen; denn in einer Urkunde vom 9. Januar
13341) bestätigt Herzog Bolko II. von Münsterberg der
Stadt Frankenstein nochmals das Recht der freien
Fischerei, das sie schon seit ihrer Gründung besessen habe.
Dieses Fischereirecht sollte sich auf eine Meile im 11m
kreise der Stadt auf alle Flüsse und Wasserläufe im
Weichbilde erstrecken, in der Neisse von Giersdorf bis
zum Wehre der Mühle, die „Weinmühle" genannt
wird. Daß es wegen der Fischereiberechtigung in der
Neisse wiederholt zu Streitigkeiten mit dem Stifte Kamenz
kam, wissen wir aus mehreren Urkunden; um diesen
endgültig ein Ende zu machen, bestimmten die Herzöge

i) Abschrift bei Koblitz.
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Albrecht, George, Karl von Münsterberg-Ols in Gegen¬
wart des Abtes Jakob und des Rates der Stadt Franken¬
stein ani 5. Januar 1501^) zu Glatz folgendes: 1. Die
Stadt Frankenstein hat zufolge ihrer alten Briefe und
Privilegien die Fischereigerechtigkeit in der Neisse von
Giersdorf bis zum „Hellenwehre", das unterhalb des
Dörfleins Hartha und des Vorwerks Grünau liegt.
2. Der Abt hat sich beklagt, daß die Frankensteiner einen
Mühlgraben bei Frankenberg auf des Klosters Grund
und Boden errichtet haben und befischen, es wird bestimmt,,
daß das Kloster allein das Fischereirecht im Mühlgraben
hat. 3. Das Wasser und die Fischerei bei Laubnitz,
steht dem Kloster allein zu. 4. Was die Lachen und
Tümpel anlangt, die bei Hochwasser entstehen, so soll
jeder auf seinem Eigentum frei fischen dürfen.

Die Bürger der neuen Stadt waren persönlich frei,,
sie erhielten, um ihnen bei ihrer anfänglich oft schwierigen
Lage zu Hülfe zu kommen, von den Herzögen für die
zur Stadt gehörigen Zinshufen, soweit sie nicht dem
Erbvogte zugewiesen waren, Freijahre, wie wir dies
auch schon bei verschiedenen Dörfern des Weichbildes
Frankenstein gesehen haben, Die Anzahl dieser Freijahre,
die sogenannte „Hollunge" oder Erholung, war ver¬
schieden, sie schwankt zwischen 3 bis 12 Jahren; war
die Stadt auf Rodeland angelegt, so war, weil hier die
Lage der Stadtgründer am schwierigsten war, ihre Zahl
am grüßten. Ursprünglich bezogen sich die Freijahre
nur auf die dem Landesherrn zu leistenden Grundlasten
und Dienste, später auch auf die von ihren Häusern und
den ihnen zugewiesenen Grundstücke zu leistenden Abgaben.
— Durch Urkunde vom 30. April 1250 verlieh Herzog
Heinrich III. der Stadt Neisse (civitas ^l33en8l8) auf
10 Jahre Freiheit von allen landesherrlichen Lasten.

Bei ihrer Aussetzung erhielt die neue Stadtanlage
vom Herzoge Heinrich IV. auch ein Stadtwappens) Das

') Früher vorhandene Originalurkunde des Frankensteiner
Stadtarchivs, auf Pergament, in deutscher Sprache. Abschrift
bei Koblitz.

2) Saurma: Wappenbuch, Tafel II, Nr. 21, 2?, Text P. 49.
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älteste erhaltene Siegel der Stadt Frankenstein befindet
sich an einer Urkunde des Frankensteiner Erbvogtes
Hermann von Reichenbach vom 11. Mai 1292^) und
zeigt das gewöhnliche Stadtsymbol: eine Zinnenmauer
mit Tor und drei spitzbedachte Zinnentürme, wie sie
noch heut in Süddeutschland vielfach bei den Türmen
der Städte und Nurgen vorkommen. An der Urkunde
vom 26. August 1336 zeigt das Siegel zwischen zwei
spitzdachigen Türmen einen halben Adler auf einem
niedrigeren Turme.") Auf einem Siegel vom Jahre
1339 sehen wir das runde Siegelfeld quergeteilt: in der
oberen größeren Hälfte erheben sich über einer niederen
Zinnenmauer drei Türme, die beiden äußeren sind
spitzbedacht, aus dem mittleren erhebt sich der schlesischo
Adler mit weißer Binde, in der unteren Siegelflächo
erblicken wir sieben aufeinander gehäufte Steine, rechts
und links von den beiden äußeren Türmen und ebenso
unter der Zinnenmauer erscheinen je zwei kreisrunde
Punkte, jedenfalls um das Siegelfeld besser auszufüllen.
Die Siegelumschrift lautet: ^ 3i^i!Ium. divium. De.
frankmätein. AIs die Stadt mit ihrem Weichbilde am
9. November 1351^) vom Herzoge Nieolaus von Münster¬
berg an die Krone Böhmens verkauft worden war, erhielt
sie durch Aufnahme eines Schildes mit dem gekrönten,
zweischwänzigen böhmischen Löwen ein etwas abgeändertes
Wappen. Das neue Siegel an einer Urkunde vom
8. Utai 1352^) zeigt fünf, nur angedeutete Steine, eine
vollständige Burg mit einem offenen Tore. Die Ring¬
mauer ist perspeetivisch dargestellt, die beiden äußeren
Türme sind wie bei den alten Wappen spitzbedacht, der
mittlere, etwas verkürzte Turm trägt oben einen Schild
mit dem gekrönten, zweischwänzigen böhmischen Löwen,.

>) K-U Nr. 48.
2> Urkunde des Wiener Staatsarchivs, abgedruckt bei Grün¬

hagen und Markgraf: Lehn- und Besitzurkunden Schlesiens
und seiner einzelnen Fürstentümer im Mittelalter. Leipzig 1881,
p. 128 ff. ,

3) K-U Nr. 225.
4) ibiö. Nr. 228.

6
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Ranken füllen zu beiden Seiten das Siegelfeld ans.
Die Umschrift lautet: ^ 3i^i!!um. diiium (1) .I)e. kränkln
stein. Eine Urkunde vom 3. September 13991) zeigt
das Wappen von Frankenftein wieder mit sieben Steinen,
eine Burgmauer mit offenem Tore, über die zinnen¬
gekrönte Mauer ragen drei schiefbedachte Türme, die
beiden äußeren zeigen offene Turmluken, der mittlere ist
oberhalb der Zinnenmauer zur Hälfte von dem böhmischen
Üöwenschilde bedeckt; auch hier lautet die Umschrift:
1" 3iAl!Ium. divium. De. fsankmstem. Gin Stadt¬
wappen mit der Jahreszahl 1586 an der ehemals
städtischen, 1586 erbauten Mühle vor dem Münsterberger
Tore zeigt dasselbe Bild wie das von 1399, nur ist der
im Schilde sichtbare Löwe ungekrönt, einschwänzig und
falsch gefärbt: anstatt eines weißen oder silberfarbenen
Löwen im roten Felde weist es einen schwarzen Löwen
im weißen Felde auf. Oberhalb des Wappens sieht
man die Jahreszahl 1586 und links unten die Buch¬
staben 3. ^., rechts ein O oder (), was wahrscheinlich
3enatu3 populusque bedeuten soll. Bezüglich der
Wappenfarben fagt Saurma p. 51: „Inbezug auf die
Farben wird angegeben, daß die Türme weiß und das
Feld blau sei, dagegen läßt sich nichts einwenden. Daß
weiter die Dächer rot sein sollen, ist bloße Geschmacksache,
bedenklich ist, daß die Mauer rot angemalt und die
Steine grün sein sollen, jedenfalls falsch aber, wenn der
kleine Wappenschild einen schwarzen Löwen im goldenen
Felde enthalten soll, statt des silbernen im goldenen."
Hupp") beschreibt das Frantensteiner Stadtwappen
folgendermaßen: „In Blau eine silberne Burg mit drei
spitzbedachten Türmen und offenem Tore, der höhere
Mittelturm ist belegt mit einem gelehnten roten Schilde,
darin ein gekrönter, doppelschwänziger silberner Löwe/'

Das älteste Siegel der königlichelr böhmischen Haupt¬
mannschaft in Frankenstein an einer Urkunde vom
25. Juni 13523) ^^ den richtigen böhmischen Löwen,

i> K—U Nr. 29st. — 2) Otto Hupp: Die Wappen und
Siegel der deutschen Städte, Flecken und Dörfer, München 1895,
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gekrönt und zweischwänzig und die Umschrift:

in zwei Neihen. Ein späteres Siegel der Haupt¬
mannschaft zeigt einen gespaltenen Schild, rechts quer¬
geteilt durch ein wellenförmiges Band, oben der böhmische
Löwe, unten der schlesische Adler, links ein gotisches
F in Minuskelschrift. Das Siegel der Frankensteiner
Schöffen, das im 14. Jahrhunderte geschnitten und bis
1544 benutzt wurde, zeigt die Inschrift: 1- 3. Zcadinorum
O. ^rankm3tein und als Wappen eine Burg mit drei
Türmen, belegt mit einem großen, gelehnten Schilde,
darin der böhmische Löwe. Ein anderes, noch in der
Mitte des 16. Jahrhunderts gestochenes Gerichtssiegel
führt die Inschrift: 1" Qericktä. 3i^. D. 3wt. tranken
stein; es zeigt einen gespaltenen Nahmenschild, dessen
erstes Feld einen Querbalken (Ofterreich) mit dem
böhmischen Löwen darüber und dem schleichen Adler
darunter, das zweite aber die Minuskel F enthält.

Nachdem im Jahre 1569 das Fürstentum Münster¬
berg mit der Stadt und dem Weichbilde Frankenstein
durch Kauf in den Erbbesitz des Hauses Habsburg und
der Krone Böhmens übergegangen war, gab Kaiser
Maximilian II. am 30. Mai 15701) auf dem Schlosse zu
Prag den Landständen des Weichbildes Frankenstein
eine neue Landordnung, über deren rechtlichen Inhalt
wir später sprechen werden, und ein neues Landgerichts¬
und Amtssiegel, dessen Wappen Koblitz, dem die kaiser¬
liche Urkunde mit dem farbigen Wappenbilde im Original
vorlag, folgendermaßen beschreibt: Der gespaltene Wappen¬
schild, dessen rechte Seite quergeteilt ist, zeigt unten im
gelben oder goldfarbenen Felde einen vorwärts aufrecht
stehenden schwarzen Adler mit ausgebreiteten Flügeln
und ebensolchem Schwänze, mit offenem Schnabel und
rot ausgeschlagener Zunge; über der Brust trägt er einen
halben weißen oder silberfarbenen Mondenschein, die
Spitzen nach oben gekehrt. Im roten oder rubinfarbenen

i> Abschrift bei Koblitz P. 251 ff., abgedruckt bei Curäus«
Schickfus lll, c. 20 p. 504 ff.
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Oberteile zeigt sich ein vorwärts, gegen die rechte Hand
ausgestreckter und zum Laufe geschickter weißer Löwe
mit über sich geschlagenem, doppelten: Schwänze, mit
rot ausgeschlagener Zunge, auf dem Kopfe trägt er die
königliche Krone. Getrennt wird der Adler vom Löwen,
durch einen blauen, flammenden Strich, einem Fluß oder
Wasser gleich; auf dem Schilde befindet sich ein offener
Turnierhelm mit Helmdecke, die rechts schwarz und gelb,,
links rot und weiß oder silberfarben ist, darüber die
königliche Krone. Aus ihr springen zwei gegeneinander
ausgebreitete Adlerflügel vor, der rechte oben weiß und
unten rot, der linke oben schwarz, unten gelb oder gold¬
farben, ein jeder derselben ist in der Mitte wie im
Schilde durch einen blauen oder lasurfarbenen Strich
geteilt.

Die kirchlichen Beziehungen Frankensteins, das bei,
seiner Gründung der schon bestehenden Pfarrkirche in
Zadel einverleibt wurde, kann ich hier übergehen und
verweise in dieser Beziehung auf meine Kirchengeschichte. ^)

llber die Hufenzahl, mit der die Stadt Frankenstein,
bei ihrer Gründung ausgesetzt wurde, läßt sich mangels
der Aussetzungsurkunde nichts Bestimmtes mitteilen,,
jedenfalls lag das Gemeindeland, das bei Frankenstein
in Viehweide (pa3cua pecorum) bestand, nach Olbersdorf
und Protzan zu und umfaßte wahrscheinlich 7 Hufen.
Die erste urkundliche Nachricht, die wir in dieser Be¬
ziehung haben, ist unklar: wir erfahren nämlich, daß
gegen Ende des 13. Jahrhunderts, also nicht lange nach
der Gründung der Stadt, der Herzog, wahrscheinlich
noch Heinrich IV., dem benachbarten Protzan drei Hufen
Landes mit Gewalt entrissen und seiner Stadt Franken¬
stein geschenkt habe. Die Stelle lautet^): »Item in villa
>Ve3Vvr0cena (Protzan?) amputavit clominu8 äux tre8
M3N803 ?t aciciuxit eo3 civitati 3ue ^ranken3te)m, qui
multum impeäiunt villam illam,« und kurz vorher stehen
die Worte: »Item in villa >Ve3>vr0cena et in ill

>) Kopietz. Kirchenqeschichte p. 18 ff,
2) l.. l^. ^. V. ke^irum V^atiäl. Anm. 386.
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Ztrutauna (vielleicht verschrieben für Ztrancova, Kunzen
dorf) ceäunt äomino epl3c0p0 XI_. marce minu8 tribus
marci3.« Ich erkläre mir die Sache so: Heinrich IV.
lag. im heftigsten Kampfe mit dem Bischöfe Thomas II.
von Breslau und entriß demselben, nm ihn zn schädigen/
drei von den dem Bischöfe zinspflichtigen Bauernhufen
in Protzan und gab sie den Frankensteinern, die als
Parteigänger des Herzogs mit den Protzanern von da
ab auf feindlichem Fuße standen und diesen nach Kräften
schadeten. Auch mit dem Pfarrer Cristanus von Zadel,
wohin die neue Stadtgemeinde seit ihrem Bestehen für
mehrere Jahrzehnte eingepfarrt war, gerieten die Fran¬
kensteiner in Streit, es handelte sich dabei um 4 Hufen
„Land, die jeder der beiden Teile für sich in Anspruch
nahm, und die tatsächlich die Frankensteiner in Besitz
genommen hatten. Es kam zum Prozesse und schon
hatte Der von dein früheren päpstlichen Legaten Nieolaus,
jetzigen Papste, ernannte Richter, der Glogauer Propst
Johannes, in der Streitsache einen Termin angesetzt,
als es zwischen den streitenden Parteien zu Neichenbach
am 12. Juli 130M) zu einem gütlichen Vergleiche kam.
Die Schiedsrichter, Pfarrer Johannes von Schweidnitz,
Pfarrer Heinrich von Münsterberg und Nitter Hermann,
Hofrichter zu Schweidnitz, fällten folgenden Spruch:
1. Die Frankensteiner treten dem Pfarrer Cristanus
Z Hufen von ihrer Viehweide auf zwei Jahre znr Nutz¬
nießung ab, doch soll deren Ertrag nicht dem Pfarrer,
sondern der Kirche in Zadel gehören. Nach Ablauf
dieser zwei Jahre fallen die beiden Hufen mit aller Ge¬
rechtigkeit wieder an die Stadt zurück. 2. Der Pfarrer
Eriftanus erhält namens der Zadler Kirche zwei Gärten
vor der Stadt, welche bei der während des Streites
errichteten und dem F^ankensteiner Vogte gehörigen
Mühle, gewöhnlich „Walckmühle" genannt, liegen, dazu
einen jährlichen Zins von einem Vierdung, dagegen
entsagt der Pfarrer für sich und seine Nachfolger auf
die 4 streitigen Hufen..

i) Kopietz, Kirchengeschichte, p. 17.
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Daß die Nachkommen des Herzogs Bolko I. von
Schweidnitz, zu dessen Gebiete seit 1290 auch Frankenstein
mit seinem Weichbilde gehörte, und das seit dem Ende
des 13. Jahrhunderts oder dem Anfange des 14. bereits
mit Stadtmauern umgeben war und eine wichtige
Grenzfestung gegen Böhmen bildete, der Frankensteiner
Bürgerschaft allzeit freundlich gesinnt waren und deren
Wohl nach Kräften förderten, beweist am besten die zu
Reichenbach am 8. Juni 1322^) von den Sühnen Bolko I.,,
den Herzögen Bernhard und Bolko II. ausgestellte Urkunde,
durch welche sie ihr Dorf Olbersdorf (Xlderti villa) bei
Frankenstein dieser Stadt zu ewigen: Besitze schenken und
derselben in gleicher Weise einverleiben, wie dies schon
vorher mit Zadel geschehen war. Die Abschrift
bei Koblitz trägt am Nande die Worte: „Die beyden
Dörffer Zadell und Olbersdorf erb- und Eigen übergeben^
also daß beyde Dörffer der Stadt Recht genießen sollen."
Die auch in kulturgeschichtlicher Beziehung bemerkenswerte
Urkunde enthält folgende Bestimmungen: Zunächst
erklären die Aussteller, daß sie mit Rat ihrer Getreuen,
zur Vergrößerung, zum Nutzen und zur Kräftigung
ihrer Stadt Frankenstein ihr herzogliches Dorf Olbersdorf
mit dieser Stadt vereinigen, und daß es mit ihr für
immer vereinigt bleiben soll. Die Stadt zahlt dafür
den Fürsten und ihren Nachfolgern jährlich 25 Mark
Zins, halb an Walpurgis (1. Mai) halb an Michaelis
(29. September) zu zahlen. Olbersdorf foll der Stadt
Recht genießen, aber auch an allen städtischen Lasten
und Steuern teilnehmen in der Weise, wie das schon
zur Stadt gehörige Dorf Zadel es tut (quemaci
moäum villa clicta ^aäill, que eciam civitatem

2) Die Originalurkunde des Frankensteiner Stadtarchivs ist
1858 verbrannt, Abschrift bei Koblitz, Regesten Nr. 4222 . Die
Originalurkunde war auf Pergament geschrieben und in lateinischer
Sprache abgefaßt, 1^/2 Zoll breit, 12 Zoll hoch, sie trug an
grünweißen Eeidenfäden zwei Siegel, das eine in weißem Wachs
zeigte im Avers eine Reiterfigur, der Revers in schwarzem Wachs
eim n Aelm. Zeuqpn: Kilianuä 6e t^u^wic^, l^ermInnu^ cie wiklkk <I! 6 ^Ilock, 3eckelmu3 äe llä ^l

3lälic?,



— 87—

p aä eanciem). Frankenstein soll den Fürsten
hinsichtlich des Dorfes Olbersdorf als Schoß 20 Mark
und für das Münzgeld 5 Mark jährlich zahlen, wogegen
das Dorf von allen herzoglichen tasten und Diensten
befreit wird, an den städtischen dagegen teilzunehmen
hat. Wer von den Einwohnern des Dorfes Olbersdorf
in der Dorfmark zwei Hufen oder mehr besitzt, muß in
der Stadt, wer weniger, kann in der Stadt oder in
Olbersdorf wohnen. Durch die Urkunde vom 19. Oktober
13371) bestimmte dann Herzog Bolko II., daß die in den
Dörfern Zadel und Olbersdorf, sowie alle rings um die
Stadt wohnenden Gärtner zweimal im Jahre, an Wal
purgis uud an Michaelis bei der Reparatur der städtischen
Brücken einen vollen Tag arbeiten sollten. Wer krank
ist, hat an die Stadt ein Quart (0,38 IVl.) zu zahlen,
wofür diese für ihn einen Stellvertreter stellt, die
Verpflichtung der Gärtner tritt jedoch nur ein, wenn die
Brücken der Stadt reparaturbedürftig siud. Beachtens¬
wert ist bei deu vorstehenden Allgaben, daß der Tageslohn
eines städtischen Arbeiters hier mit 38 Pfennigen ein¬
geschätzt ist. Einen neueu Beweis fürstlicher Gunst
erhielt die Stadt, als ihr Herzog Nieolaus von Münster¬
berg durch Urkunde vom 22. September 1346^) gestattete,
auf ihrer Viehweide (in pazcuiä pecorum) eiue Mühle
mit zwei Nädern zu erbauen, mit einem Mühl- und
einem Walkrade (rota, quippe que ^alckra^t vul^ariter
nuncupatur). Von späteren Nachrichten, die nachweisen,
daß die städtische Viehweide vor dem Lochtore nach
Olbersdorf zu lag, siud folgende anzuführen, sie sind
entnommen Urkunden des Frankensteiner Pfarrarchivs,
die jetzt im fürstbischöflichen Domarchive zu Breslau
aufbewahrt werden. Am 24. Mai 1361 genehmigt
Bischof Prezlaus zu Ottmachau die Gründung eines
neueu Altares in der Frankensteiner Pfarrkirche durch
den dortigen Bürger Sydlo Schirmer. Von den für
den Altar bestimmten Zinsen steht ein Mark Zins auf

Tzschoppe und Stenzel, Urkundensammlung, Nr. 150.
Abschrift bei Koblitz p. 28.
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der Mühle unterhalb des Dorfes Olbersdorf, die gelegen
ist auf der Viehweide nahe bei Frankenstein (in et 3uper
molencilno 3ubtu3 Albert! villam 3ltuat0 in p23cui3
pecorum etiam prope ^sancksteln). Bemerkenswert in
dieser Urkunde ist auch die Angabe, daß der Schirmer
dem Altare einen ihm gehörigen Zins von einigen
Gärten in Peterwitz vermacht, die ehemals zur Erbvogtei
in Frantenstein gehört hatten, ferner die halbe Mühle
<d. h. deren Ertrag) in Peterwitz, die auf dem Grund
und Boden der Peterwitzer Pfarrei errichtet ist, und
von deren Ertrage der Pfarrer jährlich 19 Groschen
Zins erhielt. Aus einer Urkunde des Frankensteiner
Rates vom 28. Dezember 1367 erfahren wir, daß der
Rat mit Zustimmung der Altesten und Innnngsmeister
dein Marti:: Symonis einen jährlichen Zins von
^ 2 Mark für 7 Mark verkauft hat, dieser Zins ruht
ans zwei neuangelegten Gärten vor dem Lochtore ans
der städtischen Viehweide, dort, wo man nach Olbersdorf
geht (super äuobu3 ortl3 novi3 locatiä in no3trl3 pa3
cul'3 pecorum, 3ituati3 3ub valva loclitor, quo itur
VS53U3 villam ^!drackt3clorf.) In einer Ratsurkunde
vom 16. November 1409 verkaufen die Ratmannen der
Stadt Frankellstein: petir ^einc^e, ^iclo3 Lo^ener,
ti2nnu3 Klepper, l^o-e (Kunz) Lodinber^ im 3ta:nen
der Stadt 3^ Morgen Acker, jeder Morgen zu 5 Groschen
Zins, auf ihrer Viehweide links, wenn man nach
Olbrechtsdorf geht, dem Scholzen Iost von Schönwalde
nnd seiner Frau Margerit um 17^ Mark. Das Geld
ist an den Frankensteiner Hauptmann, Herzog Johann
von Troppau, für König Wenzel gezahlt worden, dem
die Stadt 8000 Schock Groschen zu zahlen hat. 1418
wird ein Viehweg von Peterwitz nach Quickendorf
erwähnt, 1458 tauft der Dominikanerorden in Franken¬
stein verschiedene Acker auf der städtischen Viehweide,
so 4 Joch von dem Frankensteiner Bürger Jakob Eisfried,
von Urban Walzingcr kauft er die Acker, welche die
„Hockschar" genannt werden, und 1547 verkauft Hans
Ohm mit seiner Frau Sibilla einen Zins von einer
schweren Mark von seinem Garten auf der Viehweide
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„zunächst der Olbersdorfer Grenze". Diese Nachrichten
werden genügen, um nachzuweisen, daß die städtische
Viehweide sich vor dem Lochtore bis zur Olbersdorfer
Grenze erstreckte, ein anderer Teil lag vor dem Breslauer
Tore, wie der im Jahre 1571 erfolgte teilweise Verkauf
der Viehweide zeigt. (S. auch den Nachweis der städtischen
Grundstücke in Olbersdorf vom Jahre 1795.)

In kulturgeschichtlicher Beziehung beachtenswert ist
auch eine Nachricht, die uns Koblitz aus dem Zweitältesten,
leider nicht mehr vorhandenen Stadtbuche, in dem alle
städtischen Angelegenheiten, die ein öffentliches Interesse
beanspruchen durften, und das die Zeit von 1386—1432
umfaßte, überliefert hat. Koblitz bericbtet aus einem
Protokolle vom Jahre 1386, daß der Rat der Stadt
damals beschlossen habe, es dürfe niemand den Dünger
der städtischen Pferde, der unter dem Nathause,
also jedenfalls wohl unter der auf dasselbe hinaufführenden
Freitreppe, aufgehäuft wurde, unerlaubter Weise weg¬
führen, sondern der Rat solle ihn führen lassen „auf
der Stadt Erbe" d. h. auf die städtische Viehweide.
Lange Zeit vergeht dann, ehe wir wieder etwas über
den städtischen Grundbesitz erfahren. Als im Jahre
1568 die Enkel Karls I. von Münsterberg, des Erbauers
des neuen Frankensteiner Schlosses, die Herzöge Heinrich III.
von Bernstadt und Karl I!. von Münsterberg-Ols aus
den jüngeren Hause Podiebrad, aus Geldnot Stadt- und
Weichbild Frankenstein zu verkaufen gezwungen waren,
kauften die Landstände beides für 180 000 Gulden und
übertrugen die landesherrlichen Rechte und das Land mit
sämtlichen Kammergütern an Kaiser Maximilian II. in
seiner Eigenschaft als König von Böhmen, schließlich
kauften auch 1569 die Stände des Fürstentums Münster¬
berg von den Herzögen Heinrich III. von Bernstadt und
Karl II. von Ols, den Erben des am 17. März 1569
im Alter von 23 Jahren verstorbenen Karl Christoph,
das Fürstentum mit der Landeshoheit und allen
Kammergütern für 890 000 Gulden und übertrugen es
ebenfalls Maximilian II. und der Krone Böhmens zu
erblichem Besitze. Zu dem Teile der Kaufsumme, die
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der Kaiser selbst aufzubringen hatte, zahlten die Stände
des Weichbildes Frankenstein 38 000 Taler, die des
Fürstentums Münsterberg 40 000 Taler als Zuschuß,
auch bezüglich des Restes der auf ihn entfallenden
Kaufsumme wußte sich Maximilian II. zu helfen, er
verkaufte nämlich den wertvollsten Teil der Kammergüter
an einzelne Landstände, so den „großen Teich", er lag,
zwischen Münsterberg und Heinrichau, für 14 000 Taler
an den Prälaten von Heinrichau, das Dominium Stolz
an Sigismund von Burghaus für 12 500 Taler, das
Dorf Giersdorf bei Wartha mit dem Kretscham an
Adam von Domanz für 24 500 Taler, die bisher herzog¬
liche Mühle in Olbersdorf (Kreis Frankenstein) an einen
nicht mit Namen genannten Adligen für 600 Taler, die
Spittelmühle vor Frankenstein für 9 000 Taler an den
dortigen Rat, an ebendenselben die Lochmühle für
5 600 Taler, für die Ober- und Niedergerichte über die
vom Stifte Heinrichau erworbenen Grundstücke zahlte
dasselbe 14 000 Taler.

Um die von der Stadt Frankenstein an Maximilian II..
zu zahlende Beihülfe von 10 500 Taler, um ferner den
Kaufpreis für beide Mühlen und den auf Frankenstein
entfallenden Teil der des drohenden Türkenkrieges wegen
ausgeschriebenen Landumlage bezahlen zu können, ver¬
kaufte der Rat mit Zustimmung der ganzen Stadt¬
gemeinde ^) einen Teil der städtischen Viehweide, nämlich
den Teil vor dem Breslauer Tore für 12 000 Taler,
er lag „hinter dem Krimmer-Garten, am Galgenflößlein
hinauf", den Teil vor dem Lochtore „gegen die Frofch
mühle" zu für 750 Taler parzellenweise an hiesige Bürger.
Der erzielte Kaufpreis sollte als Beihülfe zur Erfüllung
der oben erwähnten Verpflichtungen, zum Nutzen der
Stadt und der „eingeleibten" Dörfer Zadel und Olbers¬
dorf verwandt werden. Das Viehweidestück vor dem
Breslauer Tore wurde mit der Bedingung verkauft,
daß, wenn es als Brache läge, der Gemeindehirte dort
treiben und hüten dürfte, den Käufern des vor dem

i) Abschrift beisssblitzP. 267.
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Lochtore liegenden Stückes wnrde das „Gartenrecht"
erteilt, d.h. das Recht, dort Gärten, später „Tatzegärten",
genannt, mit verschiedenen Rechten nnd Pflichten ein¬
richten zn dürfen, niemand sollte dort Vieh treiben
und hüten dürfen. Anch behielt sich der Rat im Namen
der Stadt das Vorkaufsrecht vor, wenn eine der ge¬
nannten Parzellen znm Verkaufe käme. Bezüglich des
von den Käufern an die Stadt zu zahlenden Grundzinses
wurde folgendes bestimmt: jeder Besitzer der 12 vor dem
Nreslauer Tore liegenden Parzellen zahlt an Michaelis
an die Stadt 9 Groschen Erbzins, jeder Besitzer der 15
vor dem Lochtore liegenden Parzellen zahlt 4^ Groschen.
Ob, und wie weit der Rat jemals von seinem Rückkaufs
rechte Gebrauch gemacht hat, läßt sich nicht mehr er¬
mitteln. Der den Verkauf regelnde Kontrakt wurde am
23. April 1571 perfekt. Wenige Jahre später trat eine
neue Veränderung im städtischen Grundbesitze ein: der
Rat verkaufte 1582 die Lochmühle an Gregor Reiff nnd
George Brand für 3 000 Taler mit allen Rechten und
Zubehör, wie er sie am 22. Oktober 1569 gekauft hatte,
1586 ließ der Rat vor dem Münsterberger Tore „daß
kleine Mühlechen hinter der Torhütte" mit einem Kosten
aufwande von 290 Talern (!) erbauen, und im Jahre
1595 verkaufte er den schon lange Zeit der Stadt ge¬
hörigen Kretscham in Pilz mit dem Kretschamrechte für
1 900 Taler an den Abt von Kamenz.

Wie gering der Wert der Grundstücke im 16. Jahr¬
hunderte war, ersehen wir aus den oben erwähnten
Angaben bezüglich der im Münsterberger und Franken¬
steiner Distrikte 1569 vom Kaiser Maximilian II. ver¬
kauften Kammergüter; ich ergänze sie durch folgende
Preisangaben: im Jahre 1566 wurden die zum Schlosse
Frankenstein gehörigen Kammergüter: Briesnitz, Niklas¬
dorf, Riegersdorf und Tarnau zusammen auf 31200
Taler amtlich abgeschätzt, und als sie 1611 an den
damaligen Fürstentnmshauptmann von Frankenstein Jo¬
hannes von Mettich verkauft wurden, brachten sie
45000 Taler.
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Nach einem amtlichen Berichte aus dem Jahre 1795^)
bestand das Vermögen der Stadt und der von der
Kämmerei verwalteten Grundstücke mit Ausschluß des
Waldbesitzes aus folgenden Wertobjekten und ihren Er¬
tragen: Von den Kämmereidörfern Zadel und Olbers
dorf die Erbzinsen, Iurisdictionsgebühren und die Nqui
.valentZgelder") nach einem bestimmten Canon. Dazu
besaß die Stadt in Olbersdorf 25 Nckerstücke mit zusammen
339 Scheffeln Breslauer Maß Aussaat und das Bade
hausgrundstück, bei der Stadt zwei besondere Ackerstücke:
„den Sauberg" an der Reichenbacher Straße und die
„Plantage" vor dem Breslauer Tore. Vielleicht wird
man null fragen, wo ist denn die städtische Viehweide
hingekommen? Diese Frage ist folgendermaßen zu be¬
antworten. Als im Jahre 1763 nach Beendigung des
siebenjährigen Krieges die erste ständige Garnison nach
Frantenstein gelegt wurde, hatte der von jetzt ab ohne
jede Mitwirkung der Bürgerschaft von der Kriegs- und
Domänenkammer in Breslau eingesetzte Stadtmagistrat
die Viehweide der Garnisonverwaltung für ihre mili¬
tärischen Zwecke unentgeltlich abtreten müssen, und trotz
aller Reclamationen der erbitterten Bürgerschaft hatte
die Stadt dieselbe nicht mehr zurückerhalten. Als dann
nach der unglücklichen Schlacht bei Jena und Auerstädt
am 14. Oktober 1806 Frankenstein seine bisherige
Garnison, das Regiment von Sanitz, verlor, zog der
erste, nach der neuen Städteordnung von 1809 gewählte
Bürgermeister Franz Polenz im Auftrage des Magistrates
die Viehweide für die Stadt ein und nahm dieselbe in
städtische Verwaltung; doch scheint dieselbe nicht im
Interesse der ganzen Bürgerschaft, sondern vorwiegend
in dem des einflußreichen Fleischermittels geführt worden
zu fein, das sie lediglich als Viehweide benützte, denn

1) Aufzeichnungen des Bürgermeisters Franz Polenz von
Frankenstein, Volenz-Cchronik, in dem Frankensteiner Stadtarchive.

2) Unter Äquivalent versteht man den Wert oder die Summe,
die als Entschädigung oder auch zur Ablösung eines Anspruches
gezahlt wird; um was für eine Ablösung es sich in unserem
Falle handelt, ist aus den Akten nicht ersichtlich.
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nur so läßt sich erklären, wenn der Bürgermeister Polenz
bald nach Übernahme seines Amtes noch im Jahre 1809
klagt, daß trotz der neuen städtischen Selbstverwaltung
hauptsächlich zwei Verwaltungszweige Anlaß zu Bedenken
gäben: Die lediglich zur Viehweide liegenden ausgedehnten
Grundstücke der Stadt, die zu einem unglaublich niedrigen
Preise an die Fleischer verpachtet seien, und die zu einem
Spottpreise verpachtete, freilich auch sehr unvollkommene
städtische Ziegelei. Eine Änderung zum Bessern trat
bezüglich der Viehweide erst im Jahre 1815 ein, wo sie
zum ersten Male parzellenweise freihändig auf längere
Zeitabschnitte verpachtet wurde.

Bei Besprechung des städtischen Grundbesitzes dürfen
wir aber die Waldungen nicht vergessen, welche die
Stadt Frankenstein bis zum Jahre 1869 besessen hat.

Mit dem sogenannten „Hospitalwalde" hat es
folgende Bewandtnis. Im Jahre 1319^) hatte der
damalige Erbvogt von Frankenstein und Erbherr von
Töpliwoda, Ritter Johannes Secklin oder Seckil aus
der Familie der Neichenbach zu Ehren des hl. Georg
ein Hospital vor den Toren Frankensteins gestiftet und
dessen Verwaltung den Kreuzherren vom hl. Grabe zu
Neisse mit Besitzrecht übertragen. Der Orden hatte bald
darauf mit dem Hospitale eine Propstei verbunden und
dem jedesmaligen Propste die Nechte eines Vorstehers
überlassen. Bald darauf schenkte ein Verwandter des
Secklin, Hermann von Reichenbach, durch Urkunde vom
21. Oktober 1320^) der Propstei und dem St. Georgs¬
hospitale einen ihm gehörigen Wald bei Briesnitz (südlich
von Frankenstein), der nach einer Vermessung im Jahre
1808 208 Morgen, 170 Quadrat-Ruten groß war.
Nach der Schenkungsurkunde sollte der Wald, um das
Gedächtnis an den Geber zu erhalten, ein ewiger und
unveräußerlicher Besitz des Hospitals bleiben und niemals

i) Kopietz, Geschichte der Propstei und des Hospitals von
St. Georg und der damit verbundenen Krankenanstalt. Iubiläums
schrift zur Feier des 25jährigen Bestehens des Frankensteiner
Progymnastums, 1903. Abschnitt I und VII.

2, iblä. p. 10.
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von diesem getrennt werden. Unter dem Drucke der
Verhältnisse hatte dann der damalige Oberste Magister
des Ordens, Andreas Neumann, durch Kontrakt vom
18. April 154(p) ^^ Mte ^n Frankenstein die Propftei
und das Hospital von St. Georg mit allen seinen Be¬
sitzungen, den Briesnitzer Wald inbegriffen, nicht zum
Besitze, sondern nur zur Verwaltung überlassen und in
dem Kontrakte heißt es ausdrücklich, „er entreumt, giebt
sie ein, tritt sie ab" dem Rate „als einem Verweser und
Vorsteher der armen Leute", auch hatte sich der Nonvent
das Recht vorbehalten, falls der Rat die Einkünfte des
Hospitals nicht im ^>inne des Fnndators, also nicht im
Interesse der Hospitaliten verwalte, die Abtretung des
Hospitals und seiner Grundstücke jederzeit rückgängig zu
machen und wieder in seinen alleinigen und vollständigen
Besitz zu übernehmen. Im Laufe der Jahrhunderte
scheint man aber diesen Hospitalwald als städtischen
Besitz betrachtet zu haben, und er wurde 1869 zugleich
mit dem Stadtwalde verkauft.

Wirklich städtischen Wald besaß Frankenstein seit
1608 in einer Waldparzelle bei Niklasdorf (südwestlich
von Frankenstein und nicht weit von Briesnitz.^)
Hierüber erfahren wir, daß der Rat der Stadt im Jahre
1608 von der königlichen Kammer in Breslau aus
städtischen Mitteln eine zum Frankensteiner Schlosse
gehörige Waldparzelle bei Niklasdorf, den sogenannten
„Tannenberg", für 9 000 Taler gekauft hatte. Da
Kaiser Rudolf II. bald darauf gestorben war (1608),
und sein Nachfolger Kaiser Matthias mit der Genehmigung
des Kaufkontraktes zögerte, so zog sich die Angelegenheit
bis 1613 hin, in welchem Jahre die landesherrliche
Genehmigung am 2. Mai erfolgte. Nach der Vermessung
des Waldes in den Jahren 1808/1809 umfaßte der
Wald 180 Morgen 13 Quadratruten. Erkauft wurde
1613 der Wald in seinen alten Grenzen nnd mit den
Ober- und Niedergerichten, nicht aber die Iagd

1) lbicl. p. 14 ff.
2) ibicl. p. 66.
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Berechtigung, diese behielt Kaiser Matthias sich und
seinen Nachfolgern in der Krone Böhmens vor, ausgeübt
wurde sie durch die Räte der schleichen Kammer und
den jedesmaligen Fürstentumshauptmann auf Schloß
Frankenstein. — Im Jahre 1857 kaufte dann der
Magistrat mit Zustimmung der Stadtverordneten-Ver¬
sammlung für 1356 Taler 15 Silbergroschen in der
Wiltscher Gemarkung eine Waldparzelle von 90 Morgen
76 Quadratruten.

Aus Gründen, die ich an anderer Stelle angeführt
habe/) verkauften die städtischen Behörden unter Zu¬
stimmung der Breslauer Regierung durch Kontrakt vom
22. Juni 1869 nicht nur ihren, sondern auch den
Hospitalwald, zusammen 479 Morgen 79 Quadratruten,
für den außerordentlich niedrigen Preis von 28 009
Talern an den Gutsbesitzer Heinrich Müller in Tarnau,
der ihn aber sofort an die gräflich Schlabrendorfschen
Erben, vertreten durch den Grafen Ehamarä auf Stolz,
weiter verkaufte.

Nach einer Vermessung vom Jahre 1904^) betrug
damals die Gesamtfläche des Grundbesitzes der Stadt
Frankenstein 155 lia 13 ar 72 qm, dazu kommen die
mitvermessenen, nicht der Stadt gehörigen Grundstücke
mit zusammen 44 Iia 15 ar 94 qm, somit beträgt der
Gesamtflächeninhalt der Stadtgemarkung 199 lia 29 ar
66 qm.

>> ibid. p. 69.
2) Vermessung-Register von den der Stadtgemeinde Fran

tenstein gehörigen und von diesen eingeschlossenen Grundstücken.
1904. Stadtarchiv.





III. Abschnitt.

Die Erbvogtei in Franlenstem,
Entwickelung der Rechtsverhältnisse in der Stadt nnd

im Franlensteiner Weichhilde.

Eine der wichtigsten Einrichtungen, die bei der
Aussetzung der Städte zu deutschem Rechte ins Leben
traten, war die Erbvogtei oder das Erbgericht (aävocatia
oder iuäicium tiSr^clitarium).^) Der Begriff dessen, was
man als deutsches Stadtrecht bezeichnet, ist ein schwanken¬
der, da bei der Übertragung des Rechtes älterer Städte
auf jüngere, diese letzteren das übernommene Recht ihren
ortlichen Eigentümlichkeiten anpaßten, so daß die Ver¬
fassung beider Städte, der das Recht übermittelnden
älteren Stadt, und der das Recht empfangenden jüngeren
zwar gleich, bezüglich der Rechtsgrundsätze aber, nach
denen die beiderseitigen Gerichte Recht sprachen, große
Verschiedenheiten herrschen konnten. Wie bei der Aus¬
setzung der Dürfer zu deutschem Rechte war auch zur
Aussetzung eines Marktes oder einer Stadt, denn
zwischen Marktflecken und Stadt war inbezug auf das
Recht kein Unterschied, die Genehmigung des Landesherrn
unentbehrlich, doch ist zu bemerken, daß, wie wir schon
früher hervorgehoben haben, in Schlesien die Städte fast
ausnahmslos von den Landesherren selbst angelegt
wurden, Frankenstein von Heinrich IV. Der Vorgang
bei Gründung deutscher Städte war im allgemeinen
derselbe wie bei deutschen Dörfern: der Landesherr
übergibt einem oder auch mehreren Lokatoren eine be¬
stimmte Anzahl Hufen Landes, um auf ihnen eine
Stadt nach Form deutschen Rechtes zu gründen, der
oder der eine von den Lokatoren wird dann der Vogt

i) Markgraf und Frenze!: Vreslauer Stadtbuch, Breslau1882:
Herzogliche Schultheißen oder Vögte von Breslau.
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mühungen und aufgewandten Kosten die Erbvogtei oder
das Erdgericht. Ohne Vogt ist eine deutsche Stadt nicht
denkbar, und wenn in einer Urkunde der Vogt eines
Ortes genannt wird, so ist das der sichere Beweis, daß
der betreffende Ort Stadtrecht hat. Die Vögte, hin und
wieder in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts auch
Schultheißen genannt^) heißen auch Erbrichter, weil
ihnen vom Landesherr:: das Nichteramt in der Stadt
übertragen ist. Die Vogtei ist erblich in der betreffenden
Familie auch in weiblicher Liniej) die Vögte sind in
den schleichen Städten stets Adlige und werden wie
diese in den Urkunden „fiäelez. Getreue" genannt. Die
Grbvogtei ist auch teilbar, so sind im Jahre 1221 (K—N
Nr. 118) Besitzer der Erbscholtisei in Frankenberg die
Gebrüder Nikolaus, Johannes, Peter und Martin, und
im Jahre 1352 (K—U Nr. 228) sind Besitzer Tytko und
Ludwig, Gebrüder, genannt Probisthayn, und verpfänd¬
bar, nicht felten finden wir auch einen Untervogt
^udaävocatuä), der von dem eigentlichen Vogte ernannt
und besoldet ist. — In Frankenstein war die Grbvogtei
vo:r ansang an bis ins 16. Jahrhundert im Besitze der
adligen Familie derer von Reichenbach.

Als erster Erbvogt von Frankenstein tritt uns in
einer zu Frankenstein am 10. Januar 1287^) gegebenen
Urknnde ein gewisser Heinrich entgegen, der dem Abte
Lambert von Kamenz und seinem Eonvente drei Fleisch¬
bänke in Frankenstein, die zum Erbgerichte gehören,
für 56 Mark Silber zu erblichem Besitze verkauft. Heinrich
muß aber bald nachher sein Amt niedergelegt haben
oder gestorben sein, denn schon in einer Urknnde des
Herzogs Bolko von Schlesien vom 29. November 1290^)
wird sein Sohn und Nachfolger Hermann als Zenge

5> Über die Vereinigung von Vogtei- und Schultheiftenamt
ist bereits früher gesprochen worden.

2) Tzschoppe'und Stenzel, Nrkundensammlung, p. 10 ff.
Häusler: Geschichte des Fürstentums Ols P. 90-97 und 154.

^ K-U Nr. 43.
i) ibiä. Nr. 46.
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aufgeführt. Dieser überläßt durch Urkunde vom 11. Mai
12921) dem Kloster 5tamenz zwei Schuhbänke in Frankenstein
(6u25 cameras 3ive 3camna calceamentorum, que
,»3cudenke« vul^ari nomine nuncupantur), die zur Erb
vogtei in Frankenstein gehören, dagegen tritt ihm das
Kloster einen Garten vor der Stadt ab, der bisher
diesem gehört hat, und für den der Vogt einen Ferto
Pacht bezahlt hatte. Derselbe Hermann von Neichenbach
iuuß auch die Erbvogtei in Reichenbach besessen haben,
denn in einer von ihm am 26. November 1299^) zn
Frankenstein allsgestellten Urkunde nennt er sich: ^30
^ermanuz cle ^e^clienbacti, iuciex tiereciitariuä in
Ke^clienback et in l^ranckenätevn. Diese Urkunde ist
auch ihres Inhaltes wegen bemerkenswert; es verkauft
nämlich der genannte Vogt dem Kloster Kamenz und
der Kapelle L /Vl. V. in Wartha für eine nicht angegebene,
unbedeutende Summe Geldes (pro parva pecunia) seinen
Burgberg oberhalb Marthas (montem castri 8upra
XVartnam) mit allen Nechten und den einzelneu Gärten,
ivelche im Umkreise des Berges angelegt sind oder noch
angelegt werden können, mit den Ober- und Niedergerichten.
Daß die Burg auf dein linken Neisseufer oberhalb der
Stadt lag, wird später bei der Baugeschichte der Wartha
brücke nachgewiesen werden. — Im Anfange des 14.
Jahrhunderts ist Vogt in Frankenstein der Gründer des
dortigen St. Georgshospitals, Johann Secklin der Altere,
Erbherr von Töpliwoda, der mit dem Herzoge Nikolaus
von Münsterberg dasselbe 1319 errichtete uud durch Ur
kuude vom 21. Oktober 1320 zugleich mit seinem Neffen
Hermann, Erbvogt von Reichenbach, durch Schenkung des
Briesnitzer Waldes lebensfähig machte. Derselbe Johannes,
genannt Zecklo, Erbherr auf Töpliwoda, verkaufte durch
Urkunde vom 20. Mai 1323^) dem Abte Heiurich vou
Kamenz und feinern Konvente drei Fleischbänke iu Fraukeu
stein für 59 Mark Groschen frei von allen herzoglichen

1) K—U Nr. 48.
2) idiö. Nr. 72.
3> ibiä. Nr. 122 .
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und bürgerlichen Lasten. Andere ans die Vogtei be¬
zügliche Urkunden sind datiert vom 1. September 1345 l)
und vom 12. Oktober 1345; in der ersteren verkauft.
Benuschius von Töpliwoda mit Zustimmung seiner Brüder
Albert und Johannes Seckil die vierte Brotbank vor
dem Rathause zu Frankenstein, links von demselben
gelegen, an Martin, den Sohn des Konrad Grimme und
dessen Frau Agnes, in der zweiten genehmigt Herzog,
Nicolaus von Münsterberg den Verkauf einer anderen,
zur Vogtei gehörigen Bank. — llber die Besitzungen
und Rechte der Erbvogtei werden wir durch eine Urkunde
des Ritters Johann Secklin des Jüngeren, eines Sohnes
des gleichnamigen Gründers des St. Georgs-Hospitals,,
vom Jahre 1356 unterrichtet, in welcher er die Vogtei,
an seinen Neffen, den Ritter Stephan von Reichenbach
verkauft, was Kcnser Karl I V. ci. cl. Prag 11. August 1356^>
bestätigt und den Stephan von Reichenbach mit der
Erbvogtei und allen mit ihr verbundenen Rechten belehnt.
Zu dem Erbgerichte gehören ein Freihaus (curia ant^
castrum) vor der Burg, der dritte Heller vom Gerichte,,
zwei Mühlen vor der Stadt, von denen die eine
3pettilmo!il (Spitalmühle), die andere l_oc!im0!il (Loch¬
mühle vor dem Lochtore) heißt, mit ihren Erträgen,
und Zubehör, einige Gärten in Peterwitz, dann die Ge¬
hölze und Waldungen auf der großen Hartha^) (in ma^na.
I^arta). Zu ihr gehören ferner je 20 Brot-, Fleisch
und Schuhbänte, 6 Mark jährliche Erbzinsen, der soge¬
nannte Kuttelzins, die von den Fleischern zu zahlen sind,,
1 Mark Erbzins (cenzus ^ereclitasiua), 3 Fertonen
jährlichen Zinses von zwei Gärten bei der Stadt, 8 Scheffel
Hafer jährlich von einem Acker bei Pilz, das Wieder
kaufsrecht eines Roßdienstes vom Kloster Kamenz in

is Kopietz, Kirchenaeschichie. P . 487.
2) AbjHllft der Kobütz P. 3v ff.
3) NoH heut heißt der langgestreckte, bewaldete Höhenzug,

südlich von Frankenstein zwischen Grünhartha und Grochan
„Hartaberg oder Hartakamm" Vom althochdeutschen Kart, das
Gebirgswald bedeutet, sind außer unserem tzartaberge noch die^
Gebirgsnamen: Harz und Hardt abgeleitet.
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Banan, 2 Badestuben in der Stadt und die Erbziusen
von den oben erwähnten Brot-, Fleisch- und Schuhbäuken.
Der neue Besitzer der Erbvogtei, Ritter Hermann von
Iieichenbach, muß vor 1363 gestorben sein, denn seine
beiden Söhne, die Erbvögte Heinrich und Hermann,
erscheinen in diesem Jahre bereits im Besitze derselbeu,
wie aus Urkunden vom 13. Mai 1363^) hervorgeht,
in der sie sich uuter Znstimmuug ihrer Mutter Elisabet
mit dem Abte Andreas von Kameuz wegen mehrfacher
Streitigkeiten bezüglich der ihnen gehörigen Mühle in
Dürrhartha (nomine mei molenclini, que (?) I^arttimoele
clicitur) einigen.

Wie sich das Verhältnis der Frankensteiner Erb¬
vögte zn den königlichen Hauptlenten, die seit 1351, wo
Frankenstein m den Besitz der Krone Böhmens über¬
gegangen war, ans der dortigen Bnrg residierten und die
allgemeine Landesoerwaltuug leiteten, gestaltete, wissen
wir nicht, ebenso sind wir im Unklaren, wie sich die
Erbvögte als landesherrliche Nnterrichter mit der von
der Stadt Fraukenstein 1351 erlangten Obergerichtsbarkeit
-abfanden. Klar ist es aber, daß die Erbvögle von da
ab immer mehr in den Hintergrund gedrängt wurden,
und daß die Familie Neichenbach, welche die Grbvogtei
seit Grüudung der Stadt besaß, im Laufe der Zeit alles
Interesse an derselben verlor und die Geschäfte durch
Nutervögte verwalten ließ; schließlich verkaufte Gregor
von Neichenbach auf Peterwitz die Erbvogtei am 22. De¬
zember 1536 für 28() ungarische Gulden an die Stadt
Frankenstein, deren Rat die mit ihr verbundene Polizei¬
gewalt durch eines seiner Mitglieder, der von da ab den
Namen „Stadtvogt" führte, ausüben ließ. — Am 9. März
1579 verzichtete Fabiau von Reichenbach, Erbherr auf
Peterwitz und Quickendorf, nochmals iu eiuem Reverse
für sich und seine Nachkommen feierlich auf jedes Aurecht
an die Erboogtei.

Wir wenden unsere Aufmerksamkeit uach dieser
Geschichte der Frankensteiner Erboogtei der Entwickelung

K—N Nr. 252, 253.
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der Rechtsverhältnisse in der Stadt und im Frankensteinev
Lande zu und beginnen diesen Teil unserer Arbeit mit
der Besprechung der Vogteigerichte.

Das wichtigste Recht der Vögte ist die Ausübung
der Gerichtsbarkeit im Namen des Landesherrn in
Zivilsachen und in Sachen der freiwilligen Gerichtsbarkeit
unbeschränkt, in Kriminalsachen nur bis zum sogenannten
„Blutgerichte", d. h. das Recht über Leben und Tod
steht ihnen nicht zu. Etwas später treten dem Vogte
im Vogteigerichte Beisitzer zur Seite: Schoppen oder
Schöffen (äcabini)) die von der Bürgerschaft gewählt,
vom Vogte vereidigt werden und unter seinem Vorsitze
das „Gericht sitzen". Den Namen Schoppen oder Schöffen
habensie,weil sie das Urteil finden, schaffen oder schöpfen
sollen. Ihre Zahl beträgt 7, höchstens 11, in den
Städten mit Magdeburger Recht werden sie auf Lebens¬
zeit, in Städten mit anderem Rechte auf Zeit, mindestens
auf 1 Jahr gewählt, dies war auch in Frankenstein der
Fall. Die Schöffen verwalten ihr Amt unentgeltlich.
Inbezug auf die niedere Gerichtsbarkeit, in Polizei- und
Zivilsachen, hält der Vogt gewöhnlich alle 14 Tage das
Gericht ab, auf dem Lande der Gerichtsherr dreimal im
Jahre, weshalb auch das Gericht selbst „Dreiding" d. h.
dreimal im Jahre abgehaltenes Gericht oder Ding heißt.
Das Urteil faßt der Vogt mit den Schöffen zusammen
ab, veröffentlicht es und sorgt für seine Vollstreckung.
Was die Competenz des Vogteigerichts in Kriminalsachen,
anlangt, so hatten sie nach einer Urkunde vom Jahre
1351,i) in der die dem Vogte und den Schöffen zustehenden
Rechte nach Neumarkter Recht geregelt werden, zu ur¬
teilen in allen Zivil- und Kriminalsachen, bei letzteren
aber sind ausgeschlossen: Wegelagerei und Straßenraub,
häusliche Nachstellungen und Notzucht. Nicht unterstellt
der Rechtsprechung des Vogteigerichtes waren Adlige^

IiZbent luäicancil tam in c2U3i3 civili
iurl^ic

i viarum
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Hofleute, Geistliche und Scholzen. Neben ihrer kriminal¬
rechtlichen Tätigkeit haben die Schöffen im Vogteigerichte
auch wichtige zivilrechtliche Pflichten zu erfüllen: sie
urteilen in allen bürgerlichen Rechtsverhältnissen: Erb¬
schaftsangelegenheiten, Vergleichen, Ehrverletzungen, sie
haben darüber zu wachen, daß die Waren und Erzeugnisse
der Handwerksmeister in guter Beschaffenheit geliefert
werden, weshalb gelegentlich auch einer der Eonsuln oder
Handwerksmeister als Sachverständiger zugezogen wird,
ln Städten, wo sich Münzstätten befinden, steht ihnen die
Prüfnng der Münzen auf ihren Wert zu.') Die Verhand
Inngen nnd Urteile des Gerichts wurden in Schöppen
bücher, auf die nur bald näher eingehen werden, als
Rechtsnormen für zukünftige Zeiten eingetragen, und
diese „Stadtbücher" wurden so gewissermaßen wieder
Rechtsquellen für die Nachkommen.

Was unn das amtliche Verhältnis des Erbvogtes
zn feinen Schöffen anlangt, so ist er der Vorsitzende,
der sie vereidigt und die Verhaudlnng leitet. Näher
unterrichtet uns Wurm in seinem Rechtsbuche vom Jahre
1399, hier heißt es:-') wenn der Richter (Vogt) einsieht,
daß das Nrtell der Schoppen unrichtig ist, er aber seine
Zustimmung dazn gibt, so ist es so viel, wie wenn er
selbst gesprochen hat. Er darf zwar ein Urteil nicht
strafen oder für unrecht erklären, doch darf er zu den
Schöffen sprechen: „Besprechet euch besser, möget ihr
jetzt uicht eins werden, so verschiebt es bis zum nächsten
Gerichtstage." Der Erbvogt hatte auch das Recht, die
Parteien zu vereidigen, bezw. von der Eidesleistung zu
entbinden, dafür erhielt er den „Eidesschilling oder Eioes
pfennig". In Frankenstein gab Herzog Bolko II. durch
die schon vielfach angeführte Urkunde vom 10. Oktober
1337 den Schöffen das Recht, zugunsten der Bürger
von der Zahlung des Eidespfennig selbst gegen den
Willen des Erbvogtes zu entbindend)

i) von Velow: Das ältere deutsche Städtewesen und Bürger¬
tum. P. 76 ff.

2j Tzschoove und Stengel. Urkunde nsammlunq, p- 2l6.
^) 3bi iitt' l^kti po38unt et clebent l
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Schon frühzeitig erhielten die Schöffengerichte ein
besonderes Siegel zur Besiegelnng ihrer Urkunden, die
nach einer dnrch Herzog Bolko II. im Jahre 1345 für
das Schöffengericht in Striegan ausgefertigten Urkunde
ebenso gültig sein sollten, als wenn sie im „gehegten
Dinge" ausgestellt seien, llber das bereits im 14. Jahr¬
hunderte gebrauchte Siegel des Schoppenstuhls in Fran¬
kenstein ist schon gesprochen worden. Daß diese
Schöppenbriefe nicht unentgeltlich den Parteien aus¬
gefertigt wurden, ist selbstverständlich. Näheres hierüber
erfahren nur aus einer Willkür des SchweidnitzerNates,der
im Jahre 1376 mit Zustimmung der Ältesten und der
ganzen Gemeinde bestimmte, daß man für einen Schöppen
brief drei Groschen bezahlen, und daß jeder Schöppenbrief
in das Schoppenbuch geschrieben werden sollte. Von
diesen 3 Groschen erhielt der Vogt 1 Groschen, die Schöffen
16 Heller, der Schreiber 8 Heller.

Außer den Schöppenbüchern wurden auch „Stadt¬
bücher" in den einzelnen Städten geführt nach dem
Vorgange von Schweidnitz. Dieser Stadt gab nämlich
Herzog Bernhard 1321 das Necht zur Anlegung eines
Stadtbuches, in welchem alle im gehegten Dinge gefällten
Urteile über Kauf und Verkauf, Verzichte, Auflassungen,
llberfälle, Mord, Verwundung, Sühne und andere das
Stadtrecht betreffende Sachen niedergeschrieben werden
sollten, auch legte der Herzog diesen Büchern völlige
gerichtliche Glaubwürdigkeit bei. In Frankenstein sind
solche Stadtbücher seit dem 14. Jahrhundert ebenfalls
geführt worden, doch nur eines, das von 1528—1588
reicht, ist noch vorhanden, kürzere Auszüge aus dem
Stadtbuche von 1386—1428 bringt Koblitz in seiner
Chronik an manchen Stellen seiner Darstellung.

Als Gerichtslokal diente in der Zeit, wo der Vogt
allein Recht sprach, ein Zimmer der Vogtei, später, als

p et äonata, Imt)03' actorem et reum,
ciimittere et iuclicare a iuciicum ^ravamine 2d30luto8.« Nach

Lexer versteht man unter eiwckillmc die Zahlung einer bestimmten
Gebühr alt den Richter für tue Eidabnahme ooer die Erlassnng
des Eides.
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die Schoppen hinzutraten, gewöhnlich die Nathaushalle,
wo das Gericht seine Sitzungen öffentlich abhielt, und
wo auch der Nrteilstisch stand. Nahmen die Schöffen
bei Eröffnung der Gerichtssitzung auf einer Bank, der
Schöppenbank, Platz, so saß der Vogt auf einem Stuhle,
fitzen die Schöffen auf Stühlen, fo bedient sich der Vogt
oder Erbrichter eines erhöhten Sesfels und wird nnt
einem roten Mantel bekleidet.— So sehen wir denn die
Erboögte im engsten Zusammenhange mit den Städten
und ihrem Rechtsleben, doch war das Verhältnis zwischen
beiden Teilen nicht immer ein ungetrübtes, denn einer¬
seits versuchten die Städte bei ihrem Erstarken sich
möglichst vom Erbvogte und seiner Gerichtsbarkeit frei
zu machen, andererseits suchten die Vögte die ihnen
zustehende Gerechtsame durch Vermehrung ihrer in der
Stadt gelegenen und nnt der Vogtei verbundenen und von
den städtischen Lasten freien Grundstücke zu erweitern.
Vielfachen Anstoß bei der Bürgerschaft erregte auch die
möglichste Ausnützung der dein Vogte zustehenden Ge¬
richtsgefälle, von denen gesetzlich "^ dem Landesherrn,
V3 dem Vogte zustanden; diese Erhöhung ihres Ein¬
kommens war um so leichter möglich, als das damalige
Strafrecht fast alle Vergehen und Verbrechen mit Geld¬
strafen sühnte, anch das Necht der Vögte zur Errichtung
von Mühlen und Kretschamen und die freie Schaftrift
auf denstädtischenGrundstücken gab vielfach Veranlassung
zu Streitigkeiten.

Neben dem Vogtei- oder Schöppengerichte gab es
in den deutschen Städten noch ein sogenanntes „Bürger¬
gericht" (Bur-Ding, Bur-Gericht), zu dem der Vogt nicht
uur Schöffen, sondern nach seinem Belieben auch andere
unbescholtene Bürger berufen konnte; in diesen Vürger
gerichten wurden für städtische und Innungsangelegen¬
heiten sogenannte „Willküren" oder Statuten entworfen,
Polizeibestimmungen erlassen, Hof- und Leibgedinge¬
ordnungen gegeben, ihnen war auch die Führung der
Grundbücher anvertraut. — Ein anderes in den deutschen
Städten, auch in Frankenstein, vorhandenes Gericht,
heißt das „Nügegericht" ^mittelhochdeutsch )
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unter ihm verstehen wir im allgemeinen gewisse Nieder¬
gerichte mit beschränkter Strafgewalt. ^) Was es mit
dem Nügegericht in Frankenstein für ein Bewandtnis
hatte, ersehen wir aus einer llrkunde vom 9. Dezember
1349 -), in dem es zwischen dem Stifte Kamenz und der
Stadt Frankenstein zu einem Vergleiche bezüglich mehrerer
Streitpunkte kam, auf die wir später noch zurückkommen
werden, über das Rügegericht in Frankenstein erfahren
wir folgendes. Es sollten nämlich die Scholzen und
Schoppen von den Stiftsgütern des Klosters mindestens
dreimal im Jahre mit den Frankensteiner Gerichtsherren
(aä colloHuiuM) quoä »ru^unAe« vul^ariter nuncupatur)
daselbst zusammentreten; es soll dort nachgeforscht werden,
ob einen: von ihnen irgend ein Verbrecher oder Ver¬
brechen bekannt geworden ist; sollte der Verbrecher ans
den Klostergütern wohnen, so sollten die Frankensteiner
beim Abte von Kamenz Klage erheben, und dieser Gericht
über ihn halten. Wenn die Frankensteiner flüchtige und
offenbare Verbrecher, die von den Stiftsgütern stammen,
auf ihrem Gebiete ergreifen, so sollen dieselben nach
Frankenstein gebracht und dort abgeurteilt werden ohne
Einspruchsrecht des Abtes.

Noch immer aber stand dem Landesherrn die hoho
Gerichtsbarkeit, das äupremum iuäicium oder das M3
^laclii, d. h. das Recht über Leben und Tod zu. Die
hohe Gerichtsbarkeit der schleichen Fürsten ist ursprünglich
nichts anderes als der in Deutschland schon seit den
ältesten Zeiten vorkommende „Königs- oder Blutbann",,
zu dessen Heguug öffentliche Gerichte bestellt waren, deren
Rechtsprechung sich vorwiegend auf Kriminalverbrechen
erstreckte. Die Fälle, in denen die Obergerichte zu ur¬
teilen hatten, standen ursprünglich nicht genau fest: im
allgemeinen kann man sie unter dem Ausdrucke cau32S
Arave8 vel capitaleä bezeichnen, d. h. solche, bei denen
es „um Hals und Hand" ging. In einer Urkunde des
Herzogs Heinrich I. von Breslau, die er dem Breslauer

Tzscboppe und Stenzel Nrkundensammlung, p. 225 ff.
K-U Nr. 219.
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Sandstifte im Jahre 1221 ausstellte, sind als
Zrav?8 die folgenden aufgezählt: Mord, Schwertstreiche
oder Dolchstöße, die geeignet sind, den Tod herbeizuführen,
und in einer anderen Urkunde vom Jahre 1230 sind
als cau8ae capitalez aufgezählt: Mord ^omicicjjum),
Gewalt, welche „Not" genannt wird (viz), gewaltsamer
Einbruch in Häuser (vi3 in propril3 äomibu8 facta), die
auch „Hegesuche" genannt wird, hinterlistige Nach¬
stellungen auf der Heerstraße, die sogenannte „Lage",
und nach einer Urknnde vom Jahre 1375 ^) galten als
cauäae AravS3: Mord, Verstümmelung der Glieder,
Brandstiftung, Diebstahl und Notzucht. — Die Herzöge
übertrugen dre Allsübung des Blutbannes in jeder
deutschen Weichbildstadt einem von ihm ernannten Hof¬
richter (iuäex curiae)^) der über die herzoglichen Unter¬
tanen und die der Gutsherrschaft in den angegebenen
Fällen richtet, nachdem im 13. Jahrhunderte die soge¬
nannten Kastellangerichte aufgehoben worden waren.
Bei diesen Ober- oder Hofgerichten wurde deutsch ver
haudelt, sie wurden aus deutschen Schöffen gebildet, die
unter dem Vorsitze des Hofrichters tagten, das Urteil
erfolgte in deutscher Sprache. Da es aber in der ersten
Hälfte des 13. Jahrhunderts noch keine festen Nechts
grundsähe für dlese deutschen Gerichte gab, so wurde bei
den Hofgerichten der einzelnen Weichbildstädte nach den¬
jenigen Nechtsgrundsätzen Necht gesprochen, die in der
betreffenden Stadt Rechtens waren. Die Zahl der
Schöffen beim Hofgerichte war verschieden, es gab deren
7, 10 oder 11, mindestens aber 4. Die Hofgerichte
brachten den detreffenden Weichbildstädten mancherlei
Vorteile, da durch das Erscheinen des Adels in der
Stadt, oft mit großem Gefolge, das sogenannte „Inriten",
zu oft längerem Aufenthalte, immerhin Geld blieb.

In Frankenstein erfolgte die Errichtung des Hof¬
gerichtes durch die Herzöge Bernhard und Bolko II. im
Jahre 1325.

1) Tzschoppe und Stenzel, p. 74 Anm< 3.
2) Meinardus: Das Neumarkter RechtZduch ?e. p. 38 ff.
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Was nun das „Inriten", mittelhochdentsch ,

inveki, introire, anlangt, eine Rechtsgewohnheit
(iu3 et con5uew^0) que vul^riter äicitur »inriten«), die
wiederholt im 13. Iahrhnndert erwähnt wird, so ist
darüber folgendes zu bemerken. Das „Einreiten" be¬
zeichnet nach Grimms Wörterbuch soviel als „Einlage,
Einquartierung, obätazium, dieses odzta^ium aber hängt
nach Dieffenbach i) mit odsez — le^r, ^nli^er, ^isel, bir^
äckast zusammen, demnach heißt inriten in rechtlicher
Beziehung soviel als Bürge in einer Rechtssache sein,
und diese Bürgschaft brachte die Verpflichtung für den
Adel mit sich, so lange in der Weichbildstadt, ani
Sitze des Hofgerichis zu verweilen, bis dieses in einer
schwebenden Rechtssache das Urteil gesprochen hatte.
Ahnlich bestimmte das Recht der Stadt Magdeburg, wie
es den Schössen der Stadt Görlitz am 1. November 1304
übermittelt wurde, daß die Bürgen am Gerichtstage am
am Gerichtsorte sein mußten. Das Wesen des Inriten
erhellt am besten ans einer Urkunde des Herzogs
Heinrich IV. von Breslau vom 25. Juli 1283>>) In
dieser erklärt der Herzog, daß vor ihm im Hofgerichte
zu Breslau die Gebrüder Iesko und Dirsko, genannt
von Baitzen (L^cen), Söhne des verstorbenen Grafen
Dyrislaus, ihr Erbgut Taschenberg oder l^enca^ic?
(vielleicht Schrom?) dem Abte Konrad von Kamenz und
seinem Kloster mit allem Zubehör und in den alten
Grenzen für 130 Mark Silber verkauft haben. Auf
Bitten der Verkäufer hatte der Herzog durch seine Ver¬
messungsbeamten scircuitoreä) die Grenzen des Gntes
durch Umschreiteu feststellen lassen. Nun hatten aber
die Gebrüder Iesko und Dirsko noch einen dritten Bruder,
Moyko, der zur Zeit abweseud war, und für den sie die
Verpflichtung übernahmen, daß er dem Kanfkontrakte in
allen feinen Teilen nach seiner Rückkehr zustimmen
werde; sollte er aber wider Erwarten irgend welchen
Widerspruch erheben, so sollten die beiden Brüder ge

et lniimae Hetaiiä, Frankfurt a. M . 1857.
2) K—U. Nr. 38.
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halten sein, in die Stadt Breslau zn kommen und dort
zu bleiben nach Recht und Gewohnheit, die gewöhnlich
»inriten« genannt wird. Im Falle, daß einer der beiden
Brüder aber gezwungen ist, Breslau zu verlassen, so
sollte der andere Bruder dort so lange verweilen, bis
das Hofgericht über den etwaigen Streitpunkt entschieden
haben würde.

Der erste urkundlich zum Jahre 1365^) erwähnte
Hofrichter in Frankenstein ist der oft erwähnte Arnold
von Petirswalde.

An die eben besprochene Nechtsgewohnheit des
Inritens wollen nur eine andere, das „Essegeld" an¬
knüpfen. In den Urkunden kommt nicht selten der Ausdruck
„Essegeld" vor, derselbe ist folgendermaßen zu erklären:
Ursprünglich wurde der Blutbann an Ort und Stelle
des begangenen Verbrechens abgehalten, entweder durch
den Herzog selbst oder später durch den Hofrichter; in
diesem Falle war der Ortsscholze oder die ganze Ge¬
meinde verpflichtet, den Nichter während seiner An¬
wesenheit mit seinen Leuten und Pferden zu verpflegen,,
später, als die Verhandlungen gewöhnlich m der Weich¬
bildstadt stattfände!:, wurde diese lästige Verpflichtung,
der Beköstigung aufgehoben und in eine bestimmte
Geldabgabe, das „Essegeld" verwandelt.

Mit der Einführung des deutschen Lehnswesens in
Schlesien im 13. und 14. Jahrhunderte traten auch die
damit zusammenhängende!: Einrichtungen ins Leben,
unter anderem auch die sogenannte „Auffahrt".") Nach
Grimm bezeichnet vlvart eine Abgabe, zuweileu auch
beim Weinkaufe. Nach Lexers mittelhochdeutschem
Wörterbuche ist vtvart, ufart eine Abgabe, die beim An¬
tritte eines Lehngutes dem Lehnsherrn zu entrichten war.
Es ist also diese „Auffahrt" im Grunde genommen.

i) K—U. Nr. 260.
2, Nach Emil Opitz: Tie Arten des Rustikalbesitzes und die

Laudermen und Markgroschen in Schlesien, Breslau 1904, p. 96^
ist der Gegensatz der ,'Rusfahct" die „Abfahrt", d. h. die Summe,,
welche der Verkäufer des Lehngutes dem Lehnherrn zu zahlen
hat, sie ist in unserer Nrkunde nicht angegeben.
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dasselbe wie lauäemium, von dessen Bedeutung wir
schon früher (p. 64) gehandelt haben; nach Du (lan^e
bedeuten die Ausdrücke lauäeä, lauäemiun, lauciimium
die Abgabe, welche dem Lehnsherrn von Vasallen zu
zahlen ist. Im Kamenzer Urkundenbuche kommt der
Ausdruck vfvart in einer zu Münsterberg am 18. April 1349
von Nikolaus, Herzog von Schlesien und Herr von
Münsterberg und Fürstenberg, und seiner Gemahlin
Agnes gegebenen Urkunde vor, in der die beiden Aus¬
steller bekennen, daß sie vom Kloster Kamenz 40 Mark
Groschen als „Auffahrt" (vivart) von dem Gute Baitzen,
das Abt Sighard für 900 Mark von der Erbherrin
Elisabet, Tochter des verstorbenen Ritters Dyrsko von
Baitzen, am 30. März 1349 in Zustimmung ihres
Gemahls, des Ritters Nikolaus Damelwicz und ihrer
Sohne: Nikolaus, Heinrich, Lutko, Ramvold, Borutho,
Bernhard und Dyrsto, gekauft hatte. Die Auffahrt von
40 Mark bei dem Kaufpreise von 900 Mark betrug also
ungefähr 4^ "/o, was wohl dem allgemeinen Gebrauche
dieser Zeit entsprochen haben wird.

Von dem Hofgerichte ist wohl zu unterscheiden das
sogenannte Rittergericht, d. h. jene Gerichte, die nach
Ritterrecht (siehe hierzu die Landrechtsordnung vom
Jahre 1570 § 12) urteilen. Ohne Rücksicht auf die
Nationalität bildete sich nach Aufhebung des Fehderechtes
das sogenannte „Ritterrecht" mit einem besonderen
Rechtsverfahren heraus, das in Kraft trat, so bald es
sich um Beleidigung eines Ritters oder Vogtes, die ja
ausnahmslos Adlige waren, und besonders um den
Nachweis des Adels handelte. Tiefem Gerichte saß der
Herzog vor, die adligen Mannen seiner Umgebung bilden
die Schöffen, über die Verhandlung wird eine Urkunde
aufgenommen. Was den Nachweis des Adels anlangte,
so mußte nach dem Sachsenspiegel jeder, dem „des
Heerschilds Geburt und Abkunft" streitig gemacht wurde,
mindestens 4 Ahnen nachweisen. Den deutschen Ritter¬
gerichten entsprachen beim polnischen Adel die Zauden
gerichte. Als die deutschen Rittergerichte entstanden und
nach deutschem Rechte urteilten, mußte für den polnischen
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Adel ein ähnliches Gericht geschaffen werden, es ist dies das
Zaudengericht, vom polnischen ^ucia — Gericht. Dieses
Zaudengericht (iuclicium polonicale per totam terram)
war das Gericht für den polnischen Adel, also für alle
jenen Freie::, die in der Szlachta vertreten waren.
Ursprünglich urteilte das Zaudengericht nach polnischem
Rechte und in polnischer Sprache bei Todschlag, Wunden
und allen anderen schweren Verbrechen, später kamen
auch Zioilrechtssachen hinzu, besonders solche, die unter
den Begriff „Eigen" fielen, also insbesondere die Eigen
guter im Gegensatze zu den Lehngütern betrafen; je
mehr aber die Güter des polnischen Adels, die dieser
im 13. und 14. Jahrhunderte als erbeiqen und nach
polnischem Rechte besessen hatte, in Lehngüter nach
deutschem Lehnrechte verwandelt wurden, um so geringer
-wurde die Anzahl der Rechtsfälle, die unter das Zauden
gericht gehörten, und als ihnen gegen Mitte des 14.
Jahrhunderts die Kriminalgerichtsbarkeit entzogen und
auf die Hofgerichte übertragen wurde, blieb ihnen nur
die Rechtsprechung in Sachen, bei denen es sich um
Erb- und Eigengüter handelte/) schließlich wurden die
Zaudengerichte in den meisten schleichen Fürstentümern
ganz aufgehoben, in anderen jedoch blieben sie noch be¬
stehen; so erfahren wir bezüglich des Fürstentums
Münsterberg und des Weichbildes Frankenstein, daß dort
die Zaudengerichte noch im 15. und 16. Jahrhunderte
bestanden, denn als Seitendorf bei Frankenstein 149? und
Korschwitz 1529 aus Lehn- in Gigengüter verwandelt
wurden, gingen sie aus der Iurisdiotion des Hofgerichts
in die der Iaude über. Im Fürstentum Neisse bestand
das Zaudengericht noch im 16. Jahrhunderte, in anderen
Gegenden Schlesiens hieltsiesichbis ins 17. Jahrhundert.

i) Tzschoppe und Stenzel, Nrkundensammluna., Nr. 133.
In einer Nrkunde des Herzogs Boleslaus III. von Breslau vom
5. Mai 1328 beißt es: 623 alle, cl^ bi3ner in 6er ^ucie ^eant
bortet naden umb Iot3CnleFe, umb >Vunclen, umb 3cnulä uncl umb
alle ancler 3aclien, v^ 8^ genant 8em, 3l 8ein ^ro3 aclir kleine,
sollen fürbaß me vor un3 aclir un3ern noiericnier antworten, uncl
un3e ^uclner 3al umb lceiner andern 3acne ricnten me, wenn uml)
^i alleine.
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Am nachhaltigsten tritt im Rechtsleben Schlesiens
im Mittelalter das Landgericht (iuäicium provinciale)
hervor, es wurde als ein Teil der Landvogter (aävocatia.
provincialiä) angesehen: vor das Landgericht gehören
alle Rechtsfälle, die nicht dem Hof- und Vogteigerichte
speziell zugewiesen waren, insbesondere Angelegenheiten
betreffend Münzgeld, Schoß an Geld und Getreide.
Dem Landgerichte sitzt der Landvogt (aävocawZ provin
cialiä) auch Landrichter (iuclex provincialiä) genannt,
vor, seine Beisitzer sind dem geistlichen und weltlichen
Adel des Landes und den, wie wir gesehen haben, auch
adligen Scholzen einzelner Dörfer entnommen, sie werden
in den Urkunden gewöhnlich als des Königs „Mannen"
bezeichnet, daher heißt denn auch das Landgericht öfters
das „Manngericht", llber die Zusammensetzung des
Frankensteiner Landgerichts geben uns zwei Urkunden
des Kamenzer Urkundenbuches Aufschluß. Am 19. No¬
vember 14121) befreit König Wenzel die Abte des Klosters
und ihre Vögte für ewige Zeit von der Verpflichtung als
Beisitzer im Landgerichte (claä er uncl sein naclikomen
epte 2U damenc? uncl ire Vo^te cle8 mit3l'c?en3 ?u clen
reckten uncl te^clin^en mit un3ern mannen?u tranken
stein nu furbasmer ewicliclien uberliaben sein sollen
. . . als sie biälier Tutun pflicktiA ^e>ve3en sein).
Aus einer Urkunde des katholischen Pfarrarchivs zu
Frankenstein vom 21. Juni 1387, die der damalige
Landeshauptmann in Frankenstein, Burggraf Heinrich
von Donyn ausstellt, werden als des Königs Mannen
folgende genannt: Conrad von der Ribnitz, Reintsche
Schoff und die Scholzen: Peter Truchtill, Augustin
von Baumgarten, Andreas Scholtze und Niclas Gölner
und in einer Urkunde vom 24. Oktober 1418^), in welcher
der damalige königliche Hauptmann zu Frankenstein
Johannes Herzog zu Troppau, Herr zu Ratibor, dem
Abte Johannes von Kamenz und seinem Convente einen
Iahreszins von 1^ Mark zu Riegersdorf verreicht,

ij Nr. 311.
2) K—U Nr. 318.
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lernen wir als Landschöppen oder Beisitzer des Land¬
gerichts folgende »lantäclieppin c?u l^sInkmäte^n im
lan^e« kennen: Bernhard von Schnellenstein, Peter
von Knnzendorf, Hauptleute zu Glatz und Frankenstein,
Nickel Austen, Hofrichter, Friedrich Dirschke, Scholze zu
Iadel und die Scholzen von Protzan, Olbersdorf und
Schönwalde, sämtlich Hamms oder Hans genannt.

Am Schlüsse dieses Abschnittes stelle ich die Compe
tenzen der einzelnen Gerichte, wie sie sich aus Urkunden
ergeben, zusammen. Die Berechtigung der Vogteigerichte
in den einzelnen Städten ist verschieden; in Breslau
müssen alle im Gerichtssprengel liegenden und von
Bürgern besessenen Güter bei Besitzwechsel vom Vogte
verreicht und aufgelassen werden, überhaupt ist ieder im
Weichbilde der Stadt wohnende Nichtadlige verpflichtet,
vor dem Vogteigerichte Recht zu nehmen mit dem Vor¬
behalte des Rechtszugs an das Land- bezw. Hofgericht.
In manchen Städten übt der Grbvogt auch die hohe
Gerichtsbarkeit aus, so in Breslau, wo die Stadt schon
1263 das Recht erhielt, daß alle Ritter, Vasallen, Lehns¬
leute und Adlige, die im Breslauer Weichbilde wohnen,
bei Anklagen um Geldschulden, Plünderung, Raub,
Mord und in allen anderen Kriminalsachen sich vor
dem Stadtvogte und seinem Gerichte verantworten müssen
mit Vorbehalt des Rechtszugs an das Hofgericht. Klar
und deutlich spricht sich über die Kompetenz der einzelnen
Gerichte König Johann von Böhmen in einem im Jahre
1329 der Stadt Görlitz erteilten Privilegium aus, das
feststellt: Ritter, Rittermäßige, ihre Lehnsleute und
Gesinde sind von Bürgern vor dem Landgerichte (in
Görlitz) zu belangen, der Ritterschaft Bauern sollen,
wenn sie in die Stadt kommen, vor dem Vogteigerichte
verklagt werden, kommen sie nicht in die Stadt, so soll
der Vogt ihnen befehlen, sich dem Vogteigerichte zu stellen.
Verbrechen und Vergehen, die von Rittern, Rittermäßigen,
ihren Lehnsleuten und Gesinde innerhalb des Stadt¬
bezirks begangen, und bei denen sie auf der Tat ergriffen
werden, richtet der Landvogt zusammen mit dem Erb
vogte und seinen Schöffen, entkommt der Verbrecher,



— 114 —

wird er aber später ergriffen, so richtet der Landvogt
mit dem Landgerichte. In Frankenstein unterstanden
Adlige und Hoflente und ihr Gesinde in Kriminalsachen
dem Vogtei- und später dem Stadtgerichte nicht, was
die Herzöge Albrecht, Georg und Karl durch Urkunde
ci. ci. Ols 26. Juli 1502i) nochmals hervorheben und
diese Personen der Jurisdiktion des Hofgerichts über¬
weisen; ferner unterstehen alle Vasallen dem Hofgerichte
in Lehnsachen, in allen anderen Zivilsachen dem Land¬
gerichte oder Landrechte.

Im Gegensatze zur höheren Gerichtsbarkeit steht die
niedere (juclicium infimum), die man später Patrimonial
Gerichtsbarkeit nannte; ihr untersteht alles, was nicht in
der höheren inbegriffen und dem Herzoge und seinem
Hofgcricht oder dem Landgerichte vorbehalten ist: die
Entscheidung in Kriminalsachen, soweit sie nicht zum
Blutbann gehören, die Entscheidung in Zivilsachen und
die Ausübung der freiwilligen Gerichtsbarkeit.

Die hohe Gerichtsbarkeit, deren Wesen und Umfang
wir im Vorausgehenden geschildert haben, wurde schon
frühzeitig von den schleichen Herzögen entweder als
Beweis besonderer Wertschätzung und Gunst oder gegen
Zahlung erheblicher Geldsummen an geistliche und welt¬
liche Große, an geistliche Stifter und Städte verliehen,
meistens jedoch nicht durch einen einzigen Akt und nicht
über alle Güter der Betreffenden zugleich, sondern zu
verschiedenen Zeiten und immer nur über einzelne
derselben.

Nach der vorausgehenden ausführlichen Darstellung
der Rechts- und Gerichtsverhältnisse in Schlesien während
des 13.—15. Jahrhunderts will ich möglichst kurz die
Entwickelung derselben im Frankenstein-Münsterberger
Lande, also bezüglich der Stifter Kamenz und Heinrichau
und der Stadt Frankenstein besprechen.

Der Anfang der Iustizhoheit des Klosters Kamenz.
reicht bis ins Jahr 1299 zurück, denn als Hermann,

i) Das früher im Frankensteiner Stadtarchiv vorhandene
Original ist 1853 verbrannt, Abschrift bei Koblitz.
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Vogt von Reichenbach und Frankenstein, am 26. No¬
vember 1299 i) dem Kloster seinen Burgberg in Wartha
:M den darunter liegenden Gärten verkaufte, übertrug
er demselben auch die Obergerichte (cum 8uperiori3 et
iniel-ioriä luclicii clominio) über diese Besitzungen, wie er
selbst sie besessen hatte; von wem er sie erhalten hatte,
erfahren wir nicht. Erweitert wurde diese Iustizhoheit,
so daß sie sich von da ab auf alle Güter des Klosters
erstreckte, durch den Sühnevertrag, den Herzog Bolko II.
am 13. Juli 1334 2) mit dem Kloster Kamenz abschloß;
damals überließ der Herzog dem Stifte alle Rechte, Herr¬
schaft, Gewalt und die Obergerichte (iuäicium, quoä pro
vinciale clicitur) über alle seine Besitzungen zunächst auf
10 Jahre, auch entsagte er für diesen Zeitraum auf die
Ausübung aller herzoglichen Rechte über die Kloster¬
güter. Er gelobte ferner, und hierin dürfen wir vielleicht
einen Grund für seine früheren Zerwürfnisse mit dem
Kloster sehen, hinfort weder selbst in den Klostergütern
sich mit seinen Pferden einzulegen und Verpflegung zu
fordern (f. Essegeld), noch dies seinem Adel zu gestatten,
auch sollte das Kloster hinfort nicht mehr verpflichtet
sein, die herzoglichen Falkner, Jäger, Vogelsteller und
Hundehüter in seinen Besitzungen aufzunehmen und
ihnen Unterkunft zu gewähren. Wenn Fremde oder
Untertanen des Herzogs, Ritter oder sonstige Adlige die
Klostergüter belästigen würden, so sollte der Abt sie mit
einer Geldstrafe bis zu 19 Mark belegen dürfen, wenn
auf eine höhere Geldstrafe erkannt würde, so sollten
10 Mark dem Kloster zufließen, der Rest aber der herzog¬
lichen Kasse verfallen sein. Der Abt soll in allen Rechts¬
sachen, auch in solchen, auf denen die Todesstrafe steht,
entweder selbst oder durch seinen Stellvertreter richten,
sollte er aber nicht imstande sein, das Urteil durchzu¬
führen, so soll er den Herzog bitten, daß dieser ihm
Beistand leiste. Der Herzog schenkte ferner dem Kloster
einen herzoglichen Zins von 3 Fertonen auf dem Orte

K—N Nr. 72.
ibicl. Nr. 150.
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Wartha (in opiäo XVarttia) und genehmigte, daß dev
Abt Theodrikus oder seine Nachfolger auf den Kloster¬
gütern Ortschaften zu deutschem Rechte aussetzen
darf und verleiht diesen durch 10 Jahre Freiheit von
allen herzoglichen Lasten und Diensten. Wenn aber der
Herzog während 10 Jahre dem Kloster von neuein
Schaden zufügt, so soll der Erzbischof von Gnesen Macht
haben, gegen ihn und seine Familie mit kirchlichen
Strafen vorzugehen und sein Land mit dem Interdiete
zu belegen. — Noch vor Ablauf des ausgemachten
Jahrzehnts überließ Bolko II. durch eine Urkunde ä. ä.
Glatz 1.5. November 1336 i) dem Kloster die Obergerichte
(supremum iuclicium provinciale) ohne zeitliche Ein¬
schränkung: der Abt sollte also das Recht haben, ent¬
weder selbst oder durch seinen Amtmann (wlo^arium)
oder seinen Vogt in allen Zivil- und Kriminalsachen
zu richten, auch in solchen Fällen, bei denen auf Ver¬
stümmelung der Glieder, Verlust der Hand und Kopfes
erkannt wird (eciamäi tale3 c2U3S forent, c>ue acl membri
mutilacionem, manu3 vel capitiä pleccionem aut trunca
cionem 3e extenäerent).

Eine neue Vermehrung seiner Macht und seines
Ansehens erfuhr das Stift im Jahre 1351; am 8. Mai
13512) verkaufte nämlich der damalige Fürstentums¬
hauptmann in Frankenstein, Rüdiger der Jüngere von
Haugwitz, mit Zustimmung seiner Brüder: Swydger und
Heinrich, die, ihnen zustehenden landesherrlichen Gefälle
in den Stiftsdorfern >VoIveram33äorpk (Wolmsdorf),.
Dul-rendorpli (Dörndorf) im Münsterberger Distrikte,
in l^Smer^ckäcjolpli (Hemmersdorf), IVle^nfri^i^ol-pk
(Maifritzdorf), l^enr^c!i3>v2lcie (Heinrlchswalde) und
Volmar^orpli (Follmersdorf) im Frankensteiner Distrikte,
an den Abt Syghard von Kamenz und seinen Convent
für eine nicht genannte, aber schon gezahlte Snmme
Geldes zu einem rechten Kaufe nach des Landes Recht
und Gewohnheit. In einer zweiten an demselben Tage

1) K-U Nr. 158.
2) ibi6. Nr. 222 .
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Zu Kamenz ausgestellten Urkunde^) stellen Rüdiger und
Heinrich von Haugwitz auch in Vollmacht ihres unmün¬
digen Bruders Wenzel bezüglich des Verkaufs der herzog¬
lichen Gefälle in den oben genannten Stiftsdörfern Bürgen,
diese sind: Herr Renezko Schoff, Peter Santkonis,
Heinrich von Lydlow, Burggraf von Friedeberg, Peter
von Kunzendorf und am 14. Mai 1351^) bestätigt dann
Herzog Nikolaus von Münsterberg dem Kloster die
käufliche Erwerbung der herzoglichen Rechte, iura äucalia,
über die genannten Stiftsdörfer und über die Abtei
Kamenz selbst.

In ähnlicher Weise wie Kamenz erwarb auch
Heinrichau im Jahre 1336 die Obergerichte über seine
Besitzungen; der Anfang der Iustizhoheit des Stiftes
fällt bereits ins Jahr 1279; wie erinnerlich war Herzog
Heinrich IV. im Jahre 1277 in hinterlistiger Weise von
seinem Oheim dem Herzog Boleslaus II. gefangen genommen
ivorden, das Kloster Heinrichau aber hatte ihm durch
seine Bürgschaft die Freiheit verschafft. Dafür zeigte
sich der Herzog dankbar, indem er durch Urkunde vom
1. Juli 12793) bestimmte, daß hinfort die herzoglichen
Kastellane, Offiziale, Richter und Wlodaren bei Strafe
der herzogliche:: Nngnade die Untertanen des Klosters
weder vor ihr Gericht laden noch richten sollten, außer
in seiner persönlichen Gegenwart (tantummoäo in noätra
prE3encia corporali), auch machte er die Stiftsgüter
frei von folgenden Lasten des polnischen Rechts: powo?
<Fronfuhren), prewocl (Geleit), po^olove (Hofplatzgeld),
.3tlo?a (Wachdienst oder Wachgeld).^) Die vollständige
Gerichtshoheit über seine damaligen Besitzungen erlangte
das Kloster Heinrichau aber erst durch Herzog Bolko II.
von Münsterberg. In einer zu Münsterberg am 8. De¬
zember 13365) gegebenen Urkunde verleiht der Herzog

>> K—N Nr. 223.
2) ibicl. Nr. 224.
3j H. O. B. Urkunde 28.
4) Über diese Lasten des polnischen Rechts s. Stenzel. Urkunden¬

sammlung zur Geschichte der Städte :c. in Schlesien, p. 4.
5) TZschoppe und Ltenzel, Urkundensammlung, Urkunde 147.



— 118 

dem jedesmaligen Abte von Heinrichau aus besonderer
Gunst und Gnade das Obergericht (supremum iuciicium)
über alle Stiftsgüter, selbst für die Fälle, die mit
Verlust der Hand und des Kopfes bestraft werden
(quoä 3S Sxtenciit 2c! manuä 3eu capltl'8 plexionem)^
auch bestimmt der Herzog, daß der, welchen der Abt
oder sein Stellvertreter geächtet hat, auch im ganzen
Lande des Herzogs geächtet sein soll. — Diese letzte
Bestimmung war von großer Wichtigkeit, denn das An¬
sehen der herrschaftlichen und städtischen Gerichte wurde
wesentlich erhöht, wenn durch landesherrliches Privilegium
bestimmt wurde, daß die von einem Gerichte verhängte
Acht auch für die übrigen Gerichte des Landes Gültig¬
keit haben sollte, da sie sonst fast wirkungslos blieb. —

Nnter „Acht" versteht man eine gerichtliche Strafe, durch
welche eine Person, die sich ihrem Richter nicht stellte
oder nach erfolgter Verurteilung der verhängten Strafe
entzog, ohne weiteres Verfahren getötet werden durfte.
Die Acht wurde im Mittelalter häufig, oft wegen geringer
Vergehen wie Bettelns und leichten Diebstahls, meistens
wegen schweren Diebstahls, Raub, falschen Spielens,
Mord und Todschlag verhängt. Man unterschied dabei
die erste und die schnelle Acht.i) Die erste erfolgte im
gewöhnlichen Gerichtsverfahren unter Vorforderung von
einem Gerichte zum anderen, die schnelle Acht wurde
verhängt über schwere, auf der Flucht befindliche Ver¬
brecher, oder wenn sofortige Strafe ohne Vorforderung,
von einem Gerichte zum andern stattfinden sollte.

Da das Weichbild Frankensteins im Gemenge mit
den Besitzungen der mit der Iustizhoheit ausgestatteten
Stifter Kamenz und Heinrichau lag, während Franken¬
stein dieselbe noch nickt besaß, so stellten sich bald
Reibungen und Unzuträglichkeiten in rechtlicher Beziehung
heraus, besonders in Wartha, wo das Stift Kamenz
und Frankenstein Dominialrechte besaßen. Um den
häusigen Rechtsstreitigkeiten ein Ende zu machen, hatten
beide Teile die Vermittelung des Bischofs Apeyko von

idiä. p. 219 ff.
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Lebus, dessen Familie schon seit langer Zeit das Dorf
Protzan, außerdem auch Neudorf bei Neisse besaß, und
der sowohl in Kamenz wie in Frankenstein ein gern
gesehener Gast war, angerufen. Am 9. Dezember 1349^)
^'am es zu Frankenstein vor dem Bischöfe zwischen beiden
Teilen zu folgendem Vergleiche: 1. Die Kretschmer,
Fleischer, Bäcker und alle Handwerker in ganz Wartha,
ferner zwei Gärten rechter Hand, wenn man von
Frankenstein nach Wartha kommt (qua itur cie tranken
8te^n in V^artnam), das wäre an dem alten Wege von
Riegersdorf her, und alle Gärten, die noch auf den:
gemeinsamen Gelände angelegt werden, gehören beiden
Teilen gemeinsam. 2. Das Münzgeld in Wartha gehört
dem Kloster. 3. Die Verkaufsstellen (ätationeZ) der
Bäcker und Fleischer zwischen den Säulen der Lauben
(inter 3WW33 lobrorum) gehören beiden Parteien ge¬
nieinsam. 4. Die auf der Pfarrei (in dote) gelegenen
Gärten gehören dem Kloster allein. 5. Die Kretschmer
in Wartha dürfen Bier nach ihrem Belieben brauen,
wer von den Kretschmern aber kein Bier brauen kann,
muß folches in Frankenstein kaufen und zwar zum ge¬
wöhnlichen Bürgerpreise, bekommt er es dafür nicht,
so darf er es anderwärts kaufen. 6. Frankenstein und
Kamenz garantieren sich ihren Besitzstand in Wartha.
7. Die Klosteruntertanen können nur wegen Geldschulden,
die sie in Frankenstein machen, vor den Frankensteiner
Gerichten verklagt werden, in allen anderen Fällen ge¬
hören sie vor das Stiftsgericht. Über die „Nugunge",
welche damals festgesetzt wurde, ist bereits gesprochen
worden. Bemerkenswert in der llrkunde ist auch die
Bestimmung, daß, wenn das Frankensteiner Weichbild
erst wieder einen richtigen Erbherrn haben wird, sich der
jedesmalige Abt von Kamenz und die Bürgerschaft in
Frankenstein über den Nechtszug an das Hofgericht
einigen werden.^)

i> H—U Nr. 2l9.
2> ?03tqu3m vero certuz et perpetuuä äominuä liereditanuz

Iiabebitur, tunc abbaä m damenc?) qui pro tempore fuerit, et
civeä in l^r2nl<en3teln äuper l3to artlculn, vi6elicet cie tractu cita
tionum Zcl luciicium curie b
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Diese Clausel hatte ihren Grund in den damaligen
Verhältnissen des Fürstentums Münsterberg. Schon längst
hatte König Johann von Böhmen die Fürsten Schlesiens
unter böhmische Hoheit zu bringen versucht, und diese
Bemühungen gelangten von 1335—1337 zum Abschlüsse.
Zunächst wandte sich sein Augenmerk auf das Fürsten¬
tum Münsterberg, dessen Besitzer der jüngste der drei
Söhne Bolko I., Bernhard, Heinrich und Bolko II. war,
der sich in den Urkunden Bolko, Herzog von Schlesien,
Herr von Fürstenberg und in Münsterberg nennt.
Unter dem Vorwande, die Klöster Heinrichau und
Kamenz gegen die Gewalttätigkeiten Bolkos, von denen
wir ja schon erfahren haben, zu schützen, schickte er im
Jahre 1335 seinen Sohn, den Markgrafen Karl von
Mähren, den nachmaligen Kaiser Karl IV. mit einem
Heere, das sich im Sommer dieses Jahres in Mähren
gesammelt hatte, gegen Bolko II. von Münsterberg, um
ihn zur Unterwerfung unter die böhmische Oberhoheit
Zu bringen und zunächst das feste Schloß in Frankenstein
und die Stadt selbst zu erobern. Das Unternehmen
mißlang infolge der tapferen Verteidigung Bolkos und
der Frankensteiner, wie seiner Zeit bei der Geschichte
der älteren Burg Frankensteins dargelegt werden wird,
doch wurden schon damals zwischen Karl und Bolko
Verhandlungen angeknüpft, die im Sommer 1336 im
Feldlager König Johanns zu Straubing in Bayern
zum Abschlüsse kamen. Durch den am 26. August 1336^)
zu Straubing abgeschlossenen Vertrag wurde Bolko II.
Herr zu Münsterberg, Lehnsmann der Krone Böhmens,
eingeschlossen in das Lehn sind die Städte: Münsterberg,
Neichenbach, Frankenstein, Strehlen, Kant, Zobten
(Zobotlca) mit ihren Burgen, Besitzungen, Dörfern 2C.
und die Burg Patschkau. Hier erfolgte am 29. August
die Belehnung Bolko II. als böhmischen Vasallen durch
König Johann, wobei dieser den Herzog küßte und als

i) Grünhagen und Markgraf: Lehns- und Besitzurkunden
Schlesiens 2c. p. 128 ff. Grünhagen: Geschichte Schlesiens, I p.
147 ff. Unterzeichnet war die Urkunde vom 26. August 1336,
diesichgegenwärtig im Wiener Staatsarchiv befindet, von einer
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Symbol des gereichten Lehns dem vor ihm knieenden
Herzoge das Haupt mit dem Herzogshute bedeckte.
Bestimmt wurde, daß sich das iiehnverhältnis nnr ans
Polko II. und seine direkten männlichen Nachkommen und
Besitzer des Fürstentums Münsterberg erstrecken, und
daß nach Aussterben des piaftischen Mannesstammes
das Fürstentum als erledigtes Lehn an die Krone
Böhmens fallen sollte. Als Entschädigung für die Auf¬
gabe seiner Landeshoheit erhielt Bolko II. für seine
Lebenszeit die Grafschaft Glatz, die durch den Tod
Herzog Heinrich VI. von Breslau (^ 1335) erledigt war.
Bolko II. starb am 11. Juni 1341, auf ihn folgte sein
Sohn Nikolaus parvuä (1341—1358), derselbe ver¬
pfändete am 21. Juli 13461) Stadt und Weichbild
Frankenstein und die Besitzungen des Klosters Kamenz
für lOOl) Mark Groschen an Heinrich von Haugwil^, dieser
aber überließ schon am 12. November 1348 2) diesen
seinen Pfandbesitz an Kaiser Karl IV. als König von
Böhmen, bis schließlich Herzog Nikolaus von Münster
Reihe schlesischer Adliger aus dem Gelolge Volko ll. und von
den betreffenden Bürgermeistern, deren Stadtsiegel der Urkunde
angehängt wurden, aber nur noch zum Teil erhalten sind. Als
Zeugen sind genannt: tzenricus de Hugwicz, Hermannus de
Peterswald, Henricus de Stercz, Reinkerus de Pishowsheim,
Johannes de Budow, Johannes de Bussowe und die Konsuln
(Bürgermeister) der Städte: Münsterberg Reichenbach, Franken¬
stein, Strehlen <>trelin> und Kant. Von den ursprünglich 12
Siegeln sind 5 erhalten, dte Unterschriften sind am Rande der
Urkunde angebracht. 1. Das große tkeitersiegel des Herzogs.
2. hugwicz, verloren. 3. Hermannus Peters <walde), kreisrundes
Wappensiegel mit Eberkopf und der Legende: S. Hirmanni de
Peterswald. 4. tzenricus Stercz, verloren. 5 . R . Pissoves, ver¬
loren. 6. de Budow, verloren. 7 . de Vusfowe, verloren.
8. Munsterberch, Zinnenturm mit Mond und Sternen und die
Legende: 3. divium cle /Uunzterdel-cli, rückwärts zwei Daumenab¬
drücke. 9. Richenbach, verloren. 10. Frankinstein, zwischen zwei
spiydachigen Türmen ein kalber (!) Adler auf einem niedrigeren
Turme, mit der Legende: 3. (^ivium cle ^rarikmatem. 11. Etrelin,
ein in eine Vssaune stoßender Engel mit Heiligenschein und der
Legende: 3. divitatiz cle 3trelin, rückwärts zwei Daumenabdrücke.
12. Kant, verloren.

1) K-U Nr. 193.
2) ibicl. Nr. 209 und 211.
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berg am 9. November 1351 ^) zu Breslau die Stadt
Frankenstein mit dem Distrikte des Klosters Kamenz für
6000 Mark Prager Groschen an Karl IV. und seine
Nachfolger in der Krone Böhmens verkaufte.

Als Herzog Nikolaus am 23. April 1358 starb,,
folgten ihm nach seinem Tode in dem nunmehrigen
Lehnsherzogtume seine beiden Söhne Bolko III. (1-1410) ^>
und Heinrich, der als Komthur des deutschen Ritter¬
ordens starb, in welchem Jahre ist unbekannt. Von
Bolko III. Söhnen starb Nikolaus am 9. November 1405,
in der Negierung folgte dem Vater fein anderer Sohn
Johannes, der am '27. Dezember 1428 im tapferen
Kampfe gegen die Hussiten bei Alt-Wilmsdorf in der
Grafschaft Glatz siel.^) Mit ihm erlosch die Linie der
Piasten im Herzogtum Münsterberg; an dem Orte, wo
Herzog Johann gefallen war, errichtete man bei Alt
Wilmsdorf eine Kapelle, sein Leichnam wurde in der
Pfarrkirche zu Glatz beigesetzt. An Stelle der alten
Tafel in der Kapelle zu Alt-Wilmsdorf, welche eine
auf den Tod Johannes bezügliche Inschrift trug, wurde
im Jahre 1884 eine Marmortafel angebracht, die folgende
Worte zeigt: „Hier fiel für das Vaterland im helden¬
mütigen Kampfe gegen die Hufsiten Herzog Johannes
von Münsterberg am 27. Dezember 1428." Mit dem
Herzoge zugleich waren gefallen die Nitter und Mannen:
Przichod aus dem Bistumslande Neisse, Prezeslaus
Strehlen von Kuhschmalz, Augustin von Targowiez,,
Burgene Czirnaw von Golden-Falkenstein, Hans Unger,
Petsche Beber, ein Herr von Reideburg, Kunze Borsnitz.
von Hartau und viele andere, namentlich Bürger und
Bauern aus dem Münsterbergischen, andere wurden ge¬
fangen, unter ihnen Georg von Ezettritz. — Nach.
Johannes Tode fiel das Fürstentum Münsterberg als
erledigtes Lehen an die Krone Böhmens.

Nach diesem allgemein-geschichtlichen Excurse, der

') K—U Nr. 225.
2) Grotefend: Stammtafel der Schleichen Fürsten bis zum

Jahre 1740. Breslau 1875. Tafel IV. Lckweidmtz-Münsterderg.
3) Grünhagen: Geschichte Schlesiens, I., p. 24? ff.
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für das Verständnis mancher Teile der folgenden Tar¬
stellung nötig ist, kehre ich zur Darstellung der Rechts¬
entwicklung im Frankensteiner Lande zurück.

Es lag im Interesse Kaiser Karl IV., nachdem im
Jahre 1351 Frankenstein mit seinem Weichbilde kaufs¬
weise an die Krone Böhmens gekommen war, sich die
Liebe und Anhänglichkeit der wichtigen Weichbildstadt
zu versichern, er glaubte, dies am besten erreichen zu
können, indem er Frankenstein die Gerichtshoheit über
die Stadt und ihre Besitzungen in derselben Ausdehnung
verlieh, wie sie die Stifter Kamenz und Heinrichau
schon seit 1336 besaßen. Daß Frankenstein ein Hof¬
gericht mit den Befugnissen, wie wir sie p. 107 nachge¬
wiesen haben, schon seit 1325 besaß, ist bereits angeführt
worden, nochmals hebt dies Karl IV. in der Urkunde,
durch welche er der Stadt Frankenstein die Obergerichte
verleiht, mit den Worten hervor, er übertrage ihr die¬
selben ),3l'cut ab antiquo ad iudicium curjae äl've pro
vinciale clicwe civitati^ pertmere no3cuntur." In der
betreffenden, zu Breslau am 27. Oktober 1351 ^) ge¬
gebenen Urkunde erklärt Karl IV., er verleihe auf Bitten
der Konsuln und der ganzen Gemeinde Frankenstein die
Obergerichte (iuäicium äupremum vel provinciale) in
demselben Umfange, wie sie das Hofgericht in Franken¬
stein schon von altersher besessen habe, über seine Dörfer,
Besitzungen, Landgüter und Leute im Frankensteiner
Weichbildes) Gleichzeitig verbot der Kaiser allen Adligen,
Klienten, Scholzen und Bauern, die Stadt in Ausübung
dieser Gerichtsbarkeit zu stören bei Strafe königlicher
Ungnade, ausgeschlossen von der städtischen Gerichtsbarkeit
bleiben nach wie vor die Untertanen der Stifte Kamenz
und Heinrichau sowie der Adel. Besonders dieser letztere
sah die Iustizhoheit der Stadt mit scheelen Augen an;

') Abschrift bei Koblitz p. 36 ff.
2) »Decernent^, quoä ville, 0033e33l0ne3) praeclia.

et lncole äl3tl'lctu3 l^r2ncl<en3telii, 8icut 2!) antiquo aci iuclicium
curie p
aäliuc pertmere cledeant 3ub omnibu8 moäl3 et
3icut äe tali iul-^äictione fuerint temporibu3
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da alle Ritter, Mannen und Edle aus dem Weichbilde
in bürgerlichen Streitsachen vor der Stadt Gerichten
Recht nehmen mußten, zum teil kam die Abneigung des
Adels auch daher, daß die städtischen Gerichte sich nicht
selten Überschreitungen ihrer Befugnisse Adligen gegen¬
über zuschulden kommen ließen, wie wir gleich sehen
werden.

Daß übrigens die Stadt Frankenstein in einem
Teile Warthas schon vor 1351 die Obergerichte besessen
hatte, erhellt aus dem Vergleiche vom Jahre 1349, und
da im anderen Teile des Ortes das Stift Kamenz sie
ausübte, war Gelegenheit zu Streitigkeiten gegeben, dies
ersehen wir auch aus einer zu Glatz am 2. Januar 1501
gegebenen Urkunde. ^) In derselben erklären die Herzöge
Albrecht, Georg und Karl von Münsterberg-Ols aus
der älteren Linie Podiebrad, daß ihnen der Bürger¬
meister und die Ratmannen der Stadt Frankenstein
einerseits und der Abt Jakob von Kamenz andererseits
öfters Klagen über gegenseitige Rechtsverletzungen vor¬
getragen hätten; insbesondere klagten die Frankensteiner,
daß der Probst in Wartha wiederholt mit Gewalt in
ihre Gerichte in Wartha eingegriffen habe, was gegen
das Privilegium des Herzogs Bolko II. sei, der ihnen
ine Obergerichte auf einem Teile von Wartha verliehen
habe. Dagegen wies der Abt auf das Privilegium des
Herzogs Heinrich I. hin, der dem Stifte das Kirchen
lehn in Frankenberg und die Kapelle in Wartha mit
Ackern und Zubehör und mit den Ober- und Nieder
Zerichten übergeben habe, ferner besitze das Kloster schon
seit dem Jahre 1299 durch Kauf den Burgberg über
Wartha und die Gärten im Umkreise des Berges mit
dem Ober- und Niedergericht, endlich habe Herzog
Bolko II. dem Stifte alle diese von seinen Vorfahren
erteilten Privilegien auch bezüglich des Dorfes Haag be
stätigt.2) Die Herzöge bestimmen nun, daß die Fran-.
Hensteiner die Ober- und Niedergerichte auf ihrem, das

ij Abschrift bei Koblitz.
2) K—N Nr. 5 vom Jahre 1230, Nr. 72 vom 26. Novem¬

ber 1299, Nr. 145 vom 26. April 1336.
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Kloster auf seinem Teile behalten sollen, wie es von
altersher gewesen sei. Die Stadt Frankenstein behielt
übrigens die Obergerichte in dem Umfange, wie sie ihr
von Kaiser Karl IV. 1351 überwiesen worden waren,,
nicht auf die Dauer, durch den Traetat vom Jahre 1606
verlor sie dieselben in Zadel, Olbersdorf und Kunzen
dorf, wo sie der Kaiser übernahm, und als Kaiser
Ferdinand III. im Jahre 1654 das Fürstentum Münster¬
berg mit dem Weichbilde Frankenstein als ein Erb¬
herzogtum Münsterberg, das in männlicher und weib¬
licher Linie erblich sein, beim Aussterben des Mannes¬
stammes aber an die Krone Böhmens zurückfallen sollte,,
dem Reichsfürstlichen Hause Auersperg schenkte,, sielen
mit den Hoheitsrechten auch die Ober- und Nieder¬
gerichte diesem Hause zu. Ausgeübt wurden dieselben
durch die Auerspergsche Regierung in Frankenstein.
Als dann im Jahre 1791 der damalige Fürst Karl
Joseph das Fürstentum Münsterberg an die Krone
Preußens für 100 000 Dukaten verkaufte, bot die Kriegs¬
und Domänenkammer in Breslau der Stadt Franken¬
stein die Obergerichte an, doch ging diese darauf nicht
ein, infolgedessen wurden sie von der Kriegs- und Do¬
mänenkammer in Breslau verwaltet. Durch die Über¬
nahme des Fürstentums Münsterberg wurde die bis¬
herige Mediatstadt Frankenstein eine königliche preußische
Immediatftadt. Nachdem dann Friedrich Wilhelm II..
die bisher fürstlichen Kammergüter Rosenbach und
Glambach verkauft und die dazu gehörigen Wälder
gründlich ausgeforstet hatte, verkaufte er das Fürsten¬
tum Münsterberg mit Frankenstein am 12. März 1795
für 300000 Taler an den Erb-Ober-Landbaudirektor
Grafen von Schlabrendorf unter dem Titel „Mindere
Standesherrschaft", die sogenannte Schloßfreiheit in
Frankenstein mit ihren Häusern blieb unter der standes¬
herrlichen Jurisdiktion, die übrige Stadt stand seit l809
unter dem Frankensteiner Stadt- und Landgerichte.

Die vorausgehende Darstellung hatte sich vorwiegend
mit der Entwicklung der Kriminalrechtspflege beschäftigt,
es erübrigt noch, etwas über die Organisation der Landes



— 126 —

Verwaltung und der Zivilrechtspflege, wie sie sich seit
1570 gestaltete und fast unverändert bis zum Übergänge
Schlesiens an die Krone Preußens durch den Hubertus
burger Frieden im Jahre 1763 in Kraft blieb.

Eine vollständige Umgestaltung der gesamten Landes¬
verwaltung und der Zivilrechtspflege im Herzogtum
Münsterberg und im Weichbilde Frankenstein trat ein,
als Kaiser Maximilian II. 1569 diese Landesteile von
den Herzögen Münfterberg-Ols aus dem Hause der
jüngeren Podiebrads unter Beihilfe der Landstände kaufte
und ihnen dieselbe Verfassung gab, welche die älteren
schleichen Erbherzogtümer besaßen.

Am 30. Mai 15701) gab Maximilian II. auf den:
Schlosse zu Prag dem Fürstentum Münsterberg und
dem Weichbilde Frankenstein eine neue Landesordnung,
aus der ich die wichtigsten Punkte kurz anführen will.

1. Das Fürstentum Münsterberg und das Weich¬
bild Frankenstein bleiben für ewige Zeiten mit der
Krone Böhmens vereinigt.^) 2. Der Landeshauptmann
wird von der Krone Böhmens aus dem Adel des Fürsten¬
tums ernannt und für den König von Böhmen und
das Land vereidigt. 3. Er hat seinen Sitz entweder
auf dem Schlosse in Münsterberg oder zu Frankenstein.
4. Er soll sein Amt zum Heile des Landes und der
Krone Böhmens verwalten. 5. Das Fürstentum Münster¬
berg und das Weichbild Frankenstein bilden einen Korpus.
6. Viermal im Jahre an den Quartalstagen beruft der
Hauptmann die Prälaten, Stände und die Vertreter der
Städte Münsterberg und Frankenstein zu einem Land¬
rechte an seinen Amtssitz in Münsterberg oder Franken¬
stein.. 7. Im Landrechte (Landgerichte) führt der Haupt¬
mann oder sein Stellvertreter den Vorsitz, auf ihn
folgen und haben den zweiten Sitz die Prälaten von
Heinrichau und Kamenz oder ihre Stellvertreter, nach

!j Koblitz, p. 251 ff<, Schickfus IV., c. 70, p. 504 sf.
2) Gegen diese Bestimmung' verstieß Kaiser Ferdinand lll.,

als er 1654 dem Neichsfürsten Johann Weikyard v. Auersperg
das Fürstentum Münsterberg mit dem Weichbilde Frankenstein
als selbständiges Erbherzogtum übergab.



— 127 —

ihnen sitzen je zwei Vertreter der Ritterschaft des
Fürstentums Münsterberg nnd des Weichbildes Franken¬
stein, den nächsten Sitz haben je zwei Vertreter der
Städte Münsterberg und Frankenstein oder ihre Stell¬
vertreter, Sitz und Stimme im Landrecht hat auch der
verordnete Landschreiber ^) (Kanzler) des Landes; somit
besteht das Landrecht aus dem Hauptmann und 11 Bei"
sitzern. 8. Den Landschreiber wählen die Stände. 9. Die
Nechtsitzer und der Landschreiber werden vom Haupt¬
mann vereidigt. 10. Jeder Landrechtssitzer verwaltet
sein Amt auf 3 Jahre, nach Ablauf derselben kann er
aus erbeblichen Gründen bei dem Hauptmann seine Ent¬
lassung beantragen. 11. Die Vertreter der Städte
Münsterberg und Frankenstein haben f^r die Zeit ihres
Bürgermeisteramtes gleiches Recht wie die übrigen Bei¬
sitzer. 12. Vor dem Landrechte haben alle Bewohner
des Landes Recht zu nehmen (in privatrechtlichen Sachen),
Ehrenhändel gehören vor Seine Majestät, sie werden
nach dem Ritterrechte des Landes Schlesien behandelt.
13. Der Kläger in einem Rechtshandel soll die Zitation
seines Gegners beim Landeshauptmann durch Ein¬
reichung eines schriftlichen Klageantrags anbringen, . die
Entscheidung erfolgt nach gemeinem Sachsenrecht.
14. Der Verklagte hat auf dem angesetzten Verhandlungs¬
termine zu erscheinen. 15. Sollte jemand den Landes¬
hauptmann als befangen ansehen, so hat er dies beim
Prälaten von Kamenz anzuzeigen, der dann im Termin
den Vorsitz führt. 16. Der Kaiser verleiht als König
von Böhmen den Ständen des Weichbildes Frankenstein
ein Land- und Amtssiegel mit einem Wappen. (Seine
Beschreibung siehe p. 83, 84). Mit dem Land- und
Amtssiegel hat der Hauptmann die gewöhnlichen Lehn¬
briefe, Leibgedinge, Briefe, Schenkungen, Verträge und

i) Der hervorragendste dieser Landschreiber oder Fürsten
tumskanzler ist im 17. Jahrhunderte Nicolaus Henel v. Hennen¬
feld, I. U. Dr., der Verfasser eines wichtigen Werkes: Nicolai
l'ienelli ab I^ennentelä TileäioFrapliia t^enovatZ, Breslau 1708.
Siehe auch Zeitschrift für Geschichte und Altertum Schlesiens,
Band 25.
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alle anderen gütlichen und rechtlichen Amtssachen mit
rotem Wachs in der Stadt Frankenstein zu besiegeln.
Dieses Siegel wird in der Landlade, die mit vier ver¬
schiedenen Schlössern versehen ist, in der Wohnung des
Hauptmanns auf dem Schlosse in einem Gewölbe be¬
ständig in Verwahrung gehalten. Einen Schlüssel hat
der Hauptmann, einen der Abt von Kamenz, den dritten,
der, welcher nach diesem Prälaten seinen Sitz hat, den
vierten der Rat von Frankenstein in Verwahrung.
17. Prälaten, Ritterschaft, die Stadt Frankenstein und
alle anderen, die Landgüter im Distrikte haben oder
noch bekommen möchten, sollen ihre Lehen und Käufe
beim Hauptmann anzeigen, auch bei ihm die Auflassung
ihrer Lehen und Erbgüter bewirken, ebenso Schenkungen,
Verzichte, Verträge und Leibgedinge, auch jede Art von
Kontrakten durch die Hauptleute mit dem königlichen
Land- und Gerichtssiegel bekräftigen lassen. 18. Testa¬
mente sind dem Hauptmann in Gegenwart von zwei.
Rechtsbeisitzern in Verwahrung zu übergeben, sie werden
vom Landschreiber registriert, können aber zurückgefordert
werdeu. Zu Kranken begiebt sich der Hauptmann mit
zwei Rechtsbeisitzern zur Abfassung oder Entgegennahme
des Testaments. 19. Die Frankensteiner Bürger machen
ihre Testamente entweder beim Landrechle oder vor dem
Rate der Stadt, vor den Gerichten oder wie es sonst in
Städten gebräuchlich ist, nach gewöhnlichem Sachsen¬
recht, auch der Adel kann seine Testamente beliebig ab¬
fassen, übergeben aber muß er sie dem Landgerichte.
20. Die Taxe für Lehen-, Kauf- und Leibgedingbriefe
beträgt von jedem Tausend Gulden vom Werte des
Gutes oder Leibgedinges 4 ungarische Gulden, von dieser
Taxe erhalten die Stände für die nächsten 15 Jahre die
Hälfte, die andere der Hauptmann, nach Ablauf dieses
Zeitraumes fällt die Taxe vollständig an den König von
Böhmen. 21. Die Erbhuldigung für die Krone Böhmens
wird in Schlesien geleistet. 22. Sollte der König eines
oder das andere der Kammergüter im Weichbilde Fran¬
kenstein verkaufen oder verpfänden, so sollen die Stände
beim Verkaufe oder bei der Verpfändung die Vorhand»
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haben. 23. Wer die vorstehende Ordnung in irgend
einem Punkte verletzt, büßt außer der königlichen Un¬
gnade mit 50 Mark lötigen Silbers. —

Daß es trotz der klaren Rang- und Platzordnung
in dem Land- und Manngerichte nicht immer ohne
Rangstreitigkeiten abging, zeigt folgender Vorfall. Für
den 2. Mai 1650 hatte der damalige Landeshauptmann
Christian Ferdinand von Poppel, Freiherr vonLodkowitz,
eine Landrechtssitzung berufen, um eine freigewordene
Beisitzerstelle zu besetzen; in dieselbe sollte der Freiherr
Franz Sigmund von Burghaus auf Stolz einrücken.
Derselbe weigerte sich jedoch und beanspruchte als
„Standesperson" ein höheren Platz, den ihm jedoch die
übrigen Beisitzer aufgrund der bestehenden Bestimmung,
daß immer auf einen aus dem Münsterberger Lande
ein solcher aus dem Frankensteiner Weichbilde folgen
mußte, verweigerten. Burghaus ging darauf nicht ein
und entfernte sich, worauf das Landrecht den Wolf
Dietrich von Haugwitz auf Raudnitz und Raschdorf
wählte; er hat jedoch sein Amt nicht lange verwaltet,
denn im August 1651 wurde er von einem ganz ver¬
kommenen Adligen, einem v. Schweinichen, meuchlerisch
erschossen; zur Strafe dafür wurde er zu Schweidnitz
hingerichtet.

Am Schlüsse dieses Abschnittes will ich meinen
Lesern einen Fall von erschütternder Tragik vorführen,
der sich zwar nicht in Frankenstein, sondern im benach¬
barten Schweidnitz zugetragen hat, und der zeigt, daß
die Städte ihre Iustizhoheit nicht selten in ungesetzlicher
und über ihre Berechtigung hinausgehenden Weise aus¬
übten. Der Vorfall verdient es, der Vergessenheit ent¬
rissen zu werden.')

Gegen das Ende des 16. Jahrhunderts hatte sich in
Schweidnitz die bürgerliche Familie Freundt zu einem
für jene Zeit unerhörten Reichtume emporgeschwungen,
hatte doch Gregor Freundt, als er 1572 starb, seiner

') Tiede: Die denkwürdigsten Jahrestage Schlesiens, Glatz
1803, Hand II P. 8 ff.
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Familie ein Vermögen von 66 OM Talern hinterlassen;
Hochmut und Härte aber waren die Begleiter des
Reichtums geworden, wie das nicht selten vorzukommen
pflegt. Am 22. Juli 1572, einem Sonntage, war
Franz Freundt, der Sohn des damaligen Schweidnitzer
Bürgermeisters Erasmus Freundt, mit mehreren Adligen
der Umgegend bei einem Weinschenk Bartel Wollach
auf der Burggasse zu einer Festlichkeit zusammengekommen
und hatte mit diesen in aller Freundschaft verkehrt und
auch mit einem von ihnen, einem gewissen Caspar
Sparrenberger, genannt Tausdorf, aus der Grafschaft
Glatz, wiederholt angestoßen und ihm zugetrunken. Nach
dem Essen fand ein Tanz statt, an dem auch die Braut
des Tausdorf, Frau Althea, geborene Schindel, Witwe
des Heinrich von Netz auf Bögendorf, teilnahm. Nachdem
die Festfeier vier Stunden gewährt hatte, forderte Franz
Freundt den Tausdorf auf, mit ihm auf die Kegelbahn,
die sich im Parchem am Peterstore befand, zu gehen,
wo ein Schwein ausgeschoben werden sollte. Tausdorf
lehnte die Aufforderung mit der Begründung ab, er sei
kein Spieler, ging aber doch schließlich mit dem Freundt.
Unterwegs erzählte dieser, der stark angetrunken war,
dem Tausdorf von einem Zusammenstoße, den er
(Freundt) mit einem Adligen von Rasselwitz gehabt
habe, wobei ein junger Edelmann Reichenbach, genannt
Bieter (Bielan), tot geblieben sei. Vielleicht mögen sich
nun zwischen beiden Differenzen bezüglich dieses Falles
ergeben haben, denn als sie zum Pärchen am Peterstore
gekommen waren, wo auch die „Zielstatt", also der
Schießstand, war, brach Freundt in die Worte aus:
„Ich höre, ihr sollet euch, wie man sagt, verhalten haben,
daß ihr nicht wert seid, daß ein redlicher Mann mit
euch aus einer Kanne trinken sollte." Als ihm Tausdorf
darauf entgegnete, Freundt habe ja selbst heut mit ihm
gegessen und getrunken, so müsse er wohl auch nicht
ehrlich sein, zog Freundt ohne weiteres vom Leder und
griff den Tausdorf mit dem Degen an. Dieser, der
unter Kaiser Maximilian II. Kriegsdienste getan und
es durch seine Tapferkeit zum Fähnrich gebracht hatte,
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Verteidigte sich, und nach sechs Streichen stieß er seinem
Gegner den Degen in die linke Vrust. Sobald Tausdorf
diesen fallen sah, ergriff er die Flucht, da er aber einen
schlechten Klepper hatte, kam er nur bis Salzbrunn,
wo ihn zwei Stadtausreiter und drei Stadtdiener, ein¬
holten und mit Hilfe von Bauern, die ihn mit ihren
Spießen angriffen, nach ritterlicher Gegenwehr und
zwar auf fremdem Gebiete gefangen nahmen. Am
nächsten Tage, also am Montage, früh 5 Nhr wurde
Tausdorf in Schweidnitz eingebracht und auf Befehl
des Rates im sogenannten „Hillebrand", einem städtischen
Gefängnisse, gefangen gesetzt. Noch an demselben Vor¬
mittage trat das städtische Gericht, das vom Bürger¬
meister berufen worden war, zu einer Sitzung zusammen,
Tausdorf wurde in die Gerichtsstube im Rathause geführt
und als Mörder angeklagt, während der Leichnam des
Freundt in der Kleidung, in der er getötet worden war,
in einem Backtroge in das Kaufhaus, das sich in den unteren
Räumen des Rathauses befand, gebracht wurde. Obgleich
nun Tausdorf zu seiner Verteidigung anführte, daß der
Streit von Freundt ausgegangen sei, daß dieser ihn
Zuerst angegriffen habe, und er sich als Edelmann und
Soldat habe wehren müssen, nutzte ihm das nichts;
er bat nun, da er mit den Rechtsformalitäten nicht
bekannt sei, um einen rechtskundigen Verteidiger, doch
schlug ihm der Prokurator des Rates, Hans Reimann,
diese Bitte zuerst mit der Begründung ab, daß er einem
öffentlichen Mörder das Wort nicht reden könne, und
als er schließlich das Amt eines Verteidigers doch noch
annahm, beschränkte er sich darauf, die Darstellung
des Tausdorf zu wiederholen und die Entscheidung dem
Gerichte anheimzustellen; dieses verurteilte ihn zum Tode
durchs Schwert. Darauf wurde Tausdorf in die Stube
des städtischen Vogtes Klemenz Kernich unter dem
Kaufhause geführt und empfing dort, nachdem er sein
Testament gemacht hatte, von einem der städtischen
Pastoren das Abendmahl. Indessen hatte sich auf Befehl
des Bürgermeisters vor „der Herren Weinkeller", d. i.
vor dem jetzigen RathauZkeller, ein Teil dex Bürgerschaft
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bewaffnet in einem Vierecke aufgestellt, in dieses wurde
der Verurteilte, der mutig und gefaßt war und auf dem
Haupte einen Nelkenkranz trug, geführt, worauf er sein
rotsammtenes Wams auszog und es unter die Menge
warf. Dann nestelte er sich selbst das Hemd auf, be¬
teuerte nochmals seine Unschuld und neigte ruhig dem
Henker sein Haupt dar, der es ihm mit einem Schlage
abschlug. — Noch während der Gerichtsverhandlung,
hatte Frau Althea zweimal den Bürgermeister zu sprechen
versucht, um ihn um Gnade für ihren Bräutigam anzu¬
flehen, doch hatte dieser sich nicht sprechen lassen, dann
war sie unter lauten Weheklagen um die Schranke der
bewaffneten Bürger am Kaufhause gelaufen mit den
Worten: „O mein Herz! Wenn ich dich doch noch
einmal sehen könnte! Es kann nun auf dieser Welt
nicht sein, sondern im ewigen Leben wollen wir einander
wiedersehn!"

So war denn binnen vierundzwanzig Stunden der
Straftat das ungerechte Urteil und seine Vollstreckung
gefolgt. Die Leiche Tausdorfs wurde von dem Toten¬
gräber in feinen Kleidern in einen Sarg gelegt und
von den Pastoren und den Schülern begleitet hinweg¬
getragen, hinter ihm trugen Tuchknappen den Sargi
Freundts; der Trauerzug bewegte sich die Langegasse
hinunter nach der Pfarrkirche und bei der sogenannten
Büttnertür, am Nordeingange derselben, wo die Freundt
ihr Erbbegräbnis hatten, wurden beide Leichen beigesetzt.
Dieser Justizmord, anders läßt sich die Sache nicht be¬
zeichnen, erregte nicht nur bei dem Adel der Umgegend
von Schweidnitz, sondern in ganz Schlesien berechtigten
Unwillen; zunächst sagte der benachbarte Adel der Stadt
ab, verhinderte die Zufuhr von Lebensmitteln in die
Stadt und vertrieb die Fleischer und andere Bürger
der Stadt, die auf den Dörfern ihren Geschäften nach¬
gehen wollten, die Salzbrunner Bauern aber, die ber
der Verhaftung Tausdorfs mitgewirkt hatten, wurden
an Leib und Gut gestraft. Damit war aber die Sache
für den Schweidnitzer Rat und die Bürgerschaft noch
nicht abgetan, der erbitterte Adel wandte sich mit einer
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heftigen Anklage gegen den Rat wegen Rechtsverletzung
an Kaiser Maximilian II. In der Tat lag die An¬
gelegenheit für die Stadt sehr schlimm, aus Augen
dienerei gegen die einflußreiche Familie Freundt hatte
man das Recht gebeugt, einen Unschuldigen, der zudem
dem Gerichte der Stadt gar nicht unterstand und in
berechtigter Notwehr gehandelt hatte, den man aus
fremden Gebiete herausgenommen hatte, verurteilt und
ohne Appellationsfrist hingerichtet. Der Kaiser wär auf
die Stadt höchlichst erzürnt und befahl dem Bischöfe
Caspar von Logau (1562—1574) als Oberlandeshaupt¬
mann von Schlesien zur Untersuchung der Sache einen
Termin in Striegau anzusetzen, zu dem die Vertreter
des Adels und der Stadt Schweidnitz geladen wurden.
Auf den Bericht der Untersuchungskommission erfolgte
von Prag aus am 7. Juni 1575 das folgende kaiserliche
Urteil: Die Stadt Schweidnitz verliert wegen Mißbrauchs
ihrer Strafgewalt und wegen gewaltsamen Eingriffes
in die kaiserliche Gerechtsame, und weil sie in rachgieriger
nnd übereilter Weise die Hinrichtung des Tausdorf be¬
trieben hat, die Obergerichte. Ferner wird ihr die freie
Ratswahl entzogen, der Kaiser ernennt alljährlich aufgrund
einer ihm einzureichenden Liste den Rat, der Stadt
Schweidnitz wird ferner das Land- und Mannrecht
entzogen und auf die Kanzleien der beiden Fürstentümer
Schweidnitz und Iauer übertragen und nach Iauer
verlegt. Erst nach vielen Kosten und Schreibereien
wurden auf Fürbitte des Breslauer Bischofs Martin
Gerstmann (1574-1585) vom Kaiser Rudolf II. der
Stadt Schweidnitz die freie Ratswahl und die Hals
und Obergerichte sowie alle anderen verlorenen Rechte
Zurückgegeben, allmählich trat dann auch eine Aussöhnung
zwischen Adel und Bürgerschaft ein.

Auch in Frankenstein muß ein ähnlicher Fall, von
dem wir jedoch nichts Näheres wissen, vorgekommen
fein, denn Koblitz berichtet, daß im Jahre 1582 die
Stadt Frankenstein die Obergerichte verloren habe, weil
der Rat ungerechter Weise den „dicken Baltzer" habe hin
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richten lassen, doch seien sie ihr wenig später ans Befür¬
wortung des Fürstentums-Hauptmann von Schweidnitz
Iauer, Matthias v. Logaw, zurückgegeben worden.^)

^) Dieser Matthias von Logaw war der Schwiegervater des
damaligen Frankensteiner Landeshauptmanns Fabian v. Reichen-^
bach, Logaws Tochter Katharina starb am 14. April 1591 im
Alter von 51 Jahren, sie war die zweite Frau Fabians von
Reichenbach.



IV. Abschnitt.

Handel und Handelsstraßen in Schlesien und im
Franlensteiner Lande.

Es würde weit über den Zweck dieser Arbeit hinaus¬
gehen, wollte ich mich eingehend mit dem Handel und
den Handelsstraßen Schlesiens im Mittelalter beschäftigen,
andererseits aber läßt sich der Handel und seine Straßen
im Frankensteiner Lande nicht gut von dem Schlesiens
trennen; ich will mich aber bei meiner Darstellung
möglichster Kürze befleißigen. Zunächst muß ich den in
der folgenden Ausführnng oft wiederkehrenden Ausdruck
„Niederlage- oder Stapelrecht" erklären. ^) Das Stapel¬
recht (iu3 emporii, ätapulae) war ursprünglich ein dem
Landesherrn zustehender Zoll, den er von bestimmten
Dnrchgangswaren erhob; später überließen die Landes¬
herrn bevorzugten Städten dieses Zollrecht, die es natür¬
lich nicht nur teuer erkaufen, sondern den Fürsten auch,
)e nach den Erträgen des Niederlagerechts, eine jährliche,
bald höhere, bald niedrigere Abgabe entrichten mußten,
weshalb die Landesherren an dem Niederlagerechte ihrer
Städte großes Interesse hatten. Frankenstein besaß das
Niederlagerecht für Blei und Salz und das sogenannte
„Meilenrecht" durch ein Privilegium des Herzogs Bolko I.
von Schlesien, ci. ci. Reichenbach 1. November 1298.-)
Wurden also Waren in die mit dem Niederlagerechte
ausgestatteten Städte eingeführt, so wurden sie von den
städtischen Zollbeamten gewogen oder gemessen, und
mußten eine bestimmte Taxe an die Stadtkasse bezahlen,
auch war bestimmt, daß Waren, soweit es das Bedürf¬
nis der Stadt erforderte, in den Niederlagen zum all

1) Nauprich: Ursprung und Bedeutung des NiederlaaerechtZ.
Zeitschrift des Vereins für Geschichte Schlesiens, Band 26.

2) Koblitz, P. 1.77 ff. Regesten Nr. 3162 und 3733.
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gemeinen Verkaufe ausgestellt werden mußten. — Zu
den ältesten Handelsartikeln, welche die Geschichte erwähnt,
gehört das Salz/) das nachweislich schon im 13. und
14. Jahrhundert aus den Salinen WielMas, von der
Ostsee, ja selbst unter dem Namen „Boysalz" (Steinsalz)
aus Spanien und Frankreich über Hamburg in Deutsch¬
land, in Schlesien über Stettin eingeführt wurde.
Magdeburger und Haller Salz kam erst seit dem Ende
des 17. Jahrhunderts nach Schlesien und zwar unter
erschwerenden Umständen, da Frankfurt a. O. sein
Stapelrecht unter Begünstigung der Kurfürsteil von
Brandenburg zum Schaden der Oderschiffahrt und des
schleichen Handels mißbrauchte. In Schlesien selbst
gab es im 17. Jahrhundert einige Salinen, so die kaiser¬
liche Kreuzsalzhütte in Dziergowitz (Kr. Kofel). — Nie
Bürger, welche sich mit dem Salzhandel beschäftigten,
hießen „Sälzer", sie zinsten ursprünglich den Erbvogteien,
die später aber ihr Recht an die Städte verkauften; es
wurde jedoch mit dem Salze oft verbotener Handel,
besonders auf den Dörfern, durch Hausierer getrieben;
die mit Umgehung des städtischen Niederlagerechts Salz
auf den Dörfern einführten. In der Strehlener Gegend
scheint dieser verbotene Salzhandel besonders stark be¬
trieben worden zu sein, daher bat der Rat der Stadt
Strehlen den Herzog Nikolaus,^ welcher der Stadt
1340 das Niederlagerecht für Salz verliehen hatte, um
Hülfe, und dieser gab dem Rate 1350 das Recht, die
Zuwiderhandelnden einzusaugen und vor ihr Gericht
stellen zu dürfen. In Breslau, wo der Rat 1507 einen
besonderen Salzmarkt eingerichtet hatte, durfte ein jeder,
der Salz anfuhr, dasselbe auch an Fremde in Scheffeln
und Vierteln die ganze Woche hindurch, natürlich gegen
eine an die Stadt zu zahlende Taxe, verkaufen. Daß
der Salzhandel nicht blos für die Sälzer, sondern auch

') Wutke: Die schleiche Oderschiffahrt in vorpreuhischer
Zeit, Breslau 1896, p. 33, 37 und a. a. O.

2> Görlich: Geschichte der Stadt Strehlen, Breslau 1853
p.7ff.
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für die Stadt Breslau sehr einträglich war, ersehen wir
daraus, daß der Salzhandel mit Küchensalz der Stadt
im Jahre 1468 201 Mark, der mit Stücksalz 38 Mark
einbrachte; im Jahre 1620 warf das Salzregal für
Schlesien dem Kaiser einen Reinertrag von 20000 Talern
ab. Wie außerordentlich hoch manchmal in Zeiten, wo
kriegerische Ereignisse die Salzeinfuhr hinderten, die
Salzpreise waren, erhellt aus der Angabe des Koblitz,
daß im Jahre 1468 in Frankenstein ein Viertel Salz
mit 1 ungarischen Dukaten weniger 4 Kreuzer bezahlt
wurde.

Außer Salz wurden in Schlesien Kupfer und Glätte
aus den österreichischen Erblanden, besonders aus den
Kupferwerken von Neusalz und Silein in Ungarn nach
Krakau und von da auf der Weichsel nach Danzig,
Hübeck und Hamburg, oder von Silein auf der Wag
und der Donau, dann auf dem Landwege nach Ratibor
und von da auf der Oder nach Breslau gebracht. Der
Kupferhandel lag im 16. Jahrhunderte hauptsächlich in
den Händen der Augsburger Kaufleute, die es über
Qppeln nach Schlesien einführten. In Oppeln passierten
im Jahre 1612 die kaiserliche Odermaute 177 Schiffe,
von denen 61 mit Blei und Glätte beladen waren, und
vom 29. März 1638 bis zum 19. November 1639
passierten 14 Schiffe mit Kupfer, die an Zoll 501 Floren
40 Kreuzer zahlten. Lebhaft war auch der Handel
Schlesiens mit den Ostseeländern; über Lübeck, Wismar
und aus Livland über Danzig und Königsberg durch
Preußen und Polen wurden nach Breslau eingeführt:
Juchten und andere Lederwaren, Wachs, Unschlitt, Fett,
Rauchwaren, Heringe und andere Fische; eingeführt
wurden ferner in Schlesien und in Frankenstein, wie
n)ir aus verschiedenen Angaben Kobliiz' erfahren, auf
der Straße Venedig—-Wien—Brunn—Ratibor: Gewürze,
Saffran, Muskat, Nägelein, Pfeffer und Ingwer, dann:
Seide, Sammet, Damast, Zindel, seidene Borten. —

Dagegen führten die Deutschen zumeist nach Venedig die
Ausbeute der einheimischen Bergwerke aus: Eisen,
Kupfer, Blei, Zinn, Gold, Silber, von den Erzeugnissen
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der Gewerbe: Leder, Leinwand, Pelzwerk aller Art, aus
Neustadt OS. führte man in „plumbierten" (plombierten)
Fässern Garn aus, dasselbe ging durch ganz Schlesien,,
dann zu Wasser über Berlin nach Hamburg, ausgeführt
aus Schlesien wurden ferner: Leinwand, Bettzeugs
Barchend usw. Auch Frankenstein hatte einen bedeutenden
Garnmarkt, der noch am Ende des 18. Jahrhunderts
stark besucht war. llber die auf den schleichen Handels¬
straßen beförderten Waren, ihre Art und Erträgnisse
berichtet das im Jahre 1716 in Breslau errichtete
kaiserliche Kommerz-Kollegium, das den Handelsverkehr
von ganz Schlesien in den Bereich seiner Aufsicht zog,,
an das kaiserliche Oberamt in Breslau folgendermaßen:
auf der Oder werden von Ratibor über Cosel und
Oppeln die Waren nach Breslau gebracht, das sie dann
auf verschiedenen Straßen in die Provinz abgiebt.
Breslau war im Mittelalter und noch im 18. Jahr¬
hunderte der Mittelpunkt des schlesischen Handels in viel
höherem Grade als dies heut der Fall ist. Eingeführt
wurden in Breslau: Getreide, Eisen, Salz, Brenn-,.
Bau- und Nutzholz, Konsumptibilien, Leinwand und
oberschlesische Garne. Was nicht in der Provinz blieb,
ging auf dem Wasserwege über Auras, Steinau unl>
Glogau in das Fürstentum Krossen und ^ von da durch
den „neuen Graben" (Friedrich-Wilhelms-Kanal) nach
Berlin, Hamburg, Amsterdam, oder über Frankfurt a. O.
nach Stettin.

Eine stark benutzte Handelsstraße lief aus Schlesien
über den Paß von Iablunkau und Teschen nach Ungarn,,
ungarische Erzeugnisse kamen über Troppau nach Natibov
und Oppeln und wurden dann auf der Straße Vrünn—
Wien nach Venedig gebracht, für Oberschlesien besonders
wichtig war die sehr belebte Straße über Neisse, Grottkau
und Öhlau nach Breslau. Neisse ^) war schon im 14.
Jahrhunderte der Mittelpunkt des Handels für Ober
und Mittelschlesien, berühmt war der dortige Weinmarkt,

i> Wattenbach: Über die Handelsstraßen Oberschlessens,
1859, abgedruckt in „Schleiche Geschichtsblätter" Nr. 2 . 1903.
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der am Tage St. Agnes (21. Januar) abgehalten wurde,
und zu dem die Weinbauer und Händler aus Österreichs
Mähren und Ungarn kamen. Von Neisse lief eine
Handelsstraße an beiden Ufern der Neisse über Wartha
nach Glcch und von da nach Prag, eine andere führte
von Breslau über Nimptsch, Frankenstein, Wartha^
Glatz ebenfalls nach Prag. Von Neisse bezogen auch
die Frankensteiner Weinkaufleute ihre Weine, überhaupt
war der Weinverbrauch in Schlesien, solange es' öster¬
reichisch war, ein viel bedeutenderer als dies heut der
Fall ist. Aus dem sogenannten Tabernenprivilegium
vom Jahre 1502, das später eingehend besprochen
werden wird, ersehen wir, daß in Frankenstein wie in
ganz Schlesien im 14. und 15. Jahrhunderte außer
österreichischen und ungarischen Weinen mit Vorliebe
auch süße spanische und französische Weine, die man
unter dem Namen „welsche Weine" einführte, getrunken
wurden. Diese letzteren kamen auf dem Seewege nach
Hamburg und von da auf dem Wasser- oder Landwege
nach Schlesien. Außer Wein führte Neisse aus: Korn,
Tuch, Flachs, Garn und Leinwand; der Flachsbau
blühte bei Neisse, Ziegenhals und Zuckmantel, wo weiße
Garne gesponnen wurden. Lebhafter Handel mit Web
und Packgarnen wurde von Neisse aus nach Ungarn
betrieben, ausgeführt wurden dorthin auch große Mengen
gebleichten Zwirns, der im Neisser Lande, in Troppau,
Iägerndorf, Neustadt und in verschiedene:: Dörfern der
dortigen Umgegend angefertigt wurde, doch nahm dieser
Handel, der vom 14.—17. Jahrhunderte geblüht hatte,
im 18. stark ab; während nämlich aus der privilegierten
Schmettauschen Garnpackerei in Neisse früher 500 Faß,
Garn jährlich nach Holland gingen, wurden 1714 nur
noch 50 Faß dahin abgeschickt. Vergessen dürfen wir
auch den Einfuhrhandel mit fremden, besonders nieder¬
ländischen Tuchen nicht, der in Schlesien schon seit dem
13. Jahrhundert blühte, dagegen fand aber auch die
Ausfuhr schlesischer Tuche nach den Niederlanden statt.
So lesen wir bei Koblitz, daß im Jahre 1591 zum ersten
Male Niederländer nach Frankenstein kamen und sich
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hier niederließen, von da an habe der Handel Franken¬
steins mit Garn, Leinwand nnd Tuchen nach den Nieder¬
landen seinen Anfang genommen. Der Handel mit nieder¬
ländischen nnd einheimischen Tuchen führte im 14. Jahr¬
hundert in ganz Schlesien und auch in Frankenstein
zwischen den Tuchkaufleuten oder Gewandschneidern und
den eigentlichen Tuchmachern zu heftigen Kämpfen, wie
wir dies eingehend beim Markthandel in Frankenstein
zeigen werden.

Nachdem Herzog Nikolaus von Münsterberg die
Stadt Frankenstein mit seinem Weichbilde im Jahre
1351 für 6000 Mark Prager Groschen an Kaiser
Karl IV. und seine Nachfolger in der Krone Böhmens
verkauft hatte, wurden die Handelsbeziehungen zwischen
Frankenstein und Böhmen (bezw. der Grafschaft Glatz)
noch lebhafter, als sie es schon früher gewesen waren,
der Handel bewegte sich, wie bereits gesagt worden, auf
zwei Straßen: die eine führte von Neisse zu beiden
Seiten der Neisse über Wartha und Glatz nach Prag,
die andere lief von Breslau über Nimptsch durch das
Frankensteiner Land, von da über Wartha und Glatz
ebenfalls nach Prag. Diese letztere Straße ist schon
uralt und bestand bereits als Verbindung zwischen
Breslau und Böhmen, lange bevor die Stadt Franken¬
stein gegründet wurde. So lesen wir bei Thietmar
von Merseburg i) (^ 1018), daß Kaiser Heinrich ll. von
Nemci (Nimptsch), als er nach vergeblicher Belagerung
der polnischen Besatzung in der dortigen Burg 1017
abzog, unter großen Beschwerden und Verlusten nach
Böhmen gelangt sei. Es muß also, da der Kaiser von
Breslau vor Nimptsch gekommen war, eine Straße über
Breslau über Nimptsch nach Böhmen geführt haben, die
der Sachlage nach nur durch den Warthapaß gehen konnte,
denn durch den Urwald hätte das kaiserliche Heer mit
Reiterei und Troß unmöglich vorwärts kommen können.
Dieselbe Straße, aber in umgekehrter Richtung, zog im
Jahre 11^4 2) Bischof Otto von Bamberg, als er von

Ij VII, c 46.
2) /Vlonumenta (üesmaniae, l-lel-borä) XX, 78.



— 141 —

Böhmen kommend durch Schlesien reiste, um die heid¬
nischen Preußen zu bekehren. Aus seinem Reisetage
buche ersehen wir, daß er bei der Grenzfestung Luräan
(Martha) die schlesische Grenze überschritt und als erste
schlesische Stadt klemcia (Nimptsch) berührte. — Eine
andere alte Heerstraße lief nach Angabe des Heinrichauer
Gründungsbuches schon vor 1244 von Breslau über
Nimptsch durch das Frankensteiner Land zwischen den
Wäldern Rudno und Budsin durch die Schönwälder
Talsenke hinauf auf den Eulengebirgspaß und von dort
über Glatz ebenfalls nach Prag.

Auf diese königliche Straße, via re^ia et pudlica
nennt sie das Gründungsbuch, die sich von Martha über
Glatz nach Prag zog, bezieht sich unzweifelhaft eine
Urkunde vom 7. Oktober 1359/) durch welche die An¬
lage bezw. die Verbreiterung einer königlichen Straße
zwischen den Städten Glatz und Frankenstein gestattet
wird. Nach dem Wortlaute der Urkunde sollte die
Straße zunächst dem alten Steige bis Wartha folgen
und jenseits der Neisse bis an den Viehweg, der aus
Glatz kommt, gehen; um in genügender Weise dem
Verkehr für Reiter, Fußgänger und Fuhrwerke zu dienen,
sollte sie 3 Ruten, jede zu' 15 Ellen, breit sein, Wald
und Gesträuch sollten an beiden Seiten ausgerodet und
das so erhaltene Material beim Straßenbau verwendet
werden. — Auf dieser Urkunde beruhte unzweifelhaft
auch die frühere Verpflichtung der Stadt Frankenstein,
den sogenannten „Warthagrund" in gutem Bauzustande
zu erhalten, llber diese Angelegenheit erfahren wir
folgendes.^)

Am 31. Juli 1825 machte der Magistrat im Stadt¬
blatte bekannt, daß die Frankensteiner Kämmerei seit
unvordenklichen Zeiten die Verpflichtung gehabt habe,
den Weg im Warthaer Grunde von der Schmiede bei
Eichau bis zur Glatzer Kreisgrenze in gutem Stande zu

1) Geschichtsquellen der Grafschaft Glatz, von Vollmer und
Hohans, Habelschwerdt 1883, Band I P. 163.

2) Chronik des Potenz im Frankensteiner Stadtarchive.^
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erhalten, ohne daß sich habe ermitteln lassen, woher
diese Last komme. So hatte im Mai 1822 die Stadt
den Weg oon der Warthaer Neissebrücke ab bis Giersdorf
Verbreitern und in guten Zustand setzen müssen, was
mit einem Kosienaufwande von über 1200 Talern ge¬
schehen war. Die Vorfahren hätten sich mehrmals ge¬
weigert, diese Last zu tragen und hätten deshalb mehrere
Prozesse geführt, die die Stadt aber immer verloren
habe. Diese Verpflichtung habe der Stadt bei der
Länge des Weges große Lasten verursacht, so daß der
Magistrat schon längst bemüht gewesen sei, von ihr frei
zu werden. Da jetzt dieser Weg chausseemäßig ausge¬
baut wurde, sei der Stadt nach Anforderung des
Straßenreglements von der Negierung im Oktober 1824
die Verpflichtung auferlegt worden, denselben vorher
in guten Zustand zu bringen, namentlich die vorschrifts¬
mäßigen Gräben zu ziehen und das Straßenplanum um
durchschnittlich 2^ Fuß zu erhöhen. Der Anschlag für
diese Wegereparatur belief sich auf 2557 Taler. Da
die Stadt Frankenstein damals in sehr bedrängter
Finanzlage war und noch immer Kriegssteuer aus
den Jahren 1806—1815 aufzubringen hatte, wandte
sich der damalige Bürgermeister Polenz an die Staats¬
behörden mit der Bitte, der Stadt in ihrer Notlage bei¬
zustehen. Tatsächlich hatten diese Vorstellungen der
städtischen Behörden den Erfolg, daß das Handels¬
ministerium eine Beihülfe aus staatlichen Mitteln zusagte.
Auf nochmalige Vorstellung erhielt die Stadt den Bescheid,
daß dieselbe einen einmaligen Zuschuß von 1350 Talern
leiste:: solle, worauf die Straße für Rechnung des
Staates ausgebaut werden würde, die Stadt aber für
immer von der Verpflichtung zur Unterhaltung dieser
Wegestrecke frei sein sollte. Die Zahlung der 1350 Taler
erfolgte sofort, und der Nutzen für die Kämmereikasse
wurde so hoch veranschlagt, als ob ein gleich großes
Kapital allgemeiner Stadtschulden abgestoßen worden
wäre.

Ich will diesen Abschnitt mit der Nachricht schließen,
daß, nachdem am 24. September 1908 die landesherrliche
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Abnahme der Kleinbahnstrecke Frankenstein-Silberberg
erfolgt war, am 1. November 1908 die Eröffnung der
von der Eisenbahnbaufirma Lenz H Compagnie erbauten
Frankenstein—Münsterberg—Nimptscher Kreisbahn auf
ihrer ganzen Ausdehnung von Heinrichau bis Silberberg
dem allgemeinen Verkehr übergeben wurde.





V. Abschnitt.

Handelsgebräuche und Marltverlehr
in Franlenstein.

Nach dem für den Bau der deutschen Städte im
Mittelalter geltenden Bebauungsplane lag auch in
Frankenstein in der Mitte eines regelmäßigen Häuserrecht¬
eckes mit rechtwinkelig sich schneidenden Straßen ein freier
Platz, der Marktplatz oder Ring, auf dem das Rathaus
(aula, aula Pretoria oder praetolii) stand, und in dessen
unmittelbarer Nähe eine Anzahl dem Handel und dem
Marktverkehr dienende Kauf- und Marktbauden sich
befanden. Der Marktplatz in Frankenstein wird zuerst
in einer Urkunde des Herzogs Bolko I. vom 1. November
12931) erwähnt. Diese Bauden waren teils grundständig,
teils beweglich, letztere wurden an Jahr- und Freimärkten
auf dem Marktplatze aufgeschlagen und nach Beendigung
des Marktes wieder fortgeschafft, zu ersteren gehörten
die Salz-, Fleisch- und Schuhbauden; eine Seifenbaude,
die an einer Ecke des Rathauses stand und den Gebrauch
der Seife nachweist, wird erst spät, zum Jahre 152^
erwähnt. Der Name „Bänke" rührt davon her, weil
die zu verkaufenden Waren in den ältesten Zeiten der
Städte auf Bänken oder Tischen ausgelegt waren, später
spielte sich der Handelsverkehr zumeist in dem sogenannten
Kauf- oder Schmetterhause^) ab. Besonders gut unter¬
richtet sind wir über den Tuchhandel in Frankenstein
und die ihm dienenden Kaufkammern, deren es seit 1342
zwölf gab, sie waren in einem massiven mit Vorlauben

ij Koblitz p. 11.
2) Nach Wein hold bedeutet das Wort soviel wie Gewand¬

haus, nach anderen kommt es vom althochdeutschen Lclietter ^
gestreifte, Glatt- oder Glanzleinwand her, demnach wäre das
Schmetterhaus ursprünglich ein Kaufhaus für Leinwand gewesen.
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versehenen Kaufhause untergebracht. Alle die genannten
Bauden, Kammern und Bänke zinsten früher dem
üandesherrn, später der Erbvogtei, noch später der
Stadt. Schon in den frühesten Zeiten Frantensteins
werden in der Nähe des Rathauses außer den Salz¬
bauden die Fleisch- und Schuhbänke erwähnt, so verkauft
der erste Erbvogt von Frankenstein, Heinrich v. Reichenbach,
durch Urkunde vom 19. Januar 1287 dem Abte Lambert
von Kamenz und seinem Konvente drei Fleischbänke in der
Stadt Frankenstein (in clicta clvitate ^rankenätem) für
56 Mark Silber mit allen Rechten und Freiheiten wie sie
bisher die Erbvogtei besessen hat, sein Sohn Hermann ver¬
kauft nach Urkunde vom 11. Mai 1292 dem Kloster zwei
Schuhbänke (äua Togmeras 3l've äcamna calceamentorum,
que vulAaritar »äcudenke« nuncupantur), wogegen das
Stift den Erbvögten zwei Gärten vor der Stadt abtritt,
wofür diese aber dem Kloster ^4 Mark Iahreszins zu
zahlen haben, und am 20. Mai 1323 verkauft Johannes,
genannt Zecklo, Erbvogt von Frankenstein und Erbherr
auf Töpliwoda, dem Abte Heinrich von Kamenz und
seinem Kloster in gehegtem Dinge (coram bannito iuäicio)
drei Fleischbänke in Frankenstein für 50 Mark Groschen.

Ich wende mich jetzt dem Handel- und Markt¬
verkehre zu, ehe ich jedoch dieselben speziell in Frankenstein
schildere, möchte ich noch im allgemeinen etwas über die
Formen des städtischen Handels sagen und einige Eigen¬
tümlichkeiten des Marktverkehrs im Mittelalter hervor¬
heben. Einen interessanten Einblick in dieselben verschafft
uns die Willkür, die König Ottokar II. von Böhmen
und Markgraf von Mähren unter dem 28. August 127(p)
für Leobfchütz gab. Diese Willkür (Statut) besagt § 5:
Wer seine Waren auf dem Markte feilhält und sie auf
Tischen, in Trögen (in tro^el^n), in Mulden oder in
anderen Behältnissen zum Verkaufe stellt, zahlt 3 Heller
an die Stadtkasse. In Z 40 werden für den Verkehr
an Markttagen folgende Bestimmungen getroffen: Wenn
jemand auf dem Markte einen Gegenstand kauft, der

i) Tzschoppe und Stengel, Urkundensammlung, Nr. 62 a.
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Von einem anderen als sein Eigentum und als ihm gestohlen
gerichtlich mit Beschlag belegt wird, so soll der Käufer
weder an seinem Vermögen noch an seiner Ehre gestraft
werden. § 41 besagt: Wenn jemand auf der. Straße
oder im Hause außerhalb des Marktes und nicht am
Markttage etwas nach dem Zeugnisse eines ehrbaren
'Mannes gekauft hat, so wird er an seiner Ehre unverletzt
bleiben, wenn der gekaufte Gegenstand von einem anderen
als ihm gehörig gerichtlich in Anspruch genommen und
ihm vom Gerichte zugesprochen wird, das gezahlte Geld
wird der Käufer allerdings verlieren. Wenn er aber
nicht nachweisen kann, daß er den von einem Diebstahl
herrührenden Gegenstand gültig gekauft hat, so wird er
sich wegen Diebstahls verantworten müssen. § 43 sagt:
Wenn ein einheimischer Dieb mit einem gestohlenen
Gegenstande erwischt wird, der ^ Ferto wert ist, und
wenn ein Einheimischer den Gegenstand als ihm gestohlen
gerichtlich beansprucht, so wird er sein Anrecht mit drei
ehrbaren Zeugen (metterciuz, selbstdritt, d. h. er mit
.zwei Zeugen) nachweisen müssen, ist der Dieb ein Aus¬
länder, so muß die Überführung durch 7 Zeugen er¬
folgen. (Schon der Sachsenspiegel erfordert in diesem
Falls nach III, 39 die Überführung durch ? Zeugen).
-§ 46 fetzt fest: Ist der gestohlene Gegenstand mehr als
V2 Ferto wert, und der Dieb bis dahin unbescholten,
so soll er nicht gehängt, aber am Pranger öffentlich mit
Ruten geschlagen werden, wenn er aber (§ 4?) schon
vorher als Dieb bestraft worden ist, so soll er auf¬
gehängt werden.

In ähnlicher Weise suchte Herzog Bölko II. von
Münsterberg durch Urkunde vom 10.'Oktober 1337 Y
i>en Marktverkehr in Frankenstein zu schützen.

Die betreffende Stelle lautet in deutscher Übersetzung
folgendermaßen: „Wir bestimmen und wollen, daß dies
unverbrüchlich gehalten werde: wenn ein Pferd, Esel,
Ochse, eine Kuh, eine Ziege oder sonst eine Sache mit
Beschlag belegt oder sonst von jemandem als ihm ge

ibiä. Nr. 159.
10*
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hörig in Anspruch genommen wird, so wird, wenn der"
Gegenstand richtig und in gesetzlicher Weise gekauft
worden und darüber in Gegenwart ehrbarer Männer
Leihkauf (mercipotuä) getrunken worden ist, der Käufer,,
wenn er den gekauften Gegenstand durch richterlichen
Spruch verliert, sich damit begnügen müssen, die Sache
verloren zu haben, er wird aber sonst keine gerichtliche
Strafe erleiden dürfen, wenn aber jemand ein Pferb
oder eine andere Sache als sein Eigentum in Anspruch
nimmt, durch richterlichen Spruch aber unterliegt, so
soll er dafür bestraft werden nach der Stadt und des
Landes Gewohnheit."

Der in der Urkunde vorkommende Ausdruck merci
potuä (Leihkauf) bedarf einer näheren Erklärung.^) 5)as
Wort Lei-, Lein- oder Leihkauf bezeichnet im Mittel¬
aller bis ins 18. Jahrhundert hinein den Abschluß eines
Kauf- bezw. Verkaufgeschäftes. Nach Grimms Wörter¬
buch ist das Wort leikkauf, leikkauf) leiclikaut zusammen¬
gesetzt aus leit und kauf, der erste Bestandteil leit,
angelsächsisch l?ci, bedeutet Obst- oder Gewürzwein, dem-
gemäß ist leilikauf soviel als „Weinkauf" und bezeichnet
ein Dran- oder Draufgeld beim Kaufe, das gewöhnlich
zum Vertrinken, zunächst beim Abschlüsse eines Kaufes
von Wein oder anderen Getränken, zum besten gegeben
wurde. Nach Lexers „Mittelhochdeutschem Handwörter¬
buche" bedeutet lltkauf oder Leikauf einen „Geläbnis
trunk beim Schlüsse eines Handelsgeschäftes." — Während
das Wort leit als Einzelwort aus dem deutschen Sprach¬
schatze verschwunden ist, hat es sich in Zusammensetzungen
erhalten, so in der Form leit^eber — Schankwirts leit
liau3 — Schankhaus, was in Süddeutschland, besonders
in Bayern noch heut in der Form leutliauä vorkommt.
In Schlesien ist die Verbindung leit^ebe noch in dem
Personennamen Leitgebel erhalten. Der Gebrauch, einen
Kauf durch einen Trunk zu bestätigen, in lateinischen
Urkunden als mercipotuä bezeichnet, kommt auch bei den

2) Schuster: Über die Sitte des LeinkauftrintenZ in Schlesien.
Zeltschrift für Geschichte und Altertum Schlesiens, Vand 22.
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Slawen als spropitn^ vor, in Schlesien wird der Lei
oder Leinkauf urkundlich zuerst zwischen 1201—1238 in
einem Weistum der Magdeburger Schöffen folgender¬
maßen erwähnt: „Verklagt jemand einen anderen schulden
halber, so darf er denselben nur durch Zeugen über¬
führen, die bei dem Vertragsabschlüsse zugegen gewesen
sind oder beim Weinkauf mitgetrunken haben." Als
in späterer Zeit für Käufe und Verkäufe besondere ge¬
setzliche Bestimmungen eingeführt wurden, verlor der
Leikauf seine rechtliche Wirkung, doch blieb der Gebrauch
noch lange bestehen, indessen trat an die Stelle der
Darreichung von Wein oder Bier das sogenannte „Lei
t'aufgeld", das an die Obrigkeit gezahlt wurde. In
inanchen Städten Schlesiens behielt man die Sitte des
Leihkauftrinkens bei und setzte obrigkeitlich die Menge
des Bieres oder Weines fest, dieselbe richtete sich ge
ivöhnlich nach der Höhe der Kaufsumme oder nach der
Beschaffenheit des Kaufgegenstandes. Die Kosten des
Leihkaufes trug in den meisten Fällen der Käufer, oft
aber auch der Verkäufer, seltener beide. In der zweiten
Hälfte des 18. Jahrhunderts hörte in Schlesien unter
preußischer Herrschaft der Leihkauf auf, nur in manchen
Städten blieb er beim Verkaufe von Häusern und
anderen Immobilien bestehen.

Da einer der Hauptzweige des Handwerks und des
Marktverkehrs die Tuchweberei war, so schützten schon
seit dem 13. Jahrhunderte die Landesfürsten Schlesiens
diesen Zweig des Handwerks durch mannigfache Straf¬
bestimmungen; insbesondere richteten sich dieselben gegen
die Anfertigung und den Verkauf des sogenannten
Flockeine- oder Flockentuches. Das Wort vloc, ilocke
bedeutet im Mittelhochdeutschen soviel wie Flockwolle,
es ist der flockige Abgang der Wolle beim Tuchscheren,
das daraus erzeugte Tuch war grob (pannus cra33U5),
qalt als minderwertig, sein Verkauf war auf dem
Markte der schleichen Städte verboten. In mehrfacher
Beziehung lehrreich ist eine Urkunde, die zu I^ckinback
(Reichenbach in Sachsen) am 10. April 1356^) gegeben

2) Tzschoppe und Stenzel, Urkunde Nr. 169.
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ist; in ihr bestätigen Herr Ranvolt, Herr von Gerhardts-
dorf, dessen Söhne, die Schoppen, Geschworenen und
die ganze Gemeinde von Neichenbach das Innungsrecht
der Reichenbacher Wollweber. Hier wird bezüglich des
Flockentuches die folgende Bestimmung getroffen: V^
äo s'Iokkin macnt, äa3 30I man dornen vor ein
unä ^virt no ir^väcnt, äo ä^rbe ne äe3
^or unä ?a^ unä wirt ne i3 me wenne evn3 odirret^.
50 3äl NS U3 äer 5tat c^n«, d. h. wenn jemand Flock¬
tuch macht, so soll man es als gefälscht verbrennen,
wird er dabei erwischt, so soll er das Handwerk ein
jahrlang nicht betreiben, wenn er sich mehr als einmal
verfehlt, so soll er die Stadt verlassen." ' Eine andere
Bestimmung derselben Willkür lautet: „Oucn 30! kevn,
iVlan brunS XVolle men^in c?u Verbe-^ucnin. Oucn«.
3ol kevn ^Vlan mit I^orwac^er verbin, ne in weläe
äenne l8 im3elbe c?u ^e>vanäe unä c^u kleiäirn."
„Auch soll kein Mann braune (dunkelfarbige) Wolle zu
farbigen Tuchen verwenden. Auch soll kein Mann mit,
Lorwasser färben, es sei denn, er wolle das Tuch füv
sich selbst zu Gewändern und Kleidern verwenden." Der
Ausdruck lorxvac^er ist unklar, wahrscheinlich wollte man
das tierische Fett mit Lorwasser d. i. Gerberlohe aus der
Wolle entfernen. Endlich ist noch die Möglich¬
keit vorhanden, daß unter lor^/5l33Sr Lorbeerwasser zn
verstehen ist, das im Mittelalter neben Lorbeeröl (lonrol)
in, den Handel kam. — Schon etwas früher hatw
Bischof Prezlaus von Breslau im Jahre 1347 für das
Bistumsland den Verkauf von „brunner" Tuch im,
ganzen und im einzelnen verboten und bestimmt^): bringt
eür Gast (Nichteinheimischer) solches Tuch in die Stadt^
so soll es unausgepackt fortgeschafft werden, wenn es
aber „niedergelegt" d. h. in der Tuchkammer zum Ver-
kaufe ausgestellt ist, soll es verbrannt werden. — Wir
finden also auch hier das Verbot „brune" d. h. gefärbte
Wolle bei der Tuchfabrikation zu benutzen, wenn man.
nicht etwa bei dem Verbote des Bischofs an „Brüner"

Stenzel, Geschichte Schlesiens, I. Teil, P. 133.
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d. h. in der Stadt Brunn (Lrünn, Lrunne) angefertigtes
Tuch denken will.— Daß übrigens schon am Gnde des
13. Jahrhunderts ein Verbot/dunkelfarbige Tuche zu
verkaufen bezw. anzufertigen, bestand, erhellt aus der
bald zu besprechenden Urkunde vom Jahre 1293, in der
den Mönchen von Heinrichau nur gestattet wird, weiße
oder graue Tuche anzufertigen. Bemerken will ich noch,
daß durch eine Urkunde Kaiser Karl IV. ci. cl. pra^E,
14. Februar 1352 ^) der Verkauf von Flockentuch
(Vlockeintuck) und von in Braunau angefertigten Tuchen
(zDanlil Lrunonienseä, Lrunovis, Lrunov, Lrunow —
Braunau) im Markt- und Handelsverkehr der Stadt Glatz
verboten war. — Die in früheren Jahrhunderten in
Braunau blühende Tuchindustrie hat jetzt ganz aufgehört,
obgleich noch heut „Braunauer" Tuch auf dem Markte
erscheint.^)

Hatten wir die Eisterziensermönche von Heinrichau
und Kamenz schon früher als eifrige Förderer deutscher
«Kultur durch ihren Eifer für Acker- und Gartenbau, für
die Obstbaumzucht und für die Anfänge des Bergbaus
im Frankenstein-Münsterberger Lande kennen gelernt,
so sehen wir sie schon im 13. Jahrhunderte auch den
Negeln ihres Ordens gemäß als Förderer des Handwerks
und der Tuchweberei. Zum Beweise diene das Folgende.

Schon seit längerer Zeit beschwerten sich die Hand¬
werker, besonders die Tuchmacher in Münsterberg über
die Konkurrenz, die ihnen durch das Kloster Heinrichau,
das in seinen Mauern sämtliche Handwerke und besonders
auch die Tuchweberei und den Tuchverkauf betrieb,
gemacht wurde. Als nun Bolko I., Herzog von Schlesien
und Herr von Fürstenberg, der 1290 in den Besitz
von Heinrichau und Frankenstein gekommen war,
1291 Schweidnitz, 1293 Münsterberg und Strehlen er¬
halten hatte, im Jahre 1293^) als Landesherr anscheinend
zum ersten Male in Münsterberg erschien, trugen ihm
am 31. Juli der Nat und die Innungsmeister der Stadt

1) Glatzer Gesckichtsquellen, l. p . 132.
2) Vraunauer Deimatskunde, Brmmau
3) H. G. B. Ulkunden 37 und 38.



persönlich ihre Klagen über das Kloster Heinrichau vor
und wiesen auf die Schäden hin, die ihnen durch den
Handwerksbetrieb des Klosters, durch dessen Tuchweberei
nnd Tuchverkauf (6e inciäione pannol-um) erwüchsen.
Der Herzog hatte auch den Abt des Klosters mit seinen
Ordensbrüdern vorgeladen und forderte denselben zu
seiner Verteidigung auf. Dieser erklärte: die Regel
seines Ordens (Zisterzienser), die von Königen und
Fürsten anerkannt sei, schreibe seinen Mitgliedern außer
anderen Verpflichtungen auch den Handwerksbetrieb
innerhalb der Klausur und der Klostermauern vor, sie
könnten auch die Pflichten der Nächstenliebe gegen die
Armen und Hilfsbedürftigen ohne Ausübung jener Be¬
triebe nicht erfüllen. Hierauf erteilte der Herzog dem
damaligen Erbvogte von Münsterberg, Ritter Goswin,
den Auftrag, die Angelegenheit genau zu untersuchen,
sich mit verständigen Männern darüber zu beraten und
dann selbst die Entscheidung zu treffen. — Nach der
Abreise des Herzogs hatte Goswin die Ratsmänner der
Stadt Münsterberg: Tymo von Patschkau, Ulrich,
Goswins Oheim, Wernherr von Wcchenrode, Tylo von
Vryberg und Seidelmann, den Bäcker, und von an¬
gesehenen Bürgern: Reynbert, Gerung, Gobelo den
langen, Friedrich den Schmied und Heynmann von
Grottkau zu sich berufen und mit deren Zustimmung
zwischen den streitenden Parteien folgenden Vertrag ge¬
schlossen: Die Mönche dürfen alle Handwerke (artes
meclianice), sowohl für ihren eigenen Gebrauch als auch
für den Gebrauch der Armen, für eigenen und fremden
Nutzen frei und ungehindert im Kloster betreiben, Web¬
stühle (inätrumenta texencium) dürfen sie im Kloster
nur zwei aufstellen, von denen der eine das ganze Jahr,
der andere nur von Weihnachten bis Ostern im Gebrauche
sein darf. Von Tuch dürfen im Jahre nur 20 Ballen weißen
und grauen Tuches (albi coloriä et ^ri^ei, also kein ge¬
färbtes Tuch!) für den Verkauf und Ausschnitt angefertigt
werden, wenn aber doch über diese Zahl hinaus Ballen
angefertigt werden, so können und dürfen sie dieselben
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TM ganzen (inteAl-a), also nicht nach der Elle, ausschneiden,
^im Kloster und in jeder beliebigen Stadt verkaufen.

Diese Anordnungen des Erbvogtes Goswin und
der Münsterberger Ratmannen (con3ule3) über das Halten
von Handwerkern, das Tuchweben und den Tuchverkauf
bestätigte Herzog Bolko zu Striegau (3tre^un) am
6. September 1293. Ganz ähnlich hatte Bolko I. bei
der Stiftung des Cisterzienserklosters Grüssau im Jahre
1292, indem er sich dabei auf die schon bestehenden
Freiheiten der Eisterzienserklöster berief, angeordnet,
daß in Grüssau alle Handwerke (arteä) betrieben und
ihre Erzeugnisse, im ganzen und geteilt, im Kloster und
innerhalb der Grenzen des herzoglichen Landes verkauft
werden dürften.

Wie in Münsterberg und Heinrichau war auch in
Frankenstein bereits im 13. Jahrhunderte die Tuchweberei
im Gange, doch wurden auch, besonders feinere Tuche,
aus dem Westen Deutschlands eingeführt, woraus sich
ergibt, daß in Schlesien der Tuchhandel vielleicht älter
ist als die einheimische Tuchfabrikation^). — Die Be¬
günstigungen, welche die schleichen Landesherren dem
Tuchhandel, sowohl dem mit ausländischen als mit
einheimischen Tuchen zuteil werden ließen, riefen besonders
im 14. Jahrhundert heftige Streitigkeiten zwischen den
Tuchkaufleuten, Kammerherren auch Gewandschneidern
(panniciclae) genannt, und den eigentlichen Tuchmachern
oder Tuchwebern stextoreä) hervor, die sich auch in
Frankenstein lebhaft geltend machten.

Um diese einigermaßen zu mildern, hatte eine Ilr
krmde vom 10. Oktober 1337 bestimmt, daß kein Tuch¬
macher oder anderer Mann innerhalb der Meile vor
den Kirchen oder in Wirtshäusern der Dörfer Tuch aus¬
schneidendürfe, jeder Übertreter dieses Verbotes sollte durch
den Scholzen oder die Bauern dem Vogteigerichte vorgeführt
werden, geschieht dies nicht, so wird der Scholze oder
die Bauern des Dorfes mit einer Strafe von 10 Mark
für jeden Fall des Ungehorsams bestraft. Im Anschlüsse

i> Markgraf und Irenzel: Bceslauer Stadtbuh p. XXI.
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daran untersagt der Herzog auch den Schustern, die
Flickschuster eingeschlossen, sich auf den Dörfern deo
Bannmeile niederzulassen.Schuster, die außerhalb derselben
wohnen, dürfen Vorschuhe (propeclia) und Sohlen
(zolea) nur in Frankenstein kaufen.

Der Hauptgrund des Streites zwischen den Kammer¬
herren und den Tuchwebern lag darin, daß erstere
die Tuche in Ballen und nach der Elle zu jeder Zeit
im Kaufhause ausschneiden und verkaufen durften^
während dies den Tuchmachern untersagt war. Es fiel,
somit der Hauptgewinn des blühenden Tuchhandels den
Kammerherren zu, während die Tuchweber nur unbe¬
deutenden Vorteil aus demselben zogen. Organisiert
und fest geregelt wurde der Tuchhandel und die Ein¬
richtung der Kammerherren durch eine „Willkür" oder
ein Statut des Herzogs Nikolaus von Münsterberg vom
Jahre 1342^); derselbe gestattete der Stadt Frankenstem,.
12 Tuchkammern auf dem Marktplatze zu erbauen und
sie an Gewandschneider zu vermieten, die darin ein¬
heimische und fremde Tuche nach Belieben ballenweise
oder nach der Elle ausgeschnitten jederzeit verkaufen
durften. Jeder Kammerherr zahlte für seine Kaufkammer
i/2 Mark (^ 15 Mk.) jährlichen Zins, halb an die
herzogliche Kasse, halb an die Stadt, die Tuchmacher
aber erhielten keinerlei Verkaufsrecht für die von ihnen
gefertigten Tuche, sie konnten dieselben nur an die
Kammerherren zu sehr geringen Preisen abgeben. In¬
folge der zunehmenden Erbitterung der Tuchmacher
gegen die übermütig gewordenen Kammerherren, die sich
auch auf andere Zünfte übertrug, sah sich der Nat ge¬
zwungen, am 15. August 1348 eine neue Willkür zu
erlassen, die aber den Tuchmachern nicht entgegenkam
und im Grunde genommen nichts' weiter war als ein
neues Statut für die Kammerherren. Es wurde bestimmt,
daß diese jährlich zwei Älteste oder Oberkammerherren
wählen sollten, deren Anordnungen betreffs des Tuch¬
handels alle unweigerlich nachzukommen hatten, damals
wurde auch die sogenannte „Morgensprache" ( li)

i) Abschrift bei Koblitz.
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eingeführt, die dann später auch auf die übrigen Zünfte
übertragen wurde. Die Morgensprache, so genannt^
weil sie aus erklärlichen Gründen meistens vormittags
abgehalten wurde, sollte mehrmals im Jahre stattfinden
und ans ihr alles besprochen werden, was den Tuchhandel
und die Interessen der Kammerherren beträfe. Wer
mit Schwert oder Dolch bewaffnet in der Morgensprache
erscheint, zahlt für jeden Fall 1 Groschen Strafe, wer
nicht zahlt, dem wird die Kanfkammer geschlossen, bis
er zahlt. Wer unter den Lauben der Kaufhalle oder
bei der Morgensprache sich mit Worten oder tätlich
gegen einen Zunftgenossen vergeht, dem wird die Kammer
geschlossen bis er Sühne leistet. Da auch dieses Statut
den gerechten Forderungen der Tuchmacher in keiner
Weise entsprach, so nahmen diese ihre Zuflucht zur
höchsten Stelle. Karl I V., König von Böhmen und deutscher
Kaiser, kam ihnen durch eine auf der Burg Karlstein
am 3. Juli 13591) gegebene Urkunde einigermaßen ent¬
gegen, indem er anordnete: Die Kammerherren dürfen
wie bisher die Tuche ballenweise und nach der Elle in
den Kaufkammern ausschneiden und verkaufen, die Tuch¬
macher aber haben die von ihnen gefertigten Tuche an
die Kaufherren zu verkaufen, doch dürfen sie Tuche,
die sie selbst mit ihren Leuten gewebt haben, auch ellen
weise andern verkaufen, die Elle Tuch aber darf nicht
teurer als drei Prager Groschen kommen, und jeder
Ballen muß das Zeichen des betreffenden Meisters tragen.
Der Kaiser erlaubt ihnen ferner, bessere Tuche bei den
Kammerherren einzukaufen, doch dürfen nur zwei, höchstens
fünf Tuchmacher zusammen einen Ballen kaufen, den sie
ausschneiden und öffentlich verkaufen dürfen, jedoch nur
in Gegenwart eines Gerichtsschöffen. Für jede Über¬
tretung ist eine halbe Mark Groschen zu zahlen. Nach¬
forschungen seitens der Kammerherren in den Häusern
der Tuchmacher und Tuchweber wegen etwaiger Über¬
tretungen sind untersagt, doch sollte es ihnen freistehen,
auf dem Markte, in den Straßen, in den Häusern der.'

i) Koblitz, P. 41 .
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Schneider und innerhalb der Bannmeile auf den Dörfern
etwaigen Kontraventionen der Tuchmacher nachzuforschen.
Mit dem Kaufhause war gewöhnlich der Schergaden
Kamera s230rum, clomuä pannorum) verbunden, in dem
einheimische und fremde Tuche geschoren wurden, wofür
eine bestimmte Taxe zu zahlen war, wer außerhalb des
Schergadens scheren ließ, zahlte einen Vierdung Strafe
für jeden Fall.

An die in Frankenstein und auch später noch blühende
Tuchfabrikation erinnert noch heut der Name „Tuch¬
macherstraße", auch werden in Ilrkunden und in Hand¬
schriften öfters die Rahmen der Tuchmacher im Pärchen
am Münsterberger Tore erwähnt.

Gin besonders dem städtischen Handel- und Markt¬
verkehr dienendes, gewöhnlich der Stadt gehöriges Haus
ist das sogenannte „Schmetterhaus",i) das in Franken¬
stein wie in den meisten schleichen Städten am Markt¬
platze beim Nathause lag, es steht, natürlich nach ver¬
schiedenen baulichen Umänderungen, auf demselben Platze,
wo es bei Gründung der Stadt errichtet worden ist, gegen¬
wärtig führt es die Nummer 66 und ist im Besitze
der Hinterbliebenen des verstorbenen Uhrmachers Fridolin
Vollmer. Im folgenden will ich angeben, was ich über
dieses Haus, das als Verkaufsstelle für eine ganze Anzahl
bürgerlicher Industrie- und Handelsartikel im städtischen
Geschäftsleben eine bedeutende Rolle gespielt hat, habe
ermitteln können. Vor dem Schmetterhause befanden
sich bis ins 16. Jahrhundert wie bei den meisten Ring¬
häusern Lauben^), in denselben waren die Tuch- und
Gewandkammern, die Fleisch- und Schuhbänke und die
Eisenkammer. Der Teil des Gebäudes, in dem die
Eisenkrame untergebracht waren, hieß der „Schorer".^)

i> Bei Koblitz öfters und an verschiedenen Stellen erwähnt.
S. auch p. 145.

2) Unter „Lauben" versteht man massive Vorbauten, Haupt«
sächlich an Rinnhäusern, unter denen sich im Mittelalter und auch
später noch der Handelsverkehr abspielte. Solche Lauben finden
sich nock in einzelnen schleichen Städten, z. B. in Iauer.

3) Nach dem Grimmschen Wörterbuche bedeutet das seltene
Wort 3col-e oder scliore einen Spaten, ein Grabscheit.
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Auf der Stelle des alten Schmetterhauses wurde im
Jahre 1519 ein neues als „Tuch-, Kauf- und Gewand^
haus" von dem Rate der Stadt auf städtische Kosten
erbaut, im Jahre 1540 wurde das Gebäude erweitert;
im Erdgeschoß richtete man damals die Verkaufsräume
der Fleischer und Schuhmacher ein, da das auf städtische
Kosten geschah, verpflichteten sich die Fleischer der Stadt
26 schwere Mark, die Schuster I8V2 Mark als Ent¬
schädigung für den Bau und die Einrichtung der Fleisch
und Schuhbänke zu zahlen, wogegen sich der Rat ver¬
pflichtete, das Dach und die Rinnen imstande zu halten,,
die Kosten für Läden, Fenster und Türen bezahlten die
beiden Innungen. Im Jahre 1572 ließ der Rat den
obersten Gaden, also ein zweites Stockwerk, aufsetzen
und das Dach neu decken. Zum Jahre 1617 erfahren wir
durch Koblitz über das Schmetterhaus eine interessante
Nachricht; damals wurde dasselbe nicht nur neu gedeckt,
und abgeputzt, sondern es wurde auch die alte Holztreppe,
auf der man bisher von der Höhe der.steinernenRathaus¬
treppe, die damals an der Nordseite des Rathauses in
dessen Inneres führte, in das Schmetterhaus gelangt war,
abgebrochen, und eine Wendeltreppe im Innern des
Hauses angebracht, sodaß man unmittelbar von den.
Schuhbänken in den Oberstock gehen konnte. Hier be¬
fanden sich zwei Tanzböden, die auch öffentlichen Tanz¬
lustbarkeiten dienten; es darf uns das nicht wundern,,
da es in anderen Städten ähnlich gehalten wurde. In
Strehlen gab es nach Görlich ^) auf dem Rathause
ebenfalls zwei Tanzböden, einen oberen und einen
unteren, auf denen öffentliche Tanzmusiken stattfanden.
Im Jahre 1629 zahlte man für die Benützung des
unteren an den Rat 18 Groschen „Tanzimpost". Daß,
übrigens im Saale des Frantenfteiner Rathauses be¬
sondere Festlichkeiten für die Mitglieder des Rates und
der angesehenen Bürgerfamilien veranstaltet wurden, bei
denen es ohne Tanz nicht abging, beweist die Nachricht,
daß am 27. Oktober 1586 die Hochzeitsfeier des damaligen
Pastors Franz Walter auf dem Rathause begangen.

i) Geschichte der Etadt Ctrehlen, P. 337.
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Wurde.i) Lange Zeit hören wir dann nichts mehr über
das Schmetterhaus, erst zum Jahre 1793 erfahren wir,
daß, als sich neben der evangelischen Militärgemeinde
eine kleine evangelische Zivilgemeinde gebildet - hattet)
der Magistrat ihr einen Saal über den Fleischdänken
für ihren Gottesdienst anwies. Da nun auch im Ober¬
stocke die Montierungskammern der damalige!: Garnison
untergebracht waren, konnte man mit Recht sagen: es
seien damals im Schmetterhause der Nähr-, Lehr- und
Wehrstand untergebracht gewesen. Nach der Aufhebung
des hiesigen Dominikanerklosters zum hl. Kreuze im
Jahre 1810 wurde dasselbe 1814 der evangelischen'
Gemeinde von der Negierung zu kirchlichen Zwecken
überwiesen, 1819 wurde dann auch die Montierungs
kammer gegen eine jährliche, an die evangelische
Kirchkasse zu zahlende Miete in das ehemalige
Kreuzstift verlegt, nachdem schon 1818 der Magistrat
das Schmetterhaus für 2005 Taler an den Ratmann
Weese verkauft hatte, der es im Juni desselben Jahres
zu Schüttböden einrichtete. Noch einmal tritt das
Schmetterhaus in der Geschichte der Stadt hervor bei
der Einweihung der Fahne, die König Friedrich Wilhelm I V.
im Jahre 1848 der hiesigen Schützengilde geschenkt hatte,
worüber seiner Zeit bei der Geschichte der Gilde berichtet
werden wird. — Beim Brande des Jahres 1858 wurde
das Haus nur wenig beschädigt, dann umgebaut, wobei
jedoch die Freitreppe, die es schon früher gehabt hatte,
erhalten blieb.

An das Schmetterhaus, von ihm aber durch eine
Mauer getrennt, stießen die sogenannten „Reichkrame",
d. h. die Lokalitäten, in denen die Reichkrämer ihre
Waren feilhielten. Nach dem Privilegium derselben

2) Chronik des Frankensteiner Arztes l)r. Samuel Schilling:
„Den 27. Oktober hielt M. Franziskus Walter, pfar altzier, Hochzeit
<mfm Nathause mit Jungfrau Susanna Herrn Paul Schindlers
des Kaiserlichen Hofrichtecs Tochter."

2) Der erste Pastor der Gemeinde hieß Benjamin Feige,
geb. 18. November 1764 zu Schönfeld bei Bunzlau, gest. zu
.Frankenstein 3. Dezember 1828.



— 159 —

vom 10. Januar 1542 sind die Reichkrämer solche Kauf¬
leute, die eine gemischte Warenhandlung hatten, sie
durften verkaufen: Heringe, Saffran, Muskat, Nägelein,
Pfeffer, Ingwer, Seide, Sammt, Damast, Zindel, feidene
Borten, gewirkte Bänder, Barchend, heimische Garne,
alle Arten Eisenwerk und Steinsalz.

Die Brotbänke befanden sich ursprünglich auf dem
Marktplatze beim Rathause und scheinen in ziemlicher
Anzahl vorhanden gewesen zu sein, sie gehörten wie die
Mersch- und Schuhbänke zur Erbvogtei, und aus dem
Grbvogteiprivilegium vom Jahre 1356 ersehen wir, daß
zu derselben je 20 Brot-, Fleisch- und Schuhbänke ge¬
hörten. Beim Verkaufe der Erbvogtei an die Stadt im
Jahre 1536 scheinen alle diese Bänke in den Besitz der
Stadt übergegangen zu sein; 1576 ließ der Rat die
Brotbänke steinern erbauen, die nach Koblitz' Angabe
zuvor „lose" und hölzern gewesen waren. Die Bäcker
mußten dann die Bänke vom Rate kaufen, jede Bank
kostete damals 50 Taler, später erhielt man eine solche
schon für 40 Taler und infolge des 30jährigen Krieges
sank der Preis auf 36 Taler, wer keine Bank kaufen
konnte, mußte sie vom Rate pachten. Die im Jahre
1576 erbauten Brotbänke lagen in dem sogenannten
Mittelgäßchen am Rathause in einem Hause, das noch
heut unter der Jahreszahl 1576 als Innungs-Zeichen
eine vergoldete Brezel zeigt. Im Jahre 1831 verkaufte
5)ie Stadt dieses Haus für 115 Taler, allerdings in sehr
schlechtem Bauzustande, an einen Schneidermeister Seidel.

Auch eine Kuchenbaude befand sich am Ringe, die
der Stadt als Lehn schon seit unvordenklichen Zeiten
gehörte; da der alte Lehnbrief in den Kämpfen gegen
die Böhmen im 15. Jahrhunderte verloren gegangen
war, so bat der Rat die Herzöge Albrecht und Karl
von Münsterberg um Erneuerung des Privilegiums,
worauf dieselben am 10. Januar 1503 i) ihm eine neue
Urkunde folgenden Inhalts ausstellten: 1. Die Kuchenbaude
ist ein Lehn der Stadt Frankenstein. 2. Es darf in der Stadt

Abschrift bei Koblitz, P. 120.
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nur eine Kuchenbaude geben, deren Bäcker die Bürgerschaft
und das Land mit gutem, gelbem Kuchen versorgen soll^
wenn er das nicht tut, kann ihn der Rat strafen.
3. Zwei Kretschmer auf dem Frankensteiner Anteile in
Wartha dürfen mit Genehmigung des Abtes von Kamenz.
in Wartha und im Haag allerlei Kuchen und Backwaren
backen und feilhalten. 4. Auf den Dörfern darf an dev
Kirmes niemand als der Frankensteiner Küchler Kuchen
feilhalten. 5. Mit Erlaubnis der Frankensteiner Bäcker
darf der Küchler auch „groben" Kuchen backen, aber ihn
nur am Donnerstage und Freitage bis Mittag feilhalten,
dafür hat er den Bäckern jährlich ein Pfund Wachs zu
zahlen. 6. Der Küchler soll der Stadt ein Pferd halten
und mit ihm dienen nach der Stadt Brauch.



VI. Abschnitt.

Städtische Knminaljustiz — Gefängniswesen.

Im Abschnitte III haben wir gezeigt, wie die Stifter
Kamenz und Heinrichau, sowie die Stadt Frankenstein
für sich und ihr Weichbild die Obergerichte und damit
das Recht über Leben und Tod der ihrer Gerichtshoheit
unterworfenen Personen erhalten hatten, sehen wir nun
zu, wie die städtischen Gerichte von ihrem Gerechtsame
Gebrauch gemacht haben. — Das Mittelalter und die
neuere Zeit bis ins Ende des 18. Jahrhunderts hinein
übten eine grausame Rechtspflege aus, die Strafen waren:
Foltern, Hängen, Köpfen, Rädern, Zwicken mit glühenden
Zangen, Verbrennen, Blenden, Verstümmelung des
Körpers; an diesen Strafmitteln änderte auch die lex
Carolina, ein von Kaiser Karl V. 1536 gegeben.es Rechts¬
und Gesetzbuch, nichts. Zu den körperlichen Züchtigungs
mitteln dieser Zeit gehört auch das „Ausstäupen" oder
der „Staupenschlag", d.h. der Nbeltätcr wurde an Händen
und Füßen an die Staupsäule oder den Prangers an¬
geschlossen, oft anch ins Halseisen gelegt, worauf ihm
die „Schandtafel", auf der sein Verbrechen aufgeschrieben
war, um den Hals gehängt wurde, dann strich ihn der
Henker mit Birken- oder Weidenrnten.2) Die Zahl der
Ruten, mit denen der Delinquent „gestrichen" wurde,
und die Zahl der Schläge wurde durch richterlichen
Spruch festgesetzt. Nach überstandener Strafe mußte der
llbeltäter Urfrieden fchwören, d. h. geloben, daß er der
Strafe nicht weiter gedenken und sich nicht rächen wolle,
was im Interesse der Ankläger und der Richter von
Wichtigkeit war. Die Stäup- oder Schandsäule stand
ausnahmslos auf dem Marktplatze der Stadt, so auch

i) Der Name „Pranger" kommt vom mittelhochdeutschen— Halseisen, Zwangsbehälter.S.P.147z46.
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in Frankenstein. Die älteste Erwähnung des Prangers
erfolgt schon im Jahre 1397. Koblitz macht dann später
zum Jahre 1532 die Bemerkung, daß die Staupsäule,
die früher unmittelbar am Rathaufe gestanden habe,
damals verlegt und mehr in der Mitte des Ringes er¬
richtet worden sei. Aus einer späteren Nachricht erfahren
wir, daß sie auf dem Ringe und zwar 25 Schritte von
der Ecke der Kirchgasse und 30 Schritte von der Ecke
der Obergasse gestanden hat. Am 18. Mai 1811 beschloß
die Stadtverordneten-Versammlung, sie abbrechen zu
lassen. Eine andere Strafe für geringere Vergehen war
der „Stock", d. i. ein zwischen zwei Pfählen angebrachtes
Brett, in das Löcher gebohrt waren, durch welche der
Übeltäter die Füße, unter Umständen auch die Hände
stecken mußte; ein solcher Hand- oder Zapfenstock mit
Halseisen befand sich seit 1543 an der Eingangstür des
Rathauses, der Rat ließ ihn aber 1595 abbrechen und
in das Stockhaus versetzen. Von dem „Stocken" erhielt
der Gerichtsbeamte, der die Gefangenen in den Stock
fetzte, den Namen „Stocker", seine Wohnung im Gerichts¬
gefängnisse aber wurde „Stockhaus" genannt, llber das¬
selbe werden wir später berichten. Ähnliche Strafwerkzeuge
waren die Fiedel und der spanische Mantel. Die Fiedel
war ein hölzernes, hauptsächlich für liederliche Weibs¬
personen, aber auch für zänkische Bürgerfrauen bestimmtes
Holzjoch, welches die Delinquentin ähnlich wie das Pferd
sein Kummt um den Hals tragen mußte. Vorn gingen
die Hände durch zwei Löcher, hinten hing ein eiserner
Bügel, an dessen Ende ein Fuchsschwanz und eine Schelle
befestigt waren, so daß bei jedem Schritte, den das
Weib machte, die Schelle läutete. Der frühere Regiments
quartiermeister (Auditeur) und spätere Bürgermeister
von Frankenstein Franz Polenz, dem in seiner militärischen
Eigenschaft die Aufsicht über die Soldatenweiber und
Kinder des bis 1806 hier in Garnison liegenden Regiments
v. Sanitz übertragen war, ließ die liederlichen Soldaten¬
weiber oft mit der Fiedel um den Hals bei der Haupt¬
wache am Niederringe antreten. Der spanische Mantel
war ebenfalls ein hölzernes Strafinstrument, das in
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seiner äußeren Erscheinung mit einem Mantel spanischen
Schnittes Ähnlichkeit hatte. Der Holzmantel sah, wie
i>er Schlesier sagt, einem „Zuber" ähnlich, durch dessen
Boden eine Öffnung gemacht war, durch welche der
Delinquent den Kopf stecken mußte, so daß die Seiten¬
wände des Zubers wie ein Kragen über seine Schultern
fielen. Die dem Hals- oder peinlichen Prozesse gewöhnlich
vorausgehende Folter mit ihren verschiedenen Graden
und Marterinstrumenten war selbstverständlich auch in
Hrantenstein beim peinlichen Verfahren gebräuchlich,
gefoltert wurde im „Selzer", einem Stadtmauerturme
in der Nähe des Breslauer Tores, den wir bald kennen
lernen werden.

Die Vollziehung der Todesstrafe, die nur ganz
ausnahmsweise innerhalb der Stadt und dann nur durchs
Schwert erfolgte, geschah außerhalb der Stadt „am Gerichte",
ebenso das Rädern. Der Galgen war gewöhnlich auf
einem Hügel, hier in Frankenstein zuweilen der „Köpfhübel"
genannt, in der Nähe der Stadt an einem wichtigen
Stadtzugange, wo sich womöglich mehrere Landstraßen
trafen, errichtet. Auch bei den Völkern des Altertums
war die Richtstätle stets außerhalb der geheiligten Näume
der Stadt auf einem Hügel: so in Athen auf dem
Areshügel, in Jerusalem zur Zeit Christi auf Golgatha,
der Schädelstätte, dort, wo sich die Straßen nach Damaskus
und Jericho kreuzten. In Frankenstein, wo ein Galgen
bezw. Galgenberg urkundlich 1456 zum ersten Male
erwähnt wird, waren zu verschiedenen Zeiten Galgen
an verschiedenen Orten errichtet, so wird zum Jahre 1584
eine „neue Hengerei" neben der Büttelei erwähnt, der
bis zum Ende des 18. Jahrhunderts benützte Galgen
aber erhob sich auf dem sogenannten Galgenberge vor
dem Münsterberger Tore, links, wenn man nach
Heinersdorf ging, an seinem Fuße floß „ das Galgenftößlein".
Die Errichtung eines neuen Galgens und seine Übergabe
an den Henker ging unter bemerkenswerten Formalitäten
vor sich, wobei der Rat und die Geschworenen der
Zünfte unbedingt teilnehmen mußten, da man sonst die
für die Errichtung des Galgens notwendigen Handwerker
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nicht bekommen hätte. War der neue Galgen fertig, so
zogen die Zünfte mit fliegenden Fahnen aus der Stadt,
und stellten sich um den Galgen auf, worauf die
Fahnenträger ihre Fahnen nach allen Seiten schwenkten;,
darauf nahm der Stadtvogt dem Maurermeister den
Hammer aus der Hand und tat mit ihm drei Schläge
auf das Mauerwert unter Anrufung der hl. Dreieinigkeit
und mit der Versicherung, daß dies niemandes Rechte
verletzen sollte, dann nahm er vom Zimmermann die Axt
und tat dasselbe mit dem Holzwerke. War die Vollendung
des Galgens vor Einbruch des Abends nicht möglich,
so blieb ein Teil der bewaffneten Bürgerschaft die Nacht,
über draußen, bis am nächsten Tage die Übergabe an
den Henker erfolgte, denn dies durfte nach altem deutschen
Brauche nur am Tage, bei Sonnenschein erfolgen. AIs
im Jahre 1586 in Frankenstein der alte Galgen erhöht
und mit neuen Brettern belegt wurde, zog der Rat mit
allen Geschworenen und Zechmeistern aus der Stadt zu
demselben, jeder mußte einen Schlag bei der Arbeit tun;
den ersten Schlag führte der damalige Bürgermeister
Hans Thieler, nach ihm alle Mitglieder des Rates, dann
die Maurer- und Zimmerleute, die am Galgen arbeiteten.
Im Jahre 1821 wurde der bisher benützte Galgen mit.
Genehmigung der Regierung abgebrochen, doch mußte
sich der Magistrat verpflichten, bei einer etwa notwendigen
Hinrichtung für ein „angemessenes und passendes Blut¬
gericht" zu sorgen. Wann in Frankenstein die letzte
öffentliche Hinrichtung vorgenommen worden ist, konnte
ich nicht ermitteln.

Wenn uns und unsere Zeitgenossen schon beim.
Namen Galgen und Rabenstein ein gewisses Gefühl des
Grauens beschleicht, so dachte man im Mittelalter und in
der Folgezeit über den Galgen und alles, was damit
zusammenhing, viel ruhiger, und wenn wir nur an die
Grausamkeit der Strafvollstreckung denken, so waren bei
der damaligen Bürgerschaft ganz andere Erwägungen
maßgebend. Zunächst ist der Gedanke festzuhalten, daß
das Bürgertum des Mittelalters und der neueren Zeit
bis ins 18. Jahrhundert hinein in dem Galgen und in
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den mit ihm im Zusammenhange stehenden schweren
Körperstrafen in erster Linie den Ausfluß der städtischen
Iuftizhoheit sah, auf die man stolz war; für die Bürger
joner Zeit war der Galgen das Symbol ihrer richterlichen
Gewalt, für sie ist er das Zeichen des Blutbannes, ihrer
vom Landesherren unabhängigen höchsten Strafgewalt.
Dann aber müssen wir anch bedenken, daß die Moral
der menschlichen Gerechtigkeit und Gerichtsbarkeit wandel¬
bar ist, und sehr wohl läßt sich der Satz begründen,
daß die städtischen Richter, welche die Gewalt über Leben
und Tod haben, diejenigen Verbrechen am schärfsten
strafen, durch welche.die Interessen der Bürgerschaft am
empfindlichsten geschädigt wurden, und wenn der ehrbare
Bürgeram Galgeir vorbeiging und an demselben Verbrecher
hängen sah, die wegen Diebstahls, Straßenraubs oder
Brandstiftung verurteilt worden waren, so erregte dieser
Anblick weder Furcht noch Schrecken in ihm, sondern
das Gefühl der Beruhigung; denn das Bürgertum jener
Zeit sah in dem Hochgerichte das beste Mittel zur Ab¬
schreckung, und dieser Sinn war in ihm stärker elrtwickelt,
als der für Milde und Barmherzigkeit. Im übrigen
ist über die Grausamkeit und Härte der gerichtlichen
Strafen im Mittelalter und in der neueren Zeit schon
soviel geschrieben worden, daß ich darauf verzichte,
Meinerseits Neues hinzuzufügen, es möge mir aber gestattet
sein, an einem einzigen Falle zu zeigen, wie in Franken¬
stein im Anfange des 17. Jahrhunderts die Strafvoll¬
streckung gehandhabt wurde, zumal derselbe auch in
kulturgeschichtlicher Bedeutung manches Bemerkenswerte
aufweist.

Am 13. November 1614 hatte der Schleifer Georg
Hammer in seinem Hause unterhalb des Schloßberges
seiner Frau und seiner vierjährigen Tochter die Kehlen
durchschnitten und so ihren Tod herbeigeführt, worauf
er in die städtische Büttelei abgeführt wurde. Da Hammer
geständig war, und der Fall klarlag, wurde von der
Folter abgesehen und ihm am 17. November vor dem
Ürteilstische im Nathause der Stab gebrochen und das
Todesurteil verkündigt, worauf er an die Staupsäule
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geführt und dort mit glühenden Zangen gezwickt wurde:
an der rechten Brust und am linken Arme, mit dem eo
als Linkshänder den Mord vollbracht hatte. Alsdann,
legte man ihn auf eine Leiter, über der ein Bkett be¬
festigt war, so, daß der Kopf auf der Erde nicht schleifen
konnte, dann wurde die Leiter von einem Pferde zum,
Galgen gezogen, dort wurde er in der Weise gerädert,
daß ihm der Henker vier Schläge mit einem Rade auf
die infolge untergeschobener Hölzer hohl liegenden Beine
und Arme gab. Als ihm der Henker das linke Bein
nicht vollständig durchgeschlagen hatte, rief Hammer aus:
„Ach, nicht doch, ist doch vorhin morsch entzwei!"; er hatte
auch nach jedem Schlage den Kopf in die Höhe gehoben
und gesehen, wohin der Henker nun schlagen werde.
Für gewöhnlich erfolgte dann bei der „kurzen Räderei"
ein Schlag auf den Brustkorb, um den Tod rasch herbei¬
zuführen, in unserem Falle aber fand die „längere
Räderei" statt, d. h. dem Verbrecher, der noch lebte,
wurden die zerschlagenen Arme und Beine durch die
Speichen eines Rades gezogen und befestigt und dieses
dann an dem Galgen hinaufgezogen und hier aufgehängt.
Während des ganzen Vorganges war Hammer vollständig,
bei Besinnung, und als ihm nach Verlauf einer Viertel¬
stunde einer der Henkersknechte mit einem Messerstiche
in die Kehle den Gnadenstoß geben wollte, ging der
Stoß fehl. Inzwischen sang die Schuljugend und das
um den Galgen versammelte Volk das Lied: „Nun
bitten wir den heiligen Geist" von ansang bis ans Ende,
dann fragte der anwesende erste Pastor Magister Gregor
Gebhardt, der ihm vor der Hinrichtung versprochen
hatte, seine Leiden möglichst abkürzen zu lassen, ob er
noch bei Besinnung sei und Schmerzen verspüre, worauf
der Delinquent in die Worte ausbrach: „O Herr Gregor,,
wo bleibt eure Zusage?" Darauf stieg ein Henkerbube
nochmals auf einer Leiter zum Galgen empor und
durchschnitt ihm mit einem Messer die Kehle, aber auch
jetzt noch bewegte sich der Gerichtete eine Viertelstunde lang.

Abgesehen von der Grausamkeit des Verfahrens
fällt auch die Anwesenheit der Schulkinder und des
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Volkes in unmittelbarer Nähe des Galgens auf, beides
aber läßt sich mit der bekannten Abschreckungstheorie
erklären, ganz auffällig aber ist der Gefang der Schul¬
kinder und des Volkes und besonders auch das Lied,
das gesungen wurde. Das zu den ältesten deutschen
geistlichen Volkslieder!: gehörige Pfingstlied: „Nun bitten
wir den heiligen Geist" wurde fchon im 12. Jahrhunderte
gesungen und reicht in seiner ältesten Form bis ins
9. Jahrhundert zurück, es wurde ebenso gern gesungen
wie das Lied „Christ ist erstanden" und das bei den
Kreuzfahrern beliebte „In Gottes Namen fahren wir".
Aus einer Predigt des berühmten Franziskaners Berthold
von Regensburg, der als Sittenprediger um die Mitte
des 13. Jahrhunderts gegen die Laster feiner Zeit:
Habsucht, Luxus, Spielwut und die losen Sitten und
Ausschweifungen des Adels eiferte, erfahren wir den
Wortlaut des Liedes:

I^Iun bitten wir cien keili^en Aeiät
umb clen reckten glauben allermeist,
6a8 er un3 beliuete an un3erm encle,
30 wir keim 3u!n varn u? äi3em ellenäe.

In seiner ältesten Form, die wir durch Berthold
von Regensburg kennen lernen, besaß dieses Pfingstlied
nur eine Strophe, in späteren Jahrhunderten wurden
mehrere hinzugedichtet, so von Luther im Jahre 1524
deren drei. — Daß nun dieses Pfingstlied bei der oben
beschriebenen Hinrichtung, und jedenfalls schon früher
bei ähnlichen Gelegenheiten gesungen wurde, erscheint
zuerst befremdlich, wird aber einigermaßen erklärlich
durch seinen Inhalt, denn, wenn uns der heilige Geist
den richtigen Glauben schenkt, dann wird er uns auch
zu einem seligen Ende verhelfen-. ^)

Daß übrigens der Frankensteiner Scharfrichter
neben seiner Tätigkeit bei der Folterung und Hinrichtung
von Verbrechern auch das jedenfalls einträgliche Geschäft
der Abdeckerei betrieb, geht aus einer mir im Originale
vorliegenden Bittschrift des Scharfrichters vom 23. August

') Schleiche Zeitung Nr. 369 vom 28. Mai 1909.
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1675 hervor. Adressiert ist das Schriftstück: „Dem
Hochwürdigen in Gott Andächtigen Herrn Herrn
Melchior Erwehlten Äbten unndt Herrn deß Fürstlichen
Eloster-Stiffts Heinrichau, deß Heyligen Ordenß von
Cisterz in Schlesien Vicario ^eneräli unndt Fürstlichen
Auerspergischen Ambts-Verw alter deß Münsterbergischen
Fürstenthumbß unndt Franks. Weichbildes, Meinem
Gnädigen unndt Hoch Ambtes Gebietenden Herrn Herrn."
Der Beschwerdeführer bittet den Abt in seiner Eigen¬
schaft als fürstlich Auerspergischer Amtsverwalter in
der nächsten Landesversammlung den Ständen kund
zntun, daß es seiner ihm von den Ständen gegebenen
Bestallung zuwiderlaufe, wenn die Dorfschäfer, wie dies
häufig vorkomme, „verrecktes" Vieh vergraben und ver¬
scharren und ihn dadurch in seinen Einkünften schmälern.
Der Abt möge durch einen Amtserlaß den Dorfschäfern
unter Androhung von Strafe dieses Verfahren unter¬
sagen. Unterzeichnet ist das Gesuch eigenhändig und in
guter Handschrift von: „Ehristoffus Franziskus Kühn,
bestellter Scharff- und Nachrichter alhir in Frankkenstein.

Seine Amtswohnung hatte der Frankensteiner
Scharfrichter in der Scharfrichterei, das Grundstück lag
auf dem „Schinderplane", der später Brettermarkt, gegen¬
wärtig aber „Rosenring" heißt. Die dem Galgenberge
gegenüber liegenden Acker, welche dem 1810 säeularisierten
Dominikanerkloster zum hl. Kreuz gehört hatten, wurden
1812 von der Stadt aus dem Erlöse der 1810 für
990 Taler verkauften Lotschwiese in Schönwalde erworben,
hauptsächlich deshalb, weil die sogenannten Galgenäcker
anscheinend gute Ziegelerde lieferten. Der Galgenberg
selbst wurde im Jahre 1834 mit der dazu gehörigen
Sandgrube für 675 Taler von den Erben des Scharf¬
richters Pohl an die Stadt verkauft.

Im engsten Zusammenhange mit der Kriminal¬
justiz steht das Gefängniswesen, von einer Justiz aber,
die nichts als Foltern, Hängen, Köpfen, Rädern und
Verbrennen kannte, kann man nicht erwarten, daß sie
die Gefängnisse menschenwürdig oder auch nur menschlich
herstellte, zumal das ganze Mittelalter hindurch bis in
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die neueste Zeit die Haft nur Untersuchungshaft war
nnd den Zweck verfolgte, den Verbrecher festzuhalten
und sein Entweichen zu verhindern; daher war auch die
Zahl der Gefängnisse eine verhältnismäßig geringe.
Das Gefängnis hieß von dem in ihm wohnenden Gerichts¬
beamten, dem „Stocker", gewöhnlich „Stockhaus" oder
auch „Büttelei", da der Stockmeister auch Büttel genannt
wurde.i) Wie gesagt, für die erwähnten Zeitabschnitte
waren die Gefängnisse nur da, um Leute, die „peinlich"
angeklagt waren oder sonstige Verbrechen sich hatten zu¬
schulden kommen lassen, der Freiheit zu berauben und
unter Umständen auch ohne Untersuchung verschwinden
Zu lassen oder Leute, die ihre Schulden nicht bezahlen
konnten, einzusperren. — Was die Gefängnisse in
Frankenstein anlangt, so waren sie nicht besser oder
schlechter als in den übrigen deutschen und schlesischen
Städten. Die erste Kunde von einemstädtischenGefäng¬
nisse erhalten wir durch das schon früher erwähnte
Ratsstatut vom Jahre 1386,^) das vorschreibt, wie mit
gefangenen Bürgern zu verfahren ist, es heißt dort: wer
sich gegen Zucht und Ordnung vergeht oder kleinerer
Vergehen sich schuldig macht, der soll in das obere
Gewölbe des Rathausturmes gesetzt, wer aber Verbrechen
verübt hat, der soll in dem Gewölbe unter dem Turme
Verwahrt werden. Später schienen diese beiden Näume
nicht mehr zugereicht zu haben, daher wurde an der
Stadtmauer, dort wo noch heut das Polizeigefängnis
ist, im Jahre 1581 die sogenannte „Büttelei" oder der
„Stock" massiv erbaut; dort waren auch: „Die Marter,
der Stock und andere Gefängnusse untergebracht."
Koblitz fügt dieser Nachricht die Bemerkung hinzu, daß
früher die Malefizianten im „Breßlischen Turme" ge¬
martert wurden, es ist das der schon früher erwähnte
„Setzer", den der Rat 1593 erhöhen und mit Zinnen
versehen ließ. Dieser Turm ist noch heut vorhanden

i> Kriegk: Deutsches Bürgertum im Mittelalter. Neue
Folge. Frankfurt a. M . 1871 p. 39 ff.

2) Kodlitz p. 47.
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und in gutem Bauzustande, er liegt unmittelbar bei dem
Stockhause hinter den Hinterhäusern des Rosenringes.
Der Name „Selzer" hängt sicherlich mit dem mittel¬
hochdeutschen sal, salt — Salz zusammen, wie denn auch
die Salzkaufleute „Sälzer" hießen; wir werden also
nicht fehl gehen, wenn wir in diesem Turme das Salz¬
magazin der Salzkaufleute in den ältesten Zeiten dev
Stadt sehen. Daß der Henker oder Scharfrichter in
dieser Zeit viel zu tun haben mußte, erhellt aus dem
Umstände, daß der Rat im Jahre 1583 für Frankenstein
einen eigenen Scharfrichter in der Person des Adam
Dreyer anstellte, während man bis dahin im Bedürfnis¬
falle den Henker aus Glalz hatte kommen lassen. Der
Selzer wurde später als Pulvermagazin benützt, er lag.
nach einer Angabe aus dem 18. Jahrhunderte zwischen
dem Stockhause und dem Breslauer Torturme und
wurde, als für die Garnison 1830 ein eigenes Pulver¬
magazin eingerichtet wurde, entbehrlich; am 24. Juli
1830 kaufte ihn der damalige Stadtälteste Strauch, ließ,
ihn nach der Stadtseite zu vermauern, brach aber aus
dem ihm gehörigen, anstoßenden Garten eine Tür in
den Turm und richtete ihn zum Gartenhause ein. Zwer
andere Gefängnisse befanden sich in dem 1533 und 1534
erbauten Rathause der Stadt: die Marauschke und der
Hildebrand/) im Jahre 1596 ließ der Rat sie reinigen
und renovieren, das mag wohl sehr notwendig gewesen
sein, denn die Marauschke war, wie schon ihr Name

l) Im Althochdeutschen heißt mara^, moraz Sumpf, Morast,
danach würde Marauschke ein sehr feuchtes Gefängnis bedeuten.
Schwerer zu erklären ist der Name „Hildebrand". In dem im
Ib. Jahrhunderte weit verbreiteten Heldenbuche des Kaspar von
der Nöhn besiegt der Necke Hildebrand seinen Sohn öadubrand
in unblntiqer Weise durch den sogenannten W'lpert3^rii5, verkürzt
aus bilciebl-Inä^rifi. Nach Grimm und Weigano, „Deutsches
Wörterbuch", ist Hildebrandgriff soviel wie eine hinterlistige,
ränkeoolle Tat, und demgemäß wäre der „Hildedrand" ein
Gefängnis für solche Leute, die sich eine hinterlistige, ränkevolle
llbeltat haben zuschulden kommen lassen. — Auch in Schweidnitz
kommt unter der Bezeichnung „Hildebrand" ein Gefängnis vor^
in ihm wurde der im Jahre l.b?H Hingerichtete Caspar Sparren-»
berg, genannt Tausdorf, für kurze Zeit gefangen gehalten.
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zeigt, feucht und dumpfig, ein für Verbrecher und Gesindel
aller Art bestimmtes Gefängnis, während in den Tor¬
türmen gewöhnlich Leute aus dem Bürgerstande in
Gewahrsam gehalten wurden, der Hildebrand mochte
als Gewahrsam für Verbrecher besseren Standes ein-^
gerichtet sein. Eine Vorstellung von den: entsetzlichem
Aufenthalte in den unterirdischen Gefängnissen erhalten
wir, wenn wir lesen/) daß die Almer^), ein unter-
irdisches Gewölbe im neuen Schlosse, zwanzig Klaftern
unter der Erdoberfläche lag, wohin niemals ein Sonnen¬
strahl drang, und in das die Verbrecher noch im 18.
Jahrhunderte an einem Stricke, der über einen Kloben
ging, hinabgelassen wurden, in derselben Weise wurden
ihnen auch die Nahrungsmittel zugeführt, so daß der
Gefangene tatsächlich von jedem Verkehre mit dev
menschlichen Gesellschaft abgeschnitten war. An das in
den Jahren 1533 und 1534 erbaute Rathaus stieß das
sogenannte „Arme-Sünder-Türmchen"; der Turm führte
seinen Namen davon, daß in einem inneren, festen
Gemache desselben die zum Tode verurteilten Verbrecher
bis zu ihrem Todesgange verwahrt wurden, in ihm
hing auch die „Arme-Sünder-Glocke", die geläutet wurde^
wenn man einen Verbrecher zum Tode führte, dies
geschah bis zu der Zeit, wo in Preußen die öffentlichen
Hinrichtungen aufgehoben wurden. — Im Jahre 1813
war das Türmchen so baufällig geworden, daß es bei
einem ^turm herabzufallen drohte und daher später abge¬
tragen wurde.

Als im 18. Jahrhunderte ein Engländer die meisten
Länder Europas bereiste, um sich mit dem Gefängnis¬
wesen derselben bekannt zu machen, kam er auch nach
Breslau und fällt über den dortigen Stadtstock ein ver¬
nichtendes llrteil, indem er sagt, daß dieses das erbärm¬
lichste Gefängnis sei, das unter diesem Namen existiere,.

1) Handschriftliche Aufzeichnungen des Frankensteiner Buch
bindermeisters Anton Kastner, umfassend die Zeit von 1778
bis 1795.

2) Ter Name almariZ, almer bezeichnet jedes verschließbare
Behältnis, sonst auch Kasten, Schrank.
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in Irankenstein wird es nicht besser gewesen sein. Eine
Änderung im Gefängniswesen dieser Stadt trat im
Jahre 1822 ein, wo zwei Dachstuben im Stockhause als
„Bürgerarrest" eingerichtet wurden, während die Ver¬
brecherinder „Verbrecherklause" gefangen gehalten wurden.
Ein weiterer Fortschritt im Gefängniswesen ergab sich mit
Errichtung eines neuen städtischen Gefängnisses in den
Jahren 1844 und 1845. Die Vorgeschichte desselben ist
folgende. Vor 1844 hatten sich in Preußen die Gerichts¬
herren der Patrimonialgerichte verpflichten müssen, ent¬
weder auf ihre eigenen Kosten Gefängnisse einzurichten
oder nachzuweisen, daß sie mit einer benachbarten Stadt
wegen Übernahme der Gefangenen ihres Gerichtssprengels
einen gültigen Kontrakt abgeschlossen hätten. Derartige
Anfragen benachbarter Patrimonialgerichte bei dem
hiesigen Magistrate hatten die städtischen Behörden zu
dem Plane gebracht, ein größeres Stadtgefängnis zu
erbauen und darin unter gewissen Bedingungen auch
auswärtige Gefangene aufzunehmen. Am 31. Mai 1844
sollte der Grundstein zu dem neuen Gefängnisgebäude
gelegt werden, und schon waren die Vertreter der Be¬
hörden, unter ihnen der langjährige Land- und Stadt¬
gerichtsdirektor, Iustizrat Nessel (^ 1866), auf dem Bau¬
platze in der Neustadt anwesend, als in einem Hause der
benachbarten Tuchmacherstraße Feuer ausbrach, das zwar
bald gelöscht wurde, aber doch die Feier unmöglich
nachte, erst am 4. Juni nachmittags 2 Uhr fand dann
die Grundsteinlegung statt. Eine Denkschrift wurde in
einer hermetisch verschlossenen Glasröhre, die von einem
Hinkzylinder umschlossen war, in einem roten Sand¬
steine niedergelegt und dieser mit einer Sandsteinplatte
an der Südseite des Gebäudes eingemauert. Vollendet
wurde der Bau im Herbste 1845, er kostete der Stadt
7936 Taler ausschließlich 500 Taler für den Bauplatz.
Am 30. Januar 1846 fand dann der Umzug der Ge¬
fangenen aus dem alten Stockhause, das als Polizei¬
gefängnis noch heut besteht, in das neue Gefängnis
statt, zehn Jahre später, 1856, ging das Gefängnis
durch Kauf in den Besitz des Fiskus über.



VII. Abschnitt.

Städtische Verfassung und Verwaltung.

Nach deutschem Stadtrechte, und das besaß Franken¬
stein seit seiner Gründung, lag im Mittelalter und noch
später die Stadtverwaltung in den Händen der Rat
mannen (conTulez) und der Schöffen ^cabmi), die von
der Bürgerschaft gewählt wurden, einen Bürgermeister
im Sinne der neueren Zeit gab es nicht, vielmehr
wechselte der Vorsitz im Nate in" ganz unbestimmten
Zeiträumen, Bürgermeister mit bestimmter, längerer
Amtszeit kommen erst im 17. Jahrhundert auf, oft auch
hatte der Nat gar keinen Vorsitzenden, war aber ein
solcher vorhanden, so führte er den Namen „Nat- oder
Bürgermeister", jedenfalls aber hat bei der Stadtver¬
waltung nicht er, sondern der Rat die erste Stelle.
Neben diesem Nate im engern Sinne finden wir in der
älteren Zeit des deutschen Bürgertums noch einen Rat
im weiteren Sinne, bestehend aus den Ältesten und Ge¬
schworenen. Unter den „Ältesten" hat man unzweifelhaft
die durch Alter, Erfahrung und Gesetzeskenntnis ausge¬
zeichneten Mitglieder der Bürgerschaft zu verstehen,
„Geschworene" sind die Vertreter der Innungen oder
Zünfte, die jedes Jahr neugewählt und vereidigt wurden,
hier in Irankenstein stellten die größeren Innungen je
2, die kleineren je 1 Geschworenen, im 16. Jahrhundert
gab es im ganzen 24 Geschworene, deren Zahl 1609
durch die 4 Hauptzechmeister vermehrt wurde. — Dem
Rate untersteht die Aufsicht über den gewerblichen Ver¬

mehr, er besitzt die dafür nötige Polizeigewalt, er über¬
wacht nicht nur den Marktverkehr in den einzelnen
Bänken, Bauden, Lauben und im Kaufhause, sondern
er sorgt auch für gute Beschaffenheit der zum Verkauf
gestellten Waren, er überwacht die städtische „Wage"
und giebt Statuten oder Willküren für das Innungs
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leben, er sorgt für die Reinlichkeit in der Stadt, er hat
die Feuerpolizei, ihm ist die Sorge für die Instand¬
haltung der Straßen, Wege und Brücken innerhalb des
Stadtgebietes übertragen, er hat die Aufsicht über die
Tabernen und andere Trinkstuben, er schreibt die Polizei¬
stunde vor und sorgt für die Entfernung säumiger
Trinker. In der Erfüllung so vielseitiger und wichtiger
Pflichten unterstützen den Rat die Ältesten und Ge¬
schworenen in der Weise, daß ohne ihre Zustimmung
nichts von Bedeutung in der städtischen Verwaltung
Vorgenommen werden darf, auch stehen sie dem Stadt¬
vogte, auf welchen die Polizeigewalt der früheren Vrb
vögte übergegangen war, bei Ausübung seines Amtes
bei. Eine vom Rate in Zustimmung der Ältesten und
der ganzen Bürgergemeinde erlassene Rechtsordnung vom
,^9. August 1395 will ich meinen Lesern als Beweis
für den Gemeinsinn der damaligen Frantensteiner Bürger¬
fchaft, aber auch für die Eifersucht, mit der sie über ihre
Gerechtsame wachte, vorführend) Die Ratmannen setzen
mit Zustimmung der Ältesten und Handwerksmeister
sowie der ganzen Gemeinde zum Nutzen der Stadt
Frankenstein und zur Verbesserung der Rechtsverhält¬
nisse für alle Zeiten folgende Willkür fest: 1. Wenn
einer unser Mitbürger in irgend welcher Angelegenheit,
sie sei wichtig oder unwichtig, nichts ausgenommen, mit
einem anderen in Streit gerät, so sollen sie vor den Rat
kommen, der wird zwischen ihnen entscheiden nach seinem
besten Wissen und Gewissen, an seinen Spruch sind
beide Parteien gebunden. 2. Wenn ein Bürger den
Vergleich oder Spruch des Rates nicht achtet, der soll
für einen törichten und ungerechten Mann gehalten und
aus der Bürgerschaft ausgestoßen werden, (uncl 3o!en
unä wolen cien von cier ätat we^en kalten uncl acnten
^leicner^veiäe samb einen wit^alten unci ungerechten
man). 3. Wird einer unserer Mitbürger, er sei reich
oder arm, von seinen Widersachern bedroht oder ge

') Koblitz nach dem nicht mehr erhaltenen Siadtbuche (1386
bis 1432).
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schädigt, so wollen wir alle ihm seinen Schaden oder
Verlust tragen helfen nnd mit ihm dulden. 4. Wenn
einer unserer Mitbürger von den Hauptleuten (zu
Frankenstein) oder von sonst einem Machthaber oder
Amtmanne mit Schalung (Schoß) oder sonstiger Be¬
schwernis gegen der Stadt Necht und Gewohnheit bedroht
ivürde, so wollen wir ihm von stadtwegen beistehen,
und, wenn es nottut, zu Hilfe ziehen, wohin es not¬
wendig erscheinen möchte. 5. Alle die vorgeschriebenen
Dinge sollen einem jedem Bürger, er sei reich oder arm,
zu gute kommen ohne jeden Widerspruch. Geschehen
<im St. Iohannestage des teuffers unsers lieben Hern,
als er ward enthauptet.

Ratmannen und Schoppen wurden in den Städten
nnt Magdeburger Necht alljährlich am Aschermittwoch,
in Frankenstein im ersten Quartale jeden Jahres in der
Weise gewählt, daß der abgehende alte Rat den neuen
Rat und die Schöppenbank wählte. Bis zum Jahre
1537 hatte in Irankenstein der Gebrauch geherrscht, daß
der Ratsvorsitzende als Bürgermeister 4 Wochen lang
den Vorsitz führte, von da ab blieb er wie der ganze
Rat 1 Jahr im Amte.^) Zum Mitgliede des Rates
tonnte jeder ehrsame Bürger gewählt werden, der
Bürgerrecht und ein eigenes „Erbe" besaß, da kein
Stand ein besonderes Vorrecht besaß, und die Bürger
untereinander vollständig gleichberechtigte freie Leute
waren und nicht etwa ehemalige Unfreie, die wie auf
dem flachen Lande und in den polnischen Städten erst
durch den Wohnsitz in der Stadt in den Zustand der
Freiheit gelangt waren.^) Die Zahl der Ratmannen betrug

1) Eine Eintragung in dem einzigen noch vorhandenen
Stadtbuche (1528—1588) lautet: „Als man schreibet 1537 iare,
do hat man angefangen den burgermeister eyn iar lang zu be¬
stetigen, vorhin ist eyner 4 wochen gewesen. Nnd Hot sich an¬
gefangen bei dem Grsamen Hern Blasian Wolff." Die Namen
der Frankensteiner Bürgermeister vom 14. Jahrhunderte an bis
jetzt habe ich in meiner Geschichte der Propstei und des Hospitals
von St. Georg gebracht, dort ist auch ausführlich im Anhange
p. 70 ff. über die Ratskur, Bürgermeister und Ratmannen der
Stadt Frankenstein gehandelt.

2) v. Belo w: Das ältere deutsche Städtewejen 3c. p. 89 ff.
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in Frankenstein im 16. Jahrhunderte gewöhnlich 5,
hierzu trat als sitz- und stimmenberechtigtes Mitglied
seit 1536, wo die Stadt in den Besitz der Erbvogtei
gekommen war, der Stadtvogt. Das Amt der Rat¬
mannen war ein Ehrenamt und wurde unentgeltlich
verwaltet, doch erhielten sie als Verwalter einzelner
Stiftungen und Fundationen eine geringe Entschädigung,
wer das Amt eines Ratmannes ohne zureichenden Grund
ablehnte, konnte in Strafe genommen werden. Im 16.
und 17. Jahrhunderte besaßen die Ratsmitglieder Steuer¬
freiheit, doch bestimmten die Landstände im Jahre 1650,,
daß der Bürgermeister bis zu einem Einkommen von
IM Talern, die Ratmannen und der Ratsschreiber bis
zu einem solchen von 65 Talern steuerfrei seien, das
Einkommen darüber hinaus aber wie jeder andere Bürger
versteuern sollten; die Besoldung des Bürgermeisters
und der Ratmannen wurde dann am 4. Februar 1654
von dem damaligen Landeshauptmann Ehristoph von
Nimptsch dahin festgesetzt, daß der Bürgermeister jährlich
40, jeder Ratmann 25 Taler erhalten sollte, bezüglich
der Steuerfreiheit blieb es bei den Bestimmungen des
Jahres 1650.

Eine vollständige Neuregelung der Ratswahl trat
im Jahre 1575^) ein, nachdem Kaiser Maximilian II..
schon am 25. Mai 1570 der Stadt Frankenstein nicht
nur ihre alten Privilegien bestätigt, sondern ihr auch
freie Ratswahl verliehen hatte, doch mußten die Gewählten
vom Fürstentumshausitmann bestätigt und für die Krone
Böhmens vereidigt werden. Genaue Bestimmungen über
die Ratskur und alles, was mit ihr zusammenhing, traf
Maximilian II. erst 1575 und zwar in folgender Weise.
Alljährlich sind in Frankenstein 12 Ratmänner und 12
Geschworene zu wählen, Studierte sollen bei der Wahl
bevorzugt werden, die Wahl hat Mittwoch nach Neujahr
stattzufinden. Am Tage vor der Wahl soll der Bürger¬
meister den alten Rat und die Zechmeister zu der vor¬
zunehmenden Wahl einladen; bei dieser nehmen am

') Koblitz P. 272 ff.
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Ratstische in der Ratsstube Ratmannen, Geschworene und
Zechmeister Platz, worauf der Bürgermeister die An¬
wesenden ermahnt, nur ehrbare, verschwiegene, friedfertige
und gottesfürchtige Männer zu wählen. Zuerst wird
dann der Bürgermeister aus der Zahl der gegenwärtigen
Ratmänner und zwar auf 1 Jahr mittels Stimmzettel
gewählt, damit er sich nicht, wie es in dem königlichen
Statut heißt, bei längerer Amtsdauer über die übrigen
Ratmänner überhebe; am Ende seines Amtsjahres ist
zu prüfen, ob er sein Amt gut und gewissenhaft ver¬
waltet hat. Nach der Wahl des Bürgermeisters erfolgt
die der Ratmänner und Geschworenen ebenfalls durch
Stimmzettel, Vater, Söhne und Brüder dürfen nicht
gleichzeitig im Rate sitzen, stirbt ein Ratmann während
seiner Amtszeit, so hat eine Ersatzwahl stattzufinden. —

Nach erfolgter Wahl findet ein Dankgottesdienst in der
Pfarrkirche statt; nach dessen Beendigung kehrt der alte
und der neue Rat in das Rathaus zurück, wo der
Landeshauptmann, nachdem er die Wahl bestätigt hat,
die Vereidigung der Gewählten vornimmt. Die Eides¬
formel lautete: „Ich N. N. schwöre dem Kaiser und
seinen Nachfolgern in der Krone Böhmens allzeit treu
und gewer, der Stadt Frankenstein nützlich und freundlich
zu sein, ihre Ehre, Rechte, Ruhm und Gesetze getreulich
zu wahren, nach der weisesten Leute Rat dem Volke,
reich wie arm, gewissenhaft vorzustehen und den heim¬
lichen und verschwiegenen Rat (d. i. die Geheimnisse des
Rates) niemanden mitzuteilen." — Am Tage nach der
Wahl hat eine Ratssitzung stattzufinden, in der die
Kirchenväter, Hospitalvorsteher, Markt- und Malzherren
gewählt werden, dann legten Bürgermeister, Ratsherren
und die angeführten Funktionäre Rechenschaft über ihre
Amtsführung während des vergangenen Jahres ab.

Mit geringen Abänderungen blieb diese Stadtver¬
fassung in Frankenstein und in den übrigen Städten
Schlesiens bis zum Hubertsburger Frieden im Jahre
1763, durch den Schlesien dauernd in den Besitz der
Krone Preußens überging, bestehen, von da ab und wohl
auch schon früher trat aber eine vollständige Änderung
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in der Landes- und Städteverfassung ein: Die in den
einzelnen Fürstentümern bestehenden Landeshauptmann
schaften wurden aufgehoben, die Landtage oder Ver¬
sammlungen der Stande, die über Steuerangelegenheiten
und die meisten anderen Verwaltungssachen der Fürsten¬
tümer fast unbeschränkt verfügt hatten, wurden aufgelöst,
dagegen war schon seit 1742 ein Amt, das man bisher
in Schlesien nicht gekannt hatte, als Bindeglied zwischen
der Negierung und den Landkreisen mit weitgehenden
Befugnissen unter dem Namen „Landratsämter" gegründet
worden. Seit 1902 verwaltet das Landratsamt im
Kreise Frankenstein der Freiherr Schirdinger von
Schirnding.i) Aie Iustizpflege ging in zweiter Instanz
an die Oberamtsregierung in Breslau über, alle Staats-,
Negalien-, Steuer- und Polizeisachen wurden der Kriegs¬
und Domänenkammer in Breslau überwiesen, diese ließ
sie für mehrere Kreise zusammen durch Kriegs- und
Steuerräte verwalten, für Frankenstein war der Steuerrat
in Brieg zuständig. Die Städte verloren ferner das
Recht der freien Bürgermeister- und Ratswahl, die
Magistrate wurden hinfort von der Kriegs- und Domänen¬
kammer ernannt und bestanden aus königlichen Beamten,
die jedoch Gehalt und Pension aus der Kämmereikasse
bezogen; die Bürgermeister waren meistens pensionierte
Offiziere, die den Titel „Stadtdirektoren" erhielten. Dem
Stadtdirektor stand ein rechtsgelehrtes Magistratsmitglied,
der „Proconsul", zur Seite, daneben gab es noch einen
„Feuerbürgermeister", der für das Feuerlöschwesen zu
sorgen hatte, auch der königliche Postmeister hatte Sitz
und Stimme im Magistrate, ihm unterstand das Post
und Vorspannwesen, für das Kasfenwesen forgte der
Kämmerer, für die anderen Verwaltungszweige waren
mehrere Subalternbeamte angestellt. — Durch die Auf¬
zeichnungen des Bürgermeisters Polenz (1809—1849) bin
ich in den Stand gesetzt, für das Jahr 1795 ein voll

') Das Verzeichnis der Landräte des Kreises Frankenstein
seit 1742 siehe bei Kopietz, Geschichte der Propstei von St. Georg ?c.
P. 53 ff.
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ständiges Bild von der Organisation der Behörden in
Frankenstein zu geben.

Magistrat. Karl Tschirsch, Stadt- und Iustiz
direktor, er ist zugleich Magistratsvorsitzender und der
^rste richterliche Beamte, da damals Justiz und Ver¬
waltung noch nicht getrennt waren, Josef Zenker, zweiter
Stadt- und Polizeidirektor, Georg Ludwig Karl Schleier,
Bürgermeister und Kämmerer, Johann Gottlieb Altelt,
Ratmann und Justiz-Aktuar, Franz Seliger, Ratmann
und Polizei-Assistent, Josef Wittiber, Ratmann und
Servis-Rendant. Ober-Bediente: Karl Friedrich
Wilhelm Binoo, Registrator, Johann Georg Ianel,
.Kanzlist, Erdmann Josef Tschirsch, Registrator und
Kanzlei-Assistent. An Kirchen und Schulen waren an¬
gestellt: 2) Katholisch: Florian Bleisch, Erzpriester, Stadt¬
pfarrer aä 3t. Xnnam. Josef Clemenz und Anton Hübner,
Kapläne. Johann Einspänner, Reetor, Johann Michael
Kirchner, Organist und Lehrer, Dominikus Kahler, Kantor
und Lehrer, b) Evangelisch: Gottlieb Benjamin Feige,
Pastor und Schulrector, Gottfried Hoffmann, Kantor
und Lehrer. Im Dominikanerkloster zum hl. Kreuz be¬
fanden sich 4 Priester, 3 Ordensbrüder; Prior war
Norbert Tauch. Arztes und Dr. meci.: Josef Heu
mann, Kreis- und Stadtphysikus (blind), Benedict Gebel,
^ciiunctuä Pl^8icu8 (später Regierungsdirector in Erfurt),
Dominikus Hübner, Augustin Rupprecht. Königliches
Aeeiseamt: Johann Gottfried Wilhelm von Schönholz,
erster Stadtinspector, Johann Friede, zweiter Stadt
inspector, Josef Franz, Aceiseeinnehmer. Königliches
Postamt: Rittmeister Karl von Kalisch, Postmeister zur
Versorgung, vertreten durch den Postsekretär Lorenz.
Königliches Salzamt: Bürgermeister Schleier als
Salzfattor. Kreisbehörde: Landrat von Gellhorn auf
Kobelau, Steuer-Einnehmer Gruchot.

Die Garnison bildete damals das 2. Bataillon des
Infanterie-Regiments Nr. 50 unter dem Ehef General

i) Ebendort das Verzeichnis der seit 1779 bis jetzt prakti¬
zierenden Arzte Frankensteins, p. 51 ff.
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Leutnant von Steensen, Regiments-Kommandeur war
Oberst-Leutnant von Schimonsky.^)

Die Stadtgemeinde wurde durch 18 Zechmeister ver-
treten, die jedoch ohne Genehmigung der Kriegs- und
Domänenkammer nichts unternehmen durften, und deren
Einwendungen gegen Maßregeln des Magistrats oder
der Kammer meistens glatt abgelehnt wurden. Den ge¬
schilderten Zuständen machte die Einführung der Städie
ordnung vom 19. November 18(^8 ein Ende. Nachdem
am 18. und 19. Januar 18U9 seitens der Kriegs- und
Domänenkammer in Breslau an den Magistrat An¬
weisungen behufs Durchführung der neuen Städteordnung
ergangen waren, ließ derselbe zunächst die Zahl der
Zivilbevölkerung feststellen, dieselbe betrug 3297 Seelen,
sie wurde behufs Vornahme der vorgeschriebenen Wahlen
in 4 Bezirke geteilt, die dann je einen Bezirksvorsteher
wählten. Am 27. Februar wurde nach Vermeidung von,
der Kanzel und auf gründ gedruckter Listen von den
wahlberechtigten Bürgern die Wahl zur ersten Stadt¬
verordneten-Versammlung vorgenommen, am folgenden
Tage wurden die Wahlprotokolle von den Bürger¬
repräsentanten geprüft und richtig befunden, worauf sich
die Gewählten, 36 Stadtverordnete und 12 Stellvertreter,,
noch am selben Tage als Stadtverordneten-Versammlung
konstituierten uud unter dem Vorsitze des ältesten Bürgers
ihren Vorstand wählten.

Am 2. März fand die Wahl des ersten neuen
Bürgermeisters seitens der Versammlung statt; gewählt
wurde der frühere Negimentsquartiermeister (Auditeur)
im Regimente v. Sanitz, der zur Zeit bei der Garuison
verwaltung in Eosel beschäftigt war, namens Franz
Potenz, ein geborener Frankensteiner, auf 6 Jahre mit
einem Gehalte von 800 Talern. Die Kämpfe des neuen
Magistrats und der Stadtverordneten-Versammlung mit
dem alten Magistrate kann ich hier übergehen, zumal ich

i) Nber die Garnisonverhältnisse in Frankenstein von 1763
bis 1806 handelt Kopietz in „Aus Frankensteins Vergangenheit"^
Frankenstein-Münsterberger Zeitung, 1906.
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sie an anderer Stelle ausführlich behandelt habe.^) Zugleich
nnt dem neuen Bürgermeister wurden auch die übrigen
Magistratsmitglieder von der Versammlung gewählt.
Die Einführung und Vereidigung des Bürgermeisters
Potenz fand am 22. Juni 1809 durch den zum könig¬
lichen Kommissarius ernannten Kriegs- und Steuerrat
Verger aus Brieg statt. Die Einführung der neuen
Städteordnung hatte auch die Trennung der bisher im
Magistrate mit der Polizei verbundenen Justiz mit sich
gebracht, und schon am 16. März war amtlich bekannt
gemacht worden, daß diese von jetzt ab von der Polizei
getrennt und durch besondere Beamte verwaltet werden
würde. Das neue Gericht erhielt den Namen „König¬
liches Stadtgericht", als Richter fungierte der bisherige
Stadt- und Iustizdirektor Franke, der jetzt den Titel
„Iustizkommissarius" erhielt; als dann am 30. Juli 1809
das bisherige Stadtgericht in Silberberg aufgelöst und
mit dem Frankensteiner verbunden worden war, führte
dieses die Bezeichnung „Königlich Preußisches Frankenstein
Silberberger Stadtgericht", infolge der vermehrten Ge¬
schäfte wurde dem Stadtrichter Franke in der Person
des Assessor Gröger ein Hilfsrichter beigegeben. Trotz
dieser Trennung der Justiz von der Stadtverwaltung
mußte die Kämmereikasse nach wie vor Zuschüsse zur
Unterhaltung des Stadtgerichtes weiter bezahlen: für den
Stadtrichter jährlich 300 Taler, für den Aktuar 100 Taler,
für Schreibgebühren und Schreibmaterial durchschnittlich
150 Taler. Diese Verpflichtung der Stadt hörte mit
dem 1. Januar 1821 infolge allgemeiner gesetzlicher Be¬
stimmungen auf, von da ab hatte die Stadt der Justiz
-nur die nötigen Räumlichkeiten, zuerst unentgeltlich,
später gegen eine unbedeutende Iahresmiete zu überlassen,
wie das später bei der Geschichte des mittleren Rathauses
nachgewiesen werden wird.

Nachdem wir so die städtische Verfassung und ihre
Veränderungen im Laufe der Jahrhunderte besprochen

i> Kopietz: Franz Potenz, Bürgermeister von Frankenstein,
ein Zeit- und Lebensbild (l809 -1849> Zeitschrift des Vereins für
beschichte Schlesiens, Band 40, 1906.
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haben, wenden wir unsere Aufmerksamkeit der städtischen
Verwaltung zu.

Zu den wichtigsten städtischen Einrichtungen, welche
der Aufsicht des Rates unterstanden, gehört das Brau¬
wesen. Gebraut wurde in den frühesten Zeiten der
Städte in einem der Bürgerschaft gehörigen Brauhaufe
(bl-a^atorium), in welchem die einzelnen Bürger in
bestimmter Reihenfolge die Braupfannen und die an¬
deren zum Brauereibetriebe nötigen Gerätschaften be¬
nutzten, später errichteten die Kretschmerzunft und die
anderen Innungen eigene Brauhäuser, llber die Einzel¬
heiten des Brauwesens gibt das „Vrauurbar" Aufschluß.
Unter »ui-barium« versteht man ursprünglich dem Namen
entsprechend ein Verzeichnis der zur Stadt gehörigen
Grundstücke und der auf ihnen lastenden Steuern unb
Abgaben, es war also das, was wir heut als „Grund
und Abgabenbuch" bezeichnen würden, später gibt das
„Brauurbar" die Namen der brauberechtigten Bürger
und die Zahl „der Biere", die sie brauen dürfen, die
Reihenfolge, in der sie zu brauen haben, und das
„Geschoß" an, d. h. die Höhe der Abgabe, die sie dafür
an die städtische Kasse zu zahlen haben. Später wurde
die Brauberechtigung von den einzelnen Bürgern und
Innungen an Pächter verpachtet, und die erzielten Ein¬
nahmen durch eine von ihnen gewählte Kommission an die
brauberechtigten Bürger und Innungen, die Brau
kommunität, verteilt. In Frankenstein gab es schon in
sehr früher Zeit neben dem Brau- und Schenkhause der
Kretschmer und neben den brau- und ausschankberechtigten
Bürgerhäusern, Brauhäuser einzelner Innungen, so er¬
fahren wir von Koblitz, daß am 29. Oktober 158? das
Brauhaus der vereinigten Schufter- und Schneiderinnung^
das am Münsterberger Tor lag, abbrannte, dann vom
Rate mit Zustimmung der Ältesten und Geschworenen
für die Stadt um 125 Taler angekauft und 1588 für
städtische Rechnung wieder in Betrieb gesetzt wurde.

Als das Abzeichen der Kretschmereien und der
brauberechtigten Häuser galt der sogenannte „Bierkegel "^
dessen äußere Gestalt vielfach verschieden war, wie wir
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bald sehen werden. Für das Alter dieses Symbols der
Bierbrauberechtigung spricht der Umstand, daß ihn schon
Kaiser Albrecht II. im Jahre 1439 erwähnt, nicht selten
schmückte ihn die Inschrift:

So lange hier der Kegel hängt,
Wird Bier und Branntwein ausgeschänkt.^)

In manchen Gegenden Schlesiens war aber der
Bierkegel nicht nnr das Zeichen der Kretschmereien und
der brauberechtigten Privathäuser, die nach einer be¬
stimmten im Nrbarium vorgeschriebenen Reihenfolge das
im städtischen oder zünftischen Brauhause gebraute Bier
ausschenkten, sondern er wurde auch ausgehängt bei
Kindtaufen und Hochzeiten. Der Gebrauch des „Kindel
bierschankes" ist uralt und scheint die letzte Erinnerung
an ein altes Gewohnheitsrecht zn sein, demzufolge noch
im 16. Jahrhunderte die Bewohner der Häuser, in denen
sich eine Sechswöchnerin befand, für diefe Zeit in be¬
schränkter Weise das Recht des Bierausschankes hatten,
wahrscheinlich, um die Kosten der Sechswochenzeit auf¬
bringen zu können. Da die Sache im Grunde genommen
ein Nnfug und sicherlich nicht im gesundheitlichen Interesse
der Wöchnerin war, so wurde der Kindelbierausschank
wenigstens in Breslau schon im Anfange des 16. Jahr¬
hunderts verboten und eine Polizeiverordnung des
dortigen Rates bestimmte: „Auch welche Frau unser
Mitbürgerinnen in den Sechswochen Kinderbier macht,
also dicke (^ oft) als das geschieht, so soll sie eine Mark
in die Stadt zu Buße geben." In manchen Dörfern
Schlesiens hielt sich der Gebranch des Kindelbierschankes
bis ins 17. Jahrhundert hinein.

Ähnlich verhielt es sich mit den sogenannten „Bier¬
zügen", die das ganze Mittelalter hindurch bis ins
18. Jahrhundert veranstaltet wurden. Unter diesem
Ausdrucke verstand man bei Taufen die Verpflichtung
der Eltern, bei Hochzeiten die der Neuvermählten, alle

i) Treblin: „Kindelbiertrinken und Hochzeiisfreibier", in
Schlesische Geschichtsblätter 1909, Nr. 1.
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Teilnehmer an der Feier mit Bier, Branntwein und
Tanz im Gerichtskretscham freizuhalten. Der Name
„Bierzug" kommt zweifellos davon her, daß die Fest¬
teilnehmer vom Hause der Festfeier im geschlossenen Zuge
in den Kretscham zogen. Was speziell die Sitte der
„Bierzüge" im Frankenstein- Münsterberger Lande
anlangt, so bestimmte eine Verordnung des Kanzlers
des Heinrichauer Stiftes vom 12. Dezember 1718^), daß
Braut und Bräutigam mit ihren Hochzeitsgästen sich
nachmittags um 3 Uhr in der Kirche einfinden, wenigstens
abends um 9 Uhr in den Kretscham gehen, aber über
12 Uhr hinaus dort nicht verbleiben sollten.

Die äußere Form des Bierkegels war wie gesagt
verschieden; manchmal stellte derselbe einen langen
hölzernen Arm mit einer ausgestreckten Hand dar, anders
beschreibt ihn Treblin in dem oben eitierten Aufsatze.
Nach ihm bestand derselbe in einer festen Holzkrone von
18—20 cm im Durchmesser, von dem nach allen Seiten
hin 1^/2 Meter lange Holzspähne herabhingen; befestigt war
er mit Bindfaden entweder an einer Stange oder unter
einem Schilde oder an einem Baume. Im Innern des
Kegels hängte man gewöhnlich eine Schnapsflasche und
ein Schnapsglas auf, die, wenn der Wind den Kegel in
Bewegung setzte, aneinander klangen. Die oben angeführte
Inschrift war am Kranze angebracht.

Schon 1587 hatte der Rat den Schoß von den
Häusern „so auf den Gaffen stehen," also von den
Häusern in den einzelnen Gassen, erhöht und dann den
Ringhäusern gleichgemacht, so daß hinfort Ring- und
Gassenhäuser 40 Groschen jährlich städtische Steuern zu
zahlen hatten, im Jahre 1588 wurden auch die Häuser
vor den Toren, die bisher schoßfrei gewesen waren,
ebenfalls zu den städtischen Steuern herangezogen, und
gleichmäßig erhöht wurden im Jahre 1608 die Schosse
von allen Häusern, Gütern, Gärten und Scheuern
innerhalb und außerhalb der Stadtmauern. Die erhöhte

et P3l-ilcul2ribu3 quibu36am 3ile3iae ^uribu3. lom.
Breslau 174l.
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Besteuerung erregte die ganze Bürgerschaft, besonderen
Groll der brauberechtigten Hausbesitzer riefen die soge¬
nannten „Brauzettel" hervor, welche der Rat 1588 ein¬
geführt hatte; durch sie sollte eine bessere Kontrolle über
die Güte der von den brauberechtigten Bürgern gebrauten
und ausgeschenkten Biere herbeigeführt werden. Die
Erbitterung der Bürgerschaft machte sich in einer Beschwerde
an Kaiser Rudolf II. im Jahre 1590 Luft, in der dem
Rate, und besonders dem damaligen Bürgermeister Hans
Thieler, verschiedene angebliche Bedrückungen der Bürger¬
schaft zur Last gelegt wurden, insbesondere gab man dem
Bürgermeister schuld, daß durch seinen Einfluß selbst von
einheimischen Frankensteinern bei Erlangung des Bürger¬
rechtes Taxen erhoben würden, was früher niemals ge¬
schehen sei. Genützt hat die Beschwerde nichts. Zur
Mißstimmung der Bürgerschaft mochte wohl auch der
Umstand beitragen, daß sich in der zweiten Hälfte deZ
16. Jahrhunderts wie in allen anderen deutschen und
schleichen Städten, so auch in Frankenstein ganz un¬
verkennbar ein Rückgang des Verkehrslebens und des
Wohlstandes bemerkbar machte. Die Gründe für diese
Erscheinung sind unschwer zu erkennen: sie lagen in den
religiös-politischen Kämpfen dieser Zeit und in dem mehr
und mehr um sich greifenden Räuberunwesen der fahrenden
und umherstreifenden Landsknechte, die den deutschen Handel
schwer schädigten. — Der Rückgang im Wohlstande der
Frankensteiner Bürgerschaft läßt sich aus dem Umstände
schließen, daß zwischen 1518 und 1580 40 brauberechtigte
Häuser auf ihr Privilegium verzichteten und den Brau¬
betrieb einstellten; möglich, daß dabei auch der Umstand
einwirkte, daß in diesem Zeitraum die Städte Neichenstein
und Silberberg das Brauprivilegium erhielten und ihr
Bier nicht mehr von Frankenstein bezogen. Besondere
Unzufriedenheit der Bürgerschaft erregte auch das Pri¬
vilegium der Adligen, die Häuser in der Stadt besaßen,
sie durften ohne städtischen Schoß zu zahlen, für ihren
Hausbedarf Bier brauen, und was den größten Unwillen
erregte, auch fremde Biere frei einführen. Deshalb
wandte sich der Rat,1559 bittweise an den HerzogIohannes



— 186 —

von Münsterberg-Ols, mit Rücksicht auf die bedrängte
Lage der Stadt dieses Privilegium des Adels aufheben
zu wollen. Der Herzog kam diesem Gesuche auch teilweise
nach und bestimmte, daß Adlige, die in Frankenstein
Häuser kaufen oder solche erbauen würden, kein schoß¬
freies Bier mehr brauen dürften, sondern wie alle
anderen Bürger an den städtischen Steuern und Lasten
teilnehmen müßten, ausgenommen sollten diejenigen
Adligen sein, denen die Herzöge und ihre Nachfolger
wegen treu geleisteter Dienste im Einzelfalle Freiheit von
den städtischen Abgaben und Lasten erteilen würden.

Außer den städtischen Steuern hatte die Bürgerschaft
auch solche an den Landesherrn aufzubringen, hierzu
gehört in erster Linie der Grundzins, den sie von
ihren Ackern bezahlen mußten, und der durchschnittlich
V4—V2 Mark im Jahre betrug, sie zahlten ferner Erb
zinse n von ihren Hofstätten scen3U3 arearum), gewöhnlich
vom Hause einen Groschen, in anderen Städten 3—6
Denare (Denar — 12 Pfennige), in Leobschütz nach der
Willkür vom Jahre 1270 von jeder Hofstatt 6 Heller,
ferner den Zehnten von den städtischen Hufen, der
zwischen 6 Scheffeln und einem Malter schwankte. Die
bedeutendste Ginnahme erzielte der Landesherr aus dem
Erbschoß (exactio), der von allem beweglichen und
unbeweglichen Eigentum der Bürger erhoben wurde.
Diese Steuer war ursprünglich eine außerordentliche^
nicbt genau fixierte, wurde jedoch im 14. Jahrhunderte
genau bestimmt und alljährlich erhoben. Die Höhe des
Erbgeschosses war ganz verschieden und richtete sich nach
der Größe und dem Wohlstande der betreffenden Stadt,
während Breslau in der Mitte des 14. Jahrhunderts
jährlich 400 Mark an Grbschoß zahlte, betrug es in
kleinen Städten nur 9-10 Mark. Dieser Erbschoß ist
aber nicht zu verwechseln mit einer anderen, ebenfalls
„Schoß" genannten Steuer, die der Landesherr bei ver¬
schiedenen Gelegenheiten z. B. bei Kriegsgefahr ausschrieb.
Eine andere Leistung für den Landesherrn ist das
Münzgeld (pecunia monetaliä oder clefectu3 monetae),
mit ihm hat es folgende Bewandtnis. Im 15. Jahr
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Hunderte war es Sitte, daß auf den Märkten, die ge¬
wöhnlich am Kirchweihfeste in den Marktorten abgehalten
wurden, die Käufer sich das Geld für den Marktverkehr
erst prägen ließen, deshalb waren an Orten mit starkem
Marktverkehre landesherrliche Münzstätten (monetarium)
eingerichtet, in der der Münzmeister die alten Münzen,
nicht ohne Verlust für die Leute, daher 6efectu3 pecuniae,
umschlug oder neue gegen Entschädigung prägte. Gegen
Ende des 13. Jahrhunderts hörte dieses Umprägen der
Münzen auf, und es wurde eine allgemeine, ständige
Steuer, das oben genannte „Münzgeld", eingeführt.
Geprägt wurden an den Markttagen neue Pfennige
(denariuä oder nummuz)/) seit der Mitte des 14. Jahr¬
hunderts auch halbe Pfennige (odoluz); sie bestanden
aus dünnem Silberblech, waren auf der einen Seite er¬
haben, auf der anderen hohl. Größere Zahlungen wurden
gewogen und geleistet in Mark, Pfund und Lot. Solche
Münzstätten befanden sich im 13. Jahrhunderte auch in
Frankenberg und Münsterberg, wie aus einer Urkunde
des Wlodizlaus, Herzogs von Schlesien und Erzbischof
von Salzburg, vom 11. Mai 1268^) hervorgeht; in
Frankenstein gab es noch im 15. Jahrhunderte eine
Münze, denn nach Koblitz's Angabe wurde dort gemünzt,
wo später das (1418 erbaute) Pfarrhaus errichtet wurde,
in der Folgezeit stand die Münze auf dem Kirchhofe
bei St. Anna, und hier ließen noch 1503 die Herzöge
Albrecht und Karl von Münsterberg Heller schlagen,
1507 wurde die Münze von Frankenstein nach Reichenstein
verlegt.^) Dort ließ Herzog Karl I. 1517 Groschen zu
12 Heller prägen und im Jahre 1520 ein neues
Münzhaus erbauen, das nach Friedensburgs Angabe
noch heut in Reichenstein vorhanden sein soll, ich habe
es aber troh aller Nachfragen nicht auffinden können.

Wie schon früher gesagt worden, unterstand dem
Stadtrate der Brauurbar und das gesamte Schankwesen
der Stadt, wir müssen also auch einen Blick auf die hiesige

i) Siehe die Münztabellen auf p. 69 .
2, Regesten Nr. 1300.
3) Friedensburg: Münzgeschichte, p. 267.
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„Taberne" werfen. Diese Taberne (taberna) war ein
städtisches Schankhaus am llnterringe, an der Ostseite
des Marktplatzes, sie, verdankt ihre Entstehung einem
Privilegium der Herzöge Albrecht, Karl und Georg ä. cl.
Ols 26. Juli 1502 ^); in demselben gestatten die Genannten
der Stadt, ein städtisches Schankhaus unter dem Namen
„Taberne" zu errichten und regelten den Geschäftsverkehr
in demselben in folgender Weise: es dürfen in demselben
„Grätzer" und andere „weiße" Biere, ferner Malvasier
und andere welsche Weine, österreichische und ungarische/
überhaupt alle schweren Getränke ausgeschenkt werden,
ohne daß damit das Recht der Bürger, Wein ausschenken
Zu dürfen, beeinträchtigt wird. Entsteht in der Taberne
Streit, so sollen die Übeltäter vom Rate bestraft werden,
sind es Ritter oder herzogliche Hofleute, so hat sie der
Rat, wenn der Streit in der Nacht entsteht und ein
Mord zu befürchten ist, in Gewahrsam zu nehmen, am
nächsten Morgen aber dem Schloßhauptmann zur Be¬
strafung auszuliefern. An Sonn- und Festtagen darf
vor Beendigung des Hochamtes in der Pfarrkirche weder
Speise noch Trank verabfolgt werden. Nun mögen
wohl zwischen dem Tabernenschenken und den bürgerlichen
Weinverkäufern Streitigkeiten entstanden sein, deshalb
erließ der Rat im Jahre 1585 für den Weinverkauf ein
besonderes Statut folgenden Inhalts: jeder Bürger, der
2 Faß Wein (— 20 Eimer) ausschenken will, muß dafür
einen „Wurf" von 6 Scheffeln Weizen „vom Braue
fallen lassen", d. h. er darf, wenn er zum Brauen au
der Reihe ist, von 6 Scheffeln Weizen kein Bier brauen;
wer über die gestatteten 20 Eimer Landweiu ausschenkt,
der muß auch ein Lager von 30 Eimern Ilngarwein
halten, bei Strafe von 10 schweren Mark. — Um die
Bautätigkeit in der Stadt zu heben, verordnete der Rat
in demseloen Jahre 1585: wer 9000 Ziegeln verbaut,
darf innerhalb eines Jahres na chVollendung des Baues,
außer dem Quantum ,von dem zu brauen er berechtigt ist,
uoch einen „Wurf" Weizen (alsu 6 Scheffel) verbrauen,

Abschrift bei Koblitz P. 112 ff.
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desgleichen derjenige, welcher mehr als 10 Lachter Steine
verbaut hat.

In der Folgezeit verkaufte die Stadt ihre Taberne,
kaufte sie aber 157? von den Erben des Frankensteiner
Schloßhauptmanns Matthes Schambor für 900 Talev
zurück. Die schlechten Geschäfte, die der Rat im 17.
und 18. und im Anfange des 19. Jahrhunderts mit dev
Taberne machte, bewogen die städtischen Behörden im
Jahre 1821 das Schankhaus zu verkaufen, zumal dev
Bauzustand desselben im Laufe der Zeit immer schlechter
geworden war. Der Verkauf erfolgte am 17. März 1821
an den Kaufmann Karl König für 2400 Taler, die
städtische Wage aber, die bisher in der Taberne unter¬
gebracht gewesen war, wurde in das Haus des Kürschners
Michaleck, in den goldenen Stern, am Oberringe verlegt.
Als Ersatz für die Taberne kaufte die Stadt dem Stadt¬
ältesten Weese das sogenannte „Ressoureenlokal" auf der
Badergasse für den Preis von 3300 Talern am 8. März
1821 ab, es hieß nunmehr „Stadthaus", doch blieb das¬
selbe nicht lange im Besitze der Stadt, denn diese ver¬
kaufte es mit Gewinn später an einen Privatmann.
Weese hatte seiner Zeit das Ressoureenlokal auf
dem Grunde zweier wüsten Bauplätze errichtet. Ein
noch besseres Geschäft machte die Stadt, als sie im
Jahre 1836 der verwitweten Frau Urban, geb. Lonsky,
das ihr von ihrem Oheim Amand Rother vererbte Haus
an der Ecke Ring und Münsterbergergasse für 3560 Taler
abkaufte, doch blieb das in dem Hause untergebrachte
königliche Steueramt mit der Wage gegen eine Iahres
miete von 96 Talern bis zum Jahre 1842 daselbst.
Im Jahre 1843 verkaufte die Stadt dieses Haus an
die verwitwete Frau Kaufmann Umlaufs für 6060 Taler;
die Übergabe erfolgte am 2. Oktober 1843. Die Käuferin
ließ das Haus niederreißen und in den Jahren 1844 bis
1845 an dessen Stelle ein großes Gasthaus errichten,
das am 29. Januar 1846 als „Umlauffs Hotel" eröffnet
wurde und unter diesem Namen noch heut besteht. Seit
dieser Zeit ist das Hotel in verschiedenen Händen
gewesen, gegenwärtig ist Besitzerin die verw. Frau Wiesner.
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Daß die sogenannte Polizeistunde, d. h. die Zeit,
in welcher in den öffentlichen Lokalen der Geschäftsbetrieb
eingestellt werden muß, keine Erfindung der Neuzeit,
sondern schon Jahrhunderte alt ist, beweisen die Rats¬
verordnungen in vielen Städten, in Frankenstein erschien
eine solche im Jahre 1593. Zur besseren Überwachung
des Schankwesens in den brauberechtigten Häusern und
in den öffentlichen Gasthäusern bestimmte der Rat im
genannten Jahr Folgendes: Alle Schanklotale werden
am Abende, wenn die „Bürgerglocke" vom Ratsiurm
läutet, geschlossen; einer der Geschworenen sieht in Be¬
gleitung der Nachtwächter nach, ob die Gäste das Lokal
geräumt haben, solche die noch angetroffen werden, sind
festzunehmen und in die Büttelei einzuliefern. Nach einer
Verfügung des Rates vom Jahre 1599 führte dasjenige
Mitglied des Rates, welchem die Aufsicht über die
Schankstätten übertragen war, denTitel „Tabernenkanzler".
Mit der Notiz, daß das gewöhnliche Maß, in dem in
der Taberne und in den anderen Trinkstätten das Bier
den Gästen verabfolgt wurde, die „Hellerkannen" waren,
daß diese aber 1572 abgeschafft und dafür die „Drei¬
hellerkannen" eingeführt wurden, könnte ich eigentlich
diesen Abschnitt schließen, doch will ich bezüglich der
Weinpreise noch erwähnen, daß nach Koblitz das Jahr
1605 ein vorzügliches Wein- und Obstjahr war; man
zahlte damals für ein Quart Ungarwein 3 Groschen
6 Heller, für ein Quart Landwein 2 Groschen 3 Heller,
ein Viertel Birnen kostete 2—3 Groschen, Apfel 2 Groschen
und darüber.



VIII. Abschnitt.

Städtische Einrichtungen.

Die Bewohner der mittleren und kleineren Städte
waren im Mittelalter größtenteils Handwerker und
Ackerbürger, die wohl Sinn für die Entwickelung ihres
Handwerks und die Hebung des Ackerbaus, aber keinerlei
Interesse für Sauberkeit in ihren Häusern und auf den
Straßen und Plätzen ihrer Stadt zeigten, daher kommt
denn auch die Erscheinung, daß selbst in großen und
berühmten Städten herrliche Dome und Rathäuser gebaut
wurden, während HäuserundStraßenvonSchmutz undUn
Leinlichkeiten starrten. So wird erzählt/) daß in Frankfurt a.
O. während des 14. Jahrhunderts, um den Verkehr in der
Zeit der Messe zu ermöglichen, der „Dreck" von den
Straßen vor die Stadt gefahren werden mußte, und
daß die Mitglieder des Rates, wenn sie zur Ratssitzung
gingen, sich 'hölzerner Überschuhe bedienten, und noch
im Jahre 1414 bestimmte der dortige Rat, daß die
Ratmänner diese hölzernen Überschuhe vor dem Sitzungs¬
lokale abzulegen hätten. Von Gotha wird aus dem
16. Jahrhunderte berichtet, daß man auf den Straßen
nicht nur in Holzüberschuhen, sondern stellenweise auf
Stelzen gehen mußte, um nicht im Schmutze stecken zu
bleiben, dort war es auch Sitte, an den vor dem Rats¬
zimmer abgelegten Holzschuhen zu zählen, wie viele
Ratmänner an der Sitzung teilnahmen. Ebenso schlimm
stand es in den süddeutschen Städten; als z. B. Kaiser
Friedrich IV. (1440—1493) einst die Stadt Tutlingen
besichtigen wollte, warnte ihn der Rat zu kommen, und
als er dennoch kam, versank sein Pferd bis an den
Bauch im Schmutze, und als derselbe Kaiser in die
freie Reichsstadt Reutlingen kam, wäre er mit seinem

i) v. Velow: Das älteste deutsche Städtetum ?c. P. 16 ff.
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Pferde fast im Straßenschmutze versunken. Ja, manche
Städte benutzten den schandbaren Zustand ihrer Straßen
als Vorwand, um kaiserliche oder andere hohe Besuche
gütlich abzuwehren. In manchen Städten gestattete die
Obrigkeit den Bürgern, vor ihren Häusern Stroh zu
streuen, doch mußten diese sich verpflichten, dasselbe im
Sommer alle acht, im Winter alle vierzehn Tage zu er¬
neuern. Etwas besser wurden die Verhältnisse im
16. Jahrhunderte: jetzt legte man für den Fußgänger¬
verkehr hölzerne Bohlen unmittelbar an den Häusern,
entlang oder man legte besonders an den Strahenüber
qängen, quer über die Straße Holzknüppel oder auch
Trittsteine, diesen ersten Versuchen zur Verbesserung des
Naturzustandes in den Gassen folgten dann die „Stein¬
wege", so nannte man die gepflasterten Straßen. Die
Straßenpflasterung erfolgte aber in den deutschen Städten
zu ganz verschiedenen Zeiten, sie wurde wesentlich bedingt
durch die Bodenbeschaffenheit, und man kann wohl
sagen, daß dieselbe im Osten Deutschlands wegen des
meist undurchlässigen Bodens früher stattfand als im
Westen und Süden. — Die Verpflichtung zur Herstellung
und Erhaltung der gepflasterten Straßen dsr Stadt lag,
im Mittelalter den Anwohnern ob, doch wurde es bald
Sitte, daß die Hauptstraßen von der Stadt, die Seiten¬
gassen von den Hausbesitzern hergestellt und erhalten
wurden, in einzelnen Städten wurden alle Straßen auf
Kosten der Kämmereikasse, zum teil auch aus besonderen
Einnahmequellen gepflastert. Das war auch in Frankenstein
der Fall, wo der Ertrag der Torsperre für die Straßen¬
pflasterung verwandt wurde. Die älteste Nachricht über
die Straßenpflasterung in hiesiger Stadt stammt aus dem
Jahre 1544, wo der „hohe Steg" am Ringe „auf Jakob
Großpietschen zu" gepflastert wurde, im Sommer 1577
wurde die Niederbadergasse und die Breslauergasse,
1603 der Fahrweg vor dem Glatzertore mit Pflaster
versehen, wobei die Wasserrinne, die aus dem Stadtgraben
nach dem Mühlgraben an der Hospitalmühle führte,
neu bedeckt wurde. Der Verkehr vor dem Glatzertore
war besonders lebhaft, deshalb ließ der Rat schon 1628
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wieder diesen Weg vom Tore bis zur Brücke am Hospitale
in der Länge von 72 Klaftern, dann aber auch vor
dem Breslauer Tore 27 Klaftern pflastern, wofür an
Arbeitslohn und Trinkgeldern 22 Taler gezahlt wurden.
Von da ab hören wir, jedenfalls wegen der stürmischen
Zeiten des 30jährigen .Krieges, nichts mehr von solchen
Arbeiten, auch im 18. Jahrhunderte geschah nichts, und
erst im Sommer 1803 wurde neues Pflaster auf der
Oberstraße bis zum Glatzer Tore mit einem Kosten
aufwande von 129 Talern gelegt, dann kommt wieder
eine lange Pause bis zum Jahre 1818, wo im Sommer
die sogenannte Sommer- und Winterbahn vor dem
Breslauer Kretscham (jetzt Gasthaus zum Elefanten,
übrigens eines der ältesten Schankhäuser der Stadt, wie
die im Hause angebrachte Steintafel beweist) eingerichtet
wurde, was seine besonderen Schwierigkeiten hatte, da
das ungepflasterte Sommergleis 2 Fuß tiefer lag als das
Wintergleis. Im Sommer 1836 und 1837 wurden dann
die Ringseiten mit Quadern versehen; gegenwärtig sind
sämtliche Hauptstraßen mit Trottoirs versehen und mit
Granitwürfeln gepflastert, so daß sich Frankenstein be¬
züglich des Straßenpflasters jeder schlesischen Mittelstadt
an die Seite stellen darf. Mit Rücksicht auf die früher
in Wartha ausgeübten Dominialrechte liegt der Kommune
Frankenstein noch heut die Verpflichtung ob, dort den
Straßenzug vom Anfange der Stadt bis über die Neisse
brücke mit Pflaster zu versehen und in gutem Zustande
zu erhalten.

Ein Gegenstand beständigen Ärgers für die städtischen
Behörden Frankensteins waren die sogenannten „Schnabel¬
rinnen" und die hölzernen Schornsteine. Unter „Schnabel¬
rinnen" verstand man die langen Holzrinnen, welche
zwischen den Dächern der einzelnen Häuser lagen und
zur Aufnahme und Abführung des Regenwassers dienten.
Da dieselben meistens bis in die Mitte der Straßen
reichten und bei Regen- und Tauwetter durch die ab¬
fallenden Wasser die Passanten belästigten, im Winter
aber durch die langherabhängenden Eiszapfen die Ein¬
wohner in Gefahr brachten, so hatte die Regierung schon

13
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mehrmals im Interesse der öffentlichen Sicherheit die
Abschaffung derselben verlangt, die Hausbesitzer aber
hatten, zumal die Polizeibehörde nicht gerade mit be¬
sonderem Eifer vorging, ihrer Kassierung Widerstand
entgegengesetzt. Während der Freiheitskriege geschah in
der Sache nichts, erst in den Jahren 1818 und 1819
begann die Polizei auf Drängen der Negierung unter
Strafandrohungen kräftiger vorzugehen; daher fielen 1818
an 26 Häusern die Schnabelrinnen; da die Abschaffung
derselben aber immer noch recht langsam vor sich ging,
verfügte die Regierung kurzer Hand, daß bis zum 11. März
1819 sämtliche Rinnen abgeschnitten fein müßten, doch
zog sich die Sache immerhin noch bis zum Ende des
Jahres hin, in den Vorstädten blieben sie noch längere
Zeit. An die Stelle der Schnabelrinnen traten Alifalls¬
rohre. In dieser Zeit mußten auch die feuergefährlichen
Holzschornsteine massiven weichen. Aber auch ietzt noch
blieb in baupolizeilicher Beziehung ein großer libelftand
bestehen, das waren die aus den einzelnen Stockwerken
auf die Straße mündenden Ausgüsse und die offenen
Gerinne. Die Abschaffung der ersteren erfolgte unter
heftigem Widerstände der Hauswirte und der Mieter,
und wiederum war es die Regierung, welche diese im
Interesse der öffentlichen Gesundheitspflege notwendige
Maßregel durchsetzte. Im Oktober 1825 erging eine
Regierungsverfügung, daß alle auf die Straße aus den
einzelnen Stockwerken ansmündenden Ausgüsse binnen
14 Tagen abgeschafft werden sollten; der Magistrat
crkannte zwar die Zweckmäßigkeit der Maßregel an, hielt
jedoch die Ausführungsfrist für zu kurz, und auf feine
Vorstellung hin wnrde bestimmt, daß vom 1. Juli 1836
an keine auf die Straße mündenden Ausgüsse geduldet
werden sollten. — Gesundheitsschädlich wirkten auch die
offenen Gerinne, die noch im Anfange des 19. Jahr¬
hunderts in manchen Straßen quer über die Straße
gelegt waren und bei Frost und Glatteis Pferde und
Menschen gefährdeten, im Sommer aber die Stadt mit
Übelgerüchen verpesteten. — Bei späteren Pflasterungen
hatte man wohl die Quergerinne abgeschafft, damit war
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<:ber der llbelstand nicht ganz beseitigt, dies erfolgte erst,
als im Jahre 1894 die städtische Wasserleitung einge¬
richtet und im Anschlüsse an sie die unterirdische Kanali¬
sation durchgeführt wurde.

Die vorausgehende Erörterung führt uns mit Not¬
wendigkeit dazu, einen Blick auf die Gesundheitspflege
in Frankenstein zu werfen; es würden da auch zu be¬
handeln sein die Einrichtungen für die Krankenpflege,
doch will ich diesen Punkt einer späteren Besprechung
vorbehalten und jetzt mein Augenmerk auf die Sauberkeit
bezw. Unsauberkeit richten, die in den Straßen und
Häusern Frankensteins bis in die neuere Zeit herrschte;
daß es in dieser Beziehung in den anderen deutschen
Städten nicht besser aussah, ist bereits im Anfange dieses
Abschnittes nachgewiesen worden. Der Grund für diese
Erscheinung liegt darin, daß man gewohnheitsmäßig alles
das auf die Straße warf, was man in den Häusern
und auf den Höfen nicht duldete: tote Hühner, Katzen
und Hunde, und wenn dann starke Regengüsse das
Gemisch von Asche, Staub und Gemülle durcheinander
mischten, und die Spülwasser aus den Küchen die Luft
verpesteten, da kann man sich einen Begriff von den
Gerüchen machen, welche im Sommer die Straßen und
Gassen der kleinen Stadt erfüllten. Hierzu kam dann
noch der Nmstand, daß die Ackerbürger der Stadt die
Düngerhaufen, die von ihrem Vieh herrührten, vor ihren
Häusern aufsammelten, da die Enge der Höfe eine An¬
sammlung desselben innerhalb der Hofstätten nicht ge¬
stattete. Zu dieser Unsauberkeit infolge der öffentlichen
Düngerstätten kam dann noch der llbelstand, daß das
Vieh, wenn es nicht unter Aufsicht des städtischen Ge
ineindehirten auf der Viehweide war, ungehindert auf
den Straßen und Plätzen der Stadt umherlief und selbst
Don den Kirchhöfen, die damals in den Städten überall
um die Pfarrkirche angelegt waren, nicht immer fern¬
gehalten wurde. Lesen wir doch, daß in Breslau erst
1495 das freie Umherlaufen der Schweine in den Straßen
verboten wurde, und als in Frankenstein 1599 das Gitter,
avelches vom Glockenturme nach der Pfarrkirche hinüber
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ging und den Zweck hatte, die Hunde und die Schweine
vom Betreten des Kirchhofes abzuhalten, infolge der
Senkung des Turmes zusammengestürzt war, klagt deo
Chronist in beweglicher Weise darüber, daß die Schweine
die Gräber umwühlten und die Hunde aus der ganzen
Stadt auf dem Kirchhofe ihr Wesen trieben. — Lange
Zeit blieb der Unfug mit den offenen Düngerstätten vor
den Häusern bestehen, und erst im 19. Jahrhunderte
wurde ihm ein Ende gemacht. Eine privilegierte Stätte
des Unrats bildeten in Frankenstein die Ringhäuser, die
keinen Hofraum hatten. Schon feit Frankenstein nach
dem Ende des 7jährigen Krieges eine ständige Garnison
hatte, war von den verschiedenen Garnisonchefs im
Interesse der öffentlichen Gesundheispflege, zuletzt im
Jahre 1806, die Entfernung der Düngerstätten vor den
Häusern, besonders bei den Hinterhäusern der am Ringe
liegenden Häuser gefordert worden, aber immer vergeblich;
nachdem die Stadt infolge der unglücklichen Schlacht bei

. Jena (14. Oktober 1806) ihre Garnison verloren hatte,,
und die Forderungen der Militärbehörde nicht mehr zu
fürchten waren, blieb alles beim alten, seitdem aber am
1. Januar 1819 das 2. Bataillon des Schleichen
Infanterie-Regiments Nr. 23 unter dem Kommando des
Grafen Monts als Garnison hier eingerückt war, er¬
neuerten sich die alten Klagen, doch bis zum Jahre 1825
ohne Erfolg, erst am 12. Februar 1825 beschloß die
Stadtverordneten-Versammlung, daß sämtliche Dünger¬
gruben in dem Gäßchen hinter den Ringhäusern weg¬
geschafft und selbst die verdeckten kassiert und in die
Höfe verlegt werden sollten, was denn auch geschah. —
Eine wesentliche Forderung erfuhr die Gesundheitspflege
durch die Erbauung des städtischen Schlachthofes, der
mit einem Kostenaufwande von 105000 Mk. errichtet
und am 30. November 1893 dem öffentlichen Verkehr
übergeben wurde; hinfort durften die Fleischermeister nicht
mehr in Privathäusern schlachten und mußten das zu
schlachtende Vieh sowie das erzielte Fleisch von einem
beamteten Tierarzte auf seine Tauglichkeit für den
menschlichen Gebrauch untersuchen lassen.
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Wenn ich mich bei meinen Angaben über die
Krankenpflege in Frankenstein hier knrz fasse, so hat das
seinen Grund darin, daß ich an anderer Stelle über
dieses Thema ausführlich berichtet habe.^) — In Fran
tenstein war wie in den meisten schleichen Städte:: das
ganze Mittelalter hindurch bis in die neueste Zeit die
Krankenpflege fast ausschließlich in den Händen religiöser
Genossenschaften, die aber bei dem Anwachsen der Städte
ganz unzureichend wurde. Auffallend ist es, daß die
städtischen Behörden schon früh für Geisteskranke Fürsorge
trafen, fo berichtet Koblitz, daß in Frankenstein im Jahre
1599 eine „Elause für Unsinnige" vor dem Breslauer
Tore erbaut wurde, dagegen gab es bis zum Jahre 1815
keinerlei Vorrichtungen" und Anstalten für eine Ver¬
pflegung von Kranken außerhalb des Hauses, für Dienst¬
boten und erkrankte Fremde war in keiner Weise gesorgt.
Daher konnte noch im Jahre 1815 der damalige Bürger¬
meister Polenz mit Recht erklären, daß es unerhört sei,
daß in einer Stadt von damals 42W Einwohnern nichts
für eine geordnete Krankenpflege geschehe; die erkrankten
Dienstboten und Gesellen wurden entweder bei ihren
Dienstherrschaften oder in gemieteten Räumen verpflegt,
die Polenz mit Höhlen, aber nicht mit menschlichen
Wohnungen vergleicht.

Diesen schreienden ^beiständen abzuhelfen, machte
Polenz zur Aufgabe seines Lebens, da jedoch städtische
Mittel hierfür nicht zur Verfügung standen, so wandte
>er sich an den Wohltätigkeitssinn der Frankensteiner
Bürgerschaft und bat um recht reichliche Gaben, die
Zunächst für die Pflege erkrankter weiblicher Dienstboten
verwandt werden sollten. Am 2. Dezember 1815 erschien
dann ein Aufruf des Magistrats zur Spendung milder
Gaben für die Errichtung einesstädtischenKrankenhauses
im Anschlüsse an das 1319 errichtete Georgshospital für
alte und arbeitsunfähige Bürger und Bürgerinnen. Der
Plan ging dahin, in dem 1418 errichteten Hospitalgebäude

i) Kopietz „Geschichte der Propstei in St. Georq". Abschnitt
27 ff. '



zunächst einige Zimmer für Kranke einzurichten. Deo
Umbau dieses Gebäudes wurde so gefördert, daß im
März 1817 4 Zimmer und 4 Dachstuben für die Kranken¬
pflege bereit standen. In der Cholerazeit von 1830—1834
hat sich der Segen dieses Krankeninstituts so recht gezeigt,,
wurden doch in demselben vom Januar 1832 bis zum
31. Dezember dieses Jahres 169 Kranke aufgenommen,,
von denen allerdings nur der kleinste Teil Cholerakranke
waren, im ganzen waren von Eröffnung des Kranken¬
hauses am 1. November 1817 bis Ende Dezember 1832
1495 Kranke aufgenommen und verpflegt worden. AIs
die für die Krankenpflege im St. Georgshospitale be¬
stimmten Räume nicht mehr zureichten, wurde für die
Hospitanten in den Jahren 1850—1852 ein neues
Hospitalgebäude erbaut, das alte aber vollständig als
Krankenhaus eingerichtet. Allein auch dieses reichte bei
der wachsenden Einwohnerzahl^) am Ende des 19. Jahr¬
hunderts nicht mehr aus, und als das Trebnitzer Mutter¬
haus der Borromäerinnen in der Zeit von 1902—1905
ein mit allen Einrichtungen der modernen Hygiene aus¬
gestattetes Krankenhaus, das St. Antoniusstift, errichtet
hatte, schloß der Magistrat mit dem Mutterhause einen
Kontrakt wegen Unterbringung und Verpflegung der
städtischen Kranken ab. Eingeweiht wurde dieses Kranken¬
haus am 8. Juli 1905. — Ein anderes der Kranken¬
pflege gewidmete Institut ist das Krankenhaus der Barm¬
herzigen Brüder; Kloster und Krankenhaus wurden vom
Juli 1847 bis 1849, die Hinter- und Wirtschaftsgebäude
im Jahre 1850 fertiggestellt, die Einweihung und llber
gabe des Klosters an den Orden erfolgte am 3. Dezember
1850. Mit dem Bau der Ordenskirche wurde im Herbst
1867 begonnen, die Einweihung erfolgte am 5. Juli 1870.-)
Endlich dürfen wir die von evangelischen Diakonissen
geleitete Krankenanstalt auf der Schloßfreiheit nicht ver¬
gessen; errichtet wurde sie 1893/94, in Tätigkeit trat sie

1) Die Bevölkerungsziffern für die Zeit von 1817—1902 siehe
bei Kovietz, Geschichte der Vropstei?c. p . 35; irn Jahre 1907 betrug
die Zahl der Einwohner 8400.

2) Kopietz: Kirchengeschichte, P. 311-318.
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im Sommer 1894.i) — Die Reihe der Frankensteiner
Arzte habe ich an anderer Stelle aufgeführt.-)

Obwohl das Apothekenwesen eigentlich zu den
städtischen Einrichtungen nicht gerechnet werden kann,,
so steht es doch im engsten Zusammenhange mit der
Krankenpflege und darf daher hier nicht Übergängen
werden. — Im Mittelalter verband man mit dem Worte
„Apotheke" eine ganz andere Bedeutung als heutzutage,
sie war noch im 15. Jahrhunderte mehr ein Kramladen
oder eine Verkaufsstelle, in der neben Gewürzen und
Spezereien Arzneistoffe, Konfekt, Salpeter, sogar Papier
und Seidenstoffe verkauft wurden. Seit dem 14. Jahr
hnnderte aber wurden in den Apotheken vorwiegend alle
Arten von Heilmitteln bereitet und verkauft, immerhin
galten aber die Apotheker als Gewerbetreibende und
standen als solche unter der Aufsicht des Rates, zahlten
von ihrem Gewerbe Zins an diestädtischeKasse, genossen
aber das Vorrecht der Freiheit vom städtischen Wacht
dienst. Der Rat schreibt ihnen Taxen vor, wie wir
solche aus dem 15. Jahrhunderte kennen. In Franken¬
stein wurde die erste Apotheke 1528 auf Grund eines
Privilegiums des Herzogs Karl I. von Münsterberg vom
14. Juni 15283) errichtet, das dieser seinem Leibarzte
Dr. Johannes Koppen von Rauenthal verlieh. Zur
Errichtung der Apotheke überwies ihm der Herzog eine
Kaufkammer, die an die Goldschmiede stieß und den,
Fleischbänken und dem Rathause gegenüber lag, also
wohl dasselbe Haus, in dem sich diese Apotheke noch
heut befindet. Der Herzog machte das Haus frei von
allen bürgerlichen Steuern, Lasten und Pflichten, befreit
es auch von der Stadt Recht und verleiht ihm alle
Rechte eines freien, eximierten Hauses, sodaß weder der

1) Über die sämtlichen Anstallen der Diakonissen siehe Kopietz,
Geschichte des Georqshospitales, p. 53.

2) idiä. p . 51 ff. Nachzutragen ist, daß der Kreisarzt Dv.
Goike 1907 starb, und daß ihm in dieser Eigenschaft der schon
früher hier praktizierende Nr. Langner folgte, verzogen ist Dr
Tschöve, hinzugetreten sind: Dr. Grüger und Dr. Daerr.

3) Abschrift bei Koblitz p. 15l mit der Randbemerkung:
Privilegium über Apotheken und Kaufkammern.
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Rat noch die fürstlichen Amtleute dem Apotheker vor¬
gesetzt sein sollen. Zur Apotheke sollen ferner ein Wein
schank und eine Gewürzbude gehören, anch soll der
Apotheker das Necht haben, frei und von niemand ge¬
hindert, welsche, rheinische, ungarische und alle Arten
Landweine zu verkaufen. Der Apotheker und seine Nach¬
folger haben der Stadt einen jährlichen Zins von
24 fchlefischen Groschen zu zahlen, auch kann die Apotheke
verkauft, verpfändet und abgetreten werden. Diese privi¬
legierte Apotheke ist gegenwärtig im Besitze des Apothekers
Fmck. Im Jahre 1830 wurde trotz des Widerspruchs
des Apothekers Mende eine zweite Apotheke errichtet,
für die der Provisor C. W. Knichala von der Regierung
eine Konzession erhalten hatte; weil derselbe vorher in
der Mohrenapotheke in Breslau als Provisor gearbeitet
hatte, nannte er die neue Apotheke „Mohrenapotheke",
Besitzer ist gegenwärtig der Apotheker Keihl.

Die Straßen der deutschen Städte wurden schon
im Mittelalter mit besonderen Namen bezeichnet, wobei
die Bezeichnung meist aus lokalen Gründen erfolgte:
Ober-, Nieder-, Hoch-, Langegasse usw. In Franken
stein ließen sich urkundlich folgende Straßennamen fest¬
stellen: Lochgasse (1364, 1437, 1497), Iudengasse
(1403), Münchsgasse (1407), Burg- oder Iunkern
gasse (platea daätrj, platea ^ommorum) (1433),
Breslauer Gasse (1449, 1541, 1589), Ober-Lanaen
gasse (1457), Nieder-Badergasse (1466), Münster¬
dergergasse (1497, 1513), Stock- oder Fuchsgasse
(1501), Nieder-Langegasse (1507), Kirchgasse (1503),
Tuchmachergasse (1541). Oft erfolgte die Namen¬
gebung nach den Ortschaften, wohin sie führten, oder
nach bestimmten Ständen: Pfaffen-, Nonnen-, Mönch-,
Ritter-, Iunkerngasse, endlich nach Handwerken wie:
Gerber-, Schuhmacher-, Bader-, Tuchmacher-, Fleischer¬
gasse, wobei es garnicht nötig war, daß besonders viele
der betreffenden Handwerker in ihnen wohnten, sondern
wohl mehr deshalb, weil ihre Verkaufsbuden oder Bänke
dort besonders stark vertreten waren. Auch nach hervor¬
ragenden Männern wurden schon früh einzelne Straßen
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benannt; für Frankenstein treffen alle diese Gesichtspunkte
zu, nur eine Spezialität fehlt: die Straßenbenennung
nach berühmten Männern, obwohl die Stadt an solchen,
Wie wir bald zeigen werden, nicht arm ist. Eine
Numerierung der Straßenhäuser kannte man in Franken
stein bis ans Ende des 18. Jahrhunderts nicht, die
Häuser wurden vielmehr oft nach ihren Besitzern oder
nach einem am Hause angebrachten Bilde bezeichnet; so
hieß das Haus an der linken Ecke des Ringes und der
Lochgasse der „blaue Hirsch", und das gegenüberliegende
Eckhaus der „goldene Stern", dann gab es einen „grauen
Wolf", eine „goldene Kuael" usw. Bezüglich des „blauen
Hirsches" erzählt Koblitz^ daß am 24. März^ 1613 der
Sturm den am Hause angebrachten Hirschkopf herunter¬
geworfen habe, der dann am 11. April erneuert worden
sei, und daß das Feuer, welches Fraukenstein am 3. Juni
1632 fast vollständig in Asche legte, vom „grauen Wolf"
am Ringe ausgegangen war. Eine Numerierung der
Häuser fand in Frankenstein zum ersten Male 1778 statt,
doch zählte man dieselben nicht straßenweise, sondern mit
fortlaufenden Nummern durch die ganze Stadt; es gab
damals 444 Häuser, dazu kamen 8 Turmhäuser, d. h.
solche, die an einen Turm augebaut waren. Die ersten
Spuren einer Baupolizei finden wir im Ausgange des
16. Jahrhunderts; im September 1595 bestimmte nämlich
der Rat, daß den Besitzern von Häusern am Ringe und
in den Gassen der Stadt, die polizeiwidrig gebaut hatten,
die Brauberechtigung in der Weise gekürzt werden sollte,
daß sie statt von 2 Maltern Getreide nur von 6 Scheffeln
und zwar fo lange brauen sollten, bis sie ihre Häuser
den baupolizeilichen Bestimmungen entsprechend in
Ordnung gebracht haben würden.

Da wir uns nun einmal mit dem Straßenwesen
der Stadt beschäftigen, dürfen wir auch die Straßen¬
beleuchtung nicht vergessen. Im ganzen Mittelalter und
in der neueren Zeit bis ins 18. Jahrhundert hinein
gab es in den meisten Städten überhaupt keine Straßen
beleuchtuug, es blieb jedem überlassen, wenn er nach
Ginbruch der Dunkelheit das Haus verließ, sich mit
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einer Laterne zu versehen, hohe Herrschaften ließen sich
abends und in der Nacht von Dienern, die Fackeln odev
Windlichter trugen, begleiten, doch wurde ber besonderen
Veranlassungen von der Obrigkeit den Bürgern befohlen,
an ihren Häusern Lichter anzubringen, auch bei Feuers¬
gefahr, bel Aufruhr und beim Besuche von Fürstlich¬
keiten oder sonstigen hervorragenden Personen. Bei
solchen Gelegenheiten zündete man Pechpfannen an oder
steckte Pechfackeln in eiserne Ringe auf, die man „Fackel¬
eisen" oder „Feuerlichter" nannte. Eine allgemeine
Straßenbeleuchtung kam in Deutschland erst im 18. Jahr¬
hunderte auf, in den größeren Städten natürlich eher
als in den kleinen, und auch in den ersteren noch sehr
spärlich, in Frankenstein fallen die Anfänge der Straßen¬
beleuchtung in das erste Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts,
und noch im Jahre 1809 klagte der damalige Bürger¬
meister Polenz, daß es in der Stadt, trotzdem die Ein¬
nahmen der Torsperre dafür hatten verwendet werden
sollen, keinerlei Straßenbeleuchtung gäbe. Auch in dieser
Beziehung gab die Militärbehörde den Anstoß zur
Besserung; schon am 12. November 1812 forderte der
Rittmeister Graf Pückler, Ehef des seit Anfang Oktober
1811 hier vorläufig liegenden Depots des 2. Schleichen
Husarenregiments, im Interesse des Militärs eine aus¬
reichende Beleuchtung der Straßen, doch ohne Erfolg.
Dann kamen die schweren Kriegsjahre 1813—1815, wo
die Stadt andere Sorgen hatte, und erst 1815 kam die
Beleuchtungsfrage wieder in Fluß, diesmal ging die
Sache von der Bürgerschaft aus. Im Jahre 1815
wurden durch freiwillige Sammlungen einige Ollaternen
angeschafft und an den Häusern einzelner Straßen an¬
gebracht, doch ging es mit der Straßenbeleuchtung fehr
langsam vorwärts. In der Sitzung vom 29. Dezember
1815 beschlossen die Stadtverordneten die Anschaffung
und Unterhaltung zweier Laternen bei den beiden Röhr¬
bütten am Rathause, dann folgte, wieder unter Beihilfe
der Bürgerschaft, die Aufstellung von 20—40 neuen
Laternen, im Oktober 1823 wurden probeweise 6 Hänge¬
laternen, die an eisernen Ketten über der Straße hingen,
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angebracht. Im Februar 1831 schenkte die Hauptbürger¬
zeche 30 Taler zur Herstellung zweier neuer Hänge¬
laternen, und von 1835 ab wurde die Zahl derselben
jährlich um zwei vermehrt, wobei dann die Standlaternen
in die Straßen, die noch keine Beleuchtung hatten,
versetzt wurden. Eine gründliche Verbesserung der
Straßenbeleuchtung trat ein, als im Jahre 1863 von
dem Zivilingenieur und Gasfabrikanten Hermann Menzel
in Berlin in Frankenstein eine Gasanstalt errichtet
wurde, die später in das Eigentum der Allgemeinen
Gas-Aktien-Gesellschafi in Magdeburg überging, von
dieser kaufte sie die Stadt; seit dem 1. April 1903 ist sie
im Besitze der Stadt und rentiert sich gut.

Die leichte Bauart der Häuser, die in mittleren
und kleinen Städten bis ins 19. Jahrhundert aus
Fachwerk mit aufgesetzten Holzgiebeln, wie deren noch
heut einige in Frantenstein, z. B. in der Breslauerstraße,
stehen, bestanden und mit Stroh oder Schindeln gedeckt
waren, bewirkte, daß die Städte häufig von verheerenden
Bränden heimgesucht wurden; so wissen wir, daß
Frankenstein in den Jahren 1428, 1467, 1468/69 der
den damals erfolgten Belagerungen und Erstürmungen
fast ganz durch Brände zerstört wurde, heftige Feuers¬
brünste suchten die Stadt auch 1510, 1518 und 1525
heim, und ein am 3. Juni 1632 vom „grauen Nolf"
am Ninge ausgegangenes Feuer legte in 4 Stunden den
größten Teil der Stadt in Asche, nur die Pfarrkirche,
die Schule und 10 zur Burg gehörige Häuser auf der
Schloßfreiheit blieben verschont. Auch im 18. Jahrhunderte
war die Bauart der Häuser noch im hohen Grade feuer¬
gefährlich, gab es doch im Jahre 1742 nur ein einziges
mit Flachwerk gedecktes Gebäude, die katholische Pfarr¬
kirche von St. Anna. Dazu kam, daß die leichte Bauart
der Häuser zwar ihre rasche Herstellung nach einem
Brande ermöglichte, andererseits aber immer wieder
Veranlassung zu neuen Bränden gab. Der Hauptübelstand
aber war, daß es das ganze Mittelalter hindurch keine
Feuerspritzen in unserem Sinne gab, als Löschgeräte
galten damals: große, fahrbare Wasserfässer, größere
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oder kleinere Handspritzen, die bis in die neueste Zeit
neben Feuereimern von Holz oder Leder im Gebrauche
waren. Eine Besserung dieser Verhältnisse trat erst ein,
als 1602 die Druckspritzen erfunden wurden, doch waren
dieselben ziemlich selten. ^) Am Eifer beim Löschen der
Feuer fehlte es der Bürgerschaft nicht, auch gab es fchon
frühzeitig Lüschordnungen, durch welche die verschiedenen
Zünfte, besonders die Bauhandwerker, zum Feuerlösch¬
dienste herangezogen wurden, doch nutzte aller Eifer der
Bürgerschaft bei den schlechten Feuerlöschgeräten nichts,
wenn infolge der hohen Lage des Ortes, wie hier in
Frankenstein, bei Bränden im Hochsommer und, in kalten
Wintern Wassermangel eintrat. Daß Frankenstein schon
im 18. Jahrhunderte eine Feuerspritze besaß, ist wahr¬
scheinlich, eine solche wird aber erst zum Jahre 1811
erwähnt, doch muß sie nicht viel getaugt haben, den:: am
4. Juli 1823 beschlossen die Stadtverordneten die An¬
schaffung einer „tüchtigen" Feuerspritze. Schon 1820
hatte auch der Magistrat bestimmt, daß hinfort alle
Bürger nach der allgemeinen Bürgerrolle zum Lösch¬
dienste herangezogen und in Feuerlöschkompagnien ein¬
geteilt werden sollten, diestädtischenPferdebesitzer mußten
nach einer bestimmten Reihenfolge ihre Pferde zum An¬
fahren der Spritze und der Wasserbehälter stellen, was
jedoch nicht immer rasch und pünktlich geschah. Um
diesem llbelstande abzuhelfen, schloß der Magistrat am
14. Dezember 1826 mit dem hiesigen königlichen Post¬
Halter einen Kontrakt ab, durch den sich derselbe ver¬
pflichtete, bei Feuersgefahr die bereitstehenden Postpferde
zur Bespannung der Spritzen und der Wasserkübel zu
stellen, die Kosten sollten aber diejenigen Bürger tragen,
die zum Vorspanndienste verpflichtet waren. Nach dem
großen Brande vom 24./25. April 1858 trat neben der
Pflichtfeuerwehr eine freiwillige Feuerwehr ins Leben,
die seit 1862 segensreich wirkt.

Die Versorgung einer Stadt mit dem notwendigen
Wasser ist eine Lebensfrage nicht nur für die Gesundheit

v. Below: Tas ältere deutsche Städtewesen, p. 70.
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der Einwohner, sondern anch für die Feuersicherheit
ihrer Gebäude. Es wird deshalb diese Angelegenheit
schon in den frühesten Zeiten ein Gegenstand der Sorge
für die Behörden der Stadt Frankenstein gewesen sein.
Das nötige Wasser bei Feuersgefahr lieferten seit dem
15. Jahrhunderte für die nach Norden, Osten und Süden
gelegenen Stadtteile die vom Glccher bis zum Breslaues
Tore laufenden, bewässerren Wallgräben, schlimmer stand
es in dieser Beziehung mit dem Innern und der West¬
seite der Stadt. Für diese hatte man neben den
schon seit Anlage der Stadt vorhandenen Teichen durch
Anlegung neuer sorgen zu müssen geglaubt; einer der
ursprünglich vorhandenen Teiche lag im 15. Jahrhunderte
am Ende der Breslauer Gasse hinter dem letzten Hause,
dort, wo man vom Ninge kommend zum Breslauer Tor
ging. Er muß von ziemlicher Ausdehnung und Tiefe
gewesen sein, da er als Rotzschwemme dientet) Nach
dem Brande des Jahres 1525 wurde er zugeschüttet.
Einen anderen Teich, der für die Feuersicherheit des
Schlosses und der Häuser auf der Iunkerngasse bestimmt
war, ließ Herzog Karl I. 1510 in der Nähe des Schlosses
anlegen, dort, wo jetzt die Häuser der Diakonissenanstalt
stehen, es war das öfters erwähnte „Schloßteichlein".
Gin anderer Teich, der sogenannte „Feenteich""), lag
noch iu der Mitte des 19. Jahrhunderts in der Neustadt
und wurde erst nach dem Brande im Jahre 1858 zuge¬
schüttet. Der Ursprung und die Bedeutung des Namens
ist unklar, wahrscheinlich kommt er von dem althoch¬
deutschen lenni, mittelhochdeutsch ien oder ienn — Sumpf,,
Morast her, sodaß der Begriff „Teich" durch zwei
Gleiches bedeutende Wörter ausgedrückt wurde, wie dies
im Deutschen häusig vorkommt, z. B. in „Lindwurm"
u. a. Das Altertümliche d?5 Namens weist darauf hin,
daß der Teich wahrscheinlich schon bei Gründung der

1) Koblitz 26. a. 1503.
2) Plan der Stadt Frankenstein vor dem Brande 1858.

Ein Situationsplan der Stadt war schon 1811 angefertigt worden,
mußte aber an die Plankammer der Regierung in Breslau ab¬
gegeben werden.
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Stadt vorhanden war. Die Versorgung der Stadt mit
Trinkwasser erfolgte teils aus Brunnen, teils aus der
schon früh vorhandenen Wasserleitung aus dem benach¬
barten Stolz. Zum ersten Male erwähnt wird dieselbe
in einer Urkunde der Herzöge Joachim, Heinrich nnd
Johann vom 2. November 1544/) in welcher dieselben
dem Bartel Niemitz ihre adlige Hofstätte, den Schittelhof,
am Münsterberger Tore vert'anfen; ausdrücklich wird
dabei bestimmt, daß es dem Niemitz und seinen Nach
besitzern gestattet sein soli, das Wasser aus der Röhren¬
leitung von Stolz her in sein Haus leiten zu dürfen,
doch mit der Einschränkung, daß durch die Wasserentnahme
den Bräuhäusern und denstädtischenRöhrkästen nicht etwa
das nötige Wasser entzogen werde. Ferner erfahren wir,
daß im Jahre 1555 zwei neue Röhrkästen, offene Wasser¬
behälter oder Bütten, in welchen das aus der Leitung
fließende Wasser aufgefangen wurde, auf dem Ringe
vor Christoph Krumbholzens nnd Baltzer Löbisch Häusern,
gegenüber dem Kaufhanse, angelegt wurden, auch von
einer „Wasserkunst", also einem Wasserhebewerke, er¬
fahren wir: Koblitz erzählt nämlich, daß im Jahre 1571
eine „Wasserkunst" in Zadel hinter dem Bauergute des
Adam Frömsdorf, das im 17. Jahrhunderte im Besitze
des Christoph Andermann war, erbaut und in Gang
gesetzt worden sei. Im Jahre 1653 wurde die Röhren¬
leitung quer über den Ring erneuert, sie ging vom
Hause des Ratmanns Christoph Schramm ins gegen¬
überliegende Viertel zum Hause des Ratmanus Böhm.
In derselben Zeit legte auch der damalige Rentenschreiber
eine neue Röhrbütte am Ringe an, die durch den Brand
des Jahres 1632 zerstört worden war. Später wurde
auch eine Wasserleitung auf herrschaftlichem Grunde vor
Tarnau herangelegt. Solange Frankenstein unter den
Herzögen aus dem Hause Podiebrad stand und auch
später noch unter den Fürsten von Auersperg, war der
Stadt vonseiten der regierenden Herren bezüglich der
Wasserentnahme von Stolz und Tarnau her niemals ein

Kodütz, P. 146 ff.
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Hindernis bereitet worden, die Sachlage aber änderte
sich, als der Graf von Schlabrendorf 1795 in den Besitz
der Standesherrschaft Münsterberg-Frankenstein gekommen
war, von da ad gab es beständig Streit zwischen der
standesherrlichen Verwaltung nnd dem Frankensteiner
Magistrat ans den verschiedensten Gründen. Im Jahre
1801 untersagte der Standesherr der Stadt die freie
Wasserentnahme von seinen Gütern, die Bürgerschaft
forderte die Einleitung eines Prozesses gegen ihn, doch
der damalige Stadt- und Iustizdirektor Tschirsch riet von
einem solchen ab, es kam zu einem Vergleiche, demzufolge
alles beim alten blieb, doch muß es wenige Jahre später,
1804 doch zum Rechtsstreite gekommen sein, denn wir
erfahren, daß ein gegen die Standesherrschaft wegen der
Wasserleitung angestrengter Prozeß im Jahre 1809
endgültig zu Gunsten der Stadt entschieden wurde. Tie
häufigen Reparaturen an den Holzröhren beider Leitungen
legten den städtischen Behörden den Gedanken nahe, statt
den Holzröhren eiserne Röhren bei den Leitungen ein¬
zulegen; daher beschloß denn auch die Stadtverordneten
Versammlung am 10. Mai 1825 die Legung eiserner
Röhre zunächst von Tarnau her und übertrug die Leitung
der Arbeit dem Markscheider Langer ans Reichenbach,
um sich aber von dem Belieben der Standesherrschaft
frei zu machen, schloffen die städtischen Behörden am
23. September 1826 mit mehreren Tarnauer Bauern
einen Vertrag, demzufolge die Leitung über ihre Ncker
im sogenannten „Röhrsteige" geführt wurde. Am 12. April
1827 traf der erste Transport eiserner Röhren teils aus
Malapane, teils aus Reinerz ein, und Ende Oktober
des Jahres kam die Wasserleitung in Gang, die Kosten
hatten 5398 Taler 23 Silbergroschen betragen. Im
Jahre 1833 wurde eine zweite eiserne Röhrenleitung
gelegt, während die erstere nur die Oberstraße hinauf bis
auf Den Ring gegangen war, wurde diese durch die
ganze Stadt gelegt, die Kosten betrugen, als im November
die Leitung als vollendet gelten konnte, 4988 Taler 13
Silbergroschen. Den Anstoß, auch die Stolzer Leitung
Zu regulieren und mit eisernen Röhren zu versehen, gab
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der llbelstand, daß dieselbe vom Dezember 1835 bis zum
Februar 1836 tein Wasfer gegeben hatte. Abgeschlossen
wurden die Bemühungen der städtischen Behörden, die
Stadt mit einem reinen und wohlschmeckenden Trink¬
wasser in ausreichendem Maße zu versehen, durch die im
Jahre 1894 eingeführte neue Zentral-Wasserleitung in
sämtlichen Wohngebäuden, der bald darauf eine moderne
Kanalisation behufs Abführung der Abwässer folgte.



IX. Abschnitt.

Hervorragende Männer Frankensteins. Ehrenbürger.

Obwohl der logische Gang der Darstellung jetzt eine
Geschichte der kirchlichen nnd Schulangelegenheiten
Frankensteins zn fordern scheint, so glaube ich jedoch hier
von einer solchen absehen zu dürfen, da ich diese Ver¬
hältnisse in meiner Kirchengeschichte ausführlich behandelt
habe; ich beschränke mich darauf, durch Vorführung einer
Neihe hervorragender Männer, die aus Frankenstein
stammen, das lebhafte Geistesleben, das in der Stadt
stets geherrscht hat, nachzuweisen.

Als ersten dieser Männer nennt Henel^) den im
15. Jahrhunderte zu Frankenstein geborenen Kardinal
Polius oder Pol, dann folgt eine ganze Neihe von
hervorragenden Medizinern, sodaß wir annehmen dürfen,
daß gerade das Studium der medizinischen Wissenschaft
im 16. Jahrhunderte bei den Mitgliedern der besseren
Bürgerschaft beliebt war. Unter ihnen nenne ich:
Christoph Rösler, me<^ Dr., der am 25. Juli 1568 in
Frankenstein geboren wurde, 1592 in Basel den medizinischen
Doktorgrad erwarb und dann in den Jahren 1597 und
1598 in seiner Vaterstadt praktizierte, aber schon 1598
nach Brieg übersiedelte, wo er fürstlicher Leibarzt wurde.
Er starb dort am 29. Januar 1633. Ein hervorragender
Gelehrter und Lehrer auf dem Gebiete der klassischen Wissen¬
schaften und der Arzneikunde ist Dr. Christoph Schilling,
ausgezeichnet durch seine Kenntnisse im Griechischen und

3ile3lo^rclplil3 c. VII p. N7 unter Berufung auf
^pliia p. N9, da jedoch ein aus Schlesien stammender

Kardinal Pol oder Polius des 15. Jahrhunderts anderswo nicht
erwähnt wird, so erscheint mir die Angabe des Aelurius unglaub¬
würdig. S . auch C^äpar ?lieopkil 3c!imäler: 3ile3ia lw
Liegnitz 1706, p. 244 ff.
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Lateinischen. Vorgebildet auf der in Frankenstein be¬
stehenden Lateinschule, ging er im Alter von 13 Jahren
nach Wien und besuchte eine der dortigen höheren Schulen.
Später wurde er von dem Kurfürsten Friedrich III. von
der Pfalz als erster Rektor an das neugegründete Seminar
in Amberg berufen, siedelte von da nach Heidelberg
über, wo er der Nachfolger des Oliverius Bock im
Rectorate des dortigen Pädagogiums wurde und mit
Eifer und Erfolg die klassischen Studien leitete, innige
Freundschaft verband ihn mit A. Budithius, Ioh. Erato,
Thomas Eraft und Theodor Zwinger. Sein ruheloser
Geist trieb ihn aber, auch di'ese Stellung zu verlassen,
in der ihm Professor Johannes Piskator folgte, er ging
nach Italien, um dort Medizin zu studieren, und wurde
mit den bedeutendsten Philosophen und Ärzten jener Zeit
bekannt und befreundet: Hieronymns Fabricius von Aqua
pendente, Franciskus PiceolominäuZ, Jacob Zarabella,
Julius Cäsar Arantius, Ulysses Aldovrandus, Fulvius
Ursinus, Bernhardinus Telesius, Petrus Victorius u. a.
Aber auch in Italien hielt er nicht aus, sondern ging
nach Frankreich, wo er am 2. Dezember 1579 zugleich
mit dem Pariser Daniel Galarsius an der Akademie zu
Valenee von dem damaligen Kanzler der Akademie zu
Montpellier Laurentius Iobart, der zugleich Leibarzt
des Königs Heinrichs III. von Frankreich war, in ehren¬
vollster Weise zum Doktor der Medizin ernannt wurde.
Reich mit Golde beladen (aaportato 8ecum aureo veüere)
kehrte er nach Deutschland zurück und wurde von den
oberösterreichischen Ständen nach Linz berufen, wo er
in ausgezeichneter Weise als Lehrer der medizinischen
Wissenschaften und als Arzt wirkte. Er starb zu Linz
am 16. Oktober 1583. In welchem verwandtschaftlichen
Verhältnisse dieser Ehristoph Schilling zu seinem Lands
manne, dem ebenfalls in Frankenstein geborenen Johannes
Schilling steht, läßt sich nicht nachweisen: sein unmittel¬
bar am südlichen Eingange der katholischen Pfarrkirche
voll St. Anna angebrachtes Grabdenkmal in Medaillon¬
form zeigt die Inschrift: l^Iic 3itu3 est dlari^: et
Dti Vir D: ^okanneä 3ctul!mAU3 ^kti
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pe et IVlecli Dr. olim Pk^3icu3 iVloraviaS orä:
qi 0b!^t ^nno dkli3ti K/1D XdVII. Wer dieser Inschrift
befinden sich zwei Wappen, das linke zeigt mehrere
.Sterne und ein springendes Pferd, dasselbe kommt als
Helmzier vor, das rechte weift drei Rechtecke auf, jedes
mit zwei Sternen belegt, zwischen zwei Adlerflügen des
Helms ist ein Pfeil sichtbar. Ob der dem 15. Jahr¬
hunderte angehörige 3cliiIlmA Junior cle Oavma und der
1.518 gestorbene Kanonikus und I. U. Dr. Schilling/)
dem Frankensteiner Zweige angehören, konnte ich nicht
ermitteln. Ein Sohn des 1597 in Frankenstein ver¬
storbenen Arztes und Physikus von Mähren, Johannes
Schilling, dessen Grabdenkmal ich eben beschrieben habe,
ist der Frankensteiner Bürger und Schöffe Heinrich
Schilling, der seinem Vater eben dieses Denkmal setzen
ließ und am 5. April 1612 im Alter von 80 Jahren
starb. Der in der Familie herrschenden Neigung für
akademische Studien folgten auch Heinrichs Söhne
Sigmund und Samuel, von diesen wurde Sigmund
am 24. Juni 1575 zu Frankenstein geboren, ging am
20. Oktober 1590 nach Breslau und besuchte bis 1594
das dortige Glisabethgymnasium, worauf er am 25. August
dieses Jahres nach Leipzig kam, um auf der dortigen
Universität seine akademischen Studien zu beginnen, die
er mit solchem Eifer betrieb, daß er bereits am 29. März
1595 von Matthäus Dresser zum Baccalaureus der
Philosophie und am 27. Januar 159? von dem Dekan
Magister Jakob Schmug zum Magister der Philosophie
ernannt wurde. Nachdem er dann zum Doktor der
Philosophie und der Medizin promoviert worden war,
wurde er am 14. April 1603 Mitglied des Professoren
tollegiums L. iVI. V. in Leipzig, dann dessen Propst,
am 9. März 1605 Mitglied der medizinischen Fakultät,
1614 Rektor des Marienkollegiums. Dieses Kollegium
hängt mit der Geschichte der Universität Leipzig, die im
Juli 1909 das Fest ihres 500jährigen Bestehens unter

i) Graf hoverden: Schlesiens Grab-Denkmale und Grab
Inschriften, l. Heft. Alphabetisches Register P. 26, 3b.
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großen Feierlichkeiten begangen hat, eng zusammen.
Stifter des Kollegs ist der am 26. Mai 1416 verstorbene
erste Rektor der 1409 errichteten Universität Leipzigs
Johann Otto ans Münsterberg,!) der in der leipziger
St. Pauluskirche begraben liegt, die vollständige Ein¬
richtung des Kollegs nahm Johannes Hoffmann aus
Schweidnitz vor. Zur Unterhaltung des "Kollegs hatte
Johannes Otto die Einkünfte seines Dorfes Groß-Tin^.
angewiesen, aus denen auch die fünf Professoren, die ev
am Marienkolleg anstellte, und die stiftungsgemäh
Schlesier sein mußten, ihre Besoldung erhielten/

Sigmund Schilling erwarb sich besondere Verdienste
als Lehrer der Pathologie; als er 1619 zu Leipzig ge¬
storben war, trat in seine Stelle als Dekan der medi¬
zinischen Fakultät Dr. Ehristophorus Bruno. Auch
Sigmunds jüngerer Bruder Samuel wandte sich den
akademischen Studien zu. Geboren zu Frankenstein am
4. August 1580^) empfing er den ersten Unterricht in
der Schule seiner Vaterstadt, ging dann aber am 20. April
1595 von seinem Vater begleitet nach Küniggrätz, um
die dortige höhere Schule zu besuchen und die böhmische
Sprache zu erlernen. Nach einem Jahr verließ er diese
Stadt und wurde am 1. Mai 1596, allerdings nur
vorläufig, von dem damaligen Rektor der Leipziger Uni¬
versität und Professor der Rhetorik, M. Johannes Friedrich,
in das Album der Universität eingetragen, vielleicht aber
war die Grundlage seines Wissens mangelhaft, wir hören
nämlich, daß er vom 25. Juni 1596 bis zum 29. April 1597
das Magdalenengymnasium in Breslau besuchte, dann abev
wieder nach Leipzig zurückkehrte, wo er am 2. Mai 1597
das erste Kolleg hörte. Nach zweijährigem Studium wurde
Schilling von M. Johannes Albinus, Professor der Poesie,
am 3. Juli 1599 zum Baeealaureus der Philosophie und
am 7. Februar 1602 vom Dekan der philosophischen.

i) Heyne: Dokumentierte Geschickte des Bistums und Hoch¬
stiftes Breslau, IV p. 143.

2j Schindler in seiner 5. I. läßt ihn fälschlicherweise im.
Dezember 1577 geboren werden und am 23. Dezember 1627 sterben»
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Fakultät, M. Ekkard Lauterbach, einem Schlesier aus
Iauer, zum Magister der Philosophie promoviert. Nach¬
dem er am 27. Upril 1602 vor dem Dekan ein Dispu
.tatorium gehalten hatte, setzte er in Basel seine Studien
bei der medizinischen Fakultät fort und erwarb sich dort,

chdm er am 17. März 1606 ä? lijä diizsch F f sch ,
nachdem er am 17. März 1606 ä? pleuritjäe disputiert
hatte, den Grad eines Doktors der Medizin, der ihm
>am 6. April dieses Jahres von Caspar Baudinus,
Neä. Dr., Professor der Anatomie und Botanik und vom
derzeitigen Dekan und Professor der Mathematik Dr.
Petrus Riffius unter dem Reetorate des Dr. Felix
Plater, Professors der praktischen Medizin, erteilt wurde.
Samuel Schilling kehrte am 7. Februar 1607 als Doktor
der Philosophie und der Medizin in seine Vaterstadt zurück,
wo er bis zum Jahre 1619 als Arzt praktizierte, dann
aber nach Neisse, der Vaterstadt seiner Frau, geb. Sibylla
Ritter, Tochter des verstorbenen Neisser Bürgers Bartel
Nitter, verzog, wo er 1624 verstarb.

Dieser Dr. Samuel Schilling ist der Verfasser einer
bis dahin unbekannten handschriftlichen Chronik Franken¬
steins, die mir ganz zufällig in die Hände gekommen ist;
sie ist gebunden und trägt die Aufschrift: Chronik von
Frankenstein. A. Lonsky. Auf dem ersten Blatte stehen
die Worte: ^x liedi-Is (!) Johann Frantz Neumann.
Anno 17^8. Gegenwärtig ist sie im Besitze der verw.
Frau Gutsbesitzer Förster in Alt-AItmannsdorf. Die
geschichtlichen Auszeichnungen beginnen erst auf Seite 101,
vorausgeschickt sind Verzeichnisse der Oberherren Franken
steins, der Landeshauptleute, der kaiserlichen Hofrichter,
der Landesschreiber, der Rentschreiber, Amtsschreiber,
der Frankensteiner Arzte, unter denen sich Schilling an
siebenter Stelle nennt, der Apotheker, Pfarrer und
Kapläne, der Pastoren und Diakonen,' der Kirchenväter
in der Pfarr- und Klosterkirche, der Lehrer, Organisten
nnd Glöckner, der Lehrer oder Schreiber in Zadel, der
Bürgermeister, Stadtschreiber, Stadtvögte, Schöppen
schreiber, Spitalherren und Stadtkanzler. Die von der
Hand Schillings geschriebenen geschichtlichen Aufzeich¬
nungen reichen von 1214 bis zum 14. April 1619 und
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stehen auf Seite 101—305, die bis zum Jahre 1679
reichende Fortsetzung ist von verschiedenen Händen ge¬
schrieben und von verschiedenen, zum Teil unbekannten
Verfassern, ein Teil aber rührt von dem Frankensteiner
Bürger Caspar Mose her, dessen Familie ebenso wie
die der Krachwitz, beide noch heut in Frankenstein ver¬
treten, mit den Schilling verwandt waren. Dieser Mose
sagt in einer Aufzeichnung vom Jahre 1626 von sich:
Den 22. April bin ich E. M. von hier nach Schweidnitz.
in die Schule geschicket worden, alda ich biß ins dritte
Jahr, als man reformieret/) aufgehalten undt bey
H. Mattheß Hielbranden auf der Kupferschmiedegafsen
an tisch gegangen." — Nähere Angaben über Schillings
Familienverhältnisse habe ich an anderer Stelle gebracht.-)

Heinrich Scholz oder Scultetus gehörte einer in,
Löwenstein angesessenen reichbegüterten Familie an, die
aber in Frankenstein Bürgerrecht hatte. Nach Koblitz's
Angabe starb ein Hans Scholz auf Löwenstein am
9. März 1567 und wurde in der Frankensteiner Pfarr¬
kirche neben dem fürstlichen Erbbegräbnis beigesetzt,
wahrscheinlich sein Sohn war Melchior Scholtz von
Löwenstein, der am 19. Februar 1594 starb und ebenfalls
in der Frankensteiner Pfarrkirche seine Ruhestätte fand.
Sein prachtvolles Marmorepitaph ist noch heut in dev
Pfarrkirche von St. Anna zu sehen.") In welchem ver¬
wandtschaftlichen Verhältnisse der Heinrich Scultetus,,
von dem ich jetzt sprechen will, zu den beiden vorge¬
nannten stand, konnte ich nicht ermitteln, jedenfalls wav
er ein hochbegabter und gebildeter Mann, der seinen
Gesichtskreis auf weiten Reifen, die sich über den größten
Teil Europas erstreckten, erweitert hatte. Von Haus aus
Mediziner, hatte er auch andere Wissenschaften studiert
und konnte als 'Polyhistor gelten. Er war mehrfach
als Erzieher vornehmer schlesischer Adliger tätig. AIs
Kaiser Rudolf II. den Freiherrn Nicolaus v. Burghaus

i) Kopietz, Kirchengeschichte, Gegenreformation (1626-1629),
p. 147 ff.

2j ibiä. p. 140 ff.
3) jbiä. p . 163, s. auch dort die Grabdenkmäler unter Nr. 25,26.
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auf Stolz 1692 als Gesandten nach Ober-Ungarn und
1604 nach Siebenbürgen sandte/) begleitete ihn Heinrich
Scultetus auf diefer Reise als Sekretär und war haupt¬
sächlich mit der Abfassung der Gesandschaftsberichte und
Akten in lateinischer Sprache betraut. Die damals
erworbenen Kenntnisse von Land und Leuten jener
Länder verwandte er in seiner Beschreibung Ungarns
und Siebenbürgens. In seinen späteren Lebensjahren
begleitete er den jungen Freiherrn Johann Ulrich von
Schaffgotsch (geb. 9. Januar 1594) auf seinen Reisen")
durch Deutschland, Italien, Frankreich, Spanien und
die Niederlande. AIs er, durch den Besitz ausgedehnter
Herrschaften am Nordrande des Riesengebirges und der
Herrschaft Trachenberg einer der reichsten Magnaten
Schlesiens, nach dem Besuche der Universitäten Tübingen,
Altdorf und Leipzig sich im März 1611 anschickte, die
nach der Anschauung jener Zeit für einen Kavalier zum
Abschlüsse seiner Bildung nötige große Reise zu unter¬
nehmen, wählte er zu seinen Begleitern seinen Vetter
und Freund Bernhard von Schaffgotsch, Christoph von
der Dahm und den Frankensteiner Arzt Dr. Heinrich
ScultetuZ. Am 25. März 1611 trat die Gesellschaft von
Leipzig aus die Reise an und gelangte am 29. April
nach Venedig, als gerade der neugewählte Doge das
Fest seiner Vermählung mit dem Meere beging. Von
da gelangte Schaffgotsch nach Padua, um sich dort nicht
nur im Italicnischen, sondern auch in allen ritterlichen
Künsten zu vervollkommnen. Im Oktober reiste man
über Loreto nach Rom und Neapel und von dort nach
Florenz, wo die Gesellschaft fast vier Monate verweilte,
um dann im April 1612 auf einer Fregatte, die ihnen
der Großherzog von Toskana zur Verfügung stellte, „in
ziemlicher Furcht vor türkischen Seeräubern", nach
Messina und Malta zu segeln. Von hier kehrte die
Gesellschaft im Herbste nach Florenz zurück, von wo sie
nach längerem Verweilen über Genua und Mailand nach

^ Sinapius: Schleiche Kuriositäten, Leipzig 1710, I.
2) Krebs: Hans Mrich, Freiherr von Schaffgstsch. Gin

Lebensbild aus der Zeit des dreißigjährigen Krieges. Breslau 1890.
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Venedig kamen, wo Paul Palfy von Erdödy, ein Freund
Schaffgotschs, zur Gesellschaft stieß. Am Neujahrstage
1613 erfolgte die Weiterreise von Padua über Mailand,
man überschritt die Alpen in Mont-Cenis, besuchte die
wichtigsten Städte des Rhonetales, unter ihnen Nimes,
wo Schaffgotsch von den Blattern befallen wurde. Nach
feiner Genesung ging die Reise über Perpignan und von
da am 2. März „mit großer Gefahr durch Einwohner
und Türken" nach Barcelona. Nach Besuch des Wall¬
fahrtsortes Montferat, der Trümmer von Sagunt und
Valencias langten die Reisenden in Madrid am 26. März
an, wo sie drei Monate verweilten und von hier aus
das „große Weltwunders das köstliche Kloster Eskorial"
besuchten, ein Zug nach Andalusien mußte wegen zu
großer Hitze in Toledo abgebrochen werden, worauf sie
Saragossa berührten und im Passe von Iaca die Pyre¬
näen überschritten und über Toulouse, Saumür und
Orleans am 10. Juli in Paris anlangten, wo sich gerade
das königliche Hoflager befand. Am 23. September fetzte
man nach England über,besah die Merkwürdigkeiten Londons
und besuchte die Universitäten Oxford und Cambridge,
doch war der Besuch nur kurz, denn bereits am
21. Oktober landete Schaffgotsch mit seiner Gesellschaft
in Calais, von wo sie den Weg über Flandern und
Brabant nahmen, vom 18. November ab die wichtigsten
Städte Hollands wie im Fluge berührten und bei
starker Kälte die deutschen Hansastädte, dann Magdeburg
und Leipzig durcheilten. Nach fast dreijähriger Ab¬
wesenheit kehrte der junge Freiherr nach Hause zurück
und wurde am Abende des 14. Januar 1614 in seiner
Stadt Greifenberg freudig von dem dortigen Rate begrüßt.

Auf die weiteren Lebensschicksale Schaffgotschs
können wir hier nicht eingehen, doch werden wir bei
der Geschichte der jüngeren Burg Frankenstein noch ein¬
mal kurz auf ihn zurückkommen, erwähnt sei hier nur,
daß er als Teilnehmer an der Verschwörung Wallen
steins durch Spruch des kaiserlichen Kriegsgerichts zu
Regensburg zum Tode verurteilt, und das Urteil am
21. Juni 1635 durch den Henker mit dem Schwerte
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<mf „der grünen Heide", einem Platze der Stadt Regens¬
burg, vollstreckt wurde.

Seultetus muß unmittelbar nach seiner Ankunft
in' Schlesien nach Frankenstein zurückgekehrt sein und
seine ärztliche Praxis wieder aufgenommen haben, denn
Koblitz erwähnt ihn zum Jahre 1614 neben den damaligen
Ärzten Frankensteins: Dr. Christophorus Ering, Dr.
Samuel Schilling und Dr. Johannes Hampel. Er starb
angeblich am 7. April (Jahr und Ort erfahren wir nicht)im Alter von 49 Jahren. Einen anderen t^i
3cu1tetu3 erwähnt Schindler^) mit den Worten:3!tt I d d'Iii 1>ld

li 21. April 1559. Er starb im April 1618
im 59. Jahre seines Alters.

Zu den bedeutendsten Männern, die Frankenstein her¬
vorgebracht hat, gehört auch Martin Koblitz, gebyren
am 16. Juni 1597 zu Frankenstein, gestorben ebenda¬
selbst am 7. April 1673.") Koblitz ging aus einer bürger¬
lichen Familie hervor, er war der Sohn des Rotgerbers
Martin Koblitz, der vor dem Glatzer Tore wohnte, seine
Mutter Anna, geborene Gispert, war auch Frankensteinerin.
Getauft wurde er am 17. Juni in der damals prote¬
stantischen Pfarrkirche. Nachdem er außer der hiesigen
Schule noch mehrere auswärtige Schulen besucht und
sich akademische Bildung erworben hatte, wurde er als
Schulreetor nach Arnheim in Böhmen berufen, als solcher
Vermählte er sich 1623 mit einer Frankensteinerin, Ursula,
Tochter des verstorbenen Ratsoerwandten Adam Jung,
und diese gebar ihm zu Arnheim am 6. Oktober 1624
seinen ältesten Sohn Adam. Im Jahre 1626 siedelte
Koblitz zunächst als zweiter Lehrer nach Frankenstein
über und blieb in dieser Stellung bis 1629, wo ihm das
Rectorat der Schule übertragen wurde. Sein Vater

1) 3llS3l2 loxata p. 280.
2) ^eme handschriftliche Chronik der Stadt Rrankenstein

findet sich unter der Bezeichnung ^nnale3 ^ranc03teinen3e3 im
Frankensteiner Stadtarchive. Näheres üvec iyn und seine Familie
s. bei Kopietz, Ktrchengeschichte, P. 143 ff.
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starb in dieser Zeit am 6. Januar 1628. Als Franken¬
stein 1629 gewaltsam katholisch gemacht wurde, trat auch
Koblitz zur katholischen Kirche über, doch nicht aus Ehr¬
geiz oder Furcht, sondern aus voller Überzeugung, und
dieser Religionswechsel hat ihm in der Zeit, wo sich
Sachsen und Schweden in der Stadt und in der Burg,
als feindliche Besatzung aufhielten, oftmals in die grüßten
Gefahren gebracht. Als die Schweden 1632 die Stadt
innehatte!:, mußte er sein Amt niederlegen, doch trat er
es am 17. März 1633 wieder an, verzichtete jedoch 1635
ans dasselbe und wurde zum Mltgliede des Rats er¬
wählt, als solcher flüchtete er 1639 mit anderen Rat¬
mannen vor den Schweden nach Breslau, kehrte jedoch
bald nach Frankenstein zurück. Infolge seiner allerseits
anerkannten Tüchtigkeit wurde er am 10. Februar 1642
zum Bürgermeister seiner Vaterstadt erwählt. Neue Ge¬
fahren drohten ihm im Jahre 1646 von feiten der
Schweden; die Kaiserlichen versuchten nämlich am 28.
Iannar dieses Jahres Stadt und Burg durch Über¬
rumpelung in ihre Gewalt zu bringen, nicht ohne Vor¬
wissen Koblitz's, der Versuch scheiterte, und Koblitz mußte
sich durch schleunige Flucht vor der Rache der Schweden
nach Glatz retten, wo er ein halbes Jahr blieb. Als
der Fürstentumshauptmann Iaroslaus Freiherr von
Colowrat entgegen den Privilegien der Stadt auf kaiser¬
lichen Befehl und trotz der Gegenvorstellungen Koblitz's
am 21. Februar 1650 den Rat selbständig ernannte,
verlor dieser sein Bürgermeisteramt, jedenfalls mit seiner
Zustimmung, denn dasselbe hatte ihn in den letzten
Jahren wiederum in Unannehmlichkeiten, ja selbst in
Gefahren gebracht; fo wurde er 1648 wegen rückständigen
ExecutionZgebühren der Bürgerschaft von den Kaiser¬
lichen als Bürge nach Neisse, und von den Schweden
aus ebendemselben Grunde 1649 nach Glogau abgeführt,
wo er mehrere Wochen gefangen gehalten wurde. Als
Ratmann und Ratssenior kommt Koblitz noch 1661 vor.

Bemerkenswert ist Koblitz nicht nur durch seine
Tätigkeit als Bürgermeister, sondern auch als Ehronist,
ihm verdanken wir die »^nnales ^ti
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oder Iahrißzeitungen, daß ist Glaubwürdige Historien
und Geschichten, welche sich meistentheilß in der Stadt
Frankenstein und in Nahen herumbgelegenen Dörffern,
theilß auch in andern benachbarten Örtten, sowohl des
Münsterbergischen Fürstenthumbs und Frankensteinischen
Weichbildes als auch in anderen angrenzenden Fürsten¬
tümern begeben und zugetragen haben. . . . Zu¬
sammengetragen und mit Fleiß verzeichnet durch Mar
tinum Koblitzium. Natheß Seniorem der Stadt Franck
stein beschlossen im 1654. Jahre." Darauf folgt ein
Proemium an den Rat. Die Chronik des Koblitz reicht
in der im hiesigen Ratsarchive aufbewahrten Handschrift
von 1000 bis 13. Oktober 1654; ein im Breslauer Stadt¬
archive befindliches Exemplar reicht bis zum 12. März
1660, ist aber auch nicht vollständig, da unzweifelhaft
der Abschluß fehlt, ein drittes Exemplar ist, wenn ich
nicht irre, in der Fürstensteiner Bibliothek vorhanden.
Noch ein Exemplar befand sich nach Polenz's Angabe im
Jahre 1820 im Archive der Frau Baronin v. Saurma auf
Schräbsdorf. Als Rector der Frankensteiner Schule wirkte
vom 30. Juni 1626 an Magister Georgus Katschker oder
Katscher, der sich nach der Sitte jener Zeit Nlurius
nannte, doch starb er schon am 22. März 1627 im Alter
von 31 Jahren und wurde in der ehemaligen Kloster¬
kirche zum hl. Kreuz begraben, ihm verdanken wir außer
einem Traktate De vita aeterna eine Geschichte der
Grafschaft Glatz unter dem Titel QlacioArapkia.

Koblitz schreibt seine Chronik mit Benutzung älterer
Quellen, stark benützt hat er auch die Chronik des Samuel
Schilling, stellenweise auch die Aufzeichnungen des Nlurius;
seine Darstellung ist nicht frei von geschichtlichen Irr¬
tümern, doch ist er im allgemeinen einer der zuver¬
lässigsten schleichen Chronisten, für Frankenstein be¬
sonders wichtig, weil er die wichtigsten der zu seiner
Zeit im Stadtarchive vorhandenen Originalurkunden,
die später sämtlich durch den Brand des Jahres 1853
vernichtet wurden, abgeschrieben und seiner Chronik ein¬
verleibt hat, so daß dieselbe in verschiedenen Prozessen
der Stadt Frankenstein auch an Gerichtsstelle als glaub
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würdig, und ihre Nachrichten als beweisfähig ange¬
sehen wurden. Zu Anfang des 19. Jahrhunderts war
die Chronik verschwunden, und als am 23. Juni 1809
der neue Bürgermeister Franz Potenz, dem als geborenen
Frankensteiner die Koblitz-Chronik bekannt war, die Re¬
gistratur übernahm, stellte es sich heraus, daß dieses
wertvolle Manuskript fehlte; der damalige Registrator
Tschirsch erklärte auf Befragen, daß sie um 1800 bei
Gelegenheit eines Gewerbestreites der hiesigen Schuh
macherinnnng an die Kriegs- und Domänenkammer in
Breslau geschickt und von da nicht mehr zurückge¬
kommen sei. Der Magistrat hatte sich in den folgenden
Kriegsjahren nicht um die Ungelegenheit gekümmert,
und erst Polenz verfolgte die Sache weiter, zumal die
BreZlauer Regierung damals den Stadl-Maqistraten
dringend ans Herz legte, für etwa vorhandene Chroniken
Sorge zu tragen. Alle Bemühungen, das Buch herbei¬
zuschaffen, blieben fruchtlos und wurden vorläufig auf¬
gegeben, erst als die Regierung unter dem 9. Oktober
1814 nochmals die Städte an ihre Pflicht, derartige
Chroniken sorgfältig zu verwahren, mahnte, nahm Polenz
die Angelegenheit wieder auf, wobei eine namhafte Be¬
lohnung für die Auffindung des Buches ausgesetzt wurde,
endlich, am 27. Februar 1819 zeigte der damalige
Kanzleidirektor Deckard in Breslau dem Magistrat an,
daß die Koblitz-Chronik unter reponierten Akten und
Büchern der ehemaligen Kriegs- und Domänenkammer
in Breslau wieder aufgefunden worden sei, worauf die¬
selbe nach Auszahlung der ausgesetzten Belohnung nach
Frankenstein zurückgeschickt wurde.

Die Familie Koblitz wurde später in ihrem Landecker
Zweige geadelt und schließlich in den öfterreichen Frei¬
herrnstand als Freiherrn Koblitz von Willmburg er¬
hoben, dies teilte mir Johann Freiherr Koblitz von Willm
burq, K. u. K. Artillerie-Oberleutnant, in einem Briefe
cl. ä. Wien, 29. November 1895 mit.

Der hervorragendste Mann, den Frankenstein im
18. Jahrhunderte hervorgebracht hat, und der gleich aus
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gezeichnet als Geistlicher und Kanzelredner wie als Schul¬
mann und Mensch war, ist Benediet Strauch, regierender
Abt zu Sagan, geboren am 12. März 1724 zu Franken
stein, gestorben am 19. Oktober 1803 zu Sagan, llber
ihn und seine Wirksamkeit berichtet die literarische Bei¬
lage zu den Schleichen Provinzialblättern, Stück 12,
Dezember 1803, der ich die folgenden Nachrichten ent¬
nehme. Mit dem als Reformator des schleichen Schul¬
wesens rühmlichst bekannten und von Friedrich dem
Großen wohl gewürdigten Abte Felbiger, seit 1758
Prälat und Abt des Augustiner Ehorherrenstiftes in
Sagan, verband Strauch, der 1762 zum Prior desselben
Stiftes gewählt worden war, und als solcher auch das
Amt des Pfarrers an der dortigen Kirche L. jVI. V.
unter dem Titel proparockuä bekleidete, das Band inniger
Freundschaft und das gemeinsame Bestreben, das katho¬
lische Schulwesen Schlesiens zu heben und zu fördern.
Strauch war nicht nur als Kanzelredner beliebt, er
predigte jeden Sonntag mit großem Beifalle in der Sa¬
ganer Pfarrkirche, fondern auch als Religionslehrer
hervorragend, er erteilte mit großem Eifer und Erfolge
den Religionsunterricht in der dortigen katholischen
Schule. Weniger bekannt dürfte es sein, daß Strauch
das, was Felbiger in seinen Schulschriften veröffentlichte,
meistens im stillen entworfen und ausgearbeitet hat, von
ihm stammen auch die in den katholischen Schulen
Schlesiens eingeführten Evangelien und Episteln vom
Jahre 1764, die Katechismen von 1765 und mehrere
Schriften für Kirche und Schule. Als Felbiger nach
Osterreich ging, um dort das Schulwesen nach seinen
Grundsä^en umzugestalten, und seine Stelle als Abt von
Sagan aufgab, wurde der Prior Strauch am 28. März 1778
voll den Eonventualen einstimmig zum Abte gewählt,
trotzdem.nahm er die Prälatenwürde nur mit innerem
Widerstreben an, da seinem stillen, einfachen und an¬
spruchslosen Wesen jede Art der Repräsentation, die in
seiner neuen Stellung unvermeidlich war, wenig zu¬
sagte; er vermied jeden Aufwand und nahm stets an der
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Tafel seiner Brüder, selbstverständlich an oberster Stelle,
teil. Den jungen Stifts geistlichen hielt er alle Tage
pädagogische Vorträge und wußte diese so anregend zu
gestalten, daß diese Unterrichtsstunden seinen Hörern
stets als die angenehmsten des Tages erschienen. Auch
als Abt blieb Strauch ein Freund der Schule und der
Schuljugend, und als er zwei Jahre vor seinem Tode bei
der öffentlichen Schulprüfung am Saganer Gymnasium
(1628 von Wallenstein als Herzog von Sagan gegründet),
der er sonst stets beizuwohnen pflegte, wegen Kränklich¬
keit nicht mehr erscheinen konnte, antwortete er dem
Direktor auf dessen Bitten entschuldigend: „Ich bin ja
70 Jahre fleißig in die Schule gegangen." Bescheiden¬
heit, Frömmigkeit, Herzensgute und Liebe zur Jugend
waren die ausgeprägtesten Eigenschaften im Charakter
des liebenswürdigen Mannes, feine Bescheidenheit zeigt
sich auch darin, daß er sich gleich beim Antritte seiner
Prälatenwürde die ihm zukommende Anredeform „Ew.
Gnaden" oder „Gnädiger Herr" verbat, und das Prälaten¬
kreuz, das äußere Zeichen seiner Würde, trug er nur,
wenn er mit sehr hohen Personen zusammenkommen
mußte. Für seinen gütigen und wohltätigen Sinn spricht
der Umstand, daß er den Hausarmen und verlassenen
Kranken ein stets bereiter Helfer war, nur wollte er als
solcher unbekannt bleiben, daher gab er den Stadtkaplänen
alle Monate eine nicht unbedeutende Summe zur Ver¬
teilung an die Armen. Weit über die Grenzen Sagags
hinaus, besonders auch in Frankenstein, wurde der am
19. Oktober 1803 erfolgte Tod des edlen und allgemein
verehrten Abtes betrauert. Sein Porträt ziert noch heut
den Sitzungssaal der Stadtverordneten-Versammlung im
Frankensteiner Rathause.

Hatte Martin Koblitz als Bürgermeister von Franken¬
stein die schweren Zeiten des 30jährigen Krieges durch¬
gemacht, so hat sein späterer Nachfolger Franz Aaver
Potenz in nicht weniger bedrängter Zeit die Last des
Bürgermeisteramtes getragen. Eine ausführliche Lebens¬
beschreibung des verdienten Mannes habe ich an anderer
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Stelle gebracht,^) sodaß ich mich hier mit dem Hinweis
auf jene Schrift begnügen kann.

Wenn die preußischen Städte hervorragenden Per¬
sonen ihre besondere Wertschätzung und Hochachtung
ausdrücken wollen, so verleihen sie ihnen das Eyrenbürger
recht, meines Wissens ist dies seitens der Stadt Franten
stein nicht gar zu oft geschehen. In ehrenvoller An¬
erkennung der Verdienste, welche sich der hiesige Arzt
Or. Mattersdorf während der Cholerazeit (1830—1832)
erworben hatte, verlieh ihm die Stadtverordneten-Ver¬
sammlung auf Antrag des Magistrats im September 1832
das Ehrenbürgerrecht der Stadt Frankenstein und einen
Ehrendank von 200 Talern. — Eine andere Veran¬
lassung lag beim zweiten Falle vor. Ter damalige
Stadtrichter und Justitiar Hoffmann in Lewin war nach
Aufgabe seines dortigen Amtes nach Frankenstein ge¬
zogen und hatte hier das Haus I^ittera l<. (jetzt Nr. 1)
auf der Freiheit gekauft. Nach seinem am 3. Januar 1837
erfolgten Tode hatte die Standesherrin Gräfin Schlabren
dorf auf Stolz, geb. Gräfin Juliane Matufchka, dieses
Haus von den Erben für 4450 Taler gekauft. Von da
ab hieß und heißt das Haus noch jetzt das „Grafenhaus".
Am 18. Januar 1837 beschlossen die Stadtverordneten
einstimmig, der Frau Gräfin das Ehrenbürgerrecht der
Stadt Frankenstein zu verleihen. Das Diplom war auf
Pergament geschrieben und daran das Stadtsiegel in
einer silbernen Kapsel angehängt. Der eigentliche Grund
für diese Ehrung mag wohl weniger in dem Ankaufe
dieses Hauses seitens der Gräfin als in dem Wunsche
gelegen haben, mit der Standesherrschaft, mit der die
städtischen Behörden aus den verschiedensten Gründen
wiederholt im Streite gelegen hatten, auf besseren Fuß
Zu kommen. Die nächste Folge war, daß der Graf den
ganzen Magistrat und den Stadtverordneten-Vorsteher
nach Stolz zum Diner lud, und die Frau Gräfin am
7. April dem Magistrate 20 Taler zur beliebigen Ver

^»

^) Kopietz: Franz Potenz, Bürgermeister von Frankenftein ^
<1809—1849). Zeitschrift des Vereins für Geschichte Schlesiens,
Band 40, 1906.
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teilung an Stadtarme überwies. — Ein anderer Ehren¬
bürger der Stadt Frankenstein war der Domherr, Propst
nnd Priesterjubilar Johann Josef Klamt zu Gr,-Glogau^.
derselbe war zwar nicht in Frankenstein geboren, aber
schon in frühester Jugend dorthin gekommen und dort
erzogen worden; er hatte besonders für die städtischen
Armenanstalten eine stets offene Hand gehabt. Im
Jahre 1838 beschloß die Stadtverordneten-Versammlung,
ihm das Ehrenbürgerrecht zu erteilen; das Diplom wurde
ihm am 19. August 1839 durch eine Deputation in Glogau
überreicht. Ehrenbürger der Stadt Frankenstein aus
neuerer Zeit sind: Stadtältester, Rittergutsbesitzer Franz,
Weese, seit dem 14. Juli 1854, Kaufmann ^ Berthold
Kaßner, seit dem 14. Februar 1871, Landschaftssyndikus,
Geheimer Reqierungs-Rat Robert Koch, aus Anlaß feines
50jährigen Dienstjubiläums als ^andschaftssyndikus,
Friedrich Wilhelm Studemund, Bürgermeister von Fran¬
kenstein a. D., Rentier Erdmann Kaßner, diese drei
letzteren seit dem 10. September 1889.

Am besten schließe ich wohl diesen Abschnitt mit
der Nachricht, daß am 17. Juli 1806 nack erteilter
königlicher Konzession von Johann Müller aus Friedland
die erste Buchdruckerei in Frankenstein errichtet wurde,
doch war der Geschäftsbetrieb unbedeutend und be¬
schränkte sich auf den Druck von Formularen, Tabellen
und Hochzeits- und Trauergedichten. Erst mit Ein¬
führung eines Stadtblattes hob sich die Druckerei. —
Am 2. März 1821 beschloß nämlich die Stadtverordneten
Versammlung, aufstädtischeKosten und in unbestimmten
Terminen ein Stadtblatt erscheinen zu lassen, in dem
alle amtlichen Bekanntmachungen und polizeilichen Ver¬
ordnungen veröffentlicht werden sollten. Bisher waren
nämlich derartige Veröffentlichungen durch Eurrenden
an die Zechen und Mittel erfolgt, welche die jüngsten
Meister überbrachten, was zu manchen ^beiständen
geführt hatte; im benachbarten Münsterberg wurde nach
erfolgtem Trommelschlag jede Bekanntmachung an den
Straßenecken verlesen, was ebenso unpraktisch war, da
meistens nur Dienstboten bei der Vorlesung erschienen. —
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Das am 25. März erschienene erste Frankensteiner Stadt¬
blatt enthielt folgende Rubriken: 2) Kurzer Inhalt der
neuesten Königlichen Verordnungen; b) Ortspolizeiliche
Perfügungen; c) Angelegenheiten der städtischen Ver¬
waltung; ä) Bekanntmachungen. Wie lange dieses ältere
Stadtblatt bestanden hat, konnte ich nickt ermitteln, jeden¬
falls erschien noch im Jahre 1833 eine Nummer 129;
gegenwärtig erscheint seit dem Jahre 1890 unter den:
Titel „Frankensteiner Stadt-Blatt. Amtliches Publi¬
kationsorgan der städtischen Behörden" im Verlage der
Frankensteiner Zeitungs- und Druckerei-Gesellschaft m.
b. H., 20. Jahrgang, ein Organ, welches allen selb¬
ständigen Haushaltungen unentgeltlich zugestellt wird.
Neben dem älteren amtlichen Stadtblatte erschien, heraus¬
gegeben von dem BuchdruckereibeMer Carl lAl'e, ein
belletristisches Wochenblatt, von dem zwei Bände,
I. Band 1833 und 1834, II. Band 1835 und 1836 in:
hiesigen Stadtarchive erhalten sind.



X. Abschnitt.

Bürgerleben.

Die sittlichen Zustände der Völker spiegeln sich un¬
zweifelhaft auch in ihrer Tracht wieder, daher wird es
nötig sein, ehe wir zur Schilderung der inneren Zustände
des bürgerlichen Lebens übergehen, einen Blick auf die
äußere Erscheinung der Bürger und Bürgerinnen in
Deutschland, bezw. in Schlesien, zu werfen.^ Im all¬
gemeinen machen wir für die Zeil des Mittelalters und
bis ius 17. Jahrhundert hinein die Wahrnehmung, daß
beide Geschlechter lebhafte Farben in ihrer Kleiduug
lieben, mehr als das heut der Fall ist, auch die Kleider¬
stoffe waren viel mannigfaltiger als in der Gegenwart.
Eine besondere Eigentümlichkeit war die sogenannte ge¬
teilte Kleidung (mi-parti) mit zwei verschiedenfarbigen
Hälften, ferner die „Schecken- oder Zaddeltracht". Die
„Schecke" war ein von den Männern der besseren Stände
getragener anliegender Rock, unter ihm trug man einen
Wams (von Wampe oder Wamme — Unterleib), also ein
Kleidungsstück zur Bedeckung des Unterleibes. Häufig
waren an der Schecke Hängeärmel mit langen, schmalen,
zugespitzten Streifen, sogenannte „Zaddeln oder Zetteln",
befestigt, deshalb spricht man von einer „Zaddeltracht".
Statt der Schecke trugen die gewöhnlichen Üeute in der
Stadt und die Bauern lange Kittel von grobem Stoffe,
als Beinkleidung trug man allgemein lange Strümpfe
oder Beinlinge, die mit Bändern oder Riemen am Rocke
befestigt waren, um die Schultern lag ein kreisrunder
Mantel, auf dem Kopfe trug man eine Kapuze oder
Ougel, an ihre Stelle trat bei den Bauern gewöhnlich
ein Filzhut. Als Fußbekleidung dienten an den Beinlingen

^ Köhler: Allgemeine Trachtenkunde, Druck und Verlag
von PH. Reclam junior.



— 22? —

befestigte Ledersohlen, später traten dafür Schuhe, die
den Fuß bis zum Knöchel fest umschlossen. In Schlesien
trugen die Männer im 16. und 17. Jahrhunderte eng¬
anliegende Beinkleider von Kalb- oder Bockleder, Strümpfe
von Leinwand oder Tuch, die Fußbekleidung bildeten
ganze oder Halbstiefeln von Leder, daneben auch „Schnabel¬
schuhe", doch wurden diese schon früh von der Obrigkeit
verboten; im 17. Jahrhunderte trug man auch zu Pferde
und zu Fuß Stiefeln, die im Schafte oder im „Becher"
bis zum Oberschenkel reichten, aber bis zum Knie herab¬
geschlagen werden konnten, beim Reiten waren an ihnen
die nie fehlenden Sporen mit abwärts gebogenen Stangen
nnd großen Stahlrädern befestigt. Viel getragen wurde
damals in Schlesien wie in ganz Deutschland die „Schaube",
ein umgehängter Mantel, den mitunter auch die Franen
anlegten, bei denen sie häufig in eine schleppenähnliche
Verlängerung auslief. In ganz Schlesien trugen die
Frauen auch einen „Watschker oder Wetschker" d. i.
eine kleine Geldtasche, doch gab es auch umfangreichere
Wetschker, die eine Art Reisetasche waren, in denen ihre
Besitzerinnen verschiedene Toilettengegenstände, selbst um¬
fangreichere Gewandstücke unterbrachten. Die weibliche
Tracht war, wie wir nicht nur auf Gemälden sehen,
sondern auch aus Nachlaßinventaren erfahren, weit
mannigfaltiger als die männliche. Zunächst trug jede
Frauensperson einen Rock, gewöhnlich von Tuch, doch
gab es auch „taffene, goldfarbige" Röcke, zu denen ein
damastenes „Gestell" gehörte. Dieses Gestell war einem
Leibchen oder Mieder ähnlich, durch welches die Körper¬
gestalt vorteilhaft gehoben wurde, es war mit Borten
Verbrämt, mit Seide gesteppt von der Farbe des Rockes,
zuweilen von Samt oder Atlas. Über dem Rocke
trug man Schürzentücher oder Schürzen, auch Vortücher,
um die Hüften einen Gürtel, dieser war bei Männern
und Frauen von Leder, bei letzteren auch von leichterem
Stoffe, auf ihm waren Zieraten von Silber oder an¬
derem Metalle angebracht. Der Mann trug am Gürtel
Dolch oder Messer in einer flachen oder rundlichen
Scheide, die Bauern und Knechte kurze, breite Messer,
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die Frau den oben erwähnten Wetschker. Um den Hals
trugen beide Geschlechter Halskoller oder Halskragen von
leichterem Stoffe. Besonders charakteristisch für die
schlesischen Frauen sind lange Schleier, die man in
Haupt- oder Stirnschleier und in Unterschleier schied;
für den Hauptschleier brauchte man manchmal 3 schlesische
Ellen Leinwand, auf dem Kopfe saß die Kugel¬
mütze, öfters ein Barett, oft mit Pelzverbrämung, auch
künstliche Zöpfe von Stoff, z. B. von Taffet, als Fuß¬
kleidung waren weißlederne Schuhe beliebt. Von
Kleinodien galten Perlenschnüre und goldene Halsketten
als besonders vornehm. Für die Männerkleidung benutzte
man in den besseren Ständen ein kurzgeschorenes, feines.
Tuch, das oft als „lundisches" d. h. niederländisches,,
bezeichnet wird. Zur Verbrämung der Kleidungsstücke:
dienten verschiedene Pelzsorten, zumeist Fuchs und Iltis^
als Futter benützte man Lamm- und Ziegenfelle. In
Frankenstein trugen die Frauen im 18. und im Anfange
des 19. Jahrhundertsi) Sonntags große, goldene Hals¬
ketten, Kleider von schwerer Seide, die Männer gingen,
frisiert und gepudert. Die Fleischer und Müller waren
durch ihre Kleidung schon äußerlich kenntlich: die Fleischer
trugen braunrote Nöcke, die wie geronnenes Blut aus^
sahen, die Müller hellgraue, als wenn Blau mit Mehl
bestreut wäre. Da die Männer frisiert und gepudert
waren, hatten die Friseure und Perückeure gute Nahrung,,
das hörte auf, als nach 1806 die Zöpfe fielen, da ging,
ihr Gewerbe fast ganz zu Grunde. AIs einen ganz be¬
sonders elegant gekleideten Mann bezeichnet Knötel einen
Landschaftsbeamten namens Primavesi,^) er ging stets«
gepudert, den Hut unter dem Arme, mit grünem Frack.'
und gelben Beinkleidern.

In Verfolg unser kulturgeschichtlichen Darstellung,
dürfen wir die Lustbarkeiten nicht übergehen, denen sich
das deutsche Bürgertum bei seinen öffentlichen und<

1) Knötel: Aus der Franzosenzeit. Leipzig 1896, p. 2N.
2) Näheres über seinen Lebenslauf orinqt Band l Nr

des Frankensteiner Stadtblattes vom Jahre 1825.
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Familienfesten hingab. Die Einfachheit, die in dieser
Beziehung noch im 13. und 14. Jahrhunderte geherrscht
hatte, verschwand in der Folgezeit ganz und machte
wirklicher Schwelgerei Platz. Mit dem guten Essen
ging natürlich das gute Trinken Hand in Hand, überall,
auch in Frankenstein, trank man neben feurigen Südweinen
wie: Muskat, Tokayer, Malvasier auch die gewöhn¬
lichen österreichischen ^andweine, und es kam dem
deutschen Bürger bei seinem Trunke oft weniger auf die
Qualität wie auf die Quantität an, besonders beim
Biere; man trank aus Humpen und großen Steinkrügen
unglaubliche Mengen einheimischen und fremden Bieres,
wie Grätzer und Schweidnitzer Schöps. Bei Hochzeiten,
Kindtaufen, bei Begräbnissen, bei Innungs- und Schützen¬
festen ging es hoch her. So erzählt Stenzel^), daß zu
den Hochzeiten viele Gäste geladen wurden, wobei Spiel¬
leute, gewöhnlich Fiedler, aufspielten. Schon zu den
Zeiten Herzog Heinrich IV. (1266—1290) war der dabei
getriebene Aufwand so groß, daß er bei Strafe von
einer halben Mark Geldes verbot, bei den Hochzeiten
mehr als 30 Gäste und mehr als 4 Spielleute zu haben,
dem Spielmanne durften nur 2 Groschen gegeben werden.
In Grottkau und Schweidnitz war die Zahl der Spiel¬
leute unbeschränkt. Die Verwandten der Braut oder
des Bräutigams durften dem Brautpaare nicht mehr als
4—6 Röcke geben, wer mehr gab, zahlte 1 Mark Strafe.
Dem Gebrauche, daß die Hochzeitsgäfte zur Hochzeit
Eßwaren schickten, trat die Obrigkeit ebenfalls entgegen
und bestimmte, daß nach dem Hochzeitsmahle jeder Gast
dem Hochzeitsvater 3 Groschen geben sollte. Man führte
auch bei solchen Festen Tänze in den Herbergen und
Bürgerhäusern auf, bei denen Frauen und Jungfrauen
iuit wehenden Röcken herumgedreht und in die Höhe
gehoben wurden, und daß es dabei uicht immer blieb,
ersehen wir aus den Sittenpredigten jener Zeit, die
„gegen das wüste Umblaufen, gegen das unzüchtige
Drehen und Maullecken" eiferten und „alle frummen

i) Stengel: Geschichte Schlesiens, l p. 356
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Gesellen für solche Jungfrauen, die Lust zu Abendtänzeir
haben und sich drehen und küssen lassen" eindringlich
warnten. Am tollsten ging es bei Jahrmärkten, Kirch¬
weihfesten und Vogelschießen zu, doch vergebens drohten
geistliche und weltliche Obrigkeiten gegen die zunehmende
Unsittlichkeit die strengsten Strafen an.

Zu dem allgemeinem Sittenverfälle im 15. bis 17.
Jahrhundert im deutschen Reiche kamen im Fürstentum.
Münsterberg-Frankenstein noch besondere llbelftände hinzu.
Seiner geographischen Lage nach war dasselbe mehr als
jedes andere schlesische Fürstentum im 15. Jahrhunderte
den Verheerungen der Hussiten- und Böhmenkriege aus¬
gesetzt gewesen, und daß diese nicht ohne schlimme Folgen^
für die sittlichen Zustände seiner Bewohner gewesen
sein konnten, ist klar, dazu kamen die traurigen politischen
Verhältnisse. Nachdem der letzte Herzog aus dem
Stamme der Piasten, Johann von Münsterberg, am
27. Dezember 1428 gegen die Hussiten gefallen war,,
begann das traurige System der Verpfändungen, das
unter den Herrschern aus dem Hause Böhmen-Luxem¬
burg ebenso im Fürstentum Münsterberg wie in der
Mark Brandenburg die dauernde Zerrüttung des Landes
herbeiführte und erst 1569 endete, als das Fürstentum
Münsterberg und das Weichbild Frankenstein aus dem
Besitze der Herzöge Münsterberg-Qls aus dem Hause
der jüngeren Linie der Podiebrad in den Besitz der
Habsburger überging. Schon am 25. April 1443, als
die Stände des Fürstentums Münsterberg den Herzog
Wilhelm von Troppau zu ihrem Herrn annahmen,
klagten sie mit Recht: „also lan^kunai^lst, wie cias lanä^
untir^ent, verterbt, verkümmert uncl verwüst ist unci
Zertrennet, von mancnerlev feinäen, raub, brancl, morä
unä verclerbun^en.« Schlimmer noch wurde der Zustand
des Landes im 16. und 17. Jahrhunderte, und das
Elend und die Verarmung, welche die Kriege des 16.
Jahrhunderts und später besonders der dreißigjährige
Krieg im Gefolge hatten, wirkten auf den sittlichen Zu¬
stand des Landes direkt verderblich, dies bezeugt auch
ein Erlaß des kaiserlichen Oberamtes in Breslau vom
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30. April 1623, das für alle Städte und Dörfer in
Ober- und Niederschlesien Geltung haben sollte; dasselbe
bestimmte, daß ein jeder fleißig beten sollte, das über¬
mäßige Fressen und Saufen eingestellt, und daß niemand
während der Predigt in die Branntweinkneipen gehen
sollte, bei Androhung strenger Geld- und Leibesstrafen.

Nicht minder groß wie im Bürgertum war der
Sittenverfall beim Adel, wie mehrere Vorfälle, die Koblüi
erzählt, beweisen. Daran hatte auch die strenge Polizei
und Gesindeordnung vom 19. Juni 1577, die Kaiser
Rudolf II. für ganz Schlesien erlassen hatte, nichts ge¬
ändert. ^) Sie besagte, wer Reifen, Pickelhauben und
Handwehren trägt, um mit andern Händel anzufangen
und sie zu verwunden, soll 50 Dukaten Strafe zahlen
und einen Monat im Gefängnisse sitzen. Wer einen
anderen herausfordert und ihn, wenn auch nicht tödlich,
verwundet, büßt mit 50 Dukaten, erfolgt keine Tätlichkeit
auf die geschehene Herausforderung, fo zahlt der Her¬
ausfordernde 25 Dukaten. Herausforderungen auf Röhro
und Büchsen sind bei Leibesstrafe und Verlust der Ehre
verboten. Wenn jemand den Frauenzimmern und anderen
Leuten, die sich schon zur Ruhe gelegt haben, die Kammer¬
tür oder dem Wn'te die Kellertüren „aufzulaufen" oder
zu sprengen versucht oder allerlei Mutwille!: verübt und
„unspanzbare" Worte spricht, der soll von dem Wirte oder
von dem Herrn des Hauses der Obrigkeit angezeigt werden,
und ein jeder 25 Dukaten Strafe zahlen. Verschweigt
der Wirt die Tat, so zahlt er die Strafe. Jungfrauen
und Witwen auf dem Lande oder in den Städten, die
ihren Ghrenstand überschreiten, sollen desselben nicht
nur entsetzt und gesanglich eingezogen werden, sondern
auch ihres väterlichen und mütterlichen Erbteils zu¬
gunsten der nächsten Verwandten verlustig gehen. Jung¬
gesellen und Witwer, welche Unzucht begangen haben,
sollen mit Leibesstrafen und Landesverweisung belegt
werden. Am Schlüsse setzte die Polizeiordnung auch die

i) Tiede: Die denkwürdigsten Jahrestage Schlesiens, Band ll>
Glatz 1803, p. 383 .
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Gesindelöhne fest und bestimmte zunächst, daß das Gesinde
auf dem Lande sich nicht unter einem Jahre vermieten
soll. Der Lohn des Großknechtes beträgt fürs Jahr 6
Taler 12 Groschen, ein Paar stiefeln oder dafür 1
Taler, und 2 Paar Schuhe. Der Mittel- und Wagen¬
knecht erhält 41/2 Taler, 1 Paar Stiefeln, 1 Paar Schuhe,
der Pflugtreiber 2 Taler und 2 Paar Schuhe, der Pferde¬
hirt 1 Taler 12 Groschen, 2 Paar Schuhe, die Schließerin,
Kindermagd oder Köchin erhält 2 Taler, 5 Ellen Lein¬
wand, 2 Paar Schuhe, und 1 Schleier, die Viehmagd
1 Tal?r 27 Weißgroschen, 15 Ellen Leinwand, 2 Paar
Schuhe, 1 Schleier. Zille Nachttänze, weil sie zur Un¬
zucht und zum Mutwillen Anlaß geben, sind verboten.

Die strengen Strafen, welche die kaiserliche Ver¬
ordnung vom Jahre 1577 gegen Herausforderung, Miß¬
brauch der Waffe und Unfug festsetzte, hatten aber, wie
folgende von Koblitz mitgeteilten Tatsachen beweisen, nur
geringen Erfolg: Als am 15. Mai 1604 in Frantenstein
eine bürgerliche Hochzeit stattfand, wollten 4 vom Adel:
Daniel Reibnitz, die Gebrüder Ludwig und Hans Pfeil
und Kunz Sommerfeld die Stadtpfeifer, welche bei der
Hochzeit aufspielten, mit Gewalt aus dem Hochzeitshause
für ihr Vergnügen wegführen. Als sich die Hochzeits¬
gäste dem widersetzten, zogen die Adligen ihre Degen,
verletzten einige der Hochzeitsgäste und verjagten sie
schließlich aus dem Hochzeitshause. Infolgedessen entstand
ein Auflauf der Bürgerschaft, die mit Steinen nach den
Adligen warf und sie zur Flucht zwang, die sie in das
Haus eines Barbiers nahmen, worauf die Bürger die
Fenster desselben einwarfen. Der Tumult dauerte bis
zum Erscheinen des Bürgermeisters Easpar Schreer fort;
diesem gelang es dann, die Menge zu beruhigen, worauf
die Adligen auf Befehl des Landeshauptmanns bis zum
Austrage der Sache auf dem Schlosse gefangen gesetzt
wurden. Ein anderer Fall trug sich während des
30jährigen Krieges zu. Am 16. Mai 1631 hatte
Achatius von Neefe, Grbherr auf Raudnitz, den jungen
Herrn Bernhard von Pogrell auf Lampersdorf und
Mittel-Peilau, George von Reibnitz und noch zwei
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Adlige aus der Umgegend bei sich zu Gaste, auch ein
kaiserlicher Offizier vom Regimente Hardeck, der in
Raudnitz im Quartier lag, namens Olive, nahm an dem
Gastmahle teil. Während desselben wurde stark getrunken,
und der Mnge Neefe geriet mit dem v. Pogrell in heftigen
Streit, sodaß es fast zu Tätlichkeiten gekommen wäre;
der Leutnant Olive suchte zu schlichten, doch gelang ihm
das nicht, und Pogrell, der schwer betrunken war,
erklärte, wenn er Soldat wäre, so müßte sich jener ihm
stellen und mit ihm „schmeißen"; der Leutnant erwiderte,
nach dem Degen stände sein Verlangen nicht, wollten sie
aber Kugeln wechseln, so sei er bereit. Damit hatte es
während der Mahlzeit sein Bewenden; dann aber ritt
der Offizier, während man den Pogrell zurückhielt, vom
Hofe weg; kaum war das geschehen, so eilte ihm Pogrell
Zu Pferde nach und am Tore gab er einen Pistolenschuß
aufs Wasser zu ab. Der Leutnant, welcher glaubte, der
Schuß sei auf ihn abgegeben worden, schoß nun den
Pogrell vom Pferde, ebenso einen andern der ihm ent¬
gegentretenden Adligen, worauf er entfloh. „Also wurden
diese zwei," sagt Koblitz, „voll bezecht und in der Votieret
hingerichtet." Ein Akt der Willkür und groben Unge¬
horsams gegen die Anordnungen der Staatsgewalt liegen
im folgenden Falle vor. — Im Oktober 1652 hatte der
damalige Frankensteiner Landeshauptmann Christoph v.
Nimptsch auf Kaubitz den jüngsten Meistern der Fran¬
kensteiner Innungen befohlen, den Freiherrn Franz
Sigmund v. Burghaus auf Stolz wegen Ungehorsams
gegen die Befehle des kaiserlichen Oberamts in Breslau
Zu verhaften und nach Frankenstein einzuliefern; Burg¬
haus hatte aber von dem Befehle Kunde erhalten und
sich in Bauernkleidung geflüchtet, worauf sich die be¬
rittenen Bürger auf die Suche nach ihm machten, ihn
auch wirklich abfaßten und nach Frankenstein einlieferten.
Inzwischen hatte sein Bruder Karl Nieolaus v. Burg¬
haus 13 bis 14 Stolzer Bauern beritten gemacht und
mit langen Feuerröhren versehen, um unter Umständen
die Verhaftung seines Bruders zu verhindern oder ihn
mit Gewalt zu befreien. Durch die rechtzeitige Abführung
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des Franz Sigmund blieb ihm glücklicherweise ein solches
Verbrechen erspart. Der gefangene Freiherr wurde nach
wochenlangem Arrest im Frantensteiner Rathause, denn
in dem 1646 zerstörten Schlosse gab es kein passendes
Gefängnis, gegen Kaution freigelassen. Welche Strafe
er schließlich erlitten hat, gibt unsere Quelle nicht an,,
der Grund aber für seine Verhaftung ist für den gewalt¬
tätigen Charakter des Frecherrn bezeichnend. — Schou
im Juni 1650 hatte Franz Sigmund die Ehefrau des
Stolzer Bauern Michael Lindner, angeblich, weil sie ihn
nicht gegrüßt hatte, zweimal ins Bein geschossen, sodaß,
der Feldscheer Christoph Hau in Frankenstein ihr das
Bein hatte abnehmen müssen, doch war sie. einige Tage
nach der Amputation am 9. Juli 1650 gestorben. Aber
nicht genug damit, derselbe Franz Sigmund hatte sich
schon im Jahre 1649 eine ähnliche Gewalttat zuschulden
kommen lassen, indem er seinen Hofemeister Hans Ulrich mit
dem Degen erstochen und den Stolzer Scholzen Adam
Krumbholz am Bein verwundet hatte, doch war derselbe
ausgeheilt worden, lahmte aber von da ab. — Für den.
Charakter des Freiherrn ist auch die früher (p. 129) angeführte
I'lberhebung desselben gegenüber seinen Standesgenossen
auf der Landrechtssitzung am 2. Mai 1650 bezeichnend;
wie man das Benehmen desselben gegen den Franken-
steiner Rat bei dem folgenden Ereignisse beurteilen will,
überlasse ich den Lesern. Franz Sigmund verheiratete
sich am 25. Juli 1649 in Mähren mit dem Fräulein,
v. Czerotin (Czirotin); der Rat von Frankenstein, der
zur Hochzeit geladen war, schickte durch einen Ratsboten
ein Gratulationsschreiben dahin und ein Präsent von
6 Reichstalern (!), der Freiherr wies dasselbe ab, schenkte
dem Boten aber 2 Taler! „Ward also die gutte Meinung
E. E. Rates übel aufgenommen", sagt Koblitz.

Ich will nicht generalisieren und alles, was uns
bei den angeführten Tatsachen abstößt, dem ganzen
schleichen Adel zur Last legen, soviel aber steht fest, daß,
die Zeiten des 30jährigen Krieges auf die sittlichen
Anschauungen des Adels und des Bürgertums in



— 235 —

Deutschland und in Schlesien in hohem Grade ungünstig,
ja direkt verwildernd eingewirkt haben.

Ich kehre jetzt zur Geschichte des Bürgertums in
Frankenstein zurück.

Der Bürgerstand der deutschen Städte setzte sich ini
Mittelalter und in den darauf folgenden Jahrhunderten
bis in die neuere Zeit im wesentlichen aus den Hand¬
werkern, die in Zünften, Innungen oder Zechen orga¬
nisiert waren, zusammen, emen Stadtadel oder Patriziat
gab es nur in den freien Reichsstädten und in sonstigen
größeren Städten, in Schlesien findet sich ein solcher
nur in Breslau, deshalb kommen für unsere Darstellung
des deutschen Bürgertums nur die Zünfte oder Innungen
inbetracht. In den folgenden Zeilen will ich meine
Leser mit dem Bürgerleben, wie es sich in den Innungen
Frankensteins abspielte, bekannt machen, zu gründe ge¬
legt sind der Schilderung die Artikelsbriefe oder Will¬
küren, welche die verschiedenen Landesherren und der
Rat der Stadt den einzelnen Zünften gegeben haben,
und die uns von Koblitz abschriftlich in seiner Nhronik
erhalten sind. — Die ältesten dieser Statuten, welche für
die Gewandschneider oder Tuchkaufleute und die Tuch¬
macher in den Jahren 1342,1348 und 1359 gegeben worden
sind, habe ich schon früher besprochen (p. 154, 155),
dann folgen der Zeit nach die Salbungen für die Fleischer
vom 22. Juli 1490, für die Schuhmacher und Gerber
vom 28. Juli 1490, für die Schmiede und die ihnen
angeschlossenen Schlosser, Messerschmiede und Schwert
feger vom l.5. August 1518, die Hutmacher erhielten ihv
Privilegium 1552. Die Organisation der sogenannten
„Gemeinen Zeche" fällt ins Jahr 1564. Am 10. Mai
1564 bestimmte nämlich Herzog Heinrich von Münster¬
berg auf Schloß Frankenstein, daß dieser Zeche alle die¬
jenigen, die kein Handwerk betrieben, insbesondere Brau¬
knechte und Schenker, ferner alle kleineren Handwerker,
die den großen Innungen nicht angehören, einverleibt
sein sollten, bemerkenswert ist auch die Bestimmung, daß
jedes Mitglied der Gemeinen Zeche auch am Vogelschießen
an Pfingsten teilnehmen dürfe, „Auch waß belanget daß
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Vogelschießen auf psingsten, so sol jeder zugelassen werden
nach seinem Vermögen." In einem zweiten Artikels¬
briefe der Gemeinen Zeche, welchen der Rat ihr am 11.
Mai 158? gab, ist gesagt, daß derselben angehören sollen
alle, „welche des Mälzens, Bierbrauens, Salzmessens
und anderer Arbeit, so auch sonsten die gepauerß Leute
zu verrichten pflegen, sich genähren," demgemäß gehörten
dieser Zunft die beim Mälzen und Brauen beschäftigten
Arbeiter und die Ackerbürger der Stadt an. Die Rade
und Stellmacher erhielten ihr Privilegium 1566, die
Notgerber 1571, die Bäcker 1579, Maurer und Stein¬
metzer 1591, Züchner 1592, den Schneidern wurde ihr
uraltes Privilegium im Jahre 1613 erneuert. Alle
diese Artikelsbriefe haben nach Ginführung der Gewerbe¬
freiheit im Jahre 1810 keinen praktischen Wert mehr,
sie lassen uns aber einen Blick in die gewerblichen und
sittlichen Verhältnisse der einzelnen Innungen tun und sind
deshalb in kulturgeschichtlicher Beziehung von hoher Be¬
deutung. Es ist mir leider bei dem beschränkten Naume
nicht möglich, den Inhalt aller dieser Innungsstatuten
anzugeben, ich muß mich darauf beschränken, das wichtigste
und allen Gemeinsame hervorzuheben.

Ausnahmslos fordern alle Willküren, daß Meister,
Gesellen und Lehrlinge von ehelicher Geburt sind,
außerdem müssen die Meister das Bürgerrecht der Stadt
besitzen, allen Mitgliedern wird die Pflege der Religion
und der regelmäßige Besuch des Gottesdienstes an Sonn
und Festtagen und an den besonderen Gelöbnisgottes¬
diensten ihrer Innung, die auch in protestantischer Zeit
noch gefeiert wurden, zur Pflicht gemacht. Arbeit an
diesen Tagen ist streng verboten. Jede wörtliche Be¬
schimpfung der Eltern, Geschwister, Lehrmeister und
Mitgesellen wird unter schwere Strafe gestellt, ebenso
wird die Beleidigung des Herbergsvaters und der Her¬
bergsmutter bestraft. Das Spielen mit Karten oder
Würfeln auf der Herberge oder in den Kretschmereien
wird mit hoher „Pön" belegt. Meister und Gesellen
sind verpflichtet, verstorbene Ungehörige ihrer Innung
zu Grabe zu tragen bezw. zu geleiten. An dieser Stelle
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möchte ich auf den, das ganze Mittelalter hindurch in
den deutschen Städten herrschenden Gebrauch des soge¬
nannten „Leichzeichens" hinweisen. Nach Grimms
Wörterbuch bezeichnet »Ieick?eictien«, mittelhochdeutsch
»lick-eiclien«, ein Zeichen, das an dem Hause, in dem
eine Leiche lag, angebracht wurde, aus der unten folgen¬
den Frankensteiner Urkunde ergibt sich aber, daß unter
Leichzeichen auch die tumba, d. i. die Bahre mit einem leeren
Sarge, die während der Totenmesse bei Anniversarien in
der Kirche aufgestellt wurde, verstanden wird. In einer
Urkunde des Frankensteiner Nates vom 2. März 139? ver¬
kaufen nämlich die damaligen Ratmannen: Petir Truchtil,
Hannus Ludwici, Nielos Siffrid, Hannus Faulbrocke
einen jährlichen Zins von 2 Mark von den Einkünften
der Stadt um 20 Mark den Gebrüdern Hermann und
Ambros. Da nun aber unmittelbar darauf Hermann
gestorben war, so überwies Ambros diesen Zins der
Pfarrkirche nnt der Bestimmung, daß von ihm V2 Mark
der Kirchenvater zur Besorgung der Lichter an dem
jedesmaligen Anniversarium des Verstorbenen und 2
Groschen der Glöckner für das Läuten der Glocken und
das Aufstellen des Lichzeichens erhalten sollte.

An der Spitze jeder Zunft steht der Obermeister, mit
weitgehenden Befugnissen ausgestattet, an der Spitze der
Gesellenbruderschaft der Altgeselle oder Altknecht; bei
schwerer Strafe tst es verboten, in die „Morgensprache"
Waffen mitzubringen, ebensowenig darf dies bei den
Quartalsversammlungen geschehen. An der Morgensprache
nehmen als Vertreter des Rates zwei Geschworene, die
gewöhnlich derselben Zunft angehören, teil. Ta die
Bürgerschaft zur Bewachung, und im Kriegsfalle zur
Verteidigung der Stadt verpflichtet ist, muß sie Waffen
haben, die für gewöhnlich im Nathause aufbewahrt
werden, daher muß jeder, der Meister werden will, bei
seiner Aufnahme in die Innung die vorgeschriebenen
Waffen in gutem Zustande vorweisen. Im 16. Jahr¬
hunderte wurde der Besitz folgender Ausrüstung ver¬
langt: Arm- und Beinschienen, ein „Hirnhäublein"
(Sturmhaube aus Blech) und ein „langes Rohr"
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(Büchse). Im 17. Jahrhundert hatte der Meister nach¬
zuweisen: einen Harnisch, eine Schirmbüchse und Pa¬
tronentasche, eine Partisane oder Partenitz, d. i. eine
lange Stoßlanze mit breiter zweischneidiger Eisenspitze,
an deren unterem Ende zwei Flügelspitzen zum Auf¬
fangen der feindlichen Hiebe befestigt waren. Die Helle¬
barde war mehr Waffe der Soldaten, es war eine Lanze,
die unterhalb der Spitze einen beilartigen Ansatz hatte.

Eine sehr wichtige Rolle im Innungsleben spielte
die „Lade", ein verschließbarer Kasten, in dem die
Innungsprivilegien und andere wichtige Dokumente sowie
die Kleinodien aufbewahrt wurden, in ihr wurden auch
die Gelder, über welche die Innung verfügte, gesammelt.
Die Innungslade stand unter der Aufsicht und dem
Verschlüsse des Obermeisters, die Gesellenlade unter dem
des Altgesellen. Vor geöffneter Lade hatte jeder sein
Haupt zu entblößen, vor ihr darf nicht getrunken werden,
jeder Streit ist aufs strengste untersagt, vor geöffneter
Lade fand auch die Aufnahme von Lehrknechten oder
Lehrlingen in folgender Weise statt: Der Meister, welcher
einen Lehrling zur Erlernung des Handwerks anmeldet,
steht mit diesem in ehrfurchtsvoller Haltung vor dem
Obermeister und der Lade, darauf redet der Aufzu¬
nehmende den Obermeister folgendermaßen an: „Mit
Gunst vor dem Tisch" und erhält die Antwort: „Gunst
genug." Der Lehrling fährt dann fort: „Mit Gnnst,
wohledler Herr Assessor" (das ist der bei der Verhandlung
anwesende Ratsherr) „wie auch großgünstiger, ge¬
schworener Herr Oberältester, die großmütigen Herrn
Nebenältesten und ein ganzes ehrbares Mittel bitte ich
um die Erlaubnis, mich einige Worte reden zu lassen."
Diese Erlaubnis erteilt der Obermeister mit den Worten:
„Mit Gunst, du kannst reden, was mir und der Lade
ohne Schaden ist." Der Aufzunehmende spricht dann:
„Es ist nämlich an diesem, daß ich gesonnen bin, bei
dem ehrsamen Meister N. N. (z. B.) die Tuchmacher¬
profession zu lernen, ich bitte, mich vor geöffneter Lade
<auf- und anzunehmen." Nachdem die Aufnahme erfolgt
ust, wird über die Verhandlung ein Protokoll aufge
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nommen und in demselben werden die näheren Be¬
dingungen über die Lehrzeit festgestellt. Dieselbe betrug
.3 bis 4 Jahre; der Meister hat während derselben dem
Hehrlinge jährlich 2 Hemden, 2 Paar schuhe und bei
den Tuchmachern für die zwei ersten Jahre einen Rock
aus mittlerem, für die beiden letzteren einen solchen aus
„vorderem" Tuche zu geben. Gegen Ungebühr hatten
den Lehrling zwei Bürgen zu schützen. Nach vollendeter
Lehrzeit erschien der Ausgelernte abermals im Quartal
und bat, ihn vor offener Lade frei und loszusprechen,
^vorauf die Freisprechung erfolgte. In ähnlicher Weise,
aber ausgerüstet mit einem langen Rohre, Seitengewehr,
die Sturmhaube auf dem Haupte, erscheint der aufzu¬
nehmende Meister, wenn sein Meisterstück genehmigt ist,
nnd bittet den Obermeister um Aufnahme, worauf er
die Antwort erhält: „Mit Gunst, da wir sein Meisterstück
vor gut befunden haben, so kann er das Meisterrecht
'(gegen Zahlung der Gebühren) erlangen." In allen
von mir eingesehenen Innungsstatuten wurde außer
den oben erwähnten Erfordernissen auch verlangt, daß
der Neumeister eine „zugesagte Jungfrau" habe, d. l).
daß er eine verlobte Braut besitzt, wer keine solche hat
nnd zögert, sich zu verloben, der muß das sogenannte
„Iungfernbier" stellen. Bei den Schustern konnte ein
Meisterssohn nach seiner Aufnahme als Meister ein
Jahr, ein fremder aufgenommener Meister aber nur
ein Vierteljahr warten, bis er eine Braut nachweisen
tonnte, ersterer mußte nach Ablauf des Jahres, letzterer
nach Vierteljahresfrist ein Achtel Bier und eine Mandel
Karpfen zum besten geben. Daß die Braut von ehelicher
Geburt und von unbescholtenem Rufe seine mußte,
wird von allen Innungen gefordert.

So haben wir denn die Entwickelung des Bürger¬
tums in Frankenstein während des Mittelalters und in
der neueren Zeit betrachtet, werfen wir jetzt noch einen
Blick auf das Bürgerleben im 18. und im Anfang des
19. Jahrhunderts. Im 18. Jahrhunderte und bis 1806,
wo nach der Schlacht bei Jena und Auerstädt nicht nur
das preußische Heer, sondern auch das ganze Staatswesen
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eine zeitlang in tiefen Verfall geriet, zeigte sich in Fran¬
kenstein offenbarer Wohlstand: die Handwerker hatten
gute Einnahmen nnd besaßen manchmal ein etwas über¬
spanntes Ehrgefühl, oft konnte man die Äußerung
hören: ,,Ich bin Bürger und Meister, mir hat niemand
etwas zu sagen als nur der König." Mit den Beamten,,
besonders mit dem Magistrate, lebten die Bürger auf
keinem guten Fuße, was wohl darin seinen Grund haben
mochte, daß die Bürgerschaft bis zum Erlasse der Städte¬
ordnung vom 19. November 1808 vollständig von der
Stadtverwaltung ausgeschlossen war. Die Kaufleute der
damaligen Zeit lebten meistens sparsam, ihre Laden
waren klein und dunkel, aber sie machten gute Geschäfte.
Mit dem Lesen und Schreiben sah es namentlich bei.
den Kleinbürgern noch schlecht aus, ihre Sprache wav
bäuerisch, und manche führten beständig bestimmte Redens¬
arten im Munde, von denen sie auch Spitznamen erhielten;,
die Leute waren im allgemeinen einfach und grob,
schlechtes Volk aber gab es nichts) — Was Handel und
Verkehr in der Stadt Frankenstein im 18. und in der
ersten Hälfte des 19 .Jahrhunderts anlangt, so läßt sich
folgendes anführen. Frankenstein hatte im Jahre 1795
3360 Eivileinwohner, dazu kamen 45 Offiziere, 809
Unteroffiziere und Genleine, 464 Soldatenfrauen und
270 Soldatenkinder; die Garnison bildete das neu¬
formierte Regiment Nr. 50, das zuerst nur ein Bataillon
hatte, später durch ein zweites augmentiert wurdet)
Die Soldaten waren teils in der Kaserne auf der
Blöckergasse, jetzt Brauhausstratze, im heutigen Amts¬
gerichtsgebäude und Steueramte, teils in Bürgerhäusern
untergebracht. Häuser gab es 568, darunter 8 öffentliche,
23 Vorder- und 6 Seiten- und Hinterhäuser; die meisten
Häuser waren mit Schindeln, die in den Vorstädten
meistens mit Stroh gedeckt, 1741 soll nur die Pfarrkirche
mit Ziegeln gedeckt gewesen sein. Bemerken will ich hier
noch, daß am Ende des 18. Jahrhunderts der Gebrauch

^ Knötel p. 210 ff. Kopietz: Bürgermeister Potenz, P. 60 ff
^) Kopietz: Aus Frankensteins Vergangenheit. Garnison«

Verhältnisse.
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der Steinkohle als Brennmaterial in Frankenstein bereits
bekannt war, daß sich aber nach einem Berichte des
Magistrats vom Jahre 1799 die Bürgerschaft ihm gegen¬
über ablehnend verhlelt.

Was den Gewerbebetrieb anlangt, so gab es nach
einem amtlichen Berichte vom Jahre 1799 Fabriken in
Frankenstein keine, 11 Tnchmacher lieferten 384 Stück
Tuch, 12 Strumpfwirker 473 Dutzend Strümpfe und
17 Dutzend Handschuhe, 5 Hutmacher 2713 Stück Hüte,
25 Leinweber 329 Schock Leinwand. Das Schock Garn
wurde mit 30 bis 37 Talern bezahlt. Dieselbe Quelle gibt
auch die Getreide- und Lebensmittelpreise für das Jahr
1800 an, ehe ich dieselben aber anführe, will ich eine
Zusammenstellung der Getreidepreise, wie ich sie mühsam
aus den Nachrichten des Koblitz bis 1654 ermittelt habe,
geben, die nach 1654 sind den Angaben der Potenz
(5hronik entnommen.

Die erste diesbezügliche Nachricht Koblitz's behauptet,
daß von 1312 bis 1315 eine so große Teuerung gewesen
sei, daß die Eltern die Kinder, und diese ihre Ellern
geschlachtet und gegessen hätten, ja selbst die Gehängten
seien vom Galgen abgeschnitten und verzehrt worden,
die Wölfe hätten unzählige Menschen gefressen. Nach
dieser kaum glaublichen Nachricht brmgt Koblitz die
nachstehenden, zuverlässigen Preisangaben:

1507 zahlte man in Frankenstein für 1 Scheffel
Korn 5 Silbergrofchen, ebensoviel für die Gerste, der
Hafer galt 3 Srlbergroschen (1 Silbergroschen — (1,22 Mk)
1541'kostete der Scheffel Weizen 10 Groschen, Korn 6,
Gerste 4, Hafer 31/4 Groschen. 1542 galt 1 Scheffel
Korn 9—10 Groschen. 1553 bezahlte man in Frankenstein
ein Viertel Rindfleisch mit 24 Groschen, 3 Schöpse mit
15 Groschen, gegenüber den billigen Fleischpreisen waren
die Getreidepreise hoch. 1 Scheffel Weizen galt 3 Taler
9 Groschen, Korn 3 Taler, Gerste 2 Taler 24 Groschen,
Hafer 1 Taler 12 Groschen und mehr. Die Leute ge¬
nossen Haferbrot und sonstige „unfällige Speiseil". Die
Folge war Ausbruch der Pest und Nichtbestellung der
Aussaat. 1571 war große Teuerung: 1 Scheffel Weizen
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kostete 3 Taler 18 Groschen, Korn 3 Taler, Gerste 1 Taler
18 Groschen, Hafer 1 Taler 6 Groschen, die Folge war:
Ausbruch der Pest in 6 Häusern. In diesem Jahre
trat eine Veränderung im Münzwerte ein: 1 Taler
galt nunmehr 34 Groschen, kurze Zeit darauf 36 Groschen,
der Dukaten, der bis 1571 1 Taler 21 Groschen gegolten
hatte, galt nunmehr 1 Taler 24 Groschen. 157 6 war
wohlfeile Zeit in Frankenstein, 1 Scheffel Weizen galt
24 Groschen, Korn 13—14 Groschen, Gerste 12, Hafer
?—8 Groschen. 1583 herrschte große Teuerung in
Frankenstein: 1 Scheffel Korn galt 3 Taler, die Not
war so groß, daß die Leute „ungewöhnliche, viehische
Speise essen mußten". 1588 kostete 1 Scheffel Malz¬
weizen 1 Taler 6 Groschen, 1 Scheffel Korn 30 Groschen,
Gerste 23 Groschen, Hafer 18 Groschen. 1592 wohl¬
feile Zeit: 1 Scheffel Weizen 1 Taler 4 Groschen,
Korn 28 Groschen, Gerste 21 Groschen, Hafer 15—16
Groschen. 159 9 dieses Jahr war ein vorzügliches
Weinjahr, dagegen waren die Getreidepreise hoch, im
August galt 1 Scheffel Weizen 3 Taler 18 Groschen,
Korn 3 Taler 15 Groschen, Gerste 2 Taler 15 Groschen,
Hafer 1 Taler 7 Groschen. 1600 herrschte im Juni
große Teuerung: 1 Scheffel Weizen kostete 4^—6
Taler und darüber, Korn 4—5 Taler 24 Groschen,
Gerste 4 Taler 18 Groschen, Hafer 3 Taler und darüber,
doch gingen die Preise bald herunter, im August bezahlte
man für neuen Weizen 1 Scheffel 5 Taler, Korn 2 Taler
9 Groschen und weniger, auch der Hafer ging im Preise
zurück. 1605 war ein vorzügliches Wein- und Obstjahr,
es kostete ein Quart Ungarwein 3 Groschen 6 Heller,
Landwein 1 Quart 2 Groschen 3 Heller, ein Viertel
Birnen 2—3 Groschen, 1 Viertel Apfel 2 Groschen
3 Heller und darüber. 160? war das Salz in Franken¬
stein teuer, am 3. Mai bezahlte man für ein Viertel
Salz 1 Taler 28 Groschen. 1617 kostete 1 Scheffel
Weizen 5 Taler, Korn 5 Taler 12 Groschen, Gerste 4
Taler. 1621 große Teuerung, am 30. Dezember galt
1 Scheffel Weizen 8 Taler, Korn 7 Taler 9 Groschen,
Gerste 6 Taler, Hafer 3 Taler; das vorhandene Brot
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-war in einer Viertelstunde aufgekauft. 1622 ungeheure
Teuerung, jedenfalls infolge des Krieges, am 20. Oktober
bezahlte man einen Scheffel Weizen mit 25 Talern (I),
Korn 18 Taler, Gerste 15 Taler, Hafer 8 Taler. 1623
kostete am 26. Januar 1 Scheffel Weizen 28 Taler (I),
Korn 2? Taler, Gerste 23 Taler, V^ Salz kostete
.20 Taler! Im September desselben Jahres galt
1 Scheffel Weizen 50 Taler (!), Korn 37 Taler, Gerste
26 Taler, Hafer 18 Taler, 1 Scheffel Erbsen kostete
36 Taler, 1 Paar Schuhe 9 Talers. Bei Berechnung
der Talerwerte ist aber zu bemerken, daß infolge der
eingetretenen Münzverschlechterung 18 Taler dieser Nsual
inünze — 1 Neichstaler waren. Im Jahre 1624 er¬
folgte durch kaiserliches Patent vom 21. Februar eine
neue Regelung und Reduzierung der Müuze^); es sollte
hinfort 1 Dukaten ^ 2 Taler 3 Groschen, 1 Reichstaler
^ 1 Taler 8 Groschen, 1 24-Groschenstück -- 1 böhmischen
oder Silbergroschen gelten, die übrigen Münzen: Böhmen,
Gröschlein, Dreier und Pfennige sollten ihrM bisherigen
Wert behalten. 1625 am 19. Juni galt 1 Scheffel
Korn 8 Taler 18 Groschen, Gerste 7 Taler bis 7 Taler
18 Groschen. 1629 galt 1 Scheffel Weizen 5 Taler
1.2 Groschen, Korn 5 Taler 9 Groschen, Gerste 4 Taler
3 Groschen, Hafer 2 Taler. 1 Quart Honig kostete
1 Gulden, auch hat man den Bienen noch mehrere
Wochen nach Ostern „Kost" geben müssen. 1656 kostet
der Scheffel Weizen 18 Groschen, Korn 12, Gerste 9,
Hafer 7 Groschen. 1707 kostete der Scheffel Weizen
10 Groschen, Roggen 8 Groschen, Gerste und Haser
sind nicht erwähnt. 1720 war große Not, Getreide war
fast nicht zu haben, für Frankenstein mußten 5000 Scheffel
Korn über Troppau eingeführt werden. 1737 bewirkte
die gute Ernte, daß der Scheffel Weizen auf 5 Taler
18 Groschen, Korn auf 5 Taler, Gerste auf 4 Taler,

1) „Ta sprachen die pawern, wenn wir einen Scheffel Korn
verkaufen, so können wir nicht ein(en) gemachten Schuh lösen
(kaufen),

2) Friedensburg: Die schleichen Getreidepreise vor 1740,
Seitschrift des Vereins für Geschickte Schlesiens, Band 44 p. 10.

16'
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Hafer anf 2 Taler 2 Groschen, am 2. Juli auf 1 Taler
16 Groschen bis 20 Groschen zurückging.

Im Januar 1800 waren die Getreidepreise, nach
Breslauer Scheffeln berechnet, folgende: Weizen 2 Taler
21 Silbergroschen 5 Pfennige, der Roggen 2 Taler
17 Silbergroschen 4 Pfennige, dre Gerste 1 Taler
20 Silbergrofchen, 4 Pfennige, Hafer 1 Taler 6 Silber-
groschen 10 Pfennige. Nach der Polizeitaxe kaufte man
eine Semmel von 25 Lot 2 Quentchen für 1 Silber-
groschen — ^o Taler, ein feines Brot von 1 Pfund
6 Lot, 2 Quentchen für 1 Silbergroschen, ein hausbackenes
Brot von 4 Pfund 11 Lot 2 Quentchen für 3 Silber
groschen. Ein schlesisches Quart Bier kostete 6 Denar
(Heller, Pfennig). Die Fleischpreise waren folgende:
1 Pfund Rindfleisch, polnisches oder podolisches, 2 Silber¬
groschen, 1 Pfund Schweinefleisch 2 Silbergroschen,
3 Denar, 1 Pfund Kalbfleisch 1 Silbergroschen 6 Denar,,
1 Pfund Hammel- oder Schöpsenfleisch 2 Silbergroschen,
1 Pfund Ittseltlichter kosteten 4 Silbergroschen 4 Denar,.
1 Pfund weiße Seife 4 Silbergroschen 6 Denar.

Man spottet heutzutage oft über die sogenannte
„alte, gute Zeit", aus der vorausgehenden Taxe ersehen,
wir aber, daß damals mit Ausnahme der Kriegsjahre
wirklich eine „gute Zeit" war. Stellen wir nun diesen,
Preisen die nach dem amtlichen Berichte in Frankenstein
am 26. Mai 1909 gezahlten Getreidepreise gegenüber^
es wurden bezahlt fur 100 Kilo Weizen, weiß, 25,80,
25,30, 24,70 Mark, gelber 25,60, 25, 23,30 Mark,
Roggen 18,80, 18,20, 17,60 Mark, Gerste 18,60, 18,16,60
Mark, Hafer 19, 18,16 Mark. Butter 1 Kilo 2,80 Mark,
Eier (Schock) 3,40 Mark, 1 Pfund Rindfleisch kostete
im August 1909 80 Pfennig, Schweinefleisch 90 Pfennig,
Kalbfleisch 70—80 Pfennig, Hammel- oder Schöpsenfleisch
80 Pfennig bis 1 Mark. Aus den vorstehenden Zahlen
ist die außerordentliche Steigerung aller Lebensmittel¬
preise in der Zeit von 1800—1909 ersichtlich, die
natürlich auch den zunehmenden Wohlstand der konsu¬
mierenden Bevölkerung zur Voraussetzung hat, dieser
aber steht in direkter Wechselbeziehung mit der besseren.
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oder schlechteren Finanzlage der Stadtkommune, deshalb
wollen wir einen Blick auf die Entwickelung der Ver
Tnögensoerhältnisse der Stadt Frankenstein in der Zeit
Von 1809—1850 werfen, d. h. auf jenen Zeitraum, der
zwischen der neuerrungenen Selbstverwaltung der Stadt
seit Erlaß der Städteordnung vom Jahre 1808 und dem
Erlasse der preußischen Verfassung vom Jahre 1850
liegt, die dem bisherigen patriarchalischem Stadtregimente,

die auch in Frankenstein sich sehr kräftig geltend gemacht
hatten, die Weiterführung seiuer bürgermeisterlichen
Tätigkeit in der bisherigen Weise unmöglich sein würde,
bewog ihn, bei zuuehmender Kränklichkeit sein Amt
im Jahre 1849 niederzulegen. Seine Verdienste um
die Hebung der Stadt sind groß und sollen auch an
dieser Stelle nochmals in gebührender Weise hervor¬
gehoben werden.

Im Jahre 1809 betrug das für städtische Zwecke
Verwendbare Vermögen 8711 Taler 4 S. 10 Pf., 1849/50
^40 298 Taler 18 S. 8 Pf., es hatte sich also in diesen
^40 Jahren um 37 58? Taler 13 S. 10 Pf. vermehrt;
die zur Verwaltung des Magistrats gestellten zinsbaren
Kapitalien betrugen 1809 5 948 Taler 20 S., im Jahre
1849/50 79 310 Taler 8 S. 8 Pf., sie hatten sich um
73 361 Taler 18 S. 8 Pf. vermehrt. Um dieses günstige
Resultat ganz würdigen zu können, muß man beachten,
daß in diesem Zeitraum, im Jahre 1825 mit 1350
Talern abgelöst wurde die Verpflichtung zur Instand¬
haltung des Weges zwischen Giersdorf und Friedrichs
warthe (s. p 142), daß in den Jahren 1827 und 1833

i) Knötel: Nranzosenzeit, P. 2l8 Anm. 2: „Troh der
Etädteoerfassung von 18l.0 (?) regierte er (Potenz) bis 1849 wie
ei a patriarchalischer Fürst, dann aber lam seine Herrschaft ins
Wanken, obwohl er den Eintritt einer neuen Zeit sehr wohl
erkannie und sich ihr anzubequemen suchte . . . Ein junger Mann,
der Wagenbauer Ernst Nackel, der Abaott der kleinen Leute,
^tadtoeroronetenvorsteher, unterbohrte ihn und beherrschte 1848

die Stadt als Volkstribun wohl ein halbes Jahr lang."
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die hölzernen Röhren der Tarnauer Leitung mit einem
Kostenaufwand von 10397 Talern durch eiserne ersetzt,
worden waren (s.p.207, 208), daß die im schlechtesten Bau-
zustande befindlichen städtischen Gebäude einschließlich
des 1827 umgebauten Rathauses statt der bisherigen
Schindeldächer Flachwerk erhalten hatten, und das alles^
trotzdem der vom Minister Grafen Hoym auf königlichen.
Befehl der Stadt verliehene Wasser- und Sackkreuzer,
wonach von jedem zum Markte kommenden Sack Ge-
treide 4 Pfennige zur Verbesserung der Wasserverhält¬
nisse in der Stadt an die städtische Kasse gezahlt werden,
mußte, und dessen Verpachtung der Stadt im Jahre
1824 1125 Taler gebracht hatte, nach Aufhebung aller
Privilegien im Jahre 1810 ohne jede Entschädigung,
weggefallen war. Aufgehoben war ferner seit 1832 die
angeblich durch den damaligen Stadtkommandanten
Oberst von Puttkamer 1748 eingeführte Torsperre, dre
zuletzt ungefähr eine Iahrespacht von 237 Talern ge¬
bracht hatte. Die letzteren, den Aufzeichnungen Polenz's
entnommenen Angaben bedürfen einer Berichtigung, da
sie, wenigstens in der Form, wie er sie bringt, unrichtig,
sind; denn bereits am 5. März 1634 genehmigten die
Landstände des Fürstentums Münsterberg und des Weich¬
bildes Frankenstein, daß jeder Fremde, welcher die Stadt,
durch die Tore betritt, 3 Heller, und jeder von einem
eingeführten Scheffel Getreide 1 Metze oder deren Geld¬
wert an die Stadtkasse zahlen sollte; also der sogenannte
„Sackkreuzer" und die „Torsperre" bestanden schon seit
1634!

Bezüglich dieses möglicherweise seit Besitznahme
Schlesiens durch Preußen von den preußischen Behörden,
aufgehobenen, dann aber vom Minister Grafen Hoym
wieder gestatteten ^ackkreuzer erfahren wir, daß derselbe
bis zum Jahre 1812 von den königlichen Aeeisebeamten
eingehoben wurde, daß diese sich aber damals weigerten,,
dies weiter zu tun, weshalb die städtischen Behörden,
vom 1. Oktober 1812 ab diese Einnahme an den Meist¬
bietenden für 690 Taler verpachteten, dasselbe geschal)
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mit der Roßmaute uud der Torsperre, wieviel diese da¬
mals brachten, ist nicht angegeben.

Verkauft wurde:: in diesem Zeitraume von städtischen
Gründstücken: die bei Schönwalde gelegene Loschwiese
(s. p. 168), die Stadttaberne und das dafür angekaufte
auf der Badergasse gelegene „Stadthaus", das Schmetter
haus am Ninge, dagegen waren angekauft worden: der
Galgenberg und das demselben gegenüberliegende Domi¬
nikaner Ackerstück, die Militärstallungen beim städtischen
Wirtschaftshofe, welche 1826 erbaut, 1829 erweitert
worden waren, und auf deren Grund und Boden ^et^t
das Gymnasialgebäude mit der Turnhalle steht, die ver¬
deckte Reitbahn vor dem Breslauer Tore, erbaut 1838/39,
das ehemals Thienelsche Haus auf der Kirchgasse und
der Welzelsche Garten mit Haus neben dem Breslauer
Tore. Gestiegen war die Einwohnerzahl in diesem Zeit¬
raume von 329? Seelen (1809) auf 6065 Seelen (1849),
in diesem Jahre (1849) waren vorhanden: 4776 Katho¬
liken, 1130 Protestanten, 159 Juden. An öffentlichen
Abgaben waren 1849 aufzubringen gewefen: an könig¬
lichen Steuern 3606 Taler 26 Silbergroschen 11 Pfennige
an städtischen Steuern 1548 Taler 10 Silbergroschen
zusammen 5155 Taler 2 Silbergroschen 6 Pf., die in
Monatsraten eingezogen wurden. An Gewerbesteuern
gingen im Jahre 1848 2490 Taler ein, die von selbst¬
gewählten Deputierten, weil bald steigend, bald fallend,
repartiert wurden. Von der Mahl- und Schlachtsteuer,
die an den Toren der Stadt von königlichen Steuerbe¬
amten erhoben wurden, erhielt die Stadtkasse 1/5 des
Neinertrages zur Verminderung der Schuldenlast, im
Jahre 1848 betrug diese Quote 1709 Taler 2 Silber¬
groschen 11 Pfennige.

Hatte sich so die Vermögenslage der Stadt Franken¬
stein in diesem Zeitraume wesentlich verbessert, so waren
dagegen die Gewerbe stark im Rückgange begriffen,
wozu unzweifelhaft die Gewerbefreiheit seit 1810 wesent¬
lich mit beitrug: das Tuchmacherhandwerk war fcm
ganz eingegangen, dagegen hatte der Wagenbau erfreu¬
liche Fortschritte gemacht, wogegen wiederum die ehe
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mals blühende Strohflechterei stark zurückgegangen war,
sonderbarer Weise durch die Maßregeln der Regierung;
denn diese, welche die italienische Art der Strohflechterei
in Frankenstein einführen wollte, überhäufte die Unter¬
nehmer mit Vorschlägen aller Art, schickte einen Stroh¬
spalter nach dem andern hierher und verdarb so das
Frankensteiner Geflecht, ohne das italienische zur Ein¬
führung bringen zn können, da die betreffenden Fabri¬
kanten ihre alte, erprobte Weise fortsetzten und der in¬
dustriellen Spekulation abhold waren. Schädlich wirkte
hier in Frankenstein auch der Umstand, daß die Hand¬
werker, wenn sie es zu einem gewissen Wohlstande ge¬
bracht hatten, zu verschiedenen Nebenbeschäftigungen
griffen: der eine fing einen Handel an oder betrieb das
Fuhrwesen oder kaufte, was an sich nicht zu mißbilligen
war, Ncker und betrieb dann, nicht zum Vorteile seines
Handwerks, die Landwirtschaft, während die reichge¬
wordenen Kaufleute ihre Geschäfte aufgaben und sich
großen Landbesitz erwarben, mancher gewann, mancher
verlor dabei aber sein Vermögen. So kaufte der Stadt¬
älteste Weese große Güter iu der Grafschaft, der Kauf¬
mann Eruci erwarb das Rittergut Seitendorf, das seine
Nachkommen noch heut besitzen, der reichgewordene Be¬
sitzer der hiesigen privilegierten Apotheke Meister kaufte
ein Rittergut in Niederschlesien, verarmte aber auf dem¬
selben vollständig.

Aus dem bewegten Leben des Mittelalters hat sich
in die neueste Zeit eine Ginrichtung des frischen, fröhlichen
und kampfeslustigen deutschen Bürgertums hinübergerettet:
das Schützenwesen mit seinen Schützenbrüderschaften und
Schützengilden. Das Schützenwesen hängt eng mit der
Pflicht der Bürgerschaft zur Verteidigung ihrer Stadt
zusammen; um diese Pflicht erfüllen zu können, mußten
fich die Bürger in den Waffen üben, und während der
Adel bei den Turnieren und in sonstigen Übungen sich
im Gebrauche der ritterlichen Waffen vervollkommnete,
schössen die Bürger der Städte mit der seit den Kreuz¬
zügen im Abendlande in Gebrauch gekommenen Armbrust
nach dem „Vogel". Zunächst im westlichen und südlichen
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Deutschland schlössen sich die Bürger zum Zwecke der
Waffenübung nicht innungsweise, sondern in freien Ver¬
bänden zusammen, sie bildeten sogenannte „Schützen¬
brüderschaften", weil sie ähnlich den religiösen Brüder¬
schaften des Mittelalters ihren Mitgliedern bestimmte
religiöse Verpflichtungen auferlegten, so neben der vor¬
geschriebenen Teilnahme am sonn- und festtägigen Gottes¬
dienste auch den Besuch besonderer, von der Bruderschaft
angesetzten kirchlichen Feierlichkeiten und die Pflicht, ihre
verstorbenen Mitglieder zu Grabe zu geleiten, bezw. zu
tragen. Die Mitglieder übernahmen ferner die Ver¬
pflichtung, ihre „Heergeräte" stets zur Verteidigung aller
Christgläubigen zu verwendend) Während so der Name
„Schützenbrüderschaft" hinlänglich erklärt ist, bedarf der
Ausdruck „Schützengilde" einer näheren Erläuterung.
Das Wort „Gilde" kommt vom niederländische:: (2ilcl
(Festversammlung, geschlossene Gesellschaft), weist also
direkt ans die Neigung des deutschen Bürgertums hin,
bei seinen Waffenspielen auch. Frohsinn und Heiterkeit
walten zu lassen. Das späte Vorkommen des nieder¬
ländischen Ausdrucks „Gilde" im Oberdeutschen läßt den
Schluß berechtigt erscheinen, daß die Schützengilden ver¬
hältnismäßig späten Ursprungs sind, in Schlesien reichen
ihre Anfänge mit ganz wenigen Ausnahmen nicht über
die Mitte des 16. Jahrhunderts hinaus. Dieser Tatsache
widerspricht jedoch keineswegs die Möglichkeit, daß die
im 13. Jahrhundert in Schlesien einwandernden deutschen
Kolonisten aus ihrer weft- und mitteldeutschen Heimat
das Schießen mit der Armbrust nach Schlesien gebracht
haben können, unbedingt falsch aber ist es, die Anfänge
des Armbrustschießens mil der Person des Herzogs
Bolko I. von Schweidnitz-Münsterberg (1278—1301) in
Verbindung zu bringen; es zeigt sich hierbei die in der
-Geschichte nicht selten vorkommende Erscheinung, den
Ursprung einer Ginrichtung, deren Anfänge man nicht
bestimmt angeben konnte, auf irgend eine hervorragende

i) Schönaich: Zur Geschichte des schleichen SchützenwesenZ.
Zeitschrist für Geschichte Schlesiens, Vand 40.
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Persönlichkeit zurückzuführen und ihr die Gründung der
betreffenden Einrichtung zuzuschreiben. Dies geschah auch
dadurch, daß man den Anfang des Armbrustschießens>
in Schlesien an Herzog Bolko I. anknüpfte; bestimmt mit
Unrecht, denn Bolko I. hat mit den Anfängen des schle
sischen Schützenwesens nichts zu tun, erklärlich bleibt die
Annahme immerhin und zwar aus folgenden Gründen.
Keiner der älteren Piaftenherzöge ist für den Wohlstands
die Ordnuug, Sicherheit und die Wehrkraft der in seinem
Lande liegenden, zum Teil von ihm gegründeten Städte^
so besorgt gewesen, wie er; ließ er doch anstelle der alten
Plaukenverzäunung steinerne Stadtmauern errichten, das
Land durch neue Burgen sichern; verpflichtete er doch
den Adel des Landes durch die Einführung des deutschen
LehnswesenZ zum Heeresdienste mit Roß und Reisigen, i)
Waruni, so sagt man, soll dieser Fürst nicht auch darauf
bedacht gewesen sein, die Bürgerschaft seiner Städte durch
llbung in den Waffen zur besseren Verteidigung des
Landes und seiner Städte heranzubilden? Und doch, so
schön die Erzählung klingt, Herzog Bolko I. sei dadurch,
daß er 1286 in Schweidnitz die Bürgerschaft zum ersten
Male zum Schießen mit der Armbrust anhielt, der Be¬
gründer des schleichen Schützenwesens geworden, so ist
sie doch sagenhaft uud entbehrt durchaus der geschicht¬
lichen Grundlage, wie wir sogleich nachweisen werden.

Der erste, der den «Herzog Bolko I. als Begründer des
Vogelschießens in Schlesien im Jahre 1286 hinstellt, ist
der Brieger Gymnasialrector Schickfus in seiner 1625 er¬
schienenen schlesischen Geschichte, ihm folgten dann zahl¬
reiche schlesische Chronisten, unter ihnen auch Martin
Koblitz, der in seiner Chronik zum Jahre 1286 schreibt:
Diß Jahr hat Boleslaus Hertzog zur Schweidnitz
daselbst zum erstenmal)! daß Vogelschießen auf eineo
Stange in Schlesien aufgebracht, welches folgendes^ andere
Städte auch gethan." Bei dieser Angabe ist schon die
Jahreszahl 1286 unhaltbar, da Bolko I. erst im Jahre
1291 in den Besitz von Schweidnitz kam, ja, Schönaich

lbi6. p. 187.
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weist in überzengender Weise nach, daß man bis znm
Anfange des 17. Jahrhunderts von Herzog Bolko als
Begründer des Armbrnstschießens in Schlesien nichts
gewußt habe, und daß erst der Schreiber der Breslauer
Zwingerschützen, Georg Reuter, dem wir eine Reihe
poetischer Beschreibungen schlesischer Schützenfeste aus
dem 17. Jahrhunderte verdanken, in der Einleitung zu
dem Neisser Freischießen im Jahre 1612, über das wir
bald berichten werden, den Herzog Bolko in poetischer
Weise als den Begründer des Armbrnstschießens in
Schlesien zuerst mit folgenden Versen verherrlicht habe:

^. 1286.
Nber in einem Buch ich laß
Von Hertzog Polcko der mit witz
Zur Schweidnitz hatte seinen Sitz.
Das er Armbrustschießen bekand
Gemacht habe in diesem üand,
Welches er zur Schweidnitz in der Stadt
Znm ersten angeordnet hat.

Welches noch aufs dato thut bestehu.

(Armbrustschießen) gibt auch fast eine Kraft
Nnd lust der erbaren Bürgerschaft.

Wie wenig man in Schweidnitz selbst von der An¬
ordnung des Vogelschießens durch Bolko etwas wußte,
erhellt auch aus dem Umstände, daß die älteste
Schweidnitzer Schützenordnung vom Jahre 1617 nichts
von einer derartigen Maßregel des Herzogs weiß. Wenn
nun auch Bolko I. nicht als Begründer des schleichen
Schützenwesens gelten kann, so ist damit nicht gesagt,
daß die Bürgerschaft der schleichen Städte sich nicht
schon lange vor dem 17. Jahrhunderte im Gebrauche
der Armbrust und später des Gewehrs oder Rohrs
geübt hat, vielmehr liegen zahlreiche Angaben vor, die
erkennen lassen, daß gegen die Mitte des 16. Jahr¬
hunderts bereits Bürger, und zwar meistens Sonntags,
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nach der „Vogelstange" oder nach dem „Schießbaume"
geschossen haben, ohne daß daraus folgt, daß auch schon
geschlossene Schützengesellschaften damals bestanden hätten.
In Schweidnitz werden solche Schießen zum erstenmale
1530, in Frankenstein 1536 erwähnt. Allmählich nahmen
sich der Sache einzelne Innungen an, und es bildeten
sich innerhalb derselben nach dem Vorbilde der älteren
west- und mitteldeutschen Schützenbruderschaften ge¬
schlossene Schützenverbände, denen dann später die Landes¬
herren oder auch die Stadtobrigkeiten bestimmte Statuten
gaben, von da ab nahmen die „Schießen umb das
Königreich", gewöhnlich am Pfingstfeste, ihren Anfang.
Die Kaiser aus dem Hause Hcwsburg als Könige von
Böhmelt und die wenigen noch bestehenden schleichen
Herzogsfamilien piastischen Stammes begünstigten diese
Schützenvereinigungen und suchten ihre Feste durch Aus¬
setzung voll Gratialen oder Festgeschenten, sogenannten
„.Kleinodiell", für denjedesmaligell Schützenkönig zu fördern.
Auch Steuerbefreiungen und sonstige Vorteile wurden
den Schützenkönigen zu teil, so bestimmte Kaiser Nudolph II.
im Jahre 1578, daß derjenige, „so auf Pfingsten das
Beste mit'dem Schießen tun werde," von der Steuer¬
auflage gänzlich befreit sein sollte. Daß diese Be¬
günstigungen der Schützellbrüderschaften seitens der
Landesherren auch im militärischen Interesse erfolgten,
geht aus verschiedeilen kaiserlichen Erlassen hervor, welche
bestimmten, daß die gesamte wehrfähige Bürgerschaft in
den Städten den bestehenden Schützenverbänden ange¬
gliedert werden sollte; so wurde in der Schießorönung
vom Jahre 1575 angeordnet, daß in den größeren
Städten die Obermeister der größeren Innungen je
20 Mann zu den gemeinsamen Schießübungen ab¬
kommandieren sollten, und daß diese an den Aus- und
Einzügen der Schützen teilnehmen und mit ihnen
gemeinsam schießen sollten. Auch in dem ersten Statut
der Frankensteiner Gemeinen Zeche vom 10. Mai 1564
sindet sich die Bestimmung: „Auch was anlanget das
Vogelschießen auf Pfingsten, soll ein jeder zugelassen
werden nach seinem Vermögen." Ganz allgemein ordnete
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dann die Defensionsordnung vom Jahre 1619 an, daß
in den Städten das Vogelschießen nicht nur geübt, sondern
auch militärisch organisiert werden sollte.

. Geschossen wurde bei diesen llbungen der Bürger¬
schaft zu „dem Vogel, zu der Tartschen"/) auch zu dem
Schirme mit der Armbrust und seit dem 16. Jahrhunderte
mit dem Nohr oder der Büchse nach einem Vogel, nach
einer schildartigen Holzscheibe und nach dem „Schirme",
d. h. nach einer Schutzwehr oder nach einer Schanze
als Vorbereitung für einen etwaigen Belagerungskrieg.
Außer dem „Vogelschießen" oder dem Schießen nach der
„Vogelstange", worunter die gewöhnlichen Schießübungen
der Bürgerschaft nach einem hölzernen Vogel mit aus¬
gespreizten Flügel- und Schwanzfedern zu verstehen sind,
gab es auch Land- und Mannschießen. Die „Landschießen"
haben ihren Namen davon, daß eine Stadt die Nachbar¬
städte oder auch die des ganzen Landes bezw. Fürsten¬
tums zu einem gemeinsamen Schießen einlud, „Mann¬
schießen" heißen sie, weil man seit dem Anfange des
17. Jahrhunderts auch nach Scheiben, die mit dem Bilde
eines Mannes bemalt waren, schoß. Ferner sind die
„Freischießen" zu erwähnen; sie führen ihren Namen
davon, daß jedem Schützen die Auslagen für „Kraut und
Lot", d. i. für Pulver und Blei, ersetzt wurden, und
daß die fremden Schützen beim Landesschießen freies
Quartier und freie Zeche erhielten. Mit dem sogenannten
„Kränzelschießen" hat es folgende Bewandtnis:^ Diese
seit dem 16. Jahrhundert vorkommenden Schießen haben
ihren Namen davon, daß die Stadt, welche das Fest¬
schießen veranstaltete, ein Kränzlein von Silber, das mit
Perlen und goldenen Rosen verziert war, anfertigen ließ;,
dasselbe wurde nach Beendigung des Schießens von dem.

^ Tarlsche vom althochdeutschen wr^a — Scbild, Schirm
vom althochdeutschen 5cirm — Schutzwehr, Scyutzdach,Versckanzung.
nach LexerZ mittelhochdeutschem Wörterbuche bedeutet Zcliirm Ziel¬
scheibe, und ein „Schirmgewehr" ist ein Gewehr, mit dem man
nach der Scheibe schießt/ Nach dem archäologischen Wörterbuch e
von Müller und Mschen ist „Schirm" eine schildartige, runde
Scheine.

2) Schönaich p. 213.
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Bürgermeister der Stadt unter der Vogelstange mit einer
feierlichen Ansprache den Abgeordneten der Stadt über¬
reicht, die das nächste Freischießen veranstalten wollte.

Im 18. Jahrhunderte ging das Schützenwesen in
Schlesien sehr zurück, seitdem Friedrich der Große eine
Zeitlang den Schützengilden das Schießen untersagt hatte,
ja, im Anfange des 19. Jahrhunderts lösten sich unter
dem Drucke der Kriegsjahre die meisten Gilden ganz auf,
die letzten Mannschießen in dieser Zeit fanden in
Schweidmtz und Iauer 1804 statt, infolge des Erlasses
der Städteordnung vom 19. November 1808 aber, welche
tne preußischen Städte zu neuem Leben rief, nahm auch
das Schützenwefen einen neuen Aufschwung, zumal § 24
derselben die Schützengilden als eine für jede Stadt not¬
wendige Einrichtung erklärte.

Wenden wir nach diesen allgemeinen Nachrichten
über das schlesische Schützenwesen unsere Aufmerksam¬
keit der Entwicklung desselben in Frankenstein zu. Die
erste zuverlässige Nachricht bringen Schilling und Koblitz
übereinstimmend zum Jahre 1536, indem sie erzählen:
in diesem Jahre sei die Vogelstange mit Zubehör vor
dem Breslauer Tore auf der Viehweide erbaut worden.
Diese Nachricht besagt also nichts weiter, als daß man
für die Schießübungen der Bürgerschaft einen Schieß¬
stand mit einem dazu gehörigen Häuschen für die Schützen
erbaut habe; ob die Bürger schon früher an einem an¬
deren Orte geschossen haben, ließ sich nicht ermitteln,
erscheint auch nicht glaubhaft, dann folgt zum Jahre
1562 bei Schilling die Nachricht, daß dieses Jahr der
Schützenparchen^) vor dem Münsterberger Tore zu¬
sammen mit dem Schützenhäuslein erbaut und „das
Hinterteil zum schissen verlängert" worden sei. Dieser
Nachricht zufolge muß sich der neue Schießstand zwischen

i) Nach Grimm ilt das Wort Pärchen gleichbedeutend mit
dem althochdeutschen pkarricli, ierricli, Ferch, und bedeutet soviel
als Umzäunung, Nmhegung, nach schlefischem Sprachgebrauche
bezeichnet Pärchen den Wallgang zwischen der inneren und äußeren
Stadtmauer, der in einzelnen Städten auch Zwinger genannt
wurde.
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ber äußeren und inneren Wallmauer am Münsterberger
Tore befunden haben und muß dann weiter nach dem
Breslauer Tore zu verlängert worden sein. Eine aber¬
malige Verlegung der Vogelstange erfolgte nach den
übereinstimmenden Angaben Schillings und Koblitz'Z im
Jahre 1571, sie berichten nämlich, daß damals der Rat
(von einer Schützengesellschaft ist bis jetzt noch nie die
Rede gewesen) die Vogelstange mit dem Vogelhäuschen
vor dem üochtore habe erbauen lassen, nachdem die
Vogelstange vor dem Breslauertore weggerissen worden
war. Daß der Rat alle diese Baulichkeiten, natürlich
auf städtische Kosten, ausführen läßt, beweist deutlich,
daß es damals eine Schützengilde, die doch alle diese
Veränderungen auf ihr Kosten hätte vornehmen müssen,
im Jahre 1571 noch nicht gab, die Gründung einer
solchen scheint erst 1573 erfolgt zu sein. Koblitz erzählt
nämlich, jedenfalls nach Angabe eines ihm damals noch
vorliegenden Stadtbuches, daß am 9. Juni 1573 der
Rat, die Ältesten und Geschworenen der Handwerks¬
meister beschlossen hätten, daß hinfort zu einer „ergötz¬
lichkeit" einem jeden Schützenkönige, ..es sey beim Vogell
oder beym Mann" gestattet sein sollte, von 6 Scheffeln
Weizen Bier brauen zu dürfen. Dieses Privilegium hat
dann von da ab, um das gleich vornweg zu nehmen,
in der Weise weiter bestanden, daß auf Kosten der
Kämmereikasse eine Königsprämie verabfolgt wurde
und der Schützengilde das Recht zustand, zwei „Königs¬
biere" zu brauen. Darüber war seit Einführung der
neuen Städteordnung bei den Richtschützen in der Bürger¬
schaft Unzufriedenheit entstanden, die besonders zum
Ausbruche kam, als 1812 die Bürgergarde organisiert
wurde, deren Mitglieder sich den Schützen vollständig
gleichberechtigt erachteten. Die Sache kam zur Kenntnis
der Behörden, diese traten auf Seite der Bürgerschaft
und gaben der Schützengilde auf, ihr bisheriges Recht
einzuklagen, doch ließ diese es nicht darauf ankommen,
worauf am 11. Oktober 1812 zwischen ihr und der
Vraueommune ein Vergleich zustande kam, in welcher
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Weise dies geschah, gibt Polenz, dem wir diese Nachricht
entnehmen, nicht an.

Da die Frankensteiner Schützengilde eine Stiftungs
urknnde nicht besitzt und wahrscheinlich nie besessen hat,
so dürfte wohl der 9. Inni 1573 als Tag ihrer Gründung
anzusehen sein; denn nach Koblitz's Angabe erfolgte das
Privilegium für den Schützenkönig in einer so feierlichen
Form, wie sie sonst uur bei sogenannten „Willküren"
oder Artikelsbriefen, die für die ganze Bürgerschaft odev
einzelne Innungen oder sonstige Vereinigungen Geltung
haben sollen, vorkommt.

Ehe ich in der Aufzählung der auf die hiesige
Schützengilde bezüglichen chronistischen Nachrichten fort¬
fahre, will ich meinen Lesern eine Schilderung zweiev
Üandschießen aus dem Anfange des 17. Jahrhunderts
nach den Angaben Koblitz's geben.

Der Erzherzog Karl, Bischof von Breslau und
Landesherr des Fürstentums Neisse, hatte in letzterer
Eigenschaft ein Landschießen für die Städte seines
Fürstentums angeordnet, das am 20. August 1612 seinen
Anfang nahm. Als Gäste des Erzherzogs waren außer
den Deputierten der Städte auch die Herzöge Karl zu
Ols,Ehristian Johann von Brieg und der Markgraf Johann
Georg von Mähren erschienen. Das von dem Bischöfe
gestiftete „beste Kleinod" bestand in einer „Eredenz"
(Pokal) im Werte von 70 Dukaten, darin lag ein Beutel
von rotem Samt mit 50 Dukaten, auch eine Fahne
im Werte von 12 Talern gehörte zu den Geschenken,
das geringste Kleinod betrug 3 Dukaten. Den Haupt¬
gewinn erschoß sich ein Iägerndorfer mit der Büchse
auf den Mann. Es wurde auch nach drei Vögeln ge¬
schossen, in diesem Schießen blieben ein Patschkauer,
ein Weidenauer und ein Schweidnitzer Sieger. Dieses
Landschießen bereitete schließlich dem Bischöfe großen
Arger; als er nämlich mit den Fürstlichkeiten im
Nischofshofe bei der Tafel saß, schlug eine Gewehrkugel
im Saale ein, ohne jedoch jemanden zu verletzen. Die
angestellten Nachforschungen ergaben, daß ein Neisseu
Züchnergeselle, Namens Gebauer, hinter dem Bischofshofe
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mit einem Gewehre geschossen hatte, und daß die Kngel
gegen den Willen des Schützen im bischöflichen Schlosse
eingeschlagen war. Da böswillige Gerüchte laut wurden,
die besagten, daß der Bischof vielleicht um die Tat gewußt
und seine protestantischen Gäste habe schädigen wollen,
wollte dieser den bald ermittelten Täter hinrichten lassen,
auf vieles Bitten aber ließ er sich besänftigen, und Ge
bauer wurde nach längerer Haft wieder in Freiheit gesetzt.
Ich führe diese Tatsachen an, um zu zeigen, wie groß
die Spannung zwischen beiden Konfessionen lange vor
Ausbruch des dreißigjährigen Krieges war, die so weit
ging, daß man einen hohen Kirchenfürsten, ein Mitglied
des kaiserlichen Hauses, eines Attentates auf seine pro¬
testantischen Gäste beschuldigen konnte.

Zwei Jahre später fand in Frankenstein ein Land¬
schießen statt, das allerdings nicht so prunkvoll ausfiel
als das Neisser. Nachdem der Frankensteiner Rat Gin¬
ladungsschreiben an die benachbarten Städte versandt
hatte, begann das Schießen am 6. Juli 1614, aber gleich
mit einem Unfälle. Der Zieler Christoph Beck hatte
uämlich den schweren Vogel nicht sorgfältig an der
Stange befestigt, sodaß er von der Stange herabstürzte
und zerbrach. Nachdem der Schaden ausgebessert war,
nahm das Schießen seinen Anfang und Fortgang; ge¬
schossen wurde nach drei Vögeln: einem roten, grünen
und weißen, den grünen schoß Bartel Stcmcke aus
Neisse herab und bekam als Kleinod 30 Reichstaler,
den weißen schoß Wolf Stumpffeld, ein Franken¬
steiner, herab, er erhielt 40 Taler, den roten brachte
Hans Kaulig aus Weidenau zu Fall und erhielt 50
Taler, von den beiden ersten Vögeln galt jeder Spähn
1 Taler, von dem letzten 1 Dukaten. Außerdem hatte
der Rat den Schützen 12 Scheffel Weizen verehrt, um
daraus für die einheimischen und fremden Schützen
Freibier zu brauen. — Aus der späteren Zeit will ich
noch zwei auf die hiesige Schützengilde bezügliche Ereig¬
nisse erwähnen: die Feier des 300jährigen Jubiläums
der Gilde am 2. August 1836 und die Verleihung einer

17
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neuen Schützenfahne durch König Friedrich Wilhelm IV.
im Jahre 1848.

Bezüglich der Jubiläumsfeier des Jahres 1836
sagt der Bürgermeister Polenz in seinen Aufzeichnungen:
man habe, obgleich eine Stiftungsurkunde der Schützen¬
gesellschaft nicht vorhanden sei, im Jahre 1836 das drei¬
hundertjährige Stiftungsjubiläum gefeiert, denn es stehe
irgendwo (I) geschrieben, daß Herzog Karl I. (1- 21. Mai
1536) von Münsterberg in diesem Jahre die Vermählung
seines ältesten Sohnes durch ein Turnier auf dem Ninge
in Frankenstein gefeiert habe, und dabei werde auch der
Schützen gedacht, die dabei freudig nach der Vogelstange
geschossen hätten. In dieser Nachricht ist Wahrheit und
Dichtung durcheinander gemischt; Tatsache ist, daß nach
dem übereinstimmenden Zeugnis Schillings und Koblitz'Z
Herzog Karl an Fastnacht (20. Februar) 1536 die Hoch¬
zeit seines dritten Sohnes Johann unter Abhaltung
eines Turniers auf dem Ringe gefeiert hat; sein ältester
Sohn Joachim war Kleriker, trat später zur lulherischen
Lehre über, starb aber unvermählt am 27. Dezember
1562. Tatsache ist ferner, daß im Jahre 1536 zum
ersten Male der Errichtung einer Vogelstange Erwähnung
geschieht; nun hat derjenige, welcher dem 300jährigen
Schützenjubiläum im Jahre 1836 eine geschichtliche
Grundlage geben wollte, folgendermaßen kombiniert: eine
Stiftungsurkunde ist nicht vorhanden, ein Jubiläum
muß gefeiert werden, warum sollten die Schützen, denn
folche müssen, da 1536 eine Vogelstange errichtet wurde,
vorhanden gewesen sein, nicht durch ein Freudenschießen
an der Hochzeitsfeier teilgenommen haben? Bei dieser
Kombination ist aber nicht mit der Tatsache gerechnet,
daß, wenn auch 1536 nach der Vogelstange geschossen
worden ist, daraus keineswegs die Existenz einer ge¬
schlossenen, Schützengesellschaft gefolgert werden darf,
allerhöchstens kann erst von 1573 ab an eine solche ge¬
dacht werden. Zu bemerken ist auch, daß Schönaich,
der über die Schützengilden zahlreicher schlesischer Städte
Nachrichten gesammelt hat, bezüglich der Frankensteiner
Gilde nichts zu berichten weiß.
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Das letzte bemerkenswerte Ereignis ans der Ge¬
schichte der hiesigen Schützengesellschaft fällt in das er¬
eignisreiche Jahr 1848. Am Neujahre 1848 übersandte
ine Regierung in Breslau im Auftrage des Königs
Friedrich Wilhelm IV. der Gilde eine kostbare Fahne,
die der Magistrat unter einer angemessenen Feier der¬
selben überreichen sollte. Der damalige Schützenvor¬
stand wünschte, daß die Übergabe in einer besseren
Jahreszeit erfolgen möchte, da er dabei eine besondere
Feierlichkeit zu veranstalten wünsche, der Magistrat setzte
jedoch die Übergabe auf den 18. Januar, als den Ge¬
denktag der Erhebung Preußens zum Königreiche, fest,
.mit dem Anheimgeben einer besonderen, späteren Fahnen
Weihe. Für dieselbe wurde von der Gilde der 18. Juli
bestimmt. Zur Feier des Tages waren Deputationen
der Schützen und der Bürgerwehren aus Neisse, Strehlen,
Nimptsch, Reichenbach und Glatz erschienen, aus letzterer
Stadt auch 29 berittene Schützen, sodaß am 18. Juli
über 10W bewaffnete Schützen auf dem Marktplatze vor
dem Rathause versammelt waren.

Die einzelnen Schützenfahnen wurden unter Be¬
deckung auf das Rathaus gebracht, um von dort die
Königsfahne abzuholen; mit dieser kehrten dann die
Fahnenträger auf den Marktplatz zurück und stellten
sämtliche Fahnen um die Rednertribüne auf, die auf
der Freitreppe des ehemaligen Schmetterhauses, damals
Kammler-Wachescher Schüttboden, errichtet war. Der
derzeitige katholische Stadtpfarrer, Kanonikus Fischer,
sprach dann in begeisternden Worten vom religiös-poli¬
tischen Standtpunkte und schloß mit dem Segen, wobei
der evangelische Pastor Krause seine Hand auf die Fahne
^legte. Der damalige Schützenmajor, Müllermeister
Kutzen, nahm dann die Fahne mit einem Hochrufe auf
Se. Majestät den König auf, worauf ein Parademarsch
um den Ring und dann der Auszug nach dem Schützen¬
haus zur Abhaltung des Königsschießen erfolgte. — Eine
.neue Schützeufahne wurde 1909 in Gebrauch genommen.

17'





XI. Abschnitt.

Gesamtbild der Stadt Franleustein
in älterer und neuerer Zeit. Brückenbauten.

Wie alle deutschen Städte war auch Frankenstein
bei seiner Gründung mit Wall, Graben und einem
Palisadenzaune umgeben worden^), erst am Gnde des
13. oder im Anfange des 14. Jahrhunderts, wahrscheinlich
unter der Regierung Bolko !., der 1291 in den Besitz
Frankenfteins kam, wurde die Stadt mit festen Stadt¬
mauern, die durch zahlreiche Mauertürme gesichert waren,
umschlossen. Etwas früher schon hatte Herzog Heinrich III.
durch Urkunde vom 30. April 1250^) der Stadt Neisse
das Recht verliehen, ihre Stadt durch Planken oder durch
Stein- oder Ziegelmauern (per plancaä, qua!e3 nunc
kabere p033unt, äive eciam per conätruccionem muri
lapiäei seu latericii). Die Befestigung mit Planken
und Gräben war in Schlesien und Polen sehr gewöhnlich
und älter als die mit Mauern. Infolge seiner hohen
Lage und starken Umwallung ist Frankenstein jahr¬
hundertelang eine Hauptfeste und Schutzwehr Schlesiens
gegenüber Böhmen gewesen. Gewöhnlich erbauten die
Landesherren in diesen neu errichteten und befestigten
Städten Burgen, so auch in Frankenstein, und von
diesen heißen auch die Städte selbst „Burgen", so:
Magdeburg, Freiburg, Wünschelburg, ihre Inwohner
aber LulAenäes, Bürger, im Gegensatze zu den Bewohnern
des flachen Landes; das Recht, nach dem sie gerichtet
Werden, heißt „Bürger-" oder „Stadtrecht". Mit diesem
Stadt- oder Bürgerrechte hängt das Wort „Weichbild"
aufs engste zusammen, das in der vorausgehenden Dar¬
stellung wiederholt vorgekommen ist und in den lateinischen

i> Schönaich: Die Entstehung der schleichen Stadt
befestiqungen. Zeitschrift für die Geschichte Schlesiens, Band 41.

2) Tzschoppe und Stengel, Urkundensammlung, Urkunde 32.
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Urkunden mit äiätrictuä ^rankenäteineiiäiZ übersetzt wird.
Nach Jakob Grimm kommt das Wort Weichbild vom
mittelhochdeutschen wikbilch xvicbilä, wikpilcl her und
hängt mit den lateinischen vicuz — Dorf zusammen,,
demnach würde „Weichbild" die Stadtgemarkung außer¬
halb der Stadtmauern bezeichnen; in seinen Rechtsalter
tümern faßt Grimm den Ausdruck schon etwas weiter
auf und bezeichnet darunter den ganzen städtischen
Grundbesitz innerhalb und außerhalb des Stadtgebietes:
»Lona oppi^anorum, quae wicnbiläe clicuntur, intra
oppicla et extra«. Die neuere Forschung ist aber zu
einem anderen Ergebnisse gelangt, nach ihr bezeichnet
„Weichbild" in erster Linie „Stadtrecht" und dann erst
„Stadtgebiet", dieser Ansicht schließe ich mich an, demnach
bedeutet der erste Teil der Zusammensetzung wik soviel
wie Stadt, der zweite Teil kommt vom althochdeutschen
billida -^ Recht, Gerichtsbarkeit, sodaß also das mittel¬
hochdeutsche wikbllci zuerst Stadtrecht, Stadtgerechtigkeit
und dann erst Stadtgebiet bedeutet und im allgemeinen
das Gebiet bezeichnet, über welches die Stadt die Gerichts
hoheit ausübt, demnach bezeichnet der Ausdruck „Franken¬
steiner Weichbild, ciiätrictuZ f'rankerlLtel'nenäiZ« das
Gebiet, über welches Frankenstein seit 1351 (s. p. 123)
die Obergerichte besaß, also einen großen Teil des
heutigen Kreises Frankenstein.

Wenden wir nunmehr unsere Blicke dem Bilde zu,,
das die Stadt Frankenstein im Mittelalter dem Beschauer
darbot, und das sich im Laufe der Jahrhunderte nur
wenig, eigentlich erst nach dem Brande des Jahres 1858
und im Anfange des 29. Jahrhunderts wesentlich ver¬
ändert hat, so sehen wir, daß die Anlage der Stadt
durchaus dem im ganzen Mittelalter geltenden Bebauungs¬
plane deutscher Städte entspricht. ^) Die Stadt ist an¬
gelegt in Form eines regelmäßigen Rostes mit recht¬
winklig sich schneidenden Hauptstraßen, die Stadtmauer
ist von Stadttoren durchbrochen, in der Mitte findet
sich der freie Marktplatz, der in Frankenstein „Ring"

Partsch: Schlesien, eine Landeskunde -c. l p. 38.
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genannt wird, auf diesem steht das Rathaus (curia),
das von zahlreichen Marktbauden umgeben ist. Auf
dem Marktplatze spielte sich mehr als jetzt das öffentliche
nnd wirtschaftliche Leben der Stadt ab. Nicht weit vom
Marktplatze, meist in der Nähe einer seiner Ecken, wird
das Häuserschachbrett durch einen für die Hauptkircho
bestimmten, geräumigen Platz unterbrochen. Im allgemeinen
wurde diese Stadtanlage trotz mancher örtlichen Ver¬
schiedenheiten bei deutschen Stadtgründungen festgehalten,,
und daß auch das Stadtbild Frankensteins diesem Normal¬
plane vollständig entspricht, kann dem aufmerksamen
Beschauer nicht entgehen. Wir sehen da seitwärts
des regelmäßig angelegten Marktplatzes die etwas zurück¬
liegende Pfarrkirche von St. Anna, in seiner Mitte steht
das Rathaus, in dessen Nähe allerdings die früher vor¬
handenen Marktbauden jetzt verschwunden sind, wiv
finden die sich rechtwinkelig schneidenden Hauptstraßen
und endlich die genau nach den vier Himmelsgegenden
gerichteten Tore^): nach Osten das Münsterberger (1452),
nach Süden das Glatzer, neuerbaut 15N4, nach Westen
das Lochtor (1364)2, das später das Schweidnitzer und
seit der Mitte des 19. Jahrhunderts das Silberberger
genannt wird, nach Norden das Breslauer (1446).
Umgeben war die Stadt von einer doppelten, an der
Breslauer Seite, die sich als die fortifikatorisch schwächste
herausstellte, von einer dreifachen Mauer, die mit zahl¬
reichen Verteidigungstürmen versehen war; zwischen dev
äußeren und der inneren Mauer befand sich ein tiefer
ausgemauerter Graben, der Zwinger, hier in Frankenstein
der „Pärchen" genannt. An der inneren Mauer liefen
fast in der Höhe der Mauerkrone Holzgerüste hin, die
zur Zeit einer Belagerung von Scharfschützen besetzt

1) Kovietz: Die vier Stadttore der Stadt Frankenstein.
Zeitschrift für die Geschichte Schlesiens, Band 33.

2) Die älteste urkundliche Erwähnung des Lochtores geschieht
in einer Ratsurkunde vom 18. Dezember 1364 bezüglich eines
Zinses von zwei neuangelegten Gärten auf der Viehweide vor
dem Lochtore: super cluobuä ortiä novl3, locatiz 3uper N08tri3.
P23cul3 pecorum zituatiä ante valvam locntor, quo itur ver3U3villam Albltät



— 264 —

waren, um den Feind, selbst wenn er schon im Zwinger
war, abzuwehren. Aus einer Urkunde vom Jahre 1356
erfahren wir, daß es streng verboten war, das Vieh im
Zwinger weiden zu lassen, denn damals schon wurde
die Gras- und Obstnutzung in demselben parzellenweise
für Rechnung der Stadtkasfe verpachtet; und fo muß es
auch später noch gehalten worden sein, denn wir erfahren
z. B., daß im Jahre 1543 ein Teil des Pärchens vor
dem äußeren Breslauer Tore an den Büchsenmacher
Franz zur Anlage eines Hopfengartens in der Weise
verpachtet wurde, daß er die ersten 4 Jahre zinsfrei
sein, von da ab aber von dem Ertrage den vierten Teil
an die Stadtkasfe abzugeben hatte; nach seinem Tode
sollte der Hopfengarten an die Stadt fallen, die ihn
dann gegen Zahlung eines Ferto jährlicher Pacht beliebig
weiter verpachten konnte. Als Frankenstein preußisch
geworden war, wiesen sich die einzelnen Magistrats¬
mitglieder nach ihrem Belieben Teile des Pärchens un¬
entgeltlich zu und verpachteten den Ertrag der Gras
und Obstnutzung, was in der Bürgerschaft starke Miß¬
stimmung hervorrief; als man dann nach dem Ausbruche
der französischen Revolution auch in Preußen mehr Rück¬
sicht auf die Stimmung der Bürgerschaften nahm als das
bisher der Fall gewesen, hörte dieses Privilegium des
Magistrats auf, und am 30. November 1789 wurde der
Stadtparchem parzellenweise für Rechnung der Stadtkasfe
verkauft. Aus dem Protokolle erfahren wir auch die
Namen und Preise der einzelnen Teile des Pärchens,
fo kaufte Franz Husfe den Pärchen am Münsterberger
Tore für 171 Taler, Josef Eonrath den vor dem Schweid
nitzer Tore, den Proeonsulgarten, für 267 Taler, Anton
Bohr den vor dem Glatzer Tore für 162 Taler, den welcher
der jedesmalige Postmeister gehabt hatte, und der ebenfalls
vor dem Glatzer Tore lag, Josef Seidel für 104 Taler. Den
sogenannten „Striegelgraben" kaufte Karl Vakoltz für 251
Taler, den Bürgermeisterparchen, welchen bisher der Bürger¬
meister v. Wagner gehabt hatte, Benedikt Pradel für 291
Taler, den des Registrators Zimmermann Josef Bartsch für
157 Taler uud endlich den ehemaligen „Schützenparchen"
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ein gewisser Neumann für INI Taler. Nach den Freiheits¬
kriegen, als militärische Rücksichtsnahmen nicht mehr
erforderlich schienen, ließen die städtischen Behörden,
ohne die Regierung zu fragen, in der Zeit vom 3. März
bis zum 4. April 1815 die äußere Stadtmauer abbrechen
und auch bei der inneren wurde der obere Teil abge¬
tragen. Daraufhin richtete die Regierung unter dem
11. Dezember 1815 an den Magistrat ein scharfes
Schreiben, in welchem die städtischen Behörden wegen
des Abbruchs getadelt und im Wiederholungsfalle Strafen
angedroht wurden, auffallender Weise erlaubte die Ne¬
gierung aber im Frühjahre 1817, daß der obere Teil
der Stadtmauer vom Münsterberqer bis zum Breslauer
Tore abgetragen wurde. Gegenwärtig besteht die Stadt¬
mauer noch größtenteils, ist aber vielfach durchbrochen,
so am sogenannten „Tenbertnrme" nach der Brauhans¬
straße, am Breslauer Tore nach dem Rosenringe zu,
im Jahre 1908 wurde ein Durchbruch bei der sogenannten
„alten Schule" zwischen dieser und dem 1W7 erbauten
neuen Scholz'schen Waisenhause nach der Schloßpromenade
zu vorgenommen. Umfangreichere Niederlegungen der
Stadtmauern waren schon früher bei Gelegenheit der
Abtragung der vier Stadttore mit ihren Tortürmen
erfolgt, so wurde das 1504 auf Befehl des Herzogs
Karl l. erbaute nnd mit einem festen Torturme versehene
Glatzer Tor, von dem aus bis zum Münsterberger Tore
in demselben Jahre ein Wassergraben angelegt worden
war, schon 1895, in seinen letzten Resten 1823 beseitigt,
das Lochtor, das in den Kriegen des 15. Jahrhunderts
stark beschädigt worden war, wurde 1510 auf Befehl
Karls I. erneuert nnd mit einem festen Tnrme versehen,
1582 ließ der Rat die „äußersten Schwiebogen" am
Lochturme erbauen und die Mauern ums Tor bessern.
Dieses Tor fiel als Opfer der neuen Zeit im November
1856, der letzte Rest, ein elliptischer Bogen des Tor

!> Acta von der Abtragung des Stadtwalles, der Stadtmauern
und dabei befindlichen Türmen und Nutzungen der dadurch freige¬
machten Plaetze bey der Stadt Frankenstein. Vol. I 1755—1868.
Ratsarchiv.
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gewölbes, ward 1867 abgetragen. Das Breslauer Tov
mit seinem Turme wurde 1516 ebenfalls auf Karl I»
Anordnung errichtet, und das ältere 1446 erneuerte
äußere Tor verstärkt. Trotzdem dasselbe sich dem wach¬
senden Verkehr im 19. Jahrhunderte als starkes Hinder¬
nis mit seinem langen, gewölbten Torgange entgegen¬
stellte, hatten alle Versuche der städtischen BeHorden, die
Erlaubnis zum Abbruche zu erhalten, lange Zeit keinen
Erfolg, die Angelegenheit beschäftigte schließlich alle
preußischen Ministerien, aber erst durch eine Verfügung
des Staatsministeriums vom 20. Februar 1861 wurde
die Abtragung des Tores mit seinem Turme genehmigt,
dieselbe war am 15. Juni 1861 vollendet. Über die
Erbauungszeit des urkundlich zuerst 1452 erwähnten
Münsterberger Tores ist nichts Genaueres bekannt, die
wenigen über dasselbe erhaltenen späteren Nachrichten
besagen nur, daß im Jahre 1504 der Turm desselben
und die anschließende Stadtmauer erhöht, und der dabei
befindliche Wassergraben ausgehoben wurde. 1593 ließ
der Rat die Stadtmauer bei diesem Tore nochmals er¬
höhen. AIs im Anfange des 19. Jahrhunderts das Tor
mit seinem Turme schon einen recht baufälligen Eindruck
machte, wandte sich der Magistrat am 6. Mai 1815 mit
der Bitte an die Regierung, das baufällige, aus ver¬
schiedenen Bauzeiten stammende Münsterberger Tor mit
seinem Turme abbrechen zu dürfen, die Genehmigung
erfolgte am 23. Mai 1815, doch unterblieb infolge des
neu ausgebrochenen Krieges der Abbruch, der dann
1816 begonnen und auch vollendet wurde.

Seit 1819 wurden die Wallgräben am Breslauer
und vom Münsterberger bis zum Glatzer Tore zuge¬
schüttet und in Promenaden verwandelt, der Wasser¬
graben am Müusterberger Tore blieb erhalten, der
zwischen dem Glatzer und Münsterberger Tore 1504
ausgehobene, hinter der Kastnerschen Brauerei befindliche
Teil wurde am Ende des 19. Jahrhunderts zugeschüttet. Der
schönste Teil der städtischen Promenaden mit dem Blick
auf das Eulen- und Reichensteiner-Gebirge ist die
sogenannte „Schloßpromenade", die sich am Westrande
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der Schloßruine hinzieht, sie wurde unter vielen Streitig¬
keiten mit der Standesherrschaft in Stolz, der der
Schloßberg mit der Schloßruine gehärt, angelegt;,
gegenwärtig ist Besitzerin die verw. Frau Gräfin Anna
v. Deym, geb. Gräfin Schlabrendorf, als Dominialherrin
von Tarnau, wozu der Schloßberg gehört. Bald nach
der Zerstörung des Schlosses im Jahre 1646 zog sich
bis zum Anfange des 19. Jahrhunderts am Rande des
tief ausgemauerten Schloßwalles ein Fußweg hin, der
die Verbindung zwischen dem Glatzer und Schweidnitzer
Tore herstellte. Im Jahre 1806 hatte der Magistrat
von Frankenstein mit Genehmigung der Gräfin Schla¬
brendorf diesen Weg mit Linden bepflanzen lassen, deren
Laub aber ausdrücklich als Schaffutter für die gräflichen
Schafe bestimmt war; ein Teil der Bäume ging aber
ein, ein anderer wurde auf Befehl des Kommandanten
der damaligen bayrischen Garnison 1807 niedergehauen
und für die Instandsetzung des Schlosses gegen einen
preußischen Überfall von Glatz her verwandt. — Im
Sommer 1819 ließ dann der damalige Standesherr
Graf Konstantin von Schlabrendorf die Steine aus dem
Schloßwalle ausbrechen und verkaufen, der Graben selbst
wurde mit dem Erdreiche, das aus dem Abstechen des
Schloßwalles nach der Wafserseite zu gewonnen worden
war, zugeschüttet. Infolge dieser Abtragungen und des
Einflusses der Witterung hatte sich das Erdreich gesenkt
und so den Verkehr auf dem Verbindungswege zwischen
dem Glatzer und dem Schweidnitzer Tore gefährlich, ja
fast unmöglich gemacht. In einem Schreiben vom 14.
September 1819 verlangt der Magistrat als Polizeibe¬
hörde von der standesherrlichen Verwaltung Maßregeln,
um den Weg vor völliger Zerstörung zu schützen, was
Graf Konstantin auch durch Schreiben vom 20. September
1819 zusagte. — Im Jahre 1820 wurde dann der im
Vorjahre zugeschüttete Schloßwall eingeebnet und ur¬
bar gemacht und das Gelände seitens der Herrschaft
an der Außenseite des Schloßplatzes soweit bebaut,
daß nur ein 3 bis 4 Ellen breiter Fußweg übrig blieb,
trotzdem derselbe nach einem früheren Abkommen 6 Ellen
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breit liegen sollte. Eine Terrainbesichtigung durch beider¬
seitige Kommissare führte im Jahre 1822 zu einem
gütlichen Vergleiche bezüglich dieses Kommunikations¬
weges. Ein in neuester Zeit ausgebrochener Streit
zwischen der gräflich Deymschen und der Stadtver¬
waltung wiederum wegen dieses Weges wurde durch
Spruch des Oberverwaltungsgerichts in Berlin zugunsten
der Stadt entschieden.

Nachdem wir so das Äußere der Stadt betrachtet
Haben, wenden wir unsere Aufmerksamkeit dem Innern
derselben zu, wobei jedoch die kirchlichen Gebäude aus
t)er Besprechung ausscheiden, da dieselben bereits vom
Verfasser in seiner Kirchengeschichte eingehend in ge¬
schichtlicher und architektonischer Beziehung behandelt
worden sind.

Der Bauzustand der Stadt Frankenstein, ihrer Straßen
und der Bürgerhäuser war, wie wir bereits bei Be¬
sprechung der Gesundheitspflege (Abschnitt VIII) ge¬
sehen haben, im 14. Jahrhundert ein kläglicher, nicht
besser war er im 15. Jahrhunderte zumeist infolge der
kriegerischen Ereignisse: 1428 wurde die Stadt von den
Hussiten erobert und verbrannt, wobei viele Einwohner,
die sich in die Keller geflüchtet hatten, durch Erstickung
ben Tod fanden, ähnliche Brandschäden erlitt Franken¬
stein in den Kriegen der Schlesier gegen König Georg
Podiebrad und seine Söhne bei den Belagerungen und
Bestürmungen des Schlosses in den Jahren 1467,1468,
1469, 1488. Unter Karl I., einem Enkel Georg Podie
brads aus dem Hause der älteren Podiebrad in Münster
berg-Ols (1498—1536), den wir bereits als Erbauer
bez. Wiederhersteller der Frankensteiner Tore und Stadt¬
mauern kennen gelernt haben, und mit dem wir uns
später als dem Erbauer des neuen Schlosses zu be¬
schäftigen haben werden, begann für Frankenstein eine
Zeit reger Bautätigkeit, zunächst ließ er von 1516—1520
die Stadtmauern ausbessern und erhöhen, auch wandte
er seine Aufmerksamkeit der Verbesserung des Bauzu¬
standes im Innern der Stadt zu, und da gab es wirk¬
lich viel zu bessern; die Stadt war im Anfange des 16.
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Jahrhunderts in baulicher Beziehung geradezu verwahr¬
lost. Koblitz berichtet zum Jahre 1501, daß Frankenstein
damals noch sehr „verbaut" gewesen sei, die Häuser
seien ausnahmslos von Holz gewesen, was seinen Orund
darin gehabt hatte, daß Frankenstein im 15. Jahrhundert
innerhalb 28 Jahren vierzehnmal erobert und sieben¬
mal „ganz ausgesengt" worden sei. Seit 1530 fing,
man an, am Marktplatze und auf der Ober- und Nieder¬
gasse einzelne steinerne Häuser zu bauen, die auf Wunsch
des Herzogs Karl mit „Loben" (Lauben) versehen waren,
unter denen die Handwerker mit Vorliebe ihr Handwerk
betrieben und ihre Waren feilhielten. 1538 wurde ein
neuer Hof oder Marstall, der später den Namen städtischer
Wirtschaftshof erhielt, in der Nähe der Büttelei erbaut,,
bis dahin hatten dort eine Ziegelscheuer und ein Iiegel
ofen gestanden, beide wurden damals vor das Münster
berger Tor verlegt. Merkwürdiger Weise nnd aus unbe¬
kannten Gründen begann man seit 1553 die Lauben an
den Ringhäusern abzubrechen, die letzte Laube am Ringe
fiel 1572. — Die Bedachung der Häuser bestand durch¬
weg aus Stroh, höchst selten aus Schindeln. Nicht
anders wie in der Stadt sah es auch auf dem Schloß¬
platze aus; Koblitz berichtet zum Jahre 1534, daß es in
der Stadt „wüst" ausgesehen habe, daß auf der Schloß¬
freiheit kein einziges Haus gestanden habe, daß damals
auf der Stelle der „Iunkerngasse" eine Ziegelscheuer
stand, und daß bei der Schule in der Nähe der Pfarr¬
kirche tiefe Gruben waren, die den Passanten abends
gefährlich werden konnten. Ähnlich „wild" sah es auch
in anderen Teilen der Stadt aus, besonders schlecht in
der Neustadt, in der es nicht mehr als 12 Häuser gab,
in der späteren Bläckergasse standen die Rahmen der
Tuchmacher, in der Stock- oder Fuchsgasse gab es nur
4 Häuser.

Besser wurde es in der zweiten Hälfte des 16.
Jahrhunderts, als die Landesherren verdienten Männerlr
sogenannte „Freihäuser" erbauten oder schenkten und
mit mannigfachen Privilegien begnadeten, zu denen in
erster Linie die Freiheit von der städtischen Gerichtsbar
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teit und vom städtischen Schoß gehörte, wozu dann noch
ine adligen Besitzer solcher Freihäuser das Recht erhielten,
für ihren Hausbedarf frei vom städtischen Urbar Bier
brauen und fremde Biere einführen zu dürfen. Alle
diese Privilegien bewogen den landsässigen Adel, sich in
i)er Nähe des herzoglichen Schlosses Häuser zu bauen,
so daß bald eine Reihe von Freihäusern entstand, die in
ihrer Gesamtheit Iunkerngasse oder Schloßfreiheit ge¬
nannt wurde.

Ehe ich zur Angabe dieser adligen Häuser übergehe,
ivill ich noch als Abschluß der Schilderung des Vauzu
standes, in dem sich Frankenstein in der zweiten Hälfte
des 16. und im Anfange des 17. Jahrhunderts befand,
die Schilderung zweier Zeitgenossen anführen. In der
Chronik von Schickfus wird Frankenstein folgender¬
maßen beschrieben:^ „Die Stadt Frankstein ist jetzige
Zeit eine Ruhmwürdig Stadt, hat ein schön grosse Pfarr
Kirche, ein Gestift Kirche, ein wolbestellte Schule, ein
festes Schloß, darauf der Landeshauptmann reäiäiret,
ein wolgeziertes gemauertes Rahthaus, schöne Türme,
einen sondern schönen Platz auff dem Ringe, umb die
Stadt gute Mawern, der Wasserstuß, die St ei naw
(Steinau) genannt, steust bey dem Schloß vorüber. Die
Stadt ist an sich selbst volkreich, arbeitsamb und nimbt
an Reichthumb sehr zu. Die Stadt führt in ihrem
Siegel drei Thürme mit einem Löwen." Eine andere
Beschreibung der Stadt Frankenstein, ebenfalls bei Schick
"fus, rührt von dem General-Superintendenten des
Fürstentums Brieg, Johannes Noomenius her, der in
Frankenstein geboren und erzogen war. Seine, wohl
stark von Lokalpatriotismus beeinflußte Beschreibung
Frankensteins lautet in deutscher Übersetzung folgender¬
maßen: „Die dortige herrliche Burg ist von dem Er¬
lauchten Fürsten Karl I. von Münsterberg erbaut, aber
nicht vollendet, zumeist in dem Teile, wo sie sich von
Norden nach Westen wendet. Die Schule ist zahlreich

i) Neu vermehrte Schleiche Cchronica von Curaeus
Schickfus, Breslau 1625 VI. p. 100 102.
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besucht und hat bedeutende Männer hervorgebracht.
Das Rathaus in der Mitte des Marktes ist prächtig er¬
baut und rings von Häuser und elegant (!) gebauten Ge¬
bäuden umgeben, die Straßen sind wohlgeordnet, gut
angelegt und ziemlich breit. Das Ganze macht auf alle
Beschauer den Eindruck einer hübschen Stadt."

Das älteste der adligen Häuser auf der Freiheit,
früher mit L. H., jetzt als Nr. 1 bezeichnet, ist das
einzige in architektonischer Beziehung bemerkenswerte
Haus in Frankenstein, es stammt aus dem Anfange des
16. Jahrhunderts. Es war nach einer Urkunde des
Herzogs Karl I. vom 2. April 1526 von einem früheren
Ältaristen in Frankenstein, Hieronymus Segel, der später
Pfarrer von Baumgarten wurde, später aber nach
Frankenstein zog, erbaut, ging durch Kauf an den Georg
Wieland v. Ingolstadt über, dessen Witwe Margareta
es an Siegmund v. Kauffung und Ehlum verkaufte.
Nun war der Verkauf zu der Zeit erfolgt, als das
Fürstentum Münsterberg-Frankenstein verpfändet war,
und eine Anerkennung der adligen Privilegien nicht
hatte erfolgen können, eine Eonfirmation derselben er¬
folgte auf Bitten des Siegmund von Kauffung durch den
Herzog Johann zu Münsterberg und zu AIs cl. cl. Ols 18.
Mai 1559. Dieser Siegmund von Kauffung starb am 22.
Februar 1573 und liegt in der Kauffungschen Kapelle bei
St. Anna begraben.i) Das Haus ging 1837 in den Besitz
der Gräfin Juliane von Schlabrendorf über und hieß
Von da ab das „Grafenhaus". Andere adlige Häuser
waren: das der Familie Burghaus, welches am 24. Juni
15412) die Privilegien eines adligen Hauses erhielt, ihm
«gegenüber lag das Haus des Georg v. Haugwitz, auch
die Familie Redern hatte auf der Freiheit ein Haus.
Hans Redern von Hennersdorf hatte auf der Iunkern
gasse zwei Bürgerhäuser gekauft und niederreißen lassen
und auf ihrem Grunde ein neues Haus gebaut; Herzog

i) Kopietz, Kirchengeschichte, bringt p. 166 ff. eine kurze Ge¬
schichte der Familie Kauffung und eine Beschreibung des Grab¬
denkmals des Siegmund Kauffung von Cchlum.

^ Koblitz P. 177 ff.
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Johann von Münsterberg-Ols begnadete es mit zwer
dazu gehörigen Gärten am 19. Mai 1564 mit allen
Freiheiten, wie sie die adligen Häuser in FrankenstenT.
besaßen. In derselben Zeit wird auch ein Raudnitzer
Haus erwähnt. Im Jahre 1603 ließ Fabian von
Reichenbach, Grbherr auf Peterwitz und Hauptmann des
Fürstentums Münsterberg-Frankenstein ein massives Haus
auf der Freiheit als Witwensitz der Reichenbachschen
Familie erbauen, es muß auf dem Platze gestanden
haben, wo sich heut die Nummer 5 befindet. Etwas
früher, im Jahre 1583 hatte sich auch der Abt Nikolaus
von Heinrichau auf der Freiheit dicht am Schloßwalle
in der Nähe der damaligen Eingangspforte an der
Nordseite des Schlosses ein Haus erbaut, anscheinend
auf der Stelle der heutigen Nr. 6. Seine Lage wird
durch eine Notiz Schillings zum Jahre 1594 näher
bestimmt, er sagt nämlich, der Hauptmann Fabian von.
Reichenbach habe in diesem Jahre die Mauern um den
Schloßwall bauen lassen „von der pfordten bis zum
Hause des Abtes von Heinrichau", nachdem er bereits
1586 die Stadtmauer um das Schloß und die Mauer
um den Schloßgarten auf der Iunkerngasse habe errichten
lassen. Auch der Kanzler des Fürstentums Münsterberg
Nikolaus Henel von Hennenfeld, I. U. Dr., ein bekanntem
fchlesischer Schriftsteller/) hatte ein Haus auf der
Freiheit. Der größte Teil dieser Häuser wurde während
des dreißigjährigen Krieges auf Befehl der verschiedenen
Schloßkommandanten im militärischen Interesse zerstört,,
wie wir seiner Zeit bei der Geschichte des Schlosses
darlegen werden.

Von adligen Häusern innerhalb der Stadt ist er¬
wähnenswert das Haus der Nbte von Kamenz und das
der Nbte von Heinrichau. Abt Antonius von Kamenz,
kaufte 1587 dem Georg Brandes sein Haus auf dem
Ringe, das jetzige Lonskysche, für 1400 Taler ab, das
noch heut über der Haustüre das Wappen des Stiftes

>) Markgraf: Nicolaus Henels von Hennenfeld (1582—1656)
Leben und Schriften. Zeitschrift für die Geschichte Schlesiens.
Band 25.
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trägt, nnd der Abt Melchior von Heinrichan ließ sich
1676 an der Ecke des Ringes und der Münsterberger
Gasse (goldener Löwe?) ein neues Haus erbauen.

Das älteste der adligen Häuser Frankensteins, der
sogenannte „Schittelhof", so genannt, weil er im Anfange
des 16. Jahrhunderts im Besitze der adligen Familie
Adschatz von Schittelau war, lag am Münsterberger Tore,
llber die Geschichte dieses Hauses habe ich Folgendes
ermitteln können. — In einer Urkunde cl. ä. Franken¬
stein 19. März 1504 erklären die Herzöge Albrecht und
Karl von Münsterberg, daß ihr Vater, Herzog Heinrich
der Altere, den Hans Abschatz von Schittel (Schittelau)
für seine vielen Verdienste mehrfach belohnt habe, ins¬
besondere habe er ihm für sein Haus, den Schittelhof,
mehrfache Freiheiten verliehen. Derselbe sei nun seines
Bierprivilegiums wegen wiederholt in Streit mit dem
Nate der Stadt geraten, letzterer habe dem Hauptmann
von Münsterberg Jan Kostka von Posterzitz auf Leuto
mischel mehrere Privilegien vorgelegt, aus denen dieser
aber nichts herausgefunden habe, was den Freiheiten
des Abschatz zuwider sei. Trotzdem habe Abschatz, der
auf feinem Schittelhofe 4 Biere frei brauen dürfe, auf
dieses Recht freiwillig insoweit verzichtet, daß, wenn der
Hof an einen ritterbürtigen Mann übergehe, dieser alle
bisherigen Rechte und Freiheiten des Schittelhofes ge¬
nießen solle, wenn er dagegen durch Kauf auf einen
Bürgerlichen übergehe, so solle dieser für das Haus und
die 4 Biere der Stadt schössen, Nachtdienste tun, auch
der ^tadt Recht und Gericht unterworfen sein. Am 17.
April 1536 verkauften nun Frau Apollonia Schittelin
und ihr Sohn Hans Abschatz von Schittel den Schittel¬
hof, „der anitzo eines Rates Brauhaus und gegen der
niederen Badergasse zugelegen ist," an die verwitwete
Herzogin Anna, Gemahlin des verstorbenen Herzogs Karl I.?
mit allen Rechten und Freiheiten für 250 ungarische
Dukaten, nach ihrem Tode (^ 27. Oktober 1541) ver¬
kauften ihn ihre Söhne: Joachim, Heinrich und Jo¬
hannes am 2. November 1541 an Bartel Niemitz auf
Wilkau und seine Erben mit allen Gebäuden, Ställen

18
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in seinen alten Rainen, frei von allemstädtischenSchoß,
Wachen und bürgerlichen Lasten, auch sollte der Niemitz
und seine Erden das Wasser durch die Röhren dem
alten Gange nach entnehmen dürfen, aber nur insoweit,
daß dadurch nicht im Brauhause und den städtischen
Röhrkästen Mangel an Wasser entstände. Auch dürfen
der Niemitz und seine Erben fremde Biere, aber nur
für ihren Hausbedarf, einführen. Der Schittelhof blieb
jedoch nicht lange im Besitze des Niemitz, schon 1546
verkaufte er ihn an die Stadt Frankenstein, die aus dem
Hofe ein Brau- und Malzhaus machte. Im Jahre
1830 beschlossen diestädtischenBehörden, das alte Brau¬
haus einzureißen und unter Hmzunahme des dem Hand¬
schuhmacher Anton Michaleck abgekauften dreibierigen
Hauses ein neues Brauhaus zu erbauen, was mit einem
Kostenaufwand von 5500 Taler auch geschah. Gegen¬
wärtig ist diese ehemals städtische Brauerei im Besitze
der Familie Riedel.

Von älteren Gebäuden der Stadt wäre noch zu
erwähnen das auf der Freiheit unter Nr. 5. liegende Haus,
gegenwärtig noch im Besitze des Fräulein Nessel, der
Tochter des langjährigen Stadt- und Land- und späteren
Kreisgerichtsdireltors Nessel; nach ihrem Tode fällt es
an die Stadt, die sich durch Kauf den Besitz des Hauses
und Gartens gesichert hat, um für einen etwa notwendig
werdenden Erweiterungsbau des anstoßenden Schul¬
hauses den nötigen Raum zur Verfügung zu haben.
Das aus dem Ende des 17. oder Anfang des 18. Jahr¬
hunderts stammende Haus trägt über der Haustür ein
in Sandstein ausgeführtes Wappen mit den Bogen der
Grafschaft Glatz und die Jahreszahl 1780 um die Buch¬
staben ^. v. IVl., Wappen und Inschrift weisen auf den
Freiherrn Johannes von Mitrowsky auf Ober-Schwedel
dorf hin, der von 1808 bis 1810 Direktor der Münster¬
berg-Glatzer Fürstentumslandfchaft war, möglicher Weise
ist das Haus auch für kurze Zeit Sitz der Landschaft
gewesen. — Zu der „Freiheit" gerechnet wird in den
Urkunden und Handschriften das innerhalb der Kirchhof¬
mauern liegende „Kaplanhaus", das früher die Wohnung
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i)er an der Kirche von St. Anna angestellten Altaristen,
später seit der protestantischen Zeit die Amtswohnimg
der beiden Diakonen war, jetzt aber wieder von den
Kaplänen der Pfarrkirche bewohnt wird. Das unschein¬
bare Hans wurde 1579 vom Rate steinern erbaut und
hat ein sauber gearbeitetes Sandsteinportal im Renaissance¬
stile, 1588 wurde dasselbe teilweise umgebaut, 1603 ließ
der Rat den Turm auf der Stadtmauer neben der
Schule, „wo itzo die Herrn Diaconi ihre Wohnung
haben", erhöhen und ausbessern, auch ließ er in dem¬
selben Jahre „das alte Häuslein zwischen dem Pfarrhofe
und dem Kaplanhause" niederreißen. — Die „alte"
Schule, so genannt zum Unterschiede von der auf der
Freiheit 1855/56 erbauten neuen katholischen Volksschule,
^ist nicht das älteste Schulhaus Frankensteins, dieses lag
vielmehr zwischen dem alten Pfarrhause und dem Kaplan¬
hause, im Jahre 1603 ließ es der Rat der Stadt nie¬
derreißen und dafür zwei neue Häuser, eines für die
Schule, das andere für die Schulcollegen, deren es da¬
mals 6 gab, erbauen. Der große Brand im Jahre 1632
zerstörte diese jedenfalls recht dürftigen Gebäude, deshalb
erbaute man ein neues, an das Kaplanhaus nach Süd¬
westen zu anstoßendes Schulhaus. Als im Jahre 1815
die Errichtung einer sechsten Schulklasse notwendig
erschien, wurde das alte Schulhaus erweitert und im
März 1816 dem Gebrauche übergeben, daran erinnert
eine an der Vorderseite angebrachte Marmortafel mit
der Inschrift: »Im elften ^anre aufs neue erworbener
teutäcker l^reineit von ^runcl auf ?ur äecnäten dlaäse
erweitert.« Mer der niedrigen Eingangstüre des Schul¬
hauses befindet sich eine, jedenfalls von einem der älteren
Schulhäuser herrührende Inschrift, die ich, um sie der
Nachwelt zu erhalten, hier anführe: Xenopn: 2'ch^«5
n?/7«5 ncc^m^ d. h. „die Künste sind die Quellen alles
Schönen." Gegenüber diesem Gebäude, jedoch außerhalb
der Kirchhofmauer, erhebt sich das im Jahre 190? erbaute,
1908 bezogene stattliche Gebäude der Josef Scholzschen
Waisenhausstiftung.

18'
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Hinzufügen will ich hier noch, was sich über den
Kirchhof von St. Anna aus neuerer Zeit ermitteln ließ.
Nachdem, wie später erzählt werden wird, im Jahre
1598 infolge der Senkung des schiefen Turmes der
Schwibbogen, welcher bis dahin die Kirche mit diesem
Turme verbunden hatte, abgebrochen, und auch das
Gitter, welches den Kirchhof abgeschlossen hatte, entfernt
worden war, lag der Kirchhof ganz offen, und erst 1690
wurde um den ganzen Kirchplatz eine Mauer gezogen^
die nur am Glockenturme den Zutritt gestattete. Die
Öffnung zwischen dieser Mauer und dem Turme wurde
durch ein großes Tor mit verschließbaren Türen abge¬
schlossen. Nach einer allgemeinen Verfügung der Kriegs¬
und Domänenkammer in Breslau vom 28. November
1778 war das Begraben auf den Kirchhöfen innerhalb
der Städte untersagt, trotzdem wurde auf dem Pfarr¬
kirchhofe von St. Anna noch der am 16. September
1802 verstorbene Apotheker Amand Krause in einee
Gruft beigesetzt, und noch im Jahre 1807 wurden die
Leichen der in einem Gefechte vor Glatz verwundeten
und an ihren Wunden hier verstorbenen bayrischen Offi¬
ziere auf Befehl des damaligen bayerischen Stadtkom¬
mandanten Ma^or von Nodt in einem gemeinsamen
Grabe beigesetzt und ihnen ein Denkmal errichtet, das
aber in der Nacht vom 2. zum 3. November 1814 in,
ruchloser Weise zerstört wurdet)

Das Totenbuch der Pfarrkirche (1799—1807) ent¬
hält folgende Eintragungen: „Friedrich v. Stier, ge¬
storben '15. Juli 1807 (begraben 16. Juli bei St. Anna)
Oberleutnant von der 2. Ma^ors-Compagnie in B. Eh.
L. R. „König", 34 Jahr alt, gebürtig aus Wolfseck in
Schwaben, er starb an einer Schußwunde. Ludwig
Graf v. Formentini, gestorben 24. Juni 1807 vov
Glatz an einer Schußwunde (begraben bei St. Anna,
am 27. Juni), Oberleutnant im B. Leibregimente, 25
Jahr alt, gebürtig aus Cividale in Italien. Maxi-'
milian Freiherr von Bechmann, starb an einer.

Kopietz, Geschichte der Propste: 2c. p.
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Schußwunde am 2. Juli (begraben bei St. Anna am
4. Juli) Leutnant im 10. B. Infanterie-Regiment. —

Gleichzeitig mit dem Umbau der Schule erfolgte im
Jahre 1816 unter Zustimmung des Kirchenpatrons Grafen
von Schlabrendorf die Ginebnung der Gräber und die Ap¬
planierung des Kirchhofes, gepflastert wurden die Haupt¬
gänge des Kirchhofes im Jahre 1839, ^ z^ Kosten
trug die Kirchkasse, V3 die Stadtkasse. ^./

Diese letzten Nachrichten haben uns allmählich ins
19. Jahrhundert hinübergeführt, sehen wir zu, welchen
Eindruck Frankenstein im Anfange des 19. Jahrhunderts
machte; ich benutze bei dieser Beschreibung die Angaben
Knötels zum Jahre 1804.i) Die Stadt war damals
noch vollständig von den hohen Stadtmauern umgeben,
auf denen zahlreiche Türme standen, llber den vier
Stadttoren erhob sich je ein hoher, viereckiger, aus
Ziegeln aufgemauerter und mit Zinnen versehener Turm,
neben dem der Torschreiber oder Aceiseeinnehmer in
einem Häuschen wohnte. Um 8^ Uhr abends wurde
das Sperrglöcklein geläutet, zum Zeichen, daß um 9 Uhr
das Tor geschlossen wurde, wer nach Torschluß kam,
mußte dem Mautner, der diese Steuer gepachtet hatte,
den Sperrkreuzer zahlen. In den Mauertürmen wohnten
arme Leute: niedere städtische Beamte, Mautner, Nacht¬
wächter und obdachloses Gesindel, gewöhnlich gelangte
man in die Türme auf Leitern oder „Hühnersteigen".
Die Wallgräben um die Stadt und um das Schloß
waren damals noch nicht ausgefüllt. Die Häuser be¬
standen aus Fachwerk und hatten hohe Brettergiebel (wie
noch heut einige auf der Breslauer Straße), sie waren
meist mit Schindeln, in den Vorstädten durchweg mit
Stroh gedeckt, nur am Ringe und vereinzelt in der
Ober- und Niedergasse gab es massive Häuser, die jedoch
meistens einstöckig, selten zweistöckig waren und sehr
niedrige Fenster hatten. Der Grund, warum man soviel
alte und häßliche Häuser stehen ließ, lag darin, daß,
wer ein Haus hatte, mochte es gut oder schlecht sein,

i) Aus der Franzosenzeit, P.210 ff.
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nicht Soldat zu werden brauchte, und wer kein Haus
besaß, kaufte sich daher eine solche Baracke. Im übrigen,
wohnte es sich in diesen Lehmhäusern nicht schlecht, im
Winter waren sie warm, und wenn ein „proprer" Wirt
drin wohnte, auch reinlich. Am schlechtesten waren die
Häuser in der Neustadt, wo meistens arme Leute
wohnten. Eines der bestgebauten Häuser im Innern
der Stadt war das sogenannte Kommandantenhaus oder
die Kommandantur, die Dienstwohnung des jeweiligen
Garnisonchefs; es lag an der Ecke des Ringes und der
Badergasse und gehört gegenwärtig dem Kaufmann Stark.
Bald nach 1763, wo Frankenstein im Füsilierregiment
Markgraf Heinrich seine erste ständige Garnison erhielt/)
hatte der Militärfiskus dasselbe aus zwei ehemaligen
Bürgerhäusern umgebaut. Als Frankenstein nach der
Schlacht bei Jena und Auerstädt keine Garnison mehr
hatte, diente das Haus in den folgenden Kriegsjahren
als Magazin, bis es am 7. Dezember 1814 im Auftrage
des Fiskus vom Bürgermeister Polenz für 2900 Taler
an den Natmann Weese verkauft wurde. Das Kom-
mandantenhaus ist geschichtlich bemerkenswert, weil
Friedrich der Große im Frühjahre 1778 vor Ausbruch
des bayrischen Erbfolgekrieges (1778—1779) vom 8.
April an mehrere Tage hier Quartier genommen hatte.
Auch von einem Ressoureenlokale für die Offiziere und
ihre Familien hören wir; dasselbe war hauptsächlich
auf Betreiben des von Breslau nach Frankenstein ver¬
setzten Generals von Sanitz errichtet worden, wobei
Graf Hoym aus dem Servisfond 500 Taler zuv
Errichtung des Hauses gegeben hatte; es lag dort,
wo heut das Hotel Umlauft (Wiesner) steht. Im Jahre
1778 wurde auch die auf der Brauhausgasse gelegene,
in den Jahren 1776 und 1777 erbaute Kaserne von
den Mannschaften des Regiments Markgraf Heinrich
bezogen,^) in jede Stube kamen 14 Mann und 1 Weib,

2> Kopietz: Garnisonverhältmsse der Etadt Frankenstein.
(1763—1806>.

2> Knötel schildert die Zustände in der Kaserne in drastischem
Weise P. 218 ff.
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so erzählt ein damaliger Frankenfteiner Bürger. Das
an: Ende der Brauhansgasse dicht an der Stadtmauer
gelegene Garnisonlazarett war im Jahre 1805 erbaut
worden. Während der Eoncentrierung der preußischen
Armee im Frühjahre 1788 starb in dem Kommandanten¬
hause nach Angabe des Totenbuches Nr. 3 der Kirche
voir St. Anna (1766—1781) der General von Rentzel,
die Eintragung lautet: „Am 6. Juni 1778 wurde stille
beigesetzt in hiesiger Stadt Pfarr Kirche acl 3anctam
Annam Seine Gxeellenz der Hoch und Wohlgeborene Herr
Christoph Friedrich von Rentzel, Königlich Preußischer
General-Lieutenant und Eheff eines Infanterie-Regi¬
ments, Ritter des Ordens pour le ^erite, Amts
Hauptmann zu Marien-Werder und Herr von Rom¬
litten. Er starb an Entkräftung den 4. Juni früh gegen
halb 3 Uhr." Die Beisetzung erfolgte am Kreuzaltare.

Das äußere Bild Frankensteins hatte sich im Laufe
von 600 Jahren nicht wesentlich verändert, das geschah
aber gründlich durch den großen Brand der Stadt im
Jahre 1858. Am 24. April dieses Jahres, einem Sonn¬
abende, brach nachmittags 2^ Uhr, jedenfalls infolge
Unvorsichtigkeit spielender Kinder, bei einem orkanartigen
Sturme im Hause des Fuhrmanns Rachner vor dem
Silberber.qer Tore Feuer aus, der Nordwestwind trieb
das Flugfeuer in dieser Richtung fort, sodaß die weit
entfernte Neustadt und selbst das Dorf Zadel in Brand
gerieten. Da die Häuser der Stadt meist mit Schindeln,
die in Zadel mit Stroh gedeckt waren, so glichen beide
Ortschaften bald einem Feuermeere, dessen Flammen und
Rauch man meilenweit sah. In wenigen Stunden lagen
die Mauergasse, die Silberberger-, wo nur ein Haus un¬
versehrt blieb, die Kirchstraße, die West-, Süd- und Ost¬
seite des Ringes, wo nur drei Häuser vom Feuer ver¬
schont wurden, die Tuchmacher-, Münsterberger- und
Badergasse, die Neustadt, die Ober- und Niederstraße
in Asche, auf der letzteren blieb nnr an der Ringecke
das damalige Gasthaus zum Kronprinzen, jetzt im Be¬
sitze der verwitweten Frau Kaufmann Kerker, auf der
Oberstraße 4 Häuser erhalten, Zadel wurde mit Aus
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nähme der auf dem Gickelsberge gelegenen Besitzungen
ebenfalls vernichtet. Das Feuer hatte auch den mit
Blech eingedeckten Glockenturm der katholischen Pfarr¬
kirche, den sogenannten „schiefen" Turm erfaßt, und
bei der furchtbaren Glut fing der Glockenstuhl an. zu
brennen, so daß der Helm mit der Sterbeglocke auf das
benachbarte Haus des Barbiers Wiedeck fiel. Gegen
5 Uhr stürzten auch die übrigen Glocken auf das Ge¬
wölbe der untersten Etage des Turmes, ohne dasselbe
zu durchschlagen^ Die nebenanstehende Pfarrkirche
blieb unversehrt,! dagegen brannte das Nathans und
dessen Turm "N Innern ganz aus, und um 2 Uhr
nachts stürzte der obere Teil des im Jahre 1632 abge¬
brannten, 1661 erhöhten und mit zwei Durchsichten
versehenen Turmes mit furchtbarem Krachen auf den
Marktplatz, glücklicherweise ohne jemanden zu verletzen.
Um das entsetzliche Elend in der Stadt und in Zadel
zu lindern, fanden in der ganzen Monarchie Sammlungen
statt, die so reichlich ausfielen, daß das hiesige Unter¬
stützungskomitee 179 000 Taler an Geld vereinnahmte,
ganz abgesehen von den übersandten Lebensmitteln,
Möbeln und Kleidungsstücken, zusammen dürften wohl
200 000 Taler verteilt worden sein.

Doch neues Leben sproßte aus den Ruinen, und
wie ein Phönix erhob sich ein neues Frankenstein aus
den Trümmern, und wenn auch die meisten Gebäude
der Stadt, mit Ausnahme des neuen Rathauses, bis in
die neueste Zeit wenig Bemerkenswertes boten, so sind
doch am Ende des 19. und am Anfange des 20. Jahr¬
hunderts eine große Unzahl geschmackvoller Villen und
mehrerestattlicheBauwerke: wie die Kirche der Diakonissen,
das Seminargebäude, das Scholzsche Waisenhaus und
die Kirche von „Maria hilf" entstanden, die das äußere
Bild der Stadt vorteilhaft gegen früher verändert haben.
Ich will es versuchen, den Gesamteindruck der Stadt
mit Worten darzustellen: im Norden erhebt sich auf dem
höchsten Punkte der Stadt, in 285 Meter Seehöhe, das
von 1904 bis 1906 erbaute Seminargebäude, das im
Jahre 190? seiner Bestimmung übergeben wurde, nach
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Osten zu erblickt man den runden Turm des Wasser¬
hebewerkes und das in der Zeit von 1902—1905 er¬
dichtete großartige Gebäude des St. Antonius-Kranken¬
hauses, im Westen winken die Türme der Schloßruine
zu uns herüber. Innerhalb der Stadtmauern zeigen sich:
das im gotischen Stile erbaute neue Rathaus mü seinem
schlanken Turme, die evangelische Pfarrkirche mit ihrem
1835 erbauten Turme, bis zur Säkularisation im Jahre
1810 Dominikanerstift zum hl. Kreuze, das Krankenhaus
der Barmherzigen Brüder mit Kirche und Turm. So
macht denn das Frankenstein, welches nach dem Brande
des Jahres 1858 erstand, den Eindruck einer durchaus
modernen Mittelstadt, nur die massigen Formen der
katholischen Pfarrkirche von St. Anna mit dem „schiefen"
Turme und die Schloßruine mit ihren helmlosen Türmen
verleihen dem Stadtbilde etwas vom Zauber mittelalter¬
licher Romantik.

Da zum Gesamtbilde einer Stadt unbedingt deren
Brücken gehören, so wollen wir zunächst einen Blick auf
die Brücken innerhalb des Stadtgebietes werfen und dann
die Nachrichten zusammenstellen, welche sich auf die
Brücken im Weichbilde FrankensteinZ beziehen.

Die örtliche Lage der Stadt erforderte Brücken über
die Wasserläufe auf der West-, Süd- und Ostseite, also
am Loch-, Glatzer- und Münsterberger Tore, dieselben
waren ursprünglich von Holz und wurden erst verhältnis¬
mäßig spät massiv erbaut. Die erste urkundliche Nach¬
richt über Brücken bei der Stadt datiert vom 10. Oktober
1337 i), (s. p. 87) sie bestimmte, daß die Gärtner in den
Dörfern Zadel und Olbersdorf und in der Umgebung
der Stadt jährlich zweimal, an Walpurgis und Michaelis,
einen vollen Tag bei Reparaturen an den städtischen
Brücken arbeiten follten. Im 16. Jahrhunderte wurden
die Brücken bei der Stadt massiv erbaut, wann dies bei
der am Münsterberger Tore geschah, konnte ich nicht
ermitteln, möglicherweise geschah das, als im Jahre 1593
das Münsterberger Tor und der anstoßende Teil der

^) Tzschoppe und Stenzel, Nrkundensammlung Nr. 150.
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Stadtmauer erhöht wurden, die gegenwärtig auf diesev
Brücke befindliche Marienstatne wurde im Jahre 1721
errichtet. Alter ist die Brücke vor dem Lochtore, denn
sie ließ der Rat im Jahre 1552 über den „Iärbebach"
erbanen, die in unmittelbarer Nähe der Brücke stehende
Sandsteinfigur, die Geißelung Christi darstellend, stammt
aus dem Jahre 1772, bedeutender und dem Hauptverkehr
nach der Grafschaft Glatz dienend, ist die Iohannisbrücke
über den Pausebach vor dem Glatzer Tore. Daß dieses
Wasser im 16. Jahrhunderte den Namen „Färbe- oder
Ferbebach" führte, geht aus der Notiz des Koblitz zum
Jahre 1594 hervor, die besagt, daß die Zadler und die
Kunzendorfer in diesem Jahre den „Fehrbach" bis Kamenz,
haben räumen und verbreitern lassen, im 17. Jahrhundert
wird er auch „Steinau" genannt. Die Iohannisbrücke
wurde in den Jahren 1553 und 1554 auf Kosten der
Stadt massiv erbaut, darauf weist eine noch heute vor¬
handene, unter der Brücke am mittleren Pfeiler ange¬
brachte Sandsteintafel mit folgender Inschrift hin:
»t^er ^acob Zcliin^eler, ^nomaä Lernnart, Oomnic,.
Hittrick, I^ann3 d?in3, dazpar 3cnreer äie8??it Kat
manne — ciem ^wi^en Qott 3?i Dank ^ob ^nr unck
preiä in ^wickelt.« Der an erster Stelle genannte
Schindler war damals Bürgermeister. Die Brücke wurde
im Jahre 1886 erheblich verbreitert. Die auf ihr be¬
findliche Statue des hl. Johannes von Nepomuk, von
der die Brücke ihren Namen hat, ist im Jahre 1762
aufgestellt worden.

Als älteste der im Weichbilde Frankensteins er¬
wähnten Brücken ist die über die Neisse zwischen Pilz,
und Dürrharta führende zu erwähnen, die unzweifel¬
haft schon im 13. Jahrhunderte, selbstverständlich von
Holz, erbaut wurde, urkundlich aber erst 1309 vorkommt..
Die Brücke war damals von einem Frankensteiner Bürger
Namens Hildebrand im Auftrage und auf Kosten der
Stadt Frankenstein erbaut, vom Hochwasser aber 1369
weggerissen worden, wobei es zu einem Rechtsstreite be¬
züglich der Frage kam, ob das Stift Kamenz oder die
Stadt Frankenstein verpflichtet sei, eine neue Brücke zu
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errichten und zu erhalten. Bei einem Zeugenverhöre
vor dem königlichen Hauptmanne von Glatz und Fran
kenstein, Potha von Tschaschstolowicz, zu Glatz am 21.
August 13691) stellte es sich heraus, daß das Stift
Kamenz niemals etwas mit der Brücke zu tun gehabt
hatte, sondern daß dieselbe von dem oben erwähnten
Hildebrand zum Nutzen der Stadt und auf deren Kosten
erbaut worden fei, jedoch ohne rechtliche Verpflichtung
zur Wiederherstellung der alten oder Errichtung einer
neuen. Mit der Zeit stellte sich jedoch die Notwendigkeit
einer solchen heraus, und die Ratmannen der Stadt
Frankenstein beschlossen unter Zustimmung der Ältesten,,
Handwerksmeister nnd der ganzen Bürgerschaft am 3.
September 1399,2) eine neue Brücke bei Pilz zu erbauen
und den Abt Johannes von Kamenz um unentgeltliche
Lieferung des Bauholzes zu bitten. Dieser hatte auch
die Erfüllung der Bitte zugesagt, jedoch unter der Be¬
dingung, daß das Kloster niemals verpflichtet sein solle,
für die Instandhaltung dieser oder einer späteren Brücke
irgendwelche Leistung zu übernehmen, ebenso lehnen die
Ratmannen der Stadt für diese die Verpflichtung ad,
nach etwaiger Zerstörung der geplanten Brücke eine neue
erbauen zu müssen.

Für das Kloster Kamenz, das seine Besitzungen zu
beiden Seiten der mittleren Neisse hatte, war aber der
Besitz einer dauerhaften Brücke über den Fluß eine
Lebensfrage, es hatte deshalb der Abt Jakob beschlossen,
eine starke Holzbrücke zwischen Frankenberg und Banau
zu errichten, wozu Herzog Heinrich von Münsterberg
am 1. Juni 1495 auf Schloß Glatz^) seine Genehmigung
erteilte, doch war in der Konfirmationsurkunde aus¬
drücklich hervorgehoben, daß, wenn diese Brücke durch
Hochwasser oder Eisgang zerstört würde, das Kloster
nicht verpflichtet sein sollte, eine neue zu erbauen »äie
tlieten es clenne, wie ^t^unci, aw8 irem treten willen.«
Ob diese vom Abte Jakob damals errichtete Holzbrücke

i> K—A Nr. 262.
2) lbiä. Nr. 295.
3) ibicl. Nr. 380.
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eine Vorgängerin der noch hent bei Frankenberg in der
Nähe der Postpischilschen Dampfziegelei befindlichen Holz
brücke ist, läßt sich nicht mehr feststellen, jedenfalls ist
dieselbe jetzt dem öffentlichem Verkehre entzogen, da¬
gegen wnrde in den Jahren 1901 nnd 1902 wenig
unterhalb derselben ans Kreiskosten mit Beihilfe der
Provinz eine massive Betonbrücke mit einem Kostenauf
wände von ungefähr 80 000 Mark erbaut.

Gegenwärtig ist auch im Torfe Reichenau eine massive
Neissebrücke im Baue begriffen. Die Kosten sind auf 31 500
Mark veranschlagt; hergestellt wird diese gewölbte Brücke
mit 40 Meter lichter Weite und mit einer 4^ Meter
breiten, gepflasterten Fahrbahn. Das Banwerk foll
bereits im Oktober 1909 dem Verkehr übergeben werden.
Wichtiger für Frankenstein als die Brücken bei Pilz und
Frankenberg ist die in Wartha. Schon in den ältesten
Zeiten vollzog sich der Verkehr dort über eine Furt,
doch entstand schon sicherlich im 13. Jahrhunderte eine
Holzbrücke, vielleicht auch nur ein einfacher Holzsteig,
nachdem aber im Jahre 1351 Frankenstein und sein Weich¬
bild in den Besitz der Krone Böhmens gekommen war,
machte der steigende Handelsverkehr mit Böhmen eine
stärkere und breitere Brücke notwendig, wie eine solche
schon 1359 urkundlich erwähnt wird.^) Frankenstein,
das schon im 14. Jahrhunderte über einen Teil Warthas
die Herrschaft und die Obergerichte besaß, hatte ein be¬
sonderes Interesse an einer dem Verkehre genügenden
Brücke, unabweisbar wurde dies Verlangen nach einer
solchen, als eines der größten Hochwasser, welche das
Neissetal im Laufe der Jahrhunderte heimgesucht haben,
am 14. August 1464^) die hölzernen Brücken bei Glatz
und Wartha zerstörte; von der Größe des damals an¬
gerichteten Schadens können wir uns eine Vorstellnng
inachen, wenn wir lesen, daß in Frankenberg das Wasser
bis zur Höhe der Kirchhofmauer reichte, und in Kamenz
bis zur Höhe der Kirchenfenster stand. — Kaum waren

Geschichtsquellen der Grafschaft Glatz, I. P. 163.
ibici. Band ll. P. 274.
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die Kämpfe der Schlesier mit Georg Podiebrad und seinen
Söhnen, unter denen Frankenstein besonders gelitten hatte,
endgültig beendet, so traten die Frankensteiner, die sich
seit. 1464 mit einer Notbrücke bei Wartha hatten behelfen
müssen, an ihren neuen Herzog, Heinrich den Alteren,
den ältesten Sohn Georg Podiebrads, mit der Bitte
heran, ihnen zu gestatten, eine neue Brücke über die
Neisse bei Wartha, sei es aus Stein, sei es aus Holz^
erbauen zu dürfen. Der Herzog willfahrte ihrer Bitte
und gab ihnen auf Schloß Glatz am 11. Juni 1494^) die
Genehmigung, eine solche Brücke erbauen uud auf der¬
selben den überall üblichen Brückenzoll erheben zu dürfen.
Dieses Brückenprwilegium hat der Stadt Frankenstein
jahrhundertelang zum Vorteile, in unserer Zeit aber zum.
Nachteile gereicht, wie wir bald zeigen werden.

In der Ginleitung der Urkunde erklärt der Herzogs
daß Bürgermeister, Ratmannen, Geschworene und Zech¬
meister seiner Stadt FrankeMein ihn gebeten haben, zn
gemeinem Nutzen der Stadt erlauben zu wollen, daß sie
über die Neisse bei Wartha eine Brücke erbauen und auf
derselben den gewöhnlichen Brückenzoll erheben dürfen
von allen denjenigen, die mit ihrer Ware oder Kauf¬
mannschaft über diese Brücke fahren oder treiben werden^
Der Herzog gestattet den Bürgern von Frankenstein zum
Nutzen der ganzen Stadt, bei Wartha eine Brücke über
die Neisse erbauen, „sie sey von holtz oder stein", und auf
derselben einen Zoll unter folgenden Bedingungen erheben
zu dürfen: 1. Bei hohem Wasserstande („so sich die Neisse
ergießen würde") zahlt jeder Fuhrmann, der mit „Kauf¬
mannschaft oder Ware" über die Brücke fährt, und jeder,.

5) Abschrift bei Koblitz p. 87. Das Original der durch den
Brand des Jahres 1858 zerstörten Urkunde war auf Pergament
geschrieben, in deutscher Sprache abgefaßt, 21 Zoll hock, 13^
Zoll breit. Das Siegel hing an schwarz-gelben Seidenfäden und
hatte im Avers weißes, im Nevers rotes Wachs. Zeugen: Die
Söhne des Ausstellers: Albrecht, Georg, Karl, Ernst Rüdiger,
Domherr zum hl. Kreuz in Breslau, Herr Johann Fullenstein,
Marschalk, Hans Panewitz von Nenaersdorf, Hauptmann zu
Glatz, Hans Domantz, Hauptmann zu Frankenstein, Clemens v.
Iackschenaw, Kaplan.
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i)er Vieh treibt, dem Zöllner der Stadt von jedem
Wagenpferde 4 Heller und außerdem von jedem Wagen,
„er sei verbunden oder sonst beladen", 12 Heller gang¬
barer schlesischer Münze. 2. Wenn bei Hochwasser ein
Fuhrmann mit nicht beladenem Wagen über die Brücke
fährt, zahlt er für den Wagen und die beiden Pferde
einen halben Groschen. 3. Wer Ochsen oder sonstiges
Vieh zum Markte oder zum Jahrmärkte über die Brücke
treibt, zahlt für jedes Rind 2 Heller, ebensoviel für jedes
Pferd, das zum Markte geführt wird, für 3 Schweine
2 Heller, für 3 Schafe oder Schöpse 2 Heller. 4. Wenn
ein Bauer mit Getreide oder sonstiger „Notturft" über
die Brücke zum Markte fährt, der soll für Wagen und
Pferde 4 Heller geben. 5. Jeder, der für seinen Haus¬
bedarf etwas fährt oder trägt, ist zollfrei. 6. Kaufleute,
Fuhrleute, Bauern, die die Brücke nicht benutzen, fondern,
über die Furt den Fluß überschreiten, zahlen keinen Zoll.
7. Welt- und Ordensgeistliche, Adel und Ritterschaft,
auch die Bürger der herzoglichen Städte, die keine Kauf
mannsgüter führen, sondern in ihren Geschäften reisen,
sollen bei hohem Wasserstande die Brücke zollfrei
passieren. Bestimmungen über die Instandhaltung oder
einen etwa notwendig werdenden Neubau sind in dem
Privilegium nicht enthalten.

Im Anfange des 16. Jahrhunderts beschlossen die
Frankensteiner, eine Steinbrücke über die Neisse zu bauen
und während der Bauzeit anstelle der alten Holzbrücke
eine neue Holzbrücke für den Wagen- und Fußgänger¬
verkehr zu errichten. Für die folgende Baugeschichte
habe ich die Chroniken von Schilling und Koblitz, ferner
das einzige noch vorhandene Frankensteiner Stadtbuch
(1528—1588) und die Angaben einer handschriftlichen
Chronik von Marthas h^ützt. — Im Jahre 1515 berief
der Rat der Stadt Frankenstein die Ältesten, Geschworenen
und Zechmeister aufs Rathaus, um sich mit ihnen zu¬
nächst über den Bau einer neuen Holzbrücke, die während
der Bauzeit der zu errichtenden steinernen den Verkehr

i) Nooert August Welzel: Handschriftliche Chronik von
i Martha, geschlossen am 19. März 1850.



— 287 —

Zu tragen hätte, zu beraten; es wurde beschlossen, „der
baw solle fortgestellt werden, er möchte auch gleich wohl
oder nicht wohl geraten, so wollten sie doch alle vor
einen Mann stehen." Diese 1516 erbaute Holzbrücke
war aber schon 1531 reparaturbedürftig geworden, denn
das Stadtbuch bemerkt zum Jahre 1531: „Mittwoch
nach Ostern (12. April) 1531 hat der Rat die Brücke
zu Martha abräumen und neu aufschütten verdingt,
Jakob Zimmermann hat sie sollen decken und gegen
dem Wetter verschlagen, die Dielen wieder legen und
alle Arbeit, so notdürftig, dann verbrengen. Bis aufs
beschütten und pflastern hat der lohn 60 Mark gemacht,
1 Mark -- 40 große Groschen." Wir haben es also
mit einer gedeckten und an den Seiten verschlagenen
Holzbrücke zu tun, bei der das Dach, gewöhnlich ein
Schindeldach, und die Seitenverschläge den Zweck hatten,
das Holzwerk der Brücke Zegen die Einwirkungen des
Wetters möglichst zu schützen. Ob es solche gedeckte
Brücken noch heute in Schlesien gibt, ist mir nicht be¬
kannt, dagegen gibt es deren in der Schweiz noch einige,
so die Brücke über die Reuß in Bremgarten, die Kapell¬
brücke in Luzern über die Reuß, die Spreuerbrücke
ebenfalls in Luzern, die Brücke zu Aarberg über die
Aare, die größte dieser gedeckten Holzbrücken ist die
Rheinbrücke bei Säckingen. Nochmals repariert wurde
die Holzbrücke im Jahre 1565, als man am Mittel¬
pfeiler der Steinbrücke arbeitete, denn zu diesem Jahre
wird gesagt: „Und auch vom Pfeiler gegen die Warthe
das Gewölbe schließen und daneben die Brücke von
neuem Holzwerke durchaus strecken, abbinden und bauen
lassen, welche zuvor 1516 auch von Holz erbaut ist ge
-wesen." Der erste steinerne Pfeiler am rechten Fluß¬
ufer nach dem Dorfe Hag zu wurde 1516 erbaut, doch
stand er nicht auf dem Ufer, sondern war mit diesem
durch eine Holzrampe verbunden; zum Bau dieses
Pfeilers wurden auch Steine der alten Burg Bardun
verwandt, selbstverständlich mit Genehmigung des Abtes
von Kamenz, denn dieses Stift besaß den Burgberg seit
dem 26. November 1299 (p. 43,99,115,140,141), an diesem
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Tage verkaufte nämlich Hermann v. Neichenbach, Erb¬
vogt von Reichenbach und Frankenstein, mit Zustimmung
feiner Frau und Kinder den ihm gehörigen Burgberg,
oberhalb Marthas mit allen Rechten, mit den Gärten,,
die im Umkreise des Burgberges liegen oder noch ange¬
legt werden können, mit den Ober- und Niedergerichten
(doch nur über einen Teil des Ortes) und die Kapelle
L. !Vl. V. zu Wartha den Conventualen des Klosters
Kamenz zu erblichem Besitze. Die Burgi) ^ ^^
über dem linken Neisfeufer, später wurde am Abstiege
von der Burg das Absteigequartier der Abte von Kamenz>
das heutige Gasthaus zum Löwen, erbaut. In dieser
hohen Lage über der Neisse erfüllte die alte Grenzburg
Burdan am besten ihren Zweck, den Weg nach Böhmen
bezw. nach der Grafschaft Glatz zu überwachen und die
Neissefurt mit ihrer Brücke zu schützen.

Der Mittelpfeiler wurde 1565 aus Werksteinen er¬
richtet, sein Bau kostete 900 Taler, ungerechnet die Löhne
für die Robottarbeiter, außer diesen mußten auch die
Frankensteiner in Abteilungen von 50—60 Personen,
die wöchentlich wechselten, helfen „biß daß solch Bau
durch Verleihung göttlicher Gnade vollzogen und voll¬
bracht ist worden." Leiter der Arbeiten war der Maurer
Albrecht Patzelt. An diesem Pfeiler ist gegenwärtig ober¬
halb des Wasserspiegels das in Sandstein ausgeführte
Wappen der Stadt Frankenstein mit der Jahreszahl
1516 angebracht, es muß bei irgend einer Gelegenheit
von dem ersten, 1516 erbauten Pfeiler dorthin versetzt
worden sein. Lange Jahre vergingen dann noch bis
zur Vollendung der Brücke, denn noch immer war die
Verbindung zwischen dem Mittelpfeiler und der Stadt
Wartha nicht hergestellt, wahrscheinlich hatte die Stadt
Frankenstein, die in den Jahren 1532—1534 ein neues
Rathaus mit Turm erbaut hatte, kein Geld, um den
kostspieligen Bau fortzusetzen, erst im Jahre 1589 wurde
der dritte Brückenpfeiler nach der Stadtseite zu vollendet,
eigentlich aber erfolgte der Abschluß des Baues erst 1776,,

5) Kopietz, Kirchengeschichte P. 544 ff.
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wo die Brücke nach der Hagseite zu verlängert und
gewölbt wurde. Die Kosten betrugen damals 4200 Taler.
Das oberhalb des Mittelpfeilers angebrachte Kreuz
wurde 1722 auf Kosten des damaligen kaiserlichen Zoll-.
einnehmers in Wartha, Gottfried Hoffmeister, die gegen¬
über befindliche Statue des hl. Johannes von Nepomuk
im Jahre 1708 errichtet.

Als Abschluß der Baugeschichte will ich noch ein
Kuriosum erwähnen, das Koblitz mitteilt. In der Woche
nach Trinitatis (12. Juni) 1650 hatte ein Adliger von
Minkwitz in Glatz einen Elefanten zur Schau aus¬
gestellt, der über 64 Zentner schwer und 4^ Elle hoch
gewesen sein soll. Da er ihn auch in anderen Städten
Schlesiens zeigen wollte, beabsichtigte er, mit dem Tiere
auch nach Frankenstein zu kommen, da er aber der
Brücke in Wartha mißtraute, ^ahm er den Weg von
Glatz über Silberberg nach Schweidnitz. Als Beispiele
seiner Klugheit gibt Koblitz an, der Elefant habe den
Umstehenden in einem Schäffchen Wasser gereicht, mit
seinem „Schnabel" eine Pistole losgeschossen, Leuten,
auf welche sein Herr wies, den Hut abgenommen und
wieder aufgesetzt, und diesem mit einem Fliegenwedel
die Fliegen verjagt.

Daß der Stadt Frankenstein bei dem starken Ver¬
kehre, der in den früheren Zeiten über die Warthabrücke
ging, eine nicht unbedeutende Einnahmequelle durch den
Ertrag der Brückenmaute erwuchs, ist klar, leider kann
ich darüber keine zahlenmäßige Angaben machen, da
Polenz in seinen Aufstellungen des Stadthaushaltsetats
für die Jahre 1809 und 1849 genau alle sonstigen Ein¬
nahme- und Ausgabeposten anführt, aber gerade über
die Ginnahmen aus dem Brückenzolle nichts berichtet,
nach einer Angabe Welzels in feiner Warthaer Ehronit
zum Jahre 185? belief sich der Brückenzoll für dieses
Jahr auf 753 Mark, gegenwärtig durchschnittlich auf
300 Mark. — In den letzten Jahren sind der Stadt
Frankenstein, welcher die Unterhaltungspflicht der Brücke
obliegt, erhebliche Schwierigkeiten erwachsen; es forderte
nämlich die Kommune Wartha von der Stadt Franken

19
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stein, dieselbe solle, da die alte Brücke bei einer Durch¬
schnittsbreite von 4,50 Metern einschließlich der Bankette
und der Geländer und bei einer Fahrbahn von 3,50
Metern den Anforderungen der heutigen Verkehrs¬
verhältnisse nicht mehr entspreche, entweder eine neue
Brücke bauen oder die alte zweckentsprechend verbreitern.
Da aber die städtischen Behörden Frankensteins auf
diese Forderung der Warthaer nicht eingingen, indem
sie ausführten, daß der Verkehr über die Brücke in den
letzte:: Jahrzehnten erheblich zurückgegangen sei, kam es
zum Prozesse im Verwaltungsstreitverfahren, der damit
endete, daß Ende 1908 das Oberverwaltungsgericht die
Stadt Frankenstein verurteilte, die Brücke in der Weise
zu verbreitern, daß die Fahrbahn 5 Meter breit liegen
und seitlich derselben Fußwege von je 1,5 Meter Breite
geschaffen werden sollten. Nachdem verschiedene Pro¬
jekte für Erweiterung der Brücke die Zustimmung der
Aufsichtsbehörden nicht gefunden hatten, beschloß die
Stadtverordneten-Versammlung unter ihrem Vorsitzenden
Johannes Wolf am 20. Juli 1909/) das Projekt der
Baugesellschaft Gebrüder Simon aus Breslau anzu¬
nehmen, durch das die Schaffung einer Notbrücke während
des Umbaues der alten Brücke vorgesehen ist, der Kosten¬
anschlag beläuft sich auf 19 000 Mark, der sich aller¬
dings noch etwas erhöhen dürfte, da die Versammlung
beschloß, die Pflasterung der Brücke mit neuen Steinen
vornehmen zu lassen, anstatt der im Simonschen Projekte
vorgesehenen alten Pflastersteine.

Der Umbau wird, wenn sich nicht unvorhergesehene
Schwierigkeiten einstellen, wohl noch im Laufe des
Jahres 1909 vollendet werden.

Frankenstein-Münsterberger Zeitung vom 23. Juli 1909.



XII. Abschnitt.

alteren Monumentalbauten der Stadt Frankenstein.

A. Die ältere Bnrg.

Frankenstein, das sich wegen seiner hohen Lage und
wegen der Nähe der böhmischen Grenze als Grenzfestung
>gegen die Böhmen vorzüglich eignete, erhielt bei seiner
Anlage die Schulzwehren jeder deutschen Stadt: Wall,
Graben und einen Palisadenzaun, bald darauf, nach
1290, durch Herzog Bolko I. von Schweidnitz und
Münsterberg (1278—1301) feste Stadtmauern und eine
landesherrliche Burg. Daß eine solche bereits 1321
bestand, erhellt aus einer Urkunde cl. ci. Frankenstein
Z2. April 1321 (K—U. Nr. 118), die gegeben ist von
dem Frankensteiner Pfarrer und den Ratmannen in
Gegenwart des Herrn Zeckelin, Kastellans d. i. Burg¬
grafen zu Frankenstein. Die Geschichte dieser älteren
Burg ist eng verknüpft mit dem Andenken an den
deutschen Kaiser Karl IV., König von Böhmen. Als
nämlich Herzog Bolko II., Herr in Fürstenberg (die von
Bolko I. erbaute Burg Fürstenberg ist das heutige
Fürstenstein) und in Münsterberg die Oberhoheit des
Königs Johann von Böhmen nicht anerkennen wollte
und geneigt schien, sich dem Könige von Polen anzu¬
schließen, sandte König Johann seinen Sohn, den Mark¬
grafen von Mähren, den nachmaligen Kaiser Karl IV.,
init einem Heere, angeblich um den Herzog für seine
Verwüstungen der Stifte Kamenz und Heinrichau zu
züchtigen. Karl erschien im Jahre 1335 mit seinem
Heere vor Frankenstein und belagerte Stadt uud Burg,
die von Bolko II. tapfer verteidigt wurden. Das Zelt
Karls stand während der Belagerung auf dem seit
nltersher sogenannten „Gickelsberge", einem Hügel ober
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halb des rechten Ufers des Pausebaches, und noch Iahr--^
hunderte später hieß die unterhalb dieses Hügels gelegene
Wiese nach dem Zeugnisse Koblitz'Z „Kaiserplan". Herzog,
Bolko wehrte sich tapfer und fügte dem Markgrafen
Karl schwere Verluste zu und nahm bei einem Ausfalle
150 Adlige Karls gefangen, unter ihnen die Gebrüder
IaroZIauZ und Albrecht von Sternberg. Die Leute
Karls standen unter Anführung zweier schlesischer Ritter:
Arnold von Rachenau und Michael von Bohrau, diese
führten die Feinde absichtlich in einen Hinterhalt, wo sie
in die Gewalt Bolkos fielen/) der sie trotz aller Lösungs
anerbieten Karls nicht freiließ. Dieser, dem die ritter¬
liche Verehrung Bolkos gegenüber den Frauen wohl,
bekannt war, baute darauf einen listigen Plan. Er ließ,
die Frauen der gefangenen Nitter in fein Lager kommen
und lud auch den Herzog Bolko mit seinen Adligen zu,
einem Feste dorthin ein; als sich nach aufgehobener
Tafel alles beim fröhlichen Tanze vergnügte, schlössen
die Frauen der gefangenen böhmischen Nitter den Herzog
in ihrem Reigen ein und baten ihn um Freilassimg ihrev
Männer. Erfreut über den Scherz gab Bolko die Nitter
ohne Lösung frei. — Schließlich erkannte Bolko II. auch
die Oberlehnsherrlichkeit Böhmens im Vertrage zu
Straubing am 29. August 1336 ^) an (p. 120,121). Den
Bürgern von Frankenstein aber, die ihn im Kampfe
mit Karl tapfer unterstützt hatten, verlieh er in einer zu
Frankenstein am 10. Oktober 1337 3) ausgestellten Ur¬
kunde mehrere Privilegien. Über diese ist schon bei ver¬
schiedenen Gelegenheiten gehandelt worden, so über das
Recht der Frankensteiner Schöffen auch gegen den Willen

1) Grünhagen: Geschichte Schlesiens, I. p. 147. Tie Chronik
von Kuräus und Schickfus gibt fälschlich in II. c. 30 1341 als
Belagerungsjahr an.

2) Grünhagen und Markgraf: LehnZ- und Vesitzurkunden
Schlesiens :c. P . 128 ff.

2) Abschrift bei Koblitz. Zeuqen: k?.u6i^eru3 et

M2NNU3 3trit, ?ec^olclu3 Lockäliorn, l^ermarinuä äe 3trelin,
curie noätre notariuZ. Abgedruckt ist die Urkunde bei Tzschoppe.
und Etenz;l unter Nr. 50.
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Hes Erbvogtes den Parteien den Eidesschilling zu erlassen,
mber den Leihkauf, über das Verhalten der Tuchmacher
und Schuster innerhalb der Bannmeile, über die Ver¬
pflichtung der Gärtner in Zadel und Olbersdorf bei
.Reparaturbauten an den städtischen Brücken zu helfen;
für diesen Teil der Darstellung kommt nur die Ein¬
leitung der Urkunde inbetracht, und diese lautet in
deutscher Übersetzung:

„Im Namen des Herrn Amen. Zum ewigen An¬
denken aller Menschen und zum Nutzen, zur Ehre und
zum Vorteile aller gegenwärtigen und zukünftigen Bürger
der Stadt Frankenstein. Wir Bolko, von Gottes Gnaden
Herzog von Schlesien und Herr in Fürstenberg und
Münsterberg, tun durch den Wortlaut dieses Privilegiums,
das für alle Zeiten Geltung haben soll, allen kund, daß
wir inanbetracht der vielen dankenswerten, nützlichen
und wirksamen Dienste, die uns die Bürger von Fran¬
kenstein erwiesen haben, besonders damals, als der
Mächtige König von Böhmen durch seinen Erstgeborenen,
derr Markgrafen von Mähren, und seine Verbündeten:
die Böhmen, Mähren, Österreicher und Rheinländer mit
einer großen Menge Bewaffneter die Stadt eingeschlossen
hatte und sie zu erobern trachtete. In jener Zeit
haben sie sich uns dankbar erwiesen, indem sie ihre
Leiber, ihr Vermögen, ihr Hab und Gut unerschrocken
in unseren Dienst stellten, sie sind als unsere Getreuesten
erfunden worden. Als Belohnung hierfür verleihen wir
zum ewigen Lobe und zum immerwährenden Ruhme
für ihre Treue folgende Belohnungen den Eonsuln in
Frankenstein, den Bürgern und Einwohnern der Stadt,
die hier wohnen, und allen Einwohnern des Franken¬
steiner Weichbildes (6i3tlictu3) folgende Gnadenbe¬
zeugungen, die zu allen Zeiten unverbrüchlich gehalten
werden sollen." Es folgen dann die oben erwähnten
Privilegien.

Eine spätere Erwähnung der Burg geschieht durch
die Urkunde Kaiser Karl IV. vom 11. August 1356,
burch welche der Verkauf der Frankensteiner Erbvogtei
genehmigt wird, zu dieser gehörte auch ein Freihaus



vor der Burg (curia ante ca^tlum); nochmals erwähnt
wird die Burg in einer Urkunde des königlichen Haupt¬
manns von Frankenstein (äatum in castro civitatiä
prenotate) Potha von Sezastolowioz vom 9. September
1376 i) und in einer solchen vom 16. Juni 1403 2), die
gegeben wurde »in ma^na ätuba castli ^lancken3tein«
in Gegenwart des Frankensteiner Hauptmanns Heinrich
von Reibnitz.

Die ältere Burg Frankensteins lag an der Südwest
seite der Stadt, fast an derselben Stelle, wo die im
16. Jahrhunderte erbaute steht, deren Ruinen wir noch
heute sehen, jedoch etwas weiter nach der Pfarrkirche
von St. Anna zu, wie sich aus den Angaben ver¬
schiedener Urkunden schließen läßt. Die Burg war ihrer
Lage und Bestimmung nach als Grenzfestung gegen.
Böhmen sehr fest: ihre von der Stadt abgekehrte West¬
seite, die bei einem Angriffe am meisten ausgefetzt war,
umgaben zwei Mauern, zwischen denen sich ein gemauerter
Wallgraben befand, vor der äußeren Mauer zog sich,
ein Graben hin. Verschiedene Außenwerke und Ver¬
schanzungen (munitioneä) standen durch gewölbte Gänge
mit dem Innern des Schlosses in Verbindung, die in
den Mauern angebrachten Schießscharten gewährten den
Verteidigern die Möglichkeit, die herannahenden Feinde,,
selbst wenn sie schon im Wallgraben waren, nieder¬
zuschießen.

In der Burg hatten die landesherrlichen Haupt-
leute des Fürstentums Münsterberg und des Weichbildes
Frankenstein seit 1351, wo das Frankensteiner Land an
Böhmen gekommen war, ihren Sitz.

Eine hervorragende Rolle spielten Burg und Stadt
Frankenstein in den Hussitenkriegen (1419—1436) und'
später in den Kriegen der Schlesier gegen König Georg,
Podiebrad von Böhmen und seine Söhne. Während
der Hussitenkriege kamen die Böhmen am 20. März 1428
vor die Stadt Frankenstein und eroberten sie untei7
Verübung großer Grausamkeiten, an das feste Schloß

!> K-U. Nr. 266.
2) ibiä. Nr. 303.
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aber wagten sie sich nicht, dagegen ließen sie die Pfarr¬
kirche, die Tominikanerkirche und den größten Teil der
Stadt in Flammen aufgehend) Als dann später Georg
von Podiebrad und Cunstadt, Statthalter von Böhmen
während der Unmündigkeit des Königs Ladislaus
Posthumus, nach dessen Tode aber (^ 1457) am 7. Mai
1458 von einem Teile der böhmischen Stände zu Prag
zum Könige von Böhmen und seiner Nebenländer, zu
denen auch Schlesien gehörte, gewählt worden war,
wollten ihn die schlesischen Fürsten und Stände, die ihn
allgemein für einen Hussiten hielten, als solcher war er
auch am 29. April 1457 in der Vinzenzkirche zu Breslau
exkommuniziert worden, als König nicht anerkennen, ver¬
weigerten den Huldigungseid und schlössen untereinander
gegen ihn ein Schutz- und Trutzbündnis. Die Folge
war, daß Schlesien, welches sich von den Schrecknissen
der Hussitenkriege noch nicht erholt hatte, wiederum der
Schauplatz blutiger Kämpfe wurde, in denen die Fran¬
kensteiner Burg wiederholt von den Böhmen und
Schlesiern belagert und erobert wurde.

Nachdem am 15. Mai 14672) die Breslauer, welche
die Seele des Kampfes und der hussitenfeindlichen Partei
in Schlesien waren, mit zahlreichen Truppen aus ihrer
Stadt ausgerückt waren, besetzten sie am 17. Mai Stadt
und Schloß Münsterberg, versahen das letztere mit Proviant,
Geschützen, Pulver und Pfeilen und übergaben es einer
aus Breslauern und Neissern bestehenden Besatzung, dann
zogen sie über Kamenz vor Frankenstein, in dessen Schlosse
sich eine böhmische Besatzung befand, und kamen am
18. Mai vor der Stadt an. Wohl nahmen sie tagsdarauf
die Stadt ein, doch konnten sie das Schloß, in dem der
böhmische Hauptmann Nickenschin befehligte, und dessen
Mannschaften sich tapfer verteidigten, nicht nehmen.
Trotzdem die Schlesier das Schloß aus ihren Geschützen
heftig beschossen, nahm die Belagerung keinen für sie
günstigen Fortgang, sodaß schließlich die Breslauer und

1) Kopietz: Kirchengeschichte, p. 58 ff.
2) Geschichtsschreiber Schlesiens des 15. Jahrhunderts. Zeit"

schrift 2c. Band 12, Eigismund Rosicz.
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Neisser Bürger aus ihrem Lager vor der Stadt heimlich
flohen und die Soldaten allein im Felde ließen. Die
Belagerung erschien aussichtslos, doch änderte sich die
Sachlage zugunsten der Schlesier, als der Breslauer
Rat 200 Knechte und die sogenannte „große Büchse", eine
Kanone von 80 Zentnern Gewicht, die auf einem starken,
von 24 Pferden gezogenen Wagen ruhte und Kugeln
von 2 Zentnern Schwere warf, zu Hilfe schickte. Zu
einem solche:: Riesengeschütze gehörten immer zwei Wagen,
die mit 28 Centnersteinen, das sind Steintugeln von je
1 Centner Gewicht, und 32 kleinen Steinkugeln beladen
waren, dazu kam dann noch ein vierspänniger Wagen
mit einem Büchsenmeister und 5 Knechtend) Solche
kleinere Steinkugeln, die von den Belagerungen Franken¬
steins im 15. Jahrhunderte herrühren, sind an der
Südwand der katholischen Pfarrkirche eingemauert. Nach¬
dem eine Bresche in die äußere Schloßmauer gelegt war,
ergab sich die böhmische Besatzung am Fronleichnamstage
(28. Mai) 1467 und erhielt mit ihrem Hauptmann freien
Abzug, doch wurde Nickenschin wenige Tage später unter
einem Tore von Schweidnitz ermordet.") König Georg,
dem der Fall der starken Feste sehr unangenehm war, be¬
schloß, dieselbe unter allen Umständen den Schlesien: wieder
zu entreißen. Zu diesem Zwecke erbat und erhielt er
Hilfe von seinem Schwiegersohne, dem Herzog Albrecht
von Sachsen, und vom Markgrafen Albrecht von Branden¬
burg. Die sächsischen und brandenburgischen Hilfsvölker
vereinigten sich mit den Böhmen bei Glatz, um von dort
aus einen Vorstoß gegen Schlesien zu machen, der in
erster Linie Schloß Frankenstein treffen follte, aber auch
die Schlesier waren nicht müssig und suchten dem drohenden
Anstürme gerüstet entgegenzutreten und das Frankensteiner
Schloß so lange als möglich zu halten, denn bei der
Abermacht der Feinde war an einen siegreichen Ausgang
der drohenden Belagerung nicht zu denken. Die Besatzung

1) Köhler: Die Entwicklung des Kriegswesens und der
Kriegsführung in der Ritterzeit. Breslau 1889.

2) Eigismund Rosicz p. 33 . Zimmermann: Beytrag zur
Beschreibung Schlesiens. Vrieg 1785, IV. 117 —119.
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des Schlosses, die hauptsächlich aus Breslauern und
Neisser Bürgern bestand, erhielt in der Person des
Breslauer Feldhauptmanns Christoph Skoppe einen
tapferen und kriegsknndigen Anführer. Beim Herannahen
des Feindes, dessen Übermacht Skoppe kannte, fragte er
beim Breslauer Rate an, was er mit seiner geringen
Besatzung in so bedrängter Lage tnn solle, dieser ant¬
wortete, er möge das Schloß aufgeben, mit seiner
Wagenburg und den Geschützen sich nach Münsterberg
.zurückziehen, aber schon war es für den Abzug zu spät,
denn Prinz Heinrich, der älteste Sohn König Georgs,
nahte mit auserlesenen böhmischen und deutschen Truppen
im Anfange des Juni 1467 heran und schloß Stadt
und Schloß Frankenstein ein. Skoppe machte mehrere
Ausfälle, doch vergeblich, und als der Feind, der sich in
den Besitz der Stadt gesetzt hatte, in die Burg einzu¬
dringen versuchte, kam es bei der Brücke, die in das
Innere derselben führte, zu einem heftigen Kampfe, in
dem Skoppe persönlich mehrere Feinde niederhieb, doch
konnte dies die Belagerung der Burg nicht aufhalten.
Während derselben wurde auf beiden Seiten mit größter
Erbitterung gekämpft: die Böhmen zwangen die gefangenen
Schlesier, die gleich den Kreuzfahrern rote Tuchkreuze
auf ihrer Kleidung eingenäht hatten, diese zu essen, die
Schlesier aber schnitten den gefangenen Böhmen und
Meißnern (Sachsen) Kelche in die Stirnhaut und ließen
sie dann laufen, doch wurde dieser Grausamkeit auf
beiden Seiten bald ein Ende gemacht. Als nun auch
Viktorin, ein jüngerer Sohn Georg Podiebrads, von
Reichenbach her heranzog, und Entsatz nicht zu hoffen
War, fragte Skoppe von neuem beim Vreslauer Rate
an, was er tun solle. Bischof Rudolf von Breslau
und der dortige Rat empfahlen ihm, die „große Büchse"
in den Wallgraben werfen zu lassen und sich durchzu¬
schlagen, so gut er könne. Die Frankensteiner Bürger,
die tapfer mit gekämpft hatten, und die Rache der
Böhmen fürchteten, wollten die Besatzung des Schlosses
nicht abziehen lassen, und während beide Teile noch mit
einander stritten, entkam ein Teil der Bischöflichen aus
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dem Neisser Lande, unter dem Vorgeben einen Ausfall,
zu machen, am 14. Juni aus der Stadt und floh nach
Patschkau zu, als die Breslauer dies auch tun wollten,,
wurden sie von den Böhmen zurückgeschlagen und in die
Stadt zurückgeworfen. Im Morgengrauen des 15. Iunr
drangen die Sachsen in die Stadt ein und trafen den^
Rest der Neisser und die Breslauer teils noch schlafend,
teils mit dem Einpacken ihrer Sachen beschäftigt an; die
Reiter der Breslauer flüchteten sich durch ein Stadttoo
ins Freie. Als das Fußvolk und die Besatzung des Schlosses
das sahen, flohen auch sie regellos und suchten sich so
gut als möglich zu retten, auch der Feldhauptmann
Skoppe entkam; wir sehen ihn bereits am 21. Juli des
Jahres im Gefolge des Herzogs Balthasar von Sagan,,
der das Kommando über das schlesische Heer übernommen,
hattet)

Mittlerweile waren die Feinde ohne große Verluste
in die Stadt und von da ins Schloß eingedrungen, sie
nahmen 1400 Frankensteiner, je 300 Breslauer und'
Neisser gefangen und machten große Kriegsbeute: Wagen,.
Pferde, Büchsen, Schilde, Pfeile und allerhand Heer¬
gerät. 2) Alles dieses und die Gefangenen brachten die
Böhmen nach Glatz, die „große Büchse" der Breslauer,
die 1000 Dukaten gekostet hatte, und die in die Hände
der Feinde gefallen war, ließ Herzog Viktorin nach Prag
bringen, doch wurde sie nach dem Vertrage vom 28.
April 14953) ^^ Könige Matthias von Ungarn und>
Böhmen ausgeliefert; es heißt dort: „Die große Breslaues
Büchse, welche auf Frankstein erobert wurde, und eine
andere große Büchse (vielleicht die der Schweidnitzer?),
welche auf Podiebrad liegt, sollen dem Könige bleiben."
In Glatz wurde das Lösegeld für die Gefangenen fest-

1> ttl3t05ia V^r2ti3l3Vlen3l3 vom Magister Peter Eschenloor,
Zeitschrift :c, Band 17, p. l3^.

2) idici. p . ,33 3cl-,'pt0re3 k(er. 3ile3. Band 17. l)e3cl-iptl'c>

3teines, p. 66.
2) Grünbagen und Markgraf: Lehns- und Besitzurkunden

Schlesiens, I. p. 109.
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gesetzt und zwar für je 2 Gefangene 3—4 Gulden, die
Breslauer lösten ihre Gefangenen im ganzen mit 600
Gulden aus. — Von Frankenstein zog Viktorin gegen
Münsterberg, von wo die Besatzung mit Hinterlassung
einiger Geschütze entflohen war, und legte in Stadt und
Schloß, die stärker befestigt wurden, eine Besatzung.

So waren Stadt und Schloß Frankenstein im
Jahre 1467 zweimal belagert und erobert worden.

Im Jahre 1468 begann der Kampf zwischen
Schlesien und Böhmen von neuem, nachdem Kaiser
Friedrich IV. (III.) am 13. Juli 1468 den schlesischen
Fürsten und Ständen bei des Reiches Acht und Aber¬
acht den Abfall von Georg Podiebrad anbefohlen hatte.
Infolgedessen sehen wir im August 1468 den Bischof
Rudolf von Breslau mit seinem Heere im Lager vor
Frankenstein, um die böhmische Besatzung des Schlosses
zur Übergabe zu zwingen. In einem Briefe „^eben
im keere vor ^rankenätein am trevta^e neuesten
petli vincula (6. August)^) forderte er Iaroslaus von
Sternberg auf, so rasa) wie möglich vor Frankenstein zn
ziehen, und am 29. August bittet der Feldhauptmann
der Breslauer, Hase von Hasenburg, aus dem Lager
vor Frankenstein den Landvogt der Lausitzer Sechsstädte,,
ebendenselben IaroZIaus von Sternberg, auf, so rasch
als möglich mit den Reisigen und der Wagenburg vor
Frankenstein zu erscheinen, da der „Abgesetzte" (d.i. Georg
Podiebrad) im Begriffe sei, Stadt und Schloß Fran¬
kenstein mit großer Macht zu entsetzen. Die neue nun
folgende Belagerung des Schlosses war die härteste, die
das alte Schloß jemals durchgemacht hat, da die böhmische
Besatzung stark und mutig und mit allen Kriegsvorräten
wohl versehen war, sie dauerte vier Wochen, vom 16..
August bis zum 16. September 1468, die Eroberung,
des Schlosses erfolgte durch Sturm am 16. September.
Die folgende Schilderung gibt uns wichtige Aufschlüsse
über die Befestigung des Schlosses und die Art und'

i> Politische Korrespondenz Breslaus im Zeitalter Georgs»
von Podiedrad, p. 29.
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Weise, wie im Mittelalter ein befestigter Platz verteidigt
bezw. erstürmt wurde. In einem Briefe vom 21. Sep¬
tember 1468 berichtet der Breslauer Rat an den König
Matthias von Ungarn wie folgt:^) „Wir berichten Euch
untertänigst, daß wir die Burg Frankenstein den Händen
unserer Feinde am letzten Sonnabende (16. September)
entrissen haben. . . Die Unsrigen nahmen mit Gewalt,
was man gewöhnlich mit „Sturm" nennt, die äußeren
Palisaden und Basteinen (exterioreä 3ep?8 baätaä),
die Uußenwerke und die Verschanzungen am Fuße der
Schloßmauer, auch die unterirdischen Gewölbe und
Gänge, und trieben unter einem Hagel von Pfeilen mit
Feuer und Schwert die Feinde in das Innere des
Schlosses, natürlich nicht ohne eigene Verluste, wie das
bei solchem Kriegsspiele ja gewöhnlich ist, darauf wurde
der Feind zur Übergabe gezwungen. Wir ließen ihn
mit dem Handgepäcke abziehen und fanden in der Burg
mehrere große und kleine Geschütze, viele Geschosse,
Pulver, Salz, Getreide und reichlich Lebensmittel. 199
Feinde rückten aus der Burg aus ohne die Verwundeten
und Toten, von denen auf Seiten der Feinde mehr als
auf unserer waren." Nach einer anderen Quelle")
wurden in den Verschanzungen 19 Tote und 40 Ver¬
wundete, im Schlosse selbst mehr als 40 Tote gefunden.

Nachdem die Feste durch die Tapferkeit der Schlesier
am 16. September 1468 den Feinden entrissen war,
entstand die Frage, was mit ihr, die durch die Be¬
lagerung stark gelitten hatte, geschehen sollte. Sollte
man sie wieder verteidigungsfähig machen oder ganz
schleifen? Ehe die Frage endgültig von den schleichen
Ständen entschieden wurde, schickten die Breslauer zur
Besetzung des Schlosses fast 4000 Mann, dann begannen
die Verhandlungen bezüglich des Schicksals derselben.^)
Zur Lösung der Frage hatte Bischof Rudolf von Breslau
eine Tagfahrt für den 6. Oktober 1468 uach Iauer

2) idiä. p. 296.
2) t^i^toria V^ratl3l. p. 192 ff.
3) ibici. p. 193 ff.
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ausgeschrieben, die Beratungen führten zum Ergebnis,
daß alle die Burg erhalten, niemand aber für die In¬
standsetzung derselben Geld ausgeben, die nötige Be¬
satzung stellen und verpflegen wollte. So kam es denn,,
daß auf dieser Tagung kein Beschluß gefaßt, fondern
eine neue Tagfahrt auf den 16. Oktober nach Breslau
festgesetzt wurde; hier nun wurde bestimmt, daß das
Frankensteiner Schloß dem Hauptmann des Fürstentums
Schweidnitz - Iauer, dem obenerwähnten Nitter Hase
von Hasenburg, einem unversöhnlichen Gegner der
Podiebradschen Partei, als Eigentum (äicut 3uum pro
prium caätrum äebet poääiäere) übergeben werden sollte.
Mit dem Eigentumsrechte übernahm Hasenburg auch
die Verpflichtung, die Burg im stände zu halten, und
wenn nötig, auch zu verteidigen, alles auf seine eigene
Rechnung und Gefahr, wodurch sich die schleichen
Stände von allen Geldverpflichtungen freimachten. Da
sie aber einsahen, daß dadurch dem Hasenburg fast un¬
erfüllbare Verpflichtungen auferlegt wurden, so hatten sie
schließlich ein Einsehen und beschlossen, zur Erhaltung
und Verteidigung des Schlosses Beiträge zu leisten, so
zwar, daß der Bischof von Breslau, die von Schweidnitz-
Iauer und die von Breslau je 900 Gulden dem Hasen¬
burg zahlen und Lebensmittel und Biere für die Besatzung
liefern sollten. Derselbe Ulrich von Hasenburg erhielt
übrigens von den Verbündeten unter ähnlichen Be¬
dingungen im Oktober 1469 die Burg Bolkenhain, die
er aber dem Raubritter Hans von Ezedlitz, genannt
Rochlitz, auf Lähnhaus überließ.

Ich habe an anderer Stelle/) den Angaben Koblitz's^)
folgend, die Nachricht gebracht, daß die vereinigten
Schlesier 1468 das Franlensteiner Schloß geschleift und

5) Kirchengeschichte p. 180.
2) Koblitz schreibt zum Jahre 1468: „Anno 1468 freitag

nach Crsutzerhebung <!6. September) machten sich die Preßler,
Schweidnitzer und Neisser mit ihrem Krieasoolck (weil Königs
Georg Söhne anderswo zu tun hatten) widder an ssranckenstein,
erobern Stadt und Schloß, schleiffen aber und zerstören,
das Schloß und lassen die Soldaten abziehen."
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Zerstört hätten, und mir ist dann auch Lutscht) gefolgt,
-gegenüber den angeführten gleichzeitigen Quellenangaben
ist aber diese Ansicht nicht haltbar, was anch aus der
folgenden Darstellung ersichtlich wird.

Eine neue Periode der Drangsale brach für Fran
Henstein und sein Schloß in den Jahren 1488 und 1489
herein. Als nämlich in dem sogenannten Glogauschen
Erbfolgekriege König Matthias von Ungarn gegen den
Herzog Johann von Sagan und seinen Bundesgenossen,
den Herzog Heinrich den Alteren von Münsterberg und
Grafen von Glatz, den zweiten Sohn des mittlerweile
<^ 22. März 1471) verstorbenen Georg Podiebrad,
Krieg führte, schlössen sich dem Könige Matthias die
Breslauer, Schweidnitzer und Iauerschen an. Während
die Truppen Herzog Heinrichs bei Frankenberg und
Baumgarten lagerten, um Stadt und Schloß Frankenstein,
^)ie nach erfolgter Aussöhnung zwischen Georg Podiebrad
und den schlesischen Ständen wieder in dessen Besitz
übergegangen waren, gegen König Matthias und seinen
Anhang zu schützen, nahm das Heer des Königs und
der mit ihm verbündeten Schlesier im Sommer 1488
Münsterberg und zog dann vor Frankenstein, die Stadt
ergab sich bald, das Schloß aber hielt sich vom Sommer
1488 bis in den Januar 1489. Grund für die lange
Dauer der Belagerung war die schlechte militärische
Verfassung, in der sich das Belagerungsheer der Schlesier
befand; die Geschütze der Breslauer waren größtenteils
untauglich, die Munition unzureichend, die Folge war,
daß die Belagerungswerke der Angreifer von der böh¬
mischen Besatzung öfters zerstört wurden, und beim
Mangel an Muuition kein Schuß mehr auf die Feste
abgegeben werden konnte. Wegen der Nachlässigkeit und
Unfähigkeit hauptsächlich der Breslauer war man in
ganz Schlesien erbittert.^) Besser wurde die Sache erst,

i) Lutsch: Die Kunstdenkmäler des Regierungsbezirks Breslau,
1889, p. 144 ff.

H Politische Korrespondenz Breslaus im Zeitalter des
Königs Matthias, Briefe des Feldhauptmanns Georg v. Stein
vom 10. und 12. Juni 1488, p. 150. Geschichtsquellen Schlesiens
öes Ib. Jahrhunderts: Benennet Iohnsdorf, Band 12, p. 121. '
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<ils die Schweidnitzer ihre „große Büchse", die auf
meinem Wagen von 23 Pferden gezogen wurde, vor
Irankenstein schickten, die mit ihren Kugeln bald Bresche
^n .die Schloßmauern legte. Die böhmische Besatzung
des Schlosses kapitulierte ohne vorausgegangenen Sturm
am 22. Januar 1489 auf freien Abzug, die Schlesier
besetzten das Schloß, doch erhielt es Herzog Heinrich der
Altere durch Vertrag von dem Könige Matthias im
Jahre 1490 zurück. Seit 1489 hat dann die Frankensteiner
ältere Burg in der schleichen Geschichte keine Rolle
inehr gespielt. Ihr Abbruch dürfte um 1510 erfolgt sein.

Ein kurzer Überblick über die Nachkommen des
Königs Georg Podiebrad soll uns von der Geschichte der
älteren Burg Frankensteins zur neuen hinüberleiten.

Georg von Podiebrad und Cunstadt, geb. 1420, zum
Könige von Böhmen erwählt 1458, -^ 1476. Seine Söhne:
1. Viktorin, geb. 1443, zum deutschen Neichsfürften von
Kaiser Friedrich IV. ernannt 1462, Herzog von Troppau
seit 1465, 5 1500. 2. Heinrich I. der Altere, geb. 1448
-I- 1498. 3. Heinrich II. (Hinko) geb. 1452, Reichsfürft
feit 1462, 1- 1492. Viktorins einziger Sohn Bartholomäus
ertrank am 3. April 1515 in der Donau. Heinrichs I.
Söhne: Albrecht, geb. 1468, -j - 1511, Georg, geb. 1470,
-I - 1502, Karl I., geb. 1476, -^ 1536. Die jüngere Linie
der Podiebrad in Münsterberg-Ols. Karls I. Söhne:
Joachim, geb. 1503, postulierter Bischof von Brandenburg,
resigniert 1560, ^ 1562. 2. Heinrich II., geb. 1507,
^ 1548. 3. Johannes, geb. 1509, verheiratet am 20.
Februar 1536 mit Christiane, Tochter Christophs von
Schidlowitz, ^ 1565. 4. Georg, geb. 1512, -j- 1553.
5. Georg, qeb. und -j - 1515. Heinrichs II. Söhne:
1. Heinrich 1ll. von Bernstadt, geb. 1542, ^ 1587.
2. Karl II. von Münsterberg, Ols' und Bernstadt, geb.
1545, 5 1617. Herzogs Johannes Sohn: Karl Christoph,
geb. 1545, -I - 1569 17. März.

Bei der Erbteilung, welche die Söhne Georg Podie
brads am 9. März 1472^) vornahmen, erhielt Heinrich I

>> Geschichtsquellen der Grafschaft Glatz, l. p. 235.
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der Altere die Fürstentümer Ols, Münsterberg, Stadt,
und Burg Frankenstein und die Grafschaft Glatz. Als
er am 24. Juni 1498 zu Glatz starb, regierten seine
Söhne Albrecht, Georg und Karl I. zuerst gemeinsam,,
hatten aber getrennte Hofhaltungen, Albrecht saß in Glatz,
Georg und Karl gewöhnlich in Ols, doch hielt sich Karl I.
öfters in Frankenstein auf, dessen Burg zwar durch die
Belagerungen der Jahre 1467, 1468, 1488/89 sehr ge¬
litten hatte, aber im Anfange des 16. Jahrhunderts noch
bewohnt wurde, darauf weift nicht nur der Umstand hin,,
daß die herzoglichen Brüder Georg und Karl im Jahre
1501 einen neuen Schloßstall bauen ließ, sondern auch
die Urkunde vom 19. März 1504, in welcher die Herzöge
Albrecht und Karl bestimmen, daß Hans Abschatz von.
Schittelau (s. p. 272) mit allen seinen Nachkommen auf
dem Schittelhofe der Iurisdiction der herzoglichen Amt¬
leute auf dem Frankensteiner Schlosse unterworfen sein,
sollte.

L. Das neue Schloß.

Die Bauzeit des neuen Schlosses in Frankenstein,
dessen mächtige Ruine noch heut die Blicke des Beschauers
auf sich zieht, läßt sich mit Bestimmtheit nicht angeben,
da die vorhandenen Nachrichten einander widersprechen.
Nach der oft zitierten Ehronik des Dr. Samuel Schilling
hat Herzog Karl I. den Bau 1527 begonnen und 1532
vollendet. Zu dieser ganz unglaublichen Nachricht, daß
der stattliche Bau in 5 Jahren errichtet sein soll, ist
Schilling wahrscheinlich durch die Jahreszahl 1527 unter
dem noch heut erhaltenen großen herzoglichen Wappen
über dem Eingangsturme des Schlosses verleitet worden;
die Zeit von 5 Jahren ist für den Schloßbau viel zu
niedrig angesetzt, selbst wenn man annimmt, daß nicht.
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unbedeutende Bestandteile des alten Schlosses in den
Neubau mit eingezogen worden sind. Im übrigen ist
es auch nicht nötig, die Zahl 1527 als Anfangsjahr des
Baues anzunehmen, wahrscheinlich ist in diesem Jahre
der Eingangsturm vollendet und mit dem betreffenden
Wappen geschmückt worden. Nach Koblitz's Angabe
dauerte die Bauzeit von 1524—1532. Herzog Karl I.
habe nämlich das im Jahre 1468 von den Breslauern
zerstörte Schloß im Jahre 1524 von Grund aus zu bauen
angefangen und den Bau 1532 beendigt, doch sei kaum
ein Viertel des Schlosses im Innern mit Zimmern ver¬
sehen gewesen. Dann fährt er wörtlich fort: „llber
dem Tor des Schlosses hat gestanden folgende schrifft
(»IL. Es ist ^0 1646 nach dessen eroberung außgebrandt
und ziemlichmassen an Vier orthen zersprenget worden,
da dann diese schrifft auch abgenommen worden ist) mit
güldenen Buchstaben und Münsterbergisch fürstlichem
wappen, welches noch am Schlosse in einen stein ein-
gehauen zu befinden, neben etlichen Thruwen (Truhen)
und Säcken voller Thaler gemahlet". Die jetzt nicht
mehr vorhandene Inschrift der Tafel lautete nach Koblitz:
»^0 1532 Illuätr.i (laroluä 3ereni38imi OeolA^
Lokemorum Ke^iä !^Iep03 nanc Arcem Anno 1524

a plimo lapicle erexit. Anno vero 1532
daS33le, äivo l^erclinanclo I^unAalia, L

^ lääili texit lapiäe, cum Autkumno primo
300 000 kominum I^un^ariam, Austriam
Viennam äuri38ima preääerint obsiäione.i) Die Metall
tafel mit der vorstehenden Inschrift, die sich unter dem
herzoglichen Wappen befand, ist jetzt nicht mehr vorhanden,
ihr Ort aber ist durch die oberhalb und unterhalb be¬
findlichen Döbellöcher markiert. Sie wurde auf Befehl
des kaiserlichen Feldmarschalls Grafen Montecueolli im

i) Vei Henel, der auf p. 107 das Wappen über dem Schloß
einaange beschreibt, lautet die Inschrift: 3upra portam maiorem
Arci3 verba zeczuentia in lapicle cgel^tg le^untur: Xnno /V! l) XXXl^
^annu8 eät, quo kaec äcripta 3unt) illu3trl83imu3 d2r0lu3 etc. Die
folgenden Worte stimmen dann mit denen bei Kooiitz vollständig
überein.

20
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Jahre 1646 vor der Sprengung des Schlosses abgenommen,
wohin sie gekommen ist, ließ sich nicht ermitteln. Koblitz's
Angabe, das Schloß sei 1524—1532 erbaut worden,
stützt sich auf den Wortlaut der obigen Inschrift, und
doch ist diese selbst nicht einwandsfrei, da sie einen er¬
heblichen geschichtlichen Irrtum enthält; sie besagt nämlich:
die Türken hätten Wien zum ersten Male im Herbste 1532
belagert und in diesem Jahre sei auch das Schieferdach
des Schlosses aufgerichtet worden. Nun haben aber be¬
kanntlich die Türken Wien vom 26. September bis zum
16. Oktober 1529 belagert, und wenn dem Verfasser der
Inschrift bei einem fo wichtigen und gar nicht fern
liegenden Datum ein solcher Irrtum passieren konnte,
so ist die Beweiskraft derselben nicht hoch anzuschlagen.
Koblitz'Z Angabe, das Schloß sei von 1524—1532 erbaut
worden, ist also ebenso unrichtig wie die Schillings,
wobei noch zu bemerken ist, daß Karl I. bei seinem be¬
ständigen Geldmangel, auf den in humoristischer Weise
die neben dem Wappen angebrachten Truhen und Säcke
mit Talern hinzuweisen scheinen, sicherlich nicht imstande
gewesen ist, den Bau innerhalb acht Jahren zu vollenden.
Glaublicher ist die Nachricht Zimmermanns^), Herzog Karl
habe das zerstörte Schloß 1516 nach dem Modelle des
Königsschlosses zu Ofen erbauen lassen, aber erst mit
verschiedenen Unterbrechungen den Bau 1530 zu Ende
gebracht. Knotet) (geb. 1821 in Frankenstein, -j - 1895
als Oberlehrer in Glogau), ein Freund und Kenner der
Geschichte seiner Vaterstadt, läßt das Schloß in der Zeit
von 1524—1532 umgebaut werden, und Lutscht)
bemerkt, daß die Nachricht, das Schloß sei von 1524—1532
erbaut worden, erheblichen Bedenken wegen der Kürze
der Bauzeit unterliege, wenn man nicht annehmen wolle,
daß bei der Grbauung des neuen Schlosses bedeutende
Reste des alten verwandt worden sind. Nach ihm begann
die Bautätigkeit nicht allzulange nach der Zerstörung des
alten Schlosses, im Anfange des 16. Jahrhunderts.

1) Beyträge zur Geschichte Schlesiens, IV p. 119.
2) Aus der Franzosenzeit, p. 210 Anm. 2.
2) Kunstdenkmäler des Regierungsbezirks Breslau, p. 114 .
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Aus diesen einander widersprechenden Nachrichten
stelle ich folgendes annäherndsichereErgebnis fest: Herzog
Karl -I. begann den Bau des neuen Schlosses um 1516,
setzte ihn unter Einbeziehung bedeutender Teile des alten
Schlosses, aber unter mehrfachen Unterbrechungen, die der
Geldmangel des Erbauers herbeiführte, fort und ließ
1529 das Schieferdach aufsetzen, vollendet wurde der
Bau, der jedoch damals schon im Innern teilweise un
ausgebarü blieb, im Jahre 1532. Daß der Bau nn
Nußern damals fertig gewesen sein muß, ergiebt sich
auch daraus, daß der Herzog 1532 an der Westseite des
Schlosses den noch heut vorhandenen hohen Schloßdamm
aufschütten ließ, an dessen Herstellung nach Schillings
Angabe mehrere Hunderte von Leuten aus dem ganzen
Fürstentum Münsterberg arbeiten mußten. Um dem
Damm mehr Halt zu verleihen, wurden alle alten Weiden¬
köpfe im Umkreise von einer halben Meile um die Stadt
gefällt und in den Damm versenkt. Zu den Teilen des
alten Schlosses, die beim Neubau verwandt wurden,
gehören die mächtigen, unterirdischen Gewölbe, Keller
und Verließe, wahrscheinlich auch Teile des südöstlichen
Flügels, wo sich nach Lutsch Ungleichmäßigkeiten in der
Mauerflucht finden, auch bemerkt man dicht hinter dem
ßetzt zugeschütteten Schloßbrunnen in der südwestlichen
Ecke des inneren Schloßhofes, daß die Konstruktion der
Mauern und die rohe Form der benützten Hausteine
.sich auffallend von den Ziegeln des Neubaues unter¬
scheiden.

Werfen wir einen Blick auf das Schloß nach feiner
Wolle^ung, fo sehen wir, daß sich an der Südostseite
des Baues eine Mauer an das Glatzer Tor anschloß,
ine von diesem auf die Höhe des Schlosses hinaufstieg
aund hier mit einem Navelin, der „Rabenturm" genannt,
in Verbindung stand, das sich unmittelbar bei dem 1646
^gesprengten runden Turme befand. An der Süd- und
Westseite des Schlosses, nach der Tarnauer Seite zu,
zogen sich um dasselbe zwei ausgemauerte Wallgräben,
die mit kasemattenartigen Gewölben zusammenhingen.

.etwa 5 Meter hohe, noch heut erhaltene Mauer
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zog sich bis zu dem Bollwerke an der Nordseite, welche
der katholischen Pfarrkirche zugekehrt ist, hin. Hier
befanden sich noch 1728 Schanzen und ein tiefer, aus¬
gemauerter Zwinger, der sich an der ganzen Ostseite
entlang bis zum „Radenturme" hinzog. Über diesen
Wallgraben führte in Friedenszeiten eine feste Brücke in,
den großen, viereckigen Eingangsturm, in Kriegszeiten
eine Fallbrücke. Der Zugang zum Schlöffe war also
damals anders wie heute, wie eine Abbildung des
Schlosses vor seiner Zerstörung im Jahre 1646 zeigt.^)
Die von der Südseite her aufgenommene Ansicht läßt von
den vier Seiten des im Quadrate gebauten Schlosses
nur die Süd- und Ostseite erblicken, der südliche Flügel
ist mit Zinnen und 3, noch heut vorhandenen, zum Ausblick
dienenden Ausmauerungen versehen, in der Mitte dieser
Südwand befindet sich der noch heut vorhandene quadra¬
tische Turm, an den sich die gewölbten Stallungen anschlössen,,
in denen die steinernen Pferdekrippen gegenwärtig noch
erhalten sind. In einem Gewölbe nebenan befand sich
die Schloßschmiede. Auch dieser Turm ist mit Zinnen
versehen und trägt über dem Kranze einen viereckigen,
Maueraufsatz, über dem sich ein Dach mit Knopf und
Fahne erhebt. An der Südostseite des Schlosses sieht
man ein Rondel mit drei großen Lucken für Geschütze,,
daneben einen kleinen, mit Zinnen, Knopf und Fahne
versehenen Turm, der heut nicht mehr vorhanden ist.
Vor der äußeren Südwestwand des Schlosses zieht sich
ein ausgemauerter Graben mit Kasematten hin, das
Außenwerk fällt nach Westen zu steil ab. In dem nach
Zadel zu gerichteten Ostflügel ist der große Eingangsturm
angebracht, der mit Zinnen versehen ist und ein rundes
Dach mit Knopf und Fahne wie die übrigen Türme

i) k^. V^. Werner: T^opo^rapliia äeu dompenclium ,

Nürnberg 1738, Vreslauer Stadtarchiv lll. i>i>2. Dte drei dort
befindlichen Abbildungen des Schlosses zeigen dasselbe vor seiner
Zerstörung, eine zweite unmittelbar nach derselben, eine dritte
kurz vor 1738. Dieselben sind auf Veranlassung des Verfassers
im Jahre 1906 auf Kosten der Stadt Frankenstein photographiert
worden und werden im dortigen Stadtarchiv aufbewahrt.
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trägt; er zeigt das Münsterberger herzogliche Wappen,
das wir bald beschreiben werden. Diese Ostseite ist auf
dem Bilde bei Werner falsch gezeichnet, denn der dort
an> der Nordwestecke abgebildete Turm gehört an die
Südostseite neben das Ravelin, wo seine Reste noch heut
sichtbar sind. An den Portalturm schließen sich nach
Nord- und Südost die beiden Hauptflügel des Schlosses
an, die mit hohen Dächern versehen sind; von ihnen
tritt der südöstliche Flügel auf dem Bilde bei Werner
wenig hervor, der nordöstliche zeigt zwei Stockwerke mit
je drei Fenstern, darüber sind vier kleinere Fenster sichtbar,
wahrscheinlich waren dort die Wohnräume der Diener¬
schaft. Vollständig ausgebaut'war nur der Ostflügel,
der architektonisch schönste Teil des Schlosses; hier befanden
sich im ersten Stocke die fürstlichen Gemächer, in denen
seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts die Fürsten
tums-Hauptleute ihre Dienstwohnung hatten.

In diesem Flügel waren auch nach Schillings Angaben
Zwei große Säle vorhanden: die sogenannte Landstube
für die Sitzungen der Landstände des Fürstentums
Münsterberg und des Weichbildes Frankenstein und der
sogenannte Rittersaal für größere Festlichkeiten, die be¬
sonders bei Einführung der neuen Landeshauptleute,
deren Namen und Wappen an den Wänden in Farben
angebracht waren, und von denen noch heute Spuren
Vorhanden sind, abgehalten wurden. Kier fand auch im
Juli 1592 die Hochzeitsfeier des Landeshauptmann
Fabian von Reichenbach mit seiner zweiten Frau, der
Jungfrau Barbara Hundin, Tochter des Christoph Hund
auf Reisewitz statt. Im zweiten Stockwerk lagen die
Dienstwohnungen des Landschreibers (Kanzler) und des
Amtsschreibers, ersterer war, wie schon früher erwähnt
worden, der juristische Beirat des Hauptmanns, letzterer
der Vorsteher der Fürstentumskanzlei.

Gegenüber der großen, in den Schloßhof führenden
Gingangspforte befindet sich in der Westwand eine kleine
-jetzt vermauerte Ausgangstür, über ihr zeigt sich das
kleine herzogliche Wappen mit dem Glatzer Bogen und
dem Schweidnitz-Münsterbergischen Schach, eine Jahres
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zahl ist nicht vorhanden. Irrtümlicher Weise setzt Lutsch
diese westliche Pforte in den Nordostflügel des Schlosses.
An der Außenseite des großen östlichen Eingangsturmes
befindet sich noch heut das große herzogliche Wappen
Karl 1./) des Erbauers des Schlosses mit der Jahreszahl
1527. Der Hauptschild erscheint quadriert, im ersten
Felde rechts zeigt sich der alte Münsterbergische Adler
mit weißer Binde, links der Adler von OIZ, im dritten
Felde das alte Schweidnitz-Münsterbergische-Olsnische
Schach, im vierten die glätzischen goldenen Bogen. Von
den Helmen über dem Hauptschilde trägt der mittelste
einen offenen Adlerflug, der rechts die geschachteten
zwei Mondsicheln von ? oder 2 Pfauenwedeln über¬
ragt (von Münsterberg herrührend), der links den
schwarzen Adler mit weißer Binde, in einem Pfauen-
schweife, oft ohne solchen (von Ols herrührend). Von
späteren baulichen Nachrichten wäre noch zu erwähnen^
daß Fabian von Reichenbach im Jahre 1583 die „llm
gänge" im Schlosse errichten, und 1584 die Stadtmauer
um das Schloß und die Mauer um den Schloßgarten
auf der Iunkerngasse erbauen ließ. —

Wohl mochte das Schloß bei seiner hohen Lage dem
vom Gebirge her kommenden Wanderer einen mächtigen,
imposanten Anblick gewähren und den Leibarzt des
Herzogs Karl, Georg von Logau, zu einem Epigramme
begeistern, dessen erste Zeilen lauten:")

A quam pulclire arcis nova moenia, 8
In V3A2 quam 8S altum Ll^ra tolliä opus!

süon ip8um ciebent iäta timere ^ovem.
Gegenwärtig aber bildet es nach seiner Zerstörung

eine traurige, verwahrloste Nuine, die Lutsch folgender¬
maßen beschreibt. „Das Schloß liegt auf der Westseite
des Hügels, der die Stadt trägt, und ist von dieser durch
eine schwache Einbucht getrennt. Um das Schloß lA

1) Schlesiens Vorzeit in Bild und Schrift, Bericht 46/47
Breslau 1881, p. 14.

2) ttenelii: 3ile3i0^r3pkl2, VII, p. 102.
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sich auf der der Stadt abgewandten Seite ein ziemlich
breites Rundel, das ehemals wohl die Wirtschaftsgebäude
(?) umschloß und jetzt wie die alten Wallgräben zu
freundlichen Anlagen umgewandelt sind. Am Schlosse
befand sich ein doppelter Graben, während eine 5 m
hohe, ziemlich vollständig erhaltene Mauer, die am
Schlosse begann, den Abhang des Hügels umhegte. . . .
Das Schloß bildet im seinem Grundrisses angenähert
ein zur Nordlinie unter halbem Winkel geneigtes Qua¬
drat, in dessen Mitte sich ein geräumiger Hof (37,6:36,7 m)
befindet. Mit Ausschluß der Kellergewülbe zählt es zwei
Geschosse; der Südostflügel wird von einem vor die
Mauer als Risolit vorspringenden Torhause überstiegen.
Letzteres war der bestausgestattete Teil der Anlage, von
den übrigen Flügeln stehen nicht viel mehr als die
kahlen Mauern. Vor die Südecke springt ein starker
Rundturm vor, dessen oberes Stockwerk die Kapelle
enthalten haben mag,^) er ist zur Hälfte abgebrochen^
der Nest zeigt die Bruchstücke eines nach sechseckiger
Grundform angelegten Sterngewölbes, welches ohne
Nippen aus Bruchsteinen in etwa eines Meter Stärke
angelegt ist. Tritt man in die Durchfahrt oder in die
wie in Brieg, Dls und Liegnitz auch hier schon vor¬
handene, aber neben derselben liegende Pforte und
durchschreitet die ebenfalls mit rippenlosem Kreuz- bezw.
Tonnengewölbe und Stichkappen bedeckte schlichte Ein¬
fahrtshalle, so erblickt man an dem Flügel linker Hand
einen kleinen, quadratischen Turm, der Ginfahrt gegen¬
über den oben erwähnten Torbogen. Die bei späteren
Schlössern so beliebten Hallengänge waren nicht vor¬
handeil. Schon bei diesem ältesten der schlesischen Fürsten¬
schlösser des 16. Jahrhunderts liegen die Formen der
neu eingeführten Renaissance im Kampfe gegen die über¬
lieferten gotischen; beide sind sparsam verwendet, erstere
aber wiegen vor und treten stets an bevorzugter Stelle
auf. Der vordere Torbogen ist noch ein nur abgefaßter

i) Im Vreslauer Stadtarchive befindlich.
2>) Hierin irrt Lutsch, wie die folgende Darstellung zeigt.



— 312 —

Spitzbogen, der hintere ist nach dem Halbkreis geformt.
Im allgemeinen herrscht jedoch der Flachbogen vor, so
bei fast allen Fensteröffnungen. Architekturornamente
höheren Wertes finden sich fast ausschließlich an der
Vorderseite des Portalbaues: hier werden die Fenster
des Obergeschosses mit canelierten und durch Pfeifen
ausgefüllten Pilastern und Gebälk in schweren Verhältnissen
umrahmt; die Kapitale sind urwüchsig. Bekrönt wird
der Portalbau durch zinnenähnliche Aufsätze, welche aus
halbkreisförmigen Flächen bestehen. An den Ecken treffen
vor jeder Seite viertelkreisförmige Flächen zusammen
(ähnlich wie antike Eckpalmetten). Auch die gesamten
Außenmauern des südwestlichen Flügels sind mit solchen,
hier besonders stattlichen Halbkreisflächen (von etwa 3 m
Durchmesser) bekrönt, hinter ihnen sind giebelförmige
Ausmauerungen vorhanden, welche die somit von außen
nicht sichtbare Bedachung abschlössen. Die bis zu 3,1 m
starken Mauern, welche fast ausschließlich aus dem
Glimmergestein des Eulengebirges bestehen, (nur die
Architekturteile sind aus Sandstein und die Bogen aus
Ziegeln hergestellt) sind im Innern geputzt. Auf einigen
Wänden, besonders in den zu Sitzplätzen eingerichteten
Fensternischen sind Spuren von Bemalung vorhanden.
Verhältnismäßig gut erhalten sind die im Südturme.
In ornamentalen, phantasievollen Renaissanee-Gin
fassungen findet sich z. B. die farbenfreudige Darstellung
eines Festzuges, für welchen die Deutung, nur vermutet
werden kann."

Ich habe bereits früher erwähnt, daß sich im Schlosse
an verschiedenen Stellen Freskomalereien befunden haben
müssen, von ihnen sind nur noch geringe Reste an dem
Gewölbe des oft erwähnten runden Turmes an der
Südostseite des Schlosses vorhanden. Nach Schillings
Angaben, der das Schloß noch in unversehrtem Zustande
sah, befand sich im oberen Geschoß dieses Turmes die
Landeskanzlei des Fürstentums Münsterberg-Frankenstein ^)

i) Koblitz aä. 2 . 1646: „Den 31. Juli wart der aroße,
runde Turm am Schlosse, darinnen die beiden Ambt- und Landt
Canzelleien gehalten worden, mit zwei Centnern Pulver gesprengt."
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^m Erdgeschoß war das Sessionszimmer für das Land
und Manngericht und in einem Nebengemache nach der
Westseite zu ein Parteienzimmer. In dem Erdgeschoß
bes> 1646 gesprengten Turmes, das jeht ungeschützt der
Nngunft der Witterung ausgesetzt ist, sieht man am
Deckengewölbe die Reste bildlicher Darstellungen, die
August Knotet) meiner Meinung nach nicht richtig ge¬
beutet hat. An der Decke erblickt man den großen
schleichen Adler mit der weißen Mondsichel, darunter
an det linken Seitenwand in ornamentaler, phantasievoller
Renaissanee-Einfassung die Darstellung eines fürstlichen
Iagdzuges, man sieht ein schloßartiges Gebäude, jedenfalls
das Frankensteiner Schloß, an dessen Eingange ein
reiterloses Pferd sichtbar ist, rechts und links vor dem
offenen Tore sind Holzbarrieren angebracht. Darunter
steht eine Gestalt in lang herabwallendem Gewände, die
auf einem Zinken bläst, vor dessen Öffnung man zwei
Tiere erblickt, die ich für Bären halten möchte, darunter
eine Gemse. Auf der gegenüberliegenden Seitenwand
Zeigt sich eine Säule, rechts davon ein Gebäude, dessen
Hintergrund eine Berglandschaft bildet. Die Malerei
ist durch die Einwirkung der Witterung und durch die
Steinwürfe der zerstörungslustigen Frankensteiner Jugend
fast unkenntlich geworden und wird bald durch das
Abfallen des Kalkes ganz verschwunden sein.

Im 16. Jahrhunderte und in den ersten beiden
Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts hat das neue Schloß
keinerlei bemerkenswerte Ereignisse gesehen, das änderte
sich aber mit dem Beginne des 3()jährigen Krieges:
Stadt und Schloß treten während desselben bedeutungs¬
voll hervor, und die hervorragendsten Heerführer dieses
Krieges haben in ihm längere oder kürzere Zeit verweilt.
Gleich die erste Nachricht aus dem Anfange des Krieges
zeigt uns als Gast im Schlosse den „Winterkönig", den
von den utraquistischen Ständen Böhmens zum Könige
erwählten Kurfürsten Friedrich V. von der Pfalz. Nach
Schillings Angaben^) kam der Kurfürst nach der Schlacht

!j Nübezahl, 1874, P. 66 .
2) Kopietz, Kirchengeschichte p. 145 Anm. 1
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am weißen Berge bei Prag, die am 8. November 162W
für ihn unglücklich verlaufen war, auf feiner Flucht
nach Breslau am 16. November nach Frankenstein unt>
hielt sich im Schlöffe vier Stunden bei der Tafel auf,,
um dann feinen Weg über Nimptsch nach Breslau zu
nehmen. Sein von einem Cornett Reiter begleitetes
Gepäck, das aus mehr als 20 Wagen mit Truhen^
Bettgewand und Lebensmitteln bestand, durfte auf Befehl
des Rates die Stadt nicht passieren, sondern fuhr durch
das Glatzer Tor nach Zadel zu und von dort durch die
„Kaldaunen", einen Hohlweg bei der Kirche, nach Nimptsch.
Dort brachte der Kurfürst, in dessen Gefolge sich die
Grafen von Holbach und Stixumb (vielleicht Thurn?).
und mehrere fürstliche Persönlichkeiten befanden, mit.
feiner Gemahlin in einem Quartier, das ihnen der Herzog,
Johann Christian von Brieg, der ihnen bis Glatz en<>
gegengekommen war, besorgt hatte, die Nacht zu, am
nächsten Tage wurde die Flucht nach Breslau fortgesetzt.
Einen anderen, auch unfreiwilligen Besuch, sah das
Schloß im Jahre 1634; am 24. Februar dieses Jahres
war nämlich auf Befehl des Feldmarschalls Rudolf
Colloredo, des Oberbefehlshabers von Schlesien, der
Oberft Freiherr Hans Ulrich von Schaffgotsch ^) in seiner
Garnison Ohlau als Teilnehmer an der Verschwörung,
Wallensteins verhaftet und unter militärischer Eskorte
in der darauffolgenden Nacht zu Pferde unter Belasfunz
feiner Waffen nach Frankenstein weiter transportiert
worden. Als man am Morgen des 25. Februar in die
Nähe des Dorfes Stolz bei Frankenftein kam, erwartete
ihn der wahrscheinlich vorher benachrichtigte Freiherr
Nikolaus von Burghaus und begleitete ihn ein Stück
Weges. Nachdem man im Schlosse zu Frankenstein das
Frühstück eingenommen hatte, wurde der Weg nach Glatz.
fortgesetzt, wo man am Abende des 25. anlangte und
zuerst im Wirtshause zum schwarzen Adler am Ringe

i) Koblitz 26. a . 1634: „Den 25. Februar wurde der Oberst
Schaffgotsch durch 2 Compagnien Tragoner und Arkebusierer
gefangen alher gebracht, wurde nachher Glatz in die Custodie
geführt." Krebs: Hans Ulrich Freiherr von Schaffgotsch, 97.
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für Schaffgotsch Quartier nahm, am folgenden Tage
wurde der Freiherr von dem damaligen Landeshauptmann
von Glatz Grafen von Annaberg und dem Obersten
Leon Cropello, Kommandanten von Glatz, auf die
Festung überführt.

Die erste kriegerische Aktion gegen das Frankensteiner
Schloß während des 30jährigen Krieges fällt in das
Jahr 1632; es lag damals feindliches chursächsisches
Kriegsvolk vom Schwalbachschen Regimente unter einem.
Fähnrich im Schlosse. In der Nacht vom 24. zum 25.
November kamen zwei Kompagnien vom kaiserlichen
Regimente Annaberg aus Glatz vor die Tore der Stadt
und forderten Einlaß, da der Schloßkommandant die
Herausgabe der Stadtschlüssel verweigerte, schlugen die
Bürger die Schlösser von den Toren ab, worauf die
Kaiserlichen in die Stadt eindrangen. Am 26. November
beschossen sie vom Hause des Landschreibers Dr. Henel,
das, wie früher gesagt worden, auf der Iunkerngasse,
dicht am Schlosse lag, die Besatzung desselben, abends
gegen 8 1A)r begannen sie zu stürmen und waren bereits
im Schloßgraben, wo sie Leitern an die Schloßmauer
legten, als sie aus unbekannten Gründen während des
dritten Sturmes plötzlich vom Angriffe abließen. Ani
27. dauerte die Beschießung des Schlosses fort, aber
minder heftig, denn es war den Kaiserlichen bekannt ge¬
worden, daß es drinnen an „Kraut und Lot", d. h. an
Pulver und Blei, fehlte, deshalb hatten die Sachsen auch
schon am 26. mit Steinkugeln geschossen, da es ihnen an
Blei gebrach. Am Abende des 27. November schloß der
sächsische Fähndrich Acoord, dem zufolge die Feinde mit
allen kriegerischen Ehren und mit Sack und Pack ab¬
ziehen durften, was am 28. November geschah. Jetzt
zog eine kaiserliche Besatzung in das Schloß ein, deren
Befehlshaber sofort an die Verstärkung der Außenwerke
ging; gleich nach Beginn des neuen Jahres, im Februar
1633, mußten über 100 Mann aus Stadt und Land
täglich an den Verschanzungen arbeiten; es wurden
nämlich zwei große Schanzen errichtet und mit Geschützen
versehen, die eine am äußersten Schloßwalle nach dem

l5



Gebirge, die andere an der Nordseite des Schlosses nach
der Stadt zu; denn gerade hier erschwerte die Nähe der
Häuser auf der Junkern- und der Oberlangengasse die Ver¬
teidigung des Schlosses. Deshalb ließ der kaiserliche
Kommandant die Häuser des Prälaten von Heinrichen
und des Landschreibers Dr. Henel niederreißen, und als
der kaiserliche Oberst Graf Schlick am 31. Harz auf
seinem Marsche von Patschkau nach Schweidnitz durch
Frankenstein kam, befahl er, alle Bäume und Zäune um
die Stadt und das Schloß niederzuschlagen. Verstärkt
wurden die Werke des Schlosses nochmals auf Befehl
des Generals Grafen Gallas, der am 15. Januar 1634
in Begleitung des Obersten Max von Wallenstein, eines
Verwandten des Herzogs von Friedland, durch Franken¬
stein kam und die Verteidigungswerke des Schlosses in
spieierte. Dasselbe geschah, als General-Wachtmeister
Buttler am 25. April 1636 mit dem Lyonischen Negi
mente hier ins Quartier kam, ein Oberst Lyon lag noch
am Ende des Jahres 1636 hier im Quartiere. Schon
zwei Jahre vorher, am 28. Mai 1634, war auch General
Lentnant Eoloredo, der am 13. Mai d. IZ. bei Liegnitz
besiegt worden war, auf der Flucht durch Frankenstein
gekommen.

Im Jahre 1642 sehen wir die Schweden im Besitze
der Stadt und des Schlosses; am 2. Juni d. Is. kam
der schwedische Oberst Georg Dörffling mit seinem
Negimente in die Stadt, requirierte in ihr und in der
Umgegend zahlreiche Wagen und Pferde und zog dann
mit Hinterlassung einer Garnison im Schlosse am 5. Juni
weiter, von diesem Tage an bis zum 8. Juli lag der
schwedische Generalmajor Douglas in Frankenstein im
Quartiere und erneuerte und verstärkte bei seinem Ab¬
züge die Besatzung des Schlosses. — Im Jahre 1645
schienensichwichtige militärische Ereignisse im Fürstentum
Münsterberg vorzubereiten, denn das kaiserliche Heer
unter dem Feldmarschall Grafen von Monteouceoli langte
am 5. Mai in und um Frankenstein an, zog jedoch bald
ohne größere Waffentaten nach Böhmen weiter. Das
Land hatte unter dem beständigen Hin- und Herziehen
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der feindlichen Heere und ihren Requisitionen und'
Plünderungen schwer zu leiden, am ärgsten trieben es
aber die Schweden unter dem General Königsmark.
Derselbe langte am 1. Oktober 1645 mit seinem Heere
in der Umgegend von Frankenstein an; in der Stadt
hausten die Schweden wie die Vandalen, plünderten die
Häuser, vergewaltigten Frauen und Jungfrauen, trotzdem
General Königsmark der Stadt gegen schweres Geld
einen Sicherheitsbrief ausgestellt hatte. Kaum waren
die „Land- und Leuteschinder", wie man die Schweden
nannte, abgezogen, so erschienen am 6. Oktober 3 kaiser¬
liche und 3 sächsische Regimenter, die sich um Franken¬
stein bei Baumgarten lagerten; bei ihrem am 9. Oktober
erfolgten Abmärsche nach Braunau ließen sie in dem von
den Schweden verlassenen Schlosse Frankenstein unter
dem Befehle des Oberstleutnants von Sommersitz eine
kleine Garnison vom Regimente Hanau zurück, dieselbe
hatte sich kaum eingerichtet, da erschien am 26. Oktober
der schwedische General-3Najor Douglas mit 4 Regimentern,
200 Dragonern und 4 Geschützen oder Mörsern und
begann sofort die Beschießung des Schlosses, worauf die
kleine kaiserliche Garnison, deren Lage unhaltbar war,
am 27. Oktober kapitulierte. Bei seinem Abzüge ließ,
Douglas als Besatzung des Schlosses 4 Kompagnien
vom Lattmatischen und Müllerschen Regimente zurück,
zu denen später von vorübermarschierenden schwedischen
Regimentern noch starke Abteilungen abgegeben wurden,
Kommandant der Besatzung war Hauptmann Kreegel
oder Krägel, ein Reformierter aus Hildesheim, vom
Regimente Reichwald, ein energischer Mann, der das
Schloß in besten Verteidigungszustand bringen ließ. Einen
ihm ebenbürtigen Gegner fand Kreegel in dem kaiserlichen
Rittmeister Gärtner von der Glatzer Garnison, der früher
öfter in Frankenstein im Ouartier gelegen hatte und die
Stadt und die Befestigungswerke des Schlosses aus
eigener Anschauung kannte, beide Männer sahen den nnn
folgenden Kampf als persönliche Ehrensache an. Die
fortgesetzten Raub- und Plünderungszüge der Schweden
im Fürstentum Münsterberg, bei denen sie am 17. Dezember
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das Dorf Zinkwitz bis auf 4 Häuser verbrannten, wobei
mehrere Kinder das Leben verloren, und der Wunsch,
5en Schweden einen so wichtigen Waffenplatz wie das
Frankensteiner Schloß war, für immer zu entreißen,
bewog die kaiserliche Generalität, die Eroberung desselben
für das Jahr 1646 fest ins Auge zu fassen. Das blieb
selbstverständlich dem Hauptmann Kreegel nicht verborgen,
und er traf alsbald die nötigen Vorbereitungen. Am
10. Januar 1646 ließ er den Turm an der Hofschmiede
abdecken und am 16. Januar den Turm am Glatzer
Tore demolieren, ebenso wurde das Dach des Schlosses
abgetragen und auf den Mauern „Bollwerke" errichtet;
die schwedische Generalität befahl dem Kreegel auch, die
in der Nähe des Schlosses liegenden Häuser auf der
Oberlangengasse niederlegen zu lassen. Infolgedessen
wurde am 24. Januar die Mauer um das Haus der
alten Frau v. Reichenbach niedergerissen, eben dasselbe
geschah mit dem Haugwitzschen Hause im Februar, gleich¬
zeitig mit diesen Demolierungsarbeiten setzte Kreegel unter
großer Belästigung der Bürgerschaft die Verproviantierung
des Schlosses ins Werk: am 23. Februar wurden den
Bürgern 20 Kühe weggenommen und das nötige Dienst¬
personal zwangsweise ins Schloß gebracht, ferner wurden
alle Vorhandenen Bestände an Getreide, Stroh und
Lebensmitteln aufgezeichnet und die Hälfte davon für
die Schloßbesatzung requiriert.

Indessen blieben auch die Kaiserlichen nicht müßig:
Rittmeister Gärtner setzte einen llberrumpelungsplan ins
Werk. Am 28. Januar 1646, früh 2 Uhr, sammelten
sich die zum Angriffe bestimmten kaiserlichen Mann¬
schaften aus Glatz unter dem Befehle des General
Adjutanten Mattei, teils vor dem Münsterberger, teils
Vor dem Breslauer Tore, letztere unter dem Befehle
des Rittmeisters Gärtner. Am Münsterberger Tore be¬
fand sich eine Kompagnie Lichtenstein-Dragoner, am
Breslauer eine Kompagnie von Gärtners Reiterei, dazu
Dragoner und Musketiere. Die Lichtensteiner Dragoner
legten im Pärchen des Münsterberger Tores Leitern an
die Stadtmauer und kamen ohne Mühe in die Stadt,
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ba die aus Bürgern bestehende Torwache ohne Lärm
Zu schlagen davonlief. Hierauf war Gärtner zu den am
Breslauer Tore versammelten Mannschaften geeilt und
mar mit ihnen in einen dort befindlichen Turm ein¬
gebrochen und unbemerkt in die Stadt gekommen Hier
Versteckten sie sich in Häusern in der Nähe des Schlosses,
um womöglich den schwedischen Kommandanten abzu¬
fassen; der klug angelegte Plan scheiterte aber an einem
unglücklichen Zufalle. — Ein schwedischer Soldatenjunge
Ham aus dem Schlosse, um schmutzige Wäsche zu einer
Wäscherin zu tragen, auf ihn stürzte einer von Gärtners
Reitern los, um ihn zu fangen, der Junge aber war
schneller als der Soldat, er entkam ins Schloß und
alarmierte die schwedische Besatzung. Ein Sturm erschien
jetzt aussichtslos, außerdem kam aus Glatz der Befehl,
sofort dorthin zurückzukommen, da der schwedische Oberst
Reichwald mit 2000 Pferden und vielem Fußvolke von
Silberberg her im Anmärsche sei. Auf diese Nachricht
hin verließen die Kaiserlichen um 12 Uhr mittags des
Z8. Januar die Stadt, mit ihnen der Bürgermeister
Koblitz, der die Rache der Schweden fürchtete, weil nicht
Ohne sein Vorwissen der Überfall geschehen war. Er
blieb länger als ein halbes Jahr in Glatz in der Ver¬
bannung. — Gärtner gab trotz dieses mißlungenen
Nberrumpelungsversuches seine Pläne auf Frankenstein
nicht auf, suchte aber in der Zwischenzeit den herum
ischweifenden Schweden möglichst Abbruch zu tun. So
Merftel er am 18. März auf dem Schromberge bei
Kamenz anit 90 Reitern 180 schwedische, sprengte sie
auseinander und brachte 50 Gefangene nach Glatz.
Dieser glückliche Streich machte ihm neuen Mut, denn,
obgleich er im Treffen bei Schrom, wenn auch nicht
schwer,, verwundet worden war, führte er bereits eine
Woche später einen neuen Anschlag gegen das Franken¬
steiner Schloß durch. Am 25. März erschien er früh
.3 Nhr mit 250 Mann vom Regimente Locatelli aus
Glatz, mit seiner eigenen Kompagnie und einer Kompagnie
Reiter des Rittmeisters Weftron in der Stadt und hielt
^dieselbe bis zum 7. April unter beständiger Beschießung
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des Schlosses. Kreegel antwortete kräftig und schoß mit
4—5 Zentner schweren Steinkugeln aus seinen Mörsern,
wobei manche derselben in den getroffenen Häusern zwei
Stockwerke durchschlugen, im allgemeinen aber nicht viel
Schaden machten. Am 5. April machte der schwedische
Kommandant, schwer geärgert durch Gärtners anhaltende
Belästigungen, einen Ausfall durch die westliche Aus
fallpforte des Schlosfes, den die Kaiserlichen bei ihrer
geringen Anzahl nicht hindern konnten; er erbeutete
dabei auf den Tarnauer Feldern 200 Stück Schafe, die
er glücklich über die westliche Schanze ins Schloß brachte,
auch ließ er am Abende desselben Tages 15 Scheuern
vor dem Glatzer Tore in Brand stecken.— Infolge aller
dieser Ereignisse glaubte das kaiserliche Hauptquartier
den schon längst gehegten Plan gegen das Frankensteiner
Schloß jetzt ins Werk setzen zu müssen; die Ausführung
wurde dem Feldmarschall Grafen Raimund von Monte
cuccoli übertragen.

Bereits am 29. Juni 1646 erschien der Vortrab der
kaiserlichen Armee unter dem Befehle des Frankensteiner
Landeshauptmanns, Obersten Ireiherrn von Colowrat,,
der außer seinem Regimente noch das Giesenburgsche
führte, vor Frankenstein, das Gros rückte am 1. Juli
von Schweidnitz her über Praus unter dem Feldmarschall
selbst heran. Der linke Flügel der Kaiserlichen lag in
und um Zadel und hatte auf dem dortigen Kirchberge
und dem Gickelsberge je zwei Geschütze und einen
Feuermörser aufgefahren, mit denen die Kaiserlichen
am 2. das Feuer auf das Schloß eröffneten, während
Dragoner und Musketiere von der Stadt aus das Schloß
unter Feuer hielten. Noch ehe aber das Hauptheer
herangekommen war, hatten die Schweden am 30. Juni
aus dem Vreslauer Tore einen Ausfall gemacht, wobei
sie die Kaiserlichen überraschten, dem Giesenburgschen
Regimente 4 Standarten abnahmen und glücklich ins
Schloß entkamen. In derselben Zeit ließ Kreegel die
Glatzer Vorstadt in Brandstecken,wobei 20 wohlgebaute
Häuser, das St. Georgshospital und die Hospitalmühle
in Flammen aufgingen, nachdem er fchon vorher die
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Scheuern am Glatzer- und Lochtore hatte anzünden
lassen. Nunmehr machten die Kaiserlichen auch ihrerseits
Ernst. Die Beschießung des Schlosses wurde, nachdem
am 4. Juli aus Brieg zwei Mörser herbeigeführt worden
waren, mit Heftigkeit aufgenommen, wobei man mit
2 Zentner schweren Granaten schoß.

Angesichts seiner rettungslosen Lage hatte Kreegel
bereits am 2. Juli versucht, einen Boten nach Schweid
nitz zu schicken, um die dort liegenden Schweden zum
Elitsatze aufzufordern, er war aber von den Kaiserlichen
abgefaßt worden. Die Not der Belagerten stieg jetzt
von Tag zu Tag, denn abgesehen von der andauernden
Beschießung hatten die Kaiserlichen auch an verschiedenen
Orten Minen gelegt und gesprengt, wodurch an den
Außerwerken des Schlosses großer Schaden angerichtet
worden war, dennoch war der Mut der Schweden noch
nicht gebrochen, sie machten mehrere Ausfälle und brachten
bei einem derselben den Kaiserlichen einen Verlust von
20 Mann bei. — Am 5. Juli beschloß der Feldmarschall
einen allgemeinen Sturm gegen das Schloß, Trompeter,,
Heergerät und Neiter rückten gegen Abend vor das
Schloß, doch kam es zu einem Sturme noch nicht, denn
nachdem der Hauptmann Stössel vom Löwensteinschen
Negimente mit mehreren seiner Musketiere im Schloß¬
walle erschossen worden war, und einen anderen Hanpl
mann sein eigenes Pferd schwer verletzt hatte, zogen sich
die Kaiserlichen ohne ersichtlichen Grund zurück, die Be
schießung dauerte aber fort, wobei sich besonders wirk¬
sam die Mörser erwiesen, die hinter Erdwerken auf der
Oberlangengasse eingegraben waren. Ein neuer Sturm
erfolgte in der Nacht des 6. Juli von 11 bis 1 Uhr nachts,
wobei die Kaiserlichen unerschrocken vorgingen und zu¬
nächst die an der Nordseite des Schlosses nach der
Iunkerngasse zu gelegene Schanze erstürmten, große
Verluste hatten dabei den Stürmenden die nie fehlenden
Kugeln eines ehemaligen Wildschützen, der von den
Kaiserlichen zu den Schweden desertiert war, zugefügt.
Zwar brachte auch dieser Sturm das Schloß noch nicht
in die Hände der Belagerer, doch war es klar, daß sein
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Fall in kürzester Zeit erfolgen mußte, denn nicht nur
dauerte die Beschießung ununterbrochen fort, sondern es
flogen auch mehrere Minen unter großen Verlusten der
Schweden in die Luft. In der Erkenntnis, daß ein
Entsatz nicht zu erwarten sei, begann Kreegel am 13.
Juli die Akkordverhandlungen, nachdem seinem Abge¬
sandten neu angelegte Minen gezeigt worden waren.
Die Kapitulation erfolgte noch am selben Tage, nach¬
mittags 4 Uhr, infolge derselben zog Kreegel mit dem
Reste der Besatzung am 14. Juli früh 6 Uhr aus dem
Schlosse, ausgeschlossen von dem freien Abzüge waren
ine aus den kaiserlichen Erblanden stammenden Soldaten,
iüe ins Heer Monteeeucolis eintreten mußten, ferner ein
Student, der den Schweden wiederholt Spionsdienste ge¬
leistet hatte, und der oben erwähnte ehemalige Wildschütze;
beide wurden an Weiden in der „Kaidaune" aufgehängt.
Hauptmann Kreegel durfte 6 Pferde und einen Wagen
mit seinem Gepäcke mitnehmen, die übrigen Offiziere je
1 Pferd, alles übrige mußte zurückgelassen werden.
Unter Eskort wurden die Schweden nach Glogau ge¬
bracht, von wo die Geleitsmannschaften am 25. Juli
nach Frankenstein zurückkehrten.

Unmittelbar nach dem Abzüge der Schweden be¬
gannen die Kaiserlichen am 15. Juli mit der Zer¬
störung der Schanzen und Außenwerte, dann wurde der
große runde Turm an der Nordseite des Schlosses, der
erst 1612 erbaut und als Schloßküche benützt worden
war, mit Pulver gesprengt. Am nächsten Tage begann
das Zerstörungswerk am eigentlichen Schlosse, nachdem
der Feldmarschall die oben erwähnte Melalltafel über
dem großen Portalbaue hatte entfernen lassen; Bürger
und Bauern, die zum Zerstörungswerke befehligt worden
waren, schleppten die vorhandenen Vorräte von Heu,
Stroh und Getreide und alles, was ihnen brauchbar
schien, aus dem Schlosse, worauf es im Innern ausge¬
brannt wurde. Nachdem dann von Glatz 50 Zentner
Pulver herangebracht worden waren, sprengte man am
ZI. Juli den runden Turm an der Südostseite des
Schlosses, wobei der obere Teil desselben und die nach
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Glatzer Tore zu gelegene Mauer zur Hälfte ein¬
stürzte, gleichzeitig kam auch die mit ihm zusammen¬
hängende halbe ^eite der südlichen Schloßmauer zum Falle.
Um 4. August flog das halbzerstörte Rondel „Raben¬
turm" in die Luft, dagegen vermochte eine Tonne Pulver
dem Portalbaue keinen Schaden zuzufügen. Die Zer¬
störung des Schlosses war übrigens keine vollständige,
denn eine bald darauf angefertigte Abbildung desselben^)
zeigt zwar, daß die drei Türme desselben ihrer Helme
beraubt sind, läßt aber die hohen Dächer des Ostftügels
und die Zugangsbrücke zum Eingangsturme noch deut¬
lich erkennen, es ist daher wahrscheinlich, daß die Auf¬
nahme nach 1651 oder 1661, wo das Schloß zur Wohnung
des Landeshauptmanns notdürftig wiederhergestellt
wnrde,^) erfolgt ist.

Im Jahre 1654 übertrug Kaiser Ferdinand III. das
Fürstentum Münsterberg mit dem Weichbilde Franken
ftein erb- und eigentümlich dem Reichsfürsten Johann
Weikhard von Anersperg wegen seiner Verdienste um
das Haus Habsburg und gestattet ihm und seinen Nach¬
kommen den Titel „Herzog von Münsterberg" zu führen.
Am 17. August 1654 erfolgte auf dem Schlosse zu
Frankenstein die Huldigung der Stände vor dem Be¬
vollmächtigten des Fürsten Auersperg: dem Grafen
Christoph Leopold v. Schaffgotsch (dem Sohne des 1635
zu Regensburg Hingerichteten Freiherrn Hans Ulrich)
und den Räten der kaiserlichen Oberamtsregierung zu
Breslau: Otto Freiherr von Nostitz, Georg Höpfner
von Greifenstein, Michael Wetli von Saalhausen. Ein
Mitglied des Hauses Auersper'g erschien persönlich in
feinem Fürstentum Münsterberg im Anfange des 18.
Jahrhunderts, es war dies Fürst Heinrich Joseph Jo¬
hannes (1713-1783); als er 1715 nach Schlesien kam,
gefiel ihm die Lage der Stadt Frankenstein und des

1) Fr. W . Werner: I^posl-apliia 3ile8iae unter der Über¬
schrift: Schloß in ^rankenstein nach der Zersprengung.

2) Schilling 2ä 2.1661: „Diß Jahr ist daß fürstliche Schlotz
allhier, welches ^o. 1.646 zersprenget und anßgebrandt, wiederumb
etwas zu bawen angefangen worden."

2!.'
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Schlosses so gut, daß er beschloß, dasselbe als fürstlichen
Wohnsitz wieder herzustellen. Er hielt sich auch fast ein
Jahr in Frankenstein auf, weil aber der größte Teil
der Zimmer im Schlosse infolge der Verwüstungen des
Jahres 1646 unbewohnbar war, begann er mit der
Wiederherstellung desselben und zwang auch die Bürger¬
schaft der Stadt zu Geldbeiträgen, nachdem er aber
8000 Taler für die Reparaturen verausgabt hatte, gab
er die Weiterführung der Arbeiten auf, die Amts- und<
Landestanzlei blieb aber noch immer im Schlosse bis
zum Jahre 1723, wo Fürst Heinrich das Caspar von
Dittelsche/) früher von Gillersche Haus auf der Schloßt
freiheit kaufte und dasselbe zum Fürstlich Auerspergschen
Regierungsgebäude umbaute, 1797 kaufte es die
Münsterberg-Glatzer Fürstentums-Landschaft von dem
Standesherrn Grafen Ludwig Friedrich Wilhelm von
Schlabrendorf und machte es znm Dienstgebäude der
Landschaft. Mit der Nachricht, daß im Jahre 1784 die
Dächer des Schlosses durch ein Feuer zerstört wurden, schließe
ich die Geschichte des neuen Schlosses. Besitzerin des
Schloßberges und der Schloßruine ist gegenwärtig Exzellenz
Frau Gräfin Anna von Deym, geb. Gräfin Schlabrendorf»

Verzeichnis der Landeshauptleute
auf Burg Frankenstein

a) im 14. und 15. Jahrhunderte.
Nachdem Kaiser Karl IV. von Heinrich v. Hauawitz

die Pfandherrschaft über Stadt und Weichbild Franken¬
stein und das Klosters Kamenz am 12. November 1348

>> Das Grabdenkmal des Fürstlich Auerspergschen Re¬
gierungsrates Caspar Ignaz von Dittel (^ 6. Dezember 1747)
und seiner Frau Karoline geb. von Moschau am Eingange der
Himmelfahrtskapelle der katholischen Pfarrkirche von St. Anncr
ist beschrieben bei Kopietz, Kirchengeschichte, p. 164.
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erhalten und 1351 das ganze Frankensteiner Land erb
und eigentümlich für die Krone Böhmens in Besitz ge¬
nommen hatte, ernannte der jedesmalige König von
Böhmen die Landeshauptleute, welche in seinem Namen
die Landesverweisung in Stadt und Weichbild Irankenstein
mit dem Sitze auf Burg Frankenstein und nach dem
Tode des letzten Piastenherzogs Johann von Münsterberg
^ 1428) auch die des Fürstentums Münsterberg führten.
Aus den vorhandenen Urkunden habe ich die folgenden
Hanptleute festgestellt:

1. Ritter Albert von Erenwitz (Oenowic-),
1340. 2. Heinrich von Haugwitz ^u^ewic?), 1349.
3. Rüdiger von Haugwitz, 1349, 1351, 1352, 1355.
4. Dyrslans von Krawarn (äe Oawar), 1364.
5. Potba oder Puotha von Ezastalowicz (d^aäto
iowi?, läcliaäcktolov^lc?), 1369 als Hauptmann von
Glatz und Frankenstein, als Frankensteiner Hauptmann
1374, 1376 (in castro clvitatis prenowte), 1378 erwähnt.
Er ist zwischen 1399 und 1403 gestorben. 6. Hensel
Von Lichten bürg, genannt von Vöttau oder Hensel
von Leuchtenburk, Fetow genannt, markgräflich mährischer
Hauptmann, 1379. 7. Heinrich von Donyn, 1389;
er entstammte dem in der Grafschaft Glatz vorkommenden
Zweige der heutigen Grafen von Dohna. Mit Heinrich
von Donyn, dem Sohne Friedrichs, erlosch der Mannes¬
stamm der Donyn in der Grafschaft um 1470, die Erb
itochter Anna verheiratete sich mit Georg von Stillfried,
und dieser wurde am 3. Mai 1472 mit Neurode, dem
Erbbesitze der Donyn, belehnt. (S. Blazek: Der abge¬
storbene Adel der preußischen Provinz Schlesien. I. Teil.
Nürnberg 1887). 8. Stephan Poduschka (Poduska)
von Martiniz, 1390, 1394, 1396. Er wurde im
Anfange des Jahres 1397 von seinem Nachfolger, Herzog
Johann von Troppau, mit mehreren anderen Adligen,
die dem Könige Wenzel von Böhmen verhaßt waren,
auf dem Karlstein in Böhmen ermordet. 9. Johann,
Herzog von Troppau, Herr zu Ratibor, böh¬
mischer Qberhofmeister und Landeshauptmann zu Glatz
umd Franteustein, 1397, als Hauptmann von Frankenstein
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allein: 1398, 1399, 1403. 10. Heinrich voni
Reibnitz (I^e^denic?) I^benic?), 1403 (In ma^na 3tuba;
castli ^rankerläte^n); er scheint nur in Verhinderungs¬
fällen des Herzogs Johann Urkunden, die auf das
Frankensteiner Weichbild bezug hatten, ausgestellt zu.
haben. Denn schon am 26. April 1405 zeichnet der
Herzog wieder als Hauptmann von Glatz und Franken-'
stein. Die letzte von ihm ausgestellte Urkunde datiere
vom 24. Oktober 1418, bei der bemerkenswert der
Umstand ist, daß in ihr unter den Zeugen angegeben,
sind: Ritter Bernhard von Snellinstein, Hauptmann zrr
Glatz, und Peter von Kunzendorf, Hauptmann zn
Flankenstein. Der Ritter Bernhard von Snellinstein
(Schnallenstein) gehört, wie sein Wappen und Siegel,
zeigt, der Familie Gluboz oder Glawbus (Glaubitz) an,,
die Erbherren in Gallenau und Mittelwalde waren:.
Snellinftein nennt er sich als Besitzer der Burg Schnellen¬
oder Schnallenstein, die zwischen Rosental und Seitendorf
(Kreis Habelschwerdt) lag. 11. Peter von Kunzen¬
dorf, Erbherr von Paulwitz, 1418. 12. Puota von
Ezastalowicz, 1423, 1427. Ihm überließ Kaiser
Sigismund als König von Böhmen im Jahre 1431
pfandweise für 9600 Groschen Stadt und Burg Glatz,.
Stadt und Burg Frankenstein, das Städtchen Wünschel¬
burg und das Kloster Kamenz mit allen Zubehörungen
und Herrschaften und den unterstehenden Kirchen.
1443 sind diese Pfandobjekte im Besitze des Hinko
Kruschina von Liechtenburg, der als arger Räuber mrd>
Landesschädiger vom Bischöfe Konrad von Breslau
bekämpft und gezwungen wird, der Pfandschaft zu ent¬
sagen, worauf sie der Bischof dem minderjährigen Könige
üadislaus PostHumus von Böhmen zurückgiebt, der aber
schon 1443 (siehe p. 230) das Fürstentum Münsterberg,
dem Herzoge Wilhelm von Troppau überließ. 13. Ritter
Raimund von Ezirn, 1453. 14. Georg von Po die-
brad und Eunstadt, Vormund des Königs Ladislaus
von Böhmen, Pfandbesitzer des Fürstentums Münsterberg^
der Stadt und Burg Frankenstein, erster Graf von.
Glatz, 1455. 15. Hans von Warnsdorf, Haupt-
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mann zu Glatz und Frankenstein, 1457, 1461, 1465.
16. Nikolaus Zypfer von Camenz, 1462. 17. Hans
von Domanez, genannt Schrepirsdorf, 1494, 1498.
Die Domanze gehören dem schlesischen Uradel an, ihren
Namen führen sie von dem gleichnamigen Dorfe im
Schweidnitzer Kreise, kommen jedoch zumeist im Franken
fteiner Weichbilde vor. Hans Domanez kauft 1393
Schräbsdorf, 1498 ist der oben genannte Hauptmann
Hans von Domanez, genannt Schrepirsdorf, im Besitze
dieses Dorfes. Über ihn erfahren wir durch eine Urkunde
des Frankensteiner Pfarrarchivs, die mit den übrigen
Urkunden und Handschriften desselben gegenwärtig im
Diozesanarchive zu Breslau aufbewahrt wird, daß er
1498 exeommuniziert war, weil er die dem Altaristen
Kerzel gehörigen Altarzinsen trotz wiederholten Mah¬
nungen nicht gezahlt hatte. Im Auftrage des Breslauer
OffizialZ Johannes Böhm hatte ihm der Hebdomadarius
der Frankellsteiner Pfarrkirche am 30. September 1498
mitgeteilt, daß, wenn er nicht binnen 8 Tagen die Los
fprechung nachgesucht hätte, sein jedesmaliger Aufenthalt
mit dem Interdikte belegt werden würde. Leider er¬
fahren wir über den Ausgang nichts, daß aber derartige
schwere kirchliche Strafen wegen nicht gezahlter geistlicher
Abgaben öfters verhängt wurden, ist bekannt. So er¬
fahren wir aus einer Urkunde vom 10. November 1424
(K—U Nr. 326), daß Bischof Konrad von Breslau die
Pfarrer von Baumgarten,Frankenberg und Stolz beauftragt,
die Scholzen und Bauern in Gierichswalde, Baumgarten,,
Grochau, Paulwitz, Frankenberg, Riegersdorf, Banan,,
Iohnsbach, Harta und Altmannsdorf durch Androhung
der Exeommunikation zur Zahlung der Zehnten an das
Stift Kamenz zu zwingen; sollten die Bauern binnen
acht Tagen nicht Zahlung leisten, so sollten die Pfarrer
in den betreffenden Kirchen am nächsten Sonntage von
der Kanzel feierlich die Sentenz verkündigen.
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b) Verzeichnis der Landeshauptleute
auf Schloß Frankenstein

im 16. und 17. Jahrhundert.

18. Hans Nbschatz von Schittelau (Schittelow),
1502. 19. Christoph Ratzborower-Przbitow, vor
1526. 20. Ritter Nioolaus von Burghaus, 1529
(5 1552). 21. Balthasar von Tschischwitz auf
Gebersdorf (Gabersdorf), 1543—1547 (^ im Juli 1547).
22. Heinrich von Dobeneck, 1548—1550. 23. Hans
von Oppersdorf, 1550—1551. 24. .Georg von
Oppersdorf, 1551—1552. 25. Hans Reder von
Hennersdorf, 1552—1555. Nach Schillings Angabe
war sein Wappen im Rittersaale des Frankensteiner
Schlosses zu sehen gewesen. Er starb am 7. Oktober
1581 im Alter von 73 Jahren und wurde in der
hiesigen Pfarrkirche begraben, in deren Nähe er auf der
Schloßfreiheit ein Haus besaß. 26. Paul Twardaw eß
von Twardawa auf Przedborow, 1556. 27. Sig¬
mund Warkotsch von Neobschütz zu Schwesterwitz,
1556—1558. 28. Hans Hob erg (Hohberg) auf Giers¬
dorf, 1558 - 1562. Schilling berichtet, daß sein Name
mit der Jahreszahl 1558 im Saale des Schlosses an¬
geschrieben gewesen sei; er sei von Reichenbach nach
Frankenstein gekommen und habe als Hauptmann die
Bürger der Stadt und die Bauern in Zadel „geplagt"
wegen der Gärten, die sie widerrechtlich auf der Aue
errichtet hatten. Sie mußten die Gartenzäune umlegen
und Strafe zahlen, weil sie gegen das Auenrecht des
herzoglichen Hauses gesündigt hätten. Hinzufügen will
-ich noch, daß nach Koblitz's Angabe der Rat von
Frankenstein im Jahre 1603 sein Auenrecht auf dem
Gickelsberge den Leuten, die anliegende Gärten besaßen,
Verkauft habe. 29. Mattheß Schambor, 1562—1569.
30. Joachim Domantz auf Beerdorf und Schräbsdorf,
1569. Nach Koblitz'Z Angabe starb er am 6. Februar
1590 zu Breslau, der letzte seines Geschlechts „so über
1200 Jahre alt sein soll" (s. Nr. 17). Er wurde in
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Her Frankensteiner Pfarrkirche am 20. Februar beigesetzt,
wo noch im 17. Jahrhunderte sein Wappen zu sehen
mar, „seine Leichen- oder Ehrenfahne aber ist herab¬
gefallen", sagt Koblitz. 31. Sigismund, Ritter von
Burg haus auf Stolz, Herr auf Schildberg, Schön
johnsdorf, Peterwitz und Löwenstein, 1570—1580. Er
Mar 1531 geboren, starb am 14. Mai 1587, 56 Jahre
alt, nachdem er 1580 auf sein Amt als Landeshaupt¬
mann resigniert hatte. Schon im Jahre 1569 (f. p. 90)
hatte er die Herrschaft Stolz bei dem damaligen Ver¬
kaufe der herzoglichen Kammergüter erworben. 32.
Fabian von Neichenbach auf Peterwitz, als Haupt¬
mann am 2. Oktober 1581 installiert, bekleidet er das
Amt bis zu seinem am 21. März 1605 auf Schloß
Frankenstein erfolgten Tode, alt 58 Jahr. 33. Hans
.von Mettich, Tschetfcher genannt, auf Schräbs
dorf und Wirspel, 1605—1617. Er starb am 7. De¬
zember 1621 im Hause des Prälaten von Heinrichau
auf der Schloßfreiheit, 45 Jahre alt, nachdem er 1617
vom Kaiser Matthias seine Entlassung, wahrscheinlich
wegen Kränklichkeit, erbeten und erhalten hatte. Während
seiner Krankheit hatte der Abt Nikolaus von Heinrichau
unter dem Namen „Amtsverwalter" die Geschäfte der
Landeshauptmannschaft geführt. 34. Nikolaus, seit
1615 Freiherr, von Burghaus auf Stolz, nach
Koblitz am 2. Februar 1618 (nach Sinapius fälschlich
am 6. Februar) installiert in der Landstube des Franken¬
steiner Schlosses durch eine kaiserliche Kommission,
uvorauf ein Bankett der Landstände folgte. Er starb
nach Koblitz am 1. Mai 1619 (nach Sinapius am
1. Juli) in Breslau auf dem Kaiserhofe im Alter von
57 Jahren und wurde am 27. August d. I. in der Gruft
der Kirche zu Polnisch-Neudorf, die er hatte anlegen
lassen, beigesetzt. Die Amtsgeschäfte hatte nicht er,
sondern der Abt Fabian von Kamenz als Verwalter
geführt, da aber, nachdem sich die Mehrzahl der pro¬
testantischen schleichen den böhmischen Ständen beim
Ausbruche des 30jährigen Krieges angeschlossen und
durch eine besondere Konvention bestimmt hatten, daß
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kein Katholik eine Hauptmannsstelle bekleiden dürfe, so
legte Abt Fabian sein Amt nieder, nnd es folgte 35.
Nikolaus, Freiherr von Burghaus auf Stolz (geb.
31. Juli 1591), des vorigen Sohn, installiert am 17.
August 1620, amtiert bis 1621. 36. Sigismund,
Freiherr von Bock auf Habendorf, Rosenbach und
Güttmannsdorf, installiert am 7. November 1621, amtiert,
bis 1630. Nach feinem Tode wurde 37. Nikolaus
von Burghaus wieder als Landeshauptmann am
19. Februar 1630 installiert, amtiert bis 1637, wird
am 21. Juli 1637 vom Kaiser seines Amtes enthoben.
Uer die Gründe für diesen Vorgang erfahren wir nichts,,
Schilling, Koblitz und Sinapius schweigen sich hierüber
aus, ich vermute, daß Burghaus als Freund des 1635
zu Regensburg als Vertrauter Wallensteins Hingerichteten
Freiherrn Hans lllrich von Schaffgotsch am kaiserlichen
Hofe verdächtigt worden war. Burghaus starb am
17. Februar 1640 zu Strehlen und wurde an: 19. März
wie fein Vater in der Familiengruft zu Polnisch-Neudorf
beigesetzt. Über seine Söhne Franz Sigmund, der
Fürstlich Auerspergerscher Regierungsrat war, und Karl
Nikolaus ist auf p. 129, 233, 234 berichtet worden,,
hinzufügen will ich noch, daß, nachdem die Familie
Burghaus 1615 vom Kaiser Matthias in den Reichs
freiherrenstand erhoben worden war, Kaiser Leopold I.
den Nikolaus Konrad von Burghaus (geb. 5. April 1659,
-^ 15. Dezember 1697) 1691 in den von seinen Vorfahren
geführten, zeitweise aber abgelegten Reichsgrafenstand
wieder einsetzte (Sinapius I. p. 19). Dieser Burghaus
war damals Erbherr der freien Herrschaften Sulau und
Friedland, Herr auf Stolz, Giersdorf und Wiltsch.
38. Graf Arbogast von Annenberg, zugleich Haupt¬
mann in Glatz, installiert am 20. April 1638. In ihrer
Sitzung am 30. März 1638 hatten die Landstände den
Kaiser Ferdinand III. um einen in loco, d. i. in Fran¬
kenstein, residierenden und im Fürstentum Münsterberg,
angesessenen Adligen als Landeshauptmann zufolge der
Landesordnung Kaiser Maximilians II. vom 30. Mai
1570 (s. p. 126) gebeten, der Kaiser war jedoch infolge
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politischer Erwägungen auf diese Bitte nur teilweise ein-"
gegangen und hatte als in Frantenstein residierenden
Hauptmann ernannt 39. Christoph Ferdinand von^
P.oppel, Freiherr von Lobkowitz, 1638—1641 und von
1648—1652. Installiert wurde er am 30. April 1638
im Schlosse zu Frankenstein, er war nach Koblitz's An¬
gabe „ein feiner, gelahrter und glimpflicher Herr, so
dem Fürstentumb gar wol vorgestanden." Die häufige
Anwesenheit der Feinde in Schloß und Stadt Franken¬
stein machten feine Stellung als Landeshauptmann be¬
schwerlich und gefährlich, weshalb er im Jahre 1641
den Kaiser um feine Entlassung bat, als ihm durch
kaiserlichen Befehl 6. ci. Regensburg 9. Dezember 1641
diese erteilt wurde, reiste er am 18. Dezember mit seiner
Familie von Frankenstein ab, kehrte jedoch nach Abschluß
des westfälischen Friedens 1648 nach Frankenstein zurück
und blieb Landeshauptmann bis 1652. 40. Jar o Z laus
Julius Freiherr von Eolowrat, 1642. Nach der
Abreise des Freiherrn von Lobkowitz wurde am 20.
Januar 1642 Colowrat durch den Glatzer Hauptmann,
den Reichsgrafen von Annenberg, auf dem Frankensteiner
Schlosse feierlich installiert, da er aber noch im Jahre
1642 vom Kaiser zum Obersten eines Reiterregiments
ernannt wurde, gab er seine hiesige Stelle auf und nahm
am Kriege aktiven Anteil; im Jahre 1646 nahm er an
der Belagerung des Frankensteiner Schlosses teil.
Während der Abwesenheit Lobkowitz's und Eolowrat's
führte der Abt Simon von Kamenz die Geschäfte der
Hauptmannschaft als Amtsverwalter, bis Lobkowitz 1648
diese wieder übernahm und bis 1652 fortführte. 41.
Christoph von Nimptsch, auf Kaubitz, Wonwitz und
Klein-Belmsdorf, 1652—1661. Er wurde am 28. Fe¬
bruar 1652 von den Räten des kaiserlichen Oberamts
in Breslau: Graf von Oppersdorf und Hermann
Leffge in Frankenstein installiert. Nach seinem Tode
führte Abt Rüdiger von Kamenz bis 1663 die Geschäfte
der Hauptmannschaft, ihm folgte als Umtsverwalter der
Abt Melchior von Heinrichau. Dieser Wechsel in der
Verwaltung des Fürstentums zwischen den Nbten
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'Heinrichen und Kamenz dauerte auch dann noch fort,
als das Fürstentum Münsterberg mit dem Weichbilde
Frankenstein 1654 in den erblichen Besitz der Reichs¬
fürsten von Auersperg übergegangen war, doch bezog
sich die Umtsverwaltung der Prälaten mehr auf den
Vorsitz und die Ausübung der den Landständen seit
1570 zustehenden Befugnisse, während die eigentliche
Regierung des Fürstentums und die Iustizhoheit den
Räten der Auerspergschen Regierung in Frankenstein
oblag. Erst die Besitzergreifung Schlesiens durch die
Krone Preußens (1763) machte der Amtsverwaltung
der beiden Prälaten ein Ende und beseitigte die Ein¬
richtung der Landstände, ohne jedoch vorläufig die
Auerspergfche Regierung abzuschaffen (s< p. 178).

d. Der „schiefe" Turm.
Ein Wahrzeichen der Stadt Frankenstein und un¬

zweifelhaft ihr ältestes Bauwerk ist der sogenannte
„schiefe" Turm an der Nordostecke der katholischen
Pfarrkirche von St. Anna. Über feinen Ursprung sind
nur Vermutungen gestattet, doch läßt sich wohl annehmen,
daß er der letzte Rest der älteren Burg, ein sogenannter
„Bergfried (bSlcvnt, bervrit)", d. h. ein zum Schutze
einer Burg oder einer Stadt dienender Turm war.
Der Eingang zu solchen Bergfried, welche gewöhnlich
aus mehreren Stockwerken bestanden, war stets ziemlich
hoch angebracht und nur auf Leitern zugänglich, um
einerseits das Nachdringen stürmender Feinde zu ver¬
hindern, andererseits den in unteren Räumen, dem
Verließe (oubliettes), befindlichen Gefangenen eine Flucht
unmöglich zu machen. Die Grundmauern des schiefen
Turmes bilden im unteren Stockwerke ein Gewölbe,
in das man nur von oben gelangen kann, und das
jedenfalls in Zeiten, wo der Turm noch nicht kirchliche!:
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Zwecken diente, als Gefängnis benützt wurde, der hoch¬
gelegene Zugang ist letzt vermauert, aber durch eine
Nische markiert. Die ungemein starken Steinmauern
di.eses Bauteiles haben eine Dicke von fast 4 Metern,
weiter oben, wo die Ziegelmauer einsetzt, sind sie noch
1^/2 Meter stark. Dafür, daß wir es bei diesem Turme
nicht mit einem schon bei seiner Erbauung für einen
kirchlichen Zweck bestimmten Gebäude zu tun haben,
spricht schon seine äußere Erscheinung. Die unten etwa
10 Meter hohe Mauer ist augenscheinlich aus dem
Glimmergestein des nahen Gebirges im 14. Jahrhunderte
errichtet und weit älter als die oberen Etagen, wir sehen
in ihm die letzten Reste des ehemaligen Bergfrieds.
Jüngeren Ursprungs ist die in diese Steinmauer einge¬
baute Ziegelmauer, welche dieselben glasierten Ziegeln
wie die gegenüberliegende Wand der Pfarrkirche zeigt,
es wird also dieser Teil des Turmes, nachdem der
obere Teil des Bergfrieds abgetragen war, zur selben
Zeit als Glockenturm eingerichtet worden sein, als die
Pfarrkirche erbaut wurde, also am Ende des 14. und
im Anfange des 15. Jahrhunderts.i) Die dritte Etage,,
eine jüngere Ziegelmauer, liegt noch außerhalb des
Lotes, muß also schon vor 1592 und 1598 errichtet
worden sein, über ihr erhebt sich dann die im Jahre
1860 nach dem Brande des Jahres 1858 neu erbaute,
senkrechte Ziegelmauer.

Die schiefe Gestalt des Turmes hat schon früh die
Frage hervorgerufen, ob der Turm wie der ihm sonst
ganz unähnliche, runde Turm zu Pisa vom Baumeister
absichtlich schief erbaut worden ist,") oder ob er infolge
einer Erdsenkung seine jetzige Gestalt erhalten hat. Für
die erste Annahme spricht nichts, für die zweite alles,
insbesondere die vorhandenen geschichtlichen Zeugnisse.
Koblitz erzählt, daß am 15. September 1590 in Franken

1) Kopietz: Kirchengeschichte, Baugeschichte der Pfarrkirche,,
p. 156. 33 l. ff.

2) Die neuesten Untersuchungen ergeben, daß auch diesen
Turm durch Senkungen der Fundamentmauern seine gegen¬
wärtige Gestalt bekommen hat.
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stein ein Erdbeben bemerkt worden ist, von den augen¬
blicklichen Folgen desselben erwähnt er aber nichts, später
berichtet er aber, daß in der Faste des Jahres 1592
Senkungen des Turmes festgestellt worden seien, infolge
deren die Gewölbe im Unterraume desselben geräumt
werden mußten; von da ab senkten sich die Fundamente
des Turmes, wenn auch allmählich, aber doch bemerkbar,
nnd im November 1598 so plötzlich, daß sich der Turm
1^/2 Elle gegen die damalige Lochgasse zu neigte, und
in dieser Lage steht er noch heut. Schilling, ein geborener
sfrankensteiner, geboren 1580, der seit 1697 in seiner
Vaterstadt als Arzt praktizierte, weiß zwar nichts von
dem Erdbeben des Jahres 1590, was ihn vielleicht als
zehnjährigen Knaben auch nicht interessiert haben dürfte,
berichtet aber ausführlich über die Senkungen des Jahres
1598 mit folgenden Worten: „Im November (1598)
ist der glockenthurm alhir etwas abgewichen oder gesunken,
das er sich in die 1^ ellen weit hinüber gegen Thomas
Gebhardts Hause bis auf heut neiget" und fährt dann
weiter fort: „Im Deeember (1598) lissen die kirchen
vätter H. Salomon Wengler und George Wirth den
grossen Schwibbogen, der von der pfarkirchen aufn
Glockenthurm lange Zeit gegangen war und fehr rissig
war, durch Easpar Zappen den mawrer alhir einhacken."
Mit Rücksicht auf die unanfechtbaren Angaben unser
beiden einheimischen Chronisten werden wir wohl annehmen
müssen, daß der Turm seine schiefe Gestalt infolge des
Erdbebens vom Jahre 1590 und die darauffolgenden
Senkungen der Jahre 1592 und 1598 erhalten hat.

D. Die Rathäuser der Stadt Frankenstein.
Wie in allen anderen deutschen Städten war auch

in Frankenstein bei der Stadtanlage ein Raum für das
Rathaus (curia, aula praetolia oder plaetolii) in der
Mitte des Marktplatzes bestimmt; da die für Errichtung
ber neuen Stadt bestimmte Fläche, soweit sie aus den



Vorhandenen Stadtmauern erkennbar ist, nicht groß,
und die Zahl der Bürgerschaft jedenfalls unbedeutend
war, so läßt sich wohl schließen, daß das bei der Stadt¬
gründung nach 1266 angelegte Rathaus klein, von Holz
und schmucklos gewesen sein wird. Als dann die Stadt
am Ende des 13. oder im Anfange des 14. Jahrhunderts
mit festen Mauern umgeben wurde und eine landes¬
herrliche Burg erhielt, wird auch ein neues, massives
Rathaus in größeren Raumverhältnissen erbaut worden
sein. Es lassen sich demnach für Frankenstein urkundlich
drei Rathäuser nachweisen: das erste, vor 1300 angelegte,
bestand bis ins 16. Jahrhundert, das zweite in den
Jahren 1533 und 1534 erbante, dann im Jahre 1827
umgebante uud erweiterte, wurde durch den Brand des
Jahres 1858 zerstört, darauf folgte als drittes das in
der Zeit von 1862—1864 errichtete stattliche Gebäude,
das noch heut eine Zierde der Stadt Frankenstein ist.

a) Das älteste Rathaus der Stadt.

Über dasselbe ist nur wenig bekannt, da, wie ich
schon öfters erwähnt habe, die ältesten Stadtbücher, die
uns über seine Bauzeit sicherlich Auskunft geben würden,
verloren sind. Die erste urkundliche Erwähnung
eines Rathauses in Frankenstein geschieht durch eine
Urkunde vom 1. September 1345^), in derselben verkauft
Benuschius, Grbherr von Töpliwoda, mit Zustimmung
seiner Brüder Albert und Johannes Seckil die vierte
Brotbank vor dem Rathause zu Frankenstein, links
gelegen, an Martin, den Sohn des Konrad Grimme,
und dessen Frau Agnes. Eine Urkunde vom 19. Dezember
14032) ^ a^f dem Frankensteiner Rathause (off unserm
rotkawäe) von dem Frankensteiner Landeshauptmann:
Heinrich von der Reibnitz in Gegenwart der dortigen
Ratmannen: Frenezil Kurssener (Kürschner), Hannus

1) Abschrift be5 Koblitz. Kopietz, Kirchengeschichte, P. 487.
2) K—U Nr. 304.
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Ludwig, Nielos Syfrid und Hamms Gutmann gegeben;
in ihr wird ein gütlicher Vergleich zwischen dem Abte
Johannes von Kamenz und den adligen Gebrüdern Streit
(3tr)chi): Zacher, Konrad, Wilrich und Bartusch, be¬
treffend einen Acker in Pilz und einen Hühnerzins von.
diesem Dorfe genehmigt. Daß dieses Nathans im.
14. Jahrhunderte bereits massiv erbaut und mit einem
Turme versehen war, erhellt aus dem schon oft zitierten
Ratsprotokolle vom Jahre 1386 (s. p. 89, 169), in dem
gesagt ist, daß ehrlose Bürger in dem Gewölbe auf dem.
Natsturme und nicht in dem unter demselben befind¬
lichen gefangen gesetzt werden sollen, außerdem ersehen
wir aus dem Protokolle, daß vor dem Rathause eine
Freitreppe angebracht war, wie dies auch in anderen,
Städten z. B. in Strehlen und auch bei dem hiesigen
zweiten Rathause der Fall war, denn nur so lassen sich
die Worte des Protokolls, daß der Dünger der städtischen
Pferde entweder unter dem Rathause oder vor dem¬
selben gesammelt werden soll, erklären.

Mehr können wir über dieses älteste Rathaus der
Stadt nicht berichten, dasselbe wurde 1532 durch einen
Brand vernichtet, der einen Neubau nötig machte.

b) Das jüngere Rathaus, erbaut 1532—1534.

Wahrscheinlich noch im Jahre 1532 wurde enr
Neubau begonnen und in den Jahren 1533 und 1534
vollendet. Das Rathaus war, in seinen unteren Räumen
gewölbt und stellenweise gemalt, es hatte, wie das ältere
Rathaus, an der Nordseite eine Freitreppe, von der man
nach rechts zu in das Rathaus eintrat, ein Werkstück,
mit der Jahreszahl 1534 im Gewölbe bei der Stadtwage,.
die sich damals und noch im 17. Jahrhunderte im Rat¬
hause befand, zeigt den Schluß der Bauzeit an. Näheres
über die künstlerische Ausschmückung der Freitreppe und'

i> Das Wappen der Familie Streit s< bei Kopietz, Kirchen-
geschichte, P. 581. Anm. 3.
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anderen Einzelheiten des Banes erfahren wir ans dem
Kontrakte, den der Rat am 2. September 1534 mit dem
Glatzer Steinmetz Wenzel Voller abschloß. Derselbe
übernahm kontraktlich die Verpflichtung, an der Nordseite
des Rathauses die Freitreppe nach einem eingesandten
Modelle so zu erbauen, daß sie „zwei Scheffte^) und
Stufen mit sambt der Ausladung einer halben Ellen"
haben sollte. An der Treppe sollten das Stadtwappen
und „welsche Kannen", alles aus Stein, über der
Eingangstür des Rathauses das fürstliche Wappen mit
Helm und Schild angebracht werden; im Innern des
Gebäudes sollte der Meister eine „Schnecke" mit 4 Türmen
und zwei Gängen bauen, alles, auch die „Staffeln"
(Stufen) von Stein. Für diese Arbeit sagte der Rat
dem Meister 100 schwere Mark (3000 Mk.) zu, auch
ließ er auf städtische Kosten die Steine anfahren und
lohnte die Maurer und Handlanger aus. Gleichzeitig
mit dem Baue des Rathauses erfolgte die Errichtung
des Ratsturmes, der durch den Brand des Jahres 1532
ebenfalls schwer beschädigt worden war, gerade dieser
Bau verursachte besondere Schwierigkeiten, da infolge des
sumpfigen Untergrundes der Turm auf einen Rost von
Erlenholz gesetzt werden mußte, indessen war der Bau
1534 vollendet und die neue Stundenglocke, welche anstelle
der 1532 durch den Brand zerstörten gegossen worden
war, trug die Jahreszahl 1534. Im folgenden Jahre
1535 wurde unter dem neuen Rathause nach dem
Muster anderer Städte vom Rate ein „Schweidnitzer"
Keller als Ausschankstätte für hiesige und fremde Biere
eingerichtet, doch wurde derselbe von der Bürgerschaft
wenig besucht und ging schon 1569 als Schanklokal ein,
seine Räumlichkeiten, die bisher heiterer Geselligkeiten

i) Otto: Archäologisches Wörterbuch der in den Schriften
über mittetalterliche Baukunst vorkommenden Kunstausdrücke,
Leipzig 1857. Schaft (3capu3) bezeichnet den mittleren, cylmdrischen
Hauptteil einer Säule. Schnecke eäcalier a vi3 ist eine Wendel¬
treppe, llber den Ausdruck „Kanne" geben die archäologischen
Wörterbücher nichts an, wahrscheinlich sind darunter kannen-- oder
vasenartige Schmuckstücke auf dem Treppengeländer zu verstehen.
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gewidmet gewesen waren, ließ der Rat 1569 in jene
Gefängnisse umwandeln, von denen wir unter dem
Namen „Marauschke" und „Hildebrand" bereits gesprochen
haben, und die diesem Zwecke dann bis ins 18. Jahr¬
hundert dienten. Erst am 26. Juli 1811 beschloß die Stadt¬
verordneten-Versammlung, die geräumige, aber stets unter
Wasser stehende Marauschke auszubauen und als Schank
lokal zu verpachten, trotz aller Renovationen aber fand sich
wegen der noch immer herrschenden Feuchtigkeit kein
Pächter. Dann kamen die Kriegsjahre 1813—1815,
während und nach denselben hatte die Stadt, die unter
der Last der Kriegsschulden seufzte, keine Lust, Geld für
das immerhin zweifelhafte Unternehmen eines Rathaus
umbaues auszugeben, dieser erfolgte erst, wie wir später
sehen werden, 1827, und im nächsten Jahre versetzte man
auch den Rathauskeller in guten Bauzustand und versah
ihn mit neuem Mobiliar, worauf er dann am 1. Mai
1828 mit der Berechtigung, städtische und fremde Viere
ausschauten zu dürfen, verpachtet wurde. Bei dem
Brande des Jahres 1858 blieben die Kellerräume er¬
halten und werden auch nach der Errichtung des neuen
Rathauses jetzt noch als Schanklokal benützt.

Aus der älteren Geschichte dieses zweiten Rathauses
haben wir nur wenig nachzutragen. Am 13. Juli 1593
wurde an demselben eine Sonnenuhr angebracht und
1596 eine neue städtische Wage aufgestellt. — Die Wage
hängt mit dem „Wagerechte" der Städte eng zusammen;
unter diesem versteht man das Recht der Städte, von
allen größeren und wertvolleren Handelsgegenständen,
die gewogen wurden, eine städtische Abgabe zu erheben,
was den Städten nicht unbedeutende Einkünfte einbrachte.
Ursprünglich war das Wagerecht ein landesherrliches
Recht, ein Regal, aber schon frühzeitig wurde es von
den Landesherren gegen eine bestimmte Abgabe den
Städten überlassen. Eine Wage muß schon in Franken¬
stein seit seiner Gründung bestanden haben, denn als
Herzog Bolko l. am 1. November 1298 seiner Stadt
Frankenstein das Niederlagerecht für Blei und Salz
verlieh und bestimmte, daß Waren dieser Art, wenn sie
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Aurch die Stadt geführt wurden, auch hier zum Verkaufe
feilgeboten werden sollten, mußte notwendiger Weise
^luch eine öffentliche Wage vorhanden sein, die sich in
den Städten fast ausnahmslos auf dem Rathause befand.
Als das neue Rathaus 1534 seiner Bestimmung über¬
geben wurde, hatte man auch die Wage dort aufgestellt,
die bis 1596 benutzt wurde. Eine bauliche Veränderung
anderer Art ging im Jahre 1612 vor sich, indem am
7. November der steinerne Urteilstisch, vor dem den
Verbrechern ihr Urteil gesprochen wurde, und der bis
dahin vor dem Rathause in der Nähe der Fleischbänke
gestanden hatte, von dort entfernt und ein neuer
steinerner mit einer ebensolchen Richterbank in der Halle
1)es Rathauses, rechts vom Eingange, aufgestellt wurde;
'Grund dafür war der Umstand, daß die Fleischer an
^dem alten ihre Beile und Messer geschliffen und ihn
'stellenweise ganz ausgeschliffen hatten. — Kurz vor dem
Ausbruche des 30jährigen Krieges, welcher der Stadt
'soviel Elend und Schaden bringen sollte, beschloß der
Rat eine Erhöhung des 1533 und 1534 erbauten Rat¬
hausturmes um 19 Ellen, dies geschah am 12. März
1618; und noch in demselben Jahre war der Bau
vollendet; es maß nunmehr der Turm von seiner Basis
bis zum Knopfe 52 Ellen (34,3 Meter), von denen die
unteren 33 wiederhergestellt, die oberen 19 neu aufgesetzt
worden waren. Das Holzwerk der beiden Durchsichten
bis zum Knopfe war 38 Ellen hoch, wozu dann noch
5 Ellen vom Knopfe bis zum Stern kamen, sodaß die
Gesamthöhe des Turmes von seiner Basis bis zum
Stern 95 Ellen (63^ Meter) betrug. Der Bau war
so gefördert worden, daß am 28. Juni 1618 Knopf,
Fahne und Stern aufgezogen werden konnten, die
Holzteile des Turmes und der kupferne, vergoldete
Knopf hatten zusammen 50 Floren gekostet. Im oberen
Teile des Turmes, zunächst der Uhr, wurde ein Werk¬
stück eingemauert, das folgende Inschrift trug: ^) »lullis

2) „Gin starker Turm ist der Name Iehovahs. Dieser Turm
ist wieder hergestellt worden; das von hier aus neu errichtete
Mauerwerk hat eine Höhe von 19 Ellen mit einer neuen, kupfer
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robusta nomen ^ekova. l^aec turris
ulnarum äupra novemclecim abtiinc erecta, novoque

i cupro obäucto, conclecorata. I^eipudlicae kuic

^ciamo ^un^io, I^icolao

, dotarło. ^0. p03t dlirum I^atum 1618.«
Mit dem Turme zugleich wurden auch die oberen Teile
des Rathauses einer Reparatur unterzogen, im Jahre'
1620 erfolgte dann die Eindeckung desselben mit Kupfer.
Gleichzeitig mit der Erhöhung des Turmes war auch'
die Anschaffung einer neuen Turmuhr, die 600 Taler
kostete, erfolgt: am 15. März 1618 wurde das neue'
Uhrwerk in Gang gesetzt, das die Stunden der „halben"
Uhr, nämlich 12 Stunden, schlug, während vorher die'
„ganze" Uhr, die 24 Stunden schlug, die Zeit angezeigt,
hatte. — Die Frankensteiner sollten sich aber nicht lange'
ihres neuen Uhrwerks erfreuen, denn bei dem großen
Brande, der die Stadt am 3. Juni 1632 heimsuchte und'
den größten Teil derselben vernichtete, brannte auch der
Ratsturm aus, wobei das Uhrwerk zerstört wurde. Ber
der Verarmung der Stadt durch den Krieg konnte der
Ersatz für die Brandschäden nur dürftig sein: der Turm,
erhielt anstelle des früheren Kupferdaches ein Schindel-'
dach, das am 3. Dezember 1634 fertig wurde, an die
Stelle des früheren, teuren Uhrwerks trat eine Uhrglocke,,
die wie in alten Zeiten wieder mit dem Hammer ge¬
schlagen wurde. Ersatz für die ebenfalls im Jahre 1632
zerstörten Uhrtafeln wurde viele Jahre später geschaffen,
erst am 29. August 1653 wurden deren zwei auf dei^
Turm gezogen, die eine nach dem Breslauer-, die
andere nach dem Münsterberger Tore zu, auch die'
Turmuhr war in der Zwischenzeit repariert worden, sie
schlug am 30. August 1653 zum ersten Male wieder die

gedeckten Spitze. An der Spitze der Stadt standen: Matthäus
Stein, Bürgermeister. Ratrr.änner waren: Matthäus Hase,.
Adam Jung, Nicolaus Leuthardt, Martin Thiele, Caspar
Schütter, Heinrich Schindler, Notar. Nach Christi Geburt inN
Jahre 1618."
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Stunden. Die Reparatur hatte der Uhrmacher Mattheß
Rosen aus Nimptsch besorgt, nachdem der Rat von
Frankenstein mit ihm am 18. Oktober 1652 folgenden
Kontrakt geschlossen hatte: Der Meister soll „newe
taffein mahlen auf Mahlerart", Zeiger und Ziffern
sollen vergoldet und also eingerichtet sein, daß „die Uhr
mit 4 Weisen geht". Für seiue Arbeit erhielt Rosen
30 Reichstaler.

Die Reparaturen am Ratsturme nach dem Brande
des Jahres 1632 erwiesen sich aber bald als unzureichend,
besonders das Schindeldach erregte seiner Feuergefährlich
^keit wegen starke Bedenken, daher beschloß der Rat, den
Turm nochmals zu erhöhen und dann mit einem Kupfer¬
dache zu versehen. Die Maurerarbeiten wurden dem
Maurermeister Georg Grauer aus Glatz übertragen, der
die Arbeit so förderte, daß schon am 28. Oktober 1661
ein neuer, vergoldeter Knopf aufgezogen werden konnte.
Der Turm hatte nach seiner Erhöhung zwei Durchsichten
nnd maß 10? Ellen — 72 Meter, davon entfielen auf
das Mauerwerk von der Basis bis zum Kranze 52 Ellen,
der hölzerne, mit Mauerwerk umgebene Bau über dem
Kranze maß 16 Ellen, der übrige hölzerne, mit Kupfer
gedeckte und vergoldete Teil bis zum Knopfe 32 Ellen,
zu denen über dem Knopfe bis zur obersten Spitze des
Sternes 7 Ellen hinzukommen. In den Knopf wurden
gelegt: 1 ungarischer Dukaten 2 2 Taler 18 Groschen,
der Taler galt damals 36 Groschen, der Groschen
H Kreuzer oder 12 Heller, ferner ein kaiserlicher Silber
^aler zu 1 Taler ? Groschen Münze, außerdem mehrere
kleinere Münzen. Als dieser Knopf bei dem großen
Brande des Jahres 1858 herabstürzte, fand man in ihm
.3 Kapseln aus den Jahren 1661, 1718 und 1799 vor,
die im Jahre 1661 eingelegte Blechkapsel enthielt 2
Pergamenthefte mit je 4 Blättern. ^) Im nächsten Jahre
I.662 wurde der Turm mit Kupfer abgedeckt, die Arbeit
2var dem Kupferschmiede Michael Dürnbacher übertragen,

i) Kopietz: Kirchengeschichte, P. 223 ff., dort sind auch die
Namen der Ratmänner und 24 Geschworenen angegeben.
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der damit am 26 November desselben Jahres fertig wurde^
Rathaus und Turm erhielten darauf einen neuen Anstrich.

An dieser Stelle meiner Darstellung will ich auf
einen geschichtlichen Irrtum hinweisen: Die nach dem.
Brande des Jahres 1858 aus dem Kupfer des Ratsturmes
geprägte Denkmünze zeigt auf der einen Seite ein Bill>
des Rathauses und des Turmes vor dem Brande mit.
der Umschrift: Das Rathaus zu Frankenstein, darunter
die Worte: Erbaut im Jahre 1661, in der Mitte steht:
Gott Half. Die andere Seite der Münze zeigt die Ruine
des Rathauses und des Turmes mit einem Mauerreste
oberhalb des Kränzen, die Umschrift lautet: Frankenstein.
U. Zadel Durch Feuer Zerstört d. 24. April 1858, unter
dem Bilde des Rathauses liest man die Worte: Gepr.,
A. D. Kupfer S. Bedachung, rechts und links vom
Turme steht: Gott Hilf. Die Angabe der Münze, das
Rathaus sei 1661 erbaut worden, ist falsch, in diesem.
Jahre wurde nur der Rathausturm erhöht, von einem
Baue des Rathauses in diesem Jahre weiß weder die
Chronik von Schilling noch die des Koblitz etwas, auch
die 1661 in den Knopf gelegten Dokumente sprechen
sämtlich nur von der Erhöhung des Turmes, und das
von dem damaligen Landschreiber des Fürstentums
Münsterberg Dr. Ferdinand August Tanner von Löwen¬
feld verfaßte und in den Knopf gelegte Ehronogramm
enthält daher nur die Worte:

Da paO!V1 (in virtute tua) äalVator ^
f^ I^uae, tiaec ^urri3 abunäet

Reparaturen des Knopfes wurden 1718 und 1799
vorgenommen; in letzterem Jahre herrschte unter der
Bürgerschaft der Wunsch, den Knopf neu vergolden zu
lassen, der damalige Magistrat erklärte aber, daß für
diesen Zweck kein Geld vorhanden sei, die Folge war,,
daß die Bürger durch freiwillige Sammlungen das nötige
Geld, ungefähr 40 Taler, aufbrachten, worauf die Ver¬
goldung vorgenommen, und der Knopf am 30. September
1799 aufgezogen wurde, nachdem man neben den älteren.
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Schriftstücken vom 26. Oktober 1661 und vom 25. und
30. August 1718 auch eine von dem damaligen Franken¬
steiner Pastor Feige in deutscher Sprache verfaßte
Denkschrift hineingelegt hatte, wobei alle niederen und
höheren städtischen Beamten namentlich aufgeführt
wurden. Das fand man in der Bürgerschaft schon
etwas auffällig mit Rücksicht auf die vorausgegangene
abschlägige Antwort des Magistrats, unbegreiflich aber
schien es den Bürgern, daß bei dieser Gelegenheit der
Magistrat die Namen und Titel seiner Mitglieder noch
außerdem an dem sogenannten Armen-Sünder-Türmchen
anmalen ließ, was selbstverständlich zu vielen Spottreden
Veranlassung gab.

Wie überall, so dienten auch in Frankenstein die
Räume des Rathauses in jener Zeit verschiedenen anderen
Behörden außer den städtischen als Dienstlokale; so wurde/
nachdem am 30. Juni 1809 das bisherige Stadtgericht
in Silberberg aufgelöst und mit dem hiesigen unter der
Bezeichnung „Königlich Preußisches Frankenstein 
Silberberger Stadtgericht" verbunden worden war, der
Sitz desselben das Rathaus. Ferner hatte das könig¬
liche Aeeiseamt im Rathausturme ein gewölbtes Amts¬
zimmer inne, das Gericht zahlte bis zum Jahre 1827 keine
Miete, und erst von da ab für 6 Diensträume jährlich
120 Taler, die Steuerbehörde zahlte an Iahresmiete
24 Taler. Nachdem im Jahre 1849 das bisherige
Stadt- und Landgericht in ein Kreisgericht umgewandelt
worden war, reichten die im Rathause befindlichen Ge¬
richtslokalitäten nicht mehr aus, ein Teil des Gerichts
siedelte daher in das bisherigestandesherrlicheRentamts¬
und Gerichtsgebäude (jetzt Tabeenstift) über, die zweite
Abteilung aber blieb im Rathause; 1856 wurde dann
die im ehemaligen Rentamte untergebrachte Abteilung
des Kreisgerichts in die frühere Kaserne auf der Brau
hausgasse, dem späteren Landwehrdepot des II!. Bataillons
II. Schleichen Landwehr-Infanterie-Regiments, verlegt,
und im Oktober desselben Jahres folgte ihm die andere
Abteilung, sodaß von da ab das ganze Kreisgericht dort
vereinigt war. — Kaum waren die bisher vom Gerichte



— 344 —

innegehabten Räume im Rathause für die städtischen
Behörden frei, so erhob die Provinzial-Steuer-Direktion
von Schlesien Anspruch auf die unentgeltliche Überlassung
von Diensträumen im Rathause. Seit 1811 hatte, wie
wir oben bemerkt haben, das königliche Acciseamt Dienst¬
lokalitäten im Rathause inne, für die es eine Iahres
miete von 24 Talern zahlte, als nun im Jahre 1819
in Frankenstein das erste indirekte Steueramt errichtet
wurdet) behielt dieses jene Lokalitäten bei, weil sie aber
bald zu klein für den Geschäftsverkehr wurden, verlegte
die Steuerbehörde 1822 ihren Sitz in das Amand
Rothersche, später Urbansche Haus, auf dessen Stelle das
1843 erbaute Umlauffsche, jetzt Wiesnersche Hotel steht.
Nach Räumung der Gerichtslokalitäten im Rathause
erhob die Steuerbehörde Anspruch auf diese, und nun
entstand ein langer Streit darüber, ob die Stadt ge¬
zwungen werden könne, dieser Forderung nachzukommen;
die Angelegenheit beschäftigte nicht nur das Oberzollamt
in Mittelwalde, sondern auch das Finanzministerium
und das des Innern. Noch ehe aber die Sache zum
Austrage kam, brannte das Rathaus am 24. April 1858
ab, und das Steueramt wurde noch in demselben Jahre
in die ehemalige Kaferne, das nunmehrige Kreisgerichts¬
gebäude verlegt, wo es sich noch jetzt befindet.

Im Laufe der Jahre war nicht nur das Schindel¬
dach des Rathauses, sondern auch der ganze Tachstuhl
desselben so schadhaft geworden, und das Innere des¬
selben machte einen so baufälligen Eindruck, daß der
Magistrat mindestens einen Umbau desselben für dringend
notwendig hielt, die Stadtverordneten - Versammlung

l) Das Personal des königlichen Acciseamtes, der früheren
Steuerbehörde in Frankenstein, bestand im Jahre l.795 aus
folgenden Personen: Johann Friedrich Wilhelm von Schönholz,
erster Stadtinspektor, Johann Friede, zweiter Stadtinspektor,
Josef Franz, Acciseeinnehmer. Die bei dem neuen l.819 ein¬
richteten indirekten Steueramte angestellten Beamten waren:
Steuerrat Sprengepiel (pensioniert l.821), sein Nachfolger war der
Steuer-Inspektor Kroneck, Ober-Steuer-5tontrollenr Böhm, Haupt
kassen-Rendant Kapitän v.Neichenbach, Haupt-Kassen-Kontrolleur
Esch, dazu kamen 4 Steueraufseher und die Torkontrolleure.
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beschloß trotzdem am 17. März 1826, den Bau auf
bessere Zeiten zu verschieben; glücklicherweise kam dem
Magistrate ein anderer Umstand zu Hilfe. Auf Antrag
des Stadt- und Landgerichtsdirektors Nessel hatte das
Oberlandesgericht m Breslau eine jährliche Miete von
120 Talern in Aussicht gestellt für den Fall, daß die
städtischen Behörden bei einem etwaigen Umbau des
Rathauses dem hiesigen Gerichte Amtslokalitäten in
genügender Anzahl und Ausstattung zur Verfügung stellen
würden; das zog, und in ihrer Sitzung im Mai 1827
beschlossen die Stadtverordneten den Aus- und Unibau
des Rathauses nach den Anschlägen des Maurermeisters
Großer, die einen Kostenaufwand von 1983 Talern
erforderten, und übertrugen demselben den Bau mit der
Bedingung, daß derselbe spätestens am 8. Juni begonnen
und im Herbste 1827 beendigt sein müßte. — Den Auf¬
zeichnungen des Bürgermeisters Polenz liegen zwei
Zeichnungen des Rathauses vom Jahre 1826, also vor
dem Umbaue, von seiner eigenen Hand entworfen bei,
die dasselbe von der West- und Südseite zeigen; das mit
einem spitzen, mit Zinnen gekrönten Giebel und ungleich¬
mäßigen Fenstern versehene Gebäude macht keinen be¬
sonderen Eindruck, dagegen imponiert der schöne, mit
,zwei Durchsichten und über denselben mit Knopf, Fahne
und Stern ausgestattete, 72 Meter hohe Turm. — Der
Um- und Ausbau umfaßte das schadhafte Schindeldach
und die obere Partie des Rathauses; bei der Aufrichtung
des neuen, mit Blech gedeckten Dachstuhles wurde der
altertümliche, mit Zinnen versehene spitze Giebel abge¬
brochen und das Gebäude erhielt das Aussehen, das es
bis zum Brande des Jahres 1858 zeigte. — Der Bau
wurde so gefördert, daß am 20. November 1827 die
Abnahme erfolgen konnte. Grosser erhielt für seine Arbeit
90 Taler, der Zimmermeister Rosenberg aus Schön¬
walde, dem die Zimmerarbeiten übertragen gewesen
waren, 20 Taler. Das Rathaus war nach dem Umbau
,52 Fuß hoch und 54^ Fuß tief. Nunmehr erhielt das
Stadt- und Landgericht im Oberstocke 6 heizbare Räume,
die Stadtverordneten - Versammlung ein geräumiges
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Sitzungszimmer, der Magistrat behielt die unverändert
gebliebenen Parterre-Räume: ein Konferenzzimmer und>
ein Kassenlokal. Ilber den damals wieder eingerichteten
Ratskeller ist bereits berichtet worden. — Das an der
Südwestecke des Rathauses stehende MifsionZtreuz, das
vor einigen Jahren wegen Baufälligkeit abgebrochen
worden war, wurde nicht erneuert, dagegen behielt die
in einer Nische der Westfront des Ratturmes angebrachte.
Marienstatue ihren Platz, nur das bisherige CHronogramm:,

Vnter Deinen 3dnVt?, nell^I^e A0tte3AebaenrerIn,.
A (^Ir Vn3, adn noere Vn3er gebetn In notn,
In ^efanr VnD erbitte Vn3 ^naDe bei ^ott (1794).

wurde zur Bezeichnung des Jahres 182? in folgender
Weise umgewandelt:

ttell^e k/IVtter, erzene Vn3 ^otte3 3dnVt^.
Vor al^I^en ^etanren VnD noetken. (1827).

Die letzte bauliche Veränderung am Ratsturme
wurde 1844 vorgenommen; es war nämlich die 1662
gelegte Kupferbedachung desselben recht schadhaft geworden,
das Gebälk und die Verschalung waren so wurmstichig,,
daß die Nägel nicht mehr festsaßen; die Kosten der
Reparatur beliefen sich auf 1388 Taler. Dies sollte abev
auch die letzte Reparatur sein, die an dem Rathause
und seinem Turme vorgenommen wurde, denn bei denr
großen Brande, der am 24. und 25. April 1858 die Stadt
Frankenstein heimsuchte, (s. p. 279, 280) brannten auch,
das Rathaus und der Turm im Innern aus, und um
2 Uhr nachts am 25. April stürzte der obere Teil des
Turmes mit seinen beiden Durchsichten auf den Markt¬
platz herab, mit ihm das durch den Brand des Jahres
1632 beschädigte und 1653 reparierte Uhrwerk, dessen
Glocke die Inschrift: »Vi^ilate, quia ne3citl3, qua nora.
Domino veniet«, getragen hatte. Der mafsive Teil des
Turmes oberhalb des Kranzes, der von einem eisernen
Reifen zusammengehalten wurde, blieb stehen und konnte^
da das Innere des Turmes ausgebrannt war, durch
Abbruch nicht entfernt werden, man mußte daher,
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llnglück zu vermeiden, zu einem andern Mittel greifen..
Es wurde aus Münsterberg, wo damals Artillerie in.
Garnison lag, ein Geschütz unter einem Offizier mit den
nötigen Bedienungsmannschaften von der Militärbehörde
hierher geschickt und auf den Kaldaunen seitwärts der
Zadler Kirche aufgestellt, um den Mauerrest oberhalb
des Turmkranzes herabzuschießen. Die Kugeln durch¬
schlugen das Mauerwerk, gingen aber glatt durch und
fielen auf den Olbersdorfer Wiesen nieder, erst der 13.
oder 14. Schuß traf den oben erwähnten eisernen Ring^,
worauf der Mauerrest herabstürzte. Die zahlreichen
baufälligen Häusergiebel, die für die Sicherheit der
Bürgerschaft gefährlich schienen, wurden von einem.
Kommando der Neisser Pioniere abgetragen.

Nach dem Brande trat an die städtischen Behörden
die Frage wegen Errichtung eines neuen Rathauses
heran, es bildeten sich zwei Parteien: die eine, an ihrer
Spitze der damalige Bürgermeister Studemund, wünschte
ein einfaches, schlichtes Rathaus zu erbauen und aus
den reichlich vorhandenen Mitteln — es waren aus den.
Sammlungen in der ganzen Monarchie weit über
179000 Taler eingegangen — ein Gymnasium zu errichten,,
die andere Partei forderte, daß diese Gelder für die
Ausführung eines monumentalen Rathauses verwandt
werden sollten; nach langen, heftigen Kämpfen siegte
die letztere Partei. Nach Genehmigung der Zeichnungen
und Baupläne durch die Regierung in Breslau wurde
beschlossen, nach den Entwürfen des Breslauer Bau¬
meisters Alexius Langer auf der Stelle des alten Rat¬
hauses ein neues, mit einem Turme versehenes im
gotischen Baustile aufzuführen, was dann in den Jahren
1862—1864 unter Leitung des hiesigen Maurermeisters
Kaßner geschah. Die Baukosten für Rathaus und Turm
beliefen sich auf 125620 Mark. In den folgenden Zeilen,
gebe ich eine Beschreibung des neuen Rathauses.^)

i)'Frankensteiner Kreisblatt 1864, Nr. 87.
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c. Das neue Rathaus.

Die Hauptfront des neuen, auf den Fundamenten
-des alten und mit Beibehaltung des unversehrten Rat¬
hauskellers aus Sandstein errichteten dritten Rathauses'
ist wie bei dem früheren nach Westen gerichtet, llber
dem Haupteingange links ist das Wappen des Herzogs
Heinrich des Alteren aus dem Hause der älteren Linie
Podiebrad von Münsterberg und Ols, desselben, der am
11. Januar 1494 der Stadt Frankenstein das Privi¬
legium zur Errichtung einer Brücke über die Neisse bei
Wartha und eines auf ihr zu erhebenden Zolles gab,
angebracht. Rechts vom Eingange sieht man das Wappen
der Reichsfürsten von Auersperg, die von 1654—1791
das Fürstentum Münsterberg-Frankenstein besaßen und
den Titel „Herzöge von Münsterberg" führten, vorn am
Giebelschlusse zeigt sich das Wappen der Stadt Franken¬
stein. Unmittelbar über dem Haupteingange ist ein
Spruchband angebracht mit den Worten: l^inc omne
plincipium, kuc reier exitum, die Spruchbänder über
und unter den Fenstern der ersten Etage zeigen die
Worte: I^e^i — patriae. Unter dem Sohlsteine des
kleinen Turmerkers ist eine Marienstatue mit der In¬
schrift: Dominu3 erexit ^lisam (?8. 146, v. 8), d. h.:
„Der Herr richtet aus Vernichtung empor." An der
südlichen Seitenfront neben der Eingangstür, zu der eine
steinerne Aufgangstreppe führt, zeigt sich die Inschrift:
^eclez curiae ^ID^l^XI concktae, maximo incenäio VIII.
VII. dal. k/l^25 ^O^ddl^VIll äeletae, inxenio /^l.
I^an^eri iunäituä reätlucwe III anniä lVlDd^^l^XII
seq., d. h. das im Jahre 16611) erbaute, bei dem großen
Brande am 24. und 25. April 1858 zerstörte Rathaus
ist nach den Bauplänen des Alexius Langer innerhalb
dreier Jahre von 1862 ab von grundaus neu erbaut
worden." — Der Schild über der Tür zeigt den preußi¬
schen Adler, über den Fenstern der ersten Etage des
Turmes erblickt man das Breslauer Stadtwappen mit

i) Diese Angabe ist als irrtümlich^ von mir nachgewiesen
Hvorden.
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der Umschrift: aäiuvante Vratiälavia, in ehrender An-"
erkennung für die reichen Gaben, die BreZIan den Abge¬
gebrannten gespendet hatte. Unter demselben Fenster
befindet sich in Stein gemeißelt eine Strophe der
Horazischen Ode (libr. III, 2):

l

äumit aut ponit

d. h. „Sittliche Hoheit, die niemals um Gunst gebuhlt,
steht leuchtend in makelloser Ehre da und wahrt die
Würde des Amtes^trotz aller Launen der Volksgunst."
Über dem großen Fenster der zweiten Etage befinden sich
rechts und links zwei Wappenschilde: mit dem schlesischen
Adler und dem des Herzogs Bolko II. von Fürstenberg
und Münsterberg, dem die Stadt Frankenstein viel ver¬
dankt. Unter diesem Fenster und dem entsprechenden
der ersten Etage stehen auf zwei Spruchbändern die
Worte: ^U3te iuclicate filii Iiominum und DiscitS
iuätitiam monl'ti et non temnere ciiv03, d. h. „Urteilt
gerecht, ihr Menschenkinder", und „Lernet Gerechtigkeit,
denn ihr seid gemahnt, verachtet die Gottheit nicht".
Beide Inschriften hatten sich unter Deckengemälden des
alten Rathauses im Rats-Sitzungszimmer befunden..
Unter dem Sohlsteine des zuletzt erwähnten Fensters
stehen die Worte:

I»unquam vic!! iu3tum äerelictum (P3. 47, v. 25),
d. h. „Niemals sah ich den Gerechten verlassen." Unter
dem Erker sieht man einen Baldachin über einer leeren
Konsole, auf welche das Standbild Herzog Heinrich I.
des Bärtigen von Schlesien (1201—1238) kommen sollte,
bis jetzt (1909) aber nicht gekommen ist, hier befindet
sich dessen Siegelzeichen: ein Kreuz auf einem Monde.

In dem Giebel der östlichen Hinterfront erblickt
man den schlesischen Adler. Die Stundenglocke des
Ratsturmes zeigt das Wappen der Stadt Frankenstein
und das angebliche Wahrzeichen derselben, ein tartarisches
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Hufeisen, obgleich beim Ginfalle der Mongolen 1241
Frankenstein überhaupt noch nicht existierte. Die In¬
schrift dieser Stundenglocke lautet: i^lammiä corrui
^MSntaw, flammt reäur^o laStatura, d.h. „Weheklagend
stürzte ich in die Flammen, aus den Flammen erhebe
ich mich, eine Verkünderin der Freude." Die Glocke,
welche die Viertelstunden schlägt, trägt dieselbe Aufschrift
wie die beim Brande des Jahres 1858 herabgefallene
und gesprungene Glocke: ViAi'Iate, quia neäcitis, quanäo
kora veniet, d. h. „Wachet, weil ihr nicht wisset, wenn
eure Stunde kommen wird."

Der im edelsten gotischen Baustile gehaltene Rats¬
turm hat eine Höhe von 60 Metern, ist also um
12 Meter niedriger als der des abgebrannten Rathanses.

Wenn wir unsere Blicke von dem Nußern des Rat¬
hauses seinen Innenräumen zuwenden und über die
steinerne Aufgangstreppe in die Halle des Gebäudes
treten, sehen wir links ein Zimmer mit der Aufschrift:
„Konferenzzimmer", das für die Sitzungen der einzelnen
Kommissionen und Deputationen derstädtischenBehörden
bestimmt ist, gegenüber liegt die Wohnung des Kastellans,
im Hinteren Teil des Tractes befinden sich die Räume
der städtischen Sparkasse. In der ersten Etage des Ge¬
bäudes sind untergebracht: die Polizeiwache, das Polizei
und Standesamt, die Steuerrezeptur und die Hauptkasse;
im Oberstocke treten wir zuerst in einen Vorraum, der
als Garderobezimmer dient, dann in das Arbeitszimmer
des Bürgermeisters (gegenwärtig August Tschöcke)/) aus
diesem gelangt man in das saalartige, geräumige Sitzungs
lokal des Magistrats, von hier in den Saal der Stadt¬
verordneten-Versammlung (Vorsitzender ist seit längerer
Zeit Partikulier Johannes Wolf), durch einen anderen
Gingang kommt man vom Magistrats-Sitzungszimmer
in das städtische Archiv. Betrachten wir zunächst das
Sitzungslokal des Magistrats, llber den vier Türen
desselben ist an dem Holzgetäfel derselben je ein kleines

i) Das Verzeichnis der Frankensteiner Bürgermeister und
Ratmannen seit dem 14. Jahrhunderte bringt Kopietz: Geschichte
öes St. Georgshospitals, P. 73 ff.



— 331 —

Schild mit Emblemen angebracht, die auf die Geschichte
5er Stadt bezug haben: das eine zeigt auf einem Throne
sitzend die Jungfrau Maria mit dem Iesusknaken, eine
Nachbildung der Marienftatue, die sich am alten Rat¬
hause an der Westfront des Turmes befunden hatte und
auch an dem jetzigen wiederkehrt; der zweite Schild zeigt
das Wappen der Stadt Münsterberg, der dritte einen
Adler über den drei Balken des älteren Podiebradschen
Wappens, der vierte über der Tür zum Archive das
Wappen der Stadt Frankenstein. Besonderes Interesse
erregt in diesem Zimmer ein mehrere Meter hoher, in
Gips ausgeführter Stammbaum Christi in massiver Holz¬
umrahmung, an der rechten Ecke der Darstellung zeigt
sich die Aufschrift: „Johannes Hafe (Hase?) in Franken¬
stein feeit im Jahre 1606, im Jahre 1865 renoviert von
Karl Krachwitz, Maler und Vergolder", an den anderen
Wänden des Raumes sind einige Olporträts angebracht,
von diesen zeichnet sich durch seine Größe und künst¬
lerischen Wert das Bild eines ehemaligen Regenten des
Fürstentums Münsterberg und des Weichbildes Franken¬
stein aus, dasselbe trägt am unteren Rahmen die Aufschrift:
^Heinrich Joseph Johannes Fürst von Auersperg, geb.
24. Juni 1696, suecedierte seinem Vater 1713.' Das
Todesjahr ist nicht angegeben, ein Beweis dafür, daß
i>as Bild noch bei Lebzeiten des Originals gemalt worden
ist; der Fürst starb 1783. Er ist in sitzender Stellung
dargestellt, bekleidet mit dem Hermelinmantel, um den
Hals trägt er die Kette des Ordens vom goldenen Vließ;
bas Haupt schmückt eine weiße Allongenperrücke, das
bartlose Gesicht zeigt freundlichen gewinnenden Ausdruck.
Schon früher ist gesagt, daß dieser Fürst im Jahre 1715
sein Herzogtum Münsterberg besuchte und auch nach
Frankenstein kam, wo er sich fast ein Jahr aufhielt.
Außerdem sehen wir ein kleines Porträt des Königs
Friedrich Wilhelm II. von Preußen, die der Franken¬
steiner Bürgermeister Franz Xaver Polenz (1809—1849)
und des Friedrich Wilhelm Studemund (1849—1888);
er wurde am 10. März 1888 pensioniert und starb zu
Frankenstein am 10. Februar 1890. In der Nähe hängt
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das Bild des früheren Frankensteiner Pfarrers Nicolaus
Fischer, die Aufschrift am unteren Rahmen lautet:.
„Nicolaus Fischer, Ehrendomherr und Stadtpfarrer hier/
geb. 20. Januar 1791, gest. 18. April 1858." Fischer ist
geschmückt mit dem roten Adlerorden und dem Kanonikats
treuze. Gin anderes Porträt von ihm hängt im Sitzungs¬
saal der Stadtverordneten. In den vier Ecken der
Decke sehen wir folgende bildliche Darstellungen: den
weißen, doppelschwänzigen gekrönten böhmischen Löwen,,
den Frankenstein ^eit 1351 im Wappen führt, den schle
sischen Adler, der aber statt der weißen Binde oder
Mondsichel in falscher Darstellung den preußischen Klee¬
stengel zeigt, den preußischen Adler und das fürstliche
Wappen des Hauses Auersperg. llber der Tür, die
aus diesem Zimmer in den Sitzungssaal der Stadt¬
verordneten führt, sehen wir an der Innenseite derselben
das richtig ausgeführte, farbige Wappen des Fürstentums
Münsterberg und des Weichbildes Frankenstein. An.
den Wänden des Saales zeigen sich dem Beschauer
folgende Porträts: Se. Majestät Kaiser Wilhelm II,.
ein zweites Bild des Kanonikus Fischer, hier mit dem
roten Kanonikatskragen, Dr^ Konstantin Herrmann,
Stadtpfarrer von Frankenstein, Erzpriester und Fürst
bischöflicher Kommissarius (1886—1904), geb. 24. De¬
zember 1840, gest. 30. Dezember 1904, Joseph Scholz,
Stifter des hiesigen katholischen Waisenhauses^) geb.
21. März 1798 zu Frankenstein, gest. 5. August 1859,
Bernhard Krause, Kunstmaler, geb. 12. Januar 1743
zu Frankenstein, gest. 29. Juli 1803,2) Wilhelm Künzel,,
geb. 27. Februar 1820 zu Frankenstein, gest. 31. August.
1891, er ist der Fundator der Künzelstiftung, aus deren
Zinsen an würdige Schüler des hiesigen Gymnasiums

i) Sein Testament bei Kopietz, Geschichte des Georgs¬
hospitals, P. 47.
s" 2) An der Ginleitung zu seinen Aufzeichnungen hebt Potenz
zum Jahre 1795 als bemerkenswert die Gebrüder Krause hervor;,
der ältere von ihnen, Bernhard, war Maler und Besitzer einer
nicht unbedeutenden Bildergallerie, vom ihm rühren auch mehrere
Bilder in der hiesigen katholischen Pfarrkirche her, er ist abeo
nicht zu verwechseln mit seinem Neffen und Schüler, dem
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und an Studenten nicht unbedeutende Stipendien gezahlt
werden, Erdmann Josef Tschirsch, gewesener Kämmerer
der Stadt Frankenstein, geb. 21. Juli 1778 zu Frankenstein,
gest. 23. Januar 1843, der Stifter des hiesigen Klosters der
Barmherzigen Brüder/) Benedict Strauch, Abt des

zu Sagan, Reformator des
katholischen schleichen Schulwesens, geb. 12. März 1724
zu Frankenstein, gest. 19. Oktober 1803 zu Sagan, llber
ihn habe ich an anderer Stelle ausführlich gehandelt.
Auf seinem Porträt ist er dargestellt als Greis mit
weißeil Haaren und freundlichem Gesichtsausdrucke, in
schwarzem Nocke, aber mit dem Prälatenkreuze auf der
Brust, in der linken Hand trägt er, hindeutend auf seine
literarische Tätigkeit, ein Buch; was das weiße Band,
das sich von der Schulter über die Brust nach der Hüfte
hinzieht, bedeutet, ist mir unklar. Johannes Franz
Grundey, Pfarrer zu Frankenstein, Erzpriester, Geistlicher
Rat und letzter geistlicher Schuleninspektor des Kreises
Frankenstein (1858—1882), geb. 5. Dezember 1811, gest.
14. Januar 1882, Heinrich Klein, infulierter Prälat,
General-Vicariats-Amtsrat zu Breslau, Ehrendomherr
der Kathedrale zu Breslau, ein Wohltäter der Kommune
Frankenstein, geb. 8. Januar 1811 zu Frankenstein, gest.
18. Juli 1897 zu Breslau.

Historienmaler Franz Krause in Breslau. Der jüngere Bruder,
Amand, war in Frankenstein Apotheker und fleißiger Pfleger
eines botanischen Gartens, er starb am 16. September 1802 im
Alter von 62 Jahren, ihm gehörte das Haus Nr. 6 auf der
Freiheit, das jetzt unter dem Namen St. Heinrichsstift Eigentum
der Borromäerinnen ist.

') Kopietz: Kirchenaeschichte, p. 311 ff.
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Althea v. Netz, geb.
v. Schindel 130 ff.

Alt-Frankenbera l^nti
quum f'i-Inkenderc)
35.

Alt-Herbsdorf 33.
Alt-Wilmsdorf 122.
Altorf, Universität21ö.
Altuater (Gebirge) 18
Nlurius 209, 219.
St. Anna, Pfarrkirche
"v. ^r. 203, 210, 2l4^

217, 237, 240, 262,
268, 270, 275, 276,
279, 280, 281, 324,
327, 328, 329, 332,
333.Kreuzaltar63,64.

Andreas, Abt von
Kamenz 101.

Anna, Herzogin v.
Münsterberg'^154l)
273. Anna/Not'lsstn
v. Trebnitz 62.

Annenberg, Graf Ar
bogast v., Haupt¬
mann i. sfr. <s. Ver¬
zeichnis) 325, 331.

Annaberg, kaiserl. Re
giment 315.

Andermann,Christoph
Bauer in Zadel 206.

St.Antonius-Kranken
haus 193, 281.

Antonius, Abt von
Kamenz 271.

Apetz,Sohndestzeiden
reich 33.

Apetzko, bisch. Offizial,
Bischof v. Lebus 20,
21. 118 119.

Arant'ms, Julius Cä¬
sar, Professor 210.

Arnold v. Peterswald,
Altarist, Erbhsrr v.
Kunzendorf 63, Hof¬
richter in Fr. 109.

Arnheim 217.
Auenrecht 328.
Auersperg, Neichsf.,

Herzöge v. Münster¬
berg-Frankenstein
(1654—179!)!25,126,
206. 323, 324, 333,
348, 352.

Augsburger Handel
137.

Auaustin v.Targowicz,
Ritter 122.

Augustiner Chor¬
herren in Kamenz
30, 31.

Aulock (Ulock) Konrad
v. 83.

Austen, Nickel, Hof¬
richter in Fr. 113.

V.
Baitzen

16, 21, 24, '^8,
42, 108, 110.

Balthasar, Herzog v.
Sagan 298.

Bamberg, Otto von,
Bischof, 140, 141.

Barbara Hundin 3W<
Barmherzige Brüder,

Krankenh., Kloster
198, 28 l.



 u^.
Banau (Iw,

nów, Lanow, Lan)
2, 12z, 29, 283, 327.Bärdorf (käf
33.
ä

) 33.
Baudinus, Caspar,

Professor in Basel
213.

Baumgarten (61-230
wice, yue pomerium

^) 28, 34,
30H, 317, 327.

Bautze <Lucl80v/, Ober
undNiederdautze) 28,
43,45,46,47,51,52,53.

Beatrix v. Branden¬
burg 74.

Vechmann, Max, Frei¬
herr v<, bayerischer
Offizier (5 1897) 276.

Belmsdsrf (Laläwini
villa, Laläwinäclort)
33.

Benedict XII., Papst 20.
Berger, Steuerrat 181.
Bergfried, 332, 333.
Bernarda, Äbtissin v.

Trebnitz 6i.
Vernhart, Thomas,

Natmann 282.
Bernhard, Herzog ^v.

Schlesien 86, 104,
107, 120.

Vero, Vogtv.Franken
berc 36, 47.

Bertold v.Regensburg,
Franziskaner 167.

Berzdorf (Lestoläi villa)
33

Beyer, Sleuerrat 181.
Bierzüge 183, 184.
Vinco, Registrator 179
Vlschofsheim, Reinker

v., 121.
Blauer Hirsch, 291.
Bleisch, Florian, Pfarr.

v. Fr. 179.

Bo ck,Sigismund, Frei-
herr v., Hauptmann
in Fr. ^.Verzeichnis).

Vock,Olivierus,Rector
in Heidelberg 2l0.

Bockshorn, Peczold v<
292.

Boden (Stadtteil von
Martha, cum iunäo,
qui vul^arlter ,6er
Doclem«cIicitur(K—U
Nr. 155) s. Haaa.

Vodo.Abtv.Heinrichau
3, 37, 50, 52, 53, 73.

Vöhm.Iohannes, bisch.
Offtzial 327.

Böhmen - Luxemburg,
Könige a. d .H.230.

Bohrau, Michael v.293.
Voleslaus I., Herzog v.

Schlesien 3, 7, 75.
Boleslaus ll., tzerzoq

v. Lieqnitz 16, 21,5?,
55, 78, 117.

Voleslaus lll., Herzog
v. Brest. 111 . Boles
laus, Herzog von
Oppeln 50.

Bolkenhain, Burg 300.
Bolko l. von Löwen-"

berg, Herr i. Fürsten»
berg, seit 1291 Be¬
sitzer von Heinrichau,
Nrankenstein und
Reichenbach,seit129i
von Schweidnitz,
1293 von Münster¬
berg und Strehlen
35, 65, 70, 71, 86,
98, 120, 135, 145,
151, 153, 249, 250,
251, 260, 291, 338.

Volko II., Herzog von
Münsterberg 4, 20,
21,24, 35, 63, 70,
78, 86, 93, 103, 104,
107, 115—118, 120,
121, 124, 147, 291,
292, 349.

Bolko III., Herzoa v.
Münsterberg 122.

Borromäerinnen i. Fr.
198, 353.

Borsnitz, Kunz von
Hartau 122.

Voysalz 136.
Brand, Georg 91.
Vrauhausg. (Blöcker-,

Bleckergasse) 240,
267, 268, 270, 279,
343.

^raunau (LrunonZ,
Lrunovia, Lrunowi
151, 317.

Breslau 28,50.56,109.
113, 136, 137, 138,
140, 141, 171, 211,
212, 218, 301, 328,
329, 348, 349.

Vresl. „große Büchse"
296, 297, 298.

Vresl. Handel 136—
138.

Vreslauer Kretscham
193.

Vresiauer Tor (Turm)
89—92, 163, 169,
170, 193, 197, 205,
247, 254, 255, 262—
365, 318, 320, 340.

Nrieg 321.
Hnesnitz (LreLnic?,

Ll-e^nic?) 28, 62, 92,
93,94,99,BrieZnitzer
Wald 82—94.

Vrucksteine (Lrokoten
8tem) 23, 24, 33.

Vruno,Ahristophorus,
Professor in Leipzig
Hl 2.

Vrünn (Lrun, Lrunne)
137, 150, 151.

Budekow v. Michelau
72.

Vudow, Johann v.
121, 292.

Budikow, Graf von
Michelau 72.

Burg, die alte in Fr.
291—303.

Burgene v. Golden
Falkenstein 22.



Vurghaus (adlige Fa¬
milie, s. Verzeichnis
der Hauptleute i. Fr.)
90, 129, 214, 215,
233, 234, 304—329.

Vurghaus'sches Haus
in Fr. 270.

Vussowe, Hans v. l21.
Buttler, kais. General

Wachtmeister 316.

C.
Chamare Graf v. 95.
Nhessoborius v.Czesla«

witz (gesselwitz) 71
dircuitorez (Ver
Messer) 58, 108.

Aistercienser, Förderer
deutscher Kultur 29
—31, 151, 152.

^lemens,Iosef,Kaplan
79.

Coller, Wenzel, Stein¬
metz 337.

Colloredo, Julius,
Freiherr v., kaiserl.
Feldmarsch, (s. Ver¬
zeich.) 314, 316, 320.

l5olowrat, Julius,
Freiherr (s. Verzeich.)
218, 331.

l^raft, Thomas, Pro¬
fessor in Heidelberg
210.

Cerato, Johannes, Pro¬
fessor in Heidelberg
210.

^renowitz, Albert v.^
Hauptmann in Fr.
(s. Verzeichnis).

kristanus, Pfarrer v.
Zadel 85.

Cropello, Leon, kaiserl.
Oberst 315.

Aruci, Kaufmann 248
Czastalowicz (Tschasto

lowicz) Potho oder
Potha v<, Hauplm.
in Fr. (s. Verzeichn.)
283, 294.

Czedlitz, Hans v. 301
Czettntz, Georg v. 122.
Czins, Hans, Natmann

282.
Czipser Azypser)

C-Hristoph v., Haupt¬
mann in Fr. (s. Ver¬
zeichnis) 46.

C^zierotin, Fräulein r>.
234.

Czirn, Raimund,
Hauptmann in Fr.
(s. Verzeichnis).

Czurbani (deutsches
Adelsgeschlöcht) 16.

D.

DahmMhristoph V.215.
Dalcc, Scholze in Pilz

36, 47.
Danielwicz (Dangel^

wicz), Grbherren in
Vaitzen 22, 103, 110.

Teckard, Kanzlei
Direktor 220.

Deym ^ Schlabrendorf,
Gräfin Anna 339.

Dirsko, Graf, Kastellan
v. Wartha 16. 22.

Tirschke, Friedrich,
Scholzev.Zadel113<

Dittel, Caspar, Ignaz,
v. Auerspergscher
Rat i.Fr.324. Katha¬
rina D<, gcb. von
Moschau 324.

Dittmannsdorf (Dietk
M2N8äolfj 32.

Dittrich, Dominikus,
Ratmann 282.

Dobeneck, Heinrich v,
Hauptmann i. Fr.
(s. Verzeichnis).

Domanze (Kreis
Schweidmtz) 327.

Domanz (adlige Fa¬
milie) Hans D. v.
Schräbsdorf, Haupt'
mann in Fr. (s. Ver¬
zeichnis) 90, 285,287.

Joachim u. D., Haupt¬
mann i. Fr. (s. Ver¬
zeichnis).

Dominikanerkloster z.
HI. Kreuz in Fr. 62,
88, 158, 168, 179,
219, 247, 281, 295.

Donyn (Tohna) Hein¬
rich v., Ritter, Burg¬
graf, Hauptmann in
Fr. (s. Verzeichn.) 112,
Anna v. D. 325.

Dörfling,Gsorg,schwe
discher Oberst 316.

Törndorf (Villa tti

69, 116.
Douglas, schwedischer

General-Major 316,
317.

Dresser, Matthäus,
Professor i. Leipzig
211.

Dreyer, Adam, Scharf¬
richter 170.

Duellverbot 231.
(Dürr»

32,
101, Vrücke282,283.

Dürnvacher, Michael,
Kupferschmied 341.

G.

Ghrenfried, Pfalzgraf
vom Rhein 76.

Ehrinq, Christoph, vr.
meä., Arzt i. Fr. 317.

Nichau (Lt ^ik)
14l.

Ginspänner, Johann,
Schulrcctor 179.

Glisabet v. Pietrowsky
Äbtissin v.Trebn. 62.

E.v.Dangelwicz22,23.
G. v . Reictienbach 101.
Elisabet - Gymnasium

in Breslau 2l1.
Gskorial 316.
Esseqeld 109, 115.



lv

F.
Fabian, Abtv-Camenz

329.
Fabian v. Reichenbach,

Hauptmann in Fr.
(s. Verzeichnis) 101,
134, 309, 329.

Fabricius, tzierony
mus v<, Aquapen«
dente, Professor 211.

Feige, Gottlieb Ben¬
jamin, Pastor i. Fr.
158, 179, 343.

Felbiger, Abt in Sagan
22 l.

Ferdinand lH., deutsch.
Kaiser 125, 323, 330.

Finck, Apotheker 200.
Fischer, Nikol., Stadt¬

pfarrer, Kanonikus,
259, 352.

Follmersdorf (Villa
s'oImIri, Volm^ri)
32, 116.

Formentini, Ludwig
Graf v., bayerischer

^Offizier (5 1807) 276.
Förster, verw. Guts¬

besitzerin 213.
Franke, Stadtdirektor,

Iustizkommissar181.
Franken (Ztamm) 68,

76.
Frcmkenberg

23, 3^, 35», 38, 40,
43, 76, 80, 93, 124,
187. Brücke 283,284,
302, 327.

Frankenberg-Nlt

ci>, 36.
Frankenstein (tranken

ti s'ki
)

35—
37, 40, K0, 63, 64,
68, 76—79, 8z, 85,
87, 90, 98, 99, 103,
105, 1l4, 118-124,

135, 137, 140-143,
151, 153, 187, 192,
193, 195-197, 202,
303, 205, 221, 227,
254-259, 260-262,
264, 267, 369, 383,
284, 289, 291, 294,
3l4, 324, 32s, 328,
330, 331, 338, 348,
349, 350, 351.

Frankfurt a. O. 191.
Franz, Josef, Accise

einnehmer, 179, 344.
Franz Sigismund v.

VurghaüZ 233, 234.
Freiburg 260.
Freiheit (Schlohfreih.)

125, 192, 203, 328,
329.

Freundt(2chweidnitzer
Ratsfamilie) 129—
133.

Friede, Johann, Stadt
(Steuer-) Inspektor
179, 344.

Friedebera (östr. Schi.,
Vl-eciebers) 20, 117.

M. Friedrich, Johann.,
Nector der Nnwersi
tät Leip^iss 213.

Friedrich, Abt v< Hein
»ichau 55. Friedrich
III. lIV .) deutsch. Kais.
191, 299. Friede III.
Kurfürst v. d. Pfalz
210.

Friedrich V., Kurfürst
v. d. Pf., genannt
..Wmterrönig" 313,
3l4.

Fnedrick II., d. Große
254, 278. Friedrich
Wilhelm II., König
v. Pr. 12b, 351.

Friedrich Wilhelm IV.,
Koma v. Pr. 158,
258, '259.

Friedland 224.
Frömsdorf, Adam,

Zadler Bauer 2«6.
Frömsdorf (Cii

er nuncu«
22,

Füllenstein, Johann v.,
Marschall 285.

Fürstenberg. Haupt¬
burg Bolko I., später
Fürstenstein genannt
(s. H. G. B.) 27, 87,
89, 99, 151.

G.
Galarsius, Daniel, l)r.

meä. 210.
Gallas, Graf v<, kais.

General 316.
Gallenau (Oallnow,

cjallenon) 23,24,326.
Gärtner, taiserl. Rtit

meister, 317—318,
319, 320.

Gebet, Benedict, Dr.
meä. 179.

Gebhardt, Thomas,
Bürger v. Fr. 334.

Gebhardt, Gregor,
Pastor in Fr. 166.

Gehenge (Wald am
Iauerberge) 4.

Gellhorn v., auf Ko
belau, Landrat 179.

St. Georgshospital 93,
94, V9,'193,197, 198,
320, 327. Hospital
mühle 320.

Georg, Herzog von
Münsterberg-Qls 79.

Gerstmann, Martinv<,
Bischof v. Breslau
(1575-1585) 133.

Gerung, Münsterberg.
Bürger 152.

Gertrud, Äbtissin von
Trebn.43, 49, 60,61.

Gickelsberg 280, 291,
320, 328.

Giersdorf <bei Wartha,(Dl6l



V-^

ch 32, 71, 73, 90,
142, 245.

Gierichswalde
l6

walcie) 3^, 327.
Giesenburg/kaiserliches

Regiment, 320.
Gittern v. 324.
Glatz, erster Graf von

326.

Glatz (Stadt und Graf¬
schaft) 18, 19, 39, 43,
46, 121, 122, 140,
141, 218, 259, 289,
29S, 298, 322, 326.

Glatzer Tor in Fr., 192,
193, 262, 263, 264
266, 281, 314, 320,
321, 323.

Glambach 125.
Glaubitz (Glubotz,

Gluboz, adl.Familie,
Erbherrn v. Mittel¬
walde, Gallenau
und Schnallenstein)
113, 326.

Glogau 218, 224, 322.
Gobelo der Lange,

Münsterb. Bürger,
152.

Goldeck, Goldenstein
Mtstadt in Mähren)
19.

Gollendorf (Gollin
dorf) 33.

Görlitz 103, 113.
Goswin, Rilter, Erb

vogt von Münster¬
berg, 152, 153.

Gotha 191.
Grabis, gen. Varba, 17.
Grafenhaus in Fr.,

223, 270.
Grafen (comiteä) 10.
Grauer, Georg, 341.
Gregor IX., Papst, 49.
Gregor von Reichen¬

bach, 101.
Greifenberg 216.
Grimme, Konrad,

Agnes, 325.

Grochau (
Vl3cli2, dirockovia,
Oroclie), auf dem
polnischen Gutsbe
zirke Orodiovizclia
wurden um 1250
angelegt die Dörfer
Grochau. Baum¬
garten, Paulwitz, 28.

Grochberg 44.
Grochwitz O

O rock owi o?) 28.
Grodische, polnischer

Gutsbezirk, 28.
Gröger, Assessor. 191.
Großpietsch, Jakob,

Fr. Bürger, 192.
Grottkau 78, 229.
Groh-Tinz 212.
Großer, Maurermeist.,

345.
Gruchot, Steuerein¬

nehmer, 179.
Grundey, Johannes,

Franz, Pfarrer, Fr.,
353.

Grünau (I8wbc3,
Vätedca, Orunav,
QrunIW) 23, 79.

Grüssau, Cilterzienser
Abtei, 153.

Guido, Kardinal,
päpstl. Legat, 17.

Gutmann, Hans, Fr.
Natmann, 336.

Gymnasium 347, 352.
Gyrhartsdorf, Ran¬

volt, Grbherr von
Reichenbach (Lausitz)
150.

Hag, Haag, hach,
<Wald und Dorf,
Stadtteil in Martha
mit dem Anteil
„Boden"), 3, 4, 5.
124, 160, 287, 289.

Habsburg, Rudolf v.,
Deutsch.König,31,55.

Habendorf
uirumque,
6c>rt utrumque, so
noch 1260 genannt,
aus Zwei kleinen
polnischen Nieder¬
lassung, entstanden),
28, 34.

Hahn, Heinrich, Bür¬
germeister <s. Kopietz,
Geschichted. Propste!
von St. Georg, Ver¬
zeichnis der Bürger¬
meister von Fr., 73
bis 81).

Halle--Neumarkter
Recht, 56, 102.

Haller Salz, 136.
Hadubrand, 170.
Hammer, Georg, 165 ff<
Hanko v. Seidlitz, 86<
Hampel, Johannes,

Dr. me6., 217.
Hanau, kaiserliches Re¬

giment, 317.
Hardeck, kaiserliches

Regiment, 233.
Harta, Dürrharta,

Hartakamm, Harta
mühte, Hartawald,
32, 43, 44, 79, 100,
101, 327.

Hase, Matthäus, Rat¬
mann, 340.

Hase von Hasenburg,
Ritter Ulrich, Haupt¬
mann von Schweid
nitz-Iauer, 299, 301.

Haugwitz <I^u^e-,
l-iuAO-, I-iu^wic?, adl.
Familie, Heinrich,
Rüdiger, Hauptleute
in Fr. <s. Verzeichnis)
65, 66, 74, 86, 116,
117, 121, 129, 291,
292, 304, Haugwitz
sches Haus in Fr.
270, 318.

Hausdorf, 19.
Hedwig, hl., Herzogin

von Schlesien. Hed
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wigssaae, 48. Hed
wig, Äbtissin von
Trebnitz, 62.

Heidelberg, 210.
Heinreich, Vogt von

Frankenberg, 36.
Vogt v. Löwenstein,
37,38. Bürger von
Neichenstein, 38.

Heinersdvrf (Kr. Fr.
^avoreclc. t^einrici
villa) 32, 63.

Heinrich III., König v.
Frankreich, 210.

Heinrich l. cum barba,
Herzog v. Schlesien,
2, 3, 1b, 16, 30, 32,
46—49, 52, 56, 62,
73, 75, 78, 106, 107,
134, 349.

Heinrich ll., Pius,
Herzog v. Schlesien,
2, 3, 1b, 46, 47, 48,
51, 65, 78.

Heinrich III., 2lbu3,
Herzog v. Schlesien,
30, 36, 51, 54, 73,
79, 260.

Heinrich IV., probu3,
Herzog v. Schlesien,
31, 36, 51, 55, 56,
76, 79, 84, 85, 97,
108, 117, 229.

Heinrich VI., Herzog
von Breslau, 121.

Heinrich, Sohn des
Herzogs Nikolaus
von Münsterberg,
Deutschordens
Komthur, 122.

Heinrich d. A . (Haus
Podiebrad) Herzog
von Münsterberg,
Graf von Glatz, 39,
41, 46, 78, 124, 272,
273, 283, 285, 302,
303, 304, 348.

Heinrickl III. von
Münsterderg-Bern¬
stadt, 89, 325.

Heinrich I. <v. Würben)
Bischof von Breslau,
(1302—1319) 19, 34.

Heinrich,Abtv«Kamenz
87, 99.

Heinrich von Donyn,
Burggraf, Haupt¬
mann in Fr. (s. Ver
zeichnis>.

Heinrich v. Stercze,121.
Heinrich, Vfarrer von

Münsterberg, 85.
Vogt von Franken
berg, 36, Vogt von
Frankenstein, 77,
98, 346.

H. v. Haugwitz, 116,
117, 121, 324, 325
(s. Verzeichnis).

Heinrich Joseph Jo¬
hannes, Fürst von
Auersperg, Herzog
von Münsterberg,
323, 324, 351.

Hemrichau. Cister
sAftti (^Ms

ncliow, ,

quoä prlmum voca»
batur )anu30V^e, H.
G.B.P.14)10,11,
15, 17, 30, 48, 50
bis 56, 66, 70, 71,
74, 75, 90, 117, 118,
120, 143, 151—153,
184, 291.

Heinrichauer Haus in
Fr<, 217, 272, 316.

Heinrichswalde (tten
ricl vllla, t-ieinric!i8
nalä), 31, 116.

tzellenwehr an der
Neisse zwtsch. Dürr
hartau. Grünau, 79.

Hemmersdorf (villa
I^elminci, t^einrici»,I^il Il

p) 31, 32,
116.

Henel von Hennenfeld,
Or. ^ur., Kanzler des
Fürstentums Mün

sterberg-Fr., 48,137,
271, 305.

Hennenfeldsches Haus
in Fr., 271, 315,316.

Hermann von Peters-
wald, 121, von
Neichenbach, Erb«
vogt v. Fr., 58, 71,
86, 93, 98, 99, 101,
115, Vogt v. Löwen
stein, 38, Pfarrer
von SchZmvalde,
54. Hofrichter in
Schweidnitz, 85.

Herrmann,Constantin,
0r. tkeol. Pfarrer
von Fr. 352.

Hertel (tzertil) Pfarrer
von Fr. 46.

Hertwigswalde

walcle) 33.
tzerzogswalde (

^lnwalcle) 32. 4b.
Hermann, Josef, Dr.

meä. 179.
tzildebrand, Gefängnis

in Fr. u. Schweidnitz,
131, 170, 171, 338.

Hildebrand, Bürger in
Fr. 282.

Hildebrand Mattheß,
Schweid.Bürg., 214.

Hobrig (Hoberg, Hoch
berg) Hans v.,Haupt
mann in Fr. (s. Ver¬
zeichnis), 88.

Hockschar, 88.
Hoffmann, Johannes,

Mitbegründer des
Marienkollegs in
Leipzig, 212.
Stadtrichter i.Lewin,
222. Gottfried, ev.
Lehrer in Fr-, 173.

Hoffmeister, taiserl.
Zolleinnehmer in
Martha, 289.

Holbach, Graf v., 314.
Höpfner, Georg v.,

kaiserl. Rat, 323.
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Hoym, Graf v., 24S,
278.

tzübner.Anton.Kaplan
179.

tz. Dominikus, l)r. mecl.
179.

Hund, Christoph v<, auf
Neisewitz, Barbara
Hundin, 309.

I.

/aäcow (Weigelsöorfer
Wasser) 4.4, 45.

Jakob, Abt v. Kamenz,
79, 124, 233, 283,
284, päpstl. Legat,
Bifchofv. Lüttich, 31.

Iackschenau, Clemenz
v., 285.

Jan KostkG, Haupt¬
mann in Münster¬
berg, 273.

Iänel, Kanzlist in Fr.
179. ^, ^),
133, l56, 254. 300,
301.

Iauersberg

K—U Nr. 152) 4.
Ieltsch, 54, 55.
Iezer (Iieser, Stadt in

Mark Brandenburg)
74.

Ilikus. Adliger, 47.
Inriten, 108, 109.
Joachim, Heinrich,

Iohann,Herzögevon
Münsterderg,41,206,
258, 272.

Joachim, Friedrich,
Herzog von Liegnitz,
40, 41.

Iobert, Laurentius,
Professor in Mont¬
pellier, 210.

Johann, König von
Böhmen, 113, 120,
121, 291,293, Herzog
von Sagan, 302,
Herzog vonMünster

berg ^ 1428), 12Z,
230, Herzog von
Troppau—Raüdor,
Hauptmann in Fr.
<s. Verzeichnis) ti8,
112, Herzog von
Münsterberg-Ols,
186, 258, 270.

Johann Christian,
Herzog von Brieg,
256, 314.

I. Georg, Markgraf
von Mahren, 25s.

I. Weikhard, Fürst
von NuerZperg, 126,
323, Propst von
Glogau, 85, Abt von
Kamenz, 112, 283,
336. Pfarrer von
Schweidnih, 85.

Iohnsbacb, ^an3-^n^3
^0N8bIcli) (Erbgut
der Familie Rache
nau, 32, 327.

IohanneZbrucke in Fr.
282.

Iost, Ccholze von
Gchönwalde, 88.

Iudengasse, 200.
Jung, Adam, Bürger

in Fr. 217, 340.
Iunkerngasse (Burg¬

gasse platea c^tri,
^ominorum) 2(10,205,
315, 321.

Kaiserhof in Breslau
329.

Kaiserplan, 292.
Kahler, Kantor, 179.
Kaldaunen, 314, 322,

347.
Kalisch v., Postmeister

179.
Kamenz

K

) Auguft.-
Propstei, später
Cisterzienserabtei) 2,

4, e, 15, 18, 19, 20,
22, 24, 27—32, 72,
75, 77, 78, 91, 93,
1W. 155, 106, 110,
112, 115, 116, 117,
119, 120, 122, 124,
160, 383, 284, 291,
235, 3Z4, 326, 32?.

Kanntz <Kreis Neisse,
kemnity Uberschar
bei Kamitz, 58.

Kanth, 1L0, 121
Karl, Erzherzog,

Bischof von Breslau,
<1608—1624)256,257

Karl I., Herzog von
Münsterberg - Ois,
41, 66, 89, 187, 199,
205, 258, 264, 265,
267, 269, 270, 304
bis 307.

Karl II. von Münsler
berg-O!s, 89, 256.

Karl Christoph von
Münst<crberg-Ols,89

Karl IV., Deutscher
Kaiser, 100,120, 121.
bis 125, 140, 151,
291, 393-394, 324.

Karl V., Deutscher
Kaiser, 161, 305.

Kar! Josef, Fürst von
Auersperg, 125.

Karl Nikolaus von
Vurghaus, 233.

Karlstein, Burg, 325.
Kaserne, 278, 343,344.
Kaspar v.d .Röhn, 170.
Kästners Brauerei,265<
Kastner, Anton, Buch¬

bindermeister in Fr<,
171.

Kaßner,Grdmann,347.
Kaßner, Berthold,

Ehrenbürger v. Fr.,
22ä.

Katharina, Äbtissin v.
Trebnw, 60, 61.

Kaubitz (<2ub0nic?)
Owdic?) 16, 19,
28, 70.
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Kauffuna, Sigismund
von, 270.

KauffungscheZ Haus,
270.

Kegel (Bierkegel), 182,
183.

Keihl, Apotheker, 200.
Kerker, verw.Frau,280.
Kernich, Clemenz.

Schweidnitzer Stadt¬
vogt, 131.

Kerzel, Altarist, 327.
Kindelbier, 183.
Kilianv-Haugwitz, 86.
Kirchgasse. 162, 200,

347, 279.
Kirchner, Johannes,

Organist, 179.
Klamt, Johann, Josef,

Vropst von Glogau,
Ehrenbürger der
Stadt Fr,, 234.

Klein, Heinrich, Prälat,
353.

Klemenz lV., Papst. 49.
Klatsch ((^ll
Klose, Jakob, Pfarrer

in Fr<, Grbherr von
KunZendorf, 63. 64.

Knauer, Caspar,
Scholze vonOlbers
dorf, 62.

Knichala, Apotheker,
200.

Knötel, Auailst, Ober¬
lehrer, 228, 240, 277,
279, 3^, 313.

Kobelau ^.obulZ^lova)
72.

Koblitz, Martin, Schul
rektor, Bürgermeist.,
Chronist von Fr.,
48. 76, 83, 104, 133,
139, 197, 217—219,
223, 233, 234, 241
— 251, 254—356,
258, 863, 306, 312,
314, 3l9, 342.

Koblitz-Wilmburg,Io
hannes,Frhr.v .,220.

Koch, Nobert, Land
schaftssyndikus,
Ehrenbürger von
Fr., 224.

Kommandantenhaus,
278, 279.

König, Karl, Kauf¬
mann, 189.

Königgrätz, 212.
Königsmark, schwe¬

discher General, 317.
Köniastraßen »viae

re^iae et publicae)
27, 28, 44, 46, 50,
140, 14!.

Konrad, Bischof von
Breslau (l.4I8 bis
1647), 336, 327. Abt
von KamCNZ, 17, 38.

Kanzler Herzog Hein¬
rich II., 47,54. Scöolze
von Zadel, 49, 60.

Konstantin, Graf von
Schlabrendorf, 266.

Krachwit^, bürgerliche
Familie in Fr., 214.
Karl, 351.

Krause, Amand, Apo¬
theker, 276.

Krause, Bernhard,
Müler, 352.

Krause, Franz, Maler,
353. Pastor. 259.

Krawarn (Oawal)
Tyrislaus v. Haupt¬
mann in Fr. (s. Ver«
zeichnis).

Kreegel<Krägel), schwe¬
discher Hauptmann.
817, 318, 320, 321,
322.

Krelkau iOelcon,
l<l-elk0WI) 73.

Krelker, Heinrich, Prior
des Dominikaner¬
klosters in Fr., 63.

Kreuzherren vom hl.
Grabe in Neisse, 93,
94.

Kriegs- undDomänen
kammer in Breslau^

92, 125, 173, 180,
276.

Kronprinz, Gasthaus,
280.

Krumbholz, Adam,
ScholzeinEtolz,284,
Bürger in Fr., 206.

Kugel, goldene, Gast¬
haus in Fr., 201.

Kühn, Christoph,
Scharfrichter in Fr.,
168.

Künzel, Wilhelm, Er
richter der Künzel
Vtiftung, 352, 353.

Kunzendorf (Kr. Fr<3tI l<

)
Nl3 villa), Erbgut des
Kreuzaltars bei St.
Anna, 49, 62, 64,
85, 125.

KunZendorf (
Münsterberg,
k3.

Kunzendorf(Grafschaft
Glatz) 33.

Kunzendorf, Peter v.,
Hauptmann in Fr.
<s. Verzeichnis) 113,
117.

Kürschner, Franz, Nat
mann, 325.

Kutzen, Müllermeister,
259.

L.

Ladislaus p
Koni a von Nn garn
u.Vöhmen,395.32k.

l^ci^e (le^e, Wege
lagerei), 107, 1^8.

Lahn, Burg, 55, 30!.
Lambert, Abt von

Kamenz, 36, 98, 146.
LamperZdorf <I^3m

perti v Li
ch, 33, , ,

232.
Landratsämter, 178.
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Landräte des Kreises

Fr., 178.
Landschaft (Münster

berg-Glatzer), 228,
324.

Lange, Mattheß,
ScholzevonKunzen
dorf, 62. Alexius,
Baumeister,347,348.

Langer, Markscheider,
207.

Lattmatisches Regi«
ment, 317.

Lauben, 11V, 145,156,
173.

Laubnitz (I^openica,
l^openicka), 28, 79.

Laudemium <s. vivary
64, 109, 110.

Laurentius, Bischof v.
Breslau (1207 bis
1232), 5, 24, 30.
Vistumsofftzial, 53.
Vizepleban von
Vaitzen, 22.

Lauterbach, Eccard,
Professor in Leipzig,
213. Hermann L.,
Scholzei.Baitzen,69.

Lazarett, 279.
Leffke,kaiserl.Rat,331.Lichich(lilik)chz

237.
Leih--Leinkauf (

P0tu3) 148, 149.
Leipzig (Universität),

211, 212, 215.
Leobschütz, 146, 147.
Leopold !., Deutscher

Kaiser, 330.
LeubuZ, Czsterzienser

Abtei, 5/7, 30.
Leuchtenburg (Lichlän

burg) Hensel von,
genannt v. Vöttau,
(^etow), Leuthart,
Nikolaus, Ratmann,
340. Hauptmann in
Fr. <s. Verzeichnis),
Hinko, Kruschina v.,
326.

I, 161.
Liebenau

, ),
Peter v., Kastellan
von Neuhaus, 33.

Lidlow, Heinrich von,
Burggraf v. Friede
derg (Österreich
Schlesien), 117.

Liechtenstein, kaiserl.
Regiment, 318.

Liegnitz. 316.
Linz, 210.
Löbisch,Baltzer,Bürger

von Fr., 206.
Lobkowitz, Christoph,

Ferdinand, Freiherr
v. Poppe!, Haupt¬
mann in Fr. (stehe
Verzeichnis).

Lochbrücke, 282.
Lochgasse. 200, 201.
Lochmühle, 90, 91.
Lochtor, 87, 88, 69,

9U, 255, 262, 264,
265, 279, 281, 282,
334.

Locatelli, kaiserliches
Regiment, 319.

Logau,(5aspar, Bischof
von Breslau, 133.

Logau, Georg v., 310,
Matthias, Haupt¬
mann von Iauer,
134.

Lorenz, Postselretär,
179.

Lorwasser, 150.
Lotsch wiese, 168, 247.
Löwenberg. 78.
Löwenstein (l

w
)

Stadt (civit23), ci
6e I^ewinLtem (1249)
35, 37, 33, 53, 77.
214, 329.

Ludwig, Abt von
Kamenz. 31.

Luther,l)r.Martin,167.

Lüttich, Ialob von,
päpstl. Legat, 31.

Lutsch, Hans, 306,310,

Lydlow, Heinrich vott,
117.

Lyta, Albert, Erbherr
von Töpliwoda, 70<

Lyon, kaiserl. Oberst,
316.

M.
Magdalenen -Gymna«

siuminBreslau,212.
Magdeburg'Breslauer

Recht, 56, 102. 108,
175.

Magdeburger Salz,
136.

Mähren, 120, 121.
Maifriedsdorf (vill^

Neiniricii,

ciort), 33, 116.
Malapane, 207.
Marauschke (Gefäng¬

nis), 107, 171, 338<
March (Fluß), 19.
Margarete, Gräftt

Budikow, 72.
Markgraf Heinrich,

Füsilier - Regiment,
278, 279.

Maria-Hilf>Stift, 280,
Marien - Kolleg in

Leipzig, 211, 212.
Martin, Scholze vor

Schönheide, 3, 53.
Mattai, kaiserlicher

General - Adjutant,
318.

Matthias, deutsche,
Kaiser, 94, 95, 298.
300, 302, 303, 329,
330.

Nattersdorf, Dr. meck.
223.

Maximilian I!., deutsch.
Kaiser, 23, 89, 90<
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91, 126, 130, 133,
176, 330.

Melchior, Abt von
Heinrichau, 272,273,
331.

Mechtild, Schwester
Kaiser Otto HI, 76.

Meinhold, (Menold)
Scholze von Vautze,
46, 47.

Meinardus, Archiv
direktor 56, 107.

Meister, Apotheker,
248.

Mettich, Hans von,
Hauptmann in Fr.,
ts. Verzeichnis).

Mchaleck, 274.
Michelau (Kr. Brieg).

), 72.
MiezeslauZ, Herzog v.

Polen, 76.
Milcowitz, Paczko v.,

292.
Minkwitz, v., 289.
Mittelwalde, 326,

Zollamt 344.
Mitrowsly, Johannes,

Freiherr v., 274.
Mönchsgasse, 260.
Mongoleneinfall, 15,

16, 32, 49, 50-52,
G9, 70, 77.

MontecuccoliMuckus
berg)Naimund,Graf
von, kaiserl. Feld¬
marschall, 305, 3l6,
320, 322.

Monts, Graf von, 196.
Morgensprache

(maneloquium) 154,
155, 237.

Monumentalbaute in
Fr., 291-353.

Mrosto, Graf, 47.
Mose, Caspar, 214.
Müller,Heinrich,Guts

oefitzer in Tarn au,
95.

Müller, Johann, erster
Buchdrucker in Fr.,
224.

Müllersches, schwed
Negiment, 217.

Münsterberg (33bi
berc, )
1, 7, 30, 43, 4b, 65,
69, 111, 120, 121,
125-128, 151, 152,
153, 187, 224, 246,
295, 299, 302, 309,
325, 332, 347, 351,
352.

Münsterberger Gasse,
Tor, 156, 163, 182,
189, 200, 206, 254,
255, 362-265, 271,
272, 279, 281, 282,
318, 340.

N.

Nackel, Ernst, Wagen¬
bauer, 245.

Nädlitz«Groß, 65.
Nanker, Bischof von

Breslau (l326—
1341> 19, 20, 38.

Naumburg a. V ., 48.
Neefe, Achatius von,

Erbherr a.Raudnitz,
232.

Neisse (Stadt), 43, 76,
79, 138, 139. 213,
21«, 256, 257, 2b9,
260, 347.

Neisse (Land), 18, 19,
26. 27, 75.

Neisse (Fluß, Ni-a), 1,
24, 25, 36, 43, 71,
75, 78, 89, 99, 141.
Brücken, 99,142,143

Nessel, Land-u . Stadt
gerichtsdirektor, 172,
274, 345.

Netz, Heinrich y., 130.
Neuburg, Kloster, 48.
Neudorf-Polnisch,329,

330.

Neudorf, Kreis Neisse,
117.

Neuhaus (
klovum) 33.

Neuhof (klova
33.

Neumann, Andreas,
Meister der Kreuz¬
herren in Neisse, 94.

Neumarkt (^5062,
l>l0vum ^28trum), 56<

Neurode (s. Verzeichnis
bei Donyn), 325.

Neustadt OS., 138.
Neustadt, Stadtteil von

Fr., 172, 268.
Nieder - Badergasse,

200.
Nieder - Langegasse,

200.
Niederlage-- (Stapel

recht), 135, 136, 338,
339. f,
32, 91, 94. Wald)
(Tannenberg) 94.

Nikolaus, Freiherr von
Burghaus, 314.

Nicolaus (parvus),
Herzog v. Schlesien,
Herr von ssürsten
berg und Münster¬
berg (-1 -1358), 23, 39.
8 l/87, 99, 100, 110,
117, 121, 122, 136.
140. Päpstl. Legat,
85. Abt von Hein¬
richau, 271, 329.
Abt von Kamenz,
18,271. Kanzler v.
Heinrichau, 52.

Nickenschien (Nick
lichen), böhmischer
Hauptmann, 295,
296.

Niemitz, Barth ei von,
206, 273, 274.

Nimptsch (I^emclil,
llim2l), 2, 24, 44,
140, 14!, 259, 314
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Nimptsch, Christoph v.,
Hauptmann in Fr.
<s. Verzeichnis), 176,
233.

NovmeniuZIohannes,
General- ^uperin 
tendentinBrieg,269.

Nostitz, Otto, Freiherr
von, 323.

D.

Obergafse, Oberring,
162, 189, 193, 207,
268, 277, 279, 280,
316, 318.

Ooermaute, 137.
Oderschifffahrt, 36—

138.
Ofen, 314.
Olbersdorf (Kr. Fr.)

kocotinice, Albti
villa

61-64. 84, 86-90,
125, 262, 293, 347,
Scholtisei 62, 63,
Kämmereidorf 63.

Olbersdorf (Kreis
Münsterberg) Liberi,
^lderti villa, 33.

Olive, kaiserlicher
Offizier, 253.

Oppeln, 137.
OpperZdorf, Hans u.

Georg von, Haupt¬
leute in Fr. (s. Ver¬
zeichnis).

OpperZdorf, Graf von,
331.

Ottmachau (Otkmu
ck0w> 18,19, 43, 5l,
78.

Otto, Johannes, erster
Nektor der Nniver
sität Leipzig, ein
Münsterberger, 212,
Bischof von Bam¬
berg, 140, 141.

Otto III., deutscher
Kaiser, 5, 76.

Otto mit dem Pfeile,
Otto der Lange, Mark¬

grafen v. Branden¬
burg, 74.

Ottokar li., König von
Böhmen, Markgraf
v. Mähren, Schwie¬
gervater Heinrichs II.
von Schlesien, 31,
55, 67.

P.
Padua, 2:5.
Palsy, Paulv.Grdödy,

316.
Pannwitz, Hans von

NengerZdorf, 285.
Pärchen (Zwinger)

130, 156, 2ü4, 262,
263.

Patsckkau

39, 12i), 293, 316. '
Patzelt, Albrecht,

Maurer, 288.
Pätzold, Scholze von

Zadel, 61.
St. Pauluskirche in

Leipzig, 211. .
Paulwitz (paulowlc^)

Erbgut der Familie
Ranków, 28, 326,
327.

Pausebach (Steinau)
45, 76, 269, 282,
292.

Peilau (pilawa), 2, 32,
232.

Peter, herzogl. Notar,
292. v. Kunzendorf,
Landschöffe, 113,117.
Hauptmann in Fr«,
(s. Verzeichnis).

Peterswald (adl. Fa¬
milie) Arnold von,
Altarist, Erbherr v.
Kunzendorf, 63.
Hermann von, 121.

Peterwitz <^r. Fr.)
villa

Erbgut der Familic
Stosch, 2, 15, 16, 28.
43, 44, 5?. 53. 58
83, 100, 10 l, 329.

Petrus, Abi von Hein¬
rich au, 37, 52.

Pfarrkirche, evangel.
in Fr., 281.

Pfeil, Ludwig und
Hans von, 232.

Philipp, Bischof von
Fermo, päpstl.Lcgat,
17, 18.

Piccolominäus,Franz,
Professor, 210.

Pilz (pilce, ?ilc?, ?^lei,
P^I^e), 29, 36, 79,
91,100, 336. Brücke.
282, 263.

Pisa, Turm zu, 333.
Piskator, Johannes,

Professor m Heidel¬
berg, 210.

Plantage, 92.
Plater, Felix., Pro

fessör in Basel. 2l3.
Plottnitz (?l0wi?a', 32.
Podiebrad, Georg v<,

(s. Geschlechtstafel),
40, 41, 89, 206, 26?.
285, 294, 295, 303,
304. 326.

Poduschka, Stephan v.,
Hauptmann in Fr.
(s. Verzeichnis.)

Pogarell (Pogrel),
Vinzenz v., Probst in
Kamenz, 24, 30.
Bernhard von, 232,
233.

Pohl, Scharfrichter in
Fr., 168.

Polczko v. Schnelle¬
walde, 70.

Polenz,Franz, Bürger,
meister von Fr., 82,
93, 141, 142, 162,
178, 197. 202, 220,
223, 245, 246, 258,
345, 351.
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Pomsdorf (Ober-,
Nieder - PomZdorf,

Nieder

ezue Oambowe^ vu!»
^ariter nuncupatur),
23, 24, 33.

Postpischil, 284.
Praus, 320.
Preczlaus, Bischof von

Breslau (1341—
1376), 21, 23, 24,
150.

Preczlaus, Strehlen v.
Schuhschmalz, 122.

Preseka, l Grenz- und
Bannwald), 1—4,
27, 32, 33, 43, 44,
49, 50.

Primaoesi, Land
schaftZrendant, 228.

Probsthain (adlige Fa
milie), Dytko, Lud¬
wig, Gebrüder v.P .,
88.

Promenaden, 265 bis
267.

Protzan

(?),
cina (?), 29, 50, 84,
85, 87, 119.

Przichod, Ritter, 122.
Pückler, Graf, Ritt¬

meister, 202.
Puttkamer, v., Oberst

246.

Quickendorf (yuit
Lckenclort), 32, 44,
101.

R.
Rabenturm, 306, 333,
Rachenau (Reichenau,

k<li Kl
,

adlige
Familie, Erbherrn
von Banau, Iohns

bach,Hertwigswülde
Neuh auZ,b erüchtigte
Raubritter, s.Kopietz,
Kirchengeschichte, p.
403).

Rachner, Fuhrmann,
279.

Radschitz (Ratsch, Kreis
Münsterberg, ^t
8ckit^), Erbgut der
Familre Haugwitz,
L5, 68, 74.

Ranvolt v. Gerharts
dorf, Erbherr von
Reichenbach (Lausitz)
150.

Rasselwitz, 130.
Ratzborower,

Christoph, Haupt¬
mann in Fr., (siehe
Verzeichnis.)

Ratskeller, 338, 346,
348.

Randen, Cisterzienser
stift, 48.

Naudnitz ^u6no) 29,
43, 53, 232, 233.

Raudnitzer Haus, 270.
Rauenthal, Dr., Jo¬

hannes v. Koppen.
herzogl.Leibarzt,199.

Redern, Hans von,
Hemmersdorf, 270.
Hauptmann in Fr.
(s. Verzeichnis).

Redernsches Haus,
270, 271, 328.

Regensburg, 216, 217,
330, 331.

Reibnitz^) r,
adl.Fannlie,Hemrich
v. R., Hauptmann
in Fr. (s. Verzeich¬
nis) 294,335, Konrad
112, Daniel 232,
Georg 223.

Reichenau (K^cli-,
Kiclienov^ Erbgut d.
Grafen von Baitzen

24 29, 34, Brücke
284.

Reichenbach (Schles.),
85, 99, 120, 121,
259, 328.

Reichenbach (Lausitz),
149, 150.

Reichenbach (adl. Fa¬
milie), Erboögtevon
Reichenbach u. Fr.
Heinrich, 98,99, 146,
Hermann, 86,93,101.

115, 143.
Stephan, 100.
Elisabeth, Heinrich,
Hermann, 101.
Gregor, 101.
Fabian, Hauptmann
in Fr. (s. Verzeichnis)
101, 134, 271.

Reichenbachsches Haus
27l, 3l8.

Reichenbach, genannt
Vieler, 130.

Reil-benstein

Reichenstemer

p (1325) 35,38,
40, 39, 58, 69, 185,
187.

Reichwald, schwedisch/
Oberst, 319.

Reidäburg von, 122.
Reifs, Georg, 91.
Reimann, Hans,

Schweidnitzer Pro¬
kurator, 131.

Reindörfel (Kreis
Münsterberq) k^

k

Reinerz, 207.
Reinker, von Vischofs

heim, 121.
Rentzel von, preusi'sch.

General (5 1778)^
279.

Reuß (Fluß) 267.
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Reuter, Georg, Zwin¬
gerschütze in Bres¬
lau, 251.

Reutlingen, 191.
Reynbert, Münster

berger Bürger, 153.
Richza, Nichte Otto lll.

76.
Riegersdorf

vo, quoä ^

äort clicitur) 29, 34,
91, 112, 119, 327.

Rifftus, Petrus, Pro¬
fessor in Basel, 213.

Ritter (militeä) 10, 11,
13, 113.

Ritter, Varthel, Neisser
Bürger, Sybille, 213.

Rodt, von, bayrischer
Major, 276.

Rosenbach (ko-omuca.
koämanca) 29, 125.

Rosen, Matthes, 341.
Rosenberg, fürstl.Haus

40, 41.
Rosenberg, Zimmer¬

meister. 345.
Rosenring, 68, 170,

264.
Rosental, 326.
Rösler, Christoph,

Or. me6., Herzog!.
Leibarzt, 209.

Rother Amand, Kauf»
mann, 189, 344.

Rüdiger, Abt von
Kamenz, 331.
R.d .N . v .Haugwitz,
65, 66.
Kilian, Otto, Schade,

Rüdiger d. I .,
Gelfrat v. Haug
witz, 66.

Rüdiger d.I ., Heinrich
Hauptleute in Fr.
(s. Verzeichnis).

Rüdiger, Domherr z.
hl. Kreuz in Breslau,
285.

Rudolf von Habsburg,
deutscher König, 55.

Rudolf, Bischof von
Breslaul 1463-1482)
297, 299, 300.

Rudolf II., deutscher
Kaiser, 64, 94, 185,
214, 252.

Rupprecht, Augustin,
Dr. meä., 179.

Rudno (Wald) 2, 3, 43,
45, 47, 50—52, 147.

Rugunge (Rügegericht)
105, 106, 119.

Rund- (Ring-)wälle,
26, 27.

S.
Sackkreuzer, 246.
Sagan, 22 l, 222.
Salzbrunn, (Tal-born)

47, 131, 132
Samtz von, General,

Regiment von S.,
92 180, 273.

Santonis, Peter, 117.
Sauberg, 92.
Saurma, Baronin v.,

219.
Schaffgotsch (adlige

Familie Ovi3,
Zckapli, Rensko
lReinsko) äictu3
3cli0f, 112, 117.
Hans Nlrich, Frei¬

herr v., 215—217,
314 315, 333,330.

Bernhard, 215.
Christoph Leopold,

Graf von, 323.
SchamborMatthias v.

Hauptmann in Fr.
<s. Verzeichnis).

Schickfus, Brieger
Rektor, 250.

Schildberg (Kreis
Münsterberg 3clM.
perZ), Erbgut der
Familie Schambor,
33.

Schilling (Gelehrten¬
familie in Fr.)

Christoph, Dr., 210.
Johannes, Dr., 210,

211.
Heinrich, Schö'ffe,211

Schilling von, Oarinz
211.
Kanonikus, 211.

Sigismund, Dr., 211.
212

Samuel, 0r.,212-214,
217, 254, 258, 304,
309, 312, 323, 334,
342.

Schimonsky von,
Oberstleutnant, 180.

Schindler, Jakob,
Bürgermeister v.Fr.,
282.
Paul, Hofrichter in

Fr., 158.
Heinrich, Notar, 310.

Tchirndinger von
Schirnding,Freiherr
Landrat des KreiseZ
Fr.,1?8(s.Verzeichn,)
der Frankensteiner
Landräte b. Kopietz,
Geschichte des St.
GeorgZhospitals
p. 53, 54.

Cchittelhof, 272—274,
Schlabrendorf, Grafen

von, 95, 125, 207.
Juliane, Grä'fin,270<
Konstantin, 223,
266-270.
Ludwig Friedrich

Wilhelm, 324.
Scklause (3lu8eiovo,

3lu8e^0V0> 29.
Schlegelsdorf,

^Schlegel in der
Grafschaft?) 19.

Schleier, Franken«
steiner Kämmerer,
179.

Schlick, Graf von,
kaiserlicher General,
316.

Schlüter, Caspar, 340.
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Scklottendorf <3lZvatiäf Zlbtät
) )

Erbgut der Familie
Wüstehube, 20, 24
32.

Schmetterhaus (Kauf
haus', 135,145, 146,
156, 157, 158, 173,
206, 247, 259.

Schmuck, Jakob,
Professor in Leipzig,

211.

Schnallenstein, Bern¬
hard, Ritter von,
Hauptmann in Glatz
u. Fr. ff . Verzeichn.)
1l3.

Burg Schnallenstein
(Schnellenstein), 326

Schodelwitz (Tclioäol.
ni?) Erbgut der
Familie Domanz
ff. Verzeichnis unter
Domanz).

Scholz, Josef, Stifter
des nach ihm ge¬
nannten Waisen¬
hauses, 264, 275,
280, 352.

Scholz, Schulz (3cul
tetus) Gelehrten¬
familie in Fr. (s.
unt.„Hervorragende
Männer Franken¬
steins") 214,215,217.

Schönheide, (^l-eclbo
rova, quocl dicitur3l! /Viercia,

29, 34, 33.
Schönholz v<, Steuer¬

inspektor, 179, 344.Schönwalde 3
l!3l,),

2, 15, 32, 37, 44,
45. 50-56, 76, 77,
247.

Schorer, 156.
Schräbsdorf

3^

Hans von Schrebis
dorf, Hauptmann
in Fr., (s. Ver¬
zeichnis), 327, 329.

Schramm, Thomas
Anton, Pfarrer von
Fr., 94.
Christoph,Ratmann,

203.

Schreibendorf (/assilna,
villa 3cript0ri3) jetzt
Anteil von Schön¬
walde Zwischen
Raudnitz und
Quickendorf gelegen,
28, 32, 53, 54.

Schreer, Caspar,
Bürgermeister v. Fr.
(5 7. Januar 1611)
232, 28?.

vchrom (?52m

Erbgut der Grafen
von Baitzen, 21, 24,
29.

Schromberg (mon3,
qui 6ictur ^ram), 29,
319.

Goldbergwerke,
(K-N Nr. 212).

Schule, alte, 275.
Schwalbachsches,

kaiserl. Regiment,
315.

Schweidnitz, 129—133,
151, 229, 250. 251,
252, 254, 289, 299,
316, 320, 321.
Große Büchse, 295,
303.

Schöps, 229.
Schweidnitzer Keller,

337, 346.
Schweidnitzer Strafe,

(s. Lochqasse).
Sdedcz, Nitter, 13.
Seckil, (Seckel,Seckelin,

Zecklin, adl. Fami¬
lie, verwandt mit
den Reichenbach,

Erhherrn auf Top
liwoda.
Johann d. A., Vogj

von Fr., 99, 149,
291.

Johann d. I<, 100.
Johann, BenuschiuZ

Albert, Gebrüder
Seckil, 86, 93,100,
101, 335.

Segel, Hieronymus,
Altaristin Fr., später
Pfarrer von Baum
garten, 270.

Teidelmann,
Münsterberger Rät¬
mann, 152.

Seidlih (3e^äelic2!,
3eicl!lc^, 3ilic^, adl.
Familie).
Hanko von, 86.

Seitendorf (Kr. Fr.
villa 3idc»t()Nl3, 3i
dotenäorpk) Schlacht
bei S. (1277) 32, 111,
248.

Seitendorf (Grafschaft
Glatz) 19, 32, 326.

Seliger,Ratmann,179.
Selzer (Turm) 163,

169, 170.
rviente8, 11.

Sibodo, Scholze von
Peterwitz, 52, 53.

Sieradz, Synode, 26.
Siffrid, Vogt von

Frankenberg, 36, 70.
Sighard, Abt von

Kamenz, 22, 110,
111.

Sigismund, König
von Böhmen, 326.

Silberberg (^r^enti»
montium), Etadtrechi
seit 1540. 40-45,
143, 181, 185, 319.

Silberberger Paß, 4,
28 (s. Königstraßen).

Simon, Abtv.Kamenz,
331.
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Simon, Gebrüder,
Baugesellschaft, 290.

Simon vonMichelau,
72.

Skoppe, Christoph,
Breslauer Feld
hauptmann,297,298.

Sommerfeld, Kunz,
von, 66, 232.

Sommersttz, kaiserl.
Oberstleutnant, 317.

Sparrenb erger,
Caspar von, genannt
Tausdorf,130-133,
170.

Sperrkreuzer, 246,277.
Sprottau, 75.
Stadtgericht, 343,344,

345, 346.
Stadtwage, 336, 338,

339.
Stark, Kaufmann, 278.
Etaupsäule (Pranger)

147, 161, 162, 165.
Stein, Matthäus,

Bürgermeister. 340.
Steinau (s. Pausebach)

269.
Sternberg, Iaroslaus

und Albrecht von,
292, 299.

Steensen, General von
189.

Stephan von Neichen
bach, 100.

Stern, goldener, Gast¬
haus 183.

Sterze (adl. Familie)
Grbherren von Lam
persdorf.
Heinrich von, 121.

Steuer-(Accise-> Amt,
343,344. Indirektes
Steueramt 18;9 er¬
richtet, Beamte des¬
selben 344.

Stier, Friedrich von,
bayerischer Offizier,
^1807) 276, 277.

Stillfried, Georg v.3^5.

Stock, Stöcker, Stock
Haus, 90, 163, 165,
169, 171, 172, 190,
268.

Stock-oder Fuchsgasse,
200, 2W.

3tl (3t
3tolty, 29, 5l, 90,
203, ^07, 215, 223,
264, 327, 329.
tosso (3t08cli, 360330,3tl
adlige Familie, Grd
herrn v. Peterwitz),
Graf Peter, Pasko,
15, 16, 37, 52, 53,
54, 55, 90.

Ztössel, kaiserl. Haupl
mann, 32l.

Stcaubing, Vertrag v.,
120, 122, 293.

Strauch, Venedikt, Abt
von Sagan, 2Z1,
222, 353. Stadt¬
ältester, 170.

Strehlen (3trelin), 24,
120, 121, 136, 330,
336.

Strelin, Hermann von,
292.

Streit l3t^t, 3i^et,
3tre^, adl. Familie,
Erbyerrnv.Gierichs
walde)292. Zacher,
Konrad, Wilrich,
Bartusch, Gebrüder
St., 336.

Striegau (3tre^un),
104, 133.

Striegelgraben, 263.
Studemund, Friedrich

Wilhelm, Bürger¬
meister, Ghrenbürg.
v. Fr., 224, 347,351.

Swydger v. Haugwitz.
116.

Syfrid, Niclos, Rat¬
mann, 336.

Szlachta (poln. Adel),
9, 10, 11, L3, 75.

T.
Tabeenstift, 343.
Taberne, Privilegium,

Tabernenordnung,
139, 174, 188, 189,
190, 247.

Tanner von Löwen¬
feld, 342.

g(>,
Tore, Torhäuser, Tor

sperre, 184,192,202,
246, 247.

Targowicz, Augustin
von, 12?.

Tarnau ^ernov,
1crn0w, ^3r5i2W^ 2,
29, 43, 44, 46 47,
48, 51, 64, 77, 9l,
2Ü6, 207, 246, 266.

Taschenberg (Areis
Münsterberg, Lru

Ü äicitur moclo
^, z

laus, ^üoguscha,
Paul, Gebrüder von
Arukalicz, 73.

Taschenberg ^enca
^vice an der 3tetsie,
Anteil v. Schrom?/<
21, 108.

Tauch, Norbert, Prior,
179.

Telesius, Bernhard,
Professor, 210.

Theoderich, Abt von
Kamenz, 21, 116.

Thiele, Martin, Rat¬
mann, 340.

Thieler,Hans, Bürger¬
meister, 164, 185.

Thietmar, Bischof von
Merseburg, 5. 140.

Thomas I., Visckof v.
Breslau <1232
1263', 5, 30, 31, 32,
34, 50, 53, 57.

Thomas ll., Bischof v<
Breslau (1270—
1292), 85.
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Tomnitz i
66.

Tövliwode ^p

W0^6e>, Erbgut der
> Familie Seckil, ^6,

28, 70, 93, 99, 100.
Torsperre, 246.
Trachenberg, 215.
Trebnitz <Cisterzien

serinnenkloster), 33,
47, 48, 49, 60, 64. .

Trovpau, Herzog Wil¬
helm von, 230, 326.
Johann, Herzog von
Tr.,HerrzuRatibor,
Hauptmann in Fr.
(s. Verzeichnis», 88.

Tschirsch, Grdmann
Josef, Registrator in
Fr., Gründer des
Klosters der Barm¬
herzigen Brüder,
179, 220, 353.

Tschirsch, Karl, Stadt
und Iustizdirektor
in Fr., 179, 207.

Tschöcke, August, Bür¬
germeister von Fr.,
(s. Verzeichnis der
Frankensteiner Bür¬
germeister b. Kopietz,
St.GeorgsstiftP.81)
350.

Tübingen, 215.
Turm, schiefer, 332—

334.

Tutlingen, 191.
Twardaweß, Paul, v.

Twardawa, Haupt
mann in Fr. (siehe
Verzeichnis).

Tylo v. Vryberg, Rat¬
mann in Münster¬
berg, 152.

Tymo von Patschkau,
Ratmann in Mün¬
sterberg, 152.

U.

1'Iberschart,p
l'2), 58.

, 109, 110.
Ulke, Karl. 225.
Ulrich, Münsterberger

Ratmann, 152.
Umlaufs (Wiesners)

Hotel, 189, 344.
Unger, Hans, Ritter,

122.
Unterrina, 128.
Urban IV., Papst, 32.
Urban, geb. Lonsly,

189, 271. baus, 344.
Urfinus v. Rosenberg,

40.
Ursinus, Fulvius, Pro

fessor, 210.
UrteUstisch, 339.

N.

Valence, Akademie v.^
210.

Venedig, Handel, 137,
138, 215.

Victorin, Herzog von
Münsterderg,' 298,
293.

Viehweide paäcua pe
cosum), 27, 78, 79,
84-93, 195, 254.

Vergleiche: Almende,
27, 53.

Vinzenz von Pogarell,
Propst d. Augustiner
Chorherren in Ka
menz, 45.

Vögte, Vogtei <Grb
vogter) in Fr., 88,
97-103, 105, 113,
115, 146, 174

Vogtei- und Schöffen¬
gerichte, 102-105,
113, 114.

Volkmar, Pfarrer von
Peterwitz, 54, 55.

Vollmer Fridolin, 156.

W.

Wachtberg, 44.
Wagerecht, 338-339.
Wagner von, Bürger¬

meister von Fr<, 263.
Walstatt, Schlacht au>

der, 51.
Wallenstein Albrecht,

Herzog v. Friedland.
216, 222, 316, 330.

Wallenstein, Max von
Oberst, 316.

Walter, Franz, Pastor
in Fr., 157, 158.

Mausen, 59.
Warkotsch, Cigismund

von, Hauptmann in
Fr. .^ Verzeichnis).

Warnsdorf Hans von,
Hauptmann in Fr.
(s. Verzeichnis).Martha L^ L

Burg, Burgberg,
Kapelle L. N .V. Iß,
28, 35, 40, 43. 44,
71, 77, 78, 79, 115,
116, 118, 119, 124.
140, 141, 143, 160,
193
Brücke 284—290,

348.
Wasserkreuzer, 24st.
Wech (Ve?, Ve?2),

Olbersdorler Wasser

p. 156. (S.
44, 45.

Weese, Franz, Stadt¬
ältester, Ghrenbürg.
von Fr., 158, 189,
224, 248, 278.

Weichbild (Begriffs¬
erklärung) 261

Weichbild (6i3trictu8)
Fr., 1, 2, 18, 43,
97, 230, 261, 309,
323—327, 352.
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Neichbildstädte, 107,
108, 109.

Weinmühle, 78.
Welsche Kannen, 337.
Welsche Weine, 139,

188, 200.Weltli von Saal¬
hausen, kaiserlicher
Rat, 328.

Wengler, Salomon,
Kirchvater, 334.

Wenzel, König von
Böhmen, 325.

Westron, kaiserlicher
Rittmeister, 319.

Wichmann, Erzbischof
von Magdeburg, 58.

Wieland, Georg von
Ingolstadt, 270.

Wielitzka, 136.
Wien, 306.
Wiesental (Kr. Mün¬

sterberg, ^iZintal),
Scholtisei, 70, 71, 72.

Wilhelm, Herzog von
Liegnw, 40.

Wilhelm!!., König von
Preußen, Deutscher
Kaiser, 352.

Wilkau, Niemitz von,
(s. Schittelhof), 272.

Wilmsdorf, Alt--,
(Grafschaft), 122.

Wiltsch (Nil8clnc-),
städtischer Wald, 32,
75, 95.

Winterkönig, 313, 314.
Winzenberg (Kreis

Grottkau, Vinxeme
si?), Erbgut der Fa¬
milie Barba, 16, 17.

Wirspel, 329.
WirtschaftZhof, städ¬

tischer, 247.
Wittiber, Josef, Rat¬

mann in Fr.. 179.
Wladislaus, Herzog

von Sandomir, 50.

Herzog v. Schlesien,
Erzbischof von Salz¬
burg, 187.

Wlodarz(Vogt),14,57,
58, 116, 117.

Wock, Peter, aus dem
Hause Rosenberg, 40.

Wolf, grauer, Gast¬
haus, 201, 203.

Wolf, Blasian, Bürger¬
meister von Fr., 175.

Wolf, Johannes,
Stadtverordneten
Vorsteher, 290, 350.

WolMZdorf (308N0V2,
villa ^oltrami, ^olt
ramääory, 29.

Wünschelburg,260,326
Wüstehube (adlige Fa¬

milie), Erbherrn von
Schrom, Heinrich,
Hancho, Johannes,
Gebrüder, 18, 19,
20, 26.

Zadel (^2clele,

ciir), Scholtisei der
Nvüsnn v. Trebnitz,
lehnpstichtig, Käm^
mereidorf vor 1322,
3,4,6,29,35.46,
48, 49, 51, 60-64,
71, 77, 86, 9', 125,
279, 293 320, 338,
347. Scholtisei, 49,
50, 60, 61.

Zadelbach . (ilumen,
quoä Oaäeloaek vul
parlier nominatur,
(l.323).

Zadelberg <s. Gickels
berg),Zadelwald,49.

Zaddeltracht, 226,
ZapMAaBpar, 334.

Iarabella, Jakob,
Professor, 210.

Zaudegericht ^uäa,
Jude) 110, 111.

Zehntwesen, 23, 24,
26, 67, 70-72, 186<

Zenker, Josef, Stadt
und Polizeidirektor
in Fr., 179.

Zefselwttz (Kreis
Münsterbera, d^ela»,),
gut der Herren von
Zesselwitz, 71.

Ziegenhals, 6, 59,139.
Ziegenrücken (C05«:

crepte (1248).
Grochberg, 44.

Zinkwitz (Kr. Münster,
bera, Cenkowi^
CobilI^lov^a moäa
äicitur ^nkowi^
(l229), Erbgut der
Familie Barba, seil
1287 Eigentum des
Klosters Heinrichau,
16, 17, 28, 70, 318.

Zipser (Zypser) Niko¬
laus Zipser von
Kamenz, Haupt«mann in Fr., ff.
Verzeichnis).

Zobten (Tobotka).
Zobtenburg, 120.
Zuckmantel, 139.
Zupan (Kastellan) 10,
Zwinger (s. Pärchen),

Schützenparchen,
254.

Zwingerschützen in
Breslau, 251.

Zwinger. Theodor.
Professor in Heidel¬
berg, 210.

Zymerow, Peter von,
Pfarrer in Vaitzen,
20.
















